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Vorwort 

Dieses Buch behandelt die logischen Beziehungen zwischen individuellen Präfe
renzen und kollektiven Entscheidungen. Ethische und politische Kri ter ien kollek
tiver Entscheidungsfindung werden analysiert und ihre Vereinbarkeit mit norma
tiven Prinzipien geprüft . Die Darstellung setzt keine besonderen Vorkenntnisse 
voraus. Sie verlangt allerdings die Bereitschaft, sich mit den für das Vers tändnis 
unverzichtbaren formalen Hilfsmitteln vertraut zu machen. Das Buch wendet sich 
an alle, die mit kollektiven Entscheidungen theoretisch oder praktisch befaßt sind: 
an Ö k o n o m e n , Politikwissenschaftler, Philosophen aber auch an ethische, poli t i 
sche und ö k o n o m i s c h e Praktiker. 

Viele Freunde und Kollegen haben die Fertigstellung des Bandes mit Rat, K r i t i k 
und Verbesserungsvorschlägen begleitet. E i n besonderer Dank gilt dabei Wulf 
Gaertner, Johannes Schmidt, Thomas Schmidt und Nelson Ki l l i u s , der auch das 
Register anfertigte. 

Lucian Kern Julian N i d a - R ü m e l i n 





Inhaltsverzeichnis 

Einleitung I X 

1. Grundlagen der Entscheidungslogik 1 
1.1 Die formalen Hilfsmittel 1 
1.2 Eigenschaften von Relationen 3 
1.3 Auswahlfunkt ion und Auswahlmenge 6 
1.4 Auswahleigenschaften 10 

Literatur/Anmerkungen 16 

2. Individuelle Entscheidungen 17 
2.1 Ra t iona l i t ä t individueller Entscheidungen 17 
2.2 Entscheidungen bei Ungewißhe i t 21 

Literatur/Anmerkungen 25 

3. Das Theorem von A r r o w 27 
3.1 Der kollektive En t sche idungsprozeß 27 
3.2 Das Abstimmungsparadox 29 
3.3 Ar rows Bedingungen 32 
3.4 Ar rows Theorem: Der Beweis 35 
3.5 Politische Verfahrensnormen 39 

Literatur/Anmerkungen/Weitere Probleme 42 

4. A b s c h w ä c h u n g der kollektiven Ra t iona l i t ä t 45 
4.1 Einstimmigkeit als Aggregationsregel 45 
4.2 Stimmentausch und politischer K o m p r o m i ß 49 
4.3 Veto und Vetogruppe 51 
4.4 Weitere Vetogruppenresultate 57 
4.5 Ergebnisse für Kol lekt ive Auswahlfunktionen 60 
4.6 Politische Auswahl 64 

Literatur/Anmerkungen 66 

5. Das Problem manipulations- und strategiefreier Regeln 69 
5.1 Manipu la t ion und strategisches Verhalten 69 
5.2 Das Resultat von Gibba rd und Sattherthwaite 75 
5.3 Erweiterungen des Resultats 80 
5.4 Manipulationsfreiheit und Pfadunabhäng igke i t 85 

Literatur/Anmerkungen/Weitere Probleme 87 

6. Beschränkungen individueller Präferenzen 91 
6.1 Die Charakterisierung der Mehrheitsregel 91 
6.2 Qualitative Beschränkungen 93 
6.3 Quantitative Besch ränkungen 97 

Literatur/Anmerkungen/Weitere Probleme 106 

7. Mehrdimensionale Entscheidungen 109 
7.1 Eind imens iona l i t ä t und der M e d i a n w ä h l e r 109 
7.2 Stabi l i tä t bei mehrdimensionalen Entscheidungen 114 



VIII Inhaltsverzeichnis 

7.3 Allgemeine Instabi l i tä t 120 
7.4 Stabil i tät bei E insch ränkungen der Agenda 122 

Literatur/Anmerkungen 128 

8. Erweiterung der Aggregationsbasis 131 
8.1 Die Problematik interdependenter Präferenzen 131 
8.2 Interessen- versus Urteilsaggregation 139 
8.3 Erweiterungen der PräferenzbegrifTs 147 

8.3.1 Gesellschaftliche Positionen 147 
8.3.2 Ethische Präferenzen und das Prinzip von Suppes 150 

8.4 Interpersonelle Vergleichbarkeit 154 
Literatur/Anmerkungen 161 

9. Charakterisierung Kollektiver Wohlfahrtsprinzipien 163 
9.1 Positionszuordnungen und das Maximin-Pr inz ip 163 
9.2 Das utilitaristische Prinzip 169 
9.3 Lexikographisches Maximin-Pr inz ip und gemeinsame 

Charakterisierung 180 
9.4 E i n Fairness-Prinzip 188 

Literatur/Anmerkungen/Weitere Probleme 196 

10. Ra t iona l i t ä t und Kooperat ion 201 
10.1 Das Gefangenen-Dilemma und seine Interpretationen 201 
10.2 Die Iteration des Gefangenen-Dilemmas 214 
10.3 Ra t iona l i t ä t und Mora l i t ä t 227 
10.4 Kooperat ion und K o h ä r e n z 235 

Literatur/Anmerkungen 239 

11. Individuelle Rechte und kollektive Ra t iona l i t ä t 243 
11.1 Das Liberale Paradox 243 
11.2 Individuelle Rechte 250 

Literatur/Anmerkungen 254 

Sch lußbemerkungen 257 

Verzeichnis der mathematischen und logischen Symbole 263 

Verzeichnis der A b k ü r z u n g e n 265 

Literatur 267 

Namensregister 279 

Sachregister 283 



Einleitung 

In einigen L ä n d e r n , insbesondere den Vereinigten Staaten, G r o ß b r i t a n n i e n , A u 
stralien und den skandinavischen L ä n d e r n , hat sich im Verlauf der letzten zwei 
Dekaden eine e igens tändige wissenschaftliche Disz ip l in etabliert, die meist unter 
den Bezeichnungen s o c i a l c h o i c e , c o l l e c t i v e c h o i c e oder p u b l i c c h o i c e firmiert. Diese 
Diszipl in hat fraglos eine Mut ter - die theoretische Ö k o n o m i e , genauer die W o h l 
fahr t sökonomie - und mehrere Väter , darunter die politische Theorie (insbeson
dere die Demokratietheorie), die Soziologie (insbesondere die Gruppen-Soziologie) 
und die Philosophie (insbesondere die Sozialethik sowie die Handlungs- und 
Rechtsphilosophie). 

Eine wissenschaftliche Disz ip l in ist durch einen gemeinsamen Gegenstandsbereich 
und eine gemeinsame Methode (oder ein Bündel gemeinsamer Methoden) be
stimmt. Der Gegenstand dieser neuen Disz ip l in sind kollektive Entscheidungen, 
allerdings in einem denkbar weiten Sinne verstanden: nicht nur Entscheidungen, 
die von Gruppen oder deren R e p r ä s e n t a n t e n getroffen werden, sondern auch ' im
plizite' kollektive Entscheidungen, wie sie etwa durch die Verhaltensweisen ein
zelner Personen in einem vorgegebenen institutionellen Gefüge herbeigeführt wer
den. Die Methode ist die der logischen Analyse. Z u r Anwendung kommen dabei 
Aussagen- und P räd ika t en log ik , Relationen- und Funktionentheorie, unter U m 
ständen auch Analysis , analytische Geometrie und Topologie; insbesondere aber 
die Entscheidungstheorie. Die Dominanz der logischen Analyse (deduktiver M e 
thoden) rechtfertigt es, diese Disz ip l in als Logik kollektiver Entscheidungen zu be
zeichnen. Gegenstand und Methode erlauben es, diese Disz ip l in als Entscheidungs
theorie (oder Entscheidungslogik) zu bezeichnen. U m die Entscheidungstheorie von 
empirischen Analysen abzugrenzen, kann der Zusatz ' rational 4 verwendet werden. 

Die (rationale) Entscheidungstheorie hat damit drei Subdisziplinen: 

1. Entscheidungstheorie im engeren Sinne (Theorie rationaler Entscheidungen oh
ne Interaktion), 

2. Spieltheorie (Theorie rationaler Interaktionen), 
3. Logik (oder Theorie) rationaler kollektiver Entscheidungen. 

Obwohl die Logik kollektiver Entscheidungen ( L k E ) schon über 40 Jahre alt ist, 
wenn man die Publ ika t ion des bahnbrechenden Werkes " S o c i a l C h o i c e a n d I n d i -
v i d u a l V a l u e s ' von Kenneth A r r o w (1. Auf l . : 1951) rückbl ickend als Geburtsstunde 
dieser neuen Disz ip l in erklär t , gab es bis vor kurzem im deutschen Sprachraum 
keine monographische Darstellung ihrer Ergebnisse. A u c h damit mag es zusam
menhängen , d a ß die Methoden und Theoreme der Log ik kollektiver Entscheidun
gen hier nur zögernd rezipiert worden sind. 

Trotz ihres abstrakten Charakters haben die Aussagen der L k E weitreichende Im
plikationen, da das Verhäl tnis individueller Präferenzen und kollektiver Entschei
dungen für eine ganze Reihe sozialwissenschaftlicher Diszipl inen, u.a. die Po l i 
tikwissenschaft, die Soziologie, die Ö k o n o m i e und die praktische Philosophie, von 
grundlegender Bedeutung ist. 

Das Theorem von A r r o w zeigt, d a ß sich individuelle Präferenzen unter plausiblen 
Bedingungen nicht widerspruchsfrei zu einer kollektiven Präferenz aggregieren las
sen (Kapitel 3). Das stellt für die Demokratietheorie insofern eine grundsätz l iche 
Herausforderung dar, als man von demokratischen Entscheidungsverfahren über 
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die Arrowschen Bedingungen hinaus noch weitergehende Bedingungen erwartet, 
die dann aber logisch unerfül lbar sind. 

In ähnl ich fundamentaler Weise sind die ö k o n o m i s c h e n , soziologischen und ethi
schen Paradigmata betroffen, wenn sich im Zusammenhang des Gefangenen-Di
lemmas herausstellt, d a ß es Entscheidungssituationen gibt, in denen individuelle 
Ra t iona l i t ä t und kollektive Opt ima l i t ä t in Widerspruch zueinander stehen (Kapitel 
10). Das würde nicht nur bedeuten, d a ß individuell rationales Verhalten nicht im
mer zum ö k o n o m i s c h , gesellschaftlich und moralisch besten Resultat führt ( K r i 
tiker der 'rationalistisch halbierten Vernunft 4 hatten das schon immer vermutet), 
sondern zugleich, d a ß das ö k o n o m i s c h , gesellschaftlich und moralisch Beste in 
solchen Situationen nur durch individuell irrationales Verhalten erreichbar ist. 

W i r wollen in diesem Band jedoch nicht nur die Dilemmata, Paradoxa und W i 
dersprüche darstellen, sondern auch Wege aufzeigen, wie sie sich auflösen lassen. 
D a z u ist es notwendig, den Begriffsrahmen der 'klassischen 4 L k E zu verlassen und 
den uniformen Präferenzbegriff des 'revealedprejerence"'-Konzeptes ebenso wie den 
Aiternativenbegriffdes Arrowschen "socialState' zu übe rwinden . W i r spalten diesen 
Alternativenbegriff daher in 'gesellschaftliche Positionen 4 bzw. in individuelle Be
wertungen auf und gelangen so zu erweiterten individuellen Präferenzen, die die 
Formulierung sozialethischer Prinzipien wie des utilitaristischen Prinzips oder des 
auf dem Rawlsschen Differenz-Prinzip fußenden Maximin-Pr inz ips e rmögl ichen 
und in deren Zusammenhang das Problem von A r r o w keine Rol le mehr spielt 
(Kapitel 8 und 9). M a n ist dann aber mit der Konkur renz unterschiedlicher so
zialethischer Prinzipien konfrontiert, da das Instrumentarium der L k E keine Hand- . 
habe bietet, eines der Prinzipien auszuzeichnen. 

A u c h für das Gefangenen-Dilemma erweist sich die Erweiterung individueller Prä
ferenzen durch die E in führung sogenannter 'Me tap rä fe renzen 4 als hilfreich, da sie 
klär t , aufgrund welcher Mot iva t ion der individuellen Präferenzen das Di lemma 
entsteht, so d a ß man auch weiß, welche Mot iva t ion es vermeidet: z . B . streng 
ethisch, etwa rein altruistisch motivierte Präferenzen. Eine andere Erweiterung 
des spieltheoretischen Rahmens, die Iteration des Gefangenen-Dilemmas, macht 
eine endogene Stabilisierung des 'kooperativen Ausgangs 4 des Dilemmas mögl ich , 
auch wenn sie diesen nicht in jedem F a l l garantiert (Kapi te l 10). 

In ähnl icher Weise gilt für das Liberale Paradox, das einen Widerspruch zwischen 
der G e w ä h r u n g individueller Entscheidungsrechte und der Pare to ink lus iv i t ä t von 
Aggregationsregeln konstatiert, d a ß es sich dann auflösen läßt , wenn unter Her
anziehung erweiterter Präferenzen in geeigneter Weise individuelle Entscheidungs
rechte definiert werden und deren Geltendmachung begrenzt wird (Kapi te l 11). 

Die Kapi te l des Bandes bauen aufeinander auf, d. h. in der Regel sind nachfolgende 
Kapi te l nicht ohne die vorangegangenen vers tändl ich . V o n besonderer Bedeutung 
sind dabei die beiden Eingangskapitel 1 und 2, da sie die Grundlagen der Ent
scheidungslogik darstellen. 

Kapi te l 3 präsent ie r t dann mit dem Theorem von A r r o w das bis heute zentrale 
Ergebnis der L k E . Tatsächl ich hat sich die L k E aus der Diskussion um dieses 
Theorem heraus entwickelt. Die Kapi te l 4 bis 7 verfolgen im A n s c h l u ß daran den 
Gedanken, ob sich nicht durch Aufgabe oder ausreichende A b s c h w ä c h u n g einer 
der Arrowschen Anforderungen eine L ö s u n g erreichen läßt . 

In diesem Zusammenhang zeigt Kapi te l 4, d a ß sich mit der A b s c h w ä c h u n g der 
logischen Anforderungen an die kollektive Präferenz trotz einiger interessanter 
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Ergebnisse kein wirklicher Durchbruch erzielen läßt . In Kapi tel 5 wird erör ter t , 
d a ß die Aufgabe der Bedingung der U n a b h ä n g i g k e i t von irrelevanten Alternativen 
zu einem weiteren Problem führt: Aggregationsregeln, die dieser Bedingung nicht 
gehorchen, lassen strategisches Verhalten zu, d.h. sie sind nicht verfälschungs-
sicher. Gibbard und Satterthwaite konnten zeigen, d a ß die einzigen strategiefreien 
Aggregationsregeln diktatorische sind. 

Kapi te l 6 und 7 diskutiert die Mögl ichkei ten , die sich aus einer Beschränkung 
individueller Präferenzen ergeben. Tatsächl ich läßt sich der Definitionsbereich der 
jeweiligen Kol lekt iven Wohlfahrts-, Entscheidungs- oder Auswahlfunktion auf un
terschiedliche Weise beschränken , so d a ß unter dieser Voraussetzung die Bedin
gungen von A r r o w kompatibel sind. Diese Resultate stehen aber unter dem 'de
mokratischen 4 Vorbehalt, ob es übe rhaup t zulässig ist, individuelle Präferenzen zu 
beschränken . In Kapi te l 7 ergeben sich neue Unmögl ichke i t s resu l ta te , wenn man 
annimmt, d a ß Personen die Alternativen unter mehreren Gesichtspunkten beur
teilen und entsprechende Präferenzen bilden (mehrdimensionale Entscheidungen). 

Kapi te l 8 erweitert, wie e rwähn t , den Begriffsrahmen der L k E um Positionen und 
erweiterte Präferenzen. Die folgenden Kapi te l s tützen sich auf diese neue Begriff-
lichkeit. A u f dieser Grundlage analysiert Kapi te l 9 konkurrierende sozialethische 
Prinzipien wie das utilitaristische Prinzip und das vom Rawlsschen Differenz-
prinzip abgeleitete lexikographische Maximin-Pr inz ip . 

Kapi te l 10 setzt sich im Zusammenhang des Gefangenen-Dilemmas mit dem span
nungsreichen Verhältnis von individueller Ra t iona l i t ä t und kollektiver Opt imal i tä t 
auseinander, wäh rend das letzte Kapi tel 11 sich mit der Konkurrenz individueller 
Entscheidungsrechte und kollektiver Ra t iona l i t ä t (Liberales Paradox) befaßt. Eine 
S c h l u ß b e m e r k u n g zur Reichweite und den Grenzen der Log ik kollektiver Entschei
dungen schließt den Band ab. 

Unser Ziel ist es, mit diesem Band eine kompakte Darstellung der Log ik kollektiver 
Entscheidungen in deutscher Sprache anzubieten, die keine speziellen Vorkennt
nisse voraussetzt, aber dennoch systematischen A n s p r ü c h e n gerecht wird. W i r ha
ben uns bemüh t , die formalen Mi t te l so transparent wie mögl ich einzusetzen. Die 
verwendeten Begriffe werden daher jeweils genau er läuter t und die Beweise sind 
recht explizit gehalten: für jeden Beweisschritt wird angegeben, aus welchen vor
angegangenen Beweisschritten, Definitionen und Theoremen er sich ergibt. Die 
dabei eingeführte Terminologie ist sparsam und erlaubt eine k o h ä r e n t e Darstellung 
der Ergebnisse aus ganz verschiedenen Bereichen der Logik kollektiver Entschei
dungen. Hinweise auf wei terführende Literatur am Ende jeden Kapitels sollen ein 
vertieftes Studium erleichtern. 





1. Grundlagen der Entscheidungslogik 
1.1 Die formalen Hilfsmittel 

In diesem einführenden Kapi te l wollen wir im ersten Abschnit t zunächs t die for
malen Hilfsmittel bereitstellen, die zum Vers tändnis der Argumentat ion in den 
nachfolgenden Kapi te ln notwendig sind. Sie umfassen aussagen- und quantoren-
logische Hilfsmittel , mengentheoretische Begriffe sowie Grundbegriffe der Rela
tionentheorie (für eine Übers ich t über die verwendeten Zeichen s. S. 263). In den 
nachfolgenden Abschnitten werden wir dann die Grundlagen der Log ik kollektiver 
Entscheidungen ( L k E ) behandeln. 

A u s s a g e n l o g i k : Unter 'Aussagen' ( 'Sä tzen 4 ) werden solche sprachlichen Gebilde 
verstanden, die entweder wahr oder falsch sind. Wenn ' A und ' B ' Aussagen sind, 
so sind auch , _ i A , A A B 4 , A V B 4 , ' A -> B 4 , und ' A <-> B 4 Aussagen. Dabei gilt: 
, — i A , sprich: 'non A oder 'nicht A , ist genau dann wahr, wenn ' A falsch ist. 

A A B 4 , sprich: A cum B 4 oder A und B 4 , ist genau dann wahr, wenn sowohl A 4 

wie ' B 4 wahr ist. 
4 A v B 4 , sprich: A vel B 4 oder A oder B 4 , ist genau dann wahr, wenn A 4 wahr ist 
oder wenn ' B 4 wahr ist oder wenn A 4 und ' B 4 wahr sind. 

A -> B 4 , sprich: ' A impliziert B 4 oder 'aus A folgt B 4 , ist genau dann falsch, wenn 
A 4 wahr und zugleich ' B 4 falsch ist. In allen anderen Fäl len ist A B 4 wahr. 

A B 4 , sprich: A äquiva len t B 4 oder A genau dann, wenn B 4 ist genau dann 
wahr, wenn A 4 und zugleich ' B 4 wahr sind oder wenn A 4 und zugleich ' B 4 falsch 
sind. 

U m Klammern zu sparen, vereinbaren wir, d a ß die Bindungss tä rke der logischen 
Verknüpfungen in folgender Reihenfolge abnimmt: A , v , <-•. Statt 
' [ A A B] -> C 4 k ö n n e n wir also A A B C 4 schreiben, jedoch dürfen wir bei 
' [ A -* B] A C 4 die K lammern nicht weglassen. 

Q u a n t o r e n l o g i k : In ' V x : Px 4 , sprich: ' F ü r alle x gilt P 4 , nennt man ' V 4 den All-
quantor, ebenso in : ' V x : [Px -> Q x ] 4 , sprich: ' F ü r alle x gilt: wenn P, dann Q 4 . 

In '3x: Px 4 , sprich: 'Es gibt ein x, für das P gilt 4 nennt man '3 4 den Existenzquantor, 
ebenso in : '3x: [Px v Q x ] 4 , sprich: 'Es gibt ein x, für das P oder Q gilt 4. Dabei 
zeigen die eckigen Klammern jeweils die Reichweite des Quantors an. Gelegentlich 
benöt ig t man auch den Ausdruck '3x: Px 4 , sprich: 'Es gibt genau ein x, für das 
P g i ^ . 

In '3x: [Px A Q X ] L x 4 , sprich: 'Es gibt ein x, für das P und Q gilt und daraus 
folgt, d a ß für x L gilt 4 , nennt man das 'x 4 bei ' L 4 eine freie Variable und das 'x 4 

bei ' P 4 und ' Q 4 eine (durch den Existenzquantor) gebundene Variable. 

M i t 'x 4 , 'y 4 , 'z 4 bezeichnen wir im allgemeinen Variablen, w ä h r e n d 'a 4 , 'b 4 , 'c 4 oder 
' x 0

4 in der Regel für Konstanten stehen. Was als Variable und was als Konstante 
zu interpretieren ist, wird ausdrückl ich festgelegt oder geht eindeutig aus dem K o n 
text hervor. 

M e n g e n t h e o r i e : Eine Menge setzt sich aus Elementen zusammen: {a, b, c} ist die
jenige Menge (oder Klasse), deren Elemente a, b und c sind. F ü r 'Element einer 
Menge 4 benutzen wir das Zeichen 'E 4 , SO d a ß ' a e {a, b, c} 4 heißt : 'a ist Element 
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der Menge {a, b, c} 4; gehör t ein Element einer Menge nicht an, so schreiben wir 
1 d e {a, b, c} 4 oder 'd $ {a, b, c} 4 . 

F ü r ' M c N \ sprich: ' M ist Teilmenge von N 4 , gilt: ' M c: N 4 ist genau dann wahr, 
wenn ' V x : [ x e M -» x e N ] 4 wahr ist. 

' M =t= N 4 , sprich: ' M ungleich N 4 , ist genau dann wahr, wenn: 
'3x: [x e M A ~~I x e N ] v 3x: [—i x e M A X e N ] 4 wahr ist. 

' L = M n N 4 , sprich: ' L ist Schnittmenge von M und N 4 , ist genau dann wahr, 
wenn ' V x e L : [x e M A X E N ] 4 wahr ist. 

I = M u N l , sprich: ' L ist Vereinigungsmenge von M und N 4 , ist genau dann wahr, 
wenn 'Vx e L : [x e M v x e N ] 4 wahr ist. 

' L = M \ N 4 , sprich: ' M ohne N 4 , ist genau die Menge, die jene Elemente von M 
enthäl t , die nicht in N enthalten sind. 

F ü r die leere Menge, diejenige Menge also, die kein Element en thä l t , schreiben 
wir '04. ' # M 4 bezeichnet die Anzah l der Elemente einer Menge, so d a ß z . B . : 
#{2 ,4 , 7} = 3. 

Die Potenzmenge einer Menge M , ' P o t ( M ) 4 , ist die Menge aller Teilmengen von 
M , so d a ß P o t ( M ) = { X | X c M } . 

R e l a t i o n e n t h e o r i e : '<a, b> 4, sprich: 'das geordnete Paar a, b 4 , wird definiert als 
<a, b> := {{a}, {a, b}}. E i n geordnetes Paar, Tripel etc. - allgemein: n-Tupel - un
terscheidet sich von den entsprechenden Mengen {a, b}, {a, b, c} etc. dadurch, 
d a ß die Reihenfolge entscheidend ist. Im allgemeinen gilt daher: <a,b> #= <b, a>, 
w ä h r e n d {a, b} = {b, a} ist. 

' X x Y 4 , sprich: 'die Produktmenge von X und Y 4 oder kürzer : ' X kreuz Y 4 , ist 
die Menge aller geordneten Paare <x, y>, wobei x e X und y e Y ist. 

Eine zweistellige Relation R i s t ein Tripel von Mengen <X, Y , R>, wobei R c X x Y . 
Eine zweistellige Relation R auf X ist ein Tripel von Mengen <X, X , R>, wobei 
R c X x X . 

In der Literatur wird zwischen R und R oft nicht unterschieden. Die Relation 
'g rößer als4 ( '> ' ) auf der Menge {2,3,5} besteht zum Beispiel aus folgenden 
Elementen: R = {<3, 2>, <5, 2>, <5, 3 » , demnach ist R = <{2, 3, 5}, {2, 3, 5}, 
{<3, 2>, <5, 2>, <5, 3>}>, da R als das Tripel <X, X , R> definiert worden ist. 

Eine Funktion, man sagt auch A b b i l d u n g 4 oder 'Zuordnung 4 , ist eine besondere 
A r t von Relation. 

D e f i n i t i o n 1/1: Eine nacheindeutige Relat ion ist eine Funkt ion . 

'Nacheindeutig 4 heißt , d a ß in der Relat ion keine zwei Paare vorkommen, in denen 
an der vorderen Stelle das gleiche Element (aus dem Vorbereich), an der hinteren 
Stelle aber unterschiedliche Elemente (aus dem Nachbereich) stehen. So ist 
{<2,3>, <1,3>, <3,4>} eine Funkt ion , hingegen {<1, 3>, <1, 2>, <3, 4>} keine 
Funkt ion , da hier dem Element 1 aus dem Vorbereich zwei Elemente (3 und 2) 
aus dem Nachbereich zugeordnet sind. 

Nacheindeutige Relationen, d.h. Funktionen, ordnen also jedem Element aus dem 
Vorbereich genau ein Element aus dem Nachbereich zu. Der Vorbereich wird auch 
Definitionsbereich, der Nachbereich Wertebereich einer Funkt ion genannt. F ü r die 
Zuordnung der Elemente wird das Zeichen W verwandt. Sei R = <X, Y , R> nach-
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eindeutig, dann ist R eine Funkt ion f, die jedem Element aus X genau ein Element 
aus Y zuordnet, d .h. 'f: X 9 x i-> y e Y \ Dafür schreibt man auch: 'f(x) = y \ 

D e f i n i t i o n 2/1: Eine nacheindeutige und voreindeutige, also eineindeutige Relat ion 
ist eine Bijektion (Bij). 

'Voreindeutig 4 heißt , d a ß in der Relation keine zwei Paare vorkommen, in denen 
an der hinteren Stelle das gleiche Element, an der vorderen Stelle aber unterschied
liche Elemente stehen. Demnach ist {<2, 3>, <3,1>,<1, 3>} eine Funkt ion , aber 
keine Bijektion, {<2, 3>, <3,1>, <1, 2>} hingegen eine Bijektion. Vor- und Nach
bereich einer Bijektion sind gleichmächt ig. 

D e f i n i t i o n 3/1: Eine Permutation ist eine Bijektion, deren Vor- und Nachbereich 
gleich ist. 

Das oben gegebene Beispiel einer Bijektion ist daher zugleich eine Permutation, 
{<4, 3>, <3,1>, <1, 2>} hingegen ist keine Permutation. W i r bezeichnen eine Per
mutation mit V und die Menge aller Permutationen auf einer gegebenen Menge 
mit ' / 7 4 , jedoch ist auch ' B i j ( K , K ) 4 eine Permutation. 

1.2 Eigenschaften von Relationen 

Sei X eine nicht-leere, endliche Menge, deren Elemente die Alternativen x, y, z 
etc. sind, die zur Entscheidung anstehen, so d a ß X = {x, y, z , . . . } . Die Alternativen 
schließen einander aus. 

A u f X sei nun eine zweistellige (binäre) Relat ion R gegeben, die wir als Relation 
der schwachen Präferenzen interpretieren, so d a ß \ x , y> e R 4 zu lesen ist als: 'x 
wird gegenüber y schwach präfer ier t 4 bzw. 'x wird gegenüber y vorgezogen oder 
x wird gegenüber y für indifferent gehalten 4. W i r lassen offen, ob es sich dabei 
um die (schwachen) Präferenzen einer Person oder einer Gruppe von Personen 
(eines Kollekt ivs) handelt, da wir die Eigenschaften von Präferenzre la t ionen zu
nächs t u n a b h ä n g i g davon e rör te rn wollen, ob es um individuelle oder kollektive 
Präferenzen geht. 

Die Relat ion der strikten Präferenzen '<x, y> e P 4 , sprich: 'x wird gegenüber y 
(strikt) vorgezogen 4, kann auf der Grundlage der Relation der schwachen Präfe
renzen wie folgt definiert werden. 

D e f i n i t i o n 4/1: <x, y> e P: [<x, y> e R A — i <y, x> e R ] . 

Statt <x, y> e R bzw. <x, y ) e P findet sich in der Literatur auch die Schreibweise 
x R y bzw. xPy . 

Die Relat ion der Indifferenzen '<x, y> e I 4 , sprich: 'x wird gegenüber y für indif
ferent gehalten 4, läßt sich dann wie folgt aus der Relation der schwachen Präfe
renzen ableiten. 

D e f i n i t i o n 5/1: <x, y> e I: <-> [<x, y> e R A <y, x> e R ] . 

Zwei wichtige Eigenschaften von Präferenzre la t ionen sind die folgenden. 

D e f i n i t i o n 6/1: Eine Präferenzrela t ion R ist vollständig: Vx, y e X : 
[<x, y> 6 P v <y, x> e P v <x, y> e I] bzw. äquivalent [<x, y> e R v <y, x> e R ] . 

D e f i n i t i o n 7/1: Eine Präferenzre la t ion R ist transitiv: Vx, y, z e X : 
[<x, y> e R A <y, z> e R -> <x, z> e R]. 
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Zweistellige Relationen, die vol ls tändig und transitiv sind, nennt man Ordnungs
relationen. Entsprechend heißen vol ls tändige und transitive Präferenzre la t ionen 
Präferenzordnungen. W i r nennen sie auch kurz Ordnungen. 

Aus der Eigenschaft der Vollständigkeit ergeben sich einige Implikationen, die 
wir in einem Lemma zusammenfassen. 

Lemma 1/1: Ist R eine vol ls tändige Präferenzre la t ion, so gilt: 
(a) R ist reflexiv: Vx e X : [<x, x> e R ] , 
(b) Vx, y G X 
(c) V x , y e X 
(d) Vx, y G X 

[ < x , y > e P - < X , V > G R ] , 
[ < x , y > G R v < y , x > G P ] , 
[ < y , x > £ R - < x , y > G P ] . 

Beweis: 

(a) (1) Annahme: x = y. 
(2) V x e X : [<x, x> e R v <x, x> e R ] -+ V x e X : [<x, X>GR] . wg. (1) u. D . 6/1 
(b) (3) <x, y> e R v <y, x> e R . wg. D . 6/1 
(4) <x, y ) e P ^ [<x, y> e R A <y, x> i R ] . wg. D . 4/1 
(5) < x , y > e P -> < y , x > £ R . wg. (4) 
(6) < x , y > e R . wg. (3) u. (5) 

(c) und (d) folgen ebenfalls aus D . 4/1 und D . 6/1. 

Präferenzrela t ionen mit den Eigenschaften der Vollständigkeit und Transi t ivi tä t 
sind nach L . 1/1 (a) zugleich reflexiv. Fehlt die Eigenschaft der Vollständigkeit , 
sind die Relationen aber reflexiv und transitiv, dann handelt es sich um Quasi
Ordnungen. 

D e f i n i t i o n 8/1: Eine Präferenzrela t ion R ist antisymmetrisch: Vx, y e X : 
[<x, y> e R A <y, x> e R -> x = y] . 

M i t Antisymmetrie wird Indifferenz durch Gleichheit ersetzt. Relationen mit dieser 
Eigenschaft, die reflexiv und transitiv sind, bezeichnen wir als partielle Ordnungen. 
K o m m t die Eigenschaft der Vollständigkeit hinzu, dann handelt es sich um lineare 
Ordnungen. 

F ü r Ordnungen und lineare Ordnungen gelten die im folgenden Lemma aufge
führten Implikationen, die alle mit der Eigenschaft der Transi t ivi tät in Zusam
menhang stehen. 

Lemma 2/1: Vx, y, z G X gilt: 
(a) <x, y> G P A <y, z> G P -> <x, z ) e P (Transitivität der strikten Präferenz), 
(b) <x, y> G I A <y, z> G I <x, z> G I (Transit ivi tät der Indifferenz), 
(c) <x, y> e P A <y, z> e I -> <x, z> G P (PI-Transi t ivi tä t ) , 
(d) <x, y> G I A <y, z> e P <x, z> G P (IP-Transi t ivi tä t ) . 

Beweis: 

(a) (1) Annahme: <x, y> e P A <y, z> e P. 
(2) <x, y ) G P -> <x, y> e R ; <y, z> e P -> <y, z> e R . wg. L . 1/1 (b) 
(3) <x, y> e R A <y, z> G R -> <x, z> e R . wg. D . 7/1 
(4) Annahme: <z, x> e R . 
(5) <z, x> G R A <x, y> G R - <z, y> e R . wg. (3), (4) u. D . 7/1 
(6) <y, z ) e P - > [<y, z> e R A <Z, y> R ] , im Widerspruch wg. (1) u. D . 4/1 

zu (5), daher <z, x> $ R . 
(7) <z, x> i R <x, z> G P. wg. (6) u. L . 1/1 (d) 
(b) (8) Annahme: <x, y ) e l A <y, z> G I. 
(9) <x, y> G R A <y, x> G R A <y, z> G R A <z, y> e R . wg. (8) u. D . 5/1 
(10) [<x, y> G R A <y, z> G R ] A [<Z, y> G R A <y, x> e R ] . wg. (9) 
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(11) <x, z> e R A <z, x> e R . wg. (10) u. D . 7/1 
(12) < x , z > e l . wg. (11) u. D . 5/1 
(c) (13) Annahme: <x, y> e P A <y, z> e I. 
(14) <x, y ) e P - > <x, y> e R ; <y, z > e I - > <y, z> e R . wg. L . l / l ( b ) u. D . 5/1 
(15) <x, y> e R A <y, z > e R -> <x, z> e R . wg. (14) u. D . 7/1 
(16) A n n a h m e : <z, x> e R . 
(17) <z, x> e R A <x, z> e R - <x, z> e I. wg. (15), (16) u. D . 5/1 
(18) <x, z> e I A <z, y> e I - • <x, y> e I, im Widerspruch zu wg. (13), (17) u. 

(13), daher <z, x> £ R . L . 2/1 (b) 
(19) < x , z > e P . wg. (18) u. L . 1 /1 (d) 

(d) W i r d analog zu (c) bewiesen. 

D e f i n i t i o n 9/1: Eine Präferenzre la t ion R ist asymmetrisch: <->Vx, y e X : 
[<x,y>eR - <y,x>*R]. 

Asymmetrie impliziert Antisymmetrie, aber nicht umgekehrt. Relationen, die 
asymmetrisch sind, k ö n n e n nicht reflexiv sein, aufgrund von L . 2/1 aber durchaus 
transitiv. 

Relat ionen mit der Eigenschaft der Asymmetrie und Transi t ivi tät sind strikte par
tielle Ordnungen. Tritt die Eigenschaft der Vollständigkeit hinzu, dann haben wir 
es mit strikten Ordnungen zu tun. 

Naheliegendes Beispiel einer asymmetrischen Relation ist die strikte Präferenz P, 
für die sich das folgende Lemma formulieren läßt . 

L e m m a 3/1: Ist eine Präferenzre la t ion asymmetrisch, so gilt: 
(a) —I 3x e X : [<x, x> e P] (Irreflexivität), 
(b) Vx, y e X : [<x, y ) e P - ^ <y, x> $ P ] . 

Die Aufstellung in Tabelle 1 verdeutlicht noch einmal zusammenfassend die Eigen
schaften und Benennungen von Relationen. E i n Stern kennzeichnet dabei die 
Eigenschaften, die den jeweiligen Relationentyp charakterisieren. 

Reflexi-
vität 

Transi
tivität 

Vollstän
digkeit 

Ant i sym
metrie 

A s y m 
metrie 

Quasi-Ordnung * * 

Ordnung * * * 

Partielle 
Ordnung 

* * * 

Lineare 
Ordnung 

* * * * 

Strikte partielle 
Ordnung 

* * 

Strikte 
Ordnung 

* * * 

Tab. 1: Benennungen und Eigenschaften von Relationen 
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1.3 Auswahlfunktion und Auswahlmenge 

Es kann Fäl le geben, in denen eine Auswahl aus einer Alternativenmenge getroffen 
werden soll , ohne d a ß eine Präferenzrela t ion R vorliegt, z. B . dann, wenn in einer 
Gruppe von Personen jede Person eine einzige Alternative angibt und daraus eine 
(kollektive) Auswahl zu treffen ist, oder aber, wenn eine Person aufgrund indivi 
dueller Entscheidungsgesichtspunkte weiß, d a ß bestimmte Alternativen nicht in 
Frage kommen und auf der Basis dieser Kenntnis aus den ihr verfügbaren Alter
nativen auswäh len wi l l . 

Z u r Beschreibung der Auswahl von Alternativen in diesem allgemeinen Fa l l führen 
wir eine allgemeine Auswahlfunkt ion ein. 

D e f i n i t i o n 10/1: Eine allgemeine Auswahlfunktion a ordnet jeder Teilmenge S von 
X beste Elemente zu, so d a ß a: P o t ( X ) 3 S i—> S* c: S, wobei S* die Menge der 
besten Elemente ist. 

Was in S bestes Element ist, wird nach dieser Definition durch die Auswahlfunkt ion 
festgelegt: x ist bestes Element in S genau dann, wenn x e a ( S ) . Damit ist das 
beste Element als Grundbegriff eingeführt , und S* bzw. a(S) heißt die allgemeine 
Auswahlmenge von S. 

G e g e n ü b e r dem allgemeinen gibt es den spezifischen F a l l , in dem eine Präferenz
relation R vorliegt. D a n n kann es in einer Teilmenge S von X beste Elemente 
(und eine entsprechende Auswahlmenge) bezüglich dieser Präferenzre la t ion R ge
ben. A n a l o g zur allgemeinen kann die spezifische Auswahlfunkt ion wie folgt de
finiert werden. 

D e f i n i t i o n 11/1: Eine spezifische Auswahlfunktion a R ordnet jeder Teilmenge S von 
X die Menge der besten Elemente bezüglich R zu, so d a ß 
a R : P o t ( X ) B S i-+ A ( S , R) c S. 

Dabei umfaß t die spezifische Auswahlmenge A ( S , R) die schwach präfer ier ten, d. h. 
besten Alternativen einer gegebenen Alternativenmenge S c X bezüglich einer Prä
ferenzrelation R . 

D e f i n i t i o n 12/1: A ( S , R ) : = { x | x e S A V y e S : < x , y > e R } . 

In diesem Zusammenhang ist das 'beste4 Element nicht mehr Grundbegriff, sondern 
abgeleitet von der Präferenzrela t ion R . 

Im folgenden geht es um die Beziehung, in der die allgemeine und die spezifische 
Auswahlfunkt ion zueinander stehen, unter welchen Bedingungen eine allgemeine 
Auswahlfunkt ion Präferenzre la t ionen mit bestimmten Eigenschaften erzeugt und 
umgekehrt, welche Auswirkungen die Eigenschaften von Präferenzre la t ionen auf 
die spezifische Auswahlfunktion haben. 

W i r wollen zunächs t aber den Zusammenhang klären , der zwischen der spezifischen 
Auswahlmenge A ( S , R) und der Präferenzrela t ion R besteht. En thä l t die Auswah l 
menge mehrere Alternativen, so sind diese nach dem folgenden Lemma unterein
ander indifferent, wenn R vol ls tändig ist. 

L e m m a 4/1: Vx, y e A ( S , R ) : <x, y> e I, wenn die Präferenzrela t ion R vol l 
s t änd ig ist. 

Beweis: 

(1) Annahme: ~ i Vx, y e A ( S , R ) : <x, y> e I. 
(2) 3 x , y e A ( S , R ) : - i < x , y > e I . äquiva len t zu (1) 
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(3) 3x, y e A ( S , R ) : < x , y > e P v <y, x> e P. wg. (2) u. D . 6/1 
(4) <x, y > e P - - i [ V x e S : < y , x > e R ] , d . h . - i y e A ( S , R ) , im wg. D . 4/1 

Widerspruch zu (2) u. D . 12/1 
(5) <y, x> e P — i x e A ( S , R ) , im Widerspruch zu (2). analog zu (4) 
(6) V x , y e A ( S , R ) : <x, y> e I. wg. (4) u. (5) 

L e m m a 5/1: Ist die Präferenzre la t ion R reflexiv und vol ls tändig, dann ist 
<x, y > e P ~ A ( { x , y } , R ) = {x}. 

Beweis: —• ': 

(1) <x, y> e P - <x, y> e R . wg. L . 1/1 (b) 
(2) <x, x> e R . unmittelbar 
(3) x e A ( { x , y } , R ) . wg. (1), (2) u. D . 12/1 
(4) <x, y ) e P - * - i < y , x > e R . wg. D . 4/1 
(5) <y, y> e R . unmittelbar 
(6) - i y e A ( { x , y } , R ) . wg. (4), (5) u . D . 12/1 
(7) A ( { x , y } , R ) = {x}. w g ( 3 ) u . (6) 

(8) A ( { x , y } , R ) = {x} -> < x , y > e R . 
(9) - i y e A ({x, y}, R ) - i <y, x> e R . 
(10) <x, y> e R A - i <y, x> e R <x, y> e P. 

wg. D . 12/1 
wg. D . 12/1 
wg. (8), (9) u . D . 4/1 

F ü r alle Paare von Alternativen x, y e X legt die Auswahlmenge A ( { x , y}, R ) also 
die Relationen P und I und damit auch R fest. Umgekehrt ist aufgrund von De
finition 12/1 die Auswahlmenge A ( { x , y}, R) bestimmt, wenn für alle x und y die 
Relat ion R bekannt ist. 

N u n kann die spezifische wie die allgemeine Auswahlmenge aber auch leer sein, 
d.h. der Wertebereich der Auswahlfunkt ion a R bzw. a kann die leere Menge ent
halten. W i r führen daher den Begriff der wohlbestimmten Auswahlfunktion ein, 
der diese Mögl ichke i t ausschließt . 

D e f i n i t i o n 13/1: Eine Auswahlfunkt ion a bzw. a R ist wohlbestimmt, wenn die A u s 
wahlmenge für keine Alternativenmenge S aus X leer ist. 

Die allgemeine Auswahlfunkt ion war oben so definiert (vgl. D . 10/1), d a ß sie keinen 
Bezug zu einer Präferenzre la t ion aufwies. Es kann jedoch auch aus einer allge
meinen Auswahlfunkt ion eine Präferenzrela t ion abgeleitet werden. 

G r u n d s ä t z l i c h gibt es dazu zwei Mögl ichkei ten . Im einen F a l l wird die Auswahl 
aus allen Teilmengen von X betrachtet, die das Paar von Alternativen enthalten, 
um deren Rangfolge es geht. M a n spricht dann von der Relat ion der aufgedeckten 
Präferenz R a mit der Vorstellung, d a ß damit die in der Auswahlfunktion enthaltene 
Präfe renzre la t ion aufgedeckt wird . Im zweiten F a l l berücksicht igt man die Aus 
wahl aus genau dem Paar von Alternativen, um die es geht. Das ist die Relat ion 
der Basis-Präferenz R b , die der Auswahlfunktion zugrundeliegt. 

D e f i n i t i o n 14/1: Zwischen x und y aus X besteht eine aufgedeckte Präferenz R a 

bezügl ich einer Auswahlfunkt ion a, d. h. 
< x , y > e R a : ~ 3 S e P o t ( X ) : [ x e a ( S ) A y e S ] . 

D e f i n i t i o n 15/1: Zwischen x und y aus X besteht eine Basis-Präferenz R b bezüglich 
einer Auswahlfunkt ion a, d .h . <x, y> e R b : <-> x e a ( { x , y}). 

D e f i n i t i o n 16/1: Die Auswahlmenge bezüglich der aufgedeckten Präferenz R a ist 
A a ( S , R a ) : = { x | x e S A V y e S : <x, y> e R a } , wobei S c X . 
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D e f i n i t i o n 17/1: Die Auswahlmenge bezüglich der Basis-Präferenz R b ist 
A b ( S , R b ) : = {x| x e S A y e S: <x, y> e R b } , wobei S c X . 

Die Forderung, d a ß diese Auswahlmengen sowie die Auswahlmenge A ( S , R) nicht 
leer sein dürfen, kann nun als Condorcet-Bedingung an die Präferenzrela t ionen 
R , R a und R b gestellt werden, denn eine wohlbestimmte (allgemeine oder spezifische) 
Auswahlfunkt ion liegt genau dann vor, wenn die Condorcet-Bedingung erfüllt ist, 
die vorschreibt, d a ß jeweils eine beste Alternative allen anderen gegenüber schwach 
präfer ier t werden m u ß (vgl. D . 12/1). Condorcet hatte diese Bedingung als Lösung 
des von ihm entdeckten Abstimmungsparadoxes (Abschnitt 3.2) vorgeschlagen. 

B e d i n g u n g von Condorcet: F ü r die Präferenzrela t ion R bzw. R a oder R b gilt, d a ß 
die entsprechenden Auswahlmengen A ( S , R) bzw. A a ( S , R a ) oder A b ( S , R b ) für 
alle S G P o t ( X ) nicht leer sind. 

Die Frage ist nun, ob die von einer allgemeinen Auswahlfunkt ion ableitbare auf
gedeckte oder Basis-Präferenz ihrerseits die allgemeine Auswahlfunktion wieder 
erzeugt. Ist das der F a l l , so spricht man von einer b inären (oder normalen) all
gemeinen Auswahlfunktion genau dann, wenn R a mittels der Condorcet-Bedingung 
wieder zur ursprüngl ichen allgemeinen Auswahlfunktion zurückgeführ t werden 
kann, und von einer basis-binären allgemeinen Auswahlfunktion genau dann, 
wenn R b die allgemeine Auswahlfunktion mittels der Condorcet-Bedingung wieder 
erzeugt. 

D e f i n i t i o n 18/1: Die Auswahlfunkt ion a ist binär: 
<- VS e P o t ( X ) : [a(S) = A a ( S , R a ) ] . 

D e f i n i t i o n 19/1: Die Auswahlfunktion a ist basis-binär: 
*<-> VS e P o t ( X ) : [a(S) = A b ( S , R b ) ] . 

Das folgende Schema verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der allgemeinen 
Auswahlfunkt ion und der von ihr erzeugten Präferenzre la t ion wie er sich aus den 
Definitionen 14/1 bis 19/1 ergibt. 

Binäre (oder normale) Auswahlfunktion 

Allgemeine • Präferenz- -+ Auswahl -
Auswahl - aufge- relation Bina- funktion 
funktion deckte ri tät 

a Präf. R a von a a R a 

Basis-binäre Auswahlfunktion 

Allgemeine -> Präferenz- • Auswahl -
Auswahl- Basis- relation Basis- funktion 
funktion Präf. Binar. 

a R b von a a R b 

Abb. 1: Schema des Zusammenhangs zwischen allgemeiner 
Auswahlfunkt ion und der Präferenzre la t ion R a (R b ) 

Bezüglich der spezifischen Auswahlfunktion a R stellt sich nun die Frage, welche 
Eigenschaften die Präferenzrela t ion R haben m u ß , damit diese Auswahlfunktion 
wohlbestimmt, also die spezifische Auswahlmenge nicht leer ist. 
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Eine kurze Ü b e r l e g u n g zeigt, d a ß R reflexiv und vol ls tändig sein m u ß . W ä r e die 
Reflexivität verletzt, gäbe es also ein x e S, so d a ß -1 <x, x> e R , so k ö n n t e 
A ( { x } , R) kein Element enthalten. Ebenso wäre die Auswahlmenge A ( { x , y}, R ) 
leer, wenn für ein Paar von Alternativen x , y e S : [—i <x, y> e R A — i <y, x> e R ] , 
also die Vollständigkeit verletzt ist. 

Es kann aber auch Fäl le geben, in denen die Auswahlmenge leer ist, obwohl R 
reflexiv und vol ls tändig ist. Ergibt sich z. B . <x, y> e P A <y, z> e P A <Z, X> e P, 
also eine 'zyklische Präferenzfolge 4 , so ist die Auswahlmenge A ( { x , y, z}, R ) leer, 
ohne d a ß Reflexivität und Volls tändigkeit bezüglich {x, y, z} verletzt wäre . 

N u n hatten wir mit der Transi t ivi tä t eine Eigenschaft von R eingeführt ( D . 7/1), 
die auch die Transi t ivi tä t der strikten Präferenz einschließt (L . 2/1), so d a ß Fäl le 
wie diese zyklische Präferenzfolge ausgeschlossen sind. Die Auswahlmenge A ( S , R ) 
wi rd demnach bei Vorliegen reflexiver, vol ls tändiger und transitiver Präferenzre
lationen (also von Ordnungen) nicht leer sein. 

Die Frage ist dann, ob die Forderung nach Transi t ivi tä t von R abgeschwäch t 
werden kann und die Auswahlfunkt ion a R dennoch wohlbestimmt ist. A b s c h w ä -
chungen der Forderung nach Transi t ivi tä t sind die Quasi-Transi t iv i tä t und die 
Azyklizi tät . 

D e f i n i t i o n 20/1: Eine zweistellige Relat ion R ist quasi-transitiv: 
<-> Vx, y, Z G X : [<x, y> e P A <y, z> e P -+ <x, z> e P ] . 

D e f i n i t i o n 21/1: Eine zweistellige Relat ion R ist azyklisch: 
V x 1 , x 2 , . . . , x n e X : [ ( X „ X 2 ) G P A < x 2 , x 3 > e P A . . . A < x n _ 1 , x n > e P 

< x N , X ! > e P bzw. < x 1 ? x N > G R ] . 

Die folgenden beiden Theoreme zeigen, d a ß die Auswahlfunktion a R wohlbestimmt 
ist, wenn R quasi-transitiv oder azyklisch ist. 

Theorem 1/1: 
Ist die Präferenzre la t ion R übe r X reflexiv, vol ls tändig und quasi-transitiv, 
dann ist a R wohlbestimmt. 

B e w e i s : 
(1) S cz X enthalte n Alternativen x t , . . . , x n . 
(2) Annahme: Es sei S' = { x t , x 2 } , S' cz S. 
(3) S' en thä l t ein bestes Element. wg. D . 6/1, D . 11/1, D . 

12/1 u. L . 1/1 (d) 
(4) Annahme: Es sei S" = { x l , x 2 , x 3 } , S" c S. 
(5) Z u zeigen: S" hat ein bestes Element. 
(6) Annahme: x 2 ist bestes Element von S ' . mögl . wg. (3) 
(7) <x 2 , x k > G R für k = 1, 2. äqu iva len t zu (6) 
(8) F ü r S": entweder <x 3 , x 2 > e P oder <x 2 , x 3 > e R . wg. (4), (6) u. (7) 
(9) <x 2 , x 3 > e R -» x 2 bestes Element von S". wg. (4), (6) u. D . 12/1 
(10) <x 3 , x 2 > e P - + x 3 nur dann kein bestes Element von S", wg. (8) u. D . 12/1 

wenn <x k , x 3 > e P für k = 1, 2. 
(11) < x k , x 3 > e P A < x 3 , x 2 > e P -> <x k , x 2 > e P, wg. (8), (10) u. D . 20/1 

im Widerspruch zu (7). 
(12) <x 3 , x 2 > e P x 3 bestes Element von S" . wg. (10) u. (11) 
(13) S" hat ein bestes Element. wg. (9) u. (12) 
(14) Allgemein: En thä l t { x , , . . . , x j ein bestes Element, so wg. (2)-(5) u. (13) 

en thä l t auch { x 1 , . . . , x j ? x j + J ein bestes Element. 
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(15) F ü r beliebige n e N enhä l t S stets mindestens ein bestes 
Element. 
a R ist wohlbestimmt. (16) 

wiederholte Anwendung 
von (14) 
wg. (15) u. D . 13/1 

T h e o r e m 2/1: 
Ist die Präferenzrela t ion R über X reflexiv und volls tändig, dann ist a R genau 
dann wohlbestimmt, wenn R azyklisch ist. 

Beweis: ' - > 4: 

(1) Annahme: R ist nicht azyklisch. 
(2) In X gibt es eine Teilmenge von k Alternativen, so d a ß 

<XX, X 2 > e P A . . . A < X k _ ! , X k > e P A <X k , Xj> e P. 
(3) In der Teilmenge von k Alternativen gibt es kein bestes 

Element. 
(4) a R ist nicht wohlbestimmt. 

wg. (1) u. D . 21/1 

wg. (2) u. D . 12/1 

wg. (3) u. D . 13/1 

(5) Sind alle Alternativen zueinander indifferent, dann sind alle wg. L . 4/1 u. D . 12/1 

(6) 

(7) 
(8) 

Alternativen beste Alternativen. 
N o c h zu zeigen: A u c h in Fäl len strikter Präferenzen gibt es 
stets ein bestes Element. 
Annahme: F ü r { x l 5 x 2 } sei <x 2 , x x > G P . 
x 2 ist nur dann kein bestes Element in S, S cz X , wenn es wg. (7) 
ein x 3 in S gibt, so d a ß <x 3 , x 2 > G P. 

(9) <x x , x 3 > G P A <x 3 , x 2 > G P < x 1 ? X 2>G R , im Widerspruch wg. 
zu (7); daher: — i <x 1 ? x 3 > e P. 

(10) <x 3 , x r > G R , also ist x 3 . bestes Element in .{x , , .x 2 , x 3 } . 
(11) Annahme: Die Menge { x l , x 2 } wird schrittweise erweitert, 

bis sie alle Elemente von S umfaß t . 
(12) S hat mindestens ein bestes Element. 

(13) a R ist wohlbestimmt. 

wg. 

(8) u. D . 21/1 
(Azykl iz i tä t ) 
(&)u..(9) 

wiederholte Anwendung 
von (7)-(10) 
wg. (12) u. D . 13/1 

Die Theoreme 1/1 und 2/1 besagen, d a ß Präferenzrela t ionen mit bestimmten 
Eigenschaften (Quasi-Transi t ivi tä t oder Azyklizi tät) wohlbestimmte spezifische 
Auswahlfunktionen erzeugen. Dami t ist garantiert, d a ß Personen oder Gruppen 
von Personen (Kollektive) mit solchen Präferenzrela t ionen mindestens ein bestes 
Element in der Auswahl haben. 

1.4 Auswahleigenschaften 

D a jeder kollektiven Präferenzrela t ion eindeutig eine spezifische Auswahlfunktion 
zugeordnet ist, kann man Eigenschaften der Auswahlfunktion a R zur Kategori-
sierung der zugrundeliegenden Präferenzrelat ion R verwenden. U n a b h ä n g i g davon 
sind diese Eigenschaften jedoch auch für die Diskussion der allgemeinen Auswahl 
funktion wichtig. Es geht dabei um die Konsistenz der Auswahl , wenn aus un
terschiedlich großen Alternativenmengen ausgewähl t wird . 

Die Eigenschaften werden im folgenden für allgemeine und spezifische Auswahl 
funktionen definiert, denn durch Weglassen des Indexes R in a R e rhäl t man jeweils 
die Definition für allgemeine Auswahlfunktionen. 

E i g e n s c h a f t a: Vx e X : VS , T e P o t ( X ) : [ S < = T A x e S A x e a R ( T ) - > x e a R (S ) ] . 

Ist S eine Teilmenge von T, dann besagt Eigenschaft a, d a ß ein Element von S, 
das in der größeren Menge T ein bestes ist, auch in der kleineren Menge S ein 
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bestes sein m u ß . U m ein Beispiel aus dem Gebiet des Sports anzuführen : Z ä h l t 
ein norwegischer Skispringer in der Weltrangliste zu den Besten, so ist er auch in 
Norwegen unter den Besten. 

Das ist eine sehr grundlegende Forderung. Tatsächl ich würde man Auswahlfunk
tionen (in unserem Beispiel sportliche Wettbewerbsregeln) als problematisch an
sehen, die in der g rößeren Menge T ein bestes Element auszeichnen, das nicht 
bestes in der kleineren Menge S ist (also zulassen, d a ß ein norwegischer Skispringer, 
der zu den Weltbesten zählt , in Norwegen nicht zu den Besten gehör t ) . 

Die folgende Eigenschaft betrifft den umgekehrten F a l l der Konsistenz der A u s 
wahl bei Ü b e r g a n g von einer kleineren zu einer g rößeren Alternativenmenge. 

E i g e n s c h a f t ß: V x , y e X : V S , T e P o t ( X ) : [S c T A X, y e a R (S ) -+ [x e a R ( T ) 
- y e a R ( T ) ] ] . 

Eigenschaft ß besagt, d a ß von zwei Alternativen, die beide beste in S sind, die 
eine nicht beste in der g rößeren Menge T sein kann, ohne d a ß auch die andere 
beste in T ist. Im Zusammenhang des obigen Beispiels w ü r d e das bedeuten, d a ß 
von zwei Skispringern, die Beste in Norwegen sind, nicht der eine Bester in der 
Weltrangliste sein kann, ohne d a ß es auch der andere ist. W ä h r e n d Eigenschaft 
OL sich als Konsistenz der Auswahl bei Verringerung der Alternativenmenge auf
fassen läßt , kann Eigenschaft ß als Konsistenz der Auswahl bei Erweiterung der 
Alternativenmenge bezeichnet werden. 

Die folgenden Theoreme zeigen, d a ß Eigenschaft a bereits mit der Existenz einer 
zweistelligen Relat ion R gegeben ist, Eigenschaft ß jedoch eine viel weitergehende 
Voraussetzung benöt ig t . 

T h e o r e m 3/1: 
Jede von einer zweistelligen Relat ion R erzeugte wohlbestimmte Auswah l 
funktion a R hat die Eigenschaft a, aber nicht notwendigerweise auch die 
Eigenschaft ß. 

Beweis: 

(1) Annahme: x e A ( S , R ) . 
(2) V y e S : [ < x , y > e R ] . wg. D . 12/1 
(3) <x, y> e R auch für alle y in jeder Teilmenge von S. wg. (2) 
(4) Eigenschaft a ist erfüllt. wg. (2), (3) u. a 
(5) Annahme: Gegeben die Menge {x, y, z} und es sei <x, y> e I, 

<x, z> e P und <z, y> e P 
(6) A ( { x , y}, R ) = {x, y} und A ( { x , y, z}, R ) = {x}. wg. (5) 
(7) Eigenschaft ß ist verletzt. wg. (6) u. ß 

Tatsächl ich genügt die Auswahlfunkt ion a R erst dann auch der Eigenschaft ß, 
wenn die Relat ion, von der sie erzeugt wird , eine Ordnung ist, wie das folgende 
Theorem zeigt, das wir ohne Beweis anführen . 

T h e o r e m 4/1: 
Eine von einer zweistelligen Relat ion R erzeugte wohlbestimmte Auswahl 
funktion a R hat genau dann die Eigenschaft ß, wenn R eine Ordnung ist. 

Die Eigenschaften a und ß ergeben sich aus der Zerlegung einer Bedingung, die 
notwendig und hinreichend dafür ist, d a ß die aus einer Auswahlfunkt ion a R ab
leitbare Relat ion R eine Ordnung ist. 

B e d i n g u n g von Arrow für Auswahlfunktionen (BAA): 
VS, T G P o t ( X ) : [S 9= T A S n a R ( T ) =t= 0 —• a R (S) = S n a R ( T ) ] . 
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Diese Bedingung bedeutet: Verringert sich die Menge T, aus der ausgewähl t werden 
kann, zur Menge S, en thä l t aber noch beste Alternativen, dann kann keine in T 
nicht-beste Alternative in S beste sein und umgekehrt keine in T beste in S nicht
beste. 

Die Bedingung B A A läßt sich nun wie folgt zerlegen: 

(a) V S , T e P o t ( X ) : [ S ^ T A S n a R ( T ) 4 = 0 -+ S n a R ( T ) c a R ( S ) ] . 
(b) V S , T e P o t ( X ) : [ S < = T A S n a R ( T ) = # 0 - a R ( S ) c S n a R ( T ) ] . 

Es ist also (a) A (b) BAA. Wie der Leser leicht selbst feststellen kann, entspricht 
(a) genau der Eigenschaft a, (b) ist aber s tä rker als ß und läßt sich fo lgendermaßen 
als Eigenschaft ß+ formulieren. 

E i g e n s c h a f t ß+: Vx, y e X : VS, T e P o t ( X ) : [x e a R (S) A y e S c T 
^ [ y e a R ( T ) - > x e a R ( T ) ] ] . 

Offensichtlich gilt B A A -+ a A ß und BAA <-• a A ß+. Eigenschaft ß+ ist in diesem 
Zusammenhang die Stärkstmögliche Bedingung der Auswahlkonsistenz bei M e n 
generweiterung und würde , bezogen auf das obige sportliche Beispiel bedeuten, 
d a ß alle Skispringer, die Beste in Norwegen sind, auch zu den Besten in der Welt
rangliste zählen wenn ein Norweger Bester in der Weltrangliste ist. 

Eine Eigenschaft, die auf einen anderen Aspekt von Konsistenz bei Mengener
weiterung abhebt, ist die folgende. 

E i g e n s c h a f t y : Seien S x , . . . , S k Teilmengen der Gesamtaiternativenmenge X , dann 
k 

soll gelten: V x e X : [ V h e { 1 , k } : x e a R ( S h ) -+ xea R (USi)]. 
i= 1 

Sie postuliert, d a ß eine Alternative, die eine beste in mehreren 'kleineren 4 Alter
nativenmengen ist, auch eine beste in der Vereinigungsmenge dieser Mengen sein 
m u ß . D ie S tä rke von Eigenschaft ß+ zeigt sich daran, d a ß sie ß und y impliziert, 
diese sie aber nicht implizieren, auch nicht zusammen. Andererseits läß t sich ß 
zur Eigenschaft ß~ abschwächen . 

E i g e n s c h a f t ß~: Vx, y e X : VS, T e Po t (X) : [ S ^ T A x , y e a R ( S ) a R ( T ) * {x}]. 
Von zwei Alternativen, x und y, die beide beste in S sind, darf eine allein nicht 
beste in T sein. Eigenschaft ß~ ist deshalb von Interesse, weil sie erlaubt, die A n 
forderung an die Relat ion R , die eine Auswahlfunktion a R erzeugt, von Transi
tivität auf Quasi-Transi t iv i tä t abzuschwächen . 

T h e o r e m 5/1: 
Eine von einer zweistelligen Relation R erzeugte wohlbestimmte Auswahl 
funktion a R hat genau dann Eigenschaft ß~, wenn R eine quasi-transitive 
Relat ion ist. 

Beweis: ' -»• *: 

(1) Annahme: <x, y> e P A <y, z> e P. 
(2) - i <x, z> e R a R ({x , y, z}) = 0, also: <x, z> e R. wg. L . 1/1 (d) u. 

' zyk l . Fo lge ' 
(3) < x , z > 6 l - a R ( { x , z } ) = {x ,z} . wg. L . 4/1 
(4) - i [ a R ( { x , y , z } ) = {x}]. wg. j T 
(5) a „ ( { x , y, z}) = {x}, im Widerspruch zu (4). wg. (1) 
(6) <x, z> € P und R quasi-transitiv. wg. (1) u. (5) 
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(7) 

(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 

(16) 

(17) 
(18) 

Annahme : Eigenschaft ß~ ist verletzt, also x, y e a R ( S ) , 
aber a R ( T ) = {x}. 
y e a R (S), also: <y, x> 6 R . 
- i y e a R ( T ) - 3z{ e T : [<z l 5 y> e P ] . 
Z i<Ea R (T) . 
- i z t e a R ( T ) -> 3 z 2 e T : [ ( ^ Z ^ G P ] . 
< z 2 , Z l > e P A < Z l , y > e P - < z 2 , y > e P . 
z 2 4= x. 
— i z , e a R ( T ) - • 3 z 3 e T : [ < z 3 , z 2 > e P ] . 

mit Zj 4= x und 
1, die alle Elemente von T 

Es gibt eine Folge z l 5 z 2 

<z j + 1 , Z j > 6 P für j = 1,.. 
a u ß e r x und y ausschöpf t . 
<x, z k > e P -> [<x, z k > e P A <z k , z k _ x> e P A . . . A 
<z l 5 y> e P <x, y> e P ] , im Widerspruch zu (8). 
z k e a R ( T ) , im Widerspruch zu (7). 
- i [ a R ( T ) = {x}] und ß~ gilt. 

wg. 
wg. 
wg 
wg 
wg 
wg 
wg 
wg. 

12/1 
1/1 (d) 

(7) u. D . 
(7) u. L . 
(7) 
(9) u. (10) 
D . 20/1 
(8) u. (11) 
(7) u. (13) 
(9) , (12) u. (14) 

wg. (15) u. D . 20/1 

wg. (16) 
wg. (17) u. ß-

Die spezifische Auswahlfunktion ist wohlbestimmt, wenn sie der Condorcet- und / 
oder der Bedingung von A r r o w (BAA) genügt . Erfüllt die Präferenzre la t ion R 
bestimmte Eigenschaften, wie a und ß, e rhäl t man demnach für jede Al ternat i 
venmenge beste Elemente. R erzeugt dann eine wohlbestimmte Auswahlfunkt ion 
a R . Das folgende Schema verdeutlicht zusammenfassend diesen Zusammenhang. 

Präferenz
relation 

R 
Condor-
cet-Bed. 

Auswah l 
funktion A r r o w -

Bed. 

Ordnung 

R 

Abb. 2: Schema des Zusammenhangs zwischen spezifischer 
Auswahlfunkt ion und der Präferenzre la t ion R 

Wenden wir uns nun wieder der in Abschnit t 1.3 eingeführten allgemeinen A u s 
wahlfunktion a zu, so stellt sich die Frage, welche Rol le Auswahleigenschaften 
wie OL und ß in diesem Zusammenhang spielen. Dabei k ö n n e n wir davon ausgehen, 
d a ß sich aus der allgemeinen Auswahlfunkt ion a die Präferenzre la t ionen R a oder 
R b ableiten lassen (vgl. D . 14/1 und D . 15/1), die ihrerseits die Auswahlfunkt ion 
wiedererzeugen, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen (Binar i tä t oder Basis-
Binar i t ä t von a; vgl. D . 18/1 und D . 19/1). 

Z u n ä c h s t ist festzuhalten, d a ß die Auswahlfunktion a genau dann binär ist, wenn 
sie bas i s -b inär ist. Weiter gilt: <x, y> e R b -> <x, y> e R a , die Umkehrung gilt nur, 
wenn a der Eigenschaft OL genügt . 

Theorem 6/1: 
G e n ü g t die Auswahlfunktion a der Eigenschaft a, dann ist R a = R b . 

B e w e i s : 
(1) <x, y> e R b -> <x, y> e R a . wg. D . 14/1 u. 15/1 
(2) ( x , y ) e R a ^ 3 S c X : x e a ( S ) A y e S . wg. D . 14/1 
(3) G i l t a, dann ist x e a({x, y}) . wg. (2) u. a 
(4) x e a ( { x , y}) -> < x , y > e R b . wg. (3) u. D . 15/1 

Die Binar i tä t der Auswahlfunktion a ist jedoch erst dann garantiert, wenn zur 
Eigenschaft a die Eigenschaft y hinzutritt. 
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Theorem 7/1: 
Die wohlbestimmte Auswahlfunktion a ist genau dann binär , wenn sie den 
Eigenschaften a und y genügt . 

B e w e i s : ' ': 

(1) Annahme: a ist b inä r . 
(2) a erfüllt a. wg. (1) u. T. 3/1 
(3) Annahme: x e a ( S ) und x e a(T) . Antezedenz von y 
(4) V y e S w T : [<x, y> e R a ] . wg. (3) u. D . 14/1 
(5) x e A a ( S u T , R a ) . wg. (4) u. D . 16/1 
(6) x e a ( S u T ) . wg. (5) u. D . 18/1 

(Binar i tä t ) 
(7) a erfüllt y . wg. (3) u. (6) 

(8) Annahme: x e A a ( S , R a ) . 
(9) <x, y> e R a für alle y in S. wg. (8) u. D . 14/1 
(10) G i l t a, so ist R a = R b . wg. T. 6/1 
(11) <x, y> e R b für alle y in S. wg. (9) u. (10) 
(12) x e a({x, y}) für alle y in S. wg. (11) u. D . 15/ 

(13) x e a ( S ) , da ( J {x, y} = S. wg. y 

(14) A a ( S , R a ) c a e ( S ) . wg. (8) u. (13) 
(15) a(S) = A a ( S , R a ) , da immer a(S) c A a ( S , R a ) . wg. (14) 
(16) a ist b inär . wg. (15) 

Theorem 4/1 und 5/1 waren unter der Voraussetzung der Binar i tä t der Auswah l 
funktion formuliert worden. Diese aber ist nach T. 7/1 erst dann gegeben, wenn 
für die Auswahlfunkt ion a und y gilt (bzw. a und ß, da bei Vorliegen der Eigenschaft 
OL die Eigenschaft ß die Eigenschaft y impliziert). A l s Koro l l a r zu T 4/1 und 5/1 läßt 
sich daher im Zusammenhang mit T. 6/1 und 7/1 das folgende Theorem formu
lieren. 

Theorem 8/1: 

Die wohlbestimmte Auswahlfunktion a ist b inä r und die von ihr erzeugte 
Präferenzrela t ion R a = R b ist transitiv (quasi-transitiv) genau dann, wenn 
sie a und ß (a, ß~ und y ) genügt . 

In diesem Theorem wird gleichzeitig Konsistenz der Auswahl bei Mengenverrin
gerung (a) und bei Mengenerweiterung (ß,ß~,y) vorausgesetzt. Daran schließt 
sich die Frage an, wie es sich auswirkt, wenn nur entweder das eine oder das 
andere vorliegt. 

Eigenschaft a für sich genommen sichert die Azyklizi tät der Basis-Präferenz und 
damit auch der aufgedeckten Präferenz, wegen T 7/1 aber nicht die Binar i tä t der 
Auswahlfunktion. N u r die s tä rks te Eigenschaft der Konsistenz bei Mengenerwei
terung (ß + ) kann die Transi t ivi tät der aufgedeckten Präferenz sichern, wobei weder 
die Transi t ivi tä t der Basis-Präferenz, noch die Binar i tä t der Auswahlfunkt ion ga
rantiert ist. 

Theorem 9/1: 

(a) G i l t für die wohlbestimmte Auswahlfunktion a Eigenschaft a, dann ist 
R a = R b azyklisch; 
(b) gilt stattdessen ß + , dann ist R a transitiv. 
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Beweis: 

(a) (1) Annahme: R b ist nicht azyklisch, d .h . es gibt ein wg. D . 21/1 
n-Tupel <x , , . . . , x n>, so d a ß <x t , x 2 > e P b A <X2, X 3> e P b A 

. . . A < x n , X l > e P b . 
(2) Sol l a R b wohlbestimmt sein, m u ß mindestens eine der 

Alternat iven x { , . . . , x n als beste ausgezeichnet sein, im 
Widerspruch zu (1). 

(3) G i l t a, dann ist R b azyklisch. wg 
(4) G i l t a, dann ist R a = R b . wg. 
(5) R a ist ebenfalls azyklisch. wg. 
(b) (6) Annahme: <x, y> e R a A <y, z> e R a . 
(7) 3S, 3 T : [ x e a ( S ) A y e S A y e a ( T ) A z e T ] . wg 
(8) Ist ein Element von T in a ( S u T ) , dann gilt: y e a ( S u T ) . wg 
(9) y e S -> x e a ( S u T ) . wg 
(10) < x , z > e R a . wg. 
(11) Ist kein Element von T in a ( S u T ) , dann m u ß ein Element wg, 

von S in a ( S u T ) sein. 
(12) x e a ( S u T ) . wg 
(13) < x , z > e R \ wg 
(14) R a ist transitiv. wg 

(1) und (2) 
T.6/1 
(3) u. (4) 

(7) u. ß + 

(7) u. (9) 

ß + 

(7) u. (12) 
(6), (10) u. (13) 

N u n kann auch die Eigenschaft a noch abgeschwächt werden. 

Eigenschaft a " : Vx e X : VS, T e P o t ( X ) : [x e a(S) A X G T A T C S A n 3 Y g S : 
[ x e { Y \ a ( Y ) } ] - x e a ( T ) ] . 

Diese Eigenschaft verlangt, d a ß eine aus der ' g rößeren 4 Menge S ausgewähl te A l 
ternative, die zugleich Element der Teilmenge T von S ist, dann in der Auswahl 
menge von T sein m u ß , wenn sie für die Auswahl aus allen anderen Teilmengen 
von S nicht abgelehnt wird. 

Eigenschaft a~ kombiniert mit ß oder ß~ sichert die Transi t ivi tä t bzw. die Quasi-
Transi t ivi tä t der Basis-Präferenz R b , ohne aber die Binar i tä t der Auswahlfunktion 
zu garantieren. 

Theorem 10/1: 

(a) G e n ü g t die wohlbestimmte Auswahlfunkt ion a den Eigenschaften a~ 
und ß, dann ist ihre Basis-Präferenz R b transitiv; 
(b) genügt sie a~ und ß~, dann ist ihre Basis-Präferenz R b quasi-transitiv. 

Beweis: 

(a) (1) Annahme: R b ist nicht transitiv, d .h . <x, y> e R b A 
< y , z > e R b A-I<X , z> e R b . 

(2) a({x,z}) = {z}. 

(3) z e a ( { x , y , z } ) ^ a ( { y , z } ) = {y ,z} . 
(4) y e a ( { x , y , z} ) . 
(5) a({x, y}) = {x, y} sowie x e a({x, y, z}). 
(6) x e a({x, z}), im Widerspruch zu (2). 
(7) - i z e a ( { x , y , z } ) . 
(8) x G a({x, y, z}) oder y e a({x, y, z}) oder beides, im Widerspruch 

zu (2). 
(9) <x, z> e R b und R b transitiv. 
(b) (10) Annahme: R b ist nicht quasi-transitiv, d .h . <x, y> e P b A 

<y, z ) e P b A - i < x , z > e P b . 
(11) z e a({x, y, z}) z e a({y, z}), im Widerspruch zu <y, z> 6 P b . 
(12) —i z e a({x, y, z}). 

wg. (1) u. D . 6/1 
(Volls tändigkei t ) 

wg. a " 
wg. (3) u. ß 
wg. (3), (4), ol- u. ß 
wg. (5) u. a 
wg. (3) u. (6) 
wg. (7), a u j 

wg. (8) 

wg. a u. (10) 
wg. (11) 
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(13) x e a ( { x , y, z}) x e a ( { x , z}). 
(14) < x , z > e l b . 
(15) z e a({x, y, z}), im Widerspruch zu (12). 
(16) <x, z> e P b und R b quasi-transitiv. 

wg. OL 

wg. (10) u. (13) 
wg. (14) u. ß~ 
wg. ( 1 3 ) - ( 1 5 ) 

Die 'S tä rke 4 der Auswahleigenschaften, die die Auswahlfunktion a erfüllt, wirkt 
sich also zum einen darauf aus, welche Anforderungen die Präferenzrela t ionen 
erfüllen, die sich aus ihr ableiten lassen, und zum anderen darauf, wieweit sich 
aufgrund der abgeleiteten Präferenzrela t ionen (R a oder R b ) die Auswahlfunktion 
wiedererzeugen läßt . 

Erfüllt a die Eigenschaften a und ß, dann sind nicht nur die aus ihr ableitbaren 
Präferenzrela t ionen R a und R b identisch und transitiv, von ihnen ausgehend läßt 
sich auch ohne weiteres die ursprüngl iche Auswahlfunktion wiedergewinnen (T. 8/ 
1). Die allgemeine Auswahlfunktion a ist in dem F a l l mit einer spezifischen Aus
wahlfunktion a R identisch, die von einer Ordnungsrelation erzeugt wurde (T. 4/1). 

Erfüllt a hingegen nur die Eigenschaft a, dann sind die abgeleiteten Präferenzre
lationen R a bzw. R b zwar azyklisch (T. 9/1), es gibt aber keine Garantie, d a ß sich 
aus ihnen die Auswahlfunktion rekonstruieren läßt . 

L i t e r a t u r : A r r o w (1963), K a p . II, Blair , Bordes, Kel ly & Suzumura (1976), Bordes (1976), 
Da l imann & Elster (1987), Ke l ly (1978), Mathemat. Appendix , Pattanaik (1971), K a p . 1, 
Sen (1970), K a p . 1 und 1*, Sen (1977, 1986). 

A n m e r k u n g e n : Definitionen, Lemmata, Theoreme und Koro l la re werden je für sich innerhalb 
eines Kapitels durchnumeriert. U m das Wiederauffinden zu erleichtern, stellen wir dieser 
Numerierung - durch einen Schrägs t r ich getrennt - die Nummer des Kapitels nach, so d a ß 
Theorem 5/1 das fünfte Theorem im ersten Kapi te l ist. W i r kürzen Definitionen mit ' D . \ 
Lemma mit ' L . \ Theorem mit T . 4 und Koro l l a r mit ' K . ' ab. 
In Abschn . 1.2 sind Alternativen ohne weitere E r l ä u t e r u n g als Elemente der Menge X ein
geführt worden. W i r e rö r t e rn in K a p . 3 und 8, welche Interpretation der Menge der Al ter 
nativen gegeben werden kann. L . l / l ( a ) - ( c ) in diesem Abschnit t entspricht L . l (a) , (b) und 
(e) in A r r o w (1963), S. 14. Die Beweise finden sich dort. L . 2 / l ( a ) - (d ) geht auf L . l * a (4), 
(1), (2) und (3) in Sen (1970), S. 10, zu rück ; s. dort für die Beweise. Tab. 1 ist eine vereinfachte 
Fassung der Aufstellung in Sen (1970), S. 9. 
In der Literatur wird oft nicht genau zwischen Auswahlfunkt ion und Auswahlmenge un
terschieden. W i r haben daher in Abschn . 1.3 abweichend von den übl ichen Darstellungen 
zunächs t die allgemeine Auswahlfunkt ion und -menge eingeführt und im A n s c h l u ß daran 
die spezifische Auswahlfunkt ion und -menge. L . 5/1 entspricht L . 2 in A r r o w (1963), S. 16, 
wobei jedoch Reflexivität und Volls tändigkei t vorauszusetzen ist; vgl . dazu L . l * c in Sen 
(1970), S. 11. Z u aufgedeckter Präferenz und Basis-Präferenz s. Sen (1971), vgl. auch Sen 
(1986), S. 1097f. T. 1/1 und 2/1 geht auf L . l * k und 1*1 in Sen (1970), S. 15f., zu rück , vgl . 
auch T. 1.1 und 1.2 in Pattanaik (1971), S. 12 ff. 
Einen Überb l ick über die in Abschn . 1.4 e rör te r ten Auswahleigenschaften gibt Sen (1986), 
Abschn. 4.3, und Sen (1977), Abschn . 4. T. 3/1 und 4/1 ist L . l * m und l * q in Sen (1970), 
S. 17ff., und T. 5/1 ist T. 10 in Sen (1971). T. 6/1 und 7/1 entspricht T. 7 und 9 in Sen (1971). 
T. 9/1 (a) geht auf Blair , Bordes, Ke l ly & Suzumura (1976), T. 9/1 (b) auf Bordes (1976) zu rück . 
T. 10/1 (a) und (b) ist das 'Sundry c h o i c e - f u n c t i o n a l l e m m a ' (5) und (6) in Sen (1986), S. 1099 f. 
Die Beweise finden sich jeweils am angegebenen Ort. 
W i r machen an dieser Stelle auf die umfangreichste, uns bekannte Bibliographie zur L o g i k 
kollektiver Entscheidungen mit Stand von 1989 aufmerksam: Kel ly (1991). 



2. Individuelle Entscheidungen 
2.1 Rationalität individueller Entscheidungen 

W i r haben im vorigen Kapitel Präferenzrelat ionen ohne Bezugnahme auf Individuen 
oder Kollektive erörtert . Ist die Präferenzrelat ion R die schwache Präferenz eines 
Individuums, so soll dies nun durch einen Index i = 1, 2, 3 , . . . etc. gekennzeichnet 
werden, wobei die Ziffern für bestimmte Personen stehen; '<*, y> G R j ' ist demnach 
zu lesen als: I nd iv iduum i hat eine schwache Präferenz für x gegenüber y \ 

Die individuellen strikten Präferenzen \x, y> G P {

4 und die individuellen Indiffe
renzen \ x , y> e Ij ' k ö n n e n analog zu Definition 4/1 und 5/1 (Abschnitt 1.2) aus 
der individuellen schwachen Präferenz R; abgeleitet werden. Sind die Relationen 
R , P oder I nicht indexiert, so bezeichnen sie die entsprechenden Präferenzen eines 
Kollektivs. 

Diese sind zu unterscheiden von der Gesamtheit der individuellen Präferenzrela
tionen einer Gruppe von Personen oder eines Kol lekt ivs K , die sich durch eine 
Funkt ion g erfassen läßt, die jedem Individuum i aus K seine individuelle Präfe
renzrelation Rj zuordnet. 

D e f i n i t i o n 1/2: Eine Präferenzstruktur ist eine Funk t ion g, so d a ß 
g: K 3 ih-* R. G P o t ( X x X ) ; R. = g(i) und P, = g(i). 

F ü r <x, y> G R j , die individuelle schwache Präferenz für x gegenüber y, schreiben 
wir demnach: <x, y> e g(i). Aus ihr läßt sich nach D . 4/1 und 5/1 die individuelle 
strikte Präferenz g(i) und die individuelle Indifferenz g(i) wie folgt ableiten. 

D e f i n i t i o n 2/2: <x, y> G g( i ) : <-» [<x, y> e g(i) A ~I <y, x> e g( i ) ] . 

D e f i n i t i o n 3/2: <x, y> G g( i) : <-> [<x, y> G g(i) A <y, x> G g ( i ) ] . 

Die Verwendung von g gestattet es in vielen Fäl len, wie wir in den nächs ten Kapi te ln 
sehen werden, die Ergebnisse der L k E formal eleganter und durchsichtiger zu for
mulieren. 

W i r wollen nun annehmen, d a ß die individuellen Präferenzre la t ionen Ordnungs
relationen sind, also die Bedingungen der Reflexivität, Vollständigkeit und Tran
sitivität erfüllen (vgl. D . 6/1, D . 7/1 und L . 1/1 (a) aus Abschnit t 1.2). 

Reflexivität: V i G K : VX G X : [<x, x> e g ( i ) ] . 

Vollständigkeit: V i G K : Vx, y G X : [<x, y> eg( i ) v <y, x> Gg( i)] . 

Transitivität: V i G K : Vx, y, z G X : [<x, y> G g(i) A <y, z> G g(i) -> <x, z> G g( i)] . 

M a n kann diese Bedingungen als Ra t iona l i t ä t sbed ingungen interpretieren, d.h. 
als notwendige Eigenschaften der Präferenzen einer rationalen Person. Es ist jedoch 
auch möglich, sie als Bedeutungspostulate des Begriffs T r ä f e r e n z einer Person' 
aufzufassen. In diesem Fa l l wäre es allerdings nicht mögl ich, etwa zu sagen: 'Die 
Präferenzen der Person i sind nicht transitiv'. Weil wir solche Konsequenzen ver
meiden wollen, halten wir im folgenden an der ersten Interpretationsweise fest. 

Es ist aber darauf hinzuweisen, d a ß diese Ra t iona l i t ä t sbed ingungen recht stark 
sind: Die Forderungen der Transi t ivi tä t von g(i) impliziert z. B . auch die Forderung 
nach Transit ivi tät der individuellen Indifferenz g(i) , die von realen Personen nicht 
selten verletzt wird. Trotz dieser empirischen Feststellung ist es sinnvoll, solche 
R a t i o n a l i t ä t s a n n a h m e n einzuführen. 
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In der L k E geht es um die Frage der Aggregation individueller zu kollektiven 
Präfe renzen . Hinsichtl ich der Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben und auf die 
wir beginnend mit dem nächs ten Kapi tel eingehen, hat die E i n f ü h r u n g rational 
entscheidender Personen im obigen Sinne den Zweck darzutun, d a ß die Schwie
rigkeiten jedenfalls nicht in nicht-rationalen Präferenzen der Individuen begründe t 
sind. 

Das gilt besonders auch, wenn wir nun eine Erweiterung der R a t i o n a l i t ä t s b e d i n 
gungen e rö r t e rn , die sich dadurch ergibt, d a ß nicht nur P rä fe renzen übe r Zustands-
alternativen, sondern auch Präferenzen über alternative Wahrscheinlichkeitsver
teilungen übe r X in die Über legungen einbezogen werden. 

D e f i n i t i o n 4/2: Sei X = { x l 5 x 2 , . . . , x n } . D a n n ist [ p J X i & p 2 / x 2 & . . . & p n / x n ] 
n 

eine Aussicht (A) : *-* V i e {1, . . . , n}: ft^e [0,1] A £ p ; = 1]. 

i= 1 
Eine Aussicht A ordnet also jeder Alternative x 1 , x 2 , . . . , x n e X eine Wahrschein
lichkeit P i , p 2 » ••• >Pn

 z u - Diese Wahrscheinlichkeiten addieren sich zu 1. Dabei 
wi rd hier vorausgesetzt, d a ß die Alternativenmenge X endlich ist und sich die 
Alternat iven wechselseitig ausschl ießen. 
Ehe wir die Anforderungen e rör te rn , die an die individuelle W a h l zwischen ver
schiedenen Aussichten zu stellen sind, er läutern wir die Begriffe der 'extremen 
Aussicht 4 und der 'zusammengesetzten Aussicht 4 . 

D e f i n i t i o n 5/2: [ p / x a & ( l — p ) / x j ist für i aus K eine extreme Aussicht (A e ) , wenn 

- i 3 x e X : <x ,x a >eg( i ) A n B x ' e X : < x w , x ' ) e g ( i ) . 

Die extreme A c gibt demnach mit Wahrscheinlichkeit p die für i aus K beste (x a) 
und mit Wahrscheinlichkeit 1 — p die für i schlechteste Alternat ive (x w ) aus X an. 

D e f i n i t i o n 6/2: A z = [ p / A & ( l — p ) / A ] ist eine zusammengesetzte Aussicht, wenn 
A und A ' einfache Aussichten (oder ihrerseits zusammengesetzte Aussichten) 
sind. 

Unter Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung läß t sich eine zusammenge
setzte Aussicht A z in eine einfache Aussicht A umformen. M i t A = [ p / x x & (1 — p)/ 
x 2 ] und A ' = [ p ' / x 3 & ( l - p ' ) / x 4 ] ergibt sich aus A z = [ p / A & (1 - p ) / A ] 
die einfache Aussicht A = [p • p / x { & ( p - p • p ) / x 2 & ( p ' — p • p ' ) / x 3 & 
(1 - p ' - p + p p ' ) / x 4 ] . 

Es liegt nun nahe zu fordern, d a ß die Präferenzen einer rationalen Person nicht 
nur bezügl ich der Alternativen aus X , sondern auch hinsichtl ich der Menge aller 
Aussichten a x reflexiv, vol ls tändig und transitiv sein sollen. W i r erweitern daher 
den Definitionsbereich der individuellen Präferenzre la t ionen g( i ) von X auf a x . 

Reflexivität der Aussichten: V i e K : V A e a x : [<A, A > e g ( i ) ] . 

Vollständigkeit der Aussichten: V i e K : V A , A ' G Q X : 
[ < A , A ' > e g ( i ) v < A , A ' > e g ( i ) ] . 

Transitivität der Aussichten: V i e K : V A , A \ A " e a x : [<A, A '> e g( i ) A 
<A' ,A">Eg ( i ) - < A , A " > e g ( i ) ] . 

S ind die Präferenzen einer Person hinsichtlich der Aussichten reflexiv, vo l l s tänd ig 
und transitiv, so hat die Person bezüglich der Aussichten eine Ordnungsrelat ion. 

W i r benö t igen a u ß e r d e m noch bestimmte Annahmen, was die Konsis tenz der Prä-
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ferenzen einer rationalen Person betrifft, wenn man von komplexen Alternativen 
(Aussichten) zu einfachen übergeh t . 

Reduktion (zusammengesetzter Aussichten): Eine rationale Person ist zwischen 
einer zusammengesetzten Aussicht A z und einer einfachen Aussicht A indifferent, 
wenn sich A aus A z durch Umformung nach den Regeln der Wahrscheinlichkeits
rechnung ergibt. 

Stetigkeit: Ist x a für eine Person i bestes und x w schlechtestes Element aus X , so 
d a ß <x a, x w > e g( i ) , so gibt es für jede Alternative x eine extreme Aussicht A e = [p / 
x a & ( l — p ) / x j , p e [0, 1], so d a ß i zwischen x und A e indifferent ist. 

Monotonie: Sei A = [ p / x & ( l — p)/y] und A ' = [ p ' / x & ( l — p ' ) /y ] , dann soll für 
eine rationale Person i gelten: <x, y> e g(i) -> [<A, A > e g(i) p ^ p ' ] . 

Substituierbarkeit: Ist eine rationale Person i zwischen einer Alternative x und 
einer Aussicht A indifferent, so ist in beliebigen Aussichten A die Alternative x 
durch A substituierbar, ohne d a ß dies die Präferenzen von i veränder t . 

Unter diesen Annahmen gilt das folgende, dreiteilige Theorem. 

Theorem 1/2: 

(I) Bi lden die Präferenzen einer Person i in ctx eine Ordnungsrelation g( i ) 
und genügen sie den Bedingungen der Redukt ion, Stetigkeit, Mono ton ie 
und Substituierbarkeit, dann gibt es eine reellwertige Funkt ion u auf a x , 
so d a ß V A , A ' e a x : [<A, A > e g(i) <-• u ( A ) ^ u ( A ) ] . 
(II) Eine solche F u n k t i o n u ist linear, d. h. V A , A ' e a x : Vp e [0 ,1 ] : 
[ u ( [ p / A & (1 - p ) / A ] ) = p • u ( A ) + (1 - p) • u ( A ' ) ] . 
(III) Eine solche Funk t ion ist durch g(i) bis auf positiv-lineare Transfor
mationen eindeutig bestimmt, d.h. sind u und u ' zwei Funktionen, die (I) 
erfüllen, dann gilt: 3 a e R + : 3be (R: V A e a x : [u ' (A) = a • u ( A ) + b ] . 

In der Literatur wird eine Funk t ion u dieser A r t meist als Nutzenfunktion be
zeichnet - mit der Vorstellung, d a ß die Individuen durch u den Aussichten einen 
bestimmten Nutzen zuweisen. O b dies eine sinnvolle oder i r reführende Benennung 
bzw. Interpretation ist, l äß t sich allein aufgrund der eingeführten Bedingungen 
nicht entscheiden, denn u ist in dem Zusammenhang nichts anderes als eine kar
dinale R e p r ä s e n t a t i o n der Präferenzen einer Person. Damit , d a ß diese Präferenzen 
durch u darstellbar sind, ist noch wenig über deren Charakter gesagt. 

W i r werden die Funk t ion u daher im folgenden nicht als Nutzenfunktion, sondern 
allgemeiner als Bewertungsfunktion bezeichnen, durch die die individuellen P rä 
ferenzen kardinal repräsen t ie r t werden. Das schließt u .a . die Mögl ichkei t nicht 
aus, d a ß auch moralisch motivierte Präferenzen durch u darstellbar sind. 

Beweis zu (I): 

(1) Annahme: A°p: = [ p / x a & ( l - p ) / x j und AJ-: = 
[ p ' / x a & ( l - p ' ) / x ( J . 

(2) Annahme: F ü r ein beliebiges A e a x sei 
<A, A ° p > e g ( i ) A < A , A ° p , > e g ( i ) . 

(3) < A p , A > G g ( i ) A < A , A ° p , > 6 g ( i ) . 

(4) < A p , A ° p . > e g ( i ) . 

(5) p = p ' . 

(6) V A e a x : 3 p e [ 0 , l ] : < A , A p > e g ( i ) . 

(7) Annahme: F ü r ein beliebiges A e a x sei <A, A p > e g( i ) 

äqu iva len t zu (2) 

wg. (3) u. Transit, 

wg. (4) u. Mono ton i e 

wg. (2), (5) u. Stetigk. 
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wg. (7), (8) u. (1) 

wg. (8) 

wg. Mono ton ie 

wg. (7) u. (9) 

wg. (10), (11) u. (12) 

wg. (2) u. Redukt. 

wg. (14) u. Redukt. 

wg. (15) u. Redukt. 

(8) Annahme: F ü r ein beliebiges A ' e a x sei <A', A ^ > e g( i ) . 

(9) U ( A ) = p und u ( A ' ) = p ' . 

(10) < A , A ' > e g ( i ) ~ < A p , A p , > e g ( i ) . 

(11) < A p , A p , > e g ( i ) ~ p ^ p ' . 

(12) p ^ p ' <- u ( A ) ^ u ( A ' ) . 

(13) V A , A ' e a x : [<A, A'> e g( i) «-> u ( A ) £ u ( A ' ) ] . 

Beweis zu (II): 

(14) < [ p / A & ( 1 - p ) / A ' ] , [ p / A ; & ( 1 - p) A° p.]> e g ( i ) . 

(15) F ü r beliebiges p e [0, 1] gilt: < [ p / A & ( l - p ) / A ' ] , 

[ p / A p & ( l - p ) / A p , ] > e g ( i ) . 

(16) < [ p / A ° p & ( l - p ) /A° p , ] , [p • p + (1 - p) • p 7 x a & p • (1 - p) 

+ ( l - p ) - ( l - p ' ) / x „ ] > e g ( i ) . 

(17) u ( [ p / A & ( l - p ) / A ' | ) = p • p + (1 - p ) • p ' . wg. (7) u. (16) 

(18) p • p + (1 - p) • p ' = p • u ( A ) + (1 - p) • u ( A ' ) . wg. (7) u. (8) 

(19) u ( [ p / A & ( l - p ) /A ' ] ) = p • u ( A ) + (1 - p) • u ( A ' ) . wg. (17) u. (18) 

Beweis zu (III): 

(20) Seien u und u ' zwei reell wertige Funkt ionen über a x , 
so d a ß V A , A ' e a x : u ( A ) ^ u ( A ' ) ~ <A, A'> e g( i) und 
V A , A ' e a x : u ' (A) ^ u ' (A') <-+ <A, A'> e g( i ) . 

(21) u , ( A ) = p - u ' ( x . ) + ( l - p ) - u ' ( x J . 

(22) u ' (A) = u ( A ) • u f (x.) + (1 - u ( A ) ) • u f ( x w ) . 

(23) u ' (A) = (u ' (x„) - u ' (x w ) ) • u ( A ) + u ' ( x j . 

(24) M i t a: = u ' (x a ) - u ' (x w ) und b: •= u ' ( x j gilt: 

wg. (2) u. (19) 
. (L inear i t ä t ) 

wg. (9) u. (21) 

wg. (22) 

wg. (23) 

(25) a > 0 . wg. x a bestes u. 
x u schlecht. Element 
aus X für i 

Es sei nun der 'Nutzen ' u(Xj) einer Alternative x { e X wie folgt definiert. 

D e f i n i t i o n 7/2: F ü r Xj e X : u(x { ) : = u ( A j ) , wobei a x 3 A 1 : = lpjx{&p2/ 
x 2 & . . . & p n / x n ] A V j e { l , . . . , n } \ { i } : P j = 0 A P I = 1. 

Im Zusammenhang dieser Definition gibt uns das folgende Koro l l a r den 'Nut 
zenerwartungswert' u ( A ) von A . 

K o r o l l a r 1/2: Sei A = [ p l / x 1 & p 2 / x 2 & . . . & p n / x n ] , dann gilt: 

u ( A ) = X P i ' u ( x i ) -

W i r führen den Beweis zu diesem Koro l l a r nicht an. E r fußt im wesentlichen auf 
der Anwendung der Linear i tä t . 

In der obigen (ökonomischen) Terminologie besagt das Koro l l a r , d a ß eine rationale 
Person den 'Nutzenerwartungswert' maximiert. Allerdings sollte nicht übersehen 
werden, d a ß man mit dieser Formulierung implizit schon den Ü b e r g a n g von 
V A , A e a x : <A, A > e g(i) : <-> u ( A ) ^ u ( A ) zu einer Behauptung über die Hand
lungsweise der Person i vollzogen hat. H i n z u kommt, wie wir oben ausgeführt 
hatten, d a ß der 'Nutzen ' hier nichts anderes ist als eine kardinale F o r m der Dar-
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Stellung individueller Präferenzen. Vorsichtiger interpretiert besagt das K o r o l l a r 
also, d a ß sich die (kardinale) Bewertung einer Aussicht für eine rationale Person 
aus dem aufsummierten Produkt der Bewertungen der Alternativen und ihrer 
Wahrscheinlichkeiten ergibt. 

2.2 Entscheidungen bei Ungewißheit 

Bei der Ablei tung einer subjektiven (kardinalen) Bewertungsfunktion u über X 
aus einigen Ra t iona l i t ä t sbed ingungen individueller Präferenzen im vorangegange
nen Abschnit t haben wir Wahrscheinlichkeitsverteilungen über X in die individuel
len P rä fe renzo rdnungen einbezogen. Eine Interpretation dieser Wahrscheinlichkei
ten wurde nicht vorgenommen. Eine Mögl ichkei t wäre , sie als subjektive Wahr
scheinlichkeiten zu interpretieren. Das ist die heute in der Entscheidungstheorie 
dominierende Variante. Dennoch ist die Unterscheidung von Risiko- und Unge
wißheitssi tuat ion übl ich geblieben, obwohl sie sich nur schwer in eine streng sub-
jektivistische Interpretation einbetten läßt . W ä h r e n d man in Risikosituationen je
der Alternative eine Wahrscheinlichkeit zuordnen kann, zeichnen sich reine U n 
gewißhei tss i tua t ionen dadurch aus, d a ß es keine Wahrscheinlichkeitsverteilung 
über X gibt. 

W ä h r e n d die Existenz einer kardinalen Bewertungsfunktion aus einigen Bedingun
gen an individuelle Präferenzen über X und ct x ableitbar ist, ände r t sich das beim 
Ü b e r g a n g zu Ungewißhe i t s s i tua t ionen . Hier m u ß die Existenz einer (kardinalen) 
Bewertungsfunktion über X schon vorausgesetzt werden, um dann in einem zweiten 
Schritt ein Entscheidungskriterium formulieren zu k ö n n e n . 

u ( x n ) . . u ( x l j ) u ( x l m ) 

hi u ( x i l ) . u(Xij) . u ( x i m ) 

h n u ( x n l ) . u ( x n j ) •• U( Xnm) 

Abb. 3: Entscheidungsmatrix 

W i r stellen die Entscheidungssituation in Abb i ldung 3 in Mat r ix fo rm dar. In dieser 
Entscheidungsmatrix sind h i s i = 1 , . . . , n, Handlungs- bzw. Entscheidungsalterna
tiven der betreffenden Person, e j 5 j = 1 , . . . , m, Ereignisse bzw. U m s t ä n d e , die für 
die Entscheidung und den eingetretenen Umstand eindeutig bestimmt sind und 
u(Xjj) die subjektive Bewertung der Konsequenz x^ im Sinne der im vorangegan
genen Abschnitt dargestellten Bewertungsaxiomatik. 

V o n den zahlreichen Kri ter ien für Entscheidungen unter Ungewißhe i t wollen wir 
im folgenden nur drei e rör te rn . 

m m 
Laplace-Kriterium (LK): <h k , h,> e g ( i ) <-• £ u ( x k j ) ^ Z u ( x i j ) -

j=i j=i 
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Das Laplace-Kri ter ium ordnet die Entscheidungsalternativen hj nach der Summe 
der Bewertungen (Nutzensumme) aller Konsequenzen. Das ist gleichbedeutend 
mit einer Reihung nach der Durchschnittsbewertung (bzw. nach dem Nutzener
wartungswert), sofern man die U m s t ä n d e als gleichwahrscheinlich einstufen würde . 

A l s Beg ründung für das L K wird das Argument des unzureichenden Grundes her
angezogen: Wenn man keinen G r u n d hat, ein Ereignis für wahrscheinlicher zu 
halten als das andere, sollte man sie als gleichwahrscheinlich einstufen. Gegen das 
Argument des unzureichenden Grundes kann angeführt werden, d a ß es damit ganz 
von der letztlich wil lkürl ichen sprachlichen Abgrenzung der Vielfalt möglicher 
U m s t ä n d e (oder Ereignisse) a b h ä n g t , welche Wahrscheinlichkeit einem Umstand 
zukommt. 

Wald-Kriterium (WK): <h k , h,> e g(i) ~ 
m i n { u ( x k j ) | j = 1, m } ^ min {u(x l j ) | j = 1, m}. 

Nach dem Wald-Kr i te r ium - oft auch als M a x i m i n - K r i t e r i u m bezeichnet - wähl t 
man diejenige Entscheidung (Zeile in der Entscheidungsmatrix), die im ungüns t ig
sten Fa l l (Spalte in der Entscheidungsmatrix) noch die relativ günst igsten K o n 
sequenzen hat. 

Hurwicz-Kriterium (HK): <h k , h,> e g(i) <-+ Vj e { 1 , . . . , m}: [A max{u(x k j )} 
+ (1 - X) min {u(x k j )}] ^ [A max{u(x l j )} + (1 - X) min {u(x,j)}]; X e [0 ,1 ] . 

Das H K ist nicht ein Kr i te r ium, sondern umfaß t je nach Wahl des. Parameters X 
eine Vielzahl von Kriter ien, zu denen auch das WK gehör t (mit X = 0). 

U m diese Kri ter ien besser beurteilen zu k ö n n e n , prüfen wir, ob sie einigen plau
siblen Bedingungen genügen. 

B e d i n g u n g 1 (Ordnung): Die durch das jeweilige Kr i te r ium aufgrund einer sub
jektiven Bewertungsfunktion gebildete Rangfolge der Entscheidungen soll eine 
Ordnungsrelation sein, also eine reflexive, vol ls tändige und transitive Präferenz
relation der Menge der offenstehenden Handlungen (Zeilen) bilden. 

B e d i n g u n g 2 (Symmetrie): Diese Rangfolge der Entscheidungen ist u n a b h ä n g i g 
von der Kennzeichnung (Numerierung) von Zeilen und Spalten der Entschei
dungsmatrix. 

B e d i n g u n g 3 (Dominanz): Wenn für beliebige U m s t ä n d e (Spalten) die Konsequen
zen einer Handlung h k jeweils besser sind als die einer anderen Handlung h,, 
so ist h k gegenüber h, vorzuziehen. 

B e d i n g u n g 4 (Hinzufügung): Die Rangfolge der Entscheidungen darf sich nicht 
dadurch ände rn , d a ß eine neue Entscheidungsalternative (Zeile in der Entschei
dungsmatrix) hinzutritt. 

B e d i n g u n g 5 (Linearität): Eine positiv-lineare Transformation der subjektiven Be
wertungsfunktionen darf an der Rangfolge der Entscheidungen nichts ände rn . 

B e d i n g u n g 6 (Kontinuität): Wenn eine Folge von Entscheidungsmatrizen gegen eine 
Mat r ix konvergiert und eine Entscheidung h k für jede M a t r i x der Folge der 
Entscheidung h, vorgezogen wird , dann gilt das auch für die Entscheidung h k 

und h, der Grenzwert-Matr ix . 

B e d i n g u n g 7 (Konvexität): <h k ,h ,>Eg ( i ) A h n = [ i / h k & i / h j 
- < h n , h k > e g ( i ) . 
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B e d i n g u n g 8 (Spaltenlinearität): Die Rangordnung der Entscheidungen darf sich 
nicht ändern , wenn die Konsequenzen eines Umstandes (Spalte) bei den unter
schiedlichen Entscheidungsalternativen (Zeilen) sich jeweils um den gleichen Be
trag ändern . 

B e d i n g u n g 9 (Spaltenverdopplung): D ie Rangordnung der Entscheidungen darf sich 
nicht ändern , wenn ein weiterer Umstand berücksicht igt wird , bei dem die K o n 
sequenzen der Entscheidungsalternativen genauso bewertet werden wie bei ei
nem der zuvor berücksicht igten U m s t ä n d e . 

Keines der drei Kri ter ien genügt allen hier angeführ ten Bedingungen: Das L K 
verletzt Bedingung 9, das WK Bedingung 8 und das H K Bedingung 7 und 8 (für 
A * 0 ) . 

Zweifelsohne sind die Bedingungen 1 bis 4 (Ordnung, Symmetrie, Dominanz und 
Hinzufügung) so grundlegend, d a ß man sie für alle Entscheidungskriterien fordern 
würde , und ta tsächl ich werden sie auch von den drei Kri ter ien erfüllt. Anders 
mag es sich mit den Bedingungen 7 bis 9 (Konvexi tä t , Spal tenl inear i tä t und Spal
tenverdopplung) verhalten. Bedingung 9 beispielsweise, die das L K verletzt, wird 
auch nicht vom Bayes'schen Kr i t e r ium für Risikosituationen erfüllt. 

Umgekehrt erlauben es diese Bedingungen aber, die drei Kri ter ien zu charakte
risieren. W i r benöt igen dazu die folgenden Lemmata. 

L e m m a 1/2: A u s den Bedingungen 1, 2 und 4 folgt: F ü r r, s = 1 , . . . , m: 
V x k r : 3x l s : [ u (x k r ) = u(x I s ) ] -> <h k , h,> e g( i ) . 

Beweis: 

(1) Annahme: Gegeben sei eine Entscheidungsmatrix wie in 
A b b . 3 

(2) Der Ma t r ix wird eine Folge von Zwischenzeilen h k , h , , . . . mög l . wg. Bedg. 4 
hinzugefügt , so d a ß sich je zwei Zeilen nur durch die 
Vertauschung zweier Spalten unterscheiden. 

(3) < h k , h , > e g ( i ) . wg. (2) u. Bedg. 2 
(4) (3) gilt für alle Zeilen h k , h , , . . . etc. wiederholte Anwendg . 

von Bedg. 2 
(5) Die Aussage des Lemmas gilt allgemein. wg. (2) — (4) 

L e m m a 2/2: Aus den Bedingungen 3 und 6 folgt, d a ß <h k , h,> e g(i) , wenn 
jede Bewertung in der Zeile h k gleich der oder größer als die spa l t enmäß ig 
entsprechende Bewertung in der Zeile h, ist. 

Beweis: Folgt unmittelbar als Konsequenz der Bedingungen 3 und 6. 

L e m m a 3/2: A u s den Bedingungen 1, 2, 3, 4, 6 und 9 folgt: 
m i n { u ( x k j ) | j = 1 , . . . , m} = min{u(x , j ) | j = 1,.. . ,m} A 
m a x { u ( x k j ) | j = l , . . . , m } = m a x { u ( x l j ) | j = l , . . . , m } -+ <h k ,h,> eg(i). 

Beweis: 
(1) Annahme: Sei h k eine Entscheidungsalternative (Zeile) mit 

der minimalen Bewertung u und der maximalen Bewertung 
U , d.h.: h k = [ u , . . . , U ] . 

(2) < [ U , . . . , U , u] , h k > e g(i) A <h k , [ u , . . . , u, U ] > e g( i ) . wg. (1) u . L . 2/2 

(3) f u , U l f u , . . . , u , U l 
<-• wg. Bedg. 9 

U , u J | _ U , . . . , U , u J 

(4) < [ u , . . . , u , U ] , [ U , . . . , U , u ] > e g ( i ) wg. (3) 



24 2. Individuelle Entscheidungen 

(5) Person i ist zwischen zwei Zeilen mit gleichem M i n i m u m wg. (4) 
u und gleichem M a x i m u m U indifferent 

Die folgenden Theoreme geben die Charakterisierung der drei Kri ter ien auf der 
Grundlage der obigen Bedingungen an. 

Theorem 2/2: 

Es gibt genau ein Kr i t e r ium, das die Bedingungen 1, 2, 3, 4 und 8 erfüllt: 
das Laplace-Kri ter ium (LK). 

Beweisskizze: 

(1) Annahme: F ü r zwei Entscheidungsalternativen h k und h . 

sei f u ( x k j ) /m = £ u ( x i j ) / m -
L j = i J L j = i 

(2) Die Bewertungen u ( x k j ) und u(x,j) , j = 1, . . . , m , werden mögl . wg. L . 1/2 u. 
jeweils nach zunehmender G r ö ß e angeordnet. Bedg. 4 

(3) D a n n wird spaltenweise die jeweils kleinere Bewertung von mögl . wg. Bedg. 8 
der g röße ren subtrahiert. 

(4) Wiederholte Anwendung von (2) und (3) führ t nach einer wg. (1) 
endlichen Zah l von Schritten dazu, d a ß alle Bewertungen 
in den Zeilen h k und h, zu N u l l werden. 

(5) < h k , h , > e g ( i ) . wg. (4) 

(6) ^ . , _ 
../.. x i / — \ ../.. x / m <-> <h k , h,> e g ( i ) . wg. Bedg. 3 u. 4 

m ~~| r m 

X u ( x k j ) / m > X u ( X l j ) 
_j=i J L j = i 

j) 

(7) (1), (5) und (6) definieren das L K . wg. L K 

Theorem 3/2: 

Es gibt genau ein Kr i t e r ium, das die Bedingungen 1, 2, 3, 4, 6, 7 und 9 erfüllt: 
das Wald-Kr i te r ium (WK). 

Beweisskizze: 
(1) Statt ganzer Zeilen h k = [ u ( x k l ) , . . . , u ( x k n ) ] k ö n n e n als wg. L . 3/2 

Entscheidungsalternativen Paare [u , U ] mit u ^ U 
betrachtet werden. 

(2) Annahme: Gegeben sei die folgende M a t r i x 
u l / 2 ( u + U ) l / 2 ( u + U ) 

u u U 

_u U u 

(3) <[u, l / 2 ( u + U ) ] , [u, U]> e g("i) wg. (1), (2) u. Bedg. 7 

(4) < [ u , u ] , [ u , U ] > e g ( i ) . wg. (1), (2), Bedg. 6 u.7 

(5) < [ u , u ] , [ u , U ] > e g ( i ) . wg. (1), (2), Bedg. 6 u.7 

(6) Es folgt das W K . wg. (5) u. L . 2/2 

Theorem 4/2: 

Es gibt genau ein Kr i t e r ium, das die Bedingungen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 9 erfüllt: 
das Hurwicz-Kr i t e r ium (HK). 

Beweisskizze: 
(1) Wie im Beweis zu T. 3/2 genügt es, Paare [u , U ] mit u ^ U 

zu betrachten. 
(2) Annahme: Sei / die obere Schranke aller Zahlen /.' mit 

< [0 ,1 ] , [A\ A ' ] > e g ( i ) . 
(3) O ^ A ^ 1. wg. Bedg. 3 
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(4) <[A,A], [ 0 , 1 ] > e g ( i ) . wg. Bedg. 6 
(5) <[AU + (1 - A ) u , A U + ( l - A)u ] , [ u , U ] > e g ( i ) <-+ u < U . wg. Bedg. 5 
(6) Daraus folgt das H K . wg. (5) u. L . 2/2 

W i r fassen die Ergebnisse dieses Abschnit ts noch einmal in Tabelle 2 zusammen. 

Bedingungen L K WK H K 

1: Ordnung * * * 
2: Symmetrie * * * 
3: Dominanz * * * 
4: H i n z u f ü g u n g * * * 

5: L inea r i t ä t + * 
6: K o n t i n u i t ä t + * * 

7: Konvex i t ä t + * O 
8: Spa l ten l inear i t ä t * O O 
9: Spaltenverdoppelung O * * 

Tab. 2: Bedingungen der Entscheidungskriterien 

In dieser Tabelle sind die Bedingungen, die zur Charakterisierung des jeweiligen 
Kri ter iums notwendig sind, mit * gekennzeichnet, mit + jene Bedingungen, die 
das Kr i t e r ium erfüllt, ohne zur Charakterisierung notwendig zu sein, und mit O 
die Bedingungen, die das K r i t e r i u m nicht erfüllt. 

L i t e r a t u r : B ü h l m a n n , Loef fe l&Nieve rge l t (1975), K a p . 4 , L u c e & R a i f T a (1957), K a p . 13, 
Marschak (1950), M a s k i n (1979), M i l n o r (1954/1965), Shubik (1983), Appendix A und 
C , von Neumann & Morgenstern (1944/1961). 

A n m e r k u n g e n : D ie zu Beginn des Abschni t t s 2.1 vorgestellte P rä fe renzs t ruk tu r g eines K o l 
lektivs K wird in der Li teratur meist nicht als F u n k t i o n gefaßt , sondern als Menge oder 
n-Tupel der individuellen P r ä f e r e n z r e l a t i o n e n beschrieben und gelegentlich als T r ä f e r e n z -
profiT bezeichnet; vgl . Sen (1970), S. 28 - anders jedoch Ke l ly (1988), S.60. W i r haben die 
Funkt ion g u .a . deshalb e ingeführ t , weil damit von vornherein klar ist, d a ß jedes Individuum 
genau eine Prä fe renzre la t ion zugeordnet e rhä l t . Das bleibt bei einer Beschreibung als Menge 
offen, sofern es nicht explizit festgelegt w i rd . 
Die S t ä rke der Forderung nach Trans i t iv i t ä t der individuellen Indifferenz wird deutlich, wenn 
man berücks icht ig t , d a ß sich Indifferenz oft deshalb ergibt, weil Unterschiede zwischen den 
Alternativen nicht wahrnehmbar sind: Zwischen einem oder zwei und zwei oder drei K ö r n 
chen Salz in der Suppe ist man indifferent, weil sich geschmacklich kein Unterschied feststellen 
läßt . Aufgrund der Trans i t iv i tä t der Indifferenz m u ß man dann jedoch auch zwischen einem 
K ö r n c h e n und einem Eßlöffel Salz, also zwischen einer unversalzenen und einer versalzen 
schmeckenden Suppe indifferent sein; vg l . K e l l y (1988), S. 59. 
Theorem 1/2 in Abschn . 2.1 geht auf von N e u m a n n & Morgenstern (1944/1961) zu rück . W i r 
ziehen hier jedoch für das Theorem und den Beweis Marschak (1950) heran; vgl . dazu auch 
Chernoff (1954) sowie Herstein & M i l n o r (1953). Eine vereinfachte Darstellung der A n n a h 
men, die zur 'Nutzenfunkt ion ' u führen , liefert B ü h l m a n n , Loeffel & Nievergelt (1975), 
K a p . 4. 
Die in Abschn . 2.2 vorgestellten Kr i t e r i en für Entscheidungen unter Ungewißhe i t finden sich 
zusammenfassend bei L u c e & R a i f f a (1957), K a p . 13, und Shubik (1983), Appendix A und 



26 2. Individuelle Entscheidungen 

C , dargestellt. Die Entscheidungsmatrix in A b b . 3 ist nach Tab. 13.2 in L u c e & Raiffa (1957), 
S. 177, entworfen. L . 1/2 bis 3/2 und T. 2/2 bis 4/2 ist von M i l n o r (1954/1965) ü b e r n o m m e n . 
Nicht e r w ä h n t wurde dabei das Savage-Kriterium, mit dem das nach t räg l i che Bedauern 
übe r eine (falsche) Entscheidung minimiert werden soll . Es wird daher auch als M i n i m u m -
Regret-Kri ter ium bezeichnet, verletzt jedoch Bedingung 4 der H inzu fügung ; vgl . Savage 
(1951) und M i l n o r (1954), T. 5. Tab. 2 ist nach Diag ramm 1 in M i l n o r (1954/1965) zusam
mengestellt. Die e rö r t e r t en Kri ter ien , insbesondere das Laplace- und das Wa ld - K r i t e r i um, 
stimmen in ihrer logischen Struktur mit den in K a p . 9 thematisierten Kol lek t iven Wohlfahrts
prinzipien übere in , worauf besonders M a s k i n (1979) aufmerksam gemacht hat. 



3. Das Theorem von Arrow 
3.1 Der kollektive Entscheidungsprozeß 

Verstehen wir Pol i t ik als ein Verfahren, aufgrund dessen Entscheidungen gefällt 
werden, so liegt es nahe, dabei die Vorstellungen jener zu berücksicht igen, die an 
den Entscheidungen beteiligt sind. W i r wollen also davon ausgehen, d a ß der Prozeß 
kollekt iver oder politischer Entscheidungen als ein P rozeß der Aggregation indi
vidueller Präferenzen über die anstehenden Alternativen zu einer gemeinsamen 
oder kollektiven Präferenz aufgefaßt werden kann. 

E i n solcher kollektiver En t sche idungsp rozeß soll im folgenden formal beschrieben 
werden. Eine Situation kollektiver Entscheidung ist durch das Quadrupel 
<K, X , g, f> charakterisiert. 

Gegeben ist mit K irgendeine Gruppe von Personen oder ein Kol lek t iv . W i r in
terpretieren es hier als die Menge der Entscheidungsbeteiligten i = 1, 2 , . . . , n. Es 
ist also # K = n. Dabei bleibt offen, ob die Entscheidungsbeteiligten (wir werden 
sie meist einfach Individuen oder Personen nennen) mit den Entscheidungsbe
troffenen identisch sind oder nicht, ob also jene, die über die kollektive Entschei
dung bestimmen, auch dieselben sind, für die die Entscheidung verbindlich ist. 
D a oft eine solche Iden t i t ä t nicht vorliegt, betrachten wir die Individuen i als 
Entscheidungsbeteiligte. F ü r alle folgenden Erö r t e rungen ist stets # K ^ 3. 

Gegeben ist mit X die aus Abschnit t 1.2 bekannte Menge der Alternativen, übe r 
die zu entscheiden ist. Die Elemente x e X k ö n n e n unterschiedlich interpretiert 
werden als Handlungsalternativen, Konsequenzen, mögl iche Welten etc. A u c h dies 
bleibt vorderhand offen. Im Sinne Ar rows ist eine Alternative ein Sozialzustand, 
d. h . eine Gesamtbeschreibung der Lage aller Individuen in einer Gesellschaft unter 
sozialen, ö k o n o m i s c h e n , politischen etc. Aspekten, die sich von einer anderen Ge
samtbeschreibung in dem Punkt unterscheidet, übe r den zu entscheiden ist. A l 
ternativen schließen einander also aus. Wenn nichts anderes festgelegt ist, gilt für 
alle folgenden E r ö r t e r u n g e n stets # X ^ 3. 

Weiter ist mit g die Präferenzstruktur in K gegeben. Diese Funk t ion ordnet, wie 
in Abschni t t 2.1 dargestellt, jeder Person aus K ihre individuelle Präferenzre la t ion 
zu (vgl. dazu D . 1 / 2 sowie auch die Festlegungen bezüglich der individuellen Prä 
ferenzrelationen: D . 2/2 und D . 3/2). Soweit nichts anderes gesagt ist, wird an
genommen, d a ß die individuellen Präferenzre la t ionen Ordnungen, also reflexiv, 
vo l l s t änd ig und transitiv sind. 

Schließl ich ist mit f eine zunächs t nicht nähe r spezifizierte Aggregationsregel ( A R ) 
gegeben, d .h. eine Funk t ion f, die jeder Prä fe renzs t ruk tu r g eine kollektive P rä 
ferenzrelation zuordnet. 

D e f i n i t i o n 1/3: Sei G die Menge aller logisch mögl ichen Prä fe renzs t ruk turen g, so 
ist eine A R eine Funk t ion f, so d a ß f: G 9 g i-> R e P o t ( X x X ) ; R = f(g) und 
P = f(g). 

Die kollektive strikte Präferenz f (g) und Indifferenz T(g) wird analog zur indivi
duellen strikten Präferenz g(i) und Indifferenz g(i) aus der kollektiven schwachen 
Prä fe renz f(g) abgeleitet. 

D e f i n i t i o n 2/3: <x, y> e f (g): <- [<x, y> e f(g) A I <y, x> e f(g)]. 

D e f i n i t i o n 3/3: <x, y> e?(g): <- [<x, y> e f(g) A <y, x> e f(g)]. 
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Dabei ist noch offen, welche Eigenschaften die kollektive Präferenzrela t ion haben 
soll. Ist die kollektive Präferenz, die g mittels f zugeordnet erhäl t , ihrerseits eine 
Ordnung, so wollen wir f eine Kollektive Wohlfahrtsfunktion ( K W F ) nennen. 

D e f i n i t i o n 4/3: Eine A R f ist eine K W F : V g e G : [f(g) ist reflexiv, vo l l s tändig 
und transitiv]. 

M i t Hilfe der beiden Funkt ionen g und f werden also die individuellen Ordnungen 
zu einer kollektiven Präferenzre la t ion aggregiert, indem zunächs t jedem Indivi 
duum eine Ordnung zugeordnet und die so entstandene Präfe renzs t ruk tur dann 
in eine kollektive Präferenzrela t ion überführ t wird. Letztere ist eine Ordnung, wenn 
die A R f eine K W F ist. 

Diese zunächs t ganz formale Beschreibung des kollektiven EntScheidungsprozesses 
enthäl t aber bereits eine wichtige Festlegung. D a die kollektive Präferenzre la t ion 
direkt von der Präferenzs t ruk tur , also den individuellen Ordnungen, a b h ä n g i g sein 
soll, spielen zwischen- oder übe rgeordne te Instanzen, die in den Entscheidungs-
prozeß eingreifen k ö n n e n , offenbar keine Rol le . Die zugrundeliegende Vorstellung 
ist vielmehr die einer direkten Ü b e r f ü h r u n g individueller Präferenzen in eine k o l 
lektive Präferenz, wie sie in Abb i ldung 4 wiedergegeben ist. 

Kol lekt . 
Präferenz
relation 

f(g) 

EntScheidungsprozesses 

Diesem Schema würde die Modellvorstel lung einer direkten Demokratie entspre
chen, wenn vorausgesetzt werden k ö n n t e , d a ß der Kreis der Entscheidungsbetei
ligten identisch ist mit dem Kreis der Entscheidungsbetroffenen und wenn zusä tz 
lich gesichert wäre , d a ß es für eine kollektive Entscheidung mindestens einer M e h r 
heit der Beteiligten bedarf. Beides aber bleibt nach den bisherigen Festlegungen 
offen, weil die Definition der K W F weder etwas zur Ident i tä t von Beteiligten und 
Betroffenen sagt, noch die A R ausreichend spezifiziert. 

Es wäre also möglich, d a ß (a) die Entscheidungsbeteiligten mit den -betroffenen 
identisch sind, sie k ö n n e n aber auch (b) eine Gruppe aus der Menge der Betrof-
fenene sein, die für alle verbindliche Entscheidungen fällt. Es wäre sogar mögl i ch , 
d a ß es sich (c) um eine Gruppe von Entsche idungs t rägern handelt, für die die 
Entscheidungen nicht verbindlich sind. 

Ebenso sind unterschiedliche Aggregationsregeln denkbar: (1) einer Entscheidung 
müssen alle Beteiligten zustimmen, (2) für eine Entscheidung ist die Mehrhei t der 
Beteiligten erforderlich, (3) für eine Entscheidung bedarf es nur einer Minderhei t 
der Beteiligten. 

N u r wenn (a) zusammen mit (1) oder (2) eintritt, handelt es sich um ein Verfahren 
der direkten Demokratie, das im Falle von (3) zu einer direkten Minderheitsherr
schaft bis hin zu einer direkten Dikta tur wird. Tritt (b) zusammen mit (1) oder 
(2) auf, haben wir es mit einer repräsen ta t iven Demokratie zu tun, vorausgesetzt 
die Entscheidungsbeteiligten sind gewähl te Repräsen tan ten der Entscheidungsbe-

Individ. 
Ordnungen 

.g(i)-i 

8 ( 2 )

g — f -

g'(n)-l 
Abb. 4: Schema des kollektiven 
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troffenen. M i t (c) ist stets ein nicht-demokratisches Verfahren gegeben, u n a b h ä n g i g 
davon ob es mit (1), (2) oder (3) kombiniert wird . 

A l l e diese Mögl ichkei ten sind mit der Definition der K W F vereinbar, die demnach 
so umfassend ist, d a ß sie auch nicht-demokratische Verfahren der Entscheidungs
findung einschließt. W i r werden im folgenden Abschnit t jedoch zunächs t ein Pro
blem aufgreifen, das bei Anwendung einer A R auftritt, die sicher als demokratisch 
bezeichnet werden kann: bei der Mehrheitsregel. 

3.2 Das Abstimmungsparadox 

Nehmen wir an, eine Gruppe von Personen benutze als Aggregationsregel das 
Mehrheitsprinzip - angewandt auf Paare von Alternativen. Die Gruppe bestehe 
aus drei Personen (i, j und k) und zur Entscheidung s tünden drei Alternativen (x, 
y und z). F ü r diese liege die in Tabelle 3 wiedergegebene Prä fe renzs t ruk tur vor. 
Dabei sind die individuellen (strikten) Präferenzen in den Spalten von oben nach 
unten zu lesen, so d a ß z. B. die Person i Alternative x gegenüber y und Alternative 
y gegenüber z strikt bevorzugt. 

i j k 

x z y 
y x z 
z y x 

Tab. 3: P rä fe renzs t ruk tu r des Abstimmungsparadoxes 

W i r d diese Prä fe renzs t ruk tur paarweise unter der Anwendung der Mehrheitsregel 
in eine kollektive Präferenzrela t ion überführ t , so ergibt sich: Hinsicht l ich des Paa
res x, y wird zweimal x gegenüber y bevorzugt, jedoch nur einmal y gegenüber x, 
so d a ß in der kollektiven Präferenz x gegenüber y bevorzugt werden m u ß . F ü r 
das Paar y, z ergibt sich entsprechend eine kollektive Bevorzugung von y gegenüber 
z. W i r haben aber noch das Paar z, x zu berücksicht igen, für das aufgrund der 
Mehrheitsregel die kollektive (strikte) Präferenz z gegenüber x sein m u ß . 

Zusammenge faß t ergibt sich damit ein kollektives Resultat, bei dem x gegenüber 
y, y gegenüber z, zugleich aber z gegenüber x bevorzugt wird: eine zyklische Folge, 
die keine sinnvolle gemeinsame Entscheidung über die Alternativen erlaubt, da 
trotz konsistenter (strikter) Präferenzen der Individuen ein kollektives Resultat 
entsteht, bei dem innerhalb der zyklischen Folge jede Alternative gegenüber jeder 
anderen bevorzugt wird. 

Das ist das 1785 vom Marquis de Condorcet entdeckte Abstimmungsparadox. E r 
selbst hat es mit einem Beispiel illustriert, das zeigt, d a ß es sich dabei keineswegs 
um einen konstruierten Einzelfall handelt, wie man zunächs t meinen k ö n n t e . Sein 
Beispiel geht von einem Gremium von 60 W a h l m ä n n e r n aus, das über die K a n 
didaten A , B und C zu entscheiden hat. E r nahm die in Tabelle 4 wiedergegebene 
Präfe renzs t ruk tur an. 

Wie der Leser leicht selbst feststellen kann, m u ß sich bei Benutzung der Mehr 
heitsregel nach dem obigen Muster die kollektive Bevorzugung von A gegenüber 
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B , B gegenüber C , zugleich aber C gegenüber A ergeben, also wiederum eine zy
klische Folge. 

23 17 2 10 8 
Wahl Wahl Wahl Wahl Wahl

m ä n n e r m ä n n e r m ä n n e r m ä n n e r m ä n n e r 
0 ) (2) (3) (4) (5) 

A B B C C 
B C A A B 
C A C B A 

Tab. 4: Condorcets Beispiel für das Abstimmungsparadox 

Interessant ist hier, d a ß das Paradox bereits durch die individuellen Präferenzen 
(1), (2) und (4) herbeigeführt wird, die Präferenzen (3) und (5) mithin 'Fül lse l ' 
bi lden, die offenbar das Entstehen der zyklischen Folge nicht verhindern. Weiterhin 
fallt auf, d a ß die das Paradox konstituierenden individuellen Präferenzen (1), (2) 
und (4) quantitativ gesehen keineswegs gleichverteilt sein müssen, um den Effekt 
der zyklischen Folge zu erzeugen. 

Wenn damit auch an einem Beispiel deutlich, wird, d a ß das. Paradox, bei. Präfe
renzstrukturen auftreten kann, bei denen man es auf den ersten Bl ick nicht ver
muten würde , so ist doch genauer zu fragen, wie häufig es auftreten kann. Sollte 
sich zeigen, d a ß es sehr selten ist, bes tünde das Problem des Paradoxes zwar weiter, 
w ä r e aber in der Praxis ohne große Bedeutung. 

D i e Ergebnisse von Berechnungen der Wahrscheinlichkeit des Auftretens zyk l i 
scher Folgen, wie sie in Tabelle 5 aufgeführt sind, geben allerdings keinen A n l a ß 
zu der Vermutung, d a ß Präferenzs t ruk turen , die zu zyklischen Folgen führen, sehr 
selten sind. Tatsächlich treten sie bei drei Entscheidungsbeteiligten und drei A l 
ternativen bereits mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,06 auf, d.h. 6 % der m ö g 
lichen (und als gleichwahrscheinlich angenommenen) Prä fe renzs t ruk tu ren führen 
zu einer zyklischen Folge, denn in diesem F a l l gibt es (3!) 3 = 216 mögl iche Prä 
ferenzstrukturen, von denen 12 eine zyklische Folge implizieren. M i t steigender 
Z a h l von Entscheidungsbeteiligten und Alternativen e rhöh t sich die Wahrschein
lichkeit deutlich, so d a ß bei 7 Beteiligten und 4 Alternativen schon in 15 % der 
Fä l le eine Präferenzs t ruk tur vorliegt, die eine zyklische Folge ergibt. 

W a r u m aber, wenn es doch eine bestimmte theoretische Wahrscheinlichkeit für 
das Auftreten zyklischer Folgen gibt, lassen sich diese in concreto nicht beobach
ten? Dafü r gibt es mehrere G r ü n d e , die alle damit zu tun haben, d a ß der Effekt 
des Abstimmungsparadoxes in der Regel durch institutionelle Vorkehrungen ver
deckt wird. 

So werden bei Wahlen, gelegentlich aber auch bei sonstigen Abst immungen, z. B . 
nur die Alternativen berücksicht igt , die in den individuellen Präferenzen an der 
Spitze rangieren. In die Prä fe renzs t ruk tur und damit in deren Umformung zu einer 
kollektiven Präferenz gehen also die individuellen Präferenzen nur unvo l l s t änd ig 
ein. 

Betrachten wir dazu noch einmal Condorcets Beispiel (Tab. 4), so halten offenbar 
23 W a h l m ä n n e r Kandidat A für den besten, 19 Kandidat B und 18 Kandida t C . 
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Z a h l der 
Al ter

nativen 
3 5 

Zah l der Entscheidungsbeteiligten 
7 9 11 21 31 00 

3 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 
4 0,11 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 
5 0,16 0,20 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 
6 0,20 0,25 0,27 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 
7 0,24 0,29 0,32 0,37 
8 0,27 0,33 0,36 0,41 

Tab. 5: Wahrscheinlichkeit des Auftretens zyklischer Folgen 

Liegt nur diese Information vor, so ergibt sich daraus bei Anwendung des M e h r 
heitsprinzips das konsistente Resultat der kollektiven Bevorzugung von A gegen
übe r B , B gegenüber C und A gegenüber C . 

A u f den ersten Blick erscheint dies als eine plausible L ö s u n g des Problems des 
Abstimmungsparadoxes. Ist es aber bei genauerer Betrachtung nicht lediglich das 
küns t l iche Resultat einer institutionellen Vorkehrung, die es nicht erlaubt, die v o l l 
s tänd igen Präferenzen der Individuen zu berücksicht igen? 

A u f diesen Punkt hat Condorcet selbst mit einem Beispiel aufmerksam gemacht, 
das zeigt, d a ß es P rä fe renzs t ruk tu ren gibt, die (unter Anwendung der Mehrheits
regel) bei vol ls tändiger und unvol l s tändiger Berücks icht igung der Präferenzen der 
Individuen ganz unterschiedliche kollektive Resultate ergeben. Sein Beispiel war 
die in Tabelle 6 wiedergegebene Prä fe renzs t ruk tu r (wiederum wird von einem Gre 
mium von 60 W a h l m ä n n e r n ausgegangen, das über die Kandidaten A , B und C 
zu entscheiden hat). 

Wenn wir bei dieser Prä fe renzs t ruk tu r zunächs t ebenfalls nur die Alternativen be
rücksicht igen, die in den individuellen Präferenzen an der Spitze stehen (gestrichelte 
Linie in Tab. 6), so ergibt sich nach dem Mehrheitsprinzip eine kollektive Bevor
zugung von A gegenüber B , B gegenüber C und A gegenüber C , 

23 
Wahl

m ä n n e r 
(1) 

19 
Wahl

m ä n n e r 
(2) 

16 
Wahl 

m ä n n e r 
(3) 

2 
Wahl

m ä n n e r 
(4) 

A B C C 

C C B A 
B A A B 

Tab. 6: Condorcets Beispiel für unterschiedliche Resultate bei 
vol l s tändigen und unvol l s t änd igen individuellen Präferenzen 

d.h. eine kollektive Präferenz, die genau der entspricht, die sich unter derselben 
(institutionellen) Voraussetzung aus dem ursprüngl ichen Beispiel (Tab. 4) ergeben 
hat. 
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Berücksichtigen wir aber in der Präferenzs t ruk tur von Tabelle 6 die vol ls tändigen 
individuellen Präferenzen, so lassen sich diese paarweise unter Verwendung der 
Mehrheitsregel in eine kollektives Resultat überführen, ohne d a ß eine zyklische 
Folge entsteht. Es ergibt sich die kollektive Bevorzugung von C gegenüber B , B 
gegenüber A und C gegenüber A . 

Damit erhebt sich die Frage, welches dieser beiden kollektiven Resultate das ' r ich
tigere' ist. Es sollte zu denken geben, d a ß zwei unterschiedliche P rä fe renzs t ruk tu ren 
(Tab. 4 und 6) bei ausschließlicher Berücksicht igung der Alternativen, die in den 
individuellen Präferenzen an der Spitze stehen, zum selben konsistenten Resultat 
der kollektiven Bevorzugung von A gegenüber B , B gegenüber C und A gegenüber 
C führen, w ä h r e n d sie bei Berücksicht igung der vol ls tändigen individuellen P rä 
ferenzen i m einen F a l l (Tab. 4) eine kollektive zyklische Folge ergeben, i m anderen 
Fa l l (Tab. 6) hingegen ein konsistentes kollektives Resultat, das sich jedoch von 
dem unterscheidet, das aus den unvol ls tändigen individuellen Präferenzen resul
tiert. 

Eine weitere institutionelle Vorkehrung ist die folgende. In konkreten Abs t immun
gen wird so verfahren, d a ß zunächs t unter Benutzung der Mehrheitsregel übe r 
ein Paar von Alternativen aus einem Tripel entschieden und dann der 'Gewinner ' 
der verbliebenen dritten Alternative gegenübergestell t wird. Gehen wir von C o n 
dorcets erstem Beispiel (Tab. 4) aus und nehmen wir an, es w ü r d e zuerst übe r A 
und B abgestimmt. N a c h der Mehrheitsregel wäre A der Gewinner. W i r d .nun 
über A und den verbleibenden Kandidaten C abgestimmt, gewinnt C . 

Ganz anders ist das Ergebnis, wenn man mit B und C beginnt. D a n n gewinnt B 
und in der Abst immung über B gegen A gewinnt A . Schließlich ist als dritte M ö g 
lichkeit B der Sieger, wenn wir mit A und C beginnen. Das Endergebnis ist demnach 
volls tändig abhäng ig davon, mit welchem Paar von Kandidaten die Abs t immung 
begonnen wird: es ist pfadabhängig. Damit zeigt sich, d a ß bei Vorliegen einer P rä 
ferenzstruktur, die zum Abstimmungsparadox führt, mittels institutioneller Fest
legung einer Abstimmungsfolge jedes der drei mögl ichen Endergebnisse A , B oder 
C erzeugt werden kann. 

Das Problem des Abstimmungsparadoxes ist offenbar ernster zu nehmen als es 
zunächst den Anschein hat. Die Wahrscheinlichkeitsberechnungen zeigen, d a ß es 
nicht mit der Behauptung abgetan werden kann, es trete sehr selten auf. A u c h 
das Argument, es k ö n n e nicht direkt beobachtet werden, trifft nicht, da sich zeigen 
läßt, d a ß das Auftreten zyklischer Folgen durch bestimmte institutionelle Vorkeh
rungen verhindert wird, die aber ihrerseits die entstehenden Entscheidungsresultate 
als 'Kunstprodukte ' erscheinen lassen. 

3.3 Arrows Bedingungen 

Das Abstimmungsparadox deckt eine Schwierigkeit bei der Anwendung der Mehr 
heitsregel auf. Eine naheliegende Frage ist die, ob es nicht andere Regeln gibt, 
die in ihrer Anwendung nicht diese Schwierigkeit aufweisen. Ar rows Ü b e r l e g u n g e n 
k ö n n e n als ein Vorschlag verstanden werden, diese Frage systematisch anzugehen, 
und zwar indem zunächs t die Anforderungen präzisiert werden, die an eine A g 
gregationsregel zu stellen sind, und dann gefragt wird, ob es Regeln gibt, die diese 
Anforderungen erfüllen. 
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W i r haben bei der formalen Beschreibung des kollektiven EntScheidungsprozesses 
in Abschnit t 3.1 bereits eine wichtige Anforderung formuliert: Die A R f soll eine 
K W F sein. Dementsprechend kann die kollektive Präferenzrela t ion für beliebige 
P rä fe renzs t ruk tu ren g nur eine Ordnung sein. Das schließt zyklische Folgen von 
vornherein aus, bedeutet aber zugleich, d a ß die Mehrheitsregel, die - wie wir ge
sehen haben - zu derartigen Resultaten führen kann, als Entscheidungsregel aus
fällt. 

A r r o w führt die Forderung, d a ß beliebige Prä fe renzs t ruk turen g zulässig sein sol
len, als Bedingung U des Unbeschränkten Definitionsbereichs der Funkt ion f ein. 
Unter dem Gesichtspunkt der A n s p r ü c h e , die an demokratische Aggregationsre
geln zu stellen sind, erscheint sie unabdingbar, denn sie garantiert, d a ß die Indi
viduen frei in der Wahl ihrer Präferenz sind, sofern es sich dabei um Ordnungen 
handelt. W i r müssen diese Bedingung hier nicht gesondert formulieren, da sie be
reits in unserer Definition der K W F impliziert ist (vgl. D . 4/3). 

Unter dem Gesichtspunkt demokratischer A n s p r ü c h e ist sicher auch Arrows Be
dingung D des Ausschlusses der Diktatur unmittelbar einsichtig. Sie verbietet, d a ß 
irgendeine einzelne Person die kollektive Ordnung festlegt - u n a b h ä n g i g von den 
Ordnungen aller anderen Individuen. 

B e d i n g u n g D (Ausschluß der Diktatur): —i 3i e K : Vg e G : Vx, y e X : [<x, y> e g(i) 
- <x ,y>ef (g ) ] . 

Dementsprechend definieren wir wie folgt. 

D e f i n i t i o n 5/3: E i n Individuum i aus K mit der Eigenschaft, d a ß Vg e G : Vx, y e X : 
[<x, y> e g(i) <x, y> e f(g)], nennen wir einen Diktator. 

M i t der Bedingung D werden Aggregationsregeln ausgeschlossen, die - politisch 
gesehen - die Konzentrat ion der Entscheidungsmacht auf eine Person beinhalten. 
Die Bedingung würde jedoch Aggregationsregeln erlauben, nach denen wenige 
Personen oder eine Minderheit die kollektive Präferenz bestimmen können . W i r 
werden die Frage der 'Vetogruppe 4 i m nächs ten Kapi te l aufgreifen. 

Intuitiv einleuchtend erscheint auch die Bedingung P von A r r o w , das Pareto-Prin-
zip. Es verlangt, d a ß eine Alternative kollektiv bevorzugt wird, wenn alle Entschei
dungsbeteiligten sie bevorzugen. 

B e d i n g u n g P (Pareto-Prinzip): Vg e G : Vx, y e X : [Vi e K : <x, y> e g(i) 
- <x ,y>ef(g) ] . 

G ib t es eine Ü b e r e i n s t i m m u n g in den individuellen Ordnungen, so soll sich das 
im kollektiven Resultat auch auswirken. Dabei ist jedoch zu beachten, d a ß die 
Bedingung P nur übere ins t immende individuelle strikte Präferenzen in eine ko l 
lektive strikte Präferenz zu übe r t r agen gestattet. 

Diese Pareto-Bedingung ist die schwache Version des in der Ö k o n o m i e gängigen 
Pareto-Kriteriums, wonach eine Alternative bzw. ein ökonomische r Zustand pa-
re tomäß ig als besser beurteilt wird als ein anderer, wenn er niemanden schlechter 
stellt und mindestens eine Person besser (vgl. Abschnitt 4.1). 

B e d i n g u n g SP (Striktes Pareto-Prinzip): Vg e G : Vx , y e X : [Vi e K : <x, y> e g(i) A 
3 j e K : < x , y > e g ( j ) - <x,y>ef(g)]. 

Arrows Bedingung I der Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen schließlich 
verlangt, d a ß das kollektive Resultat für eine Menge von Alternativen, z. B . für 
ein Paar, nur von den individuellen Ordnungen hinsichtlich dieses Paares abhängen 
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darf und nicht von Ä n d e r u n g e n der Stellung dritter, 'irrelevanter 4 Alternativen in 
den individuellen Präferenzen. 

B e d i n g u n g I (Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen): Vg , g ' e G : Vx, y G X : 
[Vi G K : [<x, y> G g(i) <- <x, y> e g ' (i)] - [<x, y> G f(g) ~ <x, y> G f(g')]]. 

N u n fragt man sich, wie die kollektive Ordnung eines Paares von Alternativen 
von etwas anderem als den individuellen Ordnungen übe r eben diesem Paar ab
hängen könn te . Betrachten wir ein Beispiel, um zu sehen, was die Bedingung genau 
bedeutet. 

Gegeben seien die in Tabelle 7 aufgeführten Prä fe renzs t ruk tu ren g und g', für 
deren Ü b e r f ü h r u n g in eine kollektive Präferenz wir die Borda-Regel benutzen wol
len. Das ist eine A r t von 'Punktsummenreger, die fo lgendermaßen funktioniert: 
Jede Alternative erhäl t eine bestimmte A n z a h l von Punkten für jede individuelle 
Präferenz - und zwar je nachdem wie sie in der jeweiligen individuellen Präferenz 
steht. In unserem F a l l wollen wir festlegen, d a ß sie 4 Punkte erhäl t , wenn sie in 
einer individuellen Präferenz an erster Stelle steht, 3 Punkte, wenn sie an zweiter 
Stelle steht usw. Die Punkte für eine Alternative werden über die individuellen 
Präferenzen aufaddiert, so d a ß die Alternativen in der kollektiven Präferenz nach 
der Summe ihrer Punkte geordnet werden k ö n n e n . 

Danach ergibt sich in Tabelle 7 aus der P rä fe renzs t ruk tu r g, d a ß x 10 Punkte 
erhäl t und w 9 Punkte, die kollektive Ordnung also <x, w> G f(g) sein m u ß . Ände r t 
sich in der Prä fe renzs t ruk tur g' nun die individuelle Präferenz von k auf die Weise, 
d a ß y und z zwischen das Paar w und x geschoben wird , dann verliert die Alternative 
x und hat nur mehr 8 Punkte, w ä h r e n d sich für w weiterhin 9 Punkte ergeben. 
Die kollektive Ordnung ist nun <w, x> G f(g'). 

Punkt
werte 

Prä fe renzs t ruk tu r g 
i j k 

P rä fe renzs t ruk tu r g' 
i j k 

4 X w w X w w 
3 y X X y x y 
2 z y y z y z 
1 w z z w Z X 

K o l l . 
Präf. 

x: 10 R , w: 9 R , 
also: <x, w> G f (g) 

w: 9 R , x: 8 R , 
also: <w, x> G f(g') 

Tab. 7: Verletzung der Bedingung I durch die Borda-Regel 

Obwohl sich im Wechsel der P rä fe renzs t ruk tu r von g zu g' nichts an der Stellung 
von x zu w in den individuellen Präferenzen ve ränder t hat (die Ä n d e r u n g betrifft 
die für die Aggregation von x und w 'irrelevanten 4 Alternativen y und z), kehrt 
sich die kollektive Bevorzugung von x gegenüber w zur Bevorzugung von w ge
genüber x um. Dami t verletzt die Borda-Regel die Bedingung I, denn diese fordert 
gerade, d a ß die kollektive Ordnung bezüglich x und w für die Prä fe renzs t ruk turen 
g und g' die gleiche sein m u ß , da die Stellung von x zu w in beiden Präferenz
strukturen übere ins t immt . 

Bedingung I bedeutet also, d a ß die Aggregationsregel gleiche Prä fe renzs t ruk turen 
im Bl ick auf Paare von Alternativen auch gleich behandeln m u ß . Dami t wird eine 
A r t von Neu t ra l i t ä t s fo rde rung eingeführt . D ie Aggregationsregel soll 'neutral 4 hin-
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sichtlich der Alternativen in dem Sinne sein, d a ß sich stets dasselbe kollektive 
Resultat ergeben m u ß , wenn sich an der Stellung der Alternativen zueinander in 
einem Paar in verschiedenen Prä fe renzs t ruk turen nichts änder t . 

Eine weitere Konsequenz der Bedingung ist, d a ß sie die Berücksicht igung von 
Präferenz in tens i tä ten ausschließt . In die Umformung zu einer kollektiven Präfe
renz geht nur die Information ein, d a ß die Individuen eine Alternative einer anderen 
vorziehen (oder nicht), nicht jedoch um wieviel oder wie intensiv. Das ist eine 
I n f o r m a t i o n s b e s c h r ä n k u n g , die in politischen Z u s a m m e n h ä n g e n weniger proble
matisch ist als in anderen Bereichen. 

Tatsächl ich w ü r d e man in einem politischen Zusammenhang kaum daran denken, 
d a ß die In tens i t ä t der individuellen Bevorzugung beispielsweise eines Kandidaten 
gegenüber einem anderen für seine Wahl eine Rol le spielen soll. Das würde im 
übr igen auch gegen den Grundsatz vers toßen, d a ß jedem nur eine Stimme zusteht. 

In anderen, etwa in ökonomischen Z u s a m m e n h ä n g e n hingegen spielt die Präfe
renz in tens i tä t eine wichtige Rolle . So baut der Marktmechanismus als F o r m der 
Ü b e r f ü h r u n g (ökonomischer ) Präferenzen in ein kollektives Resultat gerade darauf 
auf, d a ß es die Mögl ichkei t gibt, durch größere oder geringere Zahlungsbereitschaft 
die Präferenzintens i tä t der Nachfrager individuell zum Ausdruck zu bringen und 
angebotssteuernd einzusetzen. Dementsprechend kann der Marktmechanismus 
kein neutraler Aggregationsmechanismus sein. 

3.4 Arrows Theorem: Der Beweis 
W i r k ö n n e n nunmehr fragen, ob es Aggregationsregeln gibt, die den Bedingungen 
D, P und I gehorchen und die Kollektive Wohlfahrtsfunktionen sind. Prüfen wir 
die Frage zunächs t intuitiv, so zeigt sich, d a ß bereits die Mehrheitsregel den Test 
nicht besteht. Sie erfüllt zwar die Bedingungen D, P und I, aber sie ist nicht stets 
eine K W F , denn sie erzeugt, wie wir gesehen haben, nicht immer eine kollektive 
Ordnung. 

Die Borda-Regel weist zwar nicht diese Schwierigkeit auf, sie verletzt aber die 
Bedingung I, wie sich im vorigen Abschnitt zeigte. Wie steht es, wenn wir eine 
entsprechend formulierte Zufallsregel benutzen? Sie w ü r d e sicher nicht Bedingung 
D verletzen, denn es 'diktiert 4 der Zufal l , nicht eine bestimmte Person; ebenso 
würde Bedingung I (trivialerweise) erfüllt sein. Diese Zufallsregel verletzt aber 
Bedingung P, da der Zufal l jederzeit eine kollektive Präferenz entgegen den über
einstimmenden individuellen Präferenzen erzeugen kann. 

Das zeigt i m übrigen, d a ß die Pareto-Bedingung noch eine weitere Implikation 
hat. Sie verhindert, d a ß die kollektive Präferenz - etwa von einer äußeren Instanz 
- gegen die übere ins t immenden Präferenzen der Individuen erzwungen werden 
kann. Diese Implikat ion ist von A r r o w (1963) als Bedingung der 'Souverän i tä t 
der Bürger 4 bzw. als Ausschluß der Erzwingung (AE) formuliert worden. Bei der 
Zufallsregel spielt offensichtlich der Zufal l die Rol le der äußeren Instanz. 

W i r k ö n n t e n mit der Übe rp rü fung von Aggregationsregeln fortfahren, stets würde 
sich dasselbe herausstellen: die Regel verletzt mindestens eine von Arrows For
derungen. U n d eben das ist die Aussage von Arrows Theorem ( A T ) . 

T h e o r e m 1/3: 
Es gibt keine Kollektive Wohlfahrtsfunktion, die zugleich den Bedingungen 
D, P und I genügt . 
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Das Theorem wird unter Heranziehung von drei Lemmata bewiesen, für die wir 
die folgenden Definitionen benöt igen. 

D e f i n i t i o n 6/3: <x, y> G E ( i ) = i aus K ist entscheidend bezüglich x und y in 
<K, X , g, f>: <- Vg e G : [<x, y> G g(i) - <x, y> G f(g)]. 

D e f i n i t i o n 7/3: <x, y> G E ( i ) = i aus K ist fast entscheidend bezüglich x und y 
in <K, X , g, f>: ~ Vg G G : [<x, y> e g(i) A Vj G K \ { i } : <y, x> e g ( j ) 
- <x ,y>ef(g)]. 

Es gilt: <x, y> G E ( i ) -+ <x, y> e E ( i ) , aber nicht umgekehrt. 

D e f i n i t i o n 8/3: i 0 aus K ist fast entscheidend in L bezüglich <K, X , g, f>: 
<-> L s K A Vg e G : Vx, y G X : [<x, y> e g ( i 0 ) A V i G L \ { i 0 } : <y, x> e g(i) 
- <x,y>Gf(g)]. 

D e f i n i t i o n 9/3: L ist fast entscheidend bezüglich <K, X , g, f>- ^ L g K A V g e G : 
Vx, y G X : [Vi e L : <x, y> G g(i) A V i G K \ L : <y, x> G g(i) - <x, y> e f(g)]. 

D e f i n i t i o n 10/3: L ist eine minimal fast entscheidende Menge ( M F E M ) bezüglich 
<K, X , g, f> : L ist fast entscheidend bezüglich <K, X , g, f> und hat keine ech
te Teilmenge, die fast entscheidend bezüglich <K, X , g, f> ist. 

F ü r den Beweis werden die folgenden Lemmata herangezogen. 

L e m m a 1/3: Ist f eine K W F , so folgt aus den Bedingungen P und I, d a ß es 
in K eine Person gibt, die fast entscheidend ist. 

L e m m a 2/3 ('Dominanztheorem'): Ist f eine K W F , die P und I erfüllt, dann 
gilt: G i b t es in K eine Person i 0 , die fast entscheidend ist, so ist i 0 zugleich 
Dikta tor in K . 

L e m m a 3/3 ('Abstimmungsparadox'): Ist f eine K W F , die I erfüllt, dann gibt 
es eine Prä fe renzs t ruk tur g aus G , bei der jede M F E M von K genau ein 
Element enthäl t . 

M i t den Lemmata 1/3 und 2/3 wäre das Theorem bewiesen. W i r beginnen mit 
Lemma 2/3, dem 'Dominanztheorem', und zeigen, d a ß sich Lemma 1 /3 als K o r o l l a r 
zu Lemma 3/3, dem 'Abstimmungsparadox', ergibt. 

Beweis zu Lemma 2/3: 
(1) Annahme: i 0 aus K sei fast entscheidend und # K ^ 3. 
(2) F ü r x, y e X gilt: < x , y > e E ( i 0 ) . 
(3) X ' : = {x, y, z}, wobei z =|= x und z #= y. 
(4) Z u zeigen: i 0 ist Dik ta tor bezüglich X ' , d .h . V g e G : 

V x , y e X ' : [ < x , y > G g ( i 0 ) - <x ,y>ef (g ) ] . 
(5) V u , v e X ' : < u , v > e E ( i G ) . 
(6) V u e X ' : < u , u > e E ( i 0 ) . 
(7) Annahme: Gegeben seien die folgenden P rä fe renzs t ruk tu ren 

g und g': 

wg. (1) 
mögl ich wg. (1) 

äqu iva len t zu (4) 
wg. D . 6/3 
mögl ich wg. f K W F 
( D . 4/3) 

x x y y 
y y x z 
sonst beliebig, z 
aber fest bezügl . x, z wie g 
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(8) <y ,z>ef (g ' ) . 
(9) <x ,y>ef (g ' ) . 
(10) <x ,z>ef (g ' ) . 

(11) <x ,z>ef (g) . 
(12) F ü r beliebiges g: < x , y > e g ( i 0 ) - • <x, z> e f(g). 
(13) < x , z > e E ( i 0 ) . 
(14) < x , y > e E ( i 0 ) -> < x , z ) e E ( i 0 ) . 
(15) Annahme: Gegeben sei eine andere P rä fe renzs t ruk tu r ] 

wie folgt: 

wg. (7) u. Bed. P 
wg. (2) u. (7) 
wg. (8), (9) u. f K W F 

(Transi t ivi tä t ) 
wg. (7), (10) u. Bed. I 
wg. (7) u. (11) 
äqu iva l en t zu (12) 
wg. (2) u. (13) 
mögl ich wg. f K W F 
( D . 4/3) 

g 

y z 
x x 

bezügl . z, y wie g 

(16) <z ,x>ef (g") . 
(17) <x ,y>ef (g" ) . 
(18) <z ,y>ef (g") . 

wg. (15) u. Bed. P 
wg. (2) u. (15) 
wg. (16), (17) u. f. K W F 

(Transi t ivi tä t ) 
wg. (15), (18) u. Bed. I 
wg. (7) und (19) 
äqu iva len t zu (20) 
wg. (2) u. (21) 

(19) <z ,y>ef(g) . 
(20) F ü r beliebiges g: <x, y> e g ( i D ) <z, y> e f(g). 
(21) < z , y > e E ( i 0 ) . 
(22) < x , y > e E ( i 0 ) -> < z , y > e E ( y . 
(23) Die restlichen Fäl le <z, x> 6 E ( i Q ) , <y, z> e E ( i Q ) , 

<x, y> e E ( i Q ) und <y, x> e E ( i Q ) k ö n n e n in der gleichen 
Weise bewiesen werden. 

(24) V u , v e X ' : <u, v> e E ( i G ) , d .h . i 0 ist der Dik ta to r 
bezüglich X ' . 

(25) N o c h zu zeigen: V u , v e X : <u, v> e E ( i 0 ) , d .h . i G ist der 
Dikta tor bezüglich der gesamten Alternativenmenge. 

(26) 1. F a l l : F ü r u, v aus X sei # {u, v, x, y} = 2. 
(27) < u , v > e E ( i 0 ) . 
(28) I . F a l l : # {u, v, x, y} = 3; ohne Verlust an Allgemeinheit 

nehmen wir an: u = x. 
(29) <u, v> e E ( i 0 ) , da i 0 bezüglich X " = {x, y, v} Dik ta tor ist wg. (24) u. (28) 

und u = x. 
(30) 3. F a l l : # {u, v, x, y} = 4 . 
(31) i„ ist bezüglich {x, y, u} Dikta tor . 
(32) < x , u > e E ( i 0 ) . 
(33) i G ist bezüglich {x, u, v} Dik ta tor . 
(34) < u , v > e E ( i 0 ) . 
(35) Die drei Fäl le sind für beliebige u, v aus X erschöpfend 

Das beweist (25). 

wg. (13), (21) u. (23) 

wg. (14) u. (26) 

wg. (24) 
wg. (24) u. (30) 
wg. (24) u. (32) 
wg. (33) 
wg. (27), (29) u . (34) 

Beweis zu L e m m a 3/3: 
(1) Annahme: Sei V c K eine M F E M ; sei x, y e X und z e X 

beliebig. 
(2) Annahme: # V > 1. 
(3) Annahme: Sei V , irgendeine echte Teilmenge von V, so d a ß 

V 2 : = V \ V j und V 3 : = K \ V . 
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(4) Annahme: W i r wählen eine Prä fe renzs t ruk tu r g wie folgt: 

- K , 

iev!" i G V , i G V , 

(5) Z u zeigen: F ü r die P rä fe renzs t ruk tu r g ist die Annahme (2) 
logisch unmögl i ch . 

(6) Vi G V : <x, y> e g( i) A Vi e K \ V : <y, x> G g( i ) . 
(7) <x,y>Gf(g) . 
(8) Annahme: <z, y> e f(g). 
(9) Annahme: Gegeben sei eine andere P rä fe renzs t ruk tu r g' 

wie folgt: 

« K , 
i G V 2 i G K \ V 2 

(10) <z ,y>Gg( i ) -

<z, y > e g ' ( i ) 
(11) <z ,y>Gg( i )< 

(12) <y ,z>Gg( i )< 

(13) < z , y > G f ( g ) . 

(14) <z,y>ef(g) -

i G V 2 , i G V 2 -

M e V 2 , i e V 2 

<z,y>eg'(i). 

<y, z > e g ' ( i ) . 

<z,y>ef(g'). 

<z, y>er(g'). 

<z, y>G g'(i), 

• <z ,y>Gg( i ) . 

(15) Vi G V 2 : <z, y> e g '( i) A V i G K \ V 2 : <y, z> e g' (i) 

- <z, y> G f(g'). 
(16) V g G G ist V 2 fast entscheidend bezüglich z, y - im 

Widerspruch zu (1). 
(17) - i < z , y > e f ( g ) - <y , z>Gf (g ) . 

(18) <x, y> G f(g) A <y, z> G f(g) - <x, z> G f(g). 

(19) Annahme: Gegeben sei eine weitere P rä fe renzs t ruk tu r g" 
wie folgt: 

i K , 
i G V x i G K\W1 

möglich wg. f K W F 
(D. 4/3) 

wg. (4) 
wg. (1) u. (6) 

möglich wg. f K W F 
(D. 4/3) 

wg: (4) u. (9) 

wg. (10) 

analog zu (10) u. (11) 

wg. (11), (12) u . Bed. I 

wg. (8) u. (13) 

wg. (9) u. (14) 

wg. (15) u. D . 9/3 

wg. (8) u. (16) 

wg. (7), (17) u. f K W F 
(Transi t iv i tä t ) 

möglich wg. f K W F 
( D . 4/3) 

(20) Vi G K : [<x, z> G g(i) - <x, z> e g " ( i ) L 
V i G K : [ < z , x > G g ( i ) ~ < z , x > 6 g " ( i ) ] . 

(21) < X , Z > G f ( g ) ~ < X , Z > G f ( g " ) . 

(22) <x,z>ef(g) - <x ,z>6f (g" ) . 

(23) V i G V j : <x, z> G g"(i) A Vi e K \ V , : <z, x> G g"(i) 
- <X ,Z>Gf(g") . 

(24) Vg G G ist V , fast entscheidend bezüglich x, z - im 
Widerspruch zu (1). 

analog zu (10)—(12) 

wg. (20) u. Bed. I 

wg. (18) u. (21) 

wg. (19) u. (22) 

wg. (23) u. D . 9/3 



3. Das Theorem von A r r o w 39 

(25) Aus den Annahmen, d a ß (1) V c K eine M F E M ist und wg. (16) u. (24) 
(2) # V > 1, ergibt sich demnach der Widerspruch, d a ß V echte 
Teilmengen hat, die fast entscheidend sind. 

(26) Daher —I # V > 1 - # V = 1, d .h . jede M F E M m u ß eine wg. (25) 
Einermenge sein. 

Lemma 1/3 ergibt sich nun als Koro l l a r zu Lemma 3/3. 

Beweis zu L e m m a 1/3: 

(1) K ist entscheidend. 
K ist fast entscheidend. 
Annahme: Sei K t = K . 
K l ist keine M F E M . 
Annahme: Sei K 2 eine beliebige, fast entscheidende 
Teilmenge von K j bzw. allgemein: K i + 1 c K { und K i + 1 

fast entscheidend. 
Die Folge K { , K 2 , . . . , K w ist endlich da K finit ist. 
Das letzte G l i e d der Folge K l , . . . , K w ist eine M F E M . 
K w ist eine Einermenge. 
Das Element in K w ist eine fast entscheidende Person. 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

wg. Bed. P 
wg. (1) 

wg. L . 3/3 u. # X ^ 3 

(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

wg. D . 10/3 ( M F E M ) 
wg. L . 3/3 
wg. L . 3/3 

Damit ist gezeigt worden, d a ß es einen Dik ta tor gibt, also die Bedingung D verletzt 
ist, wenn für die K W F stets die Bedingung P und I gelten soll. Daher kann keine 
K W F gleichzeitig die Bedingungen D, P und I erfüllen. Ar rows Frage nach der 
Existenz von Aggregationsregeln, die diesen Anforderungen genügen, m u ß also 
negativ beantwortet werden, obwohl die Bedingungen für sich genommen eher 
einen zu schwachen als einen zu starken Eindruck machen (beispielsweise wird 
nur das 'D ik ta t ' einer einzelnen Person, nicht auch das 'Dik ta t ' weniger Personen 
ausgeschlossen). 

3.5 Politische Verfahrensnormen 

Ehe wir auf die Bedeutung des Theorems von A r r o w für politische Entscheidungs
verfahren eingehen, ist ein naheliegendes Mißver s t ändn i s au szu räumen . Das A T 
besagt nicht, d a ß es nie mögl ich ist, eine Prä fe renzs t ruk tur mit Hilfe einer K W F 
unter den angegebenen Bedingungen in ein konsistentes kollektives Resultat zu 
über führen . 

A u s den Wahrscheinlichkeitsberechnungen für zyklische Folgen (Tab. 5) geht her
vor, d a ß sich mit der jeweiligen Gegenwahrscheinlichkeit nicht-zyklische Resultate 
ergeben. Bei drei Entscheidungsbeteiligten und drei Alternativen bedeutet das eine 
Wahrscheinlichkeit von 0,94, d. h. 94 % aller mögl ichen Prä fe renzs t ruk turen führen 
unter Anwendung der Mehrheitsregel zu einem konsistenten kollektiven Resultat. 

Ar rows Theorem ist demnach so zu verstehen, d a ß es keine Aggregationsregel 
gibt, die stets die Bedingungen D, P und I erfüllt und zugleich eine K W F ist, also 
unter diesen Voraussetzungen in jedem F a l l für beliebige Prä fe renzs t ruk turen eine 
kollektive Ordnung erzeugt. 

Warum ist das Theorem von einschneidender, negativer Bedeutung für politische 
und demokratische Entscheidungsverfahren? U m die noch zu e rö r t e rnde Antwor t 
vorwegzunehmen: weil es zeigt, d a ß sich ein logischer Widerspruch ergeben m u ß , 
wenn wir politische Entscheidungsverfahren fordern (darunter Verfahren der d i 
rekten und repräsenta t iven Demokratie), die in jedem F a l l die Freiheit der Wahl 
und die 'Neutralität' des Verfahrens garantieren. 
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Die Aussage des Theorems ist so allgemein, d a ß sie auf alle politischen Entschei
dungssysteme zutrifft, sofern wir davon ausgehen, d a ß in jedem politischen System 
an irgendeinem Punkt eine Beschlußfassung in einem G r e m i u m oder Komitee er
folgt. M a n könn te es auch die 'Unmögl ichke i t nicht-diktatorischer politischer Ent
scheidung' nennen, wenn die Freiheit der Wahl und die ' N e u t r a l i t ä t ' des Verfahrens 
gewährleistet sein soll. 

Das Theorem betrifft zunächs t direkte politische Entscheidungsverfahren, d.h. 
Kollektive Wohlfahrtsfunktionen, die neben demokratischen auch nicht-demokra
tische Verfahren einschließen können . Schränken Arrows Bedingungen den Kreis 
der nicht-demokratischen Verfahren ein? Betrachten wir dazu die weiteren Fest
legungen im System der Arrowschen Forderungen. 

(a) Der Aussch luß der Erzwingung der kollektiven Präferenz durch eine äußere 
Instanz gegen die übe re ins t immenden individuellen Prä fe renzen (Implikation 
der Bedingung P); 

(b) der Aussch luß der Konzentrat ion der Entscheidungsmacht auf eine Person 
(Bedingung D); 

(c) die Freiheit der Wahl der individuellen Präferenz (Implikat ion der Bedingung 
U bzw. unserer Definit ion der K W F ) ; 

(d) die 'Neu t ra l i t ä t ' des Entscheidungsverfahrens in dem Sinne, d a ß zwei in sonst 
unterschiedlichen Prä fe renzs t ruk turen gleich zueinander stehende Alternat i 
ven zu gleichen kollektiven Entscheidungen bezüglich dieser zwei Alternativen 
führen müssen (Bedingung I). 

Die Festlegungen (a) und (b) betreffen die Entscheidungsbeteiligung. Sie schließen 
aus, was in diesem Zusammenhang zweifelsfrei undemokratisch ist: zunächs t ein
mal die Erzwingung der kollektiven Entscheidung 'von a u ß e n ' . Diese Aussch luß
bedingung wäre aber bereits erfüllt, wenn es unter den Entscheidungsbeteiligten 
eine Person gäbe , die das kollektive Resultat bestimmt. Dieser F a l l wi rd nun durch 
Festlegung (b) ausgeschaltet, die aber ihrerseits verschiedene Mögl i chke i t en offen 
läßt: es k ö n n e n sehr wenige Beteiligte, eine Minderheit , eine Mehrhei t oder alle 
Beteiligte nöt ig sein, um das Entscheidungsresultat zu bestimmen. 

Arrows Bedingungen schränken die Menge der nicht-demokratischen Verfahren 
daher nur soweit ein, als diktatorische Verfahren ausgeschlossen sind. Sie erlauben 
neben demokratischen auch Verfahren, die wir nicht als demokratisch ansehen 
würden . Beide Arten von Verfahren unterliegen dem A T . 

Die weiteren Festlegungen (c) und (d) betreffen zwei Aspekte, die zwar oft mit 
demokratischer Entscheidungsfindung identifiziert werden, die aber aus analyti
schen G r ü n d e n von den Festlegungen bezüglich der Entscheidungsbeteiligung zu 
trennen sind. 

Festlegung (c) postuliert die Freiheit der Wahl, d. h. die individuelle Entscheidungs
souverän i tä t in dem Sinne, d a ß jeder Beteiligte (und Betroffene) selbst seine Prä 
ferenz wählen und über Ä n d e r u n g e n seiner Präferenz befinden kann. Z w a r sind 
dabei Einflüsse von anderen Personen nicht ausgeschlossen, prinzipiel l aber gilt 
jeder Beteiligte (und Betroffene) als souverän in der Entscheidung ü b e r seine Prä
ferenz. 

Das ergibt sich aus der in unserer Definition der K W F ( D . 4/3) implizierten Be
dingung U , die technisch gesprochen bedeutet, d a ß die K W F für jede mögl iche 
Präferenzs t ruk tur 'funktionieren', d.h. ein Resultat liefern soll . D a m i t ist jede lo
gisch mögliche Präfe renzs t ruk tur auch zulässig und mithin ist für die Individuen 
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die Freiheit der Wahl ihrer Präferenz gesichert, die für demokratische Verfahren 
als se lbs tvers tändl iche Forderung gilt. 

Zugleich scheint dieser 'technischen 4 Forderung die Vorstellung zugrunde zu liegen, 
d a ß man vermeiden möch te , die Aggregationsregel wechseln zu müssen , sollten 
einzelne P rä fe r enzs t ruk tu ren nicht zu (konsistenten) Resultaten führen. Zweifels
ohne ist es attraktiver, Aggregationsregeln anzuwenden, die beibehalten werden 
k ö n n e n , da sie für jede denkbare Prä fe renzs t ruk tu r ein (konsistentes) Resultat 
liefern. 

Die Forderung der Bedingung U - ob als Postulat der Freiheit der Wahl inter
pretiert oder als Postulat unve rände r t anwendbarer Aggregationsregeln - kann 
sich aber schnell als zu stark erweisen. A u s den Erö r t e rungen zum Abstimmungs
paradox in Abschni t t 3.2 ist deutlich geworden, d a ß die Mehrheitsregel, die an
sonsten alle Bedingungen Ar rows erfüllt, nur deshalb scheitert, weil wegen der 
individuellen En t sche idungssouve rän i t ä t auch Präfe renzs t ruk turen zulässig sind, 
die zu zyklischen Folgen führen. 

Übe r r a schende rwe i se trifft das aber auch auf nicht-demokratische Verfahren zu, 
obwohl man denken könn te , d a ß diese Festlegung für solche Verfahren gänzlich 
bedeutungslos ist: Die individuelle En t sche idungssouverän i t ä t kann es schließlich 
nicht verhindern, d a ß durch eine nicht-demokratische Aggregationsregel aus der 
vol ls tändigen P rä fe renzs t ruk tu r nur die Präferenzen einiger weniger für die ko l 
lektive Entscheidung herangezogen werden. Die Aussage des A T greift jedoch so
fort wieder, wenn die Präferenzen von mehr als zwei Personen herangezogen wer
den und übe r mehr als zwei Alternativen entschieden wird. Damit sind auch nicht
demokratische Verfahren mit der Schwierigkeit konfrontiert, d a ß sich das Postulat 
der Freiheit der Wahl (derer, die die Entscheidung bestimmen) als zu starke For 
derung erweisen kann. 

A u c h die Festlegung (d) mit der Forderung nach 'Neu t ra l i t ä t 4 des Verfahrens im 
geschilderten Sinn scheint auf den ersten Bl ick eher für demokratische als für nicht
demokratische Verfahren relevant. Sie führt in die demokratische Entscheidung 
eine Element von 'Fairness 4 ein: der bei einer Entscheidung Unterlegene kann das 
Ergebnis akzeptieren, da es aufgrund eines fairen, weil 'neutralen 4 Verfahrens zu
standegekommen ist, das Verschiebungen in der Prä fe renzs t ruk tur bezüglich ' i r
relevanter4 Al ternat iven unberücks icht ig t läßt . 

Die ' N e u t r a l i t ä t 4 des Verfahrens ist jedoch auch für nicht-demokratische Verfahren 
von Bedeutung, denn sie impliziert neben einem Element von 'Fairness 4 auch ein 
Element von Vorhersehbarkeit: Welche Entscheidungsregel auch immer Anwen
dung findet, sie m u ß für zwei Alternativen zum selben Ergebnis führen, wenn sich 
an der Stellung dieser beiden Alternativen in verschiedenen Prä fe renzs t ruk turen 
nichts ände r t . Diese A r t von Vorhersehbarkeit oder Regelhaftigkeit ist selbst für 
nicht-demokratische Verfahren wichtig, wollen sie nicht von vornherein als regellos 
und wil lkürl ich gelten. 

Aus dem bisher E rö r t e r t en läßt sich festhalten: Es wäre sicher ein Mißvers t ändn i s , 
wenn wir A r r o w s Theorem so interpretieren würden , d a ß es nur die logische U n 
möglichkei t des Verfahrens der direkten Demokratie bei Freiheit der Wahl und 
'Neu t ra l i t ä t 4 des Verfahrens erweist. Das ist zwar auch der F a l l , es geht in seiner 
Aussage aber viel weiter, da es alle direkten, nicht-diktatorischen Entscheidungs
verfahren betrifft. 

M a n k ö n n t e nun argumentieren, d a ß A r r o w damit im Grunde, wenn auch auf 
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der Basis einer ganz andersartigen Über legung , zum selben Schluß gelangt wie 
schon Immanuel Kan t in seiner Schrift „ Z u m ewigen Frieden" (1795), näml ich 
alle direkten politischen Entscheidungsverfahren (die Kant als 'despotisch 4 bezeich
net) zu verwerfen. Aber auch das wäre nicht zutreffend. Kant verwirft direkte 
Verfahren, weil dabei, modern gesprochen, Legislative und Exekutive zusammen
fallen, und läßt nur 'republikanische 4 , gewaltenteilende Formen politischer Ent
scheidungsfindung zu. Die Aussage des A T geht jedoch noch weiter. 

Wie wir eingangs in Abschnit t 3.1 er läuter t haben, bleibt bei der formalen Be
schreibung eines kollektiven EntScheidungsprozesses und bei der Definit ion der 
K W F ( D . 4/3) offen, ob der Kreis der Entscheidungsbeteiligten mit dem Kre is 
der Entscheidungsbetroffenen identisch ist. Diese Ident i tä t aber m ü ß t e gegeben 
sein, wenn das A T nur für direkte Entscheidungsverfahren gelten soll . D a dies 
nicht der Fa l l ist, gilt das A T auch für indirekte ( repräsentat ive) Verfahren, bei 
denen die Entscheidungsbeteiligten eine Teilmenge der Entscheidungsbetroffenen 
sind und (als gewähl te R e p r ä s e n t a n t e n ) für diese entscheiden. Nich t nur die direkte 
Demokratie, auch die repräsen ta t ive Demokratie unterliegt dem A T . 

Wenn damit die Reichweite des Theorems geklärt ist, die offenbar auch nichtde
mokratische Verfahren umfaß t , so bleibt für uns die Frage, was das A T für den 
Begriff der - direkten oder repräsenta t iven - Demokratie bedeutet. Müssen wir 
den Gedanken an demokratische Verfahrensweisen bei politischen Entscheidungen 
wegen logischer Widersprüchl ichke i t aufgeben? Das wäre zweifelsohne der F a l l , 
wenn wir daran festhaken, d a ß Arrows Bedingungen die Mindestanforderungen 
an ein demokratisches Entscheidungsverfahren definieren, denn dann w ü r d e n wir 
ein System von Verfahrensnormen beibehalten wollen, das sich mangels logischer 
Konsistenz sicher nicht beg ründen läßt . 

W i r k ö n n e n andererseits aber untersuchen, ob sich nicht die eine oder andere der 
Arrowschen Forderungen so weit abschwächen läßt, d a ß die Verfahrensnormen 
logisch miteinander ver t rägl ich sind, ohne d a ß das Entscheidungsverfahren, das 
sie definieren, damit undemokratisch wird. Es ist z. B. durchaus fraglich, ob eine 
demokratische A R eine K W F sein m u ß und ob es nicht Besch ränkungen der in 
dividuellen En t sche idungssouverän i t ä t gibt, die sich mit demokratischen Entschei
dungsverfahren vereinbaren lassen. 

W i r werden daher in den folgenden Kapiteln prüfen, welche Mögl ichke i ten A b -
schwächungen der Arrowschen Bedingungen eröffnen und welche Konsequenzen 
sich daraus ergeben. W i r nehmen aus dieser Prüfung allerdings die Bedingungen 
D und P aus, da sie für demokratische Entscheidungsverfahren unverzichtbar sind. 
Die kollektive Entscheidung darf weder von einer äußeren Instanz, noch von einer 
einzelnen Person diktiert werden. 

L i t e r a t u r : Abrams (1980), K a p . 1 & 2, A r r o w (1963, 1987), Craven (1992), K a p . 3, Fe ldman 
(1980), K a p . 10, F ishburn (1973), K a p . 16, Ke l ly (1978), K a p . 1-4, K e l l y (1988), K a p . 2 
& 7, M a c K a y (1980), Pattanaik (1971), K a p . 3, Schofield (1985), K a p . 2, Schwartz (1986), 
K a p . 3, Sen (1970), K a p . 3 & 3*, Suzumura (1983), K a p . 3. 

A n m e r k u n g e n : Der formalen Beschreibung des kollektiven EntScheidungsprozesses in 
Abschn . 3.1 als ein P r o z e ß der Aggregation individueller Präferenzen zu einer kollekt iven 
Präferenz liegen Annahmen zugrunde, die für die Position des methodologischen Individua
lismus zentral sind. Die Problematik dieser Annahmen wird in den S c h l u ß b e m e r k u n g e n dis
kutiert. 
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Die Defini t ion einer Entscheidungsalternative als Sozialzustand ('social State') in Abschn . 
3.1 findet sich bei A r r o w (1963), S. 17. Die in D . 1/3 definierte Aggregationsregel entspricht 
einer " C o l l e c t i v e choice r u l e ( C C R ) bei Sen (1970), S. 28, und die in D . 4/3 definierte Kol lek t ive 
Wohlfahrtsfunktion einer 'Social w e l f a r e f u n c t i o n " ( S W F ) bei A r r o w (1963), S.22f. ( D . 4), 
für die A r r o w spä te r den Begriff ' C o n s t i t u t i o n ' bevorzugte: A r r o w (1987). 
Diese ist nun zu unterscheiden von einer Sozialen Wohlfahrtsfunktion im Sinne Bergsons 
( B S W F ) . Das ist eine Funk t ion , die vo l l s tändige und transitive Wohlfahrtsurteile übe r al
ternative Soz ia l zus t ände erlaubt, d .h . die eine Ordnung R für die Gesellschaft in eine nu
merische R e p r ä s e n t a t i o n überführ t , so d a ß <x,y>eR <-• u(x) ^ u(y), wobei eine feste P r ä 
ferenzstruktur g als gegeben angenommen wird . R kann z. B. als paretianisch bezeichnet 
werden, wenn (a) Vi e K : <x.y>eg(i) -+ <x,y>eR und (b) V J G K : <x,y>eg(i) A 3 j e K : 
<x,y>eg'(j) <x ,y>eP(R) , wobei P ( R ) den asymmetrischen Teil von R bildet. Eine pare-
tianische B S W F ist demnach eine numerische R e p r ä s e n t a t i o n einer paretianischen Ordnung 
R. In diesem Sinne läßt sich durch die B S W F ein bestimmtes Wohlfahrtsurteil - in diesem 
Fa l l ein paretianisches - zum Ausdruck bringen. 
Eine K W F in unserem Sinne hingegen legt ihrerseits eine B S W F bzw. die ihr zugrundeliegende 
Ordnung R aufgrund einer beliebigen P rä f e r enzs t ruk tu r g fest und liefert damit die, wenn 
auch z u n ä c h s t nur formale Antwor t auf die bei der Kons t ruk t ion der B S W F offen bleibende 
Frage, die sich A r r o w gestellt hatte: Wie gelangt man von beliebigen, nicht fest vorgegebenen 
P rä fe r enzs t ruk tu ren zu einer kollektiven Ordnung R? Siehe dazu Bergson (1938), A r r o w 
(1963), K a p . I I , Sen 1970, K a p . 3, Sen (1986), Abschn . 1.2, Sohmen (1976), K a p . 2 , und 
Suzumura (1987). 
Die Beispiele für die E r ö r t e r u n g des Abstimmungsparadoxes in Abschn . 3.2 stammen von 
Condorcet (1785); Tab. 4 und 6 sind nach G u i l b a u d (1966), S. 263 f., zusammengestellt, vgl . 
auch M o u l i n & Y o u n g (1987). Tab. 5 übe r die Wahrscheinlichkeit zyklischer Folgen fußt 
auf N i e m i & Weisberg (1968), Tab. 2, und Gehrle in & Fishburn (1976), Tab. 1; vgl . auch 
Garman & K a m i e n (1968), DeMeyer & Plott (1970) sowie Pomeranz & Weil (1970). 
Die frühe Literatur hatte bereits Vorstellungen zur ' L ö s u n g ' des Abstimmungsparadoxes 
entwickelt, von denen einige noch heute relevant sind, darunter das Kr i t e r i um von Concorcet 
(1785), wonach das Paradox dann nicht auftritt, wenn es eine Alternative gibt, die im paar
weisen Vergleich gegenüber jeder anderen Alternative die Mehrhei t hat (vgl. die Condorcet-
Bedingung in Abschn . 5.3). Eine solche Alternative wird Condorcet-Gewinner genannt (s. 
D . 11/5 in Abschn . 5.3). 
Es ist daher eine wichtige Eigenschaft von Aggregationsregeln, d a ß sie 'condorcet-inklusiv' 
sind, d .h . den Condorcet-Gewinner auswäh len , wenn es einen gibt. A l s notwendige und 
hinreichende Bedingung für Aggregationsregeln jedoch w ü r d e das Kr i t e r ium eine erhebliche 
E i n s c h r ä n k u n g der zulässigen P rä fe renzs t ruk tu ren bedeuten. E i n weiterer Vorschlag war die 
zur E r l ä u t e r u n g der Bedingung I in Abschn . 3.3 herangezogene A R von Borda (1781). Eine 
Charakterisierung dieser Regel hat Y o u n g (1974) vorgelegt (s. auch die Anmerkung zu 
Abschn. 5.1). 
Soweit bekannt, ist das Problem des Abstimmungsparadoxes im 19. Jh. nur von wenigen 
anderen Au to ren thematisiert worden, darunter Dodgson (Lewis Car ro l l ) (1876) und Nanson 
(1882), ansonsten aber vergessen gewesen, ehe es von Black (1958) wiederentdeckt wurde. 
Black (1958), Teil II, berichtet auch über die Geschichte des Paradoxes. 
Es gibt den Beweis des A T in den unterschiedlichsten Versionen, vgl . z. B. Feldman (1980), 
S. 187ff., F i shburn (1973), S.204ff , M a c K a y (1980), S. 105ff., Schofield (1985), S .36ff , 
Schwartz (1986), S. 51 ff. Meist aber wird der Beweisgang von A r r o w (1963), S. 97 ff., in der 
Fassung von Sen (1970), S.42ff., zugrundegelegt, so z. B . bei Abrams (1980), S. 53ff., Ke l ly 
(1978) , K a p . 4, Luce & Raiffa (1957), S .339L , Ordeshook (1986), S .62f f , und R ike r & 
Ordeshook (1973), S.91ff. 
A u c h unser Beweis in Abschn . 3.4 nimmt das Beweisargument von A r r o w und Sen auf, ist 
jedoch in wichtigen Teilen neu. Die Neuformulierung s tütz t sich auf die K r i t i k von Routley 
(1979) an der Arrow-Sen-Version. 

Weitere Probleme: Neben dem Abst immungsparadox gibt es weitere Paradoxa, die sich darauf 
zurückführen lassen, d a ß nicht nur die Mehrheitsregel, sondern auch andere Aggregations
regeln wie die Borda-Regel stets mindestens eine der Bedingungen von A r r o w verletzen. So 
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entsteht das 'Paradox des dominierten Gewinners 1 , wenn bei Anwendung der Mehrheitsregel 
eine bestimmte Abstimmungsfolge eingehalten wi rd , das 'Paradox der umgekehrten Präfe
renz' sowie das 'Paradox des verschwundenen Gewinners ' , wenn die Borda-Regel auf Prä 
ferenzstrukturen angewandt wird , bei denen eine Alternative wegfäl l t , das 'Paradox des 
Mehrheitsgewinners', wenn auf eine P r ä f e r e n z s t r u k t u r nacheinander die Mehrhei ts- und 
die Borda-Regel angewandt wi rd , und das 'Paradox der e i n g e s c h r ä n k t e n Punktsumme' , 
wenn die Punktgewichtung für die R ä n g e der Alternativen bei der Borda-Regel variiert wird; 
s. dazu Fishburn (1974), vgl . auch Abrams (1980), S. 30-35, und Ordeshook (1986), S. 67-69. 
A r r o w hatte sein Theorem ursprüng l ich nicht mit Bedingung P, sondern mit zwei anderen 
Bedingungen formuliert. 
B e d i n g u n g A E (Ausschluß der Erzwingung): V x , y e X : 3 g e G : [<x,y>ef(g)]. 
B e d i n g u n g M (Monotonizität bzw. nicht-negative Reaktion): V x e X : Vg, g' e G : 

[ [ V i e K : V y e X : (<x,y>eg(i) - <x,y>eg'(i)) A (<x,y>eg(i) - <x,y>eg'(i)) 
A ( V a , b * x : <a,b>eg(i) - <a,b>eg'(i))] - [<x,y>ef(g) - <x,y>ef(g')]]. 

Das Theorem lautet dann, d a ß es keine K W F gibt, die zugleich den Bedingungen M , A E , 
D und I genügt . Diese Version kann als K o r o l l a r zum A T aufgefaßt werden, denn unter 
der Voraussetzung von I gilt die Implikat ion: M A A E - • P; s. A r r o w (1963), K a p . III & 
IV, A r r o w (1987) und M a c K a y (1980), S. 104. 
M a n braucht aber nicht einmal M (und auch nicht P), um zu einem U n m ö g l i c h k e i t s r e s u l t a t 
zu gelangen, es genügt dafür die folgende Bedingung. 
B e d i n g u n g U D (Ausschluß der umgekehrten Diktatur): - i 3 i e K : V g e G : V x , y e X : 

[<x,y>eg(i) - <y,x>ef(g)]. 
Wi l son (1972) und Binmore (1975) konnten zeigen, d a ß es keine K W F gibt, die zugleich 
die Bedingungen A E , UD, D und I erfüllt. Sie wiesen nach, d a ß eine K W F , die I erfüllt, 
nur drei Mögl ichke i ten offen läßt : (a) Dikta tur , (b) umgekehrte Dik ta tu r , (c) Erzwingung 
der kollektiven Präferenz . N u n wird (a) durch D, (b) durch U D und (c) durch A E ausge
schlossen, womit sich das Unmögl i chke i t s r e su l t a t ergibt; vgl. dazu auch Sen (1986), S. 1082. 
Sen (1979, 1986) hat vorgeschlagen, für den Beweis des A T eine Variante der Bedingung 
der Neutralität (s. Abschn . 6.1 für die Formul ierung der Bedingung) heranzuziehen, da diese, 
wie schon Blau (1972) herausgearbeitet habe, von I und P impliziert werde. Ta t säch l ich 
vereinfacht diese Impl ikat ion den Beweis ganz erheblich; vgl. auch M c L e a n (1987), S. 174ff. 
Eine Frage von eher akademischem Interesse ist, was geschieht, wenn die Menge der Indi
viduen unendlich g r o ß ist. W ä h r e n d Fishburn (1970) zeigen konnte, d a ß die Arrowschen 
Bedingungen dann miteinander vereinbar sind, entdeckten K i r m a n & Sondermann (1972) 
unter dieser Voraussetzung den 'unsichtbaren Dik ta tor ' . D a es i m Arrowschen Zusammen
hang wegen P stets eine Gruppe gibt, die entscheidend ist und diese Gruppe immer eine 
Teilgruppe en thä l t , die 'diktatorisch' entscheidet, kann es im unendlichen F a l l zwar sein, 
d a ß es keine einzelne Person gibt, die der Dik ta to r ist, jedoch eine 'unendlich kleine' Tei l
gruppe, die 'diktatorisch' entscheidet; vgl. auch Plott (1976). 

Schließlich sind die Arbeiten von Chichi ln isky (1980, 1982, 1983) zu e r w ä h n e n , die zeigen, 
d a ß sich auch ohne Bedingung I Unmög l i chke i t s r e su l t a t e ergeben, wobei I durch die Eigen
schaft der ' K o n t i n u i t ä t ' , d. h. eine A r t von Konsistenz zwischen P r ä f e r e n z s t r u k t u r e n , ersetzt 
wird. 



4. Abschwächung der kollektiven 
Rationalität 

4.1 Einstimmigkeit als Aggregationsregel 
Die Forderung der kollektiven Ra t iona l i t ä t bedeutet, wie wir im vorangegangenen 
Kapitel gesehen haben, d a ß die Aggregationsregel eine K W F sein soll, d .h . eine 
A R , die für jede Prä fe renzs t ruk tu r g eine reflexive, vol ls tändige und transitive 
kollektive Prä fe renzre la t ion erzeugt. M i t dieser Forderung fällt jedoch die Mehr 
heitsregel als A R aus, da sie, wie sich zeigte, nicht immer die Forderung nach 
Transi t ivi tä t der kollektiven Präferenzrela t ion erfüllt. 

Anders ist dies mit der Einstimmigkeitsregel (ER), die wir daher in diesem Abschnitt 
untersuchen wollen. Sie läßt sich unter Zugrundelegung des Pareto-Prinzips aus 
Abschnitt 3.3 wie folgt als A R definieren. 

D e f i n i t i o n 1 /4: Eine A R f ist eine ER: Vg e G : Vx, y e X : [<x, y> e f(g) 
<- V i e K : < x , y > e g ( i ) ] . 

Bei ihrer A nwendung entstehen sicher keine zyklischen Folgen. Überd ies gibt es 
kaum eine ü b e r z e u g e n d e r e Grundlage einer kollektiven Entscheidung als die E i n 
stimmigkeit der Beteiligten. 

Sie hat jedoch einen gravierenden Nachteil: Sie führt im allgemeinen zu kollektiven 
Präfe renzre la t ionen , die bei weitem nicht vol ls tändig sind. Stets dann, wenn bei 
einer Alternative keine Ü b e r e i n s t i m m u n g im Kol lek t iv K besteht, gibt es aufgrund 
der ER auch keine kollektive Präferenz. (Wird die Regel dennoch angewandt, ist 
daher meist ein Di skuss ionsp rozeß vorgeschaltet - in sog. primitiven Gesellschaf
ten z. B. in F o r m des 'Palavers' - in dessen Verlauf sich Ü b e r e i n s t i m m u n g her
ausbilden soll.) 

N u n kann man versuchen, die ER so zu ergänzen, d a ß in allen Fäl len eine kollektive 
Entscheidung mögl ich wird. W i r greifen dazu das strikte Pareto-Prinzip aus A b 
schnitt 3.3 auf und nennen eine Alternative x paretooptimal, wenn es keine pare-
tobessere Alternat ive im Sinnne der Bedingung SP aus Abschnitt 3.3 gibt. 

D e f i n i t i o n 2/4: Eine Alternative x e X ist für K paretooptimal: <-> —i 3y e X : 
[Vi e K : <y, x> e g(i) A 3j e K : <y, x> e g( j ) ] . 

Als einziges normatives Kr i te r ium zur Beurteilung von Sozia lzus tänden, z. B. von 
Güte rver te i lungen , ist die Pa re toop t ima l i t ä t allerdings problematisch, da auch ex
trem ungleiche Verteilungen paretooptimal sein können . Geht es etwa um die Ver
teilung eines beliebig teilbaren Gutes konstanter G r ö ß e und sind die individuellen 
Bewertungsfunktionen strikt monoton (zur Definition vgl. Abschn. 2.1), so ist 
jede logisch mögl i che Verteilung dieses Gutes paretooptimal. 

Schließt man allerdings interpersonelle Vergleiche der individuellen Bewertungs
funktionen völl ig aus, ist man mangels anderer Kri ter ien auf Pa re toop t ima l i t ä t 
angewiesen. Das gilt selbst dann, wenn 'erweiterte4 individuelle Präferenzen zu
grundegelegt werden, wie wir sie in Kapi tel 8 einführen, weil der aus der Erwei
terung resultierende Informationsgewinn wegen der interpersonellen Unvergleich
barkeit der Bewertungsfunktionen nicht genutzt werden kann. 

Dagegen erscheint die Forderung nach Pare to inklus iv i tä t von Aggregationsregeln 
als sinnvoll. Eine paretoinklusive A R führt bei beliebigen Präfe renzs t ruk turen zu 
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einer kollektiven Präferenzrela t ion, die jeweils eine Alternative präferiert , die pa-
retobesser ist. 

D e f i n i t i o n 3/4: F ü r x, y e X ist x paretobesser als y: <x, y> e s -ß x K : 
« - [Vi E K : <x, y> e g(i) A 3j e K : <x, y> e g( j )] . 

Das folgende Lemma verknüpf t dieses Konzept mit der Pare toop t imal i t ä t . 

Lemma 1/4: Eine Alternative ist genau dann paretooptimal bezüglich X in 
K , wenn es keine paretobessere Alternative gibt. 

Beweis: Ergibt sich unmittelbar aus D . 2/4 und D . 3/4. 

Damit kann Paretoinklusivität wie folgt definiert werden. 

D e f i n i t i o n 4/4: Eine A R f ist paretoinklusiv: Vg e G : Vx, y e X : [<x, y> e s -ß x K 

- <x,y>ef(g)] . 

In Bezug auf Güterver te i lungen gibt es einen paretobesseren Zustand immer dann, 
wenn die Mögl ichkei t besteht, die Gesamtmenge eines Gutes zu e rhöhen (voraus
gesetzt die individuellen Bewertungsfunktionen sind monoton). Technisch gespro
chen wird damit die 'Paretogrenze 4 nach außen verschoben, so d a ß neue (pare-
tooptimale) Verteilungen entstehen, die paretobesser sind als die vorherigen, da 
in ihnen mindestens einer mehr bekommen kann als zuvor, ohne d a ß irgendjemand 
weniger bekommen m ü ß t e . 

Damit ist ein Weg der Vermeidung von Verteilungskonflikten angedeutet, der für 
die Poli t ik sehr attraktiv ist: die E r h ö h u n g der 'Verteilungsmasse 4. Das macht es 
verständl ich, d a ß ökonomisches Wachstum als eines der zentralen Ziele in der 
Pol i t ik hochindustrialisierter Gesellschaften gilt. 

Es ist leicht zu sehen, d a ß Pare toop t ima l i t ä t , verstanden als A R , ebenso unvoll
s tändig ist wie die ER, denn sie ist nicht anwendbar, wenn entgegengerichtete 
individuelle Präferenzen vorliegen, also ein Individuum x gegenüber y vorzieht, 
ein anderes aber y gegenüber x. In dem Fa l l sind x und y p a r e t o m ä ß i g nicht ver
gleichbar. 

Anders ausgedrückt : die Relat ion 'paretobesser4 ist dann leer, wenn es keine zwei 
Alternativen in X gibt, die paretovergleichbar sind, d.h. von denen eine pareto
besser ist als die andere. Das gilt bereits dann, wenn die Individuen aus K gegenüber 
den Alternativen aus X indifferent sind. 

D e f i n i t i o n 5/4: Zwei Alternativen x und y aus X sind paretovergleichbar: 
<- [<x, y> e ^ X > K v <y, x> e <P X t K ] . 

W i r k ö n n e n nun zusätzlich den Begriff der Paretoindifferenz e inführen. 

D e f i n i t i o n 6/4: Zwei Alternativen x und y aus X sind paretoindifferent: 
< x , y > e 3 x , K ~ [ V i e K : < x , y > e g ( i ) ] . 

Damit ergibt sich die erweiterte Pare toinklus ivi tä t und Paretovergleichbarkeit wie 
folgt. 

D e f i n i t i o n 7/4: Eine A R f ist im weiteren Sinne paretoinklusiv: Vg e G : V x, y e X : 

[ [ < x , y > e ^ x , K - <x,y>ef(g)] A [ < x , y > e 3 X ( K -> <x, y> e7(g)] ] . 
D e f i n i t i o n 8/4: Zwei Alternativen x und y aus X sind im weiteren Sinne pareto

vergleichbar: 4-* [<x, y> e <PX K v <y, x> e <PX,K v <x, y> e 3 X K ] . 

Fordern wir nun, d a ß alle Fälle entgegengerichteter individueller Präferenzen zu 
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kollektiver Indifferenz zwischen den jeweiligen Alternativen führen sollen, dann 
ergibt sich die folgende ergänzte Einstimmigkeitsregel (EER) als A R . 

D e f i n i t i o n 9/4: Eine A R f ist eine EER: Vg e G : Vx, y e X : [<x, y> e f(g) 
<- - i [Vi E K : <y, x> e g(i) A 3 j e K : <y, x> E g(j)]]. 

Das folgende Koro l l a r klär t die logische Verbindung der Einstimmigkeitsregel ER 
zur e rgänz ten Einstimmigkeitsregel EER. 

K o r o l l a r 1/4: Ist f eine ER und f eine EER, dann gilt: Vg E G : Vx, y e X : 
[<x,y>ef(g) -+ <x,y>Ef ' (g)] . 

B e w e i s : 
(1) Annahme: <x, y> e f(g). 
(2) V i e K : < x , y > e g ( i ) . wg. (1) u. D . 1/4 (ER) 
(3) - i V i e K : < y , x > e g ( i ) . wg. (2) 
(4) - i [Vi 6 K : <y, x> e g(i) A 3j e K: <y, x> e g ü ) ] - wg. (3) 
(5) <x, y> e f (g). wg. (4) u. D . 9/4 ( E E R ) 
(6) N o c h zu zeigen: —i <y, x> e f (g). 
(7) Annahme: <x, y> e f(g) A <y, x> e f'(g). 
(8) [Vi e K : <x, y> e g(i) A 3j e K : <x, y> e g ü ) ] . wg. (7) u. D . 9/4 ( E E R ) 
(9) - i V i e K : < x , y > e g ( i ) v ^ 3j e K : <x, y> e g(j). wg. (8) 
(10) 3ie K : <y, x> e g(i) v Vj e K : <y, x> e g ü ) . wg. (9) 
(11) V i e K : < x , y > e g ( i ) . wg. (7) u. D . 1/4 (ER) 
(12) 1. F a l l : V i e K : <x, y> e g(i) A 3j e K : <y, x> e g(j), wg. (10) u. (11) 

ein Widerspruch. 
(13) 2. F a l l : V i e K : < x , y > e g ( i ) A V j e K : <y, x > e g ü ) , wg. (10) u. (11) 

ein Widerspruch. 
(14) Annahme (7) führt zum Widerspruch, demnach: wg. (12) u. (13) 

- i<y,x>ef ' (g) -+ <x, y>ef ' (g ) . 

D a r ü b e r hinaus läßt sich zeigen, d a ß die E E R paretoinklusiv ist und zu kollektiver 
Indifferenz führt, wenn entweder Paretoindifferenz oder pa r e tomäß ige Unver
gleichbarkeit vorliegt. 

K o r o l l a r 2/4: Ist f eine EER, so gilt: 
(a) < x , y > e f ( g ) ~ ^ < y , x > e < P x . K 

(b) < x , y > E f ( g ) ~ <x ,y> E<P x < K 

(c) <x, y> E T(g) - i <x, y> E ^xx A " i <y, x > e S £ X , K 

(d) <x, y> E?(g) «-> <x, y> E 3 X > K v 3 i , j e K : [<x, y> E g(i) A <y, x> e g(j)] 

B e w e i s : 
(a) Ergibt sich unmittelbar aus D . 9/4 und D . 3/4. 
(b) (1) < x , y > e f ( g ) ^ < x , y > e f ( g ) A - n < y , x > e f ( g ) . wg. D . 2/3 
(2) <x, y> e f(g) A - i <y, x> e f(g) ^ - i <y, x> e * X < K A wg. K . 2/4 (a) 

< x , y > e ^ ß x . K . 
(3) - i <y, x> e * X J C A <x, y> e * X . K ~ <x, y> e * X . K , da wg. (2) u. D . 3/4 

<x, y> e <PX i K -> - i <y, x> e ^ X > K . 
(c) Ergibt sich unmittelbar aus (a), da nach D . 3/3: 

<x, y> eT(g) «-> <x, y> e f(g) A <y, x> e f(g). 
(d) 
(1) Annahme:—i <x, y> e ^ X K A —i <y, x> e ^ x K . wg. K . 2/4 (c) 
(2) - i [ V i G K : < x , y > e g ( i ) A 3 j e K 

^ [ V i e K : < y , x > e g ( i ) A 3j e K 
(3) [3i e K : - 1 <x, y> e g(i) v Vj e K : - . <x, y> e g(j)] A wg. (2) 

[3i e K : i <y, x> e g(i) v Vj e K : — i <y, x> e g ü ) ] . 

<x ,y>eg( j ) A wg. (1) u. D . 3/4 
< y , x > e g ( j ) ] . 
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(4) [ 3 i e K : < y , x > e g ( i ) v V j e K : < y , x > e g ( j ) ] A wg. (3) 
[3i e K : <x, y> G g ( i ) v Vj s K : <x, y> e g ü ) ] . 

(5) V j 6 K : < x , y > s g ( J ) v [ 3 i e K : < y , x > e g ( i ) A wg. (4) 
3 i e K : < x , y > e g ( i ) ] . 

(6) < x , y > 6 3 X i l c v 3 i , J 6 K : [ < x , y > 6 g ( i ) A < y > x > 6 g ü ) ] . wg. (5) u. D . 6/4 
' <— 

(7) <x, y> e 3 X ( K v 3i , j e K : [<x, y> e g( i ) A <y, x> e g( j ) ] . 
(8) Vi e K : <x, y> e g(i) v [~i <x, y> e <PX < K A~I <y, x> e « P x . J - wg. D . 6/4 u. D . 3/4 
(9) <x, y> e?(g), da Vi e K : <x, y> e g( i ) <x, y> e ^ X , K A 

- i < y , x > e ^ X K . 

Die E E R vervol ls tändigt die ER, so d a ß sich für jede Prä fe renzs t ruk tu r g eine 
kollektive Präferenzre la t ion ergibt. Allerdings führen nach der E E R alle proble
matischen Fäl le , also Interessen- und Verteilungskonflikte, die sich in entgegen
gerichteten individuellen Präferenzen äuße rn , def ini t ionsgemäß zu kollektiver In
differenz. G e g e n ü b e r der ER ist das Problem daher nur verschoben: statt mit ko l 
lektiver Entsche idungsunfähigkei t werden wir nunmehr mit weitgehender kollek
tiver Indifferenz konfrontiert sein. 

Die E E R gibt jedem Entscheidungsbeteiligten ein Veto, denn es bedarf der indi
viduellen strikten Präferenzen aller Beteiligten für, sagen wir, x gegenüber y, um 
zu einer kollektiven strikten Präferenz für x gegenüber y zu gelangen. Eine einzige 
entgegengerichtete individuelle Präferenz für y gegenüber x reicht aus, die kollek
tive strikte Präferenz in eine kollektive Indifferenz zwischen x und y zu verwandeln. 

Damit kann unter der E E R jeder Entscheidungsbeteiligte ein ihm nicht genehmes 
Resultat 'zu Fair bringen. Dieser Umstand läßt die E E R als allgemein anzuwen
dende A R wenig geeignet erscheinen. A u s Beispielen wie der Beschlußfassung i m 
Ministerrat der E G oder im Sicherheitsrat der U N O ist die politisch oft l ä h m e n d e 
Auswirkung von Vetomögl ichkei ten wohlbekannt. Das hängt nicht zuletzt damit 
zusammen, d a ß eine Vetomöglichkei t zugleich ein Drohpotential beinhaltet, das 
zur verfälschten Darstellung der eigenen Präferenzen oder aber zu langwierigen 
Verhandlungen führen kann. 

Eben wegen der Verfügung über ein Drohpotential kann andererseits Poli t ikern 
daran gelegen sein, Vetopositionen einzunehmen. Unter bestimmten Voraussetzun
gen ist daher die E E R für die Entscheidungsbeteiligten durchaus attraktiv. Neben 
den Einf lußmöglichkei ten, die das der Vetoposition inhären te Drohpotent ial bietet, 
ist sie für die Entscheidungsbeteiligten sicher auch wünschenswer t , wenn das Re
sultat 'keine Entscheidung' dem Ü b e r s t i m m t w e r d e n vorgezogen wird , jedoch auch 
im Fa l l einer Entscheidung über sehr riskante Alternativen, d. h. wenn Fehlent
scheidungen verheerende Konsequenzen haben würden . 

Tatsächl ich sind in den westlichen Demokrat ien nicht selten Verfahren zu beobach
ten, die der E E R sehr nahe kommen. So wird in der Beschlußfassung über die 
'Gemeinschaftsaufgaben 4 von Bund und L ä n d e r n in der Bundesrepublik faktisch 
nach der Einstimmigkeitsregel vorgegangen. In der Schweiz sind A n h ö r u n g e n von 
Parteien und Interessengruppen in der Phase der Vorbereitung von Gesetzesvor
haben als 'Vernehmlassungsverfahren' institutionalisiert und zu einem System der 
Konkordanzdemokratie ausgebaut. Das hat nicht nur den Zweck, schon i m Vorfeld 
der Entscheidung einen mögl ichs t breiten Konsens herbeizuführen, sondern auch 
alle Beteiligten in die gemeinsame Verantwortung einzubinden. 
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4.2 Stimmentausch und politischer Kompromiß 

Es gibt einen weiteren G r u n d , die Idee der Einstimmigkeit nicht von vornherein 
zu verwerfen: Ü b e r e i n s t i m m u n g kann sich näml ich unter Voraussetzung entgegen
gesetzter Auffassungen bzw. Präferenzen der Individuen auch dann ergeben, wenn 
die Mögl ichkei ten des Stimmentauschs bzw. des politischen Kompromisses genutzt 
werden. 

A l s Beispiel gehen wir von zwei Personen, 1 und 2, aus. Die Alternativenmenge 
X habe die Elemente x { bis x 4 , d .h . X = { x 1 ? . . . , x 4 } . Diese Elemente sollen sich 
aus jeweils zwei Komponenten zusammensetzen, so d a ß x x : = <a, b>, 
x 2 : = <a,~ib>, x 3 : = <—la, b> und x 4 : = <—i a,—i b>. Die kollektive Entscheidung 
für ein Element aus X erfolgt in zwei Abstimmungen. In der ersten Abs t immung 
wird über a oder —I a und in der zweiten über b oder ~ i b entschieden. Erst nach 
beiden Abst immungen liegen also die kollektiven Präferenzen über X fest. 

Person 1, so wollen wir annehmen, befürworte t a, lehnt aber b ab, umgekehrt 
befürwortet Person 2 b, lehnt jedoch a ab. Die weiteren Präferenzen von 1 und 2 
seien wie in Tabelle 8 angegeben. 

W i r d nun die A R E E R auf die komponentenweise Abs t immung angewandt, m u ß 
sich, da nach Tabelle 8 genau entgegengesetzte Präferenzen der Personen 1 und 
2 vorliegen, kollektive Indifferenz zwischen a und - i a sowie b und -1 b ergeben. 

Soweit kollektive Indifferenz die Beibehaltung des Status quo, sagen wir z, impl i 
ziert und für beide Personen gilt, d a ß <a, b> dem Status quo vorgezogen wird , 
besteht ein gemeinsames Interesse an einem K o m p r o m i ß , der zu <a, b> anstelle 
von z führt. Dieser K o m p r o m i ß nimmt die F o r m eines Stimmentauschs an: Person 
1 verzichtet auf —I b, stimmt also entgegen ihrer Spi tzenpräferenz für b, zugleich 
entsprechend ihrer Spi tzenpräferenz für a; im Gegenzug verzichtet Person 2 auf 
- l a , stimmt also entgegen ihrer Spi tzenpräferenz für a und entsprechend ihrer 
Spi tzenpräferenz für b. Dann ergibt sich als gemeinsames Resultat <a, b>. Das ist 
für beide zwar nur das zweitbeste Ergebnis, aber besser als kollektive Indifferenz 
bzw. der Status quo. A u s den entgegengesetzten individuellen Präferenzen ist mit
tels Stimmentausch Ü b e r e i n s t i m m u n g geworden. 

Der Stimmentausch ist, wie schon angedeutet, ein vereinfachtes M o d e l l des pol i 
tischen Kompromisses. Dieser beruht auf drei Voraussetzungen: (1) der Vermeidung 
eines Konflikts bzw. der Ü b e r w i n d u n g des Status quo, (2) der Mögl ichkei t der 
Drohung und (3) der Bereitschaft zu einem Angebot und dessen Realisierung durch 
die Beteiligten. 

Zunächs t müssen alle Beteiligten überzeugt sein, d a ß ihr bevorzugtes Ergebnis 
wegen entgegenstehender Auffassungen anderer nicht erreichbar ist. Gleichzeitig 

2 

< a , ^ b > 
< a,b > 
<—I a, —i b > 
< ^ a , b > 

< i a , b > 
< a,b > 
<-ia,—i b> 
< a , - i b > 

Tab. 8: Beispiel für Stimmentausch 
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sollten sie gewillt sein, diesen Interessenkonflikt zu vermeiden, d.h. den Status 
quo zu überwinden . Weiter verfügt jeder Beteiligte über ein Drohpotential : er kann, 
wenn er bei seiner u rsprüngl ichen Auffassung (seiner Spi tzenpräferenz) bleibt, eine 
gemeinsame Entscheidung blockieren. Schließlich m u ß jeder Beteiligte ein Angebot 
machen, das er auch zu realisieren bereit ist. In der Regel wird er in einer Frage 
nachgeben, d.h. auf eine Spi tzenpräferenz verzichten, die ihm (relativ) weniger 
wichtig ist, wenn er weiß, d a ß sie für den (oder die) anderen vorrangig ist - und 
umgekehrt. 

E i n K o m p r o m i ß kann sich also ergeben, wenn die Beteiligten überzeugt sind, d a ß 
sie das für sie beste Ergebnis nicht erreichen k ö n n e n und zugleich das K o m p r o 
mißresul ta t höher e inschätzen als die gegenseitige Blockierung bzw. den Status quo. 

Zweifelsohne ist der Stimmentausch bzw. der politische K o m p r o m i ß ein wichtiges 
Instrument, um zu einer Ü b e r e i n s t i m m u n g zu gelangen. Eine ganz andere Frage 
aber ist es, ob er auch als allgemein anwendbare A R gelten kann. Das folgende 
Beispiel zeigt, d a ß es im Zusammenhang mit Stimmentausch ebenfalls zu zyk l i 
schen Präferenzfolgen kommen kann. 

W i r nehmen wieder eine Entscheidungssituation nach dem obigen Muster an, auch 
die Präferenzen von Person 1 und 2 bleiben die gleichen. Es kommt jedoch eine 
dritte Person hinzu, deren Präferenzen in Tabelle 9 wiedergegeben sind. 

1 2 3 

< a , - i b> i a, b > <- n a , - i b> 
< a,b > < a,b > i a, b > 
<~i a ,~ i b> b> < a,— b> 
<-i a,b > < b> < a,b > 

Tab. 9: Zyklische Folge bei Stimmentausch 

W ü r d e abgestimmt wie oben er läuter t wurde und nach der Mehrheitsregel ent
schieden, so ergäbe sich in der ersten Abst immung eine Ablehnung von a, in der 
zweiten Abst immung eine Ablehnung von b. Das Resultat wäre <—i a, —i b>. Das 
ist für 3 das beste Ergebnis, für 1 und 2 hingegen das zweitschlechteste. Sie k ö n n e n 
es aber durch Stimmentausch verbessern - wir haben diesen F a l l oben behandelt. 
D a 1 und 2 eine Mehrheit bilden, ist das Resultat <a, b>. 

Letzteres aber ist für 3 das schlechteste Ergebnis, so d a ß 3 versuchen wird , 2 einen 
Stimmentausch anzubieten. E i n Stimmentausch ist für 2 nur interessant, wenn er 
sich besser stellt als mit dem Resultat <a,b>. 3 m u ß demnach <—la,b> anbieten. 
Gelingt dieser Stimmentausch, ergibt sich <—la,b>, was wiederum für 1 das 
schlechteste Ergebnis ist, das 1 aber verbessern kann, indem er 3 <—i a, —i b> an
bietet. F ü h r t ein Stimmentausch zwischen 1 und 3 zu <—i a, —i b>, ist der Ausgangs
punkt wieder erreicht und der Zyklus k ö n n t e von neuem beginnen. 

Es lassen sich sogar Beispiele angeben, die zeigen, d a ß in aufeinanderfolgenden 
Abstimmungen mit Stimmentausch für alle ein insgesamt schlechteres Ergebnis 
entsteht als ohne Stimmentausch und dennoch der einzelne sich dem Stimmen
tausch nicht entziehen kann, weil er sich sonst in den Einzelabstimmungen noch 
schlechter stellen würde . 
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Daraus wird erkennbar, d a ß der Stimmentausch - ohne seine positiven Mögl ich
keiten zu unterschä tzen - als A R außerorden t l i ch problematisch ist. Es zeigt sich 
überdies , d a ß die Idee der Einstimmigkeit keine generell anwendbare L ö s u n g des 
Problems des A T darstellt, auch wenn die E E R die Bedingungen von A r r o w erfüllt, 
wie wir gleich zeigen werden. 

4.3 Veto und Vetogruppe 

M i t der K W F wird die recht starke Forderung erhoben, d a ß die kollektive Prä
ferenzrelation dieselben Eigenschaften haben soll wie die individuellen Präferenz
relationen: Reflexivität, Vollständigkeit und Transi t ivi tät der schwachen Präferen
zen und damit der Indifferenz. N u n stellt sich die Frage, ob man für kollektive 
Präferenzen die gleichen Konsistenzbedingungen fordern sollte wie für individuelle. 

Dabei k ö n n t e man sich darauf s tützen, d a ß laut Theorem 1/1 und 2/1 eine A b 
schwächung von Transit ivi tät auf Quasi-Transi t iv i tä t und sogar Azyklizi tät immer 
noch hinreicht, um sicherzustellen, d a ß die kollektive Präferenzrela t ion eine wohl
bestimmte Auswahlfunktion erzeugt. W i r wollen daher untersuchen, ob nicht eine 
entsprechende A b s c h w ä c h u n g der kollektiven Ra t iona l i t ä t die Unmögl ichke i t der 
Arrowschen A r t vermeidet. 

Die K W F wird d e m g e m ä ß durch eine Kollektive Entscheidungsfunktion ( K E F ) er
setzt, deren Wertebereich aus kollektiven Präferenzre la t ionen besteht, die reflexiv, 
vol ls tändig und quasi-transitiv oder azyklisch sind. Im ersteren F a l l sprechen wir 
von einer quasi-transitiven Kollektiven Entscheidungsfunktion ( Q K E F ) , im letzteren 
von einer azyklischen Kollektiven Entscheidungsfunktion ( A K E F ) . 

D e f i n i t i o n 10/4: Eine A R f ist eine K E F : V g e G : [ a R ist wohlbestimmt]. 

Nach Definition 1/3 ordnet die A R f jeder Prä fe renzs t ruk tur g eine kollektive 
Präferenzrelat ion R zu. Eine K E F ordnet nun jeweils nur solche kollektiven Prä
ferenzrelationen zu, für die die Auswahlmenge A (S, R) für alle Alternativenmengen 
S nicht leer ist, für die a R mithin wohlbestimmt ist (vgl. D . 13/1). 

Ist eine A R eine K W F , so ist sie auch eine K E F , und ist sie eine Q K E F , ist sie 
auch eine A K E F Die jeweiligen Umkehrungen gelten nicht. E i n auf den ersten 
Blick positiv wirkendes Resultat ist das folgende. 

T h e o r e m 1/4: 

Es gibt eine Q K E F , die den Bedingungen D, P und I genügt . 

Beweis: 

Z u m Beweis ziehen wir die in Abschn . 4.1 e rör te r t e E E R heran, die nach D . 9 / 4 wie folgt 
definiert ist: V g e G : V x , y e x: [<x, y> e f(g) «-• — i [V i e K : <y, x> 6 g(i) A 3j e K : 
<y,x> e g(j)]]> und zeigen, d a ß sie eine Q K E F , also reflexiv, vo l l s tändig und quasi-transitiv 
ist und zugleich die Bedingungen D, P und I erfüllt. 

(1) Annahme: f ist eine EER. 
(2) V g e G : V x e X : n [Vi e K : <x,x> e g ( i ) A 3j e K : wg. D . 9 / 4 (EER) 

<x,x> eg( j ) ] , wenn x = y. u. L . 1/1 (a) 
(3) <x,x>ef(g) . wg. (2) u. D . 9/4 
(4) f ist reflexiv. wg. (3) 
(5) V g e G : V x , y e X : [ [ V i e K : <x ,y>eg( i ) A 3j e K : 

<x, y> e g ü ) ] A [V i e K : <y, x> e g(i) A 3j e K : 
<y,x> eg( j ) ] ] ist kontradiktorisch. 
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(6) V g e G : V x , y e X : wg. (5) 
[ - i [ V i e K : <x, y> e g(i) A 3j e K : <x,y> e g ü ) ] V 
- n [ V i e K : <y ,x>eg( i ) A 3j e K : <y,x> e g ( j ) ] ] . 

(7) <x, y> e f(g) V <y, x> e f(g). wg. (6) u. D . 9/4 
(8) f ist vol ls tändig . wg. (7) 
(9) V g e G : V x , y e X : [<x,y> e f (g) - - i < y , x > e f (g) wg. D . 9/4 

-> V i e K : <x, y> e g(i) A 3j e K : <x, y> e g(j)]. 
(10) V g e G : V y , z e X : [<y, z> e f(g) ->-i <z, y> e f(g) wg. D . 9/4 

- V i e K : <y ,z>eg( i ) A 3 j e K : < y , z > e g ( j ) ] . 
(11) V g e G : [<x,y> ef (g) A <y,z>ef(g) - V i e K : wg. (9) u. (10) 

[<x, z> e g(i) A 3j e K : <x, z> e g ü ) ] ] , da die indivi
duellen Präfe renzre la t ionen Ordnungen sind. 

(12) F ü r x und z gilt die Negat ion in der Definit ion der E E R wg. (11) u. D . 9/4 
nicht, daher: —i<z, x> e f(g). 

(13) <x,y> ef (g) A <y,z> ef (g) -> <x,z> ef(g) . wg. (11) u. (12) 
(14) V g e G : [f(g) = R ist quasi-transitiv]. wg. (13) u. D . 20/1 
(15) Die E E R f ist eine Q K E F . wg. (4), (8) u. (14) 
(16) Die durch die E E R f erzeugte Auswahlfunkt ion ist wohl - wg. (15) u. T. 1/1 

bestimmt. 
(17) 3 j e K : < x , y > e g Ü ) - > <x,y>ef(g) . wg. (1) u. D . 9/4 
(18) - n 3 i e K : V g e G : V x , y e X : [<x ,y>eg( i ) -><x, y> e f(g)]. wg. (17) 
(19) f erfüllt D. wg. (18) 
(20) V i e K : <x, y> E g( i) -> <x, y> e f(g). wg. (1) u. D . 9/4 
(21) f erfüllt P. wg. (20) 
(22) Annahme: V i e K : <x, y ) e g(i) . 
(23) V i e K : <x, y> e g(i) . wg. (22) u. L . 1/1 rb) 
(24) V i e K : ^ < y , x > e g ( i ) . wg. (22) 
(25) Annahme: V i e K : <x,y> e g(i) <-+ <x,y> e g ' ( i ) . 
(26) V i e K : <x ,y>eg ' ( i ) . wg. (23)-(25) 
(27) <x,y>ef(g) . wg. (22) u. f EER 
(28) <x,y>ef(g ') . wg. (26) u. f EER 
(29) Annahme: V i e K : <y ,x>eg( i ) . 
(30) <y, x> e f(g) A <y, x> e f(g'). wg. (29) u. analog 

zu (22)-(28) 
(31) Annahme: 3 i , j e K : [<x ,y>eg( i ) A < y , x > e g ü ) l 
(32) <x, y> e f(g) A <y, x> e f(g). wg. (31) u. f EER 
(33) <x, y> e f(g') A <y, x> e f(g'). wg. (25) u. f E E R 
(34) V g , g' e G : V x , y e X : [ [ V i e K : <x, y> e g(i) « -

<x, y> e g'(i)] -> [<x, y> e f(g) ~ <x, y> e f(g ' ) ]] . wg. (22), (25), (29), 
vollst. Fallunter-
schdg. u. (27)-(33) 

(35) f erfüllt I. wg. (34) 
(36) Die EER f erfüllt D, P und I. wg. (19), (21), (35) 

Die EER, die für diesen Beweis herangezogen wurde, ist dadurch gekennzeichnet, 
d a ß sie das gesamte Kol lekt iv K zur entscheidenden Gruppe im Sinne der nach
folgenden Definition 16/4 macht. Das bedeutet, d a ß jedes Individuum in K ein 
Veto hat. Denn: haben alle i die Präferenz <x, y> e g(i) und nur ein j die Präferenz 
<y, x> e g(j), dann ist das aufgrund der Präferenzen aller i nach der E E R mögl iche 
Resultat <x,y> e f(g) durch die Präferenz von j zu Fa l l gebracht, d .h . gemäß der 
E E R in eine Indifferenz <x,y>e?(g) verwandelt. Die Existenz einer Vetogruppe 
ist eine Folge der A b s c h w ä c h u n g von Transi t ivi tä t auf Quasi -Transi t iv i tä t , wie im 
folgenden gezeigt wird. 
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Schließen wir die Vetogruppe nun mit Hilfe einer entsprechenden Aussch lußbe
dingung aus, so gelangen wir zu einem Resultat, das dem A T der Grundstruktur 
nach sehr ähnl ich ist: Es läßt sich zeigen, d a ß es keine Q K E F gibt, die den Be
dingungen P und I sowie der Aussch lußbed ingung genügt . Der Unterschied liegt 
darin, d a ß hier statt des Diktators die Vetogruppe ausgeschlossen wird und nicht 
eine K W F , sondern eine Q K E F vorausgesetzt ist. 

D e f i n i t i o n 11/4: i aus K ist halbentscheidend bezüglich x und y in < K , X , g , f > * 
^ V V g e G : [<x ,y>eg( i ) - • <x,y> 6 f(g)], so d a ß 
H E ( i ) : = {<x,y> | x , y e X A V g e G : [<x ,y>eg( i ) - <x, y> e f(g)]}. 

D e f i n i t i o n 12/4: i aus K ist fast halbentscheidend bezüglich x und y in <K, X , g, f>: 
<- V g e G : [<x ,y>eg( i ) A Vj e K , i + j : <y,x>egG) -+ <x,y>ef(g)] , so d a ß 
H E ( i ) : = { < x , y > | x , y e X A V g e G : [<x, y> e g(i) A Vj e K , i * j : <y,x>eg(j) 
- <x,y>ef(g)]}. 

Es gilt: <x,y> e H E ( i ) -> <x,y> e H E ( i ) , aber nicht umgekehrt. 

D e f i n i t i o n 13/4: i 0 aus K ist fast halbentscheidend in L bezüglich < K , X , g,f>-
~ L c K A V g e G : V x , y e X : [<x, y> e g ( i 0 ) A V i e L \ { i 0 } : <y ,x>eg( i ) -
<x,y>ef(g). 

D e f i n i t i o n 14/4: i 0 ist Vetoinhaber in L bezüglich <K, X , g, f > : L C K A Vg e G L : 
V x , y e X : [<x ,y>eg( i 0 ) - • <x,y>ef(g)] , wobei G L die Menge aller logisch 
mögl ichen Präfe renzs t ruk turen in L ist. 

D e f i n i t i o n 15/4: L ist fast halbentscheidend bezüglich < K , X , g , f>: L c K A 
V g e G : V x , y e X : [Vi e L : <x, y> e g(i) A V i e K \ L : <y, x> e g(i) <x, y> e f(g)]. 

D e f i n i t i o n 16/4: L ist entscheidend bezüglich <K, X , g, f>: <-» L c K A V g e G : 
V x , y e X : [ V i e L : <x,y>eg(i) - <x,y>ef(g)] . 

D e f i n i t i o n 17/4: L ist eine minimal entscheidende Gruppe ( M E G ) bezüglich 
< K , X , g, f>- <-* E ist entscheidend bezüglich < K , X , g , f> und hat keine echte 
Teilmenge, die entscheidend bezüglich <K, X , g, f> ist. 

D e f i n i t i o n 18/4: L ist eine Vetogruppe bezüglich < K , X , g , f > : < - > L c K , # L ^ 2 
A V g e G : V x , y e X : [ V i e L : <x ,y>eg( i ) ^ < x , y > e f ( g ) ] A [Al le i aus L sind 
Vetoinhaber]. 

Aufgrund von Definition 14/4 und 18/4 k ö n n e n wir die folgenden Aussch lußbe
dingungen formulieren. 

Bedingung V (Ausschluß von Vetoinhabern): Es darf keine Person i in K geben, die 
Vetoinhaber im Sinne von Definition 14/4 ist. 

Bedingung V G (Ausschluß von Vetogruppen): Es darf keine Teilmenge L von K 
geben, die Vetogruppe im Sinne von Definition 18/4 ist. 

D a n n gilt das folgende 'Vetogruppen-Theorem 4 (VT) . 

Theorem 2/4: 
Es gibt keine Q K E F , die den Bedingungen V G , P und I genügt . 

F ü r den Beweis werden die folgenden Lemmata herangezogen. 

L e m m a 1/4: Ist f eine Q K E F , so folgt aus Bedingung P und I, d a ß es in K 
eine Vetogruppe gibt. 

L e m m a 2/4: Ist f eine Q K E F , die P und I erfüllt, dann gilt: G ib t es in K 
eine Person i 0 , die fast halbentscheidend ist, so ist i 0 ein Vetoinhaber in K . 
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L e m m a 3/4: Ist f eine Q K E F , die I erfüllt, dann gibt es eine Präfe renzs t ruk tur 
g aus G , so d a ß jede minimal entscheidende Gruppe L von K ihrerseits fast 
halbentscheidende Teilmengen hat. 

Wie der Leser leicht selbst feststellen kann, ist L . 2/4 eine Entsprechung zu L . 
2/3, dem 'Dominanztheorem', und L . 3/4 eine Entsprechung zu L . 3/3, dem ' A b 
stimmungsparadox 4 im Beweis des Arrowschen Theorems. M i t L . 1/4 und L . 2/4 
wäre das Theorem bewiesen. W i r beginnen mit L . 2/4. 

Beweis zu L e m m a 2/4: 

(1) Annahme: i 0 aus K sei fast halbentscheidend und # K ^ 3. 
(2) F ü r x, y E X gilt: <x, y> e H E ( i 0 ) . 
(3) X ' : = {x, y, z}, wobei z =t= x A z =j= y. 
(4) Z u zeigen: i 0 ist Vetoinhaber bezüglich X ' , d .h . 

V g e G : V x , y e X ' : [ < x , y > e g ( i 0 ) - <x ,y>ef (g) ] . 
(5) V u , v e X ' : <u, v ) e H E ( i 0 ) . 
(6) V u e X ' : <u, u> e H E ( i ? ) . 
(7) Annahme: Gegeben seien die folgenden Prä fe renzs t ruk

turen g und g'. 

wg (1) u. D . 13/4 
möglich wg. (1) 

äqu iva len t zu (4) 
wg. D . 11/4 
mögl ich wg. f Q K E F 
( D . 10/4) 

g-

sonst belie
big, aber fest 

x 
y 
z 

bezügl . x, z wie g 

(8) <y,z>ef(g ' ) . 
(9) <x,y>ef(g ' ) . 
(10) <x, z ) e f ( g ' ) , denn bei <z, x> e f(g') wäre 

<y,z>ef(g ' ) A <z ,x>ef(g) - <y ,x>ef (g ' ) , im 
Widerspruch zu (9); daher: — I <z, x> e f(g'). 

(11) <x,z>ef(g). 
(12) <x,y> e g ( i 0 ) - • <x,z> e f(g) für beliebiges g. 
(13) < x , z > e H E ( i 0 ) . _ 
(14) < x , y > e H E ( i 0 ) - <x, z> e H E ( i 0 ) . 
(15) Annahme: Gegeben sei eine weitere P rä f e r enzs t ruk tu r 

g" wie folgt. 

g": 

wg. (7) u. Bed. P 
wg. (2) u. (7) 
wg. (8) u. f Q K E F 

(Quasi-Transiti-
vi tät) 

wg. (7), (10) u. I 
wg. (7) u. (11) 
äqu iva len t zu (12) 
wg. (2) u. (13) 

y z 
X X 

bezügl . z, y wie g 

(16) < z , x > 6 r ( g " ) . 
(17) <x,y>ef(g") . 
(18) <z,y> e f(g"), denn bei <y, z> € f(g") wäre 

< y , z > 6 r ( g " ) A < z , x > e f ( g " ) - <y ,x>ef (g" 
Widerspruch zu (17); daher: - i < y , z > e f ( g " ) . 

(19) <z,y>ef(g). 
(20) <x, y> 6 g(ip) <z, y> 6 f(g) für beliebiges g. 
(21) < z , y > 6 H E ( i 0 ) . _ 
(22) < x , y > e H E ( i 0 ) -» <z, y> e H E ( i 0 ) . 

), im 

wg. (15) u . P 
wg. (15) u . (2) 
wg. (16) u. f Q K E F 

(Quasi-Transi-
t ivi tät) 

wg. (15), (18) u . I 
wg. (7) u. (19) 
äqu iva len t zu (20) 
wg. (2) u. (21) 
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(23) Die restlichen vier Fälle:_<z,x> e H E ( i 0 ) , analog zu (7)-(24) 
< y , z > e H E ( i 0 ) , <x,y> e H E ( i 0 ) , und < y , x > e H E ( i 0 ) 
k ö n n e n in der gleichen Weise bewiesen werden. 

(24) V u , v e X ' : <u, v> e H E ( i 0 ) , d.h. i 0 ist der Vetoinhaber wg. (13), (21) u. (23) 
bezügl ich X ' . 

Beweis zu L e m m a 3/4: 

(1) Annahme: Sei L c K eine M E G (vgl. D . 17/4); sei x, y e X und z e X beliebig. 
(2) Annahme: L hat keine Teilmengen, die fast halbentscheidend sind. 
(3) Annahme: Sei irgendeine echte Teilmenge von L , so d a ß 

L 2 : = L \ L l und L 3 : = K \ L . 
(4) Annahme: W i r wählen eine P rä fe renzs t ruk tu r g wie folgt. 

i e L [ i e L 2 i e L 3 

y x z 
z y x 
x z y 

(5) Z u zeigen: F ü r die P rä fe renzs t ruk tu r g ist die Annahme (2) 
logisch unmögl ich . 

(6) V i e L : <y,z>eg(i ) . wg. (4) 
(7) <y,z>ef(g) . wg. (1), (6) u. D . 16/4 
(8) Annahme: <x, z> e f (g). 
(9) Annahme: Gegeben sei eine andere P rä fe renzs t ruk tu r g' 

wie folgt. 

i e L 2 i e K \ L 2 

x z 
Z X 

(10) < x , z > e g ( i ) - i e L 2 , i e L 2 - <x,z>eg ' ( i ) , wg. (4) u. (9) 
<x,z>eg ' ( i ) i e L 2 , i e L 2 <x ,z>eg( i ) . 

(11) V i e K : [ < x , z > e g ( i ) ~ < x , z > e g ' ( i ) ] . wg. (10) 
(12) V i e K : [<z ,x>eg( i ) «-> < z , x ) e g ' ( i ) ] . analog zu (10)-(11) 
(13) <x,z>ef(g) <-> <x,z>ef(g ' ) . wg. (11), (12) u. I 
(14) <x,z>ef(g) - <x,z>ef(g ' ) . wg. (8) u. (13) 
(15) V i e L 2 : <x ,z>eg ' ( i ) A V i e K \ L 2 : <z ,x>eg ' ( i ) - wg. (9) u. (14) 

<x,z>ef(g ' ) . 
(16) Ist <x, z> e f(g), so wäre L 2 fast entscheidend und damit wg. (14), (15), D . 9/3 

auch entscheidend bezüglich x und z, i m Widerspruch zu (1). u. L . 2/3 
(17) - i <x, z> e f(g) - <z, x> e f(g). wg. (8) u. (16) 
(18) <y, x> e f(g), denn wenn <x, y> e f(g), gilt: wg. (7) u. f Q K E F 

<x,y> e f(g) A <y, z> e f(g) -> <x, z> e f(g), im Wider- (Quasi-Transi-
spruch zu (17); daher: — i <x, y> e f(g). t ivität) 

(19) Annahme: Gegeben sei eine weitere P rä fe renzs t ruk tu r 
g" wie folgt. 

i — K — i 
i e L , i e K \ L l 

y 
x 

X 
y 
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(20) V i e K : [<y, x> e g(i) «-> <y, x> e g"(i)] . 
V i e K : [<x ,y>eg ( i )~<x ,y>eg ' ' ( i ) ] . 

(21) <y ,x>ef(g)~<y,x>ef(g ' ' ) . 
(22) <y ,x>ef(g)~<y,x>ef(g") . 
(23) <y,x>ef(g) - <y,x>ef(g"). 
(24) V i e L , : <y, x> e g"0) A V i e K \ L X : <x, y> e g"(i) -> 

<y,x>ef(g"). 
(25) V g e G ist L x fast halbentscheidend bezügl ich y und x, 

i m Widerspruch zu (2). 
(26) Demnach kann (2) nicht gelten, also hat L echte Teil

mengen, die fast halbentscheidend sind. 

analog zu (10)-(12) 

wg. (20) u. I 
wg. (21) u. L . 1/1 (b) 
wg. (18) u. (22) 
wg. (19) u. (23) 

wg. (24) u. D . 15/4 

wg. (25) 

B e w e i s zu L e m m a 1/4: 
(1) L ist entscheidend. 
(2) L ist fast entscheidend. 
(3) Jedes Mi tg l i ed (Element) von L ist fast halbentscheidend 

bezüglich eines Paares von Alternat iven. 
(4) Jedes Mi tg l i ed von L ist ein Vetoinhaber bezüglich 

< K , X , g , f > . 
(5) Keine andere Teilmenge von K a u ß e r L kann entscheidend 

und damit fast entscheidend sein. 
(6) Ist L fast entscheidend für ein Paar von Alternativen aus X , 

so ist L entscheidend für alle Paare von Alternativen aus X . 
(7) # L ^ 2, da weder L { noch L 2 leere Mengen sein k ö n n e n . 
(8) L ist eine Vetogruppe. 

wg. Bed. P 
wg. (1) 

wg. Beweis zu L . 3/4 

wg. (3) u. L . 2/4 

wg. (1), (2) u. (4) 

wg. L . 2/3 
wg. Beweis zu L . 3/4 
wg.( l ) , (4) , (7)u.D.18/4 

Damit ist gezeigt, d a ß es eine Vetogruppe gibt, wenn eine Q K E F den Bedingungen 
P und I genügt. P und I sind demnach mit der zusätzlichen Forderung V G unvereinbar. 
Im A T wurde für die kollektive Präferenzrelation Transitivität verlangt. P und I im
plizierten in diesem Fa l l einen Diktator, während P und I bei Quasi-Transitivität der 
kollektiven Präferenzrelation eine Vetogruppe implizieren. 

Definitionsgemäß bleibt dabei offen, wie groß die Vetogruppe ist. Sie kann, wie im 
Fal l der E E R , alle Individuen aus K umfassen, aber auch eine kleine Gruppe aus K . 
Aufgrund des Beweises zum V T gilt nun für alle Fälle, in denen die Vetogruppe drei 
oder mehr Mitglieder hat, das folgende Korollar . 

K o r o l l a r 3/4: Bei # L ^ 3 gibt es in der Vetogruppe L eine Teilmenge L ' , die 
bezüglich L ihrerseits eine Vetogruppe ist. 

Umfaß t auch die Teil-Vetogruppe noch drei oder mehr Mitglieder, so hat diese wie
derum eine Teilmenge, die bezüglich der Teil-Vetogruppe eine Vetogruppe ist. Damit 
ergibt sich bei großen Vetogruppen eine ganze 'Hierarchie 4 von Teil-Vetogruppen, die 
erst dann 'endet4, wenn die Vetogruppe auf eine Gruppe mit zwei Mitgliedern reduziert 
ist, wie der Beweis zu Lemma 1/4 zeigt. Natür l ich wird die jeweilige Teil-Vetogruppe 
nur dann für das kollektive Resultat entscheidend sein, wenn ihre Mitglieder eine 
übereinst immende Präferenz haben, in der (größeren) Vetogruppe eine Übereinst im
mung aber nicht vorliegt. 
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4.4 Weitere Vetogruppenresultate 

K a n n man sagen, d a ß das V T das mit dem A T aufgeworfene Problem löst? N u r 
in einem sehr technischen Sinn: Zwar ergibt sich nach Theorem 2/4 kein Dikta tor 
und nach Theorem 1/4 sogar eine Q K E F , die allen Arrowschen Bedingungen ge
nügt , der Preis aber ist eine Vetogruppe oder eine Hierarchie von Vetogruppen. 
W i r haben in Abschnitt 4.1 und 4.2 dargelegt, welche Nachteile die Vetomöglichkei t 
aller oder eines Teils der Entscheidungsbeteiligten hat. Die Ersetzung des Diktators 
durch eine Vetogruppe ist daher nicht unbedingt von Vorteil . 

Diese Über l egung wird noch dadurch gestützt , d a ß die E inführung einer 'Verstär
kung 4 der Pareto-Bedingung selbst bei abgeschwächte r Anforderung an die k o l 
lektive Präferenzrelat ion ( Q K E F statt K W F ) sofort wieder zum Dikta tor führt . 
Betrachten wir die folgende, zusätzl iche Bedingung. 

Bedingung PR (Positive Reaktion): Zwei P rä fe renzs t ruk tu ren g und g' seien für 
alle Personen bis auf eine - j - identisch, so d a ß V i e K \ { j } : g(i) = g'(i). Die 
Präferenz von j ändere sich beim Ü b e r g a n g von g auf g' wie folgt: Entweder 
<x,y>eg(j) A <x,y>eg'(j) oder <y,x>eg(j) A < x , y > e g ' ü ) . Dann soll gelten: 
<x,y>ef(g) -* <x,y>ef(g ' ) . 

Füg t man diese Bedingung den Bedingungen P, I und D hinzu, dann ergibt sich 
das folgende Theorem. 

Theorem 3/4 
Es gibt keine Q K E F , die den Bedingungen P, I, D und PR genügt . 

Beweis: 

(1) Es existiert eine Vetogruppe, wenn eine Q K E F Bedingung wg. T. 2/4 
P und I erfüllt. 

(2) D i e Q K E F erfüllt die Bedingung D. wg. (1) 
(3) Annahme: Eine Vetogruppe umfaß t zwei Vetoinhaber 1 mögl ich wg. D . 18/4 

und 2 
(4) Annahme: <x, y> e g ( l ) und <y, x> e g(2). 
(5) <x, y> e f(g) A <y, x> e f(g). wg. (4) u. D . 14/4 
(6) <x,y>e?(g), u n a b h ä n g i g von den Präferenzen eventueller wg. (5) u. D . 3/3 

anderer Personen. 
(7) Die Q K E F genügt nicht Bedingung PR. wg. (6) 

M i t der A b s c h w ä c h u n g von Transi t ivi tä t der kollektiven Präferenzrela t ion auf 
Quasi-Transi t ivi tä t wird der Arrowsche Dikta tor durch eine Vetogruppe ersetzt. 
Die folgenden Ergebnisse zeigen, d a ß auch mit der weiteren A b s c h w ä c h u n g auf 
Azyklizi tät kein wesentlicher Durchbruch zu erzielen ist. 

Behalten wir zunächs t noch Bedingung PR bei, so gilt das folgende Theorem, das 
wir ohne Beweis notieren. 

Theorem 4/4: 
Unter der Voraussetzung # K ^ 4 gibt es keine A K E F , die den Bedingungen 
P, I, PR und V genügt . 

E in ähnl iches Resultat ergibt sich, ohne d a ß die recht starke Bedingung PR benutzt 
werden m u ß . M a n kann die Positive Reakt ion zur Nicht-negativen Reaktion ab
schwächen (bzw. zu Monotonizität: vgl. 'Weitere Probleme 4 im Ansch luß an K a p . 3) 
und mit Neutralität (vgl. Abschn. 6.1) und Irrelevanz zur Bedingung N I M kom
binieren. 
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Bedingung N I M (Neutralität, Irrelevanz und Monotonizität): V g , g ' e G : V x , y , 
a , b e X : [ V i e K : [[<a,b> eg( i ) - <x,y> sg'(i)] A [<y,x> eg ' ( i ) -
<b,a>eg( i ) ] ] - [<a,b>ef(g) - <x,y> e f (g ' ) ] ] . 

N I M ersetzt die Bedingungen P, I und PR von T. 4/4 und ist wegen der Implikat ion 
der M o n o t o n i z i t ä t schwächer als PR. Das folgende Theorem zeigt, d a ß es dennoch 
für die A K E F einen Widerspruch zum Aussch luß des Vetoinhabers gibt. 

Theorem 5/4: 
Unter Voraussetzung von # X ^ # K gibt es keine A K E F , die den Bedin
gungen N I M und V genügt . 

Beweis: 
(1) Annahme: V ist erfüllt, d. h. kein i e K ist Vetoinhaber. 
(2) <x ,y>eg( i ) A V j e K \ { i } [<y, x> e g (j)]-> <y ,x>ef (g ) . wg. M in N I M 
(3) Annahme: Gegeben die Alternativmenge X = { x ! , . . . x n } und 

eine P rä f e r enzs t ruk tu r g wie folgt. 

1 2 3 . . . n 

X j X 2 Xß . . . x^ 
x 2 x 3 x 4 . . . X , 

x 3 x 4 x 5 . . . x 2 

X n - 1 X n X l • • • X n - 2 

X n X j X 2 X n - 1 

(4) < x „ x 2 > e f (g) A <x 2, x 3 > 6 f (g) A . . . A wg. (1), (2), (3) 
< x n _ , , x n > e f ( g ) A < x n , x , > e f ( g ) 

(5) Azykl iz i tä t verletzt, f ist keine A K E F wenn V erfüllt ist, bzw. 
V ist nicht erfüllt, wenn f eine A K E F ist. 

Ü b e r r a s c h e n d ist nun, d a ß sich der Beweis zu T. 5/4 unve rände r t auch für eine 
Teilgruppe L von K durchführen läßt , wenn es eine Zerlegung von K in disjunkte 
Teilgruppen gibt, so d a ß L eine dieser Teilgruppen ist. 

D e f i n i t i o n 19/4: L hat ein Veto bezüglich <K, X , g, f>: <-+ L c K A V g e G : V x , y e X : 
[ V i e L : <x,y>eg(i) - <x,y> 6 f(g)]. 

D a n n gilt das folgende Koro l l a r zu Theorem 5/4. 

K o r o l l a r 4/4: Sei L l 9 L 2 , . . . , L , eine Zerlegung von K in t disjunkte Teil
gruppen, dann gibt es unter Voraussetzung von # X ^ t für eine A K E F , 
die Bedingung N I M erfüllt, ein c, so d a ß L c ein Veto hat. 

Die Aussage des Koro l l a r gilt im übr igen auch, wenn Bedingung NIM durch die 
Bedingungen P und I ersetzt wird, jedoch mit der E i n s c h r ä n k u n g , d a ß L c dann 
nur über (# X — t + 1) (# X — 1) Paare von Alternativen ein Veto hat. Das K o 
rollar hat gegenüber T 5/4 den Vorzug, d a ß nicht # X ^ # K , sondern # X ^ t 
vorausgesetzt wird, d .h . es gilt für alle Alternativenmengen, die gleichviel oder 
mehr Elemente umfassen wie es disjunkte Teilgruppen gibt, in die K zerlegt ist. 
Wie g roß aber kann L c werden? 

Es läßt sich zeigen, d a ß L c mindestens v Individuen umfaß t , wobei v ^ # K / t . 
Angenommen # K = 120 und t = 6, dann gibt es danach und nach K . 4/4 bei 
Anwendung einer A K E F , die P und I erfüllt, mindestens eine Gruppe mit 120/ 
6 = 20 Mitgliedern, die über ein Veto verfügt. Tatsächl ich aber wird es nicht nur 
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eine, sondern viele Gruppen mit 20 Mitgl iedern geben, die ein Veto haben, weil 
sich 120 Individuen auf die unterschiedlichste Weise in 6 disjunkte Teilgruppen 
mit 20 Mitgl iedern zerlegen lassen. 

Angenommen auf das obige Beispiel (# K = 120, t = 6) werde eine A R angewandt, 
für die gilt, d a ß Vx, y e X : <x, y> e f(g), wenn mindestens 101 Individuen x gegen
über y strikt bevorzugen, und <y,x> G f(g) in allen anderen Fäl len. Diese A R ist 
eine azyklische K E F , die Bedingung N I M erfüllt. Sie impliziert aber, d a ß alle G r u p 
pen der G r ö ß e # K / t = 120/6 = 20 ein Veto haben, jedoch keine Gruppe mit we
niger als 20 Mitgliedern. 

D a ß bei einer A K E F , die N I M bzw. P und I erfüllt, alle (disjunkten) Teilgruppen 
einer bestimmten G r ö ß e ein Veto haben k ö n n e n , ist zwar ein Fortschritt gegenüber 
einer Q K E F , bei der die Vetogruppe die kollektive Präferenz bestimmt, unter dem 
Gesichtspunkt demokratischer Entscheidungsfindung aber ebenfalls unbefriedi
gend. Z u d e m fragt sich, welche Teilgruppe von K unter Voraussetzung einer A K E F 
letztlich die kollektive Präferenz bestimmt. Die Teilgruppen L c von K . 4/4 k ö n n e n 
es offensichtlich nicht sein, da sie nur eine Vetomögl ichkei t haben. 

Andererseits m u ß es für jede A R f, die P erfüllt, eine Gruppe geben, die die k o l 
lektive Präferenz bestimmt, d .h . eine M E G im Sinne von D . 17/4, da wegen P 
jedenfalls die Menge aller Individuen in K für die kollektive Präferenz entscheidend 
sein m u ß . Nehmen wir nun an, d a ß es je nach angewandter A R weitere Gruppen 
geben kann, die die kollektive Präferenz bestimmen, dann gilt für eine A K E F 
unter Voraussetzung von # X ^ # K , d a ß jedes # X-Tupe l von entscheidenden 
Gruppen ( M E G s ) eine Schnittmenge haben m u ß , die nicht leer sein darf, wenn 
im kollektiven Resultat zyklische Präferenzfolgen von # X Alternativen vermieden 
werden sollen. Das ist nur dann mögl ich , wenn es mindestens ein i G K gibt, das 
zu jeder entscheidenden Gruppe gehör t . Diese Schnittmenge kann auch eine G r u p 
pe sein, die wir als Vetokollegium bezeichnen wollen. 

D e f i n i t i o n 20/4: Seien L l 9 L k entscheidende Gruppen im Sinne von Definition 
16/4, dann umfaß t ein Vetokollegium alle Individuen i G p) L j , j = 1, . . . , k. 

D a das Vetokollegium nicht seinerseits eine entscheidende Gruppe ist, kann es die 
kollektive Präferenz nicht bestimmen, vielmehr m u ß es dazu um eine weitere Grup 
pe e rgänz t werden, die es zu einer entscheidenden Gruppe macht. Das läß t sich 
mit folgendem Beispiel illustrieren: Es sei K = {1,2, 3,4} und {1,2,3}, {1,2,4} 
sowie {1,2,3,4} seien die entscheidenden Gruppen. Die Schnittmenge ist {1,2}, 
also f ] L j = {1,2} das Vetokollegium, das allein jedoch nicht die kollektive P rä 
ferenz bestimmen kann, selbst wenn seine Mitglieder in ihren Präferenzen über
einstimmen. Es m u ß eines der Individuen 3 oder 4 hinzutreten und dessen Präferenz 
mit den Mitgl iedern von f] L j übe re ins t immen . W i r k ö n n e n ähnl ich wie für die 
Vetogruppe auch für diesen Fa l l eine Aussch lußbed ingung formulieren. 

Bedingung V K (Ausschluß des Vetokollegiums): Es darf kein Vetokollegium f] L j 
geben und keine weitere Gruppe L G Pot ( K ) , so d a ß {f] L j u L} G { L l 5 . . . , L k } ; 
d .h . V iG { f ] L ^ L } : <x,y>Gg(i) - <x,y>ef(g). 

Dann gilt das folgende Theorem, das wir ohne Beweis anführen (er besteht in 
einer analogen Anwendung des Beweisarguments zu T 5/4). 

Theorem 6/4: 
Unter Voraussetzung von # X ^ # K gibt es keine A K E F , die den Bedin
gungen P , I und V K genügt . 
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Eine A K E F , die P und I erfüllt, wird unter dieser Voraussetzung also zu einem 
Vetokollegium und einer weiteren Gruppe führen, so d a ß beide zusammen die 
kollektive Präferenz bestimmen. Die praktische Konsequenz ist, d a ß für Kol lekt ive 
Entscheidungsfunktionen ' g roße 4 Mehrheiten erforderlich sind (2/3- oder 3/4-
Mehrheit o.a.), um Azyklizi tät zu garantieren. Nach K . 4/4 besteht dann aber 
die Gefahr, d a ß relativ kleine Gruppen (einer mehr als 1 /3 oder 1 /4 von K ) - und 
zwar alle Gruppen dieser G r ö ß e - über ein Veto verfügen. Das macht deutlich, 
warum mit der A b s c h w ä c h u n g der Anforderung an die kollektive R a t i o n a l i t ä t 
auf Azyklizi tä t der kollektiven Präferenzre la t ion kein wirklicher Durchbruch zu 
erzielen ist. 

F ü r sich genommen ist das Vetokollegium politisch gesehen deshalb interessant, 
weil es eine bestimmte F o r m des Zusammenwirkens politischer Institutionen (oder 
von Instanzen innerhalb einer Institution) beschreibt. E i n Vetokollegium liegt vor, 
wenn eine unter mehreren Institutionen (oder eine Instanz unter mehreren) ein 
wirksames Veto gegen Beschlüsse aller anderen einlegen kann, weil diese Institution 
(oder diese Instanz) damit zu jeder entscheidenden Gruppe gehör t . 

4.5 Ergebnisse für Kollektive Auswahlfunktionen 

Eine weitere A b s c h w ä c h u n g der Anforderungen von A r r o w besteht dar in , von 
der A R f nicht zu verlangen, d a ß sie beliebigen Präfe renzs t ruk turen reflexive, v o l l 
s tändige und transitive (oder quasi-transitive bzw. azyklische) kollektive Präferenz
relationen zuordnet, sondern stattdessen nur zu fordern, d a ß sie für beliebige g 
jeweils eine nicht-leere Auswahlmenge a(S) für jede Alternativenmenge S, S C X , 
festlegt. Der Schlüssel dazu ist die Umwandlung von Zyklen strikter kollektiver 
Präferenzen, wie sie beim Abstimmungsparadox entstehen, in Indifferenzklassen. 

Dafü r gibt es verschiedene Verfahren, die aber alle von der transitiven Schließung 
einer Relat ion Gebrauch machen. 

D e f i n i t i o n 21/4: Ist R eine beliebige zweistellige Relation auf X , dann ist ihre 
transitive Schließung R * eine ebenfalls zweistellige Relat ion auf X , für die gilt: 
<x,y> e R*: 3 z l 5 . . . , z k e X : [<z 1 ,z 2 > e R A <z 2 ,z 3 > e R A . . . A < z k _ l 5 z k > e R 
A x = z t A y = z k A x =}= y ] . 

Zusätzl ich benöt igen wir den Begriff des asymmetrischen Teils einer zweistelligen 
Relation auf X . 

D e f i n i t i o n 22/4: Ist R eine zweistellige Relat ion auf X , dann ist ihr asymmetrischer 
Teil R a s eine ebenfalls zweistellige Relat ion auf X , für die gilt: 
<x, y> e R a s : <-> [<x, y> e R A —I <y, x> e R ] . 

F ü r die schwache kollektive Präferenzre la t ion f(g) = R ist R a s identisch mit der 
strikten kollektiven Präferenzre la t ion f (g) = P. W i r benöt igen R a s für die Defini t ion 
der Maximalität einer Alternativenmenge S, S C X , bezüglich einer Rela t ion R . 

D e f i n i t i o n 23/4: Die Maximalität einer Alternativenmenge S C X bezügl ich einer 
zweistelligen Relat ion R ist: M ( S , R) : = {x| x e S A ~ i 3y e S: <y, x> e R a s } . 

Ist R eine reflexive, vol ls tändige und transitive kollektive Präferenzre la t ion und 
ist X endlich, so gilt für beliebige S c X : A ( S , R) = M ( S , R ) , denn - i 3 y e S : 
(y,x> e R a s <-•—13 y e S: <y,x> e P <-* Vy e S: <x, y> e R . Interessant ist dann die A n 
wendung dieser Begriffe auf Fälle, in denen die kollektive Präferenzrelation eine oder 
mehrere dieser Eigenschaften (Reflexivität, Vollständigkeit, Transitivität) nicht hat. 
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Die Auswahlmenge a (S) aus S soll nun die Max ima l i t ä t von S sein, wobei entweder 
die transitive Schl ießung der schwachen kollektiven Präferenz f(g) = R , so d a ß 
a(S) = M ( S , R * ) , oder die transitive Schl ießung der strikten kollektiven Präferenz 
f(g) = P, so d a ß a(S) = M ( S , P*), herangezogen wird. 

Greifen wir zur Illustration auf das Abstimmungsparadox in Abschnitt 3.2 zurück . 
Sei R die zyklische kollektive Präferenzre la t ion , wie sie sich durch Anwendung 
der Mehrheitsregel auf die Prä fe renzs t ruk tur von Tabelle 3 in der dort geschilderten 
Weise ergibt. D a n n gilt für alle Alternativenpaare a, b aus X = {x, y, z}: <a, b> e R * 
und <a,b>eP*. Die Maximal i tä t der transitiven Schließung M ( X , R*) = 
{x | x G X A 13 y G X : <y, X > G R * 3 S } ist gleich der Alternativenmenge X , da 
<y, x> G R * a s [<y, x ) e R * A n <x, y> G R * ] , und das ist bei der zyklischen k o l 
lektiven Präferenzrela t ion R für kein Paar x, y aus X erfüllt. In diesem F a l l ist 
auch M ( X , P * ) gleich X . Im allgemeinen gilt aber M ( S , P*) c M ( S , R * ) , da 
<x, y> G P* A—i<y, x> e P* auch dann erfüllt sein kann, wenn <x, y> 
G R * A—I <y,x> G R * nicht erfüllt ist, aber nicht umgekehrt. 

Ist die so bestimmte Auswahlfunktion a wohlbestimmt, d.h. legt a für beliebige 
Prä fe renzs t ruk turen g jeweils für alle nicht-leeren Teilmengen S von X eine nicht
leere Auswahlmenge a (S) fest, so nennen wir die zugrundeliegende Aggregations
regel f (R = f(g) bzw. P = f(g)) eine Kollektive Auswahlfunktion ( K A F ) . 

Definition 24/4: Eine A R f ist eine K A F : V g G G : [a ist wohlbestimmt A a(S) = 
M ( S , R * ) ] . 

Die Bedingungen Arrows k ö n n e n nun wie folgt für Kollekt ive Auswahlfunktionen 
umformuliert werden. 

Bedingung D : ~~13iG K : V g G G : V X J G X : [<x,y>Gg(i) - • {x} = a({x,y})] . 

Bedingung P V g G G : V x , y e X : [ V i G K : <x,y>Gg(i) {x} = a({x,y})] . 

Bedingung!: V g , g ' G G : V S c X : [ V i G K : V x , y G S : [<x,y>Gg(i) <-> <x,y> Gg ' (i)] 
- a(S) = a'(S)]. 

Die A b s c h w ä c h u n g der Anforderung an das Aggregationsresultat erlaubt das fol
gende Mögl ichke i t s theorem. 

Theorem 7/4: 

Es gibt eine K A F , die den Bedingungen D , P und f genügt . 

D a es sich um ein Existenztheorem handelt, genügt zum Beweis der Nachweis 
einer K A F , die den genannten Bedingungen gehorcht. Es läßt sich leicht übe rp rü 
fen, d a ß die nachfolgend definierte Mehrheitsregel (MR) eine K A F ist, wenn auf 
sie die Max ima l i t ä t der transitiven Schl ießung angewandt wird . 

Definition 25/4: Eine A R f ist die MR: V g G G : V x , y e X : [ < x , y > e f (g) 
# { i | < x , y > G g ( i ) U # { i | < y , x > e g ( i ) } ] . 

Logisch gesehen bietet das Mögl ichke i t s theorem 7/4 also durchaus einen Ausweg 
aus dem Arrowschen Problem. Die Frage ist jedoch, wie weit diese L ö s u n g t rägt . 
Faktisch verwandelt sie in den ta tsächl ichen problematischen Fäl len wie dem A b 
stimmungsparadox eine zyklische Folge in eine IndifTerenzklasse. Damit verbleiben 
in diesen Fäl len alle Alternativen in der Auswahlmenge, so d a ß eine Auswahl 
eigentlich nicht stattfindet. 

Es gibt in diesem Zusammenhang jedoch ein weiteres Problem. W i r haben oben 
die Bedingung P trotz des auswahlfunktionalen Zusammenhangs so formuliert, 
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d a ß damit eine Auswahl aus Paaren von Alternativen impliziert war. W i r fassen 
sie im folgenden auf eine Weise, die eine Auswahl aus Teilmengen jeder G r ö ß e 
erlaubt. 

Bedingung PA V g e G : V x , y e X : [ V i e K : <x,y> G g(i) -> [VS c X : [x e S -+ 
y ^ a ( S ) ] ] ] . 

So formuliert, kann die Pareto-Bedingung leicht mit den Verfahren der (schwachen 
oder strikten) Max ima l i t ä t der transitiven Schließung, angewandt auf die obige 
Mehrheitsregel, in Konf l ik t geraten. Das zeigt ein Beispiel, bei dem von der in 
Tabelle 10 wiedergegebenen Präfe renzs t ruk tur ausgegangen wird. 

i j k 

X y z 
y z w 
z w X 

w X y 

Tab. 10: P rä fe renzs t ruk tu r bei Verletzung der Bedingung P A 

Die paarweise Aggregation der Alternativen aufgrund dieser Prä fe renzs t ruk tur 
mittels der Mehrheitsregel nach D . 25/4 würde die strikte zyklische Pfäferenzfölge: 
<x, y> G P, <y, z> G P, <z, w> G P und <w, x> G P ergeben. Die e rwähn ten Verfahren 
der transitiven Schl ießung führen zur Auswahlmenge {x, y, z, w} = a({x, y, z, w}). 
Aber: z wird von allen Beteiligten gegenüber w vorgezogen; w m ü ß t e also nach 
P A aus der Auswahlmenge herausfallen. Die Verfahren der transitiven Schl ießung, 
auf denen das Mögl ichke i t s theorem beruht, k ö n n e n demnach Bedingung P A ver
letzen. 

Das Theorem von A r r o w läßt sich nun in einer auswahlfunktionalen und in einer 
basisrelationalen Version wiedergeben. F ü r die letztere ist die kollektive Präferenz
relation R als Basis-Relation R b der Auswahlfunktion a zu interpretieren, so d a ß 
V x , y G X : [<x ,y>GR b ^ x e a ( { x , y } ) ] (vgl. D.15/1) . 

D a die Auswahl damit ausschließlich aufgrund von Paaren von Alternativen er
folgt, m u ß die Forderung, d a ß die Auswahlfunktion a wohlbestimmt ist, ersetzt 
werden durch die Forderung, d a ß a hinsichtlich aller Paare von Alternativen wohl 
bestimmt sein m u ß und d a ß V x , y , z e X : [ x e a ( { x , y } ) A y e a ( { y , z } ) -> 
x G a ({x, z})]. A u c h die Irrelevanzbedingung ist im Blick auf die paarweise Auswahl 
umzuformulieren. 

Bedingung Ip: V g , g ' G G : V S c X : V x , y G S : [ V i e K : [<x,y>Gg(i) ~ <x,y> eg'( i)] 
- a ( { x , y } ) = a ' ({x,y})] . 

D a n n gilt die folgende basisrelationale Version des A T . 

Theorem 8/4: 
Es gibt keine K A F mit transitiver Basis-Relation, die den Bedingungen D, 
P und I p genügt . 

W i r d die kollektive Präferenzrela t ion R als Basis-Relation R b der Auswahlfunkt ion 
a interpretiert, d.h. ist R = R b , dann entspricht eine K A F mit transitiver Basis-
Relation einer K W F . Das obige Theorem ist daher das A T und bedarf keines 
gesonderten Beweises. 
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Entsprechend läßt sich auch für das Vetogruppen-Theorem aus Abschnit t 4.3 eine 
basisrelationale Version angeben. D a z u m u ß die Bedingung für den Aussch luß 
von Vetogruppen umformuliert werden (vgl. D . 14/4 und 18/4). 

Bedingung Es darf keine Vetogruppe geben, d.h. keine entscheidende Gruppe 
L , L c K , # L ^ 2, derart d a ß V i e L : <x, y> e g(i) -> {x} = a({x, y}), bei der 
jedes Mi tg l ied i e L ein Vetoinhaber ist, so d a ß für i : <x,y> e g(i) -> - 1 {y} = 
a({x,y}) . 

Die basisrelationale Version des V T lautet dann. 

Theorem 9/4: 
Es gibt keine K A F mit quasi-transitiver Basis-Relation, die den Bedingungen 
VÖ, P und I p genügt . 

Unter der Interpretation R = R b ist eine K A F mit quasi-transitiver Basis-Relation 
einer Q K E F äquivalent . Theorem 9/4 ist daher das V T . Es gilt derselbe Beweis. 

Das A T kann aber auch mittels der in Abschnit t 1.4 e rör te r ten Auswahleigen
schaften formuliert werden. N a c h Theorem 8/1 ist eine Auswahlfunktion b inär 
und die von ihr erzeugte Präferenzre la t ion R a = R b transitiv, wenn sie den Eigen
schaften a und ß genügt . Hat eine K A F diese Eigenschaften, dann entspricht sie 
unter der Interpretation R = R b einer K W F . Daher gilt die folgende auswahlfunk
tionale Version des A T 

Theorem 10/4: 
Es gibt keine K A F , die Auswahlfunktionen mit den Eigenschaften a und ß 
erzeugt und die den Bedingungen Ö, P und tp genügt . 

N a c h Theorem 10/1 (a) kann in diesem Theorem die Eigenschaft a zu a " abge
schwäch t werden, ohne d a ß sich die Aussage des Theorems änder t . Schwächen 
wir jedoch auch ß zu ß ~ ab, dann ist die Basis-Relation R b nach Theorem 10/1 (b) 
quasi-transitiv. Das erlaubt eine auswahlfunktionale Formulierung des V T . 

Theorem 11/4: 
Es gibt keine K A F , die Auswahlfunktionen mit den Eigenschaften a ~ und 
ß ~ erzeugt und die den Bedingungen V Ö , P und I p genügt . 

Verzichtet man auf jede F o r m der Konsistenz der Auswahl bei Mengenerweiterung 
und verlangt nur Konsistenz der Auswahl bei Mengenverringerung, d. h. die Eigen
schaft a, so hat dies im auswahlfunktionalen Zusammenhang die folgende K o n 
sequenz: Nach Theorem 9/1 (a) hat eine Auswahlfunkt ion mit der Eigenschaft a 
eine azyklische Basis-Relation R b . Das bedeutet, d a ß eine K A F , die solche A u s 
wahlfunktionen erzeugt, einer A K E F entspricht. A l s o sind hier die Theoreme 4/4 
bis 6/4 und Koro l l a r 4/4 einschlägig. 

W i r d nun umgekehrt auf Konsistenz der Auswahl bei Mengenverringerung ver
zichtet und nur Konsistenz der Auswahl bei Mengenerweiterung verlangt, auch 
in der starken F o r m der Eigenschaft ß + , dann ergibt sich ein Mögl ichke i t s theorem. 

Theorem 12/4; 
Es gibt eine K A F , die Auswahlfunktionen mit der Eigenschaft ß + erzeugt 
und die den Bedingungen D , P und I genügt . 

Nach Theorem 9/1 (b) hat eine Auswahlfunkt ion a mit der Eigenschaft ß + eine 
transitive aufgedeckte Präferenzre la t ion R a . Eine K A F , die Auswahlfunktionen 
dieser A r t erzeugt, ist die Mehrheitsregel nach D . 25/4, wenn auf sie die Max ima l i t ä t 
der transitiven Schl ießung angewandt wird. Dami t werden, wie sich leicht über-
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prüfen läßt , die Bedingungen D , P und I erfüllt. Theorem 12/4 ist demnach eine 
Spezifizierung von Theorem 7/4. 

Hier zeigt sich eine charakteristische Eigenheit der Konsistenzeigenschaften von 
Auswahlfunktionen: Konsistenz der Auswahl bei Mengenverringerung, z . B . a, 
führt im Zusammenhang mit den anderen Postulaten rasch zu Unmögl ichke i t s 
theoremen, w ä h r e n d Konsistenz bei Mengenerweiterung den Bereich zulässiger 
Aggregationsregeln weniger drastisch e inschränk t und in diesem F a l l noch ein 
Mögl ichke i t s theorem zuläßt . 

Zwar kann die oben angeführ te K A F (die Auswahlfunktionen mit der Eigenschaft 
ß + erzeugt) Konsistenz der Auswahl bei Mengenerweiterung garantieren, sie ver
letzt aber die Konsistenz der Auswahl bei Mengenverringerung. Das bedeutet: 
Alternativen, die Elemente der Auswahlmenge einer bestimmten Menge sind, fallen 
in der Auswahl aus einer Teilmenge dieser Menge heraus. 

Greifen wir zur Illustration auf das Beispiel der Prä fe renzs t ruk tur von Tabelle 10 
zurück. Wie er läuter t führen die dort angewandten Verfahren der transitiven 
Schl ießung aufgrund der gegebenen Prä fe renzs t ruk tu r zu folgender Auswahl aus 
der Gesamtmenge X = {x ,y , z , w}: a ({x ,y , z , w}) = {x ,y , z , w}. Dieselben Verfah
ren ergeben für die Auswahl aus der Teilmenge X ' = {z, w} aber das Resultat 
a({z, w}) = {z}, d .h . w fallt aus der Auswahlmenge der Teilmenge X ' heraus, ob
wohl es Element der Auswahlmenge der Gesamtmenge X ist. Damit ist Eigenschaft 
CL verletzt. Soll a aber nicht verletzt sein, sind wir sofort wieder mit Unmögl i ch 
keitsresultaten konfrontiert, wie sich an Theorem 10/4 und 11/4 zeigt. 

Im Ergebnis bedeutet dies, d a ß man in Bezug auf die Aufgabe von Konsistenz
eigenschaften sehr weit gehen m u ß , um zu einem Mögl ichke i t s theorem zu gelangen: 
M a n m u ß alle Eigenschaften von Konsistenz bei Mengenverringerung aufgeben 
und darf nur Eigenschaften von Konsistenz bei Mengenerweiterung zulassen. 

4.6 Politische Auswahl 

Sind die im letzten Abschnit t e rö r te r ten Resultate unter dem Gesichtspunkt po
litischer Entscheidungen von Belang? Bei politischen Abstimmungen k ö n n t e eine 
K A F in der A r t der folgenden auswahlfunktionalen Mehrheitsregel (AMR) ver
wandt werden. 

D e f i n i t i o n 26/4: Eine K A F ist die A M R : ~ V g e G : V x , y e X : [a({x,y}) = {x} ^ 
# {i|<x, y> e g(i)} > # {i | <y, x> e g(i)}]. 

Wie leicht zu sehen ist, verwandelt die A M R die zyklische Präferenzfolge, die bei 
Anwendung der M R (D . 25/4) auf die Prä fe renzs t ruk tu r entsteht, die dem A b 
stimmungsparadox zugrundeliegt (vgl. Tab. 3, Abschn. 3.2), in eine Indifferenz-
klasse, d .h . die Auswahlmenge umfaß t alle drei Alternativen. 

Die A M R stellt damit eine Antwor t auf das Arrowsche Problem bereit, die die 
Idee von Theorem 7/4 aufnimmt. Dennoch ergibt sich eine Schwierigkeit, die ge
rade darin liegt, d a ß dann bei bestimmten Prä fe renzs t ruk turen unangemessen gro
ße IndifTerenzklassen entstehen. 

In der politischen Praxis führt dieser Sachverhalt zu dem Problem, ein Verfahren 
zu finden, das dennoch eine politische Entscheidung, also die Wahl einer Alternative 
ermögl icht . Werden in diesem Sinne eindeutige kollektive Entscheidungen verlangt, 



4. A b s c h w ä c h u n g der kollektiven R a t i o n a l i t ä t 65 

so m u ß die entsprechende A R jeweils für beliebige S c X als Auswahlmengen a(S) 
Einermengen induzieren, so d a ß # a(S) = 1. Das ist na tür l ich im allgemeinen we
der bei einer K W F , noch bei einer wohlbestimmten Auswahlfunktion gegeben. 

Wie läßt sich die Ausschaltung kollektiver Indifferenzen i m zweiten Schritt prak
tisch bewerkstelligen? Eine Mögl ichkei t wäre , einen Zufallsmechanismus einzufüh
ren, der bei Auftreten kollektiver Indifferenzen eine Alternative herausgreift. D a 
im F a l l der Indifferenz die Alternativen in gewissem Sinne 'gleichwertig 4 sind, er
scheint es vertretbar, eine von ihnen zufällig zu bestimmen. 

Obwoh l in dem Fa l l nicht der Aussch luß der Erzwingung (vgl. Abschn. 3.4 und 
'Weitere Probleme 4 im Ansch luß an K a p . 3) verletzt wird, da das Zufallsverfahren 
nur bei bestimmten Prä fe renzs t ruk turen Anwendung findet, wirkt das Ergebnis 
dennoch unbefriedigend. Es suggeriert, d a ß das Kol lek t iv eine Alternative aus der 
Indifferenzklasse vorzieht, ohne d a ß es für diese Entscheidung eine Rechtfertigung 
gäbe , also ein Kr i te r ium zweiter Stufe eingeführt wäre , das die Indifferenzklasse 
der ersten Stufe auflösen könn te . 

Zufallsverfahren wie Losentscheid o.a. werden denn auch nur in seltenen A u s 
nahmefäl len bei Abstimmungen angewandt. Der G r u n d dafür dürfte wohl auch 
in der Übe r l egung liegen, d a ß die Verwendung eines Zufallsverfahrens den E i n 
druck erweckt, die Entscheidungsbeteiligten seien nicht in der Lage, selbst zu ent
scheiden. 

Bei Abst immungen werden deshalb meist indifferenzauflösende Zusatzregeln an
gewandt; etwa in der F o r m , d a ß ein Ant rag in einer Abs t immung als abgelehnt 
gilt, wenn er nicht die Mehrheit der Stimmen enthäl t . Stimmengleichheit, also 
kollektive Indifferenz zwischen Zust immung und Ablehnung des Antrags, wird 
demnach als Ablehnung des Antrags interpretiert. Eine andere indifferenzauflö
sende Zusatzregel ist die, d a ß der Vorsitzende eines Gremiums für den F a l l von 
Stimmengleichheit die ausschlaggebende Stimme erhäl t . 

Erkennbar haftet solchen Zusatzregeln ebenfalls etwas Wil lkürl iches an, auch wenn 
sie weder Bedingung A E , noch Bedingung D verletzen. Mindestens im F a l l der 
ausschlaggebenden Stimme des Vorsitzenden wird aber so etwas wie ein 'Dik ta tor 
bei Stimmengleichheit 4 etabliert, der anstelle des Zufallsmechanismus die kollektive 
Indifferenz beseitigt. 

U m die Eindeutigkeit der politischen Auswahl bei drei oder mehr Alternativen 
zu erreichen, wird oft so verfahren, d a ß man die Menge der Alternativen in auf
einanderfolgenden Abstimmungen paarweise reduziert. E i n Beispiel dafür hatten 
wir in Abschnitt 3.2 über das Abstimmungsparadox kennengelernt: A u s der Menge 
{x, y, z} wird ein Paar herausgegriffen, über das man abstimmt, und der 'Gewinner 4 

dieser Abst immung wird in einer zweiten Abst immung der dritten Alternative ge
genübergestel l t . 

Das hat den Vorteil , d a ß nicht, wie bei korrekter Anwendung der A M R auf die 
Präferenzs t ruk tur des Abstimmungsparadoxes (die erfordern würde , d a ß getrennt 
über alle Alternativenpaare abgestimmt wird, in die sich die Menge {x, y, z} zerlegen 
läßt) , eine Indifferenz zwischen drei Alternativen entsteht. Das Problem ist aber, 
d a ß bei diesem Verfahren über ein bestimmtes Paar nicht abgestimmt wird - und 
zwar über jenes, das sich aus dem 'Nicht-Gewinner 4 der ersten Abst immung und 
der dritten Alternative zusammensetzt. Dieses Paar ist jeweils ein anderes, je nach
dem mit welchem Paar die erste Abst immung begonnen wird . Das Ergebnis der 
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zweiten Abst immung ist also, wie wir in Abschnit t 3.2 gesehen haben, abhängig 
davon, mit welchem Paar die erste Abs t immung einsetzt. 

N u n möch te man vermeiden, d a ß das Resultat der (kollektiven) Auswahl aus 
{x, y, z} davon abhäng ig ist, mit welchem Paar von Alternativen die Abstimmungen 
beginnen. M a n fordert daher, d a ß die A R pfadunabhängig sein soll, d. h. es m u ß 
sich stets dasselbe Resultat ergeben, u n a b h ä n g i g davon, auf welchem Weg man 
zu ihm gelangt. Bei Verwendung der A M R unter paarweiser Redukt ion der A l 
ternativen wird die Eigenschaft der P fadunabhäng igke i t verletzt. W i r werden im 
nächs ten Kapi te l e rör te rn , welche Konsequenzen sich daraus ergeben. 

Die paarweise Redukt ion von Alternativen birgt noch ein weiteres Problem. Sie 
eröffnet den Entscheidungsbeteiligten die Mögl ichkei t , ihre Präferenzen falsch an
zugeben, um entweder zu erreichen, d a ß ihre bevorzugte Alternative zum kollek
tiven Resultat wird, oder aber zu verhindern, d a ß eine von ihnen abgelehnte A l 
ternative in die kollektive Auswahl gelangt. Es wird sich im folgenden Kapitel 
zeigen, d a ß ein solches 'strategisches Verhalten' ein zentrales Problem von Aggre-
gationsregeln ist, die eine einzige Alternative als beste auszeichnen. 

Die Eindeutigkeit der politischen Auswahl ist demnach, so wünschenswer t sie unter 
anderen Gesichtspunkten sein mag, eine höchs t problematische Forderung: Sie 
kann die korrekte Anwendung der A M R verhindern, weil damit eine Indifferenz
klasse entstehen würde , und führt stattdessen in Fäl len kollektiver Indifferenz zur 
Willkürl ichkeit indifferenzauflösender Zusatzregeln oder aber zur Verletzung der 
P fadunabhäng igke i t bzw. der Mögl ichkei t strategischen Verhaltens. Es wird sich 
im nächs ten Kapi te l jedoch auch zeigen, d a ß wir erneut mit dem Arrowschen Pro
blem konfrontiert sind, wenn wir diese Schwierigkeiten vermeiden wollen. 

L i t e r a t u r : Brown (1975), Buchanan & Tullock (1962), Kelsey (1985*), M a s - C o l l e l & Son
nenschein (1972), R ike r (1982), K a p . 6 , Schwartz (1986), K a p . 3 & 6 , Sen (1970), K a p . 
4 & 4 * sowie K a p . 5 & 5 * , Sen (1977) und Sen (1986), Abschn . 4. 

A n m e r k u n g e n : D ie Thematik von Abschn . 4.1 wird zum Teil in Sen (1970), K a p . 2 & 2 * , 
behandelt. W i r haben uns hier besonders b e m ü h t , die Konzepte der Pa r e to o p t im a l i t ä t , Pa-
retovergleichbarkeit, Paretoindifferenz und Pare to ink lus iv i t ä t zu k lären und die logischen 
Verbindungen zwischen der Einstimmigkeitsregel (ER) und der e rgänz ten Einstimmigkeits
regel (EER) aufzuzeigen. D ie E E R ist die ' P a r e t o - e x t e n s i o n r u l e " von Sen (1970), Abschn . 
5*2 und S. 52, sowie Sen (1986), S. 1084. 
Ü b e r die Beschlußfassung hinsichtlich der 'Gemeinschaftsaufgaben' von Bund L ä n d e r n be
richten Scharpf et al . (1976), die Verfahren der 'Konkordanzdemokra t ie ' in der Schweiz 
werden von Lehmbruch (1976), Kr ies i (1980) und Schumann (1971) analysiert. 
Die Idee der Einstimmigkeit , speziell unter dem Gesichtspunkt der Mögl ichke i t en des St im
mentauschs und des politischen Kompromisses, wie wir sie in Abschni t t 4.2 darstellen, wird 
besonders von Buchanan & Tullock (1962) verfochten. Das Beispiel von Tab. 8 ist bei Enelow 
& H i n i c h (1984), S. 32, in etwas anderer F o r m zu finden (es entspricht seiner P r ä f e r e n z s t r u k t u r 
nach dem Gefangenen-Dilemma, vgl. Abschn . 10.1). V o n R ike r (1982), S. 158 f., stammt das 
Beispiel in Tab. 9 für einen 'zyklischen Stimmentausch'. R ike r (1982), S. 158 f., gibt auch ein 
Beispiel dafür , d a ß Stimmentausch selbst dann instabil sein kann, wenn es in der zugrun
deliegenden Prä fe renzs t ruk tu r einen Condorcet-Gewinner gibt. 
Der i m selben Abschnit t e r w ä h n t e F a l l , d a ß in mehreren aufeinanderfolgenden A b s t i m m u n 
gen mit Stimmentausch für alle ein insgesamt schlechteres Ergebnis entsteht als ohne S t im
mentausch und dennoch der einzelne sich dem Stimmentausch nicht entziehen kann, weil 
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er sich sonst in den Einzelabstimmungen noch schlechter stellen w ü r d e , geht auf ein Beispiel 
zu rück , das Riker & Brams (1973) erarbeitet haben, vgl. auch Riker (1982), S. 111 ff. 
Die in Abschn . 4.3 definierte K E F ( D . 10/4) entspricht der ' S o c i a l d e c i s i o n f u n c t i o r t ( S D F ) 
von Sen (1970), D . 4 * l in Abschn . 4*1. T. 1/4 ist T. 4*1 von Sen (1970), S. 52, dessen Beweis 
jedoch unvo l l s t änd ig ist, da er im Grunde nur beweist, d a ß die E E R quasi-transitiv ist. W i r 
haben den Beweis vervol ls tändigt . Das V T im selben Abschnit t (T. 2/4) ist in dieser For 
mulierung von Sen (1986), S. 1085, der es einem unveröffent l ichten Manuskr ip t von G i b b a r d 
(1969) zuschreibt. W i r haben den Beweis des V T genau analog zum Beweis des A T angelegt, 
so d a ß die Beweise Schritt für Schritt verglichen werden k ö n n e n . K o r o l l a r 3/4 geht auf eine 
Idee von G u h a (1972) zurück , der als erster die 'Hierarchie ' der Vetogruppen herausgearbeitet 
hat. 
Die Theoreme 3/4 und 4/4 sind von M a s - C o l l e l & Sonnenschein (1972), für die Beweise s. 
dort. T. 5/4 und der Beweis ist von Blau & Deb (1977), vgl. auch Sen (1986), S. 1086f. K . 
4/4 entspricht T. 1 in Kelsey (1985*), S. 131, dessen Ü b e r t r a g u n g auf A K E F s , die P und I 
erfüllen, von Blair & Pollak (1982) geleistet wurde, vgl . auch Kelsey (1985*). Das Beispiel 
mit # K = 120 und t = 6 stammt ebenfalls von Kelsey (1985*) wie auch der Nachweis, d a ß 
L c mindestens v ^ # K / t Individuen umfaß t . 
T.6/4 geht auf Brown (1975) und Hansson (1976) zu rück , vgl . auch Bla i r & Pollak (1982), 
S.932 u. 940, Plott (1976), S. 545, und Sen (1986), Abschn . 3.4. Brown und Hansson haben 
ihr Resultat aus dem Begriff des Filters abgeleitet. Sei ß die Menge aller entscheidenden 
Gruppen ( M E G s ) , dann kann für sie gelten: (a) K e ß , (b) L e ß A L c M - • M e ß , (c) 
L j , . . . , L k e ß -> Q j L j + 0, j = l , . . . , k , (d) L , M e ß - L n M e ß , (e) L $ Q = K \ L e ß . 
Die Menge ß ist ein Vorfilter genau dann, wenn (a), (b) und (c), ein Filter genau dann, 
wenn (a), (b), (c) und (d), und ein Ultrafilter genau dann, wenn (a), (b), (c), (d) und (e) gilt. 
Sei nun f v eine A R , die für beliebige g eine kollektive Präferenzre la t ion erzeugt, die reflexiv 
und vol ls tändig ist, dann ist ß bei Azykl iz i tä t von f v (g) ein Vorfilter, bei Quas i -Trans i t iv i tä t 
von f v(g) ein Filter und bei Transi t ivi tä t von f v (g) ein Ultrafilter, wenn die f v die Bedingungen 
P und I erfüllt. 
Im Fa l l von Azykl iz i tä t ist ß also ein Vorfilter. Dami t gibt es nach (c) eine Gruppe, deren 
Mitglieder zu jeder entscheidenden Gruppe von Individuen gehör t : die Schnittmenge aller 
entscheidenden Gruppen, die wir als Vetokollegium definiert haben. Bei Quas i -Trans i t iv i tä t 
der f v(g) ist ß ein Filter. Wegen (d) ist dann die Schnittmenge selbst entscheidend und bildet 
die Vetogruppe. Im Fa l l von Transi t iv i tä t der f v (g) ist ein ß ein Ultrafil ter. W i r d dann Be
dingung D postuliert, darf keine Einermenge von Individuen entscheidend sein. Wegen (e) 
würden daher in K alle Gruppen von n - 1 Individuen entscheidend sein. Aber diese ent
scheidenden Gruppen haben eine leere Schnittmenge: ein Widerspruch zu (c) und (d). Folg l ich 
gibt es eine entscheidende Einermenge: den Dikta tor . A u f diese Weise gelingt es, mit Hilfe 
des Begriffs des Filters bzw. des Vor- und Ultrafilters einen neuen Zusammenhang zwischen 
den wichtigsten der bisher e rö r te r t en Theoreme (AT, V T und T. 6/4 übe r das Vetokollegium) 
herzustellen. 
In Abschn. 4.5 werden Ergebnisse für Kol lek t ive Auswahlfunktionen behandelt, wie sie zu
sammenfassend bei Sen (1977), Abschn . 5, und Sen (1986) dargestellt sind. Sen bezeichnet 
die K A F ( D . 24/4) als ' F u n c t i o n a l c o l l e c t i v e c h o i c e r u t e ( F C C R ) . T. 7/4 ist bei Sen (1986), 
S. 1093, das ' ' C h o i c e - f u n c t i o n a l p o s i t i v e p o s s i b i l i t y t h e o r e m \ Es kann um die auswahlfunk
tionalen Versionen der Bedingungen A und N I M ve rs tä rk t werden, ohne sich in seiner A u s 
sage zu ve rändern . Das Beispiel von Tab. 10 ist Ferejohn & Grether (1977) entnommen, vgl. 
auch Sen (1986), S. 1103. T. 8/4 entspricht dem " B a s e - r e l a t i o n a l g e n e r a l p o s s i b i l i t y t h e o r e r r t 
in Sen (1986), S. 1095, T. 9/4 der Proposi t ion 22 in Sen (1977), S. 179, T. 10/4 dem ' C h o i c e -

f u n c t i o n a l g e n e r a l p o s s i b i l i t y t h e o r e n i in Sen (1986), S. 1100, T. 11/4 dem ' C h o i c e - f u n c t i o n a l 
o l i g a r c h y t h e o r e w t in Sen (1986), S. 1101, und T. 12/4 schließlich ist von Bordes (1976). 





5. Das Problem manipulations- und 
strategiefreier Regeln 

5,1 Manipulation und strategisches Verhalten 

Plinius der Jüngere berichtet, d a ß der Konsu l Africanus Dexter in seinem Haus 
tot aufgefunden worden war. Es ließ sich nicht mehr feststellen, ob er durch eigene 
Hand gestorben war, ob er seine Freigelassenen angewiesen hatte, ihn zu tö ten , 
oder ob die Freigelassenen ihn aus eigenem Antr ieb erschlagen hatten. Der F a l l 
war bereits im Senat verhandelt und seine Freigelassenen zum Tode verurteilt wor
den. Plinius der Jüngere argumentierte als Konsu l , d a ß die Beweise für die Schuld 
der Freigelassenen nicht ausreichten, und konnte so den F a l l erneut vor den Senat 
bringen. 

Die Frage für Plinius war nun, ob es ihm gelingen würde , im Senat einen Freispruch 
zu erreichen. Dabei m u ß t e er davon ausgehen, d a ß es im Senat in dieser Frage 
drei Auffassungen gab: Frakt ion 1 für Freispruch, Frakt ion 2 für Verbannung 
und Frakt ion 3 für Todesstrafe. Weiter hatte er zu beachten, d a ß Frak t ion 2 und 
3 je gleichviel Stimmen zählte und Frak t ion 1 eine Stimme mehr als Frak t ion 2 
bzw. 3. 

Das übliche Verfahren im Senat wäre gewesen, zunächs t übe r Schuld oder U n 
schuld zu entscheiden und bei mehrheitlicher Feststellung der Schuld (aber nur 
dann, denn die Feststellung der Unschuld m ü ß t e zum Freispruch führen) über 
die A r t der Strafe abzustimmen: Tod oder Verbannung. Plinius sah voraus, d a ß 
diese Abstimmungsfolge nicht zum Freispruch führen konnte, denn schon in der 
ersten Abst immung hä t te sich eine Mehrheit für einen Schuldspruch ergeben, wenn 
wir davon ausgehen, d a ß die Frakt ionen, die eine Strafe befürwor ten (2 und 3), 
von der Schuld der Freigelassenen überzeugt sein müssen . In der zweiten A b -
stimmng wäre es dann wohl zu einer Entscheidung für Verbannung gekommen, 
da sich die Befürworter des Freispruchs sicher mit Frak t ion 2 verbünde t hä t t en , 
um die Todesstrafe zu vermeiden. 

Plinius forderte daher eine andere Abstimmungsfolge und da er als Konsu l die 
Sitzung im Senat leitete, konnte er sie bestimmen. Es sollte in einer einzigen A b 
stimmung über die drei Alternativen Freispruch, Verbannung und Todesstrafe ent
schieden werden. Damit hä t te die Frakt ion obsiegt, die die meisten Stimmen auf
bringen konnte, also Frakt ion 1, und es wäre zum Freispruch gekommen. Genau 
das aber ist nicht eingetreten. Die Ä n d e r u n g hatte zur Folge, d a ß die Frak t ion 
3, um den möglichen Freispruch zu verhindern, zusammen mit Frak t ion 2 für die 
Verbannung stimmte. Der Versuch des Plinius, einen Freispruch zu erreichen, war 
damit gescheitert. 

Die Geschichte des Plinius ist ein klassisches Beispiel für den Fa l l von Manipula t ion 
(der Abstimmungsfolge) und Gegenmanipulation in F o r m strategischen Verhal
tens. Dabei steht der Begriff der Manipulation für jedes Verhalten, durch das der 
Manipulator ein von ihm bevorzugtes Resultat herbeizuführen versucht, w ä h r e n d 
der (engere) Begriff des strategischen Verhaltens auf die Manipu la t ion (Verände
rung) der eigenen Präferenz zum Zweck der Herbe i führung des gewünschten Er 
gebnisses beschränkt ist. 

Strategisches Verhalten ist zugleich Manipula t ion , aber nicht jede Manipula t ion 
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ist strategisches Verhalten. W i r hatten mit dem Stimmentausch in Abschnit t 4.2 
bereits ein Beispiel für strategisches Verhalten kennengelernt. A u c h der politische 
K o m p r o m i ß impliziert strategisches Verhalten. In unserer Geschichte hatte Plinius 
manipuliert, indem er die Abstimmungsfolge ä n d e r t e , w ä h r e n d F rak t ion 3 sich 
strategisch verhalten hat, indem sie in der entscheidenden A b s t i m m u n g eine andere 
als ihre wahre Präferenz angab. 

Bereits an diesem Punkt wird deutlich, d a ß eine M a n i p u l a t i o n in der Regel nur 
dann erfolgreich ist, wenn sie nicht durchschaut wi rd , die Beteiligten also ihre 
Stimme im Vertrauen auf eine korrekte Verfahrensweise 'ehrl ich ' abgeben. W i r d 
die Manipu la t ion rechtzeitig erkannt, gibt es in vielen Fä l l en die Mögl i chke i t der 
Gegenmanipulation. Das stellt den Manipu la tor vor die Frage, ob er den Betei
ligten ehrliches oder strategisches Verhalten unterstellen sol l . Pl inius hatte offenbar 
bei seiner Manipu la t ion gar nicht an die Mögl ichke i t strategischen Verhaltens ge
dacht. 

Strategisches Verhalten zielt oft nicht auf das Erreichen einer bevorzugten Al ter
native (so jedoch die Definition im nächs ten Abschni t t : D . 8/5), sondern die Ver
hinderung eines bestimmten Resultats. Dieses Z ie l l äß t auch dann noch Mögl i ch 
keiten der erfolgreichen Veränderung der eigenen Prä fe renz zu, wenn das Erreichen 
der bevorzugten Alternative selbst bei V e r ä n d e r u n g der eigenen Präfe renz nicht 
mögl ich ist. In der Geschichte des Plinius wäre es für die F r a k t i o n 3 zwecklos, 
die Todesstrafe erreichen zu wollen, so sehr sie auch ihre Prä fe renz ände r t . Be
züglich der Verhinderung des Freispruchs aber konnte sie erfolgreich sein. 

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie 'wahre 4 von ve rände r t en 
oder verfälschten Präferenzen unterschieden werden k ö n n e n . D ie L k E hat darauf 
i m Grunde keine Antwor t . Vielmehr zeigen die entsprechenden Definitionen in 
den folgenden Abschnitten (besonders D . 8/5 und 9/5 in Abschn . 5.2 sowie die 
Formulierung der Bedingung im Zusammenhang mit D . 10/5 in Abschn . 5.3), 
d a ß der Begriff der 'wahren 4 Präferenz als Residualkategorie behandelt wird: als 
'wahr 4 gelten alle Präferenzen, die nicht in strategischer Abs ich t v e r ä n d e r t wurden. 

N u n dürfte aber klar sein, d a ß Präferenzen immer mit Bezug auf die 'wahren 4 

Präferenzen veränder t werden, weil man in der V e r ä n d e r u n g eine Chance sieht, 
seiner 'wahren 4 Präferenz zum Sieg zu verhelfen. Daraus läß t sich schl ießen, d a ß 
nur die ' geäußer ten 4 Präferenzen veränder t sein k ö n n e n , für die individuel l nicht 
geäußer ten liegt dafür keine Notwendigkeit vor (es sei denn, man unterstellt so 
etwas wie 'falsches Bewußtsein 4 ) ; sie werden also 'wahr 4 sein. Al lerdings erlaubt 
das nicht den Schluß, d a ß alle geäußer ten Prä fe renzen v e r ä n d e r t sind. Vielmehr 
werden darunter auch 'wahre 4 sein. U m nun unter den g e ä u ß e r t e n Prä fe renzen 
zwischen 'wahren 4 und in strategischer Absicht g e ä n d e r t e n unterscheiden zu k ö n 
nen, bedarf es des Einsatzes von Hilfsmitteln, die die L k E nicht bereitstellen kann. 

Worauf ist es zurückzuführen , d a ß in der Geschichte des Pl inius auf so einfache 
Weise die Abstimmungsfolge manipuliert und die individuelle P rä fe renz ve rände r t 
werden kann? W i r hatten schon im letzten Abschni t t 4.6 darauf hingewiesen, d a ß 
dies unter anderem an einer bestimmten Handhabung der Mehrheitsregel liegt -
und zwar wenn die M R bzw. die A M R nicht korrekt auf alle Paare von Alternat iven 
angewandt wird , in die sich die Alternativenmenge aufteilen läßt . W i r wollen zu
nächs t jedoch zeigen, d a ß die zugrundeliegende P r ä f e r e n z s t r u k t u r nicht der G r u n d 
ist. 

M a n kann sich das klarmachen, wenn man die in der Geschichte des Plinius un-
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vol l s tändigen Prä fe renzen mög l i chs t sinnvoll zu ergänzen versucht. Die so e rgänz
ten Prä fe renzen sind in Tabelle 11 angegeben, wobei f für Freispruch, b für Bann 
und t für die Todesstrafe steht. 

g 
Frakt ionen 
1 2 3 

f b t 
b f b 
t t f 

Tab. 11: P r ä f e r e n z s t r u k t u r g des Senats 

Aggregiert man diese Prä fe renzen unter Anwendung der A M R auf alle Paare von 
Alternativen, in die sich die Menge {f, b, t} aufteilen läßt , so verbleibt nur die 
Alternative b in der kollekt iven Auswahl . Sie ist der 'Condorcet-Gewinner', da sie 
den beiden anderen Alternat iven f und t mehrheitlich kollektiv vorgezogen wi rd 
(vgl. 'Anmerkungen ' i m A n s c h l u ß an K a p . 3). A l s vol ls tändige kollektive Präferenz 
ergibt sich bei Anwendung der M R auf alle Paare von Alternativen, d a ß b ge
genüber f und f gegenüber t vorgezogen wird - und zwar u n a b h ä n g i g von der 
Reihenfolge, in der die Alternativenpaare aggregiert werden. 

Es liegt also eine P r ä f e r e n z s t r u k t u r vor, die bei korrekter Anwendung der M R 
eine K W F ergibt. Dennoch sind unter Zugrundelegung dieser P rä fe renzs t ruk tu r 
dieselben Manipu la t ionen mögl i ch und führen zum selben Resultat wie in der 
Geschichte des Pl inius. Al lerdings werden in der Geschichte zwei Abstimmungs
folgen herangezogen, die sich von der unterscheiden, mittels der wir den Condorcet-
Gewinner bzw. die vo l l s tänd ige kollektive Präferenz festgestellt haben. Offenbar 
liegt darin der Unterschied. 

Die erste Abstimmungsfolge - wir hatten sie als das 'übl iche Verfahren' im Senat 
bezeichnet - ist eine schrittweise Reduktion der Alternativenmenge, bei der diese 
zunächs t in die zwei Teilmengen {f} und {b, t} zerlegt wird . Eine weitere Zerlegung 
durch eine zweite Abs t immung findet statt, wenn in der ersten Abst immung {b, t} 
kollektiv bevorzugt wi rd (Abstimmungsfolge A in Abb i ldung 5). 

Abstimmungsfolge A 

/in 
{f,b,tK / W 

x m 
Abstimmungsfolge B 

{f,b,tK / W 
X M 

Abb. 5: Schema zweier Abstimmungsfolgen bei schrittweiser Redukt ion 
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Eigentlich m ü ß t e sich dasselbe Resultat wie bei Abstimmungsfolge A ergeben, 
wenn die Menge der Alternativen anders zerlegt wi rd , z. B . entsprechend der A b 
stimmungsfolge B . Das ist aber nicht der F a l l . Wegen der (wahren) Präferenzen 
von Frak t ion 1 und 3 w ü r d e in der ersten Abs t immung zugunsten {f, t} entschieden 
und in der zweiten zugunsten {f} (Plinius hä t t e für seine M a n i p u l a t i o n also auch 
diese Abstimmungsfolge benutzen können ) . Bei schrittweiser Redukt ion der A l 
ternativen ist das Ergebnis abhäng ig von der gewäh l t en Abstimmungsfolge, d.h. 
es ist nicht pfadunabhängig. Demnach ergeben sich bei Verletzung der Pfadunab
hängigkei t Manipu la t ionsmögl ichke i t en durch Ä n d e r u n g der Abstimmungsfolge. 

Dieses Argument läßt sich auf die schließlich von Plinius gewähl te Abst immungs
folge über t ragen . Soll P fadunabhäng igke i t gelten, m ü ß t e sich dasselbe Resultat 
wie bei Abstimmungsfolge A auch bei gleichzeitiger Abstimmung übe r die drei 
Alternativen nach Abstimmungsfolge C ergeben. 

/ { f } 

{ f . M H b } 

Abb. 6: Abstimmungsfolge C 

Wie wir wissen, ist das Ergebnis hier jedoch bei 'ehrlicher' Stimmabgabe die A l 
ternative f, denn für Abstimmungsfolge C wird davon ausgegangen, d a ß die Frak
tionen nur die Alternativen angeben, die in ihren Prä fe renzen an der Spitze stehen. 
Das ist ein anderes Ergebnis wie bei Abstimmungsfolge A : Im Vergleich zwischen 
Abstimmungsfolge A und C ist P f a d u n a b h ä n g i g k e i t nicht gegeben, so d a ß sich 
eine Manipu la t ionsmögl i chke i t eröffnet, die Plinius auszunutzen versucht hat. 

Allerdings erklär t das nicht, warum gleichzeitig (erfolgreiches) strategisches Ver
halten vorkommen kann. Betrachten wir dazu noch einmal die von Plinius be
vorzugte Abstimmungsfolge C und nehmen als hypothetisches Beispiel eine weitere 
Prä fe renzs t ruk tur g' wie in Tabelle 12 an. 

g ' 
Fraktionen 
1 2 3 

b b t 
f f b 
t t f 

Tab. 12: Hypothetische P r ä f e r e n z s t r u k t u r g' des Senats 

D a die Stellung der Alternativen t und b in g und g' genau ü b e r e i n s t i m m t , m ü ß t e 
g und g r nach Bedingung I zum gleichen kollektiven Resultat bezügl ich t und b 
führen. Bei Anwendung der M R unter Voraussetzung der Abstimmungsfolge C 
führt g jedoch bei ehrlicher Stimmabgabe zu kollektiver Indifferenz zwischen t 
und b, g' hingegen zu kollektiver strikter Präferenz für b gegenübe r t; Bedingung 
I ist nicht erfüllt. 

Wie der Leser selbst feststellen kann, verletzt auch die schrittweise Reduk t ion der 
Alternativenmenge (Abstimmungsfolge A und B) Bedingung I. Es läß t sich daher 



5. Das Problem manipulat ions- und strategiefreier Regeln 73 

vermuten, d a ß die Verletzung von I die Mögl ichkei t strategischen Verhaltens er
öffnet. W i r k ö n n e n diese Vermutung mit der 'korrekten 4 Abstimmungsfolge testen, 
mittels der wir den Condorcet-Gewinner festgestellt hatten. W i r geben sie in A b 
bildung 7 wieder. 

{f.b} 

{ f ,b , t} {b,t}< 

\ { b } 

,{b} 

{t,f} \ 

A b b . 7: Abstimmungsfolge D 

D a hier unter Verwendung der A M R bzw. der M R über die Präferenzen (der Frak
tionen) hinsichtl ich aller Paare von Alternativen abgestimmt wird, in die sich 
{f, b, t} zerlegen läß t , kann diese Abstimmungsfolge nicht Bedingung I verletzen. 
W i r stellen dem Leser anheim zu überprüfen , d a ß es in diesem F a l l ta tsächl ich 
zwecklos ist, individuelle P rä fe renzen zu verfälschen. Abstimmungsfolge D ist zu
gleich manipulationssicher, da sie p f a d u n a b h ä n g i g ist, d. h. es ergibt sich stets das
selbe Resultat, in welcher Reihenfolge auch immer über die Alternativenpaare 
entschieden wird . 

Das gilt nicht für Abstimmungsfolgen, die bei schrittweisem Paarvergleich mögl ich 
sind, auch wenn dabei ebenfalls paarweise verfahren wird , indem zunächs t über 
ein Paar aus der Menge {f, b, t} abgestimmt und in einer zweiten Abst immung 
die verbleibene dritte Alternative dem Gewinner der ersten Abst immung gegen
übergestell t w i rd . A b b i l d u n g 8 gibt eine Abstimmungsfolge dieser A r t wieder. 

/{b} 
{b} [ { b , f } < 

{ f , b , t } [ { b , t } 

W [ { t , f } < 
\ { f } 

A b b . 8: Abstimmungsfolge E 

Diese Abstimmungsfolge ist weder manipulations-, noch strategiefrei, da sie ebenso 
Pfadunabhäng igke i t wie Bedingung I verletzt. F ü r Plinius wäre es die dritte M ö g 
lichkeit gewesen, einen Freispruch zu erreichen, vorausgesetzt es wäre ihm gelun
gen, 'seine4 F r a k t i o n 1 zu folgender Veränderung ihrer Präferenz zu bewegen: D a 
die Abs t immung übe r das erste Alternativenpaar die Paarung der Alternativen in 
der zweiten Abs t immung entscheidet (b gegen f oder t gegen f), ist es für Frakt ion 
1 notwendig, in der ersten Abs t immung - konterintuitiv - für t statt für b zu 
stimmen. In der zweiten Abs t immung w ü r d e dann t gegen f stehen und es m ü ß t e 
sich f als Resultat ergeben. Pl inius hä t t e seinen Freispruch erreicht. 
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Wie bei der ersten und zweiten Manipu la t ionsmögl ichke i t des Plinius m u ß auch 
hier vorausgesetzt werden, d a ß alle anderen ehrlich abstimmen. Nehmen wir näm
lich an, d a ß die Frak t ion 3 die Manipula t ion durchschaut, k ö n n t e sie ihrerseits 
ihre Präferenz bezüglich des Paares t, b verfalschen und in der ersten Abs t immung 
für b votieren, womit aus dieser Abst immung b resultieren würde . Die zweite A b 
stimmung würde dann zwischen b und f erfolgen und das Resultat w ä r e b: der 
Freispruch ist wiederum verhindert. 

Es ist also festzuhalten, d a ß Plinius bei allen drei Man ipu la t ionsmögl i chke i t en 
scheitert, die sich ihm bieten, wenn die folgenden Voraussetzungen vorliegen: 
(a) die Manipu la t ion wird erkannt und (b) es gibt die Mögl ichkei t , durch verän
derte Darstellung einer individuellen Präferenz das kollektive Resultat abzuwen
den, das sich aus der Manipu la t ion ergeben würde . Dazu ist, wie wir gesehen 
haben, Voraussetzung, d a ß die angewandte A R f bzw. die benutzte Abstimmungs
folge die Irrelevanzbedingung verletzt. 

Ist das der F a l l , wird die Manipula t ion durch strategisches Verhalten in der Regel 
erfolgreich abgewehrt werden k ö n n e n - besonders dann, wenn die Struktur der 
'wahren' Präferenzen einen Condorcet-Gewinner impliziert und die Manipu la t ion 
auf eine Alternative zielt, die nicht der Condorcet-Gewinner ist, weil dann durch 
entsprechendes strategisches Verhalten der Condorcet-Gewinner leicht zum ko l 
lektiven Resultat gemacht werden kann. Strategisches Verhalten, das die M a n i 
pulation erfolgreich konterkariert, ist jedoch auch möglich, ohne d a ß die Präfe
renzstruktur einen Condorcet-Gewinner aufweist. 

Strategisches Verhalten kann daher in manchen Situationen eine positive W i r k u n g 
haben, insbesondere wenn es dadurch gelingt, d a ß jene Alternative zum kollektiven 
Resultat wird, die sich auch bei korrekter Anwendung der A M R ergeben hä t te . 
Allerdings ist ein solcher positiver Effekt keineswegs stets gegeben. Es lassen sich 
leicht Fäl le angeben, in denen die Ä n d e r u n g einer individuellen Präferenz das ko l 
lektive Resultat zugunsten des 'Verfälschers ' und zuungunsten der anderen Ent
scheidungsbeteiligten beeinflußt. 

Nehmen wir als Beispiel die in Tabelle 13 angegebenen Prä fe renzs t ruk tu ren , auf 
die die Borda-Regel angewandt werden soll. W i r hatten diese A R schon in A b 
schnitt 3.2 kennengelernt. Dabei erhäl t die in einer individuellen Präfe renz höchs t 
rangierende Alternative in unserem Beispiel 4 Punkte, die nächs t r ang ie rende 3 
Punkte, die darauffolgende 2 Punkte etc. F ü r jede Alternative werden nun die 
Punkte aufaddiert, die sie aufgrund ihrer Stellung in den individuellen Präferenzen 
bekommt, womit sich die Punktsumme der Alternativen ergibt, die ihre 'Reihung ' 
im kollektiven Resultat festlegt. 

Prä fe renzs t ruk tur g 
i j k 

Punkt
werte 

Prä fe renzs t ruk tur g' 
i j k 

w X y 4 w x y 
x y z 3 X z z 

y z X 2 y W X 

z w w 1 z y w 

Tab. 13: Strategisches Verhalten bei Anwendung der Borda-Regel 
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Unter Anwendung dieser A R auf die Prä fe renzs t ruk tur g erhäl t x und y je 9 Punkte 
und w und z je 6 Punkte. Das kollektive Resultat ist demnach eine Indifferenz 
zwischen x und y. Person j nun kann dieses Resultat zu ihren Gunsten ve rände rn , 
indem sie Alternative y in ihrer Präferenz, wie in g' angegeben, an die letzte Stelle 
schiebt. Dadurch erhalten z und w je einen Punkt mehr, y aber zwei Punkte weniger, 
so d a ß x mit 9 Punkten an der Spitze der kollektiven Punktsummenwertung der 
Alternativen steht. 

M ö c h t e man strategisches Verhalten, das zu solchen Veränderungen des kollektiven 
Resultats führ t , von vornherein ausschl ießen, so bietet sich die korrekte Anwen
dung der A M R als Lösung an. Wie sich aus der E r ö r t e r u n g der Geschichte des 
Plinius ergibt, ist damit erfolgreiches strategisches Verhalten ausgeschlossen, wenn 
vorausgesetzt werden kann, d a ß die Prä fe renzs t ruk turen nur strikte individuelle 
Präferenzen enthalten (und die Zah l der Entscheidungsbeteiligten ungerade ist). 
Wie der Leser leicht selbst feststellen kann, entsteht die Mögl ichkei t der erfolg
reichen Verände rung einer individuellen Präferenz auch im obigen Beispiel da
durch, d a ß die Borda-Regel nicht die Irrelevanzbedingung erfüllt. 

Aber abgesehen davon, d a ß mit der Ausschaltung strategischen Verhaltens auch 
dessen eventuelle positive Wirkungen wegfallen, entsteht mit der korrekten A n 
wendung der A M R das weitere, in Abschnit t 4.6 angeschnittene Problem, d a ß 
sich bei bestimmten Prä fe renzs t ruk turen zu umfassende Indifferenzklassen ergeben 
und eine kollektive Auswahl im Sinne der Reduzierung der gegebenen Alternat i 
venmenge nicht stattfinden kann. Es scheint mithin, d a ß eine strategiefreie A n 
wendung der A M R nur um den Preis zu haben ist, d a ß in Einzelfällen g roße In
differenzklassen entstehen. 

5.2 Das Resultat von Gibbard und Satterthwaite 

Es gibt gute G r ü n d e für die Forderung nach eindeutigen kollektiven Entscheidun
gen in dem Sinne, d a ß aufgrund einer Prä fe renzs t ruk tur für beliebige Teilmengen 
S von X als Auswahlmengen Einermengen induziert werden, so d a ß # a(S) = 1. 
In politischen Z u s a m m e n h ä n g e n w ü r d e eine Indifferenzklasse als kollektives Re
sultat keine Entscheidung für eine der Alternativen erlauben, so d a ß mangels Ent
scheidung der Status quo selbst dann erhalten bliebe, wenn alle Entscheidungs
beteiligten irgendeine Alternative dem Status quo vorziehen. 

Der A u s s c h l u ß kollektiver Indifferenz hat aber zur Folge, d a ß die A M R als A R 
ausfällt, da sie diese Forderung bei bestimmten Prä fe renzs t ruk turen nicht erfüllen 
kann. Es erhebt sich daher die Frage, ob es eine Aggregationsregel gibt, die stets 
ein im obigen Sinne eindeutiges Resultat erzeugt, ohne strategieanfäll ig zu sein. 
E i n von G i b b a r d und Satterthwaite erarbeitetes Resultat zeigt nun, d a ß die beiden 
Forderungen der Strategiefreiheit und des eindeutigen kollektiven Resultats die 
mögl ichen Aggregationsregeln auf die diktatorischen e inschränken . 

Die Forderung nach einem eindeutigen Resultat bedeutet für Kollekt ive W o h l 
fahrtsfunktionen, d a ß die kollektiven Präferenzre la t ionen nicht Ordnungen sein 
dürfen, da dann Indifferenzen vorkommen k ö n n e n , sondern strikte Ordnungen, 
die vol ls tändig , asymmetrisch und transitiv sind (vgl. D . 9/1 und L . 3/1 in 
Abschn. 1.2). Kollekt ive Wohlfahrtsfunktionen dieser A r t sollen als Strikte Kol
lektive Wohlfahrtsfunktionen ( S K W F ) bezeichnet werden. 
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D e f i n i t i o n 1/5: Eine A R f ist eine S K W F : *-* V g G G : V X ' G P o t ( X ) , # X ' ^ 3 : 
[f(g) ist vol ls tändig, asymmetrisch und transitiv]. 

N u n kann aber auch der Definitionsbereich einer S K W F noch e ingeschränk t wer
den, indem man fordert, d a ß die individuellen Präferenzrela t ionen, aus denen sich 
die Prä fe renzs t ruk turen zusammensetzen, ebenfalls strikte Ordnungen sein sollen. 

D e f i n i t i o n 2/5: Eine Präferenzrela t ion g(i) ist eine individuelle strikte Ordnung: 
Vx, y e X : [<x, y> G g(i) v <y, x> e g(i)] (Vollständigkeit) A 

Vx, y G X : [<x, y> e g(i) -> ~ i <y, x> G g(i)] (Asymmetrie) A 
Vx, y, z G X : [<x, y> G g(i) A <y, z> e g ( i ) <x, z> e g(i)] (Transi t ivi tät) . 

Sei die Menge aller Präferenzs t ruk turen , die sich aus individuellen strikten O r d 
nungen zusammensetzen, mit G s bezeichnet, so soll eine Aggregationsregel, die 
jeder Präferenzs t ruk tur g aus G s eine strikte Ordnung als kollektives Resultat 
zuordnet, eine eingeschränkte Strikte Kollektive Wohlfahrtsfunktion ( S * K W F ) ge
nannt werden. 

D e f i n i t i o n 3/5: Eine A R f* ist eine S * K W F : -> Vg e G s : V X ' e P o t ( X ) , # X ' ^ 3: 
[f*(g) ist vol ls tändig, asymmetrisch und transitiv]. 

D a eine S * K W F defini t ionsgemäß nur Präferenzs t rukturen aus strikten individuel
len Ordnungen in strikte kollektive Ordnungen zu überführen gestattet, ist der 
Definitions- und der Wertebereich einer S * K W F gegenüber einer K W F einge
sch ränk t , hingegen ist nur der Definitionsbereich einer S * K W F gegenüber einer 
S K W F eingeschränkt , nicht der Wertebereich. 

Selbstvers tändl ich gilt Ar rows Theorem auch für e ingeschränkte Strikte Kol lekt ive 
Wohlfahrtsfunktionen. W i r führen es im folgenden ein, weil es als Teil des Beweises 
zum Resultat von Gibbard und Satterthwaite benötigt wird. Dazu sind zunächs t 
die Bedingungen von A r r o w für e ingeschränkte Strikte Kollektive Wohlfahrtsfunk
tionen umzuformulieren. 

Bedingung P*: Vg G G S : VX , y G X ' , X ' e P o t ( X ) : [Vi G K : <X, y> G g(i) -> 
<x,y>Gf*(g)] 

Bedingung I*: Vg, g' e G s : Vx, v e X ' , X ' e P o t ( X ) : [ [Vi e K : <x, y> e g(i) 
<x,y>Gg'( i)] - [ < x , y > G f * ( g ) ^ < x , y > G f * ( g ' ) ] ] . 

Bedingung D * : - i 3i G K : Vg e G s : Vx, y e X ' , X ' e P o t ( X ) : [f* (g) = g(i)] . 

Aufgrund der letzteren Bedingung wird wie folgt definiert. 

D e f i n i t i o n 4/5: Eine Person i G K mit der Eigenschaft, d a ß Vg e G s und Vx, y e X ' , 
X ' G P o t ( X ) : [f*(g) = g(i)], ist ein f*-Diktator. 

D a n n gilt die folgende Variante des A T . 

Theorem 1/5: 
Erfüllt eine S * K W F f* die Bedingungen P* und I*, kann sie nicht Bedingung 
D* erfüllen, d.h. dann gibt es einen f*-Diktator. 

F ü r Kollekt ive Auswahlfunktionen, wie sie in Abschnitt 4.5 eingeführt wurden, 
bedeutet die E insch ränkung auf eindeutige kollektive Resultate i m obigen Sinne, 
d a ß sie für beliebige Teilmengen von X als Auswahlmengen Einermengen indu
zieren müssen. Kollektive Auswahlfunktionen dieser A r t seien als Strikte Kollektive 
Auswahlfunktionen ( S K A F ) bezeichnet, wobei vorausgesetzt wird, d a ß ihnen Prä 
ferenzstrukturen zugrunde liegen, die aus individuellen Ordnungen zusammenge
setzt sind. 
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D e f i n i t i o n 5/5: Eine Auswahlfunktion ä ist eine S K A F : Vg e G : V X ' e P o t ( X ) : 
[ # X ' ^ 3 - # ä f ( g ) ( X ' ) = l ] . 

A n a l o g zur weiteren E i n s c h r ä n k u n g Strikter Kollekt iver Wohlfahrtsfunktionen 
kann auch für Strikte Kollekt ive Auswahlfunktionen gefordert werden, d a ß die 
zugrundeliegenden Prä fe renzs t ruk turen sich aus strikten individuellen Ordnungen 
zusammensetzen sollen. Solche Kol lekt iven Auswahlfunktionen nennen wir ein
geschränkte Strikte Kollektive Auswahlfunktionen ( S * K A F ) . 

D e f i n i t i o n 6/5: Eine Auswahlfunktion ä* ist eine S * K A F : <->VgeG s : 
V X ' e P o t ( X ) : [ # X ' ^ 3 - # ä* ( g ) (X ' ) = 1]. 

Das Resultat von Gibbard und Satterthwaite ist für e ingeschränkte Strikte K o l 
lektive Auswahlfunktionen formuliert. Die Erweiterung auf Strikte Kollekt ive Aus
wahlfunktionen bzw. Kollekt ive Auswahlfunktionen wird weiter unten diskutiert. 
Zunächs t sind die Bedingungen für e ingeschränkte Strikte Kollekt ive Auswahl 
funktionen wie folgt zu formulieren. 

Bedingung P * : Vg e G s : V X ' e Pot (X) , X " c X ' : Vx, y, so d a ß x e X " , y e X ' und 
y t X " : [Vi e K : <x, y> e g(i) -> ä ? ( g ) ( X ' ) £ X " ] . 

Bedingung I*: Vg, g 'e G s : Vx,y e X ' , X ' c X : [ V i e K : [<x, y> eg( i ) ~ <x, y> 
e g ' « ] - [ ä f ( g ) ( X ' ) = ä f ( g . ) ( X ' ) ] ] . 

Bedingung ß * : ~ i 3i e K : Vg e G s : Vx e X ' , X ' c X , x 4 = ä f ( g ) ( X ' ) : 
[<a* g ) (X' ) , x>eg(i)]. 

In der Nota t ion unterscheiden wir i . F. der Übers icht l ichkei t wegen nicht zwischen 
Einermenge und dem Element der Einermenge. Entsprechend dieser letzten Be
dingung ß * definieren wir wie folgt. 

D e f i n i t i o n 7/5: Eine Person i e K mit der Eigenschaft, d a ß V g e G s und V x e X ' , 
so d a ß X ' c X und {x} 4= ä ? ( g ) ( X ' ) : [ < ä ? ( g ) ( X ' ) , x> e g(i)], ist ein ä*-Diktator. 

Eingeschränkte Strikte Kollekt ive Auswahlfunktionen werden weiter beschränkt 
durch die Forderung nach Aussch luß strategischen Verhaltens, so d a ß keine er
folgversprechende Veränderung individueller Präferenzen vorkommen kann. In 
diesem Zusammenhang führen wir zur Kennzeichnung von Veränderungen in Prä
ferenzstrukturen die folgende Schreibweise ein: 

g = < g ( l ) , g ( 2 ) , . . . , g ( n ) > , 
g' = <g'(l), g '(2), . . . ,g '(n)>, 
g|g'(i) = < g ( l ) , . . . , g ( i - l ) , g ' ( i ) , g ( i + l ) , . . . , g (n )> , 
g | g " ( l ) , g"(2) = <g"(l), g"(2), g (3) , . . . , g(n)>. 

Sei g s ( i) die Menge der zulässigen individuellen Präferenzrela t ionen der Person i , 
also der strikten individuellen Ordnungen, so d a ß g s ( i ) = {g(i), g '( i) , . . .}, dann 
läßt sich Strategieanfäll igkeit und Strategiefreiheit e ingeschränkter Strikter K o l 
lektiver Auswahlfunktionen wie folgt definieren. 

D e f i n i t i o n 8/5: Eine Auswahlfunktion ä* ist strategieanfällig bezüglich einer Prä
ferenzstruktur g e G s : ~ 3i e K : [3g'(i) e g s(i) A <a? ( g | g , ( i ) ) (X' ) , af ( g ) (X')> e g(i)]. 

D e f i n i t i o n 9/5: Eine Auswahlfunktion ä* ist genau dann strategiefrei, wenn es keine 
Präferenzstruktur ge G s gibt, bezüglich derer sie strategieanfallig ist. 

Dementsprechend lautet die Bedingung der Strategiefreiheit. 
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Bedingung S* (Strategiefreiheit): ~ i 3g e G s : 3i e K : [3g'(i) e g s (i) A <ä*{glg.(i))(X% 
a* g ) (X ' )>eg( i ) ] . 

Dann gilt das folgende Resultat von Gibbard und Satterthwaite (RGS) . 

Theorem 2/5: 
Erfüllt eine S * K A F ä* Bedingung §*, so kann sie nicht Bedingung ß * erfüllen, 
d. h. dann gibt es einen ä*-Diktator . 

Die Beweisidee zu diesem Theorem beruht darauf, zunächst mit Hilfe zweier L e m 
mata zu zeigen, d a ß die Irrelevanz- und die Pareto-Bedingung für die Strategiefreiheit 
einer Funktion ä* unabdingbar sind. Sodann wird eine Konstruktion eingeführt, 
die es erlaubt, eine Funkt ion ä* in eine Funktion ?* zu überführen. Erfüllt ?* nun 
die Irrelevanz- und die Pareto-Bedingung, dann kann aufgrund des A T Bedingung 
D * nicht erfüllt sein, d. h. dann gibt es einen ?*-Diktator. D a Bedingung D * kon
s t rukt ionsgemäß Bedingung ß * impliziert, ist damit erwiesen, d a ß eine strategiefreie 
Auswahlfunktion ä* nicht Bedingung ß * erfüllt. 

L e m m a 1/5: Erfüllt eine Funkt ion ä* nicht Bedingung f*, dann erfüllt sie 
auch nicht Bedingung S*. 

Beweis: 

(1) Annahme: I* ist nicht erfüllt, d .h . <x, y>eg(i ) <x, y>eg ' ( i ) , 
. . jedoch ä * g ) . ( X ' ) , = {x}.und ä * g | g , m ( X ' ) =. {y} : 

(2) Entweder <x, y> e g(i) oder <y, x> e g(i). wg. D . 2/5 
(3) <x ,y>eg( i ) «-• <x ,y>eg ' ( i ) . wg. (1) 
(4) Ist <x, y> 6g ( i ) , so ist ä* strategieanfäl l ig, weil i einen Wechsel von wg. (1), (3) u. D . 

g'(i) zu g(i) bevorzugt, der die Prä fe renzs t ruk tu r g|g '(i) zu g 8/5 
veränder t . 

(5) Ist <y, x ) e g (i), so ist ä* strategieanfäl l ig, weil i einen Wechsel von wg. (1) u. D . 8/5 
g (i) zu g' (i) bevorzugt, der die Präferenzst ruktur g zu g | g'(i) veränder t . 

(6) S* ist nicht erfüllt . wg. (4) u. (5) 

L e m m a 2/5: Erfüllt eine Funkt ion ä* nicht Bedingung P*y dann erfüllt sie 
auch nicht Bedingung §* . 

Beweis: 

(1) Annahme: P* ist nicht erfüllt, d .h. y e X " , x £ X " und ä f ( g ) ( X ' ) = {x}. 

(2) D a X " cz X' und beide Mengen nicht leer sind, gibt es eine Präferenz
struktur g', so d a ß ä J ^ . ^ X ' ) = {y}. 

(3) Annahme: Vi e K , 0 ^ i' S n: { z j = a * g | g , ( 1 ) f . ( i ) ) ( X ' ) , 
z 0 = x £ X " und z n = y e X " . 

(4) Annahme: Sie j die kleinste ganze Zahl , so d a ß Zj e X " , d .h. 
ä f W < i ) g'<j))( x') c x " u n d äf<g|g'(D g<<j-i))( x ') * x " -

(5) ä* ist strategieanfallig, weil j einen Wechsel von g(j) zu g'(j) wg. (4) u. D . 8/5 
bevorzugt, der die Präferenzs t ruktur g | g ' ( l ) , . . . , g'(j — 1) zu 
g |g ' ( l ) , . . . ,g ' ( j ) veränder t . 

(6) § * ist nicht erfüllt. wg. (5) 

K o n s t r u k t i o n der F u n k t i o n ?*: 
(1) Gegeben sei eine Präferenzs t ruktur g e G s und ein Alternativenpaar 

x, y e X ' . Diese Präferenzs t ruktur wird wie folgt in die modifizierte Prä
ferenzstruktur g umgeformt. 

(2) Vi e K ergibt sich g(i) aus g(i), indem x und y an die Spitze der indi
viduellen Präferenzen gerückt werden, wobei die individuellen strikten 
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Ordnungen bezüglich x und y sowie bezüglich aller anderen 
Alternat iven erhalten bleiben. 

(3) Sei g(i) mit g ( i ) x y bezeichnet. 
(4) Bezüglich des Paares x, y gilt dann: 

{x} = a? ( g ) (X ' ) -> <x,y>eT*(g). 
(5) Diese Umformung wird für alle Paare von Alternativen 

durchgeführ t und ergibt eine zweistellige Relation ?* (g). 
(6) Die Wiederholung der Umformungen für alle zulässigen 

Präferenzs t rukturen erzeugt eine Funk t ion ?*: G s 9 g \—> 
T * ( g ) e P o t ( X x X ) . 

Beweis des Theorems: 

(i) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
(7) 
(8) 

(9) 

wg. Beweis zu L . 1/5 T* erfüllt I*, andernfalls läßt sich zeigen, d a ß die 
zugrundeliegende Funkt ion ä* strategieanfällig ist. 
T* erfüllt P* bezüglich X ' , andernfalls läßt sich zeigen, d a ß wg. Beweis zu L . 2/5 
die zugrundeliegende Funkt ion ä* strategieanfällig ist. 
Weiter zu zeigen: ?* ist eine S* K W F , d. h. T* erzeugt Vg e G s , 
Vx, y 6 X eine (kollektive) Präferenzrelat ion f * (g), die eine strikte 
Ordnung, also vollständig, asymmetrisch und transitiv ist. 
T* erzeugt Vg e G s und Vx, y e X eine zweistellige Relation 
?*(g). 
?*(g) ist volls tändig und asymmetrisch. 

wg. 

wg. 

N o c h zu zeigen: T*(g) ist transitiv. 
Annahme: ?* (g) ist nicht transitiv. 
Es gibt eine Präferenzs t ruktur g e G s , so d a ß für x, y, z e X ' : 

{x} = a * g ( 1 ) x y g ( n ) x y ) ( X ' ) ~ <x,y>e?*(g), 

{y} = ä ? ( g ( 1 ) y z g(„)v*)(X') ~ <y,z>e?*(g), 

{*} = *?<.<«» g(nn(X')-(z,x)ef*(g). 

Konstrukt ion 
von ?* 
Konst rukt ion 
von ?* 

wg. (7) 

Annahme: g' ergebe sich aus g, indem Vi e K die Alternativen 
x, y, z an die Spitze der individuellen Präferenzen gerückt wer
den, wobei die individuellen strikten Ordnungen bezüglich 
{x, y, z} sowie bezüglich aller anderen Alternativen aus X erhal
ten bleiben. 
Annahme: {x} = äJ^ . ^X ' ) aus g" ergebe sich aus g', indem die 
Alternative y in allen individuellen Präferenzen g' (i) in die 
dritte Position gerückt wird. 
D a <x, z> e g(i) <-+ <x, z> e g"(i), gilt: <z, x> e?*(g) - • wg, 
{z} = ä V > ( X ' ) . 

Annahme: Vi e K , 0 ^ i ^ n: { w j = äf ( g | g -< ( 1 ) g - ( i ) ) ( X ' ) und sei 
j die kleinste ganze Zah l , so d a ß Wj 4= x. 
Ist Wj = z, dann ist ä* strategieanfallig. 
Ist Wj = y, dann ist ä* strategieanfallig, weil j einen Wechsel 
von g"(j) zu g'(j) bevorzugt, der die Präferenzs t ruktur 
g ' |g"( l ) , . . . , g" ( j ) zu g ' | g " ( l ) , . . . , g " ( j - 1) veränder t . 

(15) Annahme (7) führt zum Widerspruch zu Bedingung §* , 
?* (g) m u ß daher transitiv sein. 
T* ist eine S* K W F , die Bedingung I* und P* erfüllt, 
andernfalls ist ä* strategieanfallig. 
Eine S * K W F ?*, die I* und P* erfüllt, kann nicht 
Bedingung D* erfüllen. 

(18) Bedingung D* impliziert Bedingung ß * , d .h . der T*-Diktator wg. (19)-(21) 
ist der ä*-Dikta tor . 

(19) Ist i 0 ein T*-Diktator, dann ist V g e G s : T * ( g ) = g ( i 0 ) . wg. D . 4/5 

(10) 

OD 

(12) 

(13) 
(14) 

(16) 

(17) 

(8) u. 

wg. L . 1/5 u. D . 8/5 
wg. (10), (12) u. D . 8/5 

wg. (13) u. (14) 

wg. (1), (2), (5) u. (15) 

wg. T. 1/5 
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(20) V x e X ' , {x} * a * g ) ( X ' ) : <a* g ) (X') ,x> e g ( i 0 ) . wg. (19) u. 
Kons t ruk t ion f * 

(21) i 0 ist ein ä*-Dik ta tor . ^ wg. (20) u. D . 7/5 
(22) Eine strategiefreie S * K A F ä* kann nicht Bedingung D* wg. L . 1/5, L . 2/5 

erfüllen. u. (16)-(18) 

Ähnlich wie bei Arrows Theorem m u ß auch beim Resultat von Gibbard und Sat
terthwaite vor einem Mißvers tändnis gewarnt werden. Das R G S bedeutet nicht, 
d a ß nur diktatorische Auswahlfunktionen (im Sinne einer S* K A F ) strategiefrei sind. 
Es besagt vielmehr, d a ß eine K A F , von der wir verlangen, d a ß sie stets - also für 
beliebige g e G s - eine strategiefreie S * K A F ist, diktatorisch sein m u ß . 

5.3 Erweiterungen des Resultats 

Das R G S hat eine recht begrenzte Reichweite, da es nur für eingeschränkte Strikte 
Kollektive Auswahlfunktionen formuliert ist. Damit erhebt sich die Frage, ob andere 
Aggregationsregeln ebenfalls dem Problem ausgesetzt sind, das mit dem R G S for
muliert wurde. 

Tatsächlich sind auch andere Aggregationsregeln von diesem Problem betroffen. 
Zunächs t einmal läßt sich zeigen, d a ß die Aussage des R G S analog auch für Strikte 
Kollektive Auswahlfunktionen allgemein zutrifft, d.h. ohne d a ß deren Definitions^ 
bereich auf G s e ingeschränkt ist. 

K o r o l l a r 1/5: Theorem 2/5 gilt für Strikte Kollektive Auswahlfunktionen al l
gemein. 

Beweis: 
(1) Z u zeigen: V g e G gehör t ä f ( g ) ( X ' ) zur Menge der g(l)-maximalen 

Elemente (vgl. D . 23/4) im Wertebereich von ä, d .h. eine Person T ' , 
die ein ä*-Dik ta tor ist, ist auch ein Dikta tor bezüglich des Definitions
bereichs von ä. 

(2) Annahme: Sei B die Menge der g(l)-maximalen Elemente im Werte
bereich von ä. 

(3) Annahme: Sei g = <g ( l ) , . . . , g(n)> e G , so d a ß Vy e B A Z e B \ X : 
< y , z > 6 g ( l ) A < z , y > 6 g ( i ) , i * l . 

(4) a f ( g ) ( X ' ) c B. wg. (3) 

(5) Es sei {wj = ä f ( g ( 1 ) g ( i ) . g ( i + 1 ) g ( n » ( X ' ) , 0 ^ i ^ n, und j das 
kleinste i , so d a ß w{ e B. 

(6) Ist j = 1, so ist ä strategieanfallig durch Veränderung der wg. (4) u . (5) 
Präferenz von 1. 

(7) Ist j > 1, so ist ä strategieanfällig durch Veränderung der wg. (4) u. (5) 
Präferenzs t ruktur <g ( l ) , . . . , g(j), g(j + 1)> •• •» g( n )> zugunsten 
von j . 

(8) w 0 e B, wenn ä nicht strategieanfallig sein soll. wg. (6) u. (7) 

Weiterhin kann gezeigt werden, d a ß das Problem der Strategiefreiheit auch dann 
besteht, wenn die Auswahlmenge einer Kollektiven Auswahlfunktion mehr als eine 
Alternative umfaßt . Allerdings erfordert das eine Umformulierung der Bedingung 
der Strategiefreiheit. 

D a man bei einer S K A F (bzw. einer S* K A F ) einzelne Alternativen als kollektive 
Resultate erhält, kann die Information über die individuelle Beurteilung dieser Re
sultate, die für die Definition von Strategiefreiheit notwendig ist, direkt den indi-
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viduellen Präferenzen entnommen werden. Das ist aber nicht mehr möglich, wenn 
bei einer K A F Teilmengen von Alternativen das kollektive Resultat sein können . 
Dann wird ein Kri ter ium der individuellen Beurteilung unterschiedlicher Teilmengen 
von Alternativen benötigt , für das jedoch nur die Information aus den individuellen 
Präferenzordnungen vorliegt. 

Ausgehend von den individuellen Präferenzordnungen g(i) über X definieren wir 
daher im folgenden als Kri ter ium der individuellen Beurteilung von Teilmengen eine 
individuelle strikte partielle Ordnung Tx der nicht-leeren Teilmengen von X , d.h. 
eine individuelle Präferenzrelation bezüglich solcher Teilmengen, die asymmetrisch 
und transitiv ist (vgl. Tab. 1). 

D e f i n i t i o n 10/5: Gegeben die individuellen Ordnungen g(i) über X und die nicht
leeren Teilmengen Y und Z von X . <Y, Z> e T 5 : <-+ 
(1) Y cz Z A Vy e Y : Vz e Z \ Y : [<y, z> e g(i)] A 3y e Y : 3z e Z \ Y : [<y, z> e g(i)] 

oder 
(2) Z cz Y A Vy e Y \ Z : Vz e Z : [<y, z> e g(i)] A 3y e Y \ Z : 3z e Z : [<y, z> e g(i)] 

oder 
(3) n Y c Z A n Z c Y A V y e Y \ Z : V z e Z \ Y : [<y, z> e g(i)] A 

3 y e Y \ Z : 3 z e Z \ Y : [ < y , z > E g ( i ) ] . 

Wird eine Teilmenge gegenüber einer anderen individuell vorgezogen, so soll danach 
eine Alternative, die hinzugefügt wurde, in den individuellen Präferenzen mindestens 
so gut wie alle anderen Alternativen sein, während eine Alternative, die weggelassen 
wurde, individuell als schlechter zu beurteilen ist als die verbliebenen Alternativen. 
Sei zum Beispiel X = {x, y, z] und seien die individuellen Präferenzen <x, y>eg(i) 
und <y, z> e g(i), dann ist nach Definition 10/5: <{x, y}, {y}> e T h <{x}, {x, y}> G T { 

und <{x, y}, {x, z}>eTi , aber nicht <{x, z}, {y}>eT;. 

Damit läßt sich die Bedingung der erweiterten Strategiefreiheit (ES) wie folgt formu
lieren. 

Bedingung E § (Erweiterte Strategiefreiheit): — i 3 g e G : 3 i e K : [ 3 g ' e G A 

<af(g|g'(i))(x'X a ^ X ' ^ e T J . 

Im weiteren ersetzen wir die Pareto-Bedingung durch Bedingung C , das Condorcet-
Kriterium, das besagt, daß eine Alternative das kollektive Resultat bildet, wenn eine 
Mehrheit von Personen sie gegenüber allen anderen Alternativen bevorzugt. Außer
dem wird die Bedingung D zur Bedingung der Anonymität (Ä) und die Bedingung I 
zur Bedingung der Neutralität (ft) verstärkt (zu Anonymi tä t und Neutrali tät vgl. in 
Abschn. 6.1). 

Bedingung C (Condorcet-Kriterium): 3x e X : Vy e X , y 4= x: [ # {i | <x, y> e g(i)} > 
#{ i |<y ,x>eg( i )} -> a f ( g ) ( X ' ) = {x}]. 

Bedingung Ä (Anonymität) : Vi e K : V n e FJ: Vg, g' e G : [g(i) = g'(TX(i)) -> a f ( g ) ( X ' ) 
= a f ( g ) ( X ' ) ] , wobei Fl die Menge aller Permutationen auf dem n-Tupel 
< 1 , 2 , n > ist mit # K = n. 

Bedingung N (Neutral i tä t ) : Vg, g' e G : Vx, y, z, w e X : [Vi e K : [[<x, y> e g(i) 
<z, w> e g'(i)] A [<y, x> e g(i) ^ <w, z> e g '(i)]] - [ [ a f ( g ) ( X ' ) = {x} ~ 
a f ( g . , (X ' ) = {z}] A [ a f ( g ) ( X ' ) = {y} - a f ( g l ) ( X ' ) = {w}]]]. 

Dann gilt das folgende Koro l la r . 

K o r o l l a r 2/5: Erfüllt eine K A F a die Bedingungen Ä, und C , so kann sie 
nicht Bedingung l£S erfüllen. 
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B e w e i s : 
(1) Annahme: F ü r X ' = {x, y, z} und K ' = {i, j , k} nehmen wir die 

folgenden Prä fe renzs t ruk tu ren g 1 bis g 3 an. 

l 

z x 

y y 
X z 

x y 

z 

(2) 
(3) 
(4) 

a f ( g l ) ( X ' ) = {x}. 

a f(g 3 ) (X') = (x, y, zj (Abstimmungsparadox) 

(5) 
(6) 
(7) 

Z u zeigen: a erfüllt nicht E S , welche nicht-leere Teilmenge von 
X ' auch immer als Auswahlmenge a f ( g 2 ) ( X ' ) gewähl t wi rd . 
Vier Fä l le sind zu unterscheiden: 
X . F a l l : z e a f ( g 2 ) ( X ' ) . 
F ü r jede Menge Z , so d a ß z e Z ist, gilt: < a f ( g l ) ( X ' ) , Z> e Tj. 
a verletzt Bedingung E S , da Person j ein Interesse daran hat, 
durch V e r ä n d e r u n g ihrer Präferenz von g 1 zu g 2 zu wechseln. 

(8) 2 . F * / / : a f ( g 2 ) ( X ' ) = {x ,y} . 
(9) < a f ( g 2 ) ( X ' ) ^ x , y , z } > e T j . 

(10) a verletzt E S , da Person j ein Interesse daran hat, durch 
V e r ä n d e r u n g ihrer Präferenz von g 3 zu g 2 zu wechseln. 

(11) 3. F a l l : a f ( g 2 ) ( X ' ) = {x}. 
(12) A l s weitere P rä fe renzs t ruk tu r sei angenommen. 

g 4 

i j k 

x y 
z 

vwg. C 
vwg. Ä u. 

vwg. (1), (2) u. (5) 

wvg. (2), (5) u. (6) 

wvg. (1) u. (8) 

(13) z e a f ( g 4 ) ( X V + < a f ( g , , ( X ' ) , x ) e T , wvg. (1) u. (11) 
(14) a verletzt E S , da Person i ein Interesse daran hat, durch vwg. (11) u. (13) 

V e r ä n d e r u n g ihrer Präferenz von g 2 zu g 4 zu wechseln. 
(15) z * a f ( g 4 ) ( X ' ) -> a f ( g 4 ) ( X ' ) = {x ,y} . wvg. (12), A u . f i 
(16) <a f ( g 4 ) (X ' ) ! x>eT i . wvg. (12) u.(15) 
(17) a verletzt E S , da Person i ein Interesse daran hat, durch wvg. (15) u. (16) 

V e r ä n d e r u n g ihrer Präferenz von g 2 zu g 4 zu wechseln. 
(18) 4 . F a l l : a f ( g 2 ) ( X ' ) = {y}. 
(19) A l s weitere P rä fe renzs t ruk tu r sei angenommen. 

g 5 

z z 
x y 

y z X 

x y 

(20) a f ( g 5 ) ( X ' ) = {z} - < a f ( g 5 ) ( X ' ) , y ) G T k . wvg. (18) u.(19) 

http://Au.fi
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(21) a verletzt E S , da Person k ein Interesse daran hat, durch wg. (18) u. (20) 
V e r ä n d e r u n g ihrer Präferenz von g 2 zu g 5 zu wechseln. 

(22) a f ( g 5 ) ( X ' ) 4= {z} -> x e a f ( g 5 ) ( X ' ) v y e a f ( g 5 ) ( X ' ) . wg. (1) 

(23) A l s weitere P rä fe renzs t ruk tu r sei angenommen. 

g 6 

i j k 

Z X z 
y y x 
x z y 

(24) g 6 ergibt sich aus g 1 durch Permutation von x und z sowie wg. (1) u. (23) 
Austausch der P r ä f e r e n z o r d n u n g e n von i und j . 

(25) a f ( g 6 ) ( X ' ) = {z}. wg. (2), (24), Ä 
u. N 

(26) F ü r alle Teilnehmer X " von X ' , die x oder y enthalten, gilt: • wg. (23) 
( X " , z > e T A 

(27) a verletzt E S , da Person j ein Interesse daran hat, von ihrer wg. (26) 
Prä fe renz in der P rä fe renzs t ruk tu r g 6 abzuweichen. 

(28) Die Fäl le 1 bis 4 erschöpfen die Mögl ichke i t en , denn für jede wg. (7), (10), (14), 
denkbare Auswahlmenge a f ( g 2 ^ ( X ' ) ließ sich eine P rä fe renzs t ruk tu r (17), (21) u. (27) 

angeben, so d a ß Bedingung E S verletzt wurde. 

In einem weiteren Beweisschritt kann dieses Ergebnis - was wir hier nicht mehr 
durchführen - für mehr als drei Alternativen und mehr als drei Personen verall
gemeinert werden. 

Die Korol lare 1/5 und 2/5 zeigen, d a ß die strategischen Mögl ichkei ten zu- und 
nicht abnehmen, wenn individuelle Indifferenzen in den Prä fe renzs t ruk turen zu
gelassen sind und wenn die kollektive Auswahl mehr als nur ein Element enthäl t . 
Insbesondere im Beweis zu Koro l l a r 2/5 ergab sich, d a ß an entscheidenden Punkten 
auf die Annahme individueller Indifferenzen zurückgegriffen wurde. 

W i l l man eine L ö s u n g des Problems strategieanfäll iger Kollekt iver Auswahlfunk
tionen erreichen, so liegt es daher nahe, zunächs t den Definitionsbereich auf Prä 
ferenzstrukturen e inzuschränken , die nur strikte individuelle Ordnungen umfassen, 
also auf die Menge G s . Allerdings reicht das allein nicht aus, wie K . 1/5 deutlich 
macht, ebensowenig reicht es aus, für die kollektive Auswahl nur Einermengen 
zuzulassen, wie das R G S zeigt. Es m u ß entweder der Definitions- oder der Wer
tebereich noch weiter beschränkt werden. 

Eine Mögl ichkei t , P rä fe renzs t ruk turen weiter e inzuschränken , bietet der Begriff 
des Condorcet-Gewinners. 

D e f i n i t i o n 11/5: Eine Alternative x e X ist ein Condorcet-Gewinner: V y e X , 
y * x: [ # { i | <x, y> e g(i)} > # { i | <y, x> e g(i)}]. 

W ü r d e die Menge der Prä fe renzs t ruk turen G s auf die Menge G c beschränk t , die 
einen Condorcet-Gewinner aufweist, so fiele die Mögl ichkei t des Wechsels zwischen 
Präferenzs t rukturen , wie sie im Beweis zu K . 2/5 eine Rol le spielt, weg. Es k ö n n t e 
demnach Kollektive Auswahlfunktionen auf G c geben, die strategiefrei sind, ohne 
diktatorisch zu sein. 

Alternativ dazu k ö n n t e für Kollekt ive Auswahlfunktionen bezüglich des Werte
bereichs vorgeschrieben sein, d a ß sie den Condorcet-Gewinner auszuwählen hat-
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ten, wenn es einen gibt, und in allen anderen Fällen die gesamte Alternativenmenge 
als Auswahimenge anzugeben wäre . A u c h dann bes tünde nicht mehr die M ö g 
lichkeit der Veränderung individueller Präferenzen wie im Beweis zu K . 2/5, so 
d a ß derartige Kollekt ive Auswahlfunktionen ebenfalls strategiefrei und nicht-dik
tatorisch sein k ö n n t e n . Das w ü r d e auch für die A M R gelten, sofern jede individuelle 
Prä fe renz eine strikte Ordnung wäre und die Zahl der Entscheidungsbeteiligten 
ungerade. 

Diese Beispiele verdeutlichen, d a ß man mit Beschränkungen des Definitions- oder 
Wertebereichs recht weit gehen m u ß , um zu Kollekt iven Auswahlfunktionen zu 
gelangen, die strategiefrei und nicht-diktatorisch sind. Daher stellt sich die Frage, 
ob die Forderung nach Strategiefreiheit so bedeutsam ist, d a ß sie derartige E i n 
s c h r ä n k u n g e n rechtfertigt. 

In der Literatur wird die Suche nach strategiefreien Aggregationsregeln meist damit 
b e g r ü n d e t , d a ß strategisches (und manipulatives) Verhalten in die kollektive Ent
scheidung ein Element von Wil lkür einführt , d a ß dabei aufgrund ungleicher in
dividueller strategischer (und manipulativer) Fähigkei ten bestimmte Individuen 
benachteiligt werden, und d a ß individuelle Versuche, strategisches (und manipu
latives) Verhalten zu konterkarieren, regelmäßig zur Nicht -Aufdeckung der eigenen 
Prä fe renz führt, so d a ß eine 'offene' Kommunika t ion über individuell geäußer te 
Prä fe renzen , die für die kollektive Entscheidung wichtig erscheint, unmögl i ch wird. 

So sehr diese Argumente zu würd igen sind, fragt sich doch, ob sie nicht das. Ideal 
einer 'offenen Diskussionsgemeinschaft 4 zuungunsten der Individuen übe rhöhen . 
Es gibt Situationen, in denen es wenig sinnvoll ist, die 'wahren' Präferenzen an
zugeben. Nehmen wir an, es sei bekannt (etwa durch eine Meinungsumfrage), d a ß 
für eine bestimmte Posit ion ein Kandidat A ungefähr 45 % der St immen, ein K a n 
didat B ebenfalls 4 5 % und der dritte Kandidat C 10% erhalten k ö n n t e . Es ist 
nun für Wähle r , die eigentlich C bevorzugen, keineswegs ans töß ig zu überlegen, 
d a ß ihre Stimme für C im Grunde verschenkt wäre , weil dieser Kandida t wahr
scheinlich nicht gewinnen wird, wohingegen ihre Stimme für die Wahl zwischen 
A und B den Ausschlag geben könn t e . 

Es sind in Wahlen und Abst immungen viele solcher und ähnl icher Situationen 
denkbar, in denen die W ä h l e r oder Entscheidungsbeteiligten, w ü r d e eine strate
giefreie K A F angewandt, gezwungen wären , ihre 'wahren' Präferenzen anzugeben. 
Das w ü r d e ihnen die Mögl ichkei t nehmen, die eine Stimme, die sie zu vergeben 
haben, den U m s t ä n d e n und ihren Vorstellungen entsprechend einzusetzen. Das 
erscheint in solchen Fällen kaum gerechtfertigt. 

Andere Situationen, in denen beispielsweise durch das strategische Verhalten ein
zelner andere schlechter gestellt werden, indem deren bevorzugte Alternative nicht 
zum Zuge kommt (die zum Zuge kommen könn te , wenn einzelne sich nicht stra
tegisch verhielten), werden sicher anders zu beurteilen sein. A b e r nicht einmal 
dann m u ß strategisches Verhalten in jedem Fa l l negativ beurteilt werden. Es kann 
zum Beispiel der oben in Abschnit t 5.1 geschilderte Fa l l eintreten, in dem strate
gisches Verhalten eingesetzt wird, um das Ergebnis einer Man ipu l a t i on zu kon
terkarieren. 

Ta tsächl ich problematisch ist jedoch strategisches Verhalten, das zur Erlangung 
kurzfristiger Vorteile eingesetzt wird, längerfristig aber alle Beteiligten schlechter 
stellt als sie gestellt sein k ö n n t e n , hä t t en sie sich nicht strategisch verhalten. W i r 
werden in Kapitel 10 einen solchen F a l l e rör te rn , in dem sich die Anwendung 
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strategiefreier (und nicht-diktatorischer) Aggregationsregeln empfiehlt und der in 
Zusammenhang mit der Erstellung öffentlicher G ü t e r bzw. der Verhinderung öf
fentlicher Ü b e l steht. 

5.4 Manipulationsfreiheit und Pfadunabhängigkeit 

Neben strategischem Verhalten ist die Mögl ichkei t der Manipula t ion der A b s t i m 
mungsfolge wie in der Geschichte des Plinius (Abschnitt 5.1) ein weiteres Problem. 

D e f i n i t i o n 12/5: Eine K A F ist pfadunabhängig (PU) : <-+ VS, T e P o t ( X ) : [ a ( S u T ) 
= a ( a ( S ) u a ( T ) ) ] . 

A u s dieser Defini t ion ergibt sich unmittelbar, d a ß eine p f adunabhäng ige K A F 
manipulationsfrei sein m u ß , denn: wenn a ( S u T ) =1= a(a(S) u a ( T ) ) , kann die A u s 
wahl aus S u T offenbar ein anderes Resultat zeitigen als die Auswahl aus 
a ( S ) u a ( T ) , was sich manipulativ nutzen läßt . Das ist jedoch nicht mögl ich, wenn 
a ( S u T ) = a ( a ( S ) u a ( T ) ) . 

D a P f a d u n a b h ä n g i g k e i t Manipulationsfreiheit sichert, ist es wichtig zu untersu
chen, welche Eigenschaften p fadunabhäng ige Kollekt ive Auswahlfunktionen ha
ben. Z u n ä c h s t läßt sich die P fadunabhäng igke i t (PU) wie folgt in die Teileigen
schaften O P U und U P U zerlegen. 

D e f i n i t i o n 13/5: Eine K A F ist tei lpfadunabhängig nach oben ( O P U ) : 
~ VS, T e Pot ( X ) : [a (S u T) c a (a (S) u a (T))]. 

D e f i n i t i o n 14/5: Eine K A F ist tei lpfadunabhängig nach unten ( U P U ) : 
~ V S , T e P o t ( X ) : [ a ( a ( S ) u a ( T ) ) c a ( S u T ) ] . 

Offensichtlich ist P U <-> O P U A U P U . Die obere Tei lpfadunabhängigkei t O P U 
ist äquiva len t zu a, der wichtigsten Auswahleigenschaft bei Mengenverringerung, 
die wir in Abschni t t 1.4 kennengelernt haben. Umgekehrt ist die untere Teilpfad
unabhäng igke i t U P U jedoch nicht mit ß äquivalent . Vielmehr erfüllt P U neben 
OL eine andere Auswahleigenschaft bei Mengenerweiterung, die schwächer ist als 
ß, aber s t ä rke r als ß~. 

Eigenschaft e: VS , T e P o t ( X ) : [ S c T ^ n ( a ( T ) c a(S))]. 

Eigenschaft e heißt , d a ß bei der Auswahl aus der ' g rößeren ' Menge T (die S als 
Teilmenge en thä l t ) nicht Elemente aus a(S) weggelassen und andere beibehalten 
werden k ö n n e n , ohne in a(T) Elemente aufzunehmen, die nicht zu a(S) gehören . 

Die Tatsache, d a ß P U äquivalent mit a und e ist, hat zur Folge, d a ß P U als A u s 
wahleigenschaft recht schwach ist, da sie für sich genommen lediglich die Quasi-
Transi t ivi tät der Basis-Präferenz R b zu sichern vermag und nicht einmal die B ina 
ri tät der Auswahlfunkt ion garantiert. Letzteres ist erst dann der Fa l l , wenn zu 
P U die Eigenschaft y hinzutritt. Das folgende, vierteiligte Lemma formuliert die 
e rwähnten Z u s a m m e n h ä n g e . 

L e m m a 3 / 5 : (a) O P U a, (b) P U <-> a A £, (c) P U - • [ R a = R b ist quasi
transitiv], (d) ß+ -+ U P U . 

Beweis: 

(a) ' - ' : 
(1) Annahme: Es gelte O P U und 3C, D e P o t ( X ) , so d a ß x e C , C c D 

und x G a ( D ) . 
(2) x e a ( a ( C ) u a ( D \ Q ) . wg. (1) u. O P U 
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(3) x e a ( C ) . 
(4) OL ist erfüllt. 

wg. (2) 
wg. (1) u. (3) 

(5) 

(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 

(b) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 

Annahme: Es gelte a und es sei x e a ( S u T ) . D a n n sind zwei Fä l le 
zu unterscheiden. 
X . F a l l : x e S -> x e a ( S ) . 
2 . F a l l : x e T - x e a ( T ) . 
x e a ( S ) u a ( T ) . 
( a ( S ) u a ( T ) ) c S u T - x e a ( a ( S ) u a ( T ) ) . 
O P U ist erfüllt. 
[ ( O P U -+ a) A (a O P U ) ] -+ [ O P U ~ a]. 

D a O P U -> a, folgt P U -> a, weil P U < 
Weiter zu zeigen: P U 8. 
Annahme: Es gelte P U , jedoch nicht e. 
S C T A T = SUT. 
a(T) = a ( a ( S ) u a ( T ) ) . 
a ( T ) c a ( S ) , 
a(a(S)) = a ( a ( S ) u a ( T ) ) . 
a(a(S)) = a(S). 
a(S) = a(T); ein Widerspruch. 
A l s o m u ß e gelten, wenn P U gilt. 
P U -> a A s. 

O P U A U P U . 

wg. a 
wg. a 
wg. (6) u. (7) 
wg. (8) u. OL 

wg. (5) u. (9) 
wg. (1), (4), (5) 

u. (10) 

wg. L . 3/5 (a) 

wg. 
wg. 
wg. 
wg. 
wg. 
wg. 
wg. 
wg. 

(3) 
(4) u. P U 
(3) 
(5) u. (6) 
(7) u. OL 

(5), (7) u. 
(3) u. (9) 
(1) u. (10) 

(8) 

(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 

(18) 

(c) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

(d) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

( a ( S ) u a ( T ) ) c S u T . 
a ( S u T ) ^ a ( a ( S ) u a ( T ) ) . 
a ( S u T ) c a ( a ( S ) u a ( T ) ) . 
a ( S u T ) = a ( a ( S ) u a ( T ) ) . 
Dami t gilt P U . 
OL A e -> P U . 

P U ' OL A e. 
(1) Annahme: <x, y> e P b A <y, z> e P b . 
{x} = a({x, y } ) A { y } = a({y, z}). 
{x} = a({x, y ,z}) . 
n [ ( x , z > e P b ] -> z e a ( { x , z } ) . 
a({x, y, z}) = a(a({x, y} )ua ({z}) ) = a({x, z}). 
z e a({x, y, z}); im Widerspruch zu (3). 
A l s o <x, z> e P b und R b ist quasi-transitiv. 
R a = R b , da P U -+ OL. 

(1) Annahme: x e a ( S u T ) A x e S . 
a ( S ) c a ( S u T ) . 
( a ( S ) u a ( T ) ) c S u T . 
3 x e X : x e a ( S ) u a ( T ) A x e a ( S u T ) . 
a ( a ( S ) u a ( T ) c a ( S u T ) . 
ß+ -> U P U . 

unmittelbar 
wg. £ u. (12) 
wg. a 
wg. (13) u. (14) 
wg. (15) u. D . 9/5 
wg. (13), (14) 

u. (16) 
wg. (11) u. (17) 

wg. 
wg. 
wg. 
wg. 
wg. 
wg. 
wg. 

(1) u. D . 13/1 
(2) u. P U 
D . 15/1 
(2), (4) u. P U 
(5) 
( l ) u . (6) 
L . 3/5 (b) 
u. T. 6/1 

wg. ( D u . r 
unmittelbar, 
wg. (1) u. (3) 
wg. (4) u. ß + 

wg. (2), (4) u. 
D . 11/5 

Dieses Lemma ermögl icht es, unter Zuhilfenahme der Ergebnisse aus Abschni t t 
4.5 nähe r zu bestimmen, wie sich die P fadunabhäng igke i t bei Ko l l ek t iven A u s 
wahlfunktionen auswirkt. N a c h Lemma 3/5 (c) wissen wir , d a ß P f a d u n a b h ä n g i g 
keit quasi-transitive Basis-Relationen R b impliziert. Andererseits gibt es nach Theo
rem 8/4 aus Abschnitt 4.5 keine K A F mit quasi-transitiver Basis-Relat ion, die 
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den Bedingungen V G , P und I p genügt . Aufgrund von L . 3/5 (c) und T. 8/4 läßt 
sich daher das folgende Koro l l a r formulieren. 

K o r o l l a r 3/5: Es gibt keine p f a d u n a b h ä n g i g e K A F , die den Bedingungen 
V G , P und I p genügt . 

Tatsächl ich ist das K o r o l l a r 3/5 nichts anderes als das Vetogruppen-Theorem (T 
2/4) aus Abschni t t 4.3 in anderer Formulierung, denn unter der Interpretation 
R = R b impliziert eine p f a d u n a b h ä n g i g e K A F eine K A F mit quasi-transitiver Ba
sis-Relation, die ihrerseits zu einer Q K E F äquiva lent ist. 

Das K o r o l l a r stellt uns aber im Bl ick auf die Vermeidung von Manipulat ionen 
der Abstimmungsfolge vor ein schwieriges Di lemma: Entweder wir halten an der 
Manipulationsfreiheit und damit an P fadunabhäng igke i t fest, müssen dann aber 
akzeptieren, d a ß das kollektive Resultat durch eine Vetogruppe bestimmt sein 
kann, oder aber wir verwerfen letzteres, k ö n n e n dann aber nicht sicher sein, d a ß 
die K A F p f a d u n a b h ä n g i g , also manipulationsfrei ist. 

Es gibt einen Ausweg aus diesem Di lemma, wenn man nicht auf der vollen Pfad
u n a b h ä n g i g k e i t besteht, sondern sich auf die Teileigenschaft der unteren Teilpfad
u n a b h ä n g i g k e i t ( U P U ) beschränkt . N a c h Lemma 3/5 (d) impliziert die Auswahl 
eigenschaft ß+ diese Teileigenschaft und aufgrund von Theorem 12/4 in Abschnitt 
4.5 gibt es eine K A F mit der Eigenschaft ß+, die die Bedingungen P, I und D, 
mithin auch die in diesem Zusammenhang ' schwächere ' Bedingung V G erfüllt. 

K o r o l l a r 4/5: Es gibt eine K A F , die t e i lp fadunabhängig nach unten ist und 
die die Bedingungen D, P und I erfüllt. 

M i t diesem Ausweg sind aber offenkundig wieder Probleme verbunden. Zunächs t 
einmal ist wegen der Besch ränkung auf die untere Tei lpfadunabhängigkei t die 
Mögl ichke i t zu Manipula t ionen nicht vol ls tändig ausgeschlossen. D a r ü b e r hinaus 
genügt die obige K A F keiner der Auswahleigenschaften bei Mengenverringerung, 
z . B . OL. Das bedeutet, wie in Abschnit t 4.5 er läuter t , d a ß bei Anwendung einer 
solchen K A F Alternat iven, die Elemente der Auswahlmenge einer bestimmten 
Menge sind, aus der Auswah l aus einer Teilmenge dieser Menge herausfallen kön
nen. Das ist ein recht gravierender Nachtei l Kollekt iver Auswahlfunktionen, die 
t e i lp fadunabhäng ig nach unten sind, der jedoch unvermeidbar erscheint, wil l man 
das Di l emma vermeiden, das sich aufgrund von Koro l l a r 3/5 ergibt. 

L i t e r a t u r : Farquharson (1969), Feldman (1980), K a p . 11, G ibba rd (1973), Green & Laffont 
(1979), K a p . 2 , Ke l ly (1978), K a p . 6 , Kel ly (1988), K a p . l O & l l , K e r n (1979), M o u l i n 
(1983), K a p . 4 & 5, N u r m i (1987), K a p . 9, Pattanaik (1978), R ike r (1982), K a p . 6 & 7 , Sat
terthwaite (1975), Sen (1986), Abschn. 7. 

A n m e r k u n g e n : Das durchlaufende Beispiel in Abschn . 5.1 ist von Farquharson (1969). Es 
s tützt sich auf einen Br ief Plinius des Jünge ren , der dort, S. 57-60 , abgedruckt ist. Offenbar 
ist nicht eindeutig gek lä r t , ob der Vorfal l den geschilderten Ausgang nahm. W i r folgen hier 
der Darstel lung bei R i k e r (1982), S. 173 f. und S. 283 ( A n m . 2 zu K a p . 7). Die diskutierten 
Abstimmungsfolgen finden sich ebenfalls bei Farquharson (1969), s. bes. Appendix I, 
S. 61 —67; vgl . im übr igen auch Riker (1986), K a p . 7. 
Tab. 13 in diesem Abschni t t gibt ein Beispiel für erfolgreiches strategisches Verhalten bei 
Anwendung der Borda-Regel . Wie in Abschn . 3.2 e r läu ter t , verletzt die Borda-Regel die 
Bedingung der U n a b h ä n g i g k e i t von irrelevanten Alternativen und nach L . 1/5 ist eine A R , 
die diese Bedingung nicht erfüllt, s t rategieanfäl l ig . Eine Charakterisierung der Borda-Regel 
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von Young (1974) zeigt die Strategieanfäl l igkei t auf andere Weise: Die Borda-Regel m u ß 
neben bestimmten Konsistenz- und Neut ra l i tä t se igenschaf ten auch eine Bedingung der 'Prä
ferenztreue1 erfüllen, d .h. sie m u ß zum selben Ergebnis kommen, zu dem ein Individuum 
gekommen wäre , wenn es als einziges zu entscheiden gehabt hä t t e (wie z. B. als Arrowscher 
Dikta tor , der stets seine 'wahre 4 Präferenz angibt, da diese zur kollektiven Präferenz wird). 
Die Borda-Regel behandelt die individuellen Präferenzen also so, als ob es 'wahre' Präfe
renzen wären , u n a b h ä n g i g davon, ob sie es sind oder nicht. 
Das R G S , das in Abschn . 5.2 mit seinem Beweis vorgestellt wird , wurde u r sprüng l ich für 
'game f o r m s ' formuliert, d .h . für Funkt ionen, die jedes n-Tupel individueller Strategien (im 
Sinne der Spieltheorie) in ein eindeutiges Resultat ( ' o u t c o m e ' ) über führen bzw. für ' v o t i n g 
schemes\ die jedem n-Tupel abgegebener Stimmen eine der Wahlalternativen zuordnen, s. 
G i b b a r d (1973), vgl. auch Sen (1986), S. 1130 ff. Die Ü b e r t r a g u n g dieses Resultats auf ein
gesch ränk te Strikte Kol lekt ive Auswahlfunktionen erfolgte durch Schmeidler& Sonnen
schein (1978). Unser Beweis ist von Green & LafTont (1979), S. 14-19 , ü b e r n o m m e n , die 
ihrerseits auf Schmeidler & Sonnenschein (1978), S. 227-230, zurückgrei fen. Eine interessan
te Vereinfachung des Beweises hat Feldman (1980), S.206fT., vorgelegt. Die Erweiterung 
des R G S auf Strikte Kol lekt ive Auswahlfunktionen in Abschn. 5.3 ( K . 1 /5) ist von Schmeid
ler & Sonnenschein (1978), S.230, und die Erweiterung auf Kol lekt ive Auswahlfunkt ionen 
( K . 2 / 5 ) von G ä r d e n f o r s (1976). 
Die in Abschn . 5.3 e r w ä h n t e L ö s u n g des Problems des R G S durch E i n s c h r ä n k u n g des De
finitionsbereichs einer S* K A F auf P rä fe renzs t ruk tu ren , die einen Condorcet-Gewinner auf
weisen, ist in einem von K a l a i , Pazner& Schmeidler (1976) erarbeiteten Theorem impliziert . 
Die e r w ä h n t e Besch ränkung des Wertebereichs geht auf ein Theorem von G ä r d e n f o r s (1976), 
S. 225, zu rück . 
Der Hinweis, d a ß die A M R unter bestimmten Voraussetzungen (ausschließlich strikte indi
viduelle Ordnungen und ungerade Zah l der Entscheidungsbeteiligten) strategiefrei und nicht
diktatorisch ist, verweist darauf, d a ß E insch ränkungen des Definitionsbereichs, die das Pro
blem des A T lösen (Besch ränkungen dieser A r t werden in K a p . 6 diskutiert), auch eine L ö s u n g 
für das Problem des R G S bieten. Tatsächl ich gibt es eine logische Verbindung zwischen dem 
R G S und dem A T , denn es läßt sich zeigen, d a ß eine S * K W F , die den Arrowschen Bedin
gungen genügt , zu einer S * K A F äqu iva len t ist, die strategiefrei und nicht-diktatorisch ist; 
s. Satterthwaite (1975) und Pattanaik (1978), K a p . 7, vgl. auch M u l l e r & Satterthwaite (1985). 
Das A T k ö n n t e also auch als K o r o l l a r zum R G S formuliert werden. 
Der Zusammenhang zwischen Manipulationsfreiheit und P fadunabhäng igke i t , den wir in 
Abschni t t 5.4 aufgreifen, ist - obschon offensichtlich - in der Literatur erst in j ü n g s t e r Zeit 
durch N u r m i (1987), Abschn . 9.4, thematisiert worden. Das Konzept der P f a d u n a b h ä n g i g k e i t 
wurde von Plott (1973) entwickelt. L . 3/5 (a) bis (d) entsprechen Prop. 17, 19, 18 und 21 
resp. in Sen (1977), S. 6 8 - 7 1 , die Beweise finden sich ebendort. K . 3 / 5 und K . 4 / 5 sind von 
Sen (1986), S. 1105. Letzteres Resultat s tützt sich auf Ergebnisse von Bordes (1976) und 
Fe re john&Gre the r (1977). 
W e i t e r e P r o b l e m e : Dem R G S liegt ein Konzept von strategischem Verhalten zugrunde, das 
sich auf einzelne Personen bezieht, wobei überdies angenommen wird , d a ß die P rä fe renzen 
der anderen Personen unve rände r t bleiben. Beides m u ß nicht zutreffen. Es kann sein, d a ß 
sich mehrere Personen zur Ä n d e r u n g ihrer Präferenzen verabreden und es kann sein, d a ß 
diese ' K o a l i t i o n ' mit einer 'Gegenkoal i t ion ' zu rechnen hat, die ihrerseits die individuellen 
Präferenzen veränder t . Insbesondere Pattanaik hat in einer Serie von Arbei ten, die in Pat
tanaik (1978) zusammenge faß t sind, Situationen dieser Ar t analysiert, vgl. auch K e l l y (1988), 
K a p . 11. Das generelle Resultat ist, d a ß auch in solchen Situationen Strategiefreiheit und 
Nich t -Dik ta tu r in Widerspruch geraten k ö n n e n . 
W i r hatten gegen Ende von Abschn . 5.3 die Frage gestellt, ob die Strategiefreiheit einer 
K A F nicht eine zu starke Forderung ist. Tatsächl ich werden in der Literatur interessante 
A b s c h w ä c h u n g e n dieser Forderung diskutiert. So begnügt man sich z. B . mit Ko l l ek t iven 
Auswahlfunkt ionen, die s t rategieanfäl l ig sein k ö n n e n , wobei aber für Strukturen v e r ä n d e r t e r 
Präferenzen ein Nash-Gleichgewicht (s. D . 4/10) induziert werden soll , das zum selben Re
sultat führt wie die Anwendung einer K A F auf Strukturen 'wahrer' P rä fe renzen . Dut ta 
(1977), Dut ta & Pattanaik (1978) sowie Peleg (1978) konnten zeigen, d a ß es nicht-diktato
rische Abstimmungsverfahren gibt, die dieser Anforderung genügen . 
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Dieses Problem kann nun noch erweitert werden, indem man eine ygame f o r r r i voraussetzt, 
die für jedes n-Tupel individueller Strategien ein 'Gleichgewichts'-Resultat erzeugt ( z .B . ein 
Nash-Gleichgewicht) , und getrennt davon die Aggregation individueller ('wahrer') Präferen
zen durch eine K W F oder K A F erfolgen läß t , deren Ergebnis als 'normative Beurteilung' 
aufgefaßt werden kann. Die Forderung ist dann, d a ß das Gleichgewichts-Resultat mit dem 
'normativen Ur t e i l ' übe re ins t immen soll . Dieses 'Implementierungsproblem' (die Vorstellung 
dabei ist, d a ß die "game f o r m ' das Ergebnis der Anwendung einer K W F oder K A F 'imple
mentiert') ist ausführl ich von Dasgupta, H a m m o n d & M a s k i n (1979) behandelt worden. Es 
ist verwandt mit dem Problem der P rä fe renzau fdeckung bzw. der Anre i zkompa t ib i l i t ä t bei 
Entscheidungen über öffentliche G ü t e r , s. dazu Hurwicz (1962) und Green & LafTont (1979). 





6. Beschränkungen individueller 
Präferenzen 

6.1 Die Charakterisierung der Mehrheitsregel 

W i r haben die Arrowschen Bedingungen D, P und I als Forderungen an die K W F 
formuliert. W ä h r e n d D und P intuitiv überzeugend sind und im vorangegangenen 
Kapitel die Bedeutung von I für die Strategiefreiheit von Aggregationsregeln deut
lich wurde, scheint die Forderung, d a ß die A R f eine K W F sein soll, u n n ö t i g 
stark zu sein, denn sie verlangt, d a ß f beliebigen Präferenzs t ruk turen reflexive, 
vol ls tändige und transitive kollektive Präferenzre la t ionen zuordnet. 

W i r haben in Kapitel 4 eine A r t der A b s c h w ä c h u n g dieser Forderung diskutiert, 
die darin besteht, die (logischen) Anforderungen an die kollektive Präferenzrela t ion 
zu lockern. Eine andere A r t der A b s c h w ä c h u n g ist die, den Bereich der A R f 
e inzuschränken , für den f eine K W F sein soll. Nach D . 6/3 umfaß t der Defini
tionsbereich der K W F die Menge aller logisch mögl ichen Präfe renzs t ruk turen . 

M a n kann solche E insch ränkungen als eine Begrenzung zulässiger individueller 
Präferenzre la t ionen interpretieren: ein Teil der logisch zwar mögl ichen, aber ent
weder empirisch unwahrscheinlichen oder aus anderen G r ü n d e n nicht e rwünsch ten 
individuellen Präferenzrela t ionen wird aus der Aggregation ausgeschlossen. 

Unter U m s t ä n d e n können auch moralische Über legungen zu einem Aussch luß 
bestimmter individueller Präferenzen führen. So ist vorgeschlagen worden, offen
sichtlich pathologische Präferenzen nicht zu berücksicht igen. Unter solchen Ge
sichtspunkten ist die Forderung von A r r o w , den Definitionsbereich der K W F nicht 
e inzuschränken , von anderen Autoren als 'exzessiver Individualismus 4 kritisiert 
worden. 

Im folgenden soll nun diese zweite A r t der A b s c h w ä c h u n g diskutiert werden. Dabei 
steht die Frage der logischen Verträglichkeit von Beschränkungen individueller 
Präferenzen mit der in Abschnitt 4.5 eingeführten Mehrheitsregel (MR) im M i t 
telpunkt. W i r werden daher zunächs t die Charakterisierung dieser A R behandeln, 
deren Definition wir noch einmal wiederholen. 

D e f i n i t i o n 1 /6: Die A R f ist eine MR: Vg e G : Vx, y e X:[<x, y> e f(g) <-» 
# { i | < x , y > e g ( i ) £ # { i | < y , x > e g ( i ) } ] . 

D a im folgenden Beschränkungen individueller Präferenzen eingeführt werden sol
len, kann die M R nur bezüglich des e ingeschränkten Definitionsbereichs eine K W F 
sein, nicht aber im Sinne von D . 4/3. Dies vorausgesetzt, erfüllt die M R die Be
dingungen P, D, und I und d a r ü b e r hinaus das Strikte Pareto-Prinzip (Bedingung 
SP) aus Abschnitt 3.3, das P impliziert, sowie die A n o n y m i t ä t s - und Neutral i 
tä t sbedingung, die Verallgemeinerungen von D und I sind. 

Bedingung SP (Striktes Pareto-Prinzip): Vg e G : Vx, y e X : [Vi e K : <x, y> G g(i) A 
3 i e K : < x , y > e g ( i ) - <x,y>ef(g)] . 

Die Bedingung der Anonymität besagt, d a ß die kollektive Präferenz bei Permuta
tionen der Individuen bezüglich ihrer Präferenzen unve rände r t bleibt. 

Bedingung A (Anonymität): Vi e K : Vrc e IJ: Vg, g ' e G : [g(i) = g ' ( n ( i ) ) - > 
f(g) = f(g')], wobei Fl die Menge aller Permutationen auf dem n-Tupel 
<1,2, . . . ,n> ist mit # K = n. 
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Die Bedingung der Neut ra l i t ä t verlangt: Stehen zwei Alternativen, x und y, in 
einer Präfe renzs t ruk tur in den individuellen Präferenzen genauso zueinander wie 
die Alternativen z und w in einer anderen Präferenzs t ruktur , dann m u ß die ko l 
lektive Präferenz bezüglich x und y im einen Fa l l dieselbe sein wie bezüglich z 
und w im anderen Fa l l . Ist die Anonymi tä t sbed ingung als eine Bedingung der 
Nicht-Diskr iminierung zwischen Personen zu interpretieren, so kann die Neutra
l i tä t sbedingung als eine Bedingung der Nicht-Diskriminierung zwischen Alterna
tiven angesehen werden. 

Bedingung N (Neutralität): Vg, g' e G : Vx, y , z , w e X : [Vi e K : [[<x, y> e g(i) 
<z, w> e g'(i)] A [<y, x> e g(i) <w, z> e g'(i)]] -> [[<x, y> e f(g) 
<z, w> G f(g')] A [<y, x> e f(g) ~ <w, z> e f(g')]]]. 

Bedingung N impliziert Bedingung I, wie sich direkt aus dieser Definition ergibt, 
wenn x = z und y = w gesetzt wird, aber nicht umgekehrt. 

W i r ziehen a u ß e r d e m die Bedingung der Positiven Reaktion aus Abschnitt 4.4 
heran, da sie Ausgangspunkt einer Implikation ist, die für das nachfolgende Theo
rem von Bedeutung ist. Diese Implikation, die das folgende Lemma aufzeigt, ist 
in Bezug auf die Mehrheitsregel deshalb wichtig, weil sie bedeutet, d a ß die im 
Sinne des nachfolgenden Theorems für die M R konstitutiven Bedingungen un
mittelbar auch die Bedingung SP implizieren. 

L e m m a 1/6: Die Bedingungen PR und N implizieren die Bedingung SP. 

Beweis: unmittelbar 

Das folgende Theorem bietet dann die Charakterisierung der Mehrheitsregel im 
Sinne der Definition 1 /6. 

Theorem 1/6: 
Die A R f ist genau dann eine M R , wenn f die Bedingungen A, N und PR 
erfüllt. 

Beweis: ' *: 
(1) Die M R erfüllt A , N und P R . unmittelbar 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 

(8) 
(9) 

(10) 

Die individuellen und kollektiven Präferenzen sind nur bezüglich wg. N bzw. I 
Paaren von Alternativen zu betrachten. 
D i e kollektive Präferenz bezüglich eines Paares, x und y, häng t wg. A 
nur von der Zah l der Personen ab, die hinsichtlich dieses Paares x 
gegenüber y vorziehen oder y gegenüber x oder zwischen x und y 
indifferent sind. 
Annahme: # {i | <x, y> e g(i)} = # {i | <y, x> e g(i)} - • 
- i <x,y>eT(g). 
# {i|<x, y>eg(i)} =t= # {i|<y, x ) e g ( i ) } -> <x, y>e?(g). äqu iva len t zu (4) 
Annahme: g' ergibt sich aus g mittels einer Permutation von x 
und y in allen individuellen Präfe renzre la t ionen , so d a ß V i e K : 
[[<x,y><eg(i) <y ,x>eg ' ( i ) ] A [<y ,x>eg( i ) <x, y> e g'(i)]]. 
<x, y> e f(g) <- <y, x> e f(g'), <y, x> e f(g) ~ <x, y> G f(g'), im wg. (5), (6) u. N 
Widerspruch zu (5). (z = y, w = x) 
#{ i |<x ,y>eg( i )} = # { i | < y , x > 6 g ( i ) } - <x ,y> 6 ? (g ) . wg. (4) u. (7) 
3 x , y e X : [ # { i | < x , y > e g ( i ) } > # {i|<y, x> e g(i)} wg. (8) u. PR 
- <x ,y>ef (g) ] . 
(8) und (9) definieren die M R . wg. D . 1/6 
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Theorem 1 /6 zeigt, d a ß die Mehrheitsregel s tärkere und allgemeinere Bedingungen 
erfüllt als sie A r r o w vorschreibt: A statt nur D , N statt nur I und nach Lemma 
1 /6 S P statt nur P . Dennoch scheitert die M R an Arrows Theorem, weil sie nicht 
in jedem Fal l eine K W F ist. Das wiederum ist unter anderem darauf zurückzu
führen, d a ß nach D . 4/3 der Definitionsbereich der K W F keinerlei Beschränkungen 
unterliegt, also alle logisch mögl ichen Präfe renzs t ruk turen zulässig sind. 

6.2 Qualitative Beschränkungen 

M a n kann zwischen qualitativen und quantitativen E insch ränkungen der indivi 
duellen Präferenzen bzw. der Prä fe renzs t ruk turen unterscheiden. Erstere verbieten 
bestimmte individuelle Präferenzre la t ionen, wäh rend letztere sich auf die Präfe
renzstruktur insgesamt beziehen, indem beispielsweise die Häufigkeit des Auftre
tens bestimmter Präferenzrela t ionen beschränk t wird. 

Z u den Bedingungen der ersteren A r t gehör t die Forderung der Beschränkung 
auf solche Präferenzs t rukturen , die für jede Person bei mindestens einer A n o r d 
nung der Alternativen einen eingipfligen G r a p h wie G r a p h 3 in Abbi ldung 9(a) 
aufweisen. 

< y z w z w x y 
Anordnung Anordnung 

Graphen R ä n g e Graphen 

3 2 1 3 2 1 

z X, W X, z 1. Rang z X, W X, z 

y z y, w 2. Rang y z y, w 

x y 3. Rang X y 
w 4. Rang w 

Abb. 9 und Tab. 14: Graphen individueller Prä fe renzre la t ionen in zwei 
Anordnungen (a) und (b) der Alternativen x, y, z und w 
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Die Graphen 1 - 3 in dieser Abb i ldung stellen drei individuelle Präferenzrela t ionen 
bezüglich einer bestimmten Anordnung der Alternativen (hier dem Quadrupel: 
<x, y, z, w » dar. Hinsichtl ich dieser Anordnung ist nur die durch den G r a p h 3 
wiedergegebene Präferenzrela t ion eingipflig. In Bezug auf die Anordnung 
<z, w, x, y> in Abbi ldung 9 (b) ist dagegen keine einzige der drei individuellen P rä 
ferenzrelationen eingipflig, obwohl es sich um die gleichen Präferenzre la t ionen 
handelt. 

Das bedeutet, d a ß Eingipfligkeit keine Eigenschaft individueller Präferenzre la t io
nen ist, sondern ein zweistelliges P räd ika t , das sich sowohl auf die infragestehende 
individuelle Präferenzrelat ion als auch auf jeweils eine bestimmte Anordnung der 
Alternativen bezieht. 

M a n kann sich rasch klarmachen, d a ß es für jede individuelle Präferenzre la t ion 
Rj eine Anordnung der Alternativen gibt, so d a ß R- in Bezug auf diese Anordnung 
eingipflig ist. Die interessante Eigenschaft ist daher die durchgängige Eingipfligkeit 
von Prä fe renzs t ruk turen bei einer bestimmten Anordnung der Alternativen. 

D e f i n i t i o n 2/6: Eine individuelle Präferenzrelat ion g(i) ist bei einer Anordnung 
X = x n } eingipflig: <-> 3k, e { 1 , . . . , n}: [Va, ße { 1 , . . . , k j : 
[<x a , x,> e g(i) ~ a > /?] A [Vy, 5 e {k + 1,. . . , n}: <x y, x,> G g(i) « - S > y ] ] . 

D e f i n i t i o n 3/6: Eine Prä fe renzs t ruk tur g e G ist in X potentiell eingipflig: 
*-> 3% = < x n . . . , x n > G X n : Vi G K : [g (i) ist bei / eingipflig]. 

Stellen wir in der folgenden Abbi ldung 10 die Präferenzs t ruktur , auf der das A b 
stimmungsparadox beruht (Tab. 3 in Abschn. 3.2), für die Anordnung % = <x, y, z> 
in ähnl icher Weise in Graphen dar wie in Abbi ldung 9, so zeigt sich, d a ß nur die 
Präferenzre la t ionen von i und k eingipflig sind, nicht aber die von j . 

Abb. 10: Graphen der P rä fe renzs t ruk tu r des Abstimmungsparadoxes 

Wie der Leser leicht selbst ausprobieren kann, gibt es bezüglich dieser Präferenz
relationen bei jeder denkbaren Anordnung von Alternativen stets eine individuelle 
Präferenzrela t ion, die nicht eingipflig ist. Diese Präferenzs t ruktur ist daher nicht 
potentiell eingipflig, denn es gibt keine Anordnung der Alternativen x, y und z, 
bei der alle individuellen Präferenzen eingipflig sind. 

Die durchgängige Eingipfligkeit einer Präferenzs t ruktur bei einer bestimmten A n 
ordnung der Alternativen erlaubt nun das folgende Theorem. 

T h e o r e m 2/6: 
Ist # K ungeradzahlig und G 0 eine Menge potentiell eingipfliger Präferenz
strukturen, so gilt für die Mehrheitsregel: V g G G 0 : [f(g) ist eine Ordnungs
relation], wobei f eine M R ist, d.h. die M R ist eine K W F . 

F ü r den Beweis benöt igen wir ein Lemma und die folgenden Definit ionen, mit 
denen Vollständigkeit für individuelle strikte Präferenzrela t ionen e ingeführ t wird. 
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Definition 4/6: Ist g(i) volls tändig, also V x , y e X : [<x, y> G g(i) v <y, x> G g(i)], 
so heißt diese individuelle Präferenzrela t ion g(i) strikt-vollständig 

Definition 5/6: G i l t Vi e K : [g(i) ist s t r ik t -vol l s tändig] , dann heißt die Präferenz
struktur g strikt. 

Unter Voraussetzung dieser Definitionen läßt sich das folgende Lemma formu
lieren. 

Lemma 2/6: Ist g eine strikte Präferenzs t ruk tur , dann gilt: V x , y , z, w G X : 
[ V i G K : [ < x , y > G g ( i ) - <z ,w>Gg( i ) ] - [<x, y> G f(g) -> <z, w> G f(g)]], 
wobei f eine M R ist. 

B e w e i s : 

( i ) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

Annahme: <x. y> E f(g) und g ist eine strikte P rä fe renzs t ruk tu r . 
Annahme: <x.y>eg(i ) -> <z, v v ) e g ( i ) . 
# {i | <z, w> 6 g(i)} ^ # | i | <x. y> e g(i)}. wg. (2) u. f M R 
# { i | < x . y > e g ( i ) { g # { i i < y , x > e g ( i ) } . wg. (1) u. f M R 
<w, z> eg ( i ) <z, w> gg( i ) - - i <x, y>eg ( i ) - <y, x>eg( i ) . wg. (1) u. (2) 
# { i | < y . x > e g ( i ) } S # { i | < w , z > e g ( i ) } . 
# { i | < z , w > e g ( i ) } ä # { i | < w , z > e g ( i ) j , 
<z,w>ef(g) . 

wg. (5) u. f M R 
wg. (3), (4) u. (6) 
wg. (7) u. f M R 

B e w e i s des T h e o r e m s : 
(1) Vg e G 0 : Vx, y e X : [<x, y> e f(g) v <y, x> e f(g)]. 
(2) Vg e G 0 : [f(g) ist vo l l s t änd ig ] . 
(3) V g e G 0 : V x 6 X : [ < x , x > e f ( g ) ] . 
(4) Vg G G 0 : [f(g) ist reflexiv]. 
(5) Annahme: g ist eine strikte und potentiell eingipflige 

P rä fe renzs t ruk tu r mit # K ungeradzahlig. 
(6) Annahme: <x, y> e f(g) A <y, z> e f (g). 
(7) 1. F a l l : # {x, y, z} = 1. Dann ist <x, z> e f (g). 
(8) 2. F a l l : # {x, y, z} = 2. Dann kann x = y, y = z oder x = z 

sein. 
(9) x = y -> [<y, z> e f(g) - <x, z> e f(g)]. 
(10) y = z - [<x, y> e f(g) - <x,z> e f(g)]. 
(11) x = z - [<x,z>ef(g)] . 
(12) <x,z>ef(g) . 
(13) 3. F a l l : # {x, y, z} = 3. Dann gibt es genau drei Mögl ichke i ten 

für jede individuelle Präferenzre la t ion aus g: 
(a) <x, y>eg( i ) A <y ,z>eg( i ) v 
(b) <y, x ) e g ( i ) A < x , z ) e g ( i ) v 
(c) <y, z ) e g ( i ) A ( z , x ) e g ( i ) . 

(14) (a) - ( x . z ) e g ( i ) . 
(15) <x ,y>ef(g) < x , z ) e f ( g ) . 

(16) (b) -> <y.z>eg( i ) . 
(17) <y ,z>eg( i ) -> ( x , z ) e g ( i ) . 
(18) <y,z>ef(g) - <x,z>ef(g) . 

(19) (c): (5) A (6) (c), denn bei # K = n und 
# {i | <y, x> e g(i)} = n' ist unter Voraussetzung von 
(c): n ' = n/2, im Widerspruch zu # K ungeradzahlig. 
A l so (c) - * - i [ ( 5 ) A (6)] . 

wg. f M R 
wg. (1) 
wg. (1) mit x = y 
wg. (3) 

wg. (3) 
unmittelbar 

unmittelbar 
unmittelbar 
wg. (3) 
wg. ( 6 )u . ( 8 ) - ( l l ) 

unmittelbar 
wg. (14) u. L . 2/6 

bei Ersetzung 
z x u. w —̂  z 

wg. (5) 
wg. (13) u. (16) 
wg. (17) u. L . 2/6 

bei Ersetzung 
x — y , y — z , 
z —X u. w z 
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(20) V g e G 0 : [f(g) ist transitiv]. wg. (6), (7), (12), (15) 
u. (18) 

wg. (2), (4) u. (20) (21) V g e G 0 : [f(g) ist eine Ordnungsrelation]. 

Die Eingipfligkeit der Prä fe renzs t ruk tur und die Ungeradzahligkeit der Menge 
der Entscheidungsbeteiligten sind sehr restriktive Forderungen. Zudem wird für 
die individuellen Präferenzrela t ionen verlangt, d a ß sie str ikt-vollständig sein sollen. 
M a n hat daher versucht, diese Forderungen abzuschwächen bzw. die Eingipfligkeit 
zu verallgemeinern. 

Letzteres läßt sich leicht erreichen, wenn man beachtet, d a ß Eingipfligkeit nach 
D . 2/6 bedeutet, d a ß in einer individuellen Präferenz bezüglich eines beliebigen 
Tripels <x, y, z> nicht zugleich x gegenüber y und z gegenüber y vorgezogen werden 
darf. Das kommt der Forderung gleich, d a ß in dem Fa l l y nicht die schlechteste 
Alternative in diesen individuellen Präferenzen sein darf. 

Dieser Übe r l egung folgend kann die Menge der Präferenzs t rukturen auf wertre
striktive P rä fe renzs t ruk turen e ingeschränkt werden. Das sind Präferenzs t rukturen, 
in denen es für jedes Tripel <x, y, z> aus X mindestens eine Alternative gibt, so 
d a ß diese in keiner individuellen Präferenz den 'Wert 4 der schlechtesten oder der 
mittleren oder der besten Alternative annimmt. 

D e f i n i t i o n 6/6: Eine Präfe renzs t ruk tur g e G ist wertrestriktiv bezüglich aller Tripel 
. von . Alternativen, aus. X : . ^ VX 0 . e .Po t . (X) , # X 0 = 3: H x . G X ^ - . V i e K : 

[[<x, y> e g(i) v <x, z> e g(i)] v [<y, x> e g(i) v <z, x> e g(i)] v 
[ « x , y> E g(i) A <x, z> e g(i)) v « y , x> e g(i) A <Z, X> G g(i))]]. 

D a Individuen, die zwischen allen Alternativen eines Tripel indifferent sind, an 
einem Mehrheitsergebnis nichts verändern k ö n n e n , müssen sie nicht ausgeschlos
sen werden. W i r bezeichnen sie als nicht-interessierte Personen. Die Forderung 
der Wertrestriktion bezieht sich hingegen auf die Gruppe K 0 der interessierten 
Personen, d. h. K 0 ist diejenige Teilmenge von K , in der alle Personen bei mindestens 
einem Paar von Alternativen aus X 0 nicht indifferent sind. 

D a hier individuelle Indifferenzen bezüglich Paaren oder Tripeln von Alternativen 
zulässig sind, kann auch die E insch ränkung auf s t r ikt-vol ls tändige Präferenzrela
tionen fallengelassen werden, so d a ß die individuellen Präferenzrela t ionen Ord
nungen sind. Die Beschränkung der Menge der Präfe renzs t ruk turen auf wertre
striktive Prä fe renzs t ruk turen erlaubt nun das folgende Theorem, das wir ohne 
Beweis formulieren. 

Theorem 3/6: 
Ist # K 0 ungeradzahlig und die Prä fe renzs t ruk tur g wertrestriktiv, dann ist 
die M R eine K W F . 

Zwar m u ß nun nicht # K ungeradzahlig sein, jedoch # K 0 . Es kann aber auch 
diese Besch ränkung aufgegeben werden, wenn wir uns statt der K W F mit einer 
K E F begnügen , die quasi-transitive kollektive Präferenzre la t ionen induziert, wie 
das folgende Theorem zeigt. 

Theorem 4/6: 
Ist die Präferenzs t ruk tur g wertrestriktiv, dann ist die M R eine Q K E F . 

N u n ist die Q K E F nach Theorem 2/4 mit dem Problem belastet, d a ß sie zu einer 
Vetogruppe führt. Daher würde man sich eine Besch ränkung der individuellen 
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Präferenzen wünschen , die eine K W F ergeben kann, ohne die Ungeradzahligkeit 
von # K oder # K 0 zu erfordern. 

Eine solche A r t der Beschränkung ist mit extremalrestriktiven P rä fe renzs t ruk turen 
gegeben. Das ist eine Beschränkung , bei der die Präferenzen einer (beliebigen) 
Person hinsichtlich eines Tripels von Alternativen als gegeben angenommen, dann 
aber die Präferenzen der anderen Personen in Bezug auf diese Alternativen ein
geschränk t werden. Zieht z. B. eine Person x gegenüber y und y gegenüber z vor, 
so k ö n n e n die anderen zwar im Gegensatz dazu z gegenüber x vorziehen, müssen 
dann aber auch z gegenüber y und y gegenüber x vorziehen. 

D e f i n i t i o n 1/6: Eine Präferenzs t ruktur g e G ist extremalrestriktiv bezüglich aller 
Tripel von Alternativen aus X : ^ V X 0 e Po t (X) , # X 0 = 3: [3 i e K 0 : 
[<x, y> e g(i) A <y, z> e g(i)] -> Vj e K 0 : j * i : [<z, x> e g(j) -> « z , y> 6 g(j) A 

< y , x > e g ü ) ) ] ] . 

Diese E i n s c h r ä n k u n g ermöglicht das folgende Theorem. 

T h e o r e m 5/6: 
Ist die Präferenzs t ruk tur g extremalrestriktiv, dann ist die M R eine K W F . 

Eine weitere Beschränkung individueller Präferenzen ist die begrenzt ü b e r e i n s t i m 
mende P rä ferenzs t ruk tur . Diese E in sch ränkung geht davon aus, d a ß die indivi
duellen Präferenzen bezüglich eines Tripels von Alternativen mindestens für ein 
Paar von Alternativen übere ins t immen. 

D e f i n i t i o n 8/6: Eine Präferenzs t ruktur g e G ist begrenzt ü b e r e i n s t i m m e n d bezüglich 
aller Tripel von Alternativen aus X : V X 0 e Po t (X) , # X 0 = 3: 
[ 3 x , y e X 0 : V i e K 0 : < x , y>eg( i ) ] . 

Diese Besch ränkung läßt jedoch nur wieder eine M R zu, die eine K E F ist. 

T h e o r e m 6/6: 
Ist die Präferenzs t ruk tur g begrenzt übere ins t immend , dann ist die M R eine 
K E F . 

A l s Koro l l a r zu den Theoremen 3/6 bis 6/6 kann das folgende zusammenfassende 
Resultat formuliert werden. 

K o r o l l a r 1/6: Ist die Präferenzs t ruktur entweder wertrestriktiv oder extre
malrestriktiv oder begrenzt übere ins t immend , so ist dies notwendig und hin
reichend dafür , d a ß die M R eine K E F ist. 

Wenn die e rör te r ten Beschränkungen der Präfe renzs t ruk turen unter normalen A n 
wendungsverhä l tn issen gegeben wären , so hä t ten mit den Theoremen 2/6 bis 6/6 
die in den Kapiteln 3 und 4 diskutierten Unmögl ichke i t s resu l ta te ihre Relevanz 
weitgehend e ingebüßt . Leider kann man davon jedoch nicht ausgehen: Schon die 
dem Abstimmungsparadox zugrundeliegende Präferenzs t ruk tur ist keineswegs un
gewöhnl ich und kann auch für größere Gruppen nicht ausgeschlossen werden. 

6.3 Quantitative Beschränkungen 

Die Einführung quantitativer Beschränkungen der Präferenzs t ruk turen kann sich 
die Tatsache zunutze machen, d a ß genau entgegengerichtete, also invers zueinander 
stehende individuelle Präferenzen bezüglich Paaren oder Tripeln von Alternativen 
sich nach der M R aufheben, d.h. zu kollektiver Indifferenz führen. 
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Das gilt auch für Prä fe renzs t ruk turen insgesamt, wenn alle individuellen Präfe
renzen in einer Prä fe renzs t ruk tur eine inverse Entsprechung zu den individuellen 
Präferenzen in einer anderen Präfe renzs t ruk tur haben. Tabelle 15 gibt ein Beispiel 
dafür wieder, bei dem (a) die Prä fe renzs t ruk tur ist, die dem Abstimmungsparadox 
zugrunde liegt, und (b) die genau gegenläufige Präferenzs t ruk tur , die bei Anwen
dung der M R ebenfalls eine zyklische kollektive Präferenz bezüglich der Menge 
{x, y, z} ergibt. Wegen dieses Resultats nennt man eine solche Präferenzs t ruktur 
auch einen Zyklus. 

(a) (b) 
1 j k l m n 

X y z z y X 

y z X y X z 
z X y X z y 

Tab. 15: Zyklus individueller Präferenzen im Uhrzeigersinn (a) 
und entgegen dem Uhrzeigersinn (b) 

Der Leser kann sich selbst leicht klarmachen, d a ß der eine Zyklus den anderen 
aufhebt, so d a ß beide Zyklen zusammen bei Anwendung der M R zu kollektiver 
Indifferenz zwischen x, y und z führen, wenn die Zahl der Personen in jeder Zeile 
im einen wie im anderen Zyklus genau gleich ist. Daher k ö n n t e man in einer Prä
ferenzstruktur durchaus einen Zyklus individueller Präferenzen zulassen, sofern 
gesichert ist, d a ß es in der Prä fe renzs t ruk tur dieselbe Anzah l von Personen im 
Gegenzyklus gibt. 

U m diese Idee genauer zu formulieren, führen wir die folgende Vereinfachung der 
Schreibweise ein. 

D e f i n i t i o n 9/6: V X 0 G Pot (X) , # X ? = 3: V u , v, w G X 0 : Vi e K 0 : 
[<u, v, w> G g(i): <-• [<u, v> G g(i) A <V, W> G g(i)], 

<u, v, w> G | ( i ) : <-> [<u, v> G g(i) A <V, W> G g(i)], 
<u, v, w> G g(i): [<u, v> G g(i) A <V, W> G g(i)], 
<u, v, w> G g(i): <r+ [<u, v> G g(i) A <V, W> G g(i)]] . 

Die Sequenz individueller Präferenzen <u, v, w> G g(i) bzw. <u, v, w> G g(i) sei als 
individuelle (strikte) Präferenzfolge bezeichnet. Die Präferenzfolgen aus Tabelle 
15 lassen sich dann wie folgt schreiben: 

(i) <x,y,z>Gg( i) (1) <z,y,x>Gg( l) 
Ü) <y, z, x> G g(i) (m) <y, x, z> G g(m) 
(k)<z, x, y>Gg(k) (n) <x,z,y>Gg(n) 

W i r nennen die Präfe renzs t ruk tur , die sich aus (i), (j) und (k) zusammensetzt, 
einen Zyklus im Uhrzeigersinn und bezeichnen ihm mit g(Z) bzw. mit g(Z) , wenn 
es sich um den entsprechenden Zyklus individueller strikter Präferenzfolgen han
delt. A n a l o g dazu ist die Prä fe renzs t ruk tur , die sich^aus (1), (m) und (n) zusam
mensetzt, ein Zyklus entgegen dem Uhrzeigersinn g(Z) bzw. g(Z) . 

N u n gehör t zu einem Zyklus individueller Präferenzfolgen - wie ihn Tabelle 16 
ausweist - auch ein entsprechender Zyklus der strikten Präferenzfolgen. Ebenso 
aber gehör t dazu ein analoger Zyklus , bei dem in den individuellen Präferenzfolgen 
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jeweils auf eine strikte Präferenz eine Indifferenz folgt und umgekehrt auf eine 
Indifferenz eine strikte Präferenz (vgl. D . 9/6). In Tabelle 16 sind die vol ls tändigen 
Zyklen aufgeführt . 

g(Z)-Zyklus 

g(Z) g(Z) l ( Z ) 

(1) <x ,y ,z>eg(i) 
(2) <y , z ,x>eg(i) 
(3) <z,x ,y>eg(i) 

(4) <x,y,z>ei(i) 
(5) <y ,z,x>ei(i) 
(6) <z,x ,y>eg(i) 

(7) <x,y,z>e |(i) 
(8) <y ,z ,x>eg(i) 
(9) <z >x,y>€l(i) 

g(Z) 

g(Z)-Zyklus 

g(Z) l ( Z ) 

(10) <z ,y ,x>eg(i) 
(11) <y ,x ,z>eg(i) 
(12) <x,z,y>eg(i) 

(13) <z,y,x>eg(i) 
(14) <y ,x,z>ei(i) 
(15) <x,z,y>eg(i) 

(16) < z , y , x > e £ ( i ) 
(17) <y ,x ,z>eg(i) 
(18) < x , z , y > e £ ( i ) 

Tab. 16: Volls tändiger g(Z)- und g(Z)-Zyklus 

In diesen Zyklen stimmen die individuellen Präferenzfolgen £4) und (15) überein , 
ebenso (5)jand (14)^sowie (6) und (13), so d a ß g(Z) mit g(Z) äquivalent ist und 
ebenso g(Z) mit g(Z). F ü r die weiteren Über legungen k ö n n e n daher die Folgen 
(13) bis (18) außer Betracht bleiben: die Folgen (1) bis (12) geben alle logisch 
mögl ichen Präferenzfolgen der Menge {x, y, z} wieder, wenn nur interessierte Per
sonen berücksicht igt werden. 

W i r nehmen nun die eingangs er läuter te Idee auf und wollen sagen, eine Präfe
renzstruktur g sei im^zyküschen Gleichgewicht genau dann, wenn dieselbe Anzah l 
von Personen im g(Z)- wie im g(Z)-Zyklus ist. 

D e f i n i t i o n 10/6: Eine Präferenzs t ruktur g e G eines Kollekt ivs K ist im zyklischen 
Gleichgewicht: ~ Vi e K 0 : [ # {i |g(i) E g(Z)} = # { i |g ( i ) e g(Z)}] . 

Die Eigenschaft des zyklischen Gleichgewichts ermögl icht dann das folgende Theo
rem. 

T h e o r e m 7/6: 
Ist die Präferenzs t ruktur g im zyklischen Gleichgewicht, dann ist die M R 
eine K W F . 

B e w e i s : 
(1) Annahme: g setze sich aus den Präferenzfolgen (1) bis (12) aus 

Tab. 16 zusammen. 
(2) S e i n i = # { i | < x , y , z > e g ( i ) } , n 2 = # { i | <y, z, x> e g ( i ) } , . . . , 

n 1 2 = # {i|<x, z, y>eg( i )} ; vgl. ebenfalls Tab. 16. 
(3) <x, y> G f(g) <-> nj + n 3 + n 4 + n 9 + n 1 2 ^ n 2 + n 5 + n 8 + n 1 0 

+ n u . 
(4) <y, z> G f(g) <- n x + n 2 + n 5 + n 7 + n t l ^ n 3 + n 6 + n 9 + n 1 0 

+ n 1 2 . 

wg. (1), (2) u. f M R 

wg. (1), (2) u. f M R 
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(5) Nach A d d i t i o n der Ungleichheiten aus (3) und (4) und wg. (3) u. (4) 
Ei iminierung von Gliedern: 2n, + n 4 + n 7 ^ n 6 + n 8 + 2 n 1 0 . 

(6) <x,z>e f(g) <-> nl + n 4 + n 7 + n M + n 1 2 ^ n 2 + n 3 + n 6 + n 8 wg. (1), (2) u. f M R 
+ n 1 0 . 

(7) 2nj -t- n 4 + n 7 = n t + n 4 + n 7 + n n + n 1 2 -f n { - n n - n 1 2 . wg. (5) u. (6) 
(8) n 6 + n 8 + 2 n 1 0 = n 2 + n 3 + n 6 + n 8 + n 1 0 - n 2 - n 3 + n 1 0 . wg. (5) u. (6) 
(9) Aus (5) folgt (6), wenn n n + n 1 2 — n 1 ^ n 2 + n 3 - n 1 0 bzw. wg. (6) — (8) 

durch Umstellen: n 1 0 + n u + n 1 2 ^ ^ + n 2 + n 3 . 
(10) Die Ungleichheit (9) ist hinreichend dafür , "daß: wg. (3)-(9) 

<x, y> e f(g) A <y, z> e f(g) - <x, z> e f(g). 
(11) Aufgrund des gleichen Arguments ist (9) hinreichend für: wg. (3)-(9) 

<y, z> e f(g) A <z, x> e f(g) -> <y, x> e f(g) und 
<z, x> e f(g) A <x, y> e f(g) - <z, y> e f(g). 

(12) Die Ungleichheit n t + n 2 + n 3 ^ n 1 0 + n l { + n 1 2 ist hin- analog zu (10)-(11) 
reichend dafür , d a ß : 
<x, z> e f(g) A <z, y> e f(g) -> <x, y> e f(g), 
<y, x> e f(g) A <x, z> e f(g) - <y, z> e f (g). 
<z, y> e f(g) A <y, x> G f(g) - <z, x> e f(g). 

(13) G i l t zugleich (9) und (12), d .h . ist: wg. (10)-(12) • 
n i + n 2 + n 3 = n 1 0 + n n + n 1 2 , so ist dies hinreichend dafür, 
d a ß f(g) für alle Paare von Alternativen aus der Menge 
{x, y, z} transitiv ist. 

(14) Die Voraussetzung in (13) definiert das zyklische Gleichgewicht, wg. (2) u. D . 10/6 

W i r haben hier also, erstmals eine E insch ränkung , die alle individuellen. Präferenz
ordnungen bezüglich eines Tripels von Alternativen zuläßt und nur der Präferenz
struktur insgesamt eine Besch ränkung auferlegt: die Zahl der Personen im g(Z)-
Zyklus m u ß der Zahl der Personen im g(Z)-Zyklus entsprechen. Allerdings ist 
diese Forderung recht restriktiv, denn es wird wohl nur zufällig einmal in einer 
Präferenzs t ruk tur die Zah l der Personen in diesen beiden Zyklen gleich sein, vor
ausgesetzt es liegen ü b e r h a u p t beide Zyklen vor. 

N u n hat aber Theorem 7/6 eine interessante Implikation. Es kann gezeigt werden, 
d a ß die Forderung des zyklischen Gleichgewichts notwendig und hinreichend dafür 
ist, d a ß einer gegebenen Prä fe renzs t ruk tu r im zyklischen Gleichgewicht in belie
biger Weise individuelle Präferenzfolgen des Typs g(i) oder g(i) hinzugefügt oder 
weggenommen werden k ö n n e n , ohne d a ß die Eigenschaft der Transi t ivi tä t von 
f(g) zerstört wird. 

Wie auch der Beweis zu T 7/6 zeigt, kommt es für das zyklische Gleichgewicht 
nur darauf an, d a ß die Zah l der Personen im g(Z)-Zyklus und im g(Z)-Zyklus 
gleich ist - u n a b h ä n g i g davon wie sich Personen mit Präferenzfolgen des Typs 
g(i) oder g(i) in der Prä fe renzs t ruk tu r verteilen. 

Das kann durch Tabelle 17 verdeutlicht werden, in der die Prä fe renzs t ruk turen g 
und g' hinsichtlich der Verteilung der Präferenzfolgen des Typs g(i) und g(i) über
einstimmen, sich aber bezüglich der Verteilung der Präferenzfolgen g(i) in der Weise 
unterscheiden, d a ß g im zyklischen Gleichgewicht ist, g' jedoch nicht. 

Bei Anwendung der M R ergibt sich für g eine transitive kollektive Präferenzre
lation, nicht aber für g \ Das jedoch kann nur daraus resultieren, d a ß die indivi
duellen Präferenzfolgen g(i) im einen F a l l im zyklischen Gleichgewicht waren, im 
anderen Fal l jedoch nicht, denn die Verteilung der Präferenzfolgen g(i) bzw. g(i) 
war in g und g' dieselbe. Das bedeutet im U m k e h r s c h l u ß , d a ß die Verteilung der 
Präferenzfolgen des Typs g(i) oder g(i) in einer Präferenzs t ruktur im F a l l des zy-
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g g' 

i : <x, y, z)eg(i) i : <x, y, z ) e g ' ( i ) 

j : <x,y, z>Gg(j) <x, y, z>Gg 'ü) 
k: <x,z, y>eg(k) k: <x, z, y>Gg'(k) 
1: <y, x ,z>eg( l ) 

m: <z, x,y>Gg(m) m: <z, x,y)eg'(m) 
n: <z, y, x>e|(n) n: <z, y,x>e|'(n) 
o: <z, y, X > G | ( O ) o: <z, y,x>ei'(o) 

Tab. 17: Beliebigkeit der Verteilung von Präferenzfolgen des Typs g(i) und g(i) 

klischen Gleichgewichts beliebig sein kann und dennoch die Transi t ivi tät der ko l 
lektiven Präferenzre la t ion gesichert ist. 

Diesen Umstand kann man sich zunutze machen, um von der Präfe renzs t ruk tur 
eines Kol lekt ivs K zur reduzierten P rä fe renzs t ruk tur dieses Kollekt ivs zu gelangen, 
die, wenn sie Präferenzfolgen aus beiden Zyklen enthäl t , also zyklisch gemischt 
ist, die M R zu einer K W F macht. 

W i r betrachten zunächs t wieder Tabelle 16, die die beiden vo l l s t änd igen jg(Z) -
Zyklen wiedergibt. Wie wir bereits notiert hatten, ist g(Z) mit g(Z) und g(Z) mit 
g(Z) äqu iva len t . Es macht also keinen Unterschied, ob g(Z^ im g(Z)- oder im 
g(Z)-Zyklus angeordnet wird oder g(Z) im g(Z)- oder im g(Z)-Zyklus . W i r ent
scheiden uns, i m folgenden die Zyklen: 

g(Z) | ( Z ) g(Z) 
g(Z) i ( Z ) g(Z) 

zu berücksicht igen (vgl. Tab. 16), also g(Z) und g(Z) auße r Betracht zu lassen. 

1. R e d u k t i o n s s t u f e (R 1 ) : Je zwei Präferenzfolgen, die invers zueinander stehen, kön
nen gestrichen werden, da sie sich bei Anwendung der M R aufheben. Beispiel: 
<x, y , z ) eg ( i ) A <z, y ,x>Gg( i ) -* <x, y, z> e?(g). 

2. R e d u k t i o n s s t u f e (R 2 ) : Vollständige g(Z)- bzw. g(Z)-Zyklen lassen sich streichen, 
ohne die Mehrhe i t sverhä l tn i sse zu verändern . Beispiel: 
<x, y,z>Gg( i ) A <y,z, x>Gg(i) A <z, x,y>Gg(i) <x, y, z> e?(g). 

3. R e d u k t i o n s s t u f e (R 3 ) : Zwei g(i)-Folgen lassen sich in eine g(i)-Folge überführen, 
ebenso k ö n n e n zwei g(i)-Folgen in eine g(i)-Folge transformiert werden. Bei
spiel: <y, z, x> G g(i) A <z, x, y> G g(i) -+ <z, y, x> e i ( i ) . 

4. R e d u k t i o n s s t u f e (R 4 ) : Paare nicht-inverser strikter Präferenzfolgen g^i), die zu 
verschiedenen g(Z)-Zyklen gehören , lassen sich in eine g(i)- oder eine g(i)-Folge 
transformieren, die dann doppelt zu zählen ist. Beispiel: 
<y, z, x> G g(i) A <y, x, z> e g(i) - • 2mal: <y, z, x> G | ( i ) , oder: 
<y, z, x> G g(i) A <z, y, x> e g(i) -> 2mal: <y, z, x> e g(i). 

Diese Reduktionen führen zum Begriff der Standardstruktur. 

D e f i n i t i o n 11/6: Die Prä fe renzs t ruk tur eines Kollekt ivs K ist eine Standardstruktur 
g* genau dann, wenn alle vier Reduktionen durchgeführ t wurden, d.h. 
g*: « - V k e { l , 2 , 3 , 4 } : [ R k ( g * ) = g*]-
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Das folgende Lemma gibt eine wichtige Konsequenz dieser Reduktionsprozedur 
wieder. 

Lemma 3/6: Es gibt genau zwölf verschiedene Standardstrukturen. 

Beweis: 
(1) Annahme: Sei die P rä f e r enzs t ruk tu r von K eine Standardstruktur, 

so d a ß R k (g*) = g*. 
(2) Die Standardstruktur werde im folgenden mit gf m , 1 e {0 ,1 , 2, 3}, 

m e {0, 1,2}, bezeichnet, wobei 1 die Z a h l der g(i)-Folgen und m 
die der g(i)- oder g(i)-Folgen angibt. 

(3) Z u zeigen: Die P rä fe renzs t ruk tu r g* k o m m t in einer der Standard
strukturen gfm vor. 

(4) Vier Fäl le sind zu unterscheiden. 
X . F a l l : R 1 (g*) = g*. 

(5) F ü r jedes Paar invers zueinander stehender Präferenzfolgen des wg. R 1 

Typs g(i), g(i) oder g(i) kann nur eine Folge vorkommen. 
(6) Die Z a h l solcher Folgen ist nicht b e s c h r ä n k t . (Es kann z. B. ein wg. R 1 

gesamter g(Z) -Zyklus vorliegen.) 
(7) I . F a l l : R 1 (g*) = R 2 (g*) = g*. 
(8) Zusä tz l ich zu (5)-(6): Es existiert kein vol l s tändiger g(Z)- oder wg. R 2 

g(Z) -Zyklus^ 
(9) A u s dem g(Z)- oder g(Z) -Zyklus k ö n n e n höchs t ens jeweils zwei wg. (8) 

unterschiedliche g(i)- oder g(i)-Folgen vorkommen. 
(10) Im F a l l (9) kann es, wenn eine Präferenzfolge aus dem jeweiligen wg. R l 

Gegenzyklus vorkommt, nur die sein, die invers zu der steht, die 
im ersten Zyklus nicht vorkommt. 

(11) 3. F a l l : R 1 (g*) = R 2 (g*) = R 3 (g*) = g*. 
(12) Zusätz l ich zu (5)-(6) und (8)-(10) kann einer der g(Z) oder g(Z)- wg. R 3 

Zyklen nur höchs t ens eine g(i)- oder g(i)-Folge enthalten. 
(13) 4. F a l l : R 1 (g*) = R 2 (g*) = R 3 (g* ) = R 4 ( g * ) = g*. 
(14) Zusätz l ich zu (5)-(6), (8)-(10) und (12) gilt, d a ß alle noch wg. R 4 

verbliebenen g(i)-Folgen zum selben g (Z) -Zyk lus gehören müssen . 
(15) g* umfaß t genau 0 ,1 , 2 oder 3 Präferenzfolgen, die alle zum wg. (6) u. (14) 

gleichen g(Z)-Zyklus gehören . 
(16) g* u m f a ß t genau 0,1 oder 2 Präferenzfolgen, die zu unterschied- wg. (9) u. (12) 

liehen g(Z)- bzw. g (Z) -Zyklen gehören . 
(17) Die P rä fe renzs t ruk tu r g* kommt in einer der Standardstrukturen wg. (15) u. (16) 

gfm vor. 

Ehe wir die Eigenschaft der zyklischen Gemischtheit einer Prä fe renzs t ruk tur ein
führen, ist der Begriff der Komponenten einer Präferenzfolge zu e r läu te rn . Nach 
R 4 k ö n n e n zwei strikte Folgen aus verschiedenen g(Z)-Zyklen, die nicht invers 
zueinander stehen, zu einer g(i)- oder g(i)-Folge zusammengefaß t werden, die dop
pelt zu zählen ist. W i r werden diese strikten Folgen die Komponenten der g(i)- oder 
g-Folge nennen, zu der sie zusammengefaß t werden können , so d a ß z . B . 
<x, y, z> G g(i) und <x, z, y> e g(i) die Komponenten der Folge <x, y, z> G g(i) sind. 

Definition 12/6: Eine Prä fe renzs t ruk tu r g ist zyklisch gemischt genau dann, wenn 
in der reduzierten Struktur g* Präferenzfolgen aus beiden g(Z)-Zyklen vorliegen 
und zwar in der Weise, d a ß von je zwei invers zueinander stehenden Folgen 
<u, v, w> G g(i) und <w, v, u> G g(i), V u , v, w G {X, y, z}, höchs tens eine Folge 
vorkommt oder wenn alle Folgen in g* identisch sind oder wenn g* leer ist. 

Das folgende dreiteilige Lemma setzt die Eigenschaft der zyklischen Gemischtheit 
mit den oben erör te r ten Standardstrukturen in Beziehung. 
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L e m m a 4/6: 
(a) Ergibt sich eine der Standardstrukturen g £ 0 , g ^ , g % 2 , oder g f 0 , so ist 

die Ausgangsstruktur stets zyklisch gemischt. 
(b) Ergibt sich eine der Standardstrukturen g*o>g3o>g3i ° d e r g*2> s o i s t 

die Ausgangsstruktur niemals zyklisch gemischt. 
(c) Ergibt sich eine der Standardstrukturen gii ,gi2>g*i ° d e r g*2> s o i s t 

die Ausgangsstruktur genau dann zyklisch gemischt, wenn mindestens 
eine ihrer g(i)- oder g(i)-Folgen zwei g(i)-Folgen als Komponenten hat, 
so d a ß eine dieser Komponenten invers zu der einen (oder den beiden) 
strikten Folgen steht, die in dem g(Z)-Zyklus nicht vorkommen, zu dem 
die 1 strikten Folgen der Standardstruktur gfm gehören . 

W i r werden den Beweis zu diesem Lemma nicht vol ls tändig führen; (a) und (b) 
ergibt sich unmittelbar aus D . 12/6 und (c) wollen wir anhand eines Beispiels 
demonstrieren. Nehmen wir an, <x, y, z> G g(i) sei die einzige strikte Präferenzfolge 
in den Standardstrukturen g ^ und g * l 2 . D a n n darf nach D . 12/6 in g * l x und g \ 2 \ 

(1) keine der Folgen <z, y, x> e g(i) oder <z, y, x> e g(i) (oder eine, die sich in diese 
umwandeln läßt) vorkommen, 

(2) oder aber eine dieser Folgen nur zusammen mit einer anderen, zulässigen Folge. 

In Tabelle 18 sind Beispiele für g ^ und g \ 2 angegeben. Der Leser kann selbst 
überprüfen , d a ß g * i 2 D . 12/6 erfüllt: Es kommen Präferenzfolgen aus beiden g(Z)-
Zyklen vor, ohne d a ß eine Folge invers zu einer anderen stejit. Das ist bei g ^ 
nicht der Fa l l : Entweder man ordnet <z, x, y>eg(j) dem g(Z)-Zyklus zu, dann 
hat man zwei Folgen^ aus dem gleichen g(Z)-Zyklus , oder man ordnet 
<z, x, y>eg(j) dem g(Z)-Zyklus zu (was mögl ich ist, da <z, x, y> G g(j) 
<z, y, x> G g(i)), damit aber stehen zwei Folgen invers zueinander. 

g*l g*2 

V i : <x, y, z ) e g ( i ) V i : <x, y,z>Gg(i) 
Vj: <z, x, y>GgG) Vj: <z, x , y > G g ü ) 

Vk: <x,z, y > 6 l ( k ) 

Tab. 18: Beispiele von Standardstrukturen g * t und g * 2 

Gleichzeitig ist festzustellen, d a ß g * { 1 nicht die obigen Forderungen (1) und (2) 
erfüllt: <z, x, y> G g(j) kann in <z, y, x> G g(j) umgeformt werden und diese Folge 
soll entweder nicht vorkommen oder nur zusammen mit einer weiteren, zulässigen 
Folge. Damit verletzt g * n auch die Forderung nach L . 4/6 (c): <z, x, y> G g(j) hat 
als Komponenten die strikten Folgen <z, x, y> G g(j) und <z, y, x> G g(j). Keine 
dieser beiden Folgen steht invers zu den nicht vorkommenden strikten Folgen aus 
dem g(Z)-Zyklus, zu dem <x, y, z> G g(i) gehör t . Das gilt im übr igen auch für die 
anderen in Forderung (1) genannten Folgen. 

Die Standardstruktur g * 2 in unserem Beispiel hingegen erfüllt Forderung (2) wegen 
der zusätzlichen Folge <x, z, y> G g(k). Dami t genügt sie auch der Anforderung 
(c) von L . 4/6, denn <x, z, y>Gg(k) hat als Komponenten (x, z, y ) e g ( k ) und 
<z, x, y> G g(k), wobei <x, z, y> G g(k) invers zu <y, z, x> G g(i) steht, also zu einer 
nicht vorkommenden strikten Folge aus dem g(Z)-Zyklus , zu dem <x, y, z> G g(i) 
gehör t . 
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Die Eigenschaft der zyklischen Gemischtheit von Präferenzs t ruk turen führt nun 
zu folgendem Theorem. 

T h e o r e m 8/6: 
Die M R ist eine K W F genau dann, wenn die Prä fe renzs t ruk tur g von K 
für alle Tripel von Alternativen zyklisch gemischt ist. 

W i r werden auch für dieses Theorem den Beweis nicht vol ls tändig führen, sondern 
nur anhand eines Beispiels die Beweisidee skizzieren. A u s L . 3/6 folgt, d a ß nur 
die zwölf Standardstrukturen zu betrachten sind, und aus L . 4/6, d a ß nur die 
Ausgangsstruktur der beiden in (a) und (c) von L . 4/6 genannten Gruppen von 
Standardstrukturen zyklisch gemischt ist. Dabei umfaß t die Gruppe (a) weitgehend 
triviale Fälle, wie die leere Standardstruktur g £ 0 oder die Standardstruktur mit 
nur einer Präferenzfolge g \ 0 oder g g x . W i r greifen daher aus der Gruppe (c) die 
Standardstruktur gf 2 heraus und geben in Tabelle 19 ein entsprechendes Beispiel 
an. 

V i : < x , y , z ) e g ( i ) e g ( Z ) 

Vj: <y, z, x> e g(j) -+ <y, x, z> G g(j) e g ( Z ) 

V k : < z , y , x > G | ( k ) -> < y , z , x > G i ( k ) G | ( Z ) 

Tab. 19: E i n Beispiel für die Standardstruktur g * 2 

W i r haben in dieser Tabelle zugleich die Zuordnung der Präferenzfolgen zu den 
Zyklen angegeben, die zeigt, d a ß sie verschiedenen Zyklen zugeordnet werden kön 
nen, ohne d a ß invers zueinander stehende Folgen vorkommen (das wäre allerdings 
der F a l l , wenn <z, y, x> e g(k) dem g(Z)-Zyklus zugeordnet würde) . 

Es ist mithin noch nachzuweisen, d a ß in diesem F a l l die M R ta tsächl ich eine K W F 
ist, d. h. insbesondere transitive kollektive Präferenzre la t ionen erzeugt. W i r neh
men an: 

# { i } > 0 , # { j } > 0 , # { k } > 0 (1) 

Bei Anwendung der M R auf das Beispiel für g ^ : 

<x, y> G f (g) ~ # {i} > (# {j} + # {k}) (2) 
< x , z > G f ( g ) ~ # { i } > # { k } . (3) 

D a nach (1): # {i} -f # {j} > 0, ergibt sich aus dem Beispiel für g * l 2 : <y, z> G f(g). 
Wenn <y, x> G f(g) und <x, z> G f(g) ist, m u ß demnach f(g) transitiv sein, so d a ß 
noch die Fälle <x, y> G f(g) und <z, x> G f(g) zu betrachten sind, wobei zu zeigen 
ist, d a ß <x, y> G f(g) <x, z> G f(g) und <z, x> e f(g) <y, x> G f(g). 

Bei Anwendung der M R auf das Beispiel für g \ 2 : 

<x, y> G f(g) <- # {i} ^ (# {j} + # {k}) (4) 

D a # {j} > 0, gilt # {i} ^ (# {j} + # {k}) -> # {i} > # {k}, also nach (3): 
<x, z> G f(g). Weiter aufgrund der MR: 

<Z, X> G f (g) « - # {i} ^ # {k} 
# { i } ^ # { k } ^ # { i } < ( # { j } + #{k}) . 

Dami t ist nach (2): <y, x> G f(g), was zu beweisen war. 
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Die Eigenschaft der zyklischen Gemischtheit von Präfe renzs t ruk turen ist gegen
über dem zyklischen Gleichgewicht weit weniger restriktiv: Es m u ß nicht eine glei
che A n z a h l von Personen im g(Z)- wie im g(Z)-Zyklus sein, vielmehr reicht es 
aus, wenn die Prä fe renzs t ruk tur auf eine Standardstruktur zurückgeführ t werden 
kann, in der Präferenzfolgen aus beiden g(Z)-Zyklen vorkommen, die nicht invers 
zueinander stehen. 

Nachtei l ig ist die etwas komplizierte Handhabung des Konzepts. Tatsächlich müs 
sen für jede Präfe renzs t ruk tur erst alle Reduktionen durchgeführ t werden, ehe 
man zu einer Struktur gelangt, die daraufhin untersucht werden kann, ob sich 
ihre Präferenzfolgen unterschiedlichen g(Z)-Zyklen zuordnen lassen, ohne d a ß sie 
invers zueinander stehen. 

Welche Beziehungen bestehen zwischen zyklischer Gemischtheit und den anderen 
Beschränkungen? F ü r das zyklische Gleichgewicht ist offensichtlich, d a ß es zyk l i 
sche Gemischtheit impliziert. Interessant ist nun, d a ß es auch eine logische Ver
bindung zwischen Extremalrestriktion und zyklischer Gemischtheit gibt, wie das 
folgende Theorem zeigt. 

T h e o r e m 9/6: 
Ist eine Präfe renzs t ruk tur g extremalrestriktiv, dann ist sie auch zyklisch 
gemischt. 

Beweis: 

(1) Annahme: g ist extremalrestriktiv, d .h . V X 0 e P o t ( X ) , 
# X 0 = 3: [3i e K 0 : <x, y, z> e g(i) -> Vj e K 0 : [<z, x> e g(j) -
<z* y , x > e g ö ) ] ] . 

(2) Z u zeigen: g ist zyklisch gemischt. 
(3) Annahme^ g en thä l t ausschließlich Präferenzfolgen des Typs 

g(i) oder | ( i ) . 
(4) Volls tändige g(Z)- oder g(Z)-Zyklen werden eliminiert. 
(5) Es verbleiben in g nur mehr höchs t ens zwei verschiedene 

g(i)-Folgen und zwei verschiedene g(i)-Folgen. 
(6) Invers zueinander stehende Folgen werden eliminiert. 
(7) Je zwei ^( i ) -Folgen werden in eine g(i)-Folge über führ t bzw. 

je zwei g(i)-Folgen in eine g(i)-Folge. 
(8) Die resultierende Standardstruktur g* kann nur zur Gruppe 

(a) von L . 4/6 gehören . 
(9) Annahme: g enthalte eine Präferenzfolge des Typs g(i), so d a ß 

3 i e K 0 : <x, y, z>eg( i ) . 
(10) Vj e K 0 : [<z, x> e g ü ) - <z, y, x> e g ü ) ] . 

D a n n sind vier Fäl le zu unterscheiden: 
(11) l . F ö / / : 3 j e K 0 : < z , x > e g ü ) . 
(12) <z, y, x> e g ü ) A Vk e K 0 : [<x, z> e g(k) -> <x, y, z> e g(k)] . 
(13) V i e K 0 (i =t= j 4= k) gilt, d a ß a u ß e r <x, y, z> e g(i) und 

<z, y, x> e g(i) in g noch die Folgen <y, z, x> e g(i) und 
<z, x, y> € g(i) vorkommen k ö n n e n . 

(14) Diese Folgen lassen sich auf eine der Standardstrukturen g $ 0 , 
g o i ' 8 * o o c l e r g * l { zu rückführen . 

(15) 2. F a l l : - i 3j e K 0 : [<z, x> e g ü ) ] A 3j e K 0 : [<x, z, y> e g ü ) ] . 
(16) Vk e K 0 : [<y, x> e g(k) - <y, z, x> e g(k)] . 
(17) Vi e K 0 (i =}= j =t= k) kann jedoch <y, z, x> e g(i) in g nicht 

vorkommen und auch nicht <y, z, x> G g(i) und <y, x, z> G g(i). 

wg. R 2 

wg. (4) 

wg. R 1 

wg. R 3 

wg. (5)-(7) 

wg. ( l ) u . (9) 

wg. (1), (10) u. (11) 
wg. (1), (9) u. (10) 

wg. R 1 

wg. ( l ) u . (15) 
wg. (1) u. (9) 



106 6. B e s c h r ä n k u n g e n individueller Präferenzen 

(18) Dami t verbleiben in g die Folgen: <x, y, z> e g(i), wg. (1), (9) u. 

<x, y, z> e g(i), <x, y, z> e g(i), <x, z, y> e g(i) und (15)-(17) 

<x, z, y > e | ( i ) . 
(19) Diese Folgen lassen sich auf eine der Standardstrukturen ggj, wg. R * - R 4 

go2>g*i ° d e r 8*2 zu rückführen . 
(20) 3. F a l l : ~ i 3j e K 0 : [<z, x> e g ü ) ] A 3j e K 0 : [<y, x, z> e g ü ) ] . 
(21) Vi e K 0 (i 4= j 4= k) verbleiben in g die Präferenzfolgen: analog zu (15)—(19) 

<x, y, z> e g(i), <x, y, z> e g(i), <x, y, z> eg(i) , <y, x, z> e g(i) 
und <y, x, z ) e g ( i ) . 

(22) Diese Folgen lassen sich auf eine der Standardstrukturen g % l , wg. R ' - R 4 

g o 2 , g * i oder g f 2 zu rückführen . 
(23) 4. F a l l : - i 3j e K 0 : [<z, x> e g(j)] A -I 3j e K 0 : [<x, z, y> e g(j)] A 

- i 3 J 6 K 0 : [ < y , x , z > e g ( j ) ] . 
(24) Vi G K 0 (i 4= j) verbleiben in g die Folgen <x, y, z> e g(i), wg. (1) u. (23) 

<x, y, z> e g(i), <x, y, z> e £( i ) , <x, z, y> e g(i) und <y, z, x> e g(i). 
(25) Diese Folgen lassen sich auf die Standardstrukturen g * 0 , g * i wg. R J - R 4 

oder g \ 2 zu rückführen . 
(26) Die Annahmen (3), (9), (11), (15), (20) und (23) erschöpfen die unmittelbar 

Mögl ichke i ten . 
(27) Es ergaben sich stets Standardstrukturen der Gruppen (a) und wg. (8), (14), (19), 

(c) von L . 4/6. (22) u. (25) 
(28) Die Ausgangsstruktur ist in allen Fä l l en zyklisch gemischt. wg. (27) u. L . 4/6 

Was die Beschränkungen der Wertrestriktion und der begrenzten Übere ins t im
mung betrifft, so implizieren sie nicht zyklische Gemischtheit. Jedoch erfüllen die 
Standardstrukturen die Eigenschaft der Wertrestriktion sowie der begrenzten 
Ü b e r e i n s t i m m u n g , wenn die Ausgangsstruktur zyklisch gemischt ist. 

L i t e r a t u r : Black (1958), Fishburn (1973), K a p . 7 - 1 3 , G a e r t n e r Ä S a l l e s (1981), Kel ly (1978), 
K a p . 7 & 8 , Pattanaik (1971), K a p . 4 , Sen (1970), K a p . 1 0 & 1 0 * , Sen (1986), Abschn . 8. 

Anmerkungen: Der in Abschni t t 6.1 e r w ä h n t e Vorschlag der Nich t -Berücks ich t igung patho
logischer Präferenzen ist von Harsanyi (1978) gemacht worden. Die Kennzeichnung der Fo r 
derung A r r o w s nach einem u n b e s c h r ä n k t e n Definitionsbereich als 'exzessiver Individualis
mus ' stammt von Schlicht (1974). Die Axiomat is ie rungder Mehrheitsregel ist von M a y (1952) 
entwickelt worden. W i r p räsen t ie ren sie hier in der F o r m , wie sie von Sen (1970) in K a p . 5*, 
L e m m a 5*d und Theorem 5*1, vorgelegt wurde; für die Beweise zu L . 1/6 und T 1/6 siehe 
dort , S.72f. 
D i e in Abschni t t 6.2 vorgestellte Idee der Eingipfligkeit ist von Black (1958). In der Literatur 
wi rd oft nicht deutlich gemacht, d a ß für diese Eigenschaft die Anordnung der Alternat iven 
eine Rol le spielt (vgl. unsere Definit ion 2/6). L . 2/6 sowie T. 2/6 und die dazugehö r igen 
Beweise sind von A r r o w (1963), S. 77ff. Al lerdings setzt A r r o w asymmetrische individuelle 
Prä fe renzre la t ionen voraus. Diese Annahme erschien uns nicht notwendig, weil der damit 
verfolgte Zweck, die Sicherung der Vol ls tändigkei t individueller strikter P rä fe renz re la t ionen , 
sich auch erreichen läßt , wenn man diese Eigenschaft direkt e inführt (vgl. D . 4/6 und 5/6). 
D i e Gruppe der Theoreme 3/6 bis 6/6 in Abschni t t 6.2, die die Besch ränkungen der Wert
restriktion, Extremalrestriktion und begrenzten Ü b e r e i n s t i m m u n g betreffen, s tütz t sich auf 
Sen (1970), K a p . 10*; für die entsprechenden Beweise siehe dort, S. 174ff., vgl. i m übr igen 
auch Sen (1986), Abschn . 8. 
Hins ich t l i ch der quantitativen B e s c h r ä n k u n g e n haben wir uns in Abschnit t 6.3 auf das zy
klische Gleichgewicht und die zyklische Gemischtheit konzentriert. Das zyklische G l e i c h 
gewicht ist von Saposnik (1975) entwickelt worden; für T. 7/6 und den Beweis dazu siehe 
dort , S. 3 ff. Das Konzept der zyklischen Gemischtheit stammt von Gaertner (1977). D i e 
entsprechenden Lemmata 3/6 und 4/6 und Theoreme 8/6 und 9/6 sowie die d a z u g e h ö r i g e n 
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Beweise finden sich in Gaertner (1979), S. 97 ff. Die Tabellen 16 und 17 sind Gaertner (1977), 
S . 6 8 f , entnommen und die Tabellen 18 und 19 Gaertner (1979), S. lOOf. 
W e i t e r e P r o b l e m e : Die oben in den Abschnit ten 6.2 und 6.3 e rö r t e r t en Besch ränkungen des 
Definitionsbereichs, seien sie qualitativer A r t (Eingipfligkeit, Wertrestriktion, Extremalre-
str iktion, begrenzte Ü b e r e i n s t i m m u n g ) oder quantitativer A r t (zyklisches Gleichgewicht, zy
klische Gemischtheit) , sind nicht die einzigen geblieben. Tatsächl ich werden in der Literatur 
eine ganze Reihe weiterer B e s c h r ä n k u n g e n diskutiert; einen ausgezeichneten Überb l ick bieten 
Gaertner & Salles (1981). 
W i r e r w ä h n e n nur zwei weitere Vorschläge , die aus unterschiedlichen G r ü n d e n Bedeutung 
erlangt haben: zum einen das Konzept der 'intermediären Präferenzen' von Grandmont 
(1978), das eine quantitative B e s c h r ä n k u n g darstellt, die sich auf Fäl le mit mehrdimensio
nalen individuellen Präferenzen anwenden läßt und damit eine L ö s u n g des 'Allgemeinen 
Ins t ab i l i t ä t s theo rems ' verspricht (wir kommen in Abschnit t 7.2 darauf zu rück ) . Z u m anderen 
haben K a l a i & M u l l e r (1977) das Konzept der 'Zerlegbarkeit' der Menge der zulässigen i n 
dividuellen Prä fe renzre la t ionen vorgeschlagen, das eine spezifische A r t der Verallgemeine
rung der 'Eingipfl igkeit ' ist. Dieses Konzept ist von Bedeutung, weil es für Kol lekt ive A u s 
wahlfunktionen allgemein Strategiefreiheit zugleich mit N ich t -Dik ta tu r zu sichern vermag 
(vgl. das vorige Kapi te l ) , w ä h r e n d dies bei 'Eingipfl igkeit ' nur für bestimmte Kol lekt ive A u s 
wahlfunktionen, etwa die A M R , gelingt. 





7. Mehrdimensionale Entscheidungen 
7.1 Eindimensionalität und der Medianwähler 

W i r hatten in Abschnit t 6.2 die Bedingung der Eingipfligkeit als (qualitative) Be
s c h r ä n k u n g der Prä fe renzs t ruk turen eingeführt , die es mögl ich macht, d a ß die 
Arrowschen Bedingungen P , D und I bei Anwendung der Mehrheitsregel mitein
ander kompatibel sind. Dieser Bedingung kann nun eine 'geometrische' Deutung 
gegeben werden, die zeigt, d a ß die 'E ind imens iona l i t ä t ' individueller Präferenzen 
eine entscheidende Voraussetzung für Eingipfligkeit ist. Das bedeutet, d a ß die A l 
ternativen von den Individuen nur unter einem Gesichtspunkt (in einer Dimension) 
beurteilt werden. Diese Annahme ist auch Ausgangspunkt des im weiteren dar
zustellenden 'Med ianwäh le r r e su l t a t s ' und seiner Anwendung durch Downs. 

W i r stellen uns vor, d a ß die Alternativen x, y und z wie in der folgenden Abbi ldung 
11 angegeben in einer bestimmten Folge als Punkte auf einer Geraden angeordnet 
sind. Weiter nehmen wir an, d a ß für die individuellen Präferenzen hinsichtlich 
dieser Alternativen die Entfernung zwischen den Punkten auf der Geraden m a ß 
gebend ist, und zwar in der Weise, d a ß , ausgehend vom individuell bevorzugtesten 
Punkt, nähe r an ihm liegende Punkte gegenüber weiter entfernten vorgezogen wer
den. 

- fH f-
x y z 

Abb. 11: Alternativen in einer Dimension 

Sei für eine Person i in Abb i ldung 11 beispielsweise x der bevorzugteste Punkt, 
so m u ß von dieser Person y gegenüber z bevorzugt werden, da z weiter von x 
entfernt ist als y. A u ß e r d e m wird i na tür l ich x gegenüber y und z vorziehen, da 
x ihr bevorzugtester Punkt ist, so d a ß i eine individuelle Präferenz für x gegenüber 
y und y gegenüber z hat. Genau die umgekehrte Präferenz für z gegenüber y und 
y gegenüber x ergibt sich für eine Person, für die z der bevorzugteste Punkt ist, 
wäh rend eine Person, die y am meisten bevorzugt, nach Lage der Punkte auf der 
Geraden in Abb i ldung 11 x gegenüber z bevorzugen m u ß , also eine Präferenz für 
y gegenüber x und x gegenüber z hat. 

Das bedeutet, d a ß die Wahl des bevorzugtesten Punktes zugleich die Präferenzen 
bezüglich der weiteren Punkte festlegt, wenn eine bestimmte Anordnung der A l 
ternativen auf der Geraden gegeben ist. Wie der Leser leicht selbst feststellen kann, 
sind die unter diesen Annahmen entstehenden Präfe renzs t ruk turen stets eingipflig. 
Eine wesentliche Vorbedingung dafür ist jedoch, d a ß die Mögl ichkei t besteht, die 
Alternativen unter einem Gesichtspunkt zu vergleichen, so d a ß sie dementspre
chend in einer bestimmten Folge auf einer Geraden angeordnet werden können . 
Das ist zum Beispiel der Fa l l , wenn verschiedene Programme der Regierung nach 
der H ö h e ihrer Kosten beurteilt oder Parteien nach ihrer Stellung auf dem Links -
Rechts-Spektrum eingeschätzt werden. 

Es wird also, um das Vorstehende formal zu präzisieren, davon ausgegangen, d a ß 
die Alternativen als A u s p r ä g u n g e n auf einer Dimension, d. h. als Punkte auf einer 
Geraden, darstellbar sind. F ü r jede Person i gibt es auf der Geraden einen Punkt 
x \ den die jeweilige Person am meisten bevorzugt. Dieser Punkt wird der Idealpunkt 
von i genannt. 
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Gegeben zwei Punkte y und z auf der Geraden, sei zunächs t angenommen, d a ß 
y und z entweder links von x' oder rechts von x 1 liegen. D a n n gilt, d a ß y gegenüber 
z genau dann vorgezogen wird, wenn die Entfernung auf der Geraden zwischen 
y und x' kleiner ist als die Entfernung zwischen z und x \ 

D e f i n i t i o n 1/7: <y,z> e P^ <-> |y - x51 < |z - x j | . 

Dami t wird zugleich die Präferenz von i bezüglich y und z beschrieben, wenn y 
und z auf der Geraden auf verschiedenen Seiten, also links und rechts von x', 
liegen. In diesem F a l l werden die Präferenzen von i als symmetrisch bezeichnet. 

Unter Voraussetzung symmetrischer Präferenzen ist i zwischen y und z indifferent 
genau dann, wenn y von x' genau gleich weit entfernt ist wie z von x \ 

D e f i n i t i o n 2/7: <y, z> e l { : <-+ |y — x ! | = | z — x 11. 

Sind die Präferenzen nicht symmetrisch, wird eine Person i im allgemeinen nicht 
indifferent zwischen zwei Punkten sein, die von x 1 gleich weit entfernt sind. Im 
symmetrischen F a l l sind die Präferenzen einer Person i ausschließlich durch die 
Entfernungen zwischen den Punkten auf der Geraden und dem Idealpunkt x1 fest
gelegt. Je geringer dabei die Entfernung zwischen einem Punkt und dem Idealpunkt 
ist, desto eher wird dieser Punkt gegenüber Punkten bevorzugt, für die die Ent
fernung zum Idealpunkt g rößer ist. Im nicht-symmetrischen F a l l ist die Präferenz 
durch die Entfernung nur für jene Punkte festgelegt, die in Bezug auf x 1 auf der 
gleichen Seite liegen. 

Sei {x 1 , x 2 , . . . , x n } die Menge der idealpunkte für die Individuen i = 1, . . . , n und 
n = # K , dann ist ein Punkt auf der Geraden ein Medianpunkt für K genau dann, 
wenn mindestens n/2 Idealpunkte links von ihm oder auf ihm liegen und mindestens 
n/2 Idealpunkte recht von ihm oder auf ihm liegen. 

D e f i n i t i o n 3/7: E i n Punkt auf der Geraden ist ein Medianpunkt x m e d : n R ^ 
n/2 A n L ^ n/2. Dabei ist n R die Z a h l der Personen, für die x m e d rechts ihrer 
Idealpunkte x' oder auf x 1 liegt, und n L die Zahl der Personen, für die x m c d links 
ihrer Idealpunkte x 1 oder auf x j liegt. 

W i r wollen die Eigenschaften des Medianpunkts an einem Beispiel verdeutlichen. 
Angenommen in einem 5-Personen-Komitee gehe es um die H ö h e des Budgets 
für ein Regierungsprogramm, das bislang 60 Mi l l i onen D M betrug. Die Idealpunk
te der fünf Komiteemitglieder in Bezug auf die Budge thöhe seien die folgenden 
(jeweils in Mi l l ionen D M ) : für Mi tg l ied 1: 120, für 2: 100, für 3: 30, für 4: 15 und 
für 5: 60 (vgl. A b b . 12). N a c h Definition 3/7 ist 60 der Medianpunkt , denn er ist 
der einzige Punkt, für den n R ^ n/2 und n L ^ n/2. 

(4) (3) (5) (2) (1) 
i | | | | Budget 
I I z I y I I in M i o D M 

15 30 60 100 120 
i 

X med 

Abb. 12: Idealpunkte und Medianpunkt in einem 5-Personen-Komitee 

W i r d nun im Komitee eine E r h ö h u n g des Budgets um einen bestimmten Betrag 
vorgeschlagen, z . B . Alternative y in A b b . 12, so m u ß dieser Vorschlag gegenüber 
dem Medianpunkt verlieren, denn nur die Idealpunkte der Mitgl ieder 1 und 2 
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liegen näher an y als an x m e d . Daher werden auch nur diese Mitglieder für y stim
men, die anderen hingegen für den Medianpunkt (der in diesem F a l l zugleich der 
Status-quo-Punkt ist). Ebenso aber wird auch ein Vorschlag zur Verringerung des 
Budgets, wie Alternative z in A b b . 12, gegenüber dem Medianpunkt verlieren, denn 
nur die Idealpunkte der Mitglieder 3 und 4 liegen nähe r an z als an x m c d , so d a ß 
sie für z stimmen, die Mitglieder 1, 2 und 5 hingegen für den Medianpunkt . 

Es gibt jedoch nicht stets nur einen Medianpunkt . Besteht das obige Komitee z. B . 
nur aus den vier Mitgliedern 1, 2, 3 und 4 (mit den angegebenen Idealpunkten), 
dann ist 60 zwar weiterhin ein Medianpunkt , aber nicht mehr der einzige. Tat
sächlich sind dann alle Punkte zwischen 30 und 100 einschließlich dieser Punkte 
selbst Medianpunkte, denn für alle diese Punkte gilt, d a ß n R ^ n/2 und n L ^ n/2. 

Die Ungeradzahligkeit der Entscheidungsbeteiligten ist eine entscheidende Voraus
setzung dafür, d a ß ein einziger Medianpunkt vorliegt, denn dann gibt es mindestens 
eine Person, deren Idealpunkt der Medianpunkt ist (wie im obigen Beispiel Mi tg l ied 
5). Es kann jedoch auch bei einer geraden Anzah l von Entscheidungsbeteiligten 
einen einzigen Medianpunkt geben - und zwar dann, wenn zwei oder eine gerade 
Anzah l von Personen den gleichen Idealpunkt haben. 

Die Eigenschaften des Medianpunkts führen zu folgendem Theorem, das auch 
als 'Medianwählerresul ta t ' bekannt ist. 

T h e o r e m 1/7: 
Ist y ein Medianpunkt für ein Kol lek t iv K , so m u ß die Zah l der Stimmen 
für y gleich oder größer als die Zah l der Stimmen für irgendeine andere 
Alternative z sein. 

Beweis: 
(1) Annahme: Liege z auf der Geraden links vom Medianpunkt y. 
(2) A l l e Idealpunkte rechts von y liegen n ä h e r an y als an z. wg. (1) 
(3) Bezüglich dieser Idealpunkte liegen y und z auf derselben wg. (1) u. (2) 

Seite (links von x 1 ) . 
(4) Personen mit solchen Idealpunkten werden für y statt für z wg. (1) u. D . 1/7 

stimmen 
(5) Personen, deren Idealpunkt auf dem Punkt y liegt, werden unmittelbar 

ebenfalls für y stimmen. 
(6) D a y Medianpunkt ist, gibt es mindestens n/2 Individuen, wg. (1) u. D . 3/7 

deren Idealpunkte rechts von y oder auf y liegen. 
(7) Daher ist die Zah l der Stimmen für y g röße r oder gleich n/2. wg. (6) 
(8) E in analoges Argument gilt für den F a l l , d a ß der Punkt z wg. (2)-(6) 

rechts des Medianpunkts y liegt, so d a ß auch dann die Zah l 
der Stimmen für y g röße r oder gleich n/2 ist. 

Hierzu läßt sich e rgänzend das folgende Koro l l a r formulieren. 

K o r o l l a r 1/7: G ib t es einen einzigen Medianpunkt x m e d für K und sind die 
individuellen Präferenzen symmetrisch, dann wird eine Alternative y von 
einer Mehrheit gegenüber einer anderen, z, vorgezogen, wenn y nähe r an 
x m e d liegt als z. 

Beweis: 
(1) Annahme: Liege z links von y und die übr igen Punkte auf 

der Geraden wie in A b b . 13. 
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y + z 

2 

Z X m e d y 

Abb. 13: Lage des Medianpunkts und des Mit telpunkts zwischen z und y 

(2) D a y nähe r an x m e d liegt als z, m u ß der Punkt [y + z]/2 wg. (1) 
links von x m e d liegen. Das gilt auch, wenn z und y 
links von x m e d liegen. 

(3) Der Punkt [y + z]/2 ist als Mit te lpunkt zwischen y und unmittelbar 
z genau gleich weit von y und z entfernt. 

(4) A l l e Idealpunkte rechts des Punktes [y + z]/2 liegen wg. A b b . 13 
n ä h e r an y als an z, alle Idealpunkte links von [y + z]/2 
liegen nähe r an z als an y. 

(5) D a x m e d der einzige Medianpunkt ist, be t rägt die Zah l wg. D . 3P 
der Idealpunkte rechts von x m e d oder auf x m e d mehr als n/2. 

(6) Diese Idealpunkte liegen n ä h e r an y als an z. wg. A b b . 13 
(7) Bei symmetrischen individuellen Präferenzen zieht daher wg. (5) u. (6) 

eine Mehrheit y gegenüber z vor. 

Das Medianwäh le r resu l t a t bedeutet, d a ß unter den gegebenen Annahmen bei A n 
wendung der Mehrheitsregel der Medianpunkt gegenüber allen anderen Al te rna
tiven 'gewinnt 4. Der "Medianwähler 4 spielt in diesem Zusammenhang insofern eine 
ausschlaggebende Rolle , weil er es ist, der die Mehrheit für den Medianpunkt 
gegen jeden anderen Punkt sichert. 

Downs hat daraus für den politischen Wettbewerb der Parteien die These entwik-
kelt, d a ß sich die Parteien in einem Zwei-Parteien-System einander in ihren Pro
grammen und Wahlplattformen notwendig a n n ä h e r n m ü ß t e n , um diesen ' M e d i a n 
effekt4 i n Wäh le r s t immen umsetzen zu können . 

L ' + R 

I L L ' x m e d R ' R I 

Abb. 14: Medianpunkt und Zwei-Parteiendynamik 

Gesetzt den F a l l , die erste der beiden Parteien sei nach ihrer u r sprüng l ichen Pro
grammatik links des Medianpunkts (Punkt L in A b b . 14) und die zweite Partei 
rechts des Medianpunkts (Punkt R in A b b . 14) angesiedelt. Dann werden W ä h l e r , 
deren Idealpunkte links von L liegen, sicher die erste Partei wählen und W ä h l e r , 
deren Idealpunkte rechts von R liegen, die zweite Partei. 

Setzen wir weiter voraus, d a ß der Medianpunkt selbst keine w ä h l b a r e Alternative 
darstellt und genau gleich weit von L und R entfernt ist, dann werden Wäh le r , 
deren Idealpunkte zwischen L und x m e d liegen, die erste Partei wäh len , da ihr 
Idealpunkt näher an L als an R liegt, wäh rend aus einem analogen G r u n d Wäh le r , 
deren Idealpunkte zwischen R und x m e d liegen, die zweite Partei wäh len . 

N a c h den bisherigen Festlegungen müssen aber Wähle r , deren Idealpunkt auf x m c d 

liegt, zwischen den beiden Parteien indifferent sein (vgl. D . 2/7) und werden daher 
keine der beiden Parteien wählen . D a die Parteien aber die M e d i a n w ä h l e r b e n ö -
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tigen, um die Mehrheit zu gewinnen, haben sie ein starkes M o t i v , dieses Wäh le r 
potential auszuschöpfen . Dazu müssen sie für die Med ianwäh le r 'wäh lba r 4 sein, 
was nur mögl ich ist, wenn sie ihren programmatischen Standpunkt zum Median 
punkt hin verschieben. Der erste Schritt in dieser Richtung von einer der beiden 
Parteien setzt jedoch nach Downs eine Dynamik in Gang , die darin endet, d a ß 
die Programme der Parteien mit dem Medianpunkt übere ins t immen. 

Nehmen wir an, die erste Partei verschiebt ihren programmatischen Standpunkt 
von L nach L ' (vgl. A b b . 14). D a n n liegt der Medianpunkt näher an L ' als an R 
(der Mit te lpunkt zwischen L ' und R liegt bei [ L ' + R ] /2), so d a ß die M e d i a n w ä h l e r 
die erste Partei wählen werden. F ü r die zweite Partei besteht jedoch ein gleich 
starkes M o t i v , ihren programmatischen Standpunkt nach links zu verschieben. 
Hier nun ist es zur E rk l ä rung der 'Dynamik 4 des Vorgangs wichtig festzuhalten, 
d a ß die zweite Partei ihren Standpunkt s tä rker zum Medianpunkt hin verschieben 
m u ß als die erste Partei den ihren, wenn sie die Med ianwäh le r gewinnen wi l l (d.h. 
die Strecke R R ' in A b b . 14 m u ß länger sein als die Strecke L U ) , andernfalls bleiben 
die M e d i a n w ä h l e r entweder bei der ersten Partei (wenn L L ' länger als R R ' ist) 
oder sie werden indifferent zwischen den beiden Parteien sein (wenn L L ' gleich 
R R ' ist). 

Dieser Schritt der zweiten Partei bedeutet für die erste Partei, d a ß sie ihren Stand
punkt über L ' hinaus noch weiter nach rechts verschieben m u ß , um sich die ' M e 
dianstimmen 4 zu sichern. Es läßt sich nun leicht vorstellen, d a ß daraus für die 
beiden Parteien eine immer s tärkere A n n ä h e r u n g an den Medianpunkt resultiert, 
die erst ihr Ende findet, wenn die Standpunkte beider Parteien mit dem Median 
punkt identisch sind. 

Daran knüpf t sich die Frage, ob diese 'Parteiendynamik 4 nur die logische Folge
rung aus letztlich reali tätsfernen Annahmen ist oder ob sie empirische Relevanz 
beanspruchen kann. Selbst wenn wir zunächs t die (restriktiven) Annahmen un
beachtet lassen, die Grundlage des Medianwähle r resu l t a t s sind, kann die Frage 
nicht eindeutig beantwortet werden. 

Zwar läßt sich für die westlichen Demokratien generell feststellen, d a ß die pro
grammatischen Standpunkte g roßer Parteien einander näherge rück t sind, in kei
nem Fa l l aber ist die A n n ä h e r u n g so weit gegangen, d a ß die Standpunkte identisch 
geworden sind, wie es die Schlußfolgerung von Downs voraussagt. Im Gegenteil: 
gerade im 'klassischen 4 Zwei-Parteiensystem G r o ß b r i t a n n i e n s ist zeitweise ein 
'ideologisches Ause inande r rücken 4 der Positionen von Labour und Konservativer 
Partei zu beobachten. Die ta tsächl iche Bewegung von Parteipositionen scheint also 
durch die Downssche 'Parteiendynamik 4 nur zum geringen Teil richtig wiederge
geben zu werden. 

Der G r u n d dafür dürfte sein, d a ß sich die Schlußfolgerungen von Downs nur 
dann ableiten lassen, wenn angenommen wird, d a ß Parteien im politischen Wett
bewerb gewillt sind, 'jeden Preis zu bezahlen 4, um W ä h l e r s t i m m e n zu gewinnen, 
auch den Preis der Veränderung ihrer programmatischen Positionen. Das aber ist 
(mindestens in kurz- oder mittelfristiger Sicht) keine plausible Annahme, wenn 
man berücksichtigt , d a ß bei solchen Veränderungen die ideologische Ident i tä t und 
programmatische Glaubwürd igke i t einer Partei auf dem Spiel steht. Dem wider
spricht nicht, d a ß es langfristige Anpassungsprozesse der Positionen der Parteien 
'zur Mit te hin 4 geben kann, so d a ß die Downssche 'Parteiendynamik 4 allenfalls 
einen längerfristigen Trend beschreibt. 
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D a r ü b e r hinaus ist eine wichtige stillschweigende Voraussetzung des Resultats, 
d a ß das Spektrum der Präferenzen in der Wählerschaf t von den programmatischen 
Festlegungen der Parteien selbst unbeeinflußt ist. Wenn diese Voraussetzung nicht 
erfüllt ist, d. h. wenn man auch einen Einfluß der Parteipositionen auf Wähle r 
präferenzen annehmen m u ß (zusätzlich zum postulierten Einfluß der Wäh le rp rä -
ferenzen auf Parteipositionen), dann w ü r d e eine stimmenmaximierende Festlegung 
von Programmen einem Gleichgewichtspunkt zwischen Veränderung der Präferen
zen in der Wählerschaf t zugunsten der jeweiligen Grundtendenz der Partei auf 
der einen und programmatischer Anpassung im Sinne des Medianwähle r resu l ta t s 
auf der anderen Seite zustreben. 

Grundsä tz l i ch m u ß auch beachtet werden, d a ß mit der Annahme stimmenmaxi-
mierenden Verhaltens der Parteien bzw. der Poli t iker die Vorstellung verbunden 
ist, Poli t iker hä t ten kein anderes Zie l auße r der Erlangung und Erhaltung ihrer 
Mach t - und diesem Zie l werde alles andere untergeordnet. Diese 'machiavelli-
stische4 Annahme, obzwar Ausgangspunkt der ' Ö k o n o m i s c h e n Theorie der Pol i t ik 4 

(zu deren wichtigen Vertretern Downs zähl t ) , greift letztlich zu kurz, da sie all das 
an politischen Akt ionen und Vorgängen, was nicht direkt zu Machtgewinn und 
Machterhalt führt, vernachlässigt . 

Die Annahme erfaßt demnach nur einen, wenn auch wichtigen Teilaspekt des po
litischen Geschehens. A u c h deshalb ist die empirische Relevanz der Downschen 
Tarteiendynamik 4 begrenzt. D a dies im Prinzip ebenso für andere Anwendungs
bereiche dieses theoretischen Ansatzes gilt, werden wir ihn hier nicht weiterver
folgen. 

7.2 Stabilität bei mehrdimensionalen Präferenzen 

Das Medianwähle r resu l t a t , so hatten wir im vorigen Abschnitt gesehen, beruht 
auf einer Reihe recht restriktiver Annahmen. Andererseits garantieren eben diese 
Voraussetzungen, d a ß es bei Anwendung der Mehrheitsregel stets eine Alternative 
gibt, die der Mehrheitsgewinner ist. Insofern sichern diese Annahmen die 'Stabi
li tät 4 der kollektiven Entscheidung bei gegebenen individuellen Präferenzen. 

N u n erhebt sich die Frage, ob das Medianwähle r resu l t a t auf den F a l l ü b e r t r a g b a r 
ist, in dem die Individuen die Alternativen unter mehr als einem Gesichtspunkt, 
also in zwei oder mehr Dimensionen beurteilen. W i r werden im folgenden sehen, 
d a ß dies unter bestimmten Voraussetzungen mögl ich ist. 

W i r betrachten zunächs t den einfachsten mehrdimensionalen Fa l l mit zwei D imen
sionen, bei dem die individuellen Präferenzen auf der Ebene darzustellen sind. In 
diesem Fa l l tritt zum ersten ein weiterer Gesichtspunkt der Beurteilung hinzu. 
Alternativen wie etwa Regierungsprogramme k ö n n e n , wie wir es im vorigen A b 
schnitt dargestellt haben, nach ihren Kosten beurteilt werden (erste Dimension), 
d a r ü b e r hinaus jedoch z. B. auch nach dem Nutzen, den sie für die Bevö lke rung 
haben (zweite Dimension). 

Alternativen dieser A r t sind Kombinat ionen der jeweiligen A u s p r ä g u n g e n auf den 
beiden Dimensionen oder anders ausgedrückt : eine Alternative ist ein Punkt y auf 
der Ebene mit den zwei A u s p r ä g u n g e n y x und y 2 , so d a ß y = ( y l 5 y 2 ) , wie in A b 
bildung 15 dargestellt. E i n individueller Idealpunkt auf der Ebene, x 1 = ( x \ , x 2 ) , 
bezeichnet dann die Kombina t ion von A u s p r ä g u n g e n auf den beiden Dimensionen, 
die die jeweilige Person am meisten bevorzugt. 
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Individuelle Präferenzen k ö n n e n nun analog zu D . 1/7 und D . 2/7 wie folgt definiert 
werden: Eine Alternative y wird gegenüber z genau dann vorgezogen, wenn die 
Entfernung zwischen y und x 1 kleiner ist als zwischen z und x 1 . Ist die Entfernung 
zwischen y und x 1 und die zwischen z und x 1 genau gleich, besteht Indifferenz 
zwischen y und z. 

D e f i n i t i o n 4/7: <y ,z>ePj : <-» \\y -xl\\ < || z — x 1 II -

D e f i n i t i o n 5/7: <y , z>El j : || y - x 11| = || z - x 11|. 

Dabei gilt für die Entfernung zwischen einem Punkt y = ( y i , y 2 ) und z = ( z l 5 z 2 ) 
auf der Ebene. 

D e f i n i t i o n 6/7: || y - z | | : = - z x ) 2 + (y 2 - z 2 ) 2 ] 1 / 2 . 

Die s tä rkere oder geringere individuelle Bevorzugung von bestimmten Alternativen 
vor anderen ist also durch die geringere oder größere Entfernung der entsprechen
den Punkte auf der Ebene vom Idealpunkt x 1 bestimmt. Zwischen Punkten, die 
auf einem Kreis mit beliebigem Radius um den Mit te lpunkt x 1 liegen, besteht 
individuelle Indifferenz. 

W i r führen nun die Annahme ein, d a ß die individuellen Idealpunkte x ' aller Per
sonen i genau gleichförmig auf der F läche des Rechtecks A B C D in Abb i ldung 
15 verteilt sind. Unter dieser Voraussetzung ist der Mit te lpunkt des Rechtecks der 
Medianpunkt x m e d in beiden Richtungen, denn es ist der einzige Punkt für den be
züglich Dimension 1 wie Dimension 2 gilt, d a ß n R ^ n/2 und n L ^ n/2. Jede Gerade 
durch diesen Punkt zerlegt das Viereck A B C D in zwei genau gleiche Teilflächen, 
und jede Gerade, die A B C D in zwei gleiche Teilflächen zerlegt, m u ß durch x m e d 

laufen. 

D; E y, z, C 

Abb. 15: Medianpunkt und Medianresultat im zweidimensionalen Fa l l 

Damit k ö n n e n Theorem 1/7 und Koro l l a r 1/7 auf den zweidimensionalen F a l l 
über t ragen werden, wie sich anhand von Abb i ldung 15 zeigen läßt . Theorem 1 /7 
bedeutet in diesem Zusammenhang, d a ß der Punkt x m e d eine Mehrheit gegenüber 
jedem anderen Punkt im Viereck A B C D haben m u ß . 

Das läßt sich wie folgt anhand der A b b . 15 zeigen: W i r verbinden den Punkt x m e d 

mit einem beliebigen Punkt y auf der F läche A B C D und errichten auf dem M i t 
telpunkt der Strecke x m e d y die Lotrechte. Diese schneidet A B C D in den Punkten 
E und F. Nach D . 5/7 sind alle Personen, deren Idealpunkte auf der Geraden E F 
liegen, zwischen x m e d und y indifferent. N a c h D . 4/7 müssen alle Personen, deren 
Idealpunkte auf der Teilfläche A B F E D liegen, x m e d gegenüber y. vorziehen, und 
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alle Personen, deren Idealpunkte auf der Teilfläche E F C liegen, y gegenüber x m e d . 
D a die Fläche A B F E D größer ist als die F läche E F C , m u ß x m c d eine Mehrheit 
gegenüber y haben. Das gilt auch für jeden anderen Punkt auf A B C D , der nicht 
mit x m e d zusammenfäl l t . 

Koro l l a r 1/7 besagt in analoger Anwendung, d a ß ein Punkt, der näher an x m e d 

liegt als ein anderer, die Mehrheit gegenüber dem anderen Punkt haben muß . W i r 
beziehen uns erneut auf Abb i ldung 15 und wählen auf der Fläche des Vierecks 
A B C D zwei beliebige Punkte y und z. Ziehen wir nun einen Kreis um x m c d mit 
dem Radius x m c d z , so zeigt sich, d a ß y nähe r an x m c d liegt als z. Nach K . 1/7 
m ü ß t e demnach y eine Mehrheit gegenüber z haben. Das ist tatsächlich der F a l l , 
denn: verbinden wir y mit z und errichten auf dem Mit te lpunkt der Strecke yz 
die Lotrechte, so schneidet diese A B C D in den Punkten G und H . Al le Personen, 
deren Idealpunkte auf der Teilfläche G H C D liegen, ziehen nach D . 4/7 y gegenüber 
z vor und umgekehrt ziehen alle Personen, deren Idealpunkte auf der Teilfläche 
A B H G liegen, z gegenüber y vor. D a die F läche G H C D größer ist als die F läche 
A B H G , m u ß eine Mehrheit y gegenüber z bevorzugen. 

Eine wichtige Voraussetzung dieser Ü b e r t r a g u n g des Medianwähle r resu l t a t s auf 
den zweidimensionalen Fa l l ist die implizite Symmetrieannahme der gleichförmi
gen Verteilung der individuellen Idealpunkte auf der F läche des Rechtecks A B C D . 
Zwar kann diese Annahme variiert werden, so d a ß statt einer rechteckigen F läche 
eine quadratische oder eine Kreisfläche vorausgesetzt wird und statt der gleich
förmigen Verteilung der Idealpunkte auf der jeweiligen F läche eine gleichförmige 
Verteilung auf dem Rand des Quadrats oder des Kreises, dabei bleibt aber die 
implizite Symmetrie erhalten. 

Es gibt nun die Mögl ichkei t der Verallgemeinerung des Resultats für den m-di-
mensionalen F a l l , die ohne diese Symmetrieannahme auskommt. Dazu ist jedoch 
die 'Halbierungseigenschaft 4 des Medianpunkts erforderlich. M i t anderen Worten: 
zwar k ö n n e n wir eine beliebige, auch unregelmäßige Verteilung der Idealpunkte 
zum Beispiel im dreidimensionalen Raum voraussetzen, wir benöt igen dann aber 
einen Punkt im Raum, genauer einen Medianpunkt x m e d in drei Richtungen, so 
d a ß jede Hyperebene (in diesem Fa l l : Fläche) durch diesen Punkt den R a u m so 
zerlegt, d a ß die beiden Tei l räume genau gleich viel Idealpunkte umfassen und jede 
Hyperebene mit dieser Eigenschaft durch x m c d geht. 

F ü r diese Verallgemeinerung führen wir den Begriff der i n t e r m e d i ä r e n Relation 
ein. Sei R eine zweistellige Relation, die reflexiv und vol ls tändig ist, aber nicht 
notwendigerweise auch transitiv (ist sie es, sprechen wir, wie bisher, von einer 
Ordnung). 

Definition R ist die i n t ermediäre Relation zu R1 und R 2 , d.h. 
R e ( R l 9 R 2 ) : <-> V x , y e X : [(a) <x, y> G R j A < X , y> e R 2 -> <x, y> e R , 
(b) < x , y > G P 1 A <x, y> e P 2 - <x, y> G P, (C) [ < X , y> e 11 A < X , y> e P 2 ] v 
[<x,y>GP 1 A < x , y > G l 2 ] -> <x,y>GP]. 

Danach ist R in dem Sinne mit Rx und R 2 kompatibel, d a ß , gegeben ( x , y ) e R 1 , 
aus ( x , y ) e R 2 : ( x , y ) e R folgt und umgekehrt, gegeben ( x , y ) e R 2 , aus 
<x,y> G Ri: <x,y> G R (und entsprechend für die strikten Präferenzen P, Pl und 

p 2 ) -
In te rmediä re Relationen k ö n n e n recht einfach dargestellt werden, wenn wir davon 
ausgehen, d a ß Präferenzre la t ionen durch Bewertungsfunktionen repräsent ie r t 
sind. Seien R j und R 2 durch die Bewertungsfunktionen IJ1(\) und U 2 ( x ) reprä-
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sentiert. D a n n ist eine Relation R , die durch V ( x ) = f [ U 1 ( x ) , U 2 ( x ) ] wiederge
geben wird , eine in te rmediäre Relat ion zu R x und R 2 im Sinne von D . 7/7, wenn 
f zum Beispiel eine reellwertige Funkt ion , definiert auf der F läche E 2 , ist, die in 
jedem ihrer Argumente strikt zunimmt. 

W i r betrachten die Klasse von Relationen ( R a ) a e A . Dabei bezeichnet der Index a 
Elemente einer offenen, konvexen Teilmenge A eines beliebigen m-dimensionalen 
(euklidischen) Raumes E m . Die Elemente aus A k ö n n e n als (individuell variierende) 
Idealpunkte interpretiert werden, so d a ß für irgend ein Paar x und y aus X x genau 
dann gegenüber y schwach präferiert wird , wenn die Entfernung zwischen x und 
a nicht g röße r ist als die Entfernung zwischen y und a. 

F ü r die Klasse von Relationen ( R a ) a e A k ö n n e n nun bestimmte Eigenschaften ge
fordert werden. A l s wichtig für die Verallgemeinerung des Medianwähle r resu l t a t s 
hat sich eine schwache Kon t inu i t ä t s fo rde rung und die Forderung der Regula r i t ä t 
erwiesen. 

Schwache Kontinuität (SK): V x , y e X ist die Menge {a e A | <x,y> G R a } in A 
geschlossen. 

Regularität (RG): V a ' , a " e A : [ae(a ' , a" ) R a e (R a . , R a „ ) ] . 

Die Regu la r i t ä t s fo rderung bedeutet, d a ß R a zu R a , und R a , . in te rmediär ist, wenn 
a eine 'konvexe Kombina t ion 4 von a' und a" ist, so d a ß a die F o r m Aa' + (1 — A)a" 
hat, wobei X zwischen 0 und 1 liegt. 

Die Forderungen SK und R G haben für die Klasse von Relationen ( R a ) a 6 A eine 
wichtige Konsequenz, die wir im folgenden Lemma wiedergeben, das wir ohne 
Beweis notieren. 

L e m m a ( R a ) a e A genügt SK und RG: <-> V x , y e X : V a e A : [Entweder: 
<x ,y>eP a v < x , y > e l a v < y , x > e P a , oder: 3 q e E m , q # 0: 3cefR, c ^ 0: 
[<x, y> G P a -> qa > c, <x, y> G I a -* qa = c, <y, x> e P a qa < c] ] , wobei 
qa das Skalarprodukt von q und a ist. 

Wenn wir annehmen, d a ß alle i in K Präferenzre la t ionen der Klasse ( R a ) a e A haben, 
kann die Verteilung der Individuen hinsichtlich der Präferenzen durch eine Wahr
scheinlichkeitsverteilung v auf A beschrieben werden. F ü r das Paar x, y aus X 
gibt v « x , y> G R a ) den Ante i l an Individuen wieder, für die <x, y> G R a gilt. Die 
Mehrheitsrelation R M bezüglich x und y läßt sich danach wie folgt definieren. 

D e f i n i t i o n 8/7: V x , y e X : [<x, y> G R m <- v « x , y> e R a ) £ v « y , x> e R a ) ] . 

F ü r jede Hyperebene H , d.h. für jeden (m — l)-dimensionalen, affinen Unterraum 
des m-dimensionalen Raumes E m , seien A ' und A " die Schnittmengen von A mit 
den beiden geschlossenen H a l b r ä u m e n , die durch H festgelegt sind. D a n n läßt 
sich bezüglich der Verteilung v die folgende 'Halbierungseigenschaft4 formulieren. 

Halbierungseigenschaft (HE): 3 a* G A : [ F ü r jede Hyperebene H von E m ist 
v ( A ' ) = v ( A " ) <-> a* G H ] . 

G e n ü g t R a den Forderungen SK und R G und v der Eigenschaft H E , dann ist die 
Mehrheitsrelation R M mit der Relation Ra«. identisch. 

T h e o r e m 2/7: 
G e n ü g t die Klasse der Relationen ( R a ) a e A den Forderungen SK und R G , 
dann fällt für jede Verteilung v bezüglich A , die H E erfüllt, die Mehrheits
relation R M mit R„* zusammen. 
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Damit folgt die Transi t ivi tät der Mehrheitsrelation R M direkt aus der Transivi tät 
von R a , , wenn die individuellen Präferenzen als transitiv angenommen werden. 

Die Eigenschaft H E formuliert für den m-dimensionalen Fa l l , was oben unter 
Verwendung der Eigenschaften des Medianpunkts x m e d für den zweidimensionalen 
Fa l l vorausgesetzt wurde: Jede Hyperebene, die durch a* läuft, zerlegt die Ver
teilung v in zwei gleiche Teile, so d a ß v ( A ' ) = v ( A " ) , und umgekehrt m u ß jede 
Hyperebene mit dieser Eigenschaft durch a* laufen. 

F ü r m ^ 2 erfüllt jede Verteilung die Eigenschaft H E , die symmetrisch um einen 
Punkt a* verteilt ist. Die Eigenschaft ist aber allgemeiner als Symmetrie, wie sich 
an folgendem Beispiel zeigt, für das A = E 2 angenommen wird. 

Abb. 16: Beispiel einer diskreten, nicht-symmetrischen Verteilung v 

In Abbi ldung 16 ist eine Verteilung v wiedergegeben, die diskret ist und in den 
Punkten a, b, c, d, und a* konzentriert. Diese Verteilung ist nicht symmetrisch, 
genügt aber H E genau dann, wenn v(a) = v(c), v(b) = v(d) und v(a*) > 0. Ist 
v(a*) = 0, so ist zwar richtig, d a ß jede Gerade durch a* die Verteilung in zwei 
gleiche Teile zerlegt, aber das ist dann nicht der einzige Punkt mit dieser Eigen
schaft. D a r ü b e r hinaus lassen sich in dem Fa l l leicht Beispiele finden, in denen 
die Mehrheitsrelation nicht transitiv ist. 

F ü r den eindimensionalen F a l l läßt sich zeigen, d a ß die Klasse ( R a ) a G A , die SK 
und R G erfüllt, eine eingipflige Prä fe renzs t ruk tur beschreibt und umgekehrt eine 
eingipflige Prä fe renzs t ruk tur die Klasse ( R a ) a e A impliziert, die SK und R G erfüllt. 

D e f i n i t i o n 9/7: Die Klasse der ( R a ) a e A ist bei einer Anordnung # = <x,y,z> 
eingipflig: V a e A : [[<y, x> e P a v <y, z> e P a ] v [<x, y> e P a v <z, y> e P a ] A 
- i < x , y , z > e l a ] . 

Die Klasse eingipfliger Relationen ( R a ) a e A kann nun als die eindimensionale Klasse 
( R a ) a e A dargestellt werden, die SK und R G erfüllt. 

W i r gehen dazu davon aus, d a ß H die einzige Hyperebene ist (wenn es eine gibt), 
für die qa = c ist und für die daher hinsichtlich der Präferenzre la t ionen bezüglich 
x , y aus X Lemma 1/7 gilt. Sei 3tf die Klasse dieser Hyperebenen, die sich ergibt, 
wenn x und y aus X variieren, dann läßt sich die Halbierungseigenschaft wie folgt 
formulieren. 

HE': V H e J f : [ v (A ' ) ^ v ( A " ) a* e A ' ] . 

A u c h H E ' (wie H E ) ist notwendig und hinreichend dafür , d a ß für ein a* e A die 
Mehrheitsrelation R M mit R a * zusammenfäl l t . 

Die dreizehn Präferenzfolgen auf der Menge X = {x, y, z} (vgl. dazu D . 9/6 in 
Abschn. 6.3) k ö n n e n zunächs t als zweidimensionale Klasse von Präferenzre la t io-
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nen beschrieben werden (A = E 2 ) , für die S K und R G gilt. Dies zeigt Abb i ldung 
17, bei der sich in A b b . 17(a) die Klasse der Hyperebenen aus den Geraden 
aa', ßß' und yy' zusammensetzt. Dabei ist die Gerade OLOL' der Ort aller Punkte a, 
so d a ß x zu y indifferent ist. Punkte links dieser Geraden bedeuten, d a ß x gegenüber 
y vorgezogen wird , und Punkte rechts dieser Geraden, d a ß y gegenüber x vorge
zogen wird. Ähnl ich k ö n n e n die Geraden ßß' bezüglich z, y und yy' bezüglich z, x 
interpretiert werden. Der Punkt 0 entspricht der Indifferenz zwischen allen drei 
Alternativen. 

<z, y, x> e g(i) <y, z, x> e g(i) <y, x, z> e g(i) 

<z ,y ,x>eg( i ) 

ö J 

<y,z, x ) G g ( i ) <y, x , z > e g ( i ) <x ,y , z>eg( i ) 

L ö' 

(Oß) (Oy) 

(b) 

(Oa') 

Abb . 17: (a) Zwei- und (b) eindimensionale Darstellung einer eingipfligen P rä fe r enzs t ruk tu r 

Nehmen wir nun an, die Prä fe renzs t ruk tur einer Gruppe K sei eingipflig, so be
deutet dies, d a ß es für die Personen i aus K eine Alternative, sagen wir y, gibt 
die in ihren Präferenzfolgen nicht die schlechteste ist. Dementsprechend k ö n n e n 
die Personen i aus K nur Präferenzfolgen haben, die in A b b . 17 (a) im offenen 
Bereich links der g e k r ü m m t e n Geraden aOß' liegen. Diese Prä fe renzs t ruk tu r um
faßt sieben Präferenzfolgen, die als eindimensionale Klasse ( R a ) a e A dargestellt wer
den können , die S K und R G erfüllt. 

D a z u m u ß nur im offenen Bereich links von aOß' eine Gerade gezogen werden, 
die Oß, Oy und Oa' schneidet. W i r haben diese Gerade mit öö' bezeichnet und noch 
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einmal getrennt in A b b . 17 (b) wiedergegeben. Hier setzt sich die Klasse der H y 
perebenen aus den drei Punkten a 2 , a 4 und a 6 zusammen, die für den eindi
mensionalen Fa l l den Halbgeraden 0ß , Oy und Oa' des zweidimensionalen Falles 
entsprechen. 

D a sich umgekehrt auch zeigen läßt (was wir hier nicht mehr darstellen), d a ß die 
eindimensionale Klasse von Relationen ( R a ) a 6 A , die SK und R G erfüllt, eine ein
gipflige Prä fe renzs t ruk tur impliziert, ist letztere zu ersterer äquiva len t . Im weiteren 
erweist sich, d a ß unter diesen Voraussetzungen die Verteilung v genau dann Eigen
schaft H E ' erfüllt, wenn die Zah l der Individuen ungerade ist. 

Theorem 2/7 hat den Effekt, d a ß eine Verteilung von Individuen bezüglich der 
Präferenzen entsteht, so d a ß sich die Präferenzfolgen (außer R a . ) entweder in der 
Mehrheitsentscheidung aufheben oder aber, d a ß sie R a * in die eine oder andere 
Richtung vers tärken. Die Idee einander aufhebender Präferenzfolgen, die eine F o l 
ge zur bestimmenden macht, die sich nicht aufhebt, lag im übr igen auch dem 
Konzept des zyklischen Gleichgewichts und der zyklischen Gemischtheit zugrunde 
(Abschnitt 6.3). 

K a n n man voraussetzen, d a ß die individuellen Präferenzfolgen einander aufheben, 
soweit sie nicht R a * in die eine oder andere Richtung vers tä rken , wird die Anwen
dung der Mehrheitsregel stets eine eindeutige kollektive Präferenzre la t ion ergeben, 
so d a ß ein 'stabiles 4 kollektives Resultat entsteht. 

7.3 Allgemeine Instabilität 

W i r haben im vorangegangenen Abschnit t dargelegt, welche Voraussetzungen vor
liegen müssen, damit bei mehrdimensionalen individuellen Präferenzen 'stabile' 
Resultate in dem Sinne entstehen, d a ß sich bei Anwendung der Mehrheitsregel 
stets kollektive Präferenzen ergeben, die Ordnungen sind. Dabei ließ sich zeigen, 
d a ß die zunächs t e ingeführten, strengen Symmetrieannahmen zwar gelockert wer
den können , d a ß aber die 'Halbierungseigenschaft 4 eines Medianpunkts in allen 
Richtungen erhalten bleiben m u ß . 

M i t dem folgenden Beispiel wollen wir verdeutlichen, d a ß auch diese Forderung 
für sich genommen recht restriktiv ist und in vielen Fäl len nicht erfüllt sein dürfte. 
Liegt diese Voraussetzung aber nicht vor, kann sich leicht eine intransitive ko l 
lektive Präferenzrela t ion ergeben. 

In Abbi ldung 18 ist eine zweidimensionale Situation dargestellt, in der die drei 
Personen 1, 2 und 3 mit ihren Idealpunkten x 1 , x 2 und x 3 wiedergegeben sind. 
Weiter sind die Alternativen w, y und z angegeben. Die Frage ist, welche kollektive 
Präferenz die drei Personen hinsichtlich dieser Alternativen haben. 

Die individuellen Präferenzen lassen sich leicht aus der Lage der Punkte w, y und 
z zum jeweiligen Idealpunkt erschl ießen. So liegt z nähe r an x 1 als y und y näher 
an x 1 als w. N a c h D . 4/7 m u ß Person 1 daher z gegenüber y und y gegenübe r w 
vorziehen, Person 2 entsprechend w gegenüber z und z gegenüber y sowie Person 
3 y gegenüber w und w gegenüber z. 

Die Idealpunkte weisen bezüglich der Dimension 1 einen Medianpunkt in dieser 
Richtung auf (x 2), ebenso bezüglich der Dimension 2 (x 3). Die beiden M e d i a n 
punkte fallen jedoch nicht zusammen, so d a ß es keinen Medianpunkt in beiden 
Richtungen gibt. 
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Dimension 2 

c 

a 

Dimension 1 

A b b . 18: Abst immungsparadox in zweidimensionaler Darstellung 

Die Geraden aa, bb und cc trennen die Individuen voneinander, die bezüglich der 
Alternativenpaare z, y sowie z, w und y, w jeweils entgegengesetzte Präferenzen 
haben. Wie aus Abb i ldung 18 ersichtlich, zieht hinsichtlich des Paares z, y eine 
Mehrheit (Person 1 und 2) z gegenüber y vor, so d a ß nach D . 8/7: <z, y > e P M . 
D a zugleich eine Mehrheit (Person 1 und 3) y gegenüber w und eine Mehrheit 
(Person 2 und 3) w gegenüber z bevorzugt, so d a ß : <y, w> e P M und <w, z> e P M , 
ergibt sich insgesamt eine intransitive kollektive Präferenzre la t ion. Tatsächlich gibt 
die Situation in Abb i ldung 18, wie der Leser leicht selbst feststellen kann, das 
Abst immungsparadox in zweidimensionaler Darstellung wieder. 

Das wäre nicht der F a l l , wenn es einen Medianpunkt in beiden Richtungen gäbe. 
Angenommen der Idealpunkt der Person 2 wäre x 2 statt x 2 . Dann ist x 2 ein 
Medianpunkt in der einen Richtung (Dimension 1) ebenso wie in der anderen 
Richtung (Dimension 2), d .h . ein Medianpunkt in beiden Richtungen. Zugleich 
w ü r d e n sich die individuellen Präferenzen der Person 2 ä n d e r n und dementspre
chend die Mehrhe i t sverhä l tn i sse bezüglich der Alternativen y, z und w, so d a ß 
bei Anwendung der Mehrheitsregel < y , z > e P M , <z, w> E P M und <y ,w>eP M ist, 
d.h. eine transitive kollektive Präferenzre la t ion entsteht. 

Die Existenz eines Medianpunkts in beiden Richtungen ist in diesem Zusammen
hang also entscheidend dafür, d a ß sich eine transitive Mehrheitsrelation R M er
geben kann. Wie wir jedoch gesehen haben, ist dessen Existenz bereits im zwei
dimensionalen F a l l keineswegs gesichert. U m so weniger wahrscheinlich dürfte es 
im allgemeinen m-dimensionalen Fa l l sein, d a ß es einen Medianpunkt in allen Rich
tungen gibt, denn dazu m ü ß t e n alle Medianpunkte der einzelnen Richtungen zu
sammenfallen. 

Daraus ist zu schließen, d a ß die kollektiven Ergebnisse im allgemeinen m-dimen
sionalen F a l l in der Regel in dem Sinne instabil sind, als sich unter Anwendung 
der Mehrheitsregel intransitive kollektive Präferenzen ergeben können , so d a ß bei 
einer gegebenen Prä fe renzs t ruk tur unterschiedliche kollektive Resultate entstehen. 

Dieser Sachverhalt läßt sich als Theorem formulieren. W i r führen dazu den Begriff 
der Gewinnmenge ein, die für eine bestimmte Alternative alle Alternativen angibt, 
die irgendeine Mehrheit ihr gegenüber bevorzugt. 

D e f i n i t i o n 10/7: Eine Menge W(x) ist eine Gewinnmenge bezüglich x aus X : 
~ W ( x ) = { y | < y , x > e P M } . 
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Dann gilt das folgende 'Allgemeine Ins tab i l i t ä t s theorem 4 (AIT) . 

T h e o r e m 3/7: 
V X E X : 3 y e X : [ < y , x > e P M ] , d.h. V X E X : [W(X)4=0]. 

W i r haben die Aussage des Theorems intuitiv plausibel zu machen versucht und 
führen den Beweis nicht an, weil er ziemlich lang und mathematisch nicht einfach 
ist. D a ß im allgemeinen m-dimensionalen F a l l die Gewinnmenge bezüglich einer 
bestimmten Alternative x aus X nicht leer ist, bedeutet, d a ß es stets möglich ist, 
eine Mehrheit für eine andere Alternative zu finden. (Das wäre nur dann nicht 
der F a l l , wenn die Gewinnmenge bezüglich x leer ist.) 

Im Zusammenhang mit dem obigen Beispiel k ö n n t e der Eindruck entstehen, d a ß 
die Instabi l i tä t der kollektiven Resultate sich auf eine Teilmenge von Alternativen 
beschränk t , so d a ß zum Beispiel einige Alternativen einen Zyklus bilden, jede von 
ihnen aber gegenüber allen anderen bevorzugt wird . 

Das folgende Koro l l a r zeigt jedoch, d a ß es im allgemeinen m-dimensionalen Fa l l 
keine 'na tür l iche 4 Besch ränkung der Länge der Zyklen gibt. Sie können sich von 
jedem Punkt im m-dimensionalen R a u m zu jedem beliebigen anderen erstrecken. 

K o r o l l a r 2/7: F ü r ein beliebiges Paar von Alternativen x und y aus X gibt 
es eine Sequenz von Alternativen z 0 , . . . , z k mit z 0 = x und z k = y, so d a ß 
< z j , z j _ 1 > 6 P M , j = l , . . . , k . 

Das Allgemeine Ins tab i l i t ä t s theorem und das Koro l l a r bedeuten, d a ß im m-dimen
sionalen Fa l l ohne Annahme eines Medianpunkts in allen Richtungen bzw. be
stimmter Symmetrieeigenschaften der Verteilung der individuellen Idealpunkte die 
Mehrheitsrelation im allgemeinen nicht transitiv sein wird , so d a ß die Gewinn
menge nicht leer ist und Zyklen entstehen k ö n n e n , die sich von jedem beliebigen 
Punkt zu jedem anderen Punkt erstrecken. Die Anwendung der Mehrheitsregel 
scheint im Zusammenhang dieser 'allgemeinen Ins tabi l i tä t 4 kaum besser gerecht
fertigt als die Verwendung eines Zufallsmechanismus: in beiden Fällen wird of

fenkundig ein beliebiger Punkt herausgegriffen. 

7.4 Stabilität bei Einschränkungen der Agenda 

W i r haben im vorangegangenen Abschnit t gesehen, d a ß im allgemeinen m-dimen
sionalen Fa l l das Mehrheitsresultat zu jedem beliebigen Punkt 'wandern 4 kann. 
Das kollektive Resultat wird damit - auch bei gegebener und bekannter Präfe
renzstruktur - unvorhersehbar, weil zyklische Folgen von unbekannter Länge auf
treten können . Damit erhebt sich die Frage, wie sie ähnl ich im Zusammenhang 
des Abstimmungsparadoxes in Abschnitt 3.2 angeschnitten wurde: Wie kann es 
sein, wenn es doch eine so hohe Wahrscheinlichkeit des Auftretens zyklischer F o l 
gen gibt, d a ß diese in der Real i tä t nicht beobachtbar sind? 

W i r hatten in Abschnitt 3.2 in bezug auf das Abstimmungsparadox die vorläufige 
Antwor t gegeben, d a ß dies an bestimmten institutionellen Vorkehrungen liegt, die 
es verhindern, d a ß eine zyklische kollektive Präferenz zum Ausdruck kommen 
kann, auch wenn sie vorliegt. W i r werden im folgenden argumentieren, d a ß dies 
auch im m-dimensionalen Fa l l gilt. Daran schließt sich allerdings die Frage an, 
ob eine durch institutionelle Vorkehrungen herbeigeführte 'S tabi l i tä t 4 normativ 
zu rechtfertigen ist. 
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Solche institutionellen Vorkehrungen k ö n n e n zunächs t einmal die F o r m der E i n 
führung eines Vorschlagsrechts annehmen, mit dem festgelegt wird, wer über die 
Agenda, d. h. die Menge der Punkte, die zur Abs t immung stehen sollen, bestimmt. 

Das kann wie folgt formuliert werden: F ü r irgendeine Koa l i t i on von Personen S, 
# S ^ 1, S G P o t ( K ) sei T s ( x ) die Menge der Alternativen (im allgemeinen F a l l : 
Punkte im m-dimensionalen Raum), die diese Koa l i t i on an einem Punkt x zur 
Abs t immung vorschlagen kann. Hat beispielsweise ein einzelnes Individuum i ein 
ausschließliches Vorschlagsrecht für die Agenda, so gilt für dieses i : V x e X : 
[T ä (x) = X ] A Vj e K , j * i : V x e X : [Tj(x) = 0 ] . 

Im Zusammenhang der Formulierung eines Vorschlagsrechts ist es nun wichtig 
zu wissen, ob für eine Koa l i t ion ü b e r h a u p t ein Anre iz besteht, bestimmte Al ter 
nativen zur Abs t immung vorzuschlagen, d.h. ob die Mitglieder einer Koa l i t i on 
Elemente aus T s ( x ) gegenüber x vorziehen. Sei die Menge dieser Punkte P s (x ) , so 
d a ß P s (x) : = { y G T s ( x ) | V i G S : <y, x> G P j , dann kann wie folgt definiert werden. 

D e f i n i t i o n 11/7: E in Punkt x ist instabil: 3y e X : [ 3 S G P o t ( K ) : y e P s ( x ) 
A y e W ( x ) ] . 

D e f i n i t i o n 12/7: E i n Punkt x* ist strukturell stabil genau dann, wenn er nicht instabil 
ist. 

E i n Punkt x* im m-dimensionalen R a u m ist demnach genau dann strukturell stabil, 
wenn für alle denkbaren Koal i t ionen S von Personen: W ( x * ) n P s ( x * ) = 0. Das 
bedeutet, d a ß x* nur dann strukturell stabil ist, wenn Punkte, die gegenüber x* 
Mehrheitsgewinner sein können , entweder aufgrund des Vorschlagrechts nicht zur 
Abst immung vorgeschlagen werden k ö n n e n oder nur durch Koal i t ionen, in deren 
Interesse es nicht liegt, sie vorzuschlagen, weil sie sie nicht gegenüber x* vorziehen. 

Umgekehrt: ist die Schnittmenge von W(x*) und P s (x*) nicht leer, dann m u ß es 
Punkte geben, die eine Koal i t ion S das Recht hat zur Abs t immung vorzuschlagen 
und die sie auch interessiert ist vorzuschlagen, weil sie sie gegenüber x* vorzieht. 
Dami t ist x* instabil, weil es Alternativen gibt, die eine Mehrheit ihr gegenüber 
vorzieht und von denen sicher ist, d a ß sie auf der Agenda erscheinen. 

Es ist nun leicht zu sehen, d a ß ohne irgendwelche Festlegungen bezüglich des 
Vorschlagrechts die Situation im allgemeinen instabil sein wird. Dann nämlich 
hat jedes Individuum das Recht, jede beliebige Alternative zur Abst immung vor
zuschlagen, so d a ß an jedem Punkt x für alle i aus K : T;(x) = X . Zugleich gibt 
es zu jedem Punkt x wenigstens ein i , so d a ß für irgendeinen anderen Punkt 
y e W ( x ) : <y,x>GPj. Das bedeutet, d a ß die Schnittmenge aus W ( x ) und Pj(x) 
nicht leer sein kann, x also nach D . 11/7 instabil ist. 

Nehmen wir hingegen an, im Beispiel des Abstimmungsparadoxes in der Darstel
lung nach Abbi ldung 18 habe eine Person, sagen wir Person 2, ein ausschließliches 
Vorschlagsrecht. Dann liegt es nahe, d a ß sie, da sie w gegenüber z und z gegenüber 
y vorzieht und sich auch jeweils eine Mehrheit für diese Präferenzen finden läßt 
(vgl. A b b . 18), zunächs t das Paar z und y zur Abs t immung vorschlägt . Der 'Mehr 
heitsgewinner' aus dieser Abst immung wird dann der Alternative w gegenüberge
stellt, woraus sich w als kollektives Resultat ergibt, also genau die Alternative, 
die Person 2 gegenüber den beiden anderen Alternativen vorzieht. 

Zwar ist in diesem Beispiel W(w) nicht leer (eine Mehrheit der Personen 1 und 3 
würde y gegenüber w vorziehen), jedoch ist P 2 ( w ) leer, da Person 2 keine der 
Alternativen y und z gegenüber w vorzieht. Demnach ist auch die Schnittmenge 
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von W(w) und P 2 (w) leer. Aufgrund von D . 12/7 ist der Punkt w strukturell stabil. 
Obwohl die Situation in A b b . 18 wegen der zugrundeliegenden Präferenzs t ruktur 
nach dem A I T instabil ist, führt die Spezifizierung eines Vorschlagrechts ( z .B . 
wenn Person 2 ein ausschließliches Vorschlagsrecht e ingeräumt wird) zur Stabil i tät 
im Sinne von D . 12/7. 

Die institutionelle Vorkehrung kann auch in der E in führung einer bestimmten 
Abstimmungsfolge bestehen, ohne d a ß dazu ein Vorschlagsrecht formuliert sein 
m ü ß t e . W i r hatten solche Abstimmungsfolgen schon in Abschnitt 5.1 kennenge
lernt. Der entscheidende Punkt ist, d a ß dabei nicht zwischen allen Paaren von 
Alternativen entschieden wird, in die sich eine Menge von Alternativen zerlegen 
läßt . Vielmehr wird mit einem bestimmten Paar begonnen, der Mehrheitsgewinner 
dieser Abst immung wird in der nächs ten Abst immung der dritten Alternative ge
genübergestel l t , der Mehrheitsgewinner dieser Abs t immung der vierten Alternative 
usf. 

W i r d dabei die A M R angewandt (vgl. D . 26/4), so entsteht von vornherein keine 
zyklische kollektive Präferenz, sondern eine Indifferenzklasse. D a r ü b e r hinaus re
duziert eine solche Abstimmungsfolge diese Indifferenzklasse auf ein einziges Ele
ment - und zwar dadurch, d a ß es bei jeder Abs t immung in der Folge zwischen 
zwei Alternativen nicht nur einen 'Gewinner 4 gibt (die Alternative, die die Mehrheit 
erhäl t ) , sondern auch einen 'Verlierer 4 in dem Sinne, d a ß die Alternative, die nicht 
die Mehrheit hat, für alle folgenden Abst immungen ausfällt . Das ist eine typische 
Eigenheit aller bekannten. Formen von Abstimmungsfolgen, die diese.grundlegend 
von der Anwendung der M R oder der A M R auf alle Paarvergleiche unterscheidet, 
die bezüglich einer bestimmten Alternativmenge mögl ich sind. Entscheidungsver
fahren, die solche Abstimmungsfolgen benutzen, sind von vornherein azyklisch, 
so d a ß eine Redukt ion selbst g roße r Indifferenzklassen auf einzelne Elemente je
derzeit möglich ist. 

Eine Abstimmungsfolge kann also gekennzeichnet werden als ein m-Tupel von 
Abstimmungen A 1 , A m zwischen je zwei Teilmengen von Alternativen unter 
Verwendung der A M R , wobei m die Zah l der Abst immungen angibt, die notwendig 
ist, um die Alternativenmenge X auf ein einzelnes Element zu reduzieren. 

U m im folgenden Abstimmungsfolgen genauer beschreiben zu können , wird eine 
Abst immung so gekennzeichnet, d a ß nach A mit einer hochgestellten Zah l , die 
angibt, die wievielte Abs t immung es ist, in Klammern die beiden Alternativen 
(oder Teilmengen von Alternativen) angegeben werden, zwischen denen die A b 
stimmung stattfindet, so d a ß A 1 ( x 1 , x 2 ) heißt: die erste Abs t immung findet zwi 
schen x l und x 2 statt. 

Die folgenden Typen von Abstimmungsfolgen treten auf, wobei der "Schrittweise 
Paarvergleich 4 Abstimmungsfolge E , die 'Schrittweise Redukt ion 4 Abstimmungs
folge A und B und die 'Gleichzeitige Abs t immung 4 Abstimmungsfolge C in A b 
schnitt 5.1 entspricht. 

A b s t i m m u n g s f o l g e Typ I (Schrittweiser Paarvergleich): Bezüglich der Alternativen
menge X = {x x , x 2 , . . . , x,}, # X = 1, wird wie folgt abgestimmt: 
< A 1 ( x 1 , x 2 ) = G 1 , A 2 ( G 1 , x 3 ) = G 2 , . . . , A m ( G m _ 1 , x 1 ) = G m > , wobei G, der 
Mehrheitsgewinner aus der ersten Abst immung, G 2 der Mehrheitsgewinner aus 
der zweiten Abs t immung etc. ist. 

A b s t i m m u n g s f o l g e Typ II (Schrittweise Reduktion): Bezüglich der Alternativen
menge X = {xj, x l s . . . , x,}, # X = 1, wird wie folgt abgestimmt: 
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< A 1 ( x 1 , { x 2 , . . . , x ,} ) , G, = { x 2 , . . . , x , } : A 2 ( x 2 , { x 3 , . . . , x ,}) , G 2 = { x 3 , . . . , x,}: 
A 3 ( x 3 , { x 4 , . . . , x 1 } ) , . . . , G m _ 1 = { x , ^ } : A ^ . ^ x , ) ) . 

A b s t i m m u n g s f o l g e Typ III (Gleichzeitige Abstimmung): Ü b e r die Alternativenmen
ge X = { x ^ x ^ . . . , x , } , # X = 1, wird in einer einzigen Abst immung 
A 1 ( X j , . . . , x,) entschieden, wobei jede Person i eine Stimme hat, die sie für eine 
Alternative aus X abgeben kann. Kol lekt iv wird die Alternative ausgewähl t , 
die die meisten Stimmen erhäl t . 

F ü r die Abstimmungsfolge des Typs III kommt na tür l ich nicht die A M R in Frage, 
vielmehr wird dazu die folgende auswahlfunktionale Version der Regel der relativen 
Mehrheit (ARRM) herangezogen. 

Auswahlfunktionale Regel der relativen Mehrheit (ARRM): Sei s(x) die Zah l der 
Stimmen, die für eine Alternative x e X abgegeben werden, so d a ß 
s(x) = # { i | < y , x > e P i für kein y e X } , dann gilt: a ( X ) = {x} <-• V y e X : 
s (x )>s (y ) . 

Hierzu ist anzumerken, d a ß die A R R M den erheblichen Nachtei l hat, Alternativen 
als (kollektiv) beste auszuwählen , die nicht der Condorcet-Gewinner sind, obwohl 
die zugrundeliegende Prä fe renzs t ruk tur einen Condorcet-Gewinner aufweist. Das 
kann am Beispiel der Prä fe renzs t ruk tur in Tabelle 20 gezeigt werden. 

Die Anwendung der A M R auf diese Prä fe renzs t ruk tur bei vol ls tändigem Paar
vergleich ergibt die Alternative y als Resultat; y ist der Condorcet-Gewinner, denn 
y hat eine Mehrheit gegenüber jeder anderen Alternative. Im Unterschied dazu 
ergibt die A R R M jedoch x als Resultat, wenn man davon ausgeht, d a ß die Personen 
die eine Stimme, über die sie def ini t ionsgemäß verfügen, für die von ihnen am 
meisten bevorzugte Alternative abgeben. 

1 2 3 4 5 

X X y z w 
y y w y y 
w z z w z 
z w X X X 

Tab. 20: Praferenzstruktur eines 5-Personcn-Komitees 

Es ist d a r ü b e r hinaus leicht zu sehen, d a ß die A M R unter Verwendung von A b 
stimmungsfolgen des Typs I oder II nicht diese Eigenschaft hat. U n a b h ä n g i g von 
dem Paar von Alternativen aus [x, y, z, w}, mit dem die Abstimmungen begonnen 
werden, ist das kollektive Resultat der Abstimmungsfolge des Typs I aufgrund 
der Prä fe renzs t ruk tur von Tabelle 20 stets y. Dasselbe gilt bezüglich der Abs t im
mungsfolge des Typs II für die schrittweise Redukt ion dieser Alternativenmenge. 
Die Abstimmungsfolgen des Typs I und II haben also gegenüber Typ III den Vorteil, 
d a ß sie den Condorcet-Gewinner auswählen , wenn es einen gibt. 

Der Typ I ist sicher die in Entscheidungsgremien jedwelcher A r t am häufigsten 
benutzte Abstimmungsfolge. Sie hat einige Varianten, für die die 'inhaltliche' D i 
stanz der Alternativen zum Status quo eine Rol le spielt. Angenommen für alle 
Alternativen aus X läßt sich deren 'inhaltliche' Distanz zum Status quo bestimmen, 
so d a ß x c o die am weitesten und x a die am wenigsten weit vom Status quo entfernte 
Alternative ist. Die Status-quo-Alternative sei x° . 
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A b s t i m m u n g s f o l g e Typ I (a): Bezüglich der Alternativenmenge X = {x°, x a , . . . , x w } 
wird wie folgt abgestimmt: ( A 1 ( x w , x w _ l ) = G ^ A 2 ( G l 5 x " - 2 ) = G 2 , . . . , 
A » - 1 ( G r a . 2 , x « ) = G , » . , , A m ( G m _ l 5 x ° ) = G m > . 

A b s t i m m u n g s f o l g e Typ I (b): Bezüglich der Alternativenmenge X = {x°, x a , . . . , x w } 
wird wie folgt abgestimmt: ( A 1 ( x a , x a + 1 ) = G l 5 A 2 ( G l 9 x * + 2 ) = G 2 , 
A m - 1 ( G m . 2 , x w ) = G m _ l 5 Am(ßm.l9x°) = G m > . 

A b s t i m m u n g s f o l g e Typ I (c): Bezüglich der Alternativenmenge X = {x°, x a , . . . , x(°} 
wird wie folgt abgestimmt: ( A 1 (• ,•) = G 1 ? A 2 ( G •) = G 2 , . . . , A m ( G m _ 1 , x ° ) 
= G m > . 1 

Der Typ I (a) präzisiert und ergänzt die bekannte Regelung, wonach 'über den 
weitestgehenden Ant rag zuerst abgestimmt wird 4 . Typ I (b) stellt die genaue U m 
kehrung dieser Regelung dar: hier beginnt die Abstimmungsfolge mit den beiden 
am nächs ten am Status quo liegenden Alternativen. 

W ä h r e n d Typ I (a) und (b) die gesamte Folge der Abstimmungen von vornherein 
festlegt (vorausgesetzt, die inhaltliche Distanz der Alternativen zum Status quo 
läßt sich eindeutig bestimmen), bleibt der 'Weg 4 der Abstimmungen bei Typ I (c) 
weitgehend offen: festgelegt ist nur, d a ß in der letzten Abst immung zwischen dem 
Gewinner aus allen vorausgegangenen Abst immungen und der Status-quo-Alter-
native x° entschieden wird. D a alle Abstimmungsfolgen des Typs I diese Schluß
abstimmung vorschreiben, ist Typ I (c) die allgemeinste Beschreibung einer A b 
stimmungsfolge des Typs I. Sie ist daher besonders geeignet,. d ie 'S tab i l i t ä t se igen-
schaften4 dieses wichtigsten Typs zu untersuchen. 

D a z u ist zunächs t festzuhalten, d a ß auch in dem F a l l W ( x ° ) 4= 0 ist, d. h. das A I T 
(Theorem 3/7) bleibt für die Abstimmungsfolge Typ I (c) gültig, es sei denn, es 
gäbe einen Condorcet-Gewinner. Die Abstimmungsfolge bewirkt jedoch, d a ß K o 
rollar 2/7 nicht mehr in vollem Umfang Gel tung besitzt. Tatsächlich kann das 
Mehrheitsresultat nicht mehr beliebig 'wandern 4 , wenn wenigstens eine der Alter
nativen für die S c h l u ß a b s t i m m u n g feststeht. 

Das läßt sich anhand von Abbi ldung 19 zeigen, die noch einmal die Situation 
von Abbi ldung 18 wiedergibt, nur d a ß z durch die Status-quo-Alternative x ° ersetzt 
ist. Die drei Kreise um die Idealpunkte der Personen 1, 2 und 3 als Mittelpunkte 
sind der geometrische Ort aller Punkte, so d a ß die Personen zwischen diesen und 
x ° indifferent sind. Punkte weiter im Innern der Kreise werden von der jeweiligen 
Person gegenüber x ° bevorzugt. Die schraffierten Kreisausschnitte A , B und C 

Dimension 2 

Dimension 1 

Abb. 19: B e s c h r ä n k u n g der Gewinnmenge W ( x ° ) durch eine S c h l u ß a b s t i m m u n g mit x ° 
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geben daher die Menge aller Punkte an, die irgendeine Mehrheit von zwei der 
drei Personen gegenüber x ° bevorzugt, bilden also die Menge W ( x ° ) . 

N u n ist aber, wie Abb i ldung 19 zeigt, nur die Alternative w Element von W ( x ° ) . 
Es kann demnach nur w oder x ° das Resultat der S c h l u ß a b s t i m m u n g sein, die x ° 
einschließt. Das bedeutet, d a ß die Festlegung, übe r x ° zum Schluß abzustimmen, 
hinreicht, W ( x ° ) so weit zu beschränken , d a ß zyklische Präferenzen oder eine 
Indifferenzklasse (wenn eine pa t tauf lösende Zusatzregel definiert ist) als kollektives 
Resultat ausgeschlossen sind, auch wenn W ( x ° ) damit nicht leer ist. Dieser Sach
verhalt läßt sich wie folgt als Koro l l a r formulieren. 

K o r o l l a r 3/7: W i r d unter Verwendung der M R oder A M R bei entsprechender 
Abstimmungsfolge über die Status-quo-Alternative x ° zum Schluß abge
stimmt, ist entweder x ° oder irgendeine Alternative y e W ( x ° ) das kollektive 
Resultat. 

Bezeichnen wir das Tripel <A, A R , A F > , wobei A den Umfang der Agenda angibt 
( A = X oder A cz X ) , A R die angewandte Aggregationsregel ( M R , A M R oder 
A R R M ) und A F die Abstimmungsfolge, als eine Abstimmungsregelung, so ist Vor
aussetzung dieses Korol lars eine Abstimmungsregelung mit A = X , Anwendung 
der M R oder A M R und einer Abstimmungsfolge des Typs I oder II (Typ III kann 
nicht in Frage kommen, da es dabei keine gesonderte Sch lußabs t immung gibt). 
Die kollektiven Resultate, die sich nach dem obigen Koro l l a r unter diesen Vor
aussetzungen ergeben, k ö n n e n weder eine zyklische Präferenz, noch eine Indiffe
renzklasse sein, auch wenn sie im allgemeinen im Sinne des A I T 'instabil ' sein 
werden. 

Die Frage ist nun, ob sich diese institutionellen Vorkehrungen, die faktisch Be
sch ränkungen der Agenda darstellen, auch u n a b h ä n g i g davon rechtfertigen lassen, 
d a ß sie 'S tabi l i tä t ' in eine ansonsten instabile Situation bringen bzw. die Gewinn
menge ausreichend e inschränken . Dabei kann man sich auf die Fäl le konzentrieren, 
in denen kein Condorcet-Gewinner vorliegt (sich also je nach angewandter A g 
gregationsregel ein zyklisches Resultat oder eine Indifferenzklasse ergeben würde) , 
da Abstimmungsregelungen existieren, die den Condorcet-Gewinner auswählen , 
wenn es einen gibt. 

In diesen Fäl len führen Vorschlagsrechte und Abstimmungsregelungen deshalb 
zu eindeutigen kollektiven Ergebnissen, weil sie auf je spezifische Weise zwischen 
den Alternativen diskriminieren. W i r d beispielsweise einer Person ein Vorschlags
recht gegeben, so ist klar, d a ß diese Person bei der Festlegung der Abstimmungs
folge so verfahren wird, d a ß die von ihr bevorzugten Alternativen die größte Chan
ce haben, zum kollektiven Resultat zu werden. Die Person diskriminiert damit 
zugunsten der Alternativen, die sie bevorzugt. 

Eine andere A r t der Diskriminierung liegt bei der Abstimmungsfolge vor, nach 
der über den weitestgehenden Vorschlag zuerst abgestimmt wird - und folglich 
über den am wenigsten weitgehenden Vorschlag zum Schluß. Dami t haben Alter
nativen mit geringerer (inhaltlicher) Distanz zum Status quo eine größere Chance, 
zum kollektiven Resultat zu werden. 

Läß t sich eine solche Diskriminierung zwischen den Alternativen rechtfertigen? 
Eigentlich nicht: wir hatten in Abschnitt 6.1 die Bedingung der Neut ra l i tä t ken
nengelernt, die dort zur Charakterisierung der Mehrheitsregel herangezogen wurde 
(vgl. T 1/6). Diese Bedingung schreibt im Zusammenhang der Aggregation indi
vidueller Präferenzen explizit vor, d a ß dabei nicht zwischen den Alternativen dis-
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kriminiert werden darf. Im Sinne einer 'Gleichbehandlung' der Alternativen war 
auch in Abschnitt 4.5 nach einer L ö s u n g des Arrowschen Aggregationsproblems 
gesucht worden, die darin m ü n d e t e , die zyklische Folge in der kollektiven Präferenz 
in eine Indifferenzklasse umzuwandeln (vgl. T. 6/4 sowie die Formulierung der 
A M R in Abschn. 4.6). 

N u n k ö n n e n die diskutierten Beschränkungen der Agenda als Vorschläge verstan
den werden, wie diese Indifferenzklasse aufzulösen wäre . Allerdings sind die dabei 
zugrundeliegenden Kri ter ien nicht gerade überzeugend, denn sie bedeuten, d a ß 
entweder die Status-quo-Alternative eine besondere Rol le spielt oder d a ß die A l 
ternativen nach ihrer (inhaltlichen) N ä h e oder Distanz zum Status quo bevorzugt 
werden oder aber, d a ß sich die Bevorzugung bestimmter Alternativen an den Prä
ferenzen einer Person orientiert. Es scheint also, d a ß die Vermeidung von Insta
bilität bzw. eine ausreichende Besch ränkung der Gewinnmenge der einzige G r u n d 
ist, der für die E inführung von Vorschlagsrechten oder Abstimmungsregelungen 
angegeben werden kann. 

H i n z u kommt, d a ß Abstimmungsregelungen aufgrund ihrer Ins tabi l i tä t strate
gieanfällig sind. Greifen wir, um dies zu illustrieren, erneut auf die der Abb i ldung 
18 bzw. 19 zugrundeliegende Prä fe renzs t ruk tur zurück und nehmen als E insch rän 
kung der Agenda an, d a ß übe r die Status-quo-Alternative zum Schluß abgestimmt 
wird. Dann würde zunächs t über das Paar y und w entschieden, wobei sich bei 
Angabe der wahren Präferenzen eine Mehrheit (Person 1 und 3) für y gegenüber 
w ergibt. In der zweiten Abs t immung würde dann y der Status-quo-Alternative 
x° gegenübergestel l t - mit dem Resultat, d a ß die Mehrheit (Person 1 und 2) den 
Status quo bevorzugt. Dieses Ergebnis w ü r d e sich aber ände rn , wenn die Person 
3 in der ersten Abst immung, um den Sieg der Status-quo-Alternative zu verhindern, 
entgegen ihrer wahren Präferenz für w votiert. Dann w ü r d e in der zweiten A b 
stimmung nicht y, sondern w gegen x ° stehen und eine Mehrheit (Person 2 und 
3) w den Vorzug geben. 

Allerdings ist das kein sehr starkes Gegenargument, denn auch die Resultate, die 
sich aufgrund strategischen Verhaltens ergeben, müssen Elemente der Gewinnmen
ge W (x°) oder x° selbst sein. Im obigen Beispiel kann sich nur w oder x ° ergeben, 
u n a b h ä n g i g davon ob die 'wahren' oder ve ränder te Präferenzen angegeben werden. 
M i t anderen Worten: die Festlegung, d a ß über x ° zum Schluß abgestimmt wird, 
beschränk t die 'strategischen' Mögl ichkei ten auf dieselbe Weise wie die kollektiven 
Resultate bei Angabe der V a h r e n ' Präferenzen. 

U n a b h ä n g i g davon kann man sagen, d a ß der Versuch, die Schwierigkeiten der 
'Allgemeinen Ins tabi l i tä t ' durch die E in führung von Vorschlagsrechten oder A b 
stimmungsregelungen zu umgehen, auch dann nicht vol ls tändig überzeug t , wenn 
man weiß, d a ß derartige institutionelle Vorkehrungen sehr häufig praktiziert wer
den. D e m Versuch liegt offenkundig eine F o r m der Diskr iminierung zwischen A l 
ternativen zugrunde, die schwer zu rechtfertigen ist. 

L i t e r a t u r . Downs (1957/1968), bes. Teil I, Enelow & Hin ich (1984), K a p . 2 & 3, G r a n d m o n t 
(1978), K e r n (1990), R ike r & Ordeshook (1973), Shepsle (1979, 1986), Shepsle & Weingast 
(1981, 1982), Tullock (1967). 

A n m e r k u n g e n : Die E r ö r t e r u n g des Medianwählerresultats in Abschn . 7.1 folgt im wesentlichen 
Enelow & Hin i ch (1984), K a p . 2; T. 1/7 und K . 1/7 sowie die Beweise dazu findein sich dort, 
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S. 12f. Das Beispiel des Komitees in A b b . 12 ist ebenfalls von Enelow & H i n i c h (1984), S. 9f. 
Das eindimensionale Abst immungsmodel l , auf dem das M e d i a n w ä h l e r r e s u l t a t beruht, geht 
auf Arbeiten von Hotel l ing (1929) und Smithies (1941) zu rück . Die Anwendung dieses M o 
dells auf den (Zwei-)Parteienwettbewerb ist, wie im Text e r w ä h n t , von Downs (1957/1968) 
geleistet worden. Die restriktiven Annahmen des Mode l l s haben dem M e d i a n w ä h l e r r e s u l t a t 
den Vorwur f eingetragen, es sei ein 'Artefakt ' (Hin ich 1977); für einen Überb l i ck über die 
kritischen E inschä t zungen s. Rowley (1984). Übe r r a schende rwe i se spielt bei dieser K r i t i k 
unser Einwand der Nichtbeachtung des Einflusses programmatischer Festlegungen der Par
teien auf die Verteilung der Wäh le rp rä fe renzen kaum eine Rol le . Ü b e r Erweiterungen und 
E r g ä n z u n g e n der Annahmen des Mode l l s berichten R ike r & Ordeshook (1973), K a p . 11 & 12. 
Unsere skeptischen Bemerkungen zur Downsschen 'Parteiendynamik' und damit im Zusam
menhang zur ' Ö k o n o m i s c h e n Theorie der Pol i t ik ' generell sollen nicht bedeuten, d a ß wir 
diesen Ansatz grundsä tz l i ch verwerfen. E r ist als 'Teiltheorie' von Pol i t ik sehr wohl relevant, 
jedoch nur für eine bestimmte Dimension , die pö/ / r /cs -Dimension politischen Geschehens. 
Diese aber ist im Rahmen unserer Fragestellungen nicht von Interesse. 
Die in Abschnit t 7.2 diskutierte Ü b e r t r a g u n g des M e d i a n w ä h l e r r e s u l t a t s auf eine Entschei
dung mit zwei Dimensionen geht auf Tullock (1967) zu rück . A b b . 15 ist ebenfalls Tullock 
(1967), K a p . III, entnommen; vgl . auch Enelow & H i n i c h (1984), K a p . 3. Plott (1967) hat 
gezeigt, welche strengen Symmetriebedingungen eingehalten werden müssen , damit das M e 
d ianwäh le r r e su l t a t auch auf eine Situation mit mehr als zwei Dimensionen übe r t r agen werden 
kann; s. auch Rike r & Ordeshook (1973), K a p . 11, und vgl . dazu Enelow & Hin i ch (1983), 
Kramer (1973), M c K e l v e y & Wendell (1976) sowie Rubinstein (1980). 
Erst Grandmont (1978) ist es mit Hilfe der von ihm eingeführ ten ' i n t e rmed iä ren Präfe renzen ' 
gelungen, eine Verallgemeinerung zu formulieren, die zeigt, d a ß für die Ü b e r t r a g u n g des 
M e d i a n w ä h l e r r e s u l t a t s auf den m-dimensionalen F a l l nicht bestimmte Symmetrieannahmen 
hinsichtlich der Verteilung der Wäh le rp rä f e r enzen i m m-dimensionalen R a u m , sondern die 
'Halbierungseigenschaft' eines Medianpunkts in allen Richtungen entscheidend ist. L . 1/7 
entspricht der ' P r o p o s i t i o n ' ' in Grandmont (1978), S. 322; für den Beweis s. dort. Die 'Schwa
che K o n t i n u i t ä t ' ist die Forderung H . 1 und die ' R e g u l a r i t ä t ' die Forderung H . 2 in G r a n d 
mont (1978), S. 321 f. T. 2/7 ist das ' T h e o r e m ' in Grandmont (1978), S. 324. A b b . 16 und 17 
sind ebenfalls Grandmont (1978), S. 326ff., entnommen. 
Die Entscheidungssituation in A b b . 18, mit der die E r ö r t e r u n g der 'Allgemeinen Ins tab i l i t ä t ' 
in Abschn. 7.3 einsetzt, ist von Davis , D e G r o o t & H i n i c h (1972), S. 151, ü b e r n o m m e n . 
T. 3/7 über die 'Allgemeine Ins tabi l i tä t ' ist das ' D i s e q u i i i b r i u m t h e o r e m ' in Shepsle & Weingast 
(1982), S. 368. Die Autoren verweisen für den Beweis auf Cohen (1979), S. 5 ff. Das Theorem 
ist in dieser Formul ierung na tür l ich nur dann richtig, wenn der (sehr seltene) F a l l eines 
Medianpunkts in allen Richtungen ausgeschlossen wi rd . Ähnl iche Resultate und E r g ä n z u n 
gen dazu haben Cohen & Matthews (1980), Kramer (1977), M c K e l v e y (1979), M c K e l v e y 
& Schofield (1986) sowie Schofield (1978) vorgelegt. F ü r noch weiter verallgemeinerte ' In-
s tabi l i tä ts ' - bzw. 'Ungleichgewichts'-Resultate s. Schwartz (1981) und Schofield (1983). K . 2/ 
7, das 'McKelvey-Agenda-Theorem' , entspricht Theorem 2 in M c K e l v e y (1976), S.475; für 
den Beweis s. dort, S.475 (f. 
M i t der Entdeckung der 'Allgemeinen Ins tab i l i t ä t ' nach T. 3/7 und K . 2/7 in den spä ten 70er 
Jahren (die das Abstimmungsparadox aus Abschn . 3.2 verallgemeinert) sind - zumindest 
in der angelsächsischen Diskussion - erstmals die weitreichenden Konsequenzen des A b 
stimmungsparadoxes von Condorcet deutlich geworden: Es scheint entgegen der Auffassung 
von Spitz (1984) für das meistbenutzte Verfahren in politischen Entscheidungen, die Mehr 
heitsregel, keine vernünft ige B e g r ü n d u n g zu geben, denn: wie kann die Anwendung einer 
Regel gerechtfertigt werden, wenn diese Entscheidungsresultate produziert, die zyklische F o l 
gen bilden bzw. die - innerhalb solcher Folgen - beliebig 'wandern'? Das hat eine lebhafte 
Debatte ausgelöst , die in ihren wichtigsten Bei t rägen in dem Band von Ordeshook & Shepsle 
(1982) dokumentiert ist. 
A l s Reakt ion darauf hat in einem Teil der Literatur eine A r t 'Kehr twendung ' eingesetzt. 
A n k n ü p f e n d an die zu Beginn des Abschnitts 7.4 gestellte Frage bzw. die Beobachtung des 
Widerspruchs zwischen Theorie (die das Auftreten zyklischer Folgen bzw. das stete 'Wandern ' 
des Entscheidungsresultats postuliert) und Empir ie (wonach solche zyklischen Folgen nicht 
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zu beobachten sind) ist immer eingehender untersucht worden, durch welche institutionellen 
Vorkehrungen der politische Entscheidungsgang kanalisiert und strukturiert wird, so d a ß 
zyklische Folgen, auch wenn sie vorliegen, nicht zum Ausdruck kommen. Den Beginn dieses 
'Zweiges' der L k E markieren die Arbei ten von Shepsle (1979) und Shepsle & Weingast (1981), 
fortgeführt u.a. durch Untersuchungen von Bendor & M o e (1986), Carter & Schap (1987), 
Greenberg& Shepsle (1987), Gro fman , Owen, Novie l lo & Glazer (1987) sowie Shepsle (1985, 
1986) und Shepsle & Weingast (1984, 1987); vgl. auch Tullock (1981) und Kofo rd (1982). 
Dabei gelingt Shepsle (1979, 1986) z . B . eine interessante Rekonstrukt ion des parlamenta
rischen Entscheidungsgangs; zur K r i t i k s. K e r n (1990). 
W i r haben von diesen 'institutionellen Vorkehrungen' in Abschn . 7.4 nur die 'Vorschlags
rechte' und die 'Abstimmungsregelungen' thematisiert, weil sie besonders gut verdeutlichen, 
wie sich solche institutionellen Regelungen auswirken. Die Idee der 'Vorschlagsrechte' wird 
entwickelt in Shepsle & Weingast (1981), Sect. III, sowie in Shepsle (1979). Die Abs t im
mungsfolgen des Typs I — III sind in Anlehnung an die ' P r o c e d u r e s ' formuliert, wie sie in 
Farquharson (1969), Appendix I, zusammenfassend wiedergegeben werden. In E r g ä n z u n g 
dazu bieten Ordeshook & Schwartz (1987) eine detaillierte Analyse der Abstimmungsrege
lungen i m amerikanischen K o n g r e ß . Das Beispiel aus Tab. 20 ist Fishburn (1973), S. 162, 
entnommen und A b b . 19 dem Beitrag von Shepsle & Weingast (1982), S. 370, K . 3/7 ist das 
' T h e o r e m ' in Shepsle & Weingast (1982), S. 368. Der Nachweis, d a ß unter Zugrundelegung 
von K . 3/7 die 'strategischen' Mögl ichke i t en auf dieselbe Weise be sch ränk t sind wie die 
kollektiven Resultate bei Angabe der 'wahren' Präferenzen , findet sich bei Shepsle & Weingast 
(1984). 
Dieser Zweig der Literatur, der sich auf die entscheidungslogische Rekonstrukt ion vorge
fundener institutioneller Regelungen konzentriert, ist insofern problematisch als die Autoren 
dazu neigen, die bestehenden institutionellen Strukturen unbesehen zu akzeptieren, und, ihnen 
sogar einen positiven Wert beizumessen, da sie zyklische Folgen in den Entscheidungsresul
taten u n t e r d r ü c k e n k ö n n e n . Dabei wird übersehen , d a ß aufgrund des Theorems von A r r o w 
die Vermeidung zyklischer Folgen nur durch Verletzung bzw. ausreichende A b s c h w ä c h u n g 
einer (oder mehrerer) der Bedingungen von A r r o w sicher zustande kommen kann. Abgesehen 
von den Folgeproblemen, die sich bei A b s c h w ä c h u n g oder Aufgabe einzelner Bedingungen 
von A r r o w ergeben (wir hatten in den vorangegangenen Kapi te ln mehrfach Gelegenheit, 
auf solche Probleme hinzuweisen), erhebt sich damit die unge lös te Frage, warum bestimmte 
Bedingungen aufgegeben werden sollen und nicht andere; vgl. dazu Inman (1987), Abschn . 
3.4.1, und K e r n (1990). 
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Die L k E stützt sich auf zwei Grundbegriffe: den der individuellen und den der 
kollektiven Präferenz. M i t diesen beiden Grundbegriffen lassen sich - wie die 
Kapitel 1 bis 3 gezeigt haben - die Begriffe der individuellen Präferenzre la t ion, 
der kollektiven Präferenzrela t ion, der Aggregationsregel, der Indifferenz, der Prä
ferenzstruktur etc. definieren. Bei der Untersuchung des Aggregationsproblems 
sind wir auf eine Reihe von Schwierigkeiten ges toßen, in deren Zentrum das Theo
rem von A r r o w in Kapi tel 3 stand. Bei dem Versuch, die in diesem Theorem kon
statierte Unmögl i chke i t einer vernünft igen Methode kollektiver Entscheidungsfin
dung in befriedigender Weise aufzulösen, taten sich neue Schwierigkeiten auf, die 
wir in den Kapi te ln 4 - 6 behandelt haben und die derart gravierend erscheinen, 
d a ß eine Hinwendung zu den begrifflichen Grundlagen der L k E naheliegt. Die 
Frage ist, ob sich durch einen ve ränder t en oder erweiterten begrifflichen Rahmen 
eine Reihe der aufgeworfenen Probleme lösen oder zumindest ihre G r ü n d e genauer 
klären lassen. 

Die zentrale Fragestellung der L k E ist, in welcher Weise und nach welchen Pr in
zipien individuelle Präferenzen zu aggregieren sind, um zu einer gemeinsamen (kol
lektiven) Entscheidung zu gelangen wie sie z. B. in vielfältiger Weise in Poli t ik , 
Wirtschaft, Verwaltung täglich notwendig sind. Das was aggregiert wird, also die 
individuellen Präferenzen, nennen wir die Aggregationsbasis. Die in die Aggrega
tion eingehenden 'Informationen' besch ränk ten sich bisher ausschließlich auf in 
haltlich nicht weiter geklär te - Präferenzre la t ionen der Individuen. Bei der Frage 
nach der richtigen kollektiven Entscheidung wurde also ausschließlich die Infor
mation d a r ü b e r vorausgesetzt, welche Alternative von welcher Person vorgezogen 
wird. Weder der Charakter dieser Präferenz, noch deren S tä rke oder In tens i tä t 
spielten dabei eine Rolle . Informationen der letzteren A r t aber würden , soweit sie 
in die Aggregation eingehen, die Aggregationsbasis erweitern. W i r wollen im fol
genden untersuchen, was für eine solche Erweiterung spricht und in welcher F o r m 
sie vorgenommen werden könn te . 

8,1 Die Problematik interdependenter Präferenzen 

Das Grundmodel l der L k E , wie es in Abschn. 3.1 dargestellt wurde, ist in dem 
Sinne statisch, d a ß die individuellen Präferenzre la t ionen - zusammengefaß t in der 
Präferenzs t ruk tur g - als gegeben angenommen werden. Die individuellen Präfe
renzen hängen jedoch faktisch in komplizierter Weise von den Einschä tzungen 
der Präferenzen anderer Personen ab. E i n G r u n d dafür ist, d a ß die Erfolgsaus
sichten der eigenen Präferenzen von denen anderer Personen a b h ä n g e n (dies hat 
uns in Kapitel 5 zum Problem der Strategie- und Manipulationsfreiheit geführt) . 
E i n anderer G r u n d ist die Rol le moralischer E rwägungen , die dazu führen, d a ß 
subjektive Präferenzen auch davon beeinflußt werden, was die betreffende Person 
für gerechter, fairer oder dem Gemeinwohl entsprechender häl t . A u c h die Aggre
gationsregel selbst kann zu Formen der Präfe renz in te rdependenz führen - nämlich 
immer dann, wenn eine Aggregationsregel (etwa die Mehrheitsregel) von einer 
Person akzeptiert ist und sie das ta tsächl iche oder vermutete Ergebnis der Aggre
gation in ihren eigenen subjektiven Präferenzen einfließen läßt . 
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Es ist durchaus denkbar, d a ß eine Person eine Alternative x einer Alternative y 
aus G r ü n d e n des persönl ichen Interesses strikt vorzieht, aber sich für die Verwirk
lichung von y einsetzt, da sie weiß, d a ß eine Mehrheit für y votieren würde. Eine 
solche Präferenz (zweiter Ordnung) ist sogar vereinbar damit, d a ß die Person un
veränder t - auch unter Einbeziehung normativer Gesichtspunkte - die Alternative 
x für besser hält . So mag ein Mi tg l ied eines Gemeinderates fest davon überzeugt 
sein, d a ß eine U m g e h u n g s s t r a ß e im allgemeinen Interesse liegt und sich dennoch 
gegen ihren Bau einsetzen, weil eine Mehrheit im Gemeinderat sich so entschieden 
hat. Die Aggregationsregel bzw. das kollektive Entscheidungsverfahren wirkt auf 
solche Weise auf die individuellen Präferenzen, die sich ganz konkret im Entschei
dungsverhalten der Person widerspiegeln, zurück . Zunächs t ist jedoch das Problem 
der Prä fe renz in te rdependenz unter Ausklammerung dieses spezifischen Aspektes 
der Aggregationsproblematik zu betrachten. 

Was mit Präfe renz in te rdependenz gemeint ist, läßt sich am besten an einer all täg
lichen Entscheidungssituation er läu tern : Nehmen wir an, A und B seien befreundet 
und auf Reisen. Es stellt sich für sie eines Tages die Frage, gemeinsam das N a 
tionalmuseum in Neapel zu besuchen (x x ) oder an einen Strand der nahegelegenen 
Costa Amalfi tana zu gehen (x 2 ) . Es ergeben sich für das Paar zwei kollektive Ent
scheidungsmögl ichkei ten: (x 1,x 2)ef(g) oder <x2,x1)ef(g), da wir annehmen 
wollen, d a ß die Lia ison so jung ist, d a ß wir die Alternativenmenge nicht um x 3 

(A an den Strand, B ins Museum) und x 4 (B an den Strand, A ins Museum) 
erweitern, müssen 

Ist die Liebe g roß , kommen sie vermutlich in ein Di lemma, das wir mit Hilfe 
einiger Begriffsdifferenzierungen für die Log ik kollektiver Entscheidungen aus
schließen möch ten : Die beiden wissen nicht, was sie wollen. A würde mit B lieber 
ins Museum gehen, wenn B lieber ins Museum wil l und zugleich würde A mit B 
lieber an den Strand gehen, wenn B lieber an den Strand wi l l . Symmetrisches gilt 
für B . Eine solche Situation läßt sich formal fo lgendermaßen beschreiben: 

(1) < X l , X 2 > 6 g ( B ) - < X l , X 2 > 6 g ( A ) 
(2) < x 2 , X l > G g ( B ) - <x 2 ,x 1>eg(A) 
(3) < X l ,x 2 >eg(A) - < x l s x 2 > 6 g ( B ) 
(4) <x 2 , X l >eg(A) - <x 2 , X l >eg(B) 

In einem solchen Fa l l sprechen wir von zirkulär bestimmten Präferenzen. Das 
läßt sich für eine Gruppe von Personen oder ein Kol lek t iv K wie folgt verallge
meinern. 

D e f i n i t i o n 1/8: Eine Prä fe renzs t ruk tu r g ist zirkulär bestimmt: <-* ] K 0 c K : 
3 X 0 c : X : 3b A e B i j ( { l , 2 , . . . , n } , K 0 ) : 3 b 2 e B i j ( { l , 2 , . . . , n}, X 0 x X 0 ) : V k e 
{ 1 , 2 , . . . , n - 1}: [ b 2 (k) e g (b x (k)) - b 2 (k + 1) e g(b , (k + 1 ) ) ] A [ b 2 (n) e 
g(b x (n) ) - b^egOhO))] . 

A m Ende des Urlaubs, wenn die Liebe schon merklich abgeküh l t ist und mögli
cherweise bereits Zeiten gegenseitiger Avers ion vorkommen, mag sich in R o m 
eine ähnl iche Situation mit ganz anderen Konsequenzen ergeben: Jetzt geht es um 
die Frage, ob sie heute nach Ostia fahren (x x ) oder die Sixtinische Kapelle besuchen 
(x 2 ) sollen. Nunmehr wil l aber A gerade dann nach Ostia, wenn es B bevorzugt, 
die Sixtinische Kapelle zu besuchen. Andererseits hat A ein besonderes Interesse 
an der Sixtinischen Kapelle gerade dann, wenn sich B in Ostia sonnen möch te . 

Sind die Präferenzen von B in symmetrischer Weise von den Präferenzen von A 
abhäng ig , ergibt sich folgende Präferenz in te rdependenz : 
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(5) < X l , x 2 >Gg (B) - < x 2 , X l > e g ( A ) 
(6) < x 2 , X l > e g ( B ) - < x 1 ? x 2 > e g ( A ) 
(7) <x l sx 2>eg(A) - < x 2 , X l > E g ( B ) 
(8) < x 2 , X l > G g ( A ) - <x1,x2>eg(B) 

Je nachdem zu welcher anfängl ichen wechselseitigen E inschä tzung der Präferenzen 
es kommt, bleibt es bei stabilen, aber entgegengesetzten Präferenzen. Hat sich 
dagegen die Abhäng igke i t der Präferenzen von B seit Urlaubsbeginn nicht geän
dert, gilt also (3), (4), (5) und (6), handelt es sich um eine logisch widersprüchl iche 
Prä fe renzs t ruk tur . In diesem F a l l sprechen wir von kontradiktorisch bestimmten 
Präferenzen. A u c h dies läßt sich für eine Gruppe K verallgemeinern. 

D e f i n i t i o n 2/8: Eine Präferenzst ruktur g ist kontradiktorisch bestimmt: < - > 3 K 0 c K : 
3 X 0 cz K : 3b x 6 B i j ( { 1 , 2 , . . . , n}, K 0 ) : 3 b 2 e B i j ( { 1 , 2 , . . . , n}, X 0 x X 0 ) : V k e 
{ l , 2 , . . . , n - l } : [b^kjegfl^k)) -> b 2 ( k + 1) e g(b , (k + 1))] A [b 2 (n) e 
g ^ C n ) ) - " i b ^ D e g O ^ l ) ) ] . 

Prä fe renz in te rdependenz kann unterschiedliche Ursachen haben: Zuneigung, A b 
neigung, Verantwor tungsgefühl , moralische Ü b e r z e u g u n g etc. U n a b h ä n g i g von 
den mögl ichen Ursachen und G r ü n d e n stellt sich die Frage, welche Konsequenzen 
wechelseitige Präfe renz in te rdependenz hat. Eine Hypothese liegt nahe: Wenn die 
Personen ihre subjektiven Bewertungen der Z u s t ä n d e von den subjektiven Bewer
tungen (dieser oder anderer Zus t ände ) anderer Personen abhäng ig machen, gibt 
es jeweils einen Gleichgewichtspunkt, in dem diese wechselseitige Abhäng igke i t 
nicht mehr zu einer Veränderung der Bewertung führt . Diese Hypothese ist jedoch 
- wie gleich gezeigt wird - falsch, und entsprechend dringlich stellt sich die Frage, 
auf was sich normative Aggregationsregeln beziehen. 

W i r haben uns bislang mit der genauen Interpretation des Grundbegriffs der A l 
ternativenmenge nicht befaßt. Die Interdependenzproblematik zeigt jedoch, d a ß 
sich je nach Interpretation der Alternativenmenge auch eine Veränderung des in
dividuellen Präferenzbegriffs ergeben kann. Bleiben wir zunächs t bei dem obigen 
Beispiel. Es handelt sich um zwei Alternativen und um zwei Personen. Die Personen 
haben offensichtlich eine bedingte Präferenz über die Alternativen a und b. D a 
sich bedingte Präferenzen nicht ohne weiteres in das bisherige M o d e l l der Log ik 
kollektiver Entscheidungen integrieren lassen, liegt es nahe, zunächs t zu versuchen, 
durch eine Erweiterung des Alternativenbegriffs zu nicht-bedingten individuellen 
Präferenzen zu rückzukehren . 

Im folgenden seien daher zwei Alternativen z und z' schon dann verschieden, wenn 
in z eine bestimmte Person i bezüglich eines Alternativenpaares eine andere (strikte) 
Präferenz hat als in z \ Wenn wir mit ab A die individuelle Präferenz <a, b> e g (A) 
benennen, dann erweitert sich die Alternativenmenge X in unserem Beispiel von 
{a,b} zu X * = {<a,abA>, <a,baA>, <b,ab A>, <b,ba A>, <a,abB>, <a,baB>, 
<b,ab B>, <b,baB>}. 

Die bedingten Präferenzen der Personen beziehen sich jedoch jeweils nur auf eine 
Teilmenge dieser erweiterten Alternativenmenge X * . Genauer gesagt bilden die 
den bedingten Präferenzen der Individuen entsprechenden Präferenzen über X kei
ne vol ls tändige Präferenzrela t ion in X . Selbst wenn man die auf die Personen be
zogene Teilmenge von X * herausgreift, in der die eigenen Präferenzen von A keine 
Rol le spielen, bildet A keine vol ls tändige Präferenzre la t ion über X . Die bedingten 
Präferenzen von A verwandeln sich in nicht-bedingte Präferenzen über die Alter
nativenpaare <a,abB> und <b, ab B> bzw. <a, ba B> und <b, ba B >. A kann man je-
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doch keine Präferenz zwischen folgenden Alternativen: <a,abB> und <b, baB>, 
<a, abB> und <a, ba B>, <b, ab B> und <b, ba B>, sowie <a, baB> und <b, abB> zuord
nen. 

Die R ü c k k e h r zu nicht-bedingten Präferenzen über eine Erweiterung der Alter
nativenmenge scheint also versperrt oder nur dann mögl ich, wenn man überaus 
unklare Grundbegriffe in K a u f nimmt. W i r legen daher explizit fest, d a ß im fol
genden Alternativen ohne Bezugnahme auf die individuellen Präferenzen der Per
sonen aus K vol ls tändig charakterisiert werden. M a n k ö n n t e auch sagen, eine 
Alternative umfaß t ausschließlich die objektiven Merkmale einer sozialen Situation. 
Subjektive Merkmale im Sinne individueller Präferenzen, Vorlieben, Werturteile 
etc. gehören nicht zu den Charakteristika einer Alternative x aus X . 

In Kapi tel 2 wurde dargelegt, in welcher Weise individuelle Präferenzen einer Per
son, soweit sie bestimmte Ra t iona l i t ä t sbed ingungen erfüllen, eine subjektive Be
wertungsfunktion konstituieren. W i r nehmen an, d a ß die Präferenzen aller Per
sonen aus K jeweils bezüglich der (auf objektive Merkmale beschränkten) Alter
nativenmenge X diese Bedingungen erfüllen, so d a ß jeder Person eine kardinale 
subjektive Bewertungsfunktion über X zugeordnet ist. W i r nennen subjektive Prä
ferenzen bzw. die entsprechende subjektive Bewertungsfunktion von erster O r d 
nung, wenn sie u n a b h ä n g i g von den Präferenzen anderer Personen gebildet ist. 

Wechselseitige Präfe renz in te rdependenz schlägt sich nun in entsprechenden Inter-
dependenzfunktionen nieder, d.h. eine.Person.macht ihre Bewertung eines Zustan-
des (bzw. ihre individuelle Präferenzre la t ion) davon abhäng ig , wie ein Zustand 
von einer anderen Person bewertet wird (bzw. an welcher Stelle in der durch die 
Präferenzrela t ion konstituierten Rangordnung sich die Alternative einordnet). 

Die Präferenzen erster Ordnung haben notgedrungen einen 'egozentrischen' Cha
rakter, denn die Situation anderer Personen in einer Alternative kann nur unter 
Berücksicht igung ihrer subjektiven Präferenzen angemessen beurteilt werden. D a 
diese Beurteilung jedoch für die Präferenzen erster Ordnung keine Rolle spielt, 
sind altruistische Gefühle , aber auch moralische Über l egungen für die Bildung 
dieser Präferenzen ausgeschlossen. 

Im übr igen bleibt offen, ob Präferenzen erster Ordnung das subjektive Wohlergehen 
einer gut über sich selbst informierten Person in den jeweiligen Z u s t ä n d e n wider
spiegelt oder ob andere subjektive Bewertungsaspekte eine Rol le spielen: A u c h 
die Präferenzen erster Ordnung sind gegenüber ihren Kriterien nicht festgelegt. 
Bestimmte Kri ter ien, unter anderem auch moralische, scheinen jedoch aus begriff
lichen G r ü n d e n für Präferenzen erster Ordnung gar nicht oder zumindest nur be
sch ränk t anwendbar, da für Präferenzen erster Ordnung Präferenzen und subjek
tive Bewertungen anderer Personen keine Rol le spielen. Abgesehen von dieser E i n 
s c h r ä n k u n g bleibt die inhaltliche Fü l lung subjektiver Bewertungsfunktionen erster 
Ordnung offen. 

Die interpersonelle Interdependenz subjektiver Bewertungen de facto kann zwar 
nicht bestritten werden, dennoch ist erst noch zu zeigen, inwiefern man damit zur 
Aufgabe des uniformen Präferenzbegriffs der Entscheidungstheorie gezwungen ist. 
Dies kann durch die Analyse einiger weniger Beispiele von 2-Personen-Interde-
pendenz geleistet werden. 

Angenommen die beiden Personen A und B seien vol ls tändig informiert und wür
den ihre subjektiven Bewertungen der Alternativen a b h ä n g i g machen von den Be
wertungen, die die andere Person vornimmt. N u n ist na tür l ich auch bei zwei Per-
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sonen wechselseitige Nutzeninterdependenz in den unterschiedlichsten Formen 
denkbar. 

B e i s p i e l 1: In einem besonders einfachen F a l l haben beide Personen als Interde-
pendenzfunktion (Int) die identische Abbi ldung : In t A B (u A (z ) ) = u B (z) und 
In t B A (u B ( z ) ) = u A (z ) , wie in Abb i ldung 20 dargestellt. 

T 
o 3 1 1 

uA(z) 

Abb. 20: Interdependenzfunktion als identische A b b i l d u n g 

Nehmen wir an, Person A schätzt die subjektive Bewertung des Zustandes z durch 
B mit 'ä^ ein. D a n n ist der durch diese E inschä tzung bedingte subjektive Wert des 
Zustandes z für A : u A ( z ) = Int(u B(z)) = Int(a x ) = a x . Angenommen weiter, die 
zweite Person B schätzt den subjektiven Wert, den die Alternative z für A hat, 
mit b t ein, dann ist der bedingte subjektive Wert, den der Zustand z für B hat, 
ebenfalls b x : u B (z) = Int(u A (z)) = Int(bj) = b : . 

Wenn es in dieser Situation zu einer wechselseitigen Information über die ta t säch
lichen subjektiven Werte von z für A bzw. B kommt, dann wird jede der beiden 
Personen aufgrund dieser Information zu einer neuen Bewertung dieses Zustandes 
für A bzw. B kommen: für A wird die Alternative z nach dieser Information den 
subjektiven Wert b{ und für B wird diese Alternative den subjektiven Wert a x 

annehmen. Weitere wechselseitige Informationen ände rn an der mißl ichen Lage 
nichts: die subjektiven Bewertungen der beiden Personen w ü r d e n bei jeder erneuten 
Information weiterhin zwischen diesen beiden Werten a { und b x alternieren. 

Dieser Analyse k ö n n t e entgegengehalten werden, d a ß die angenommenen subjek
tiven Bewertungen auf Fehlinformationen der Personen beruhten. E i n solcher E i n 
wand wäre jedoch Folge eines Mißvers tändnisses : für einen uniformen Präferenz
begriff ist die Anwendung des Begriffs der Fehlinformation in diesem Beispiel un
zulässig, denn die ta tsächl ichen Präferenzen hängen offensichtlich von bestimmten 
Vermutungen über die Präferenzen anderer Personen ab, und der Begriff der wah
ren Präferenz einer Person (neben ihren offenbarten Präferenzen) macht innerhalb 
dieses begrifflichen Rahmens keinen Sinn. 

W i r k ö n n e n diese A r t von Interdependenz an obigem Beispiel illustrieren: Die 
Personen A und B , die überlegen, ob sie gemeinsam das Nationalmuseum in Neapel 
(x x ) oder den Strand bei Amal f i (x 2 ) aufsuchen wollen, werden deshalb nicht zu 
einer Entscheidung kommen, weil A die Alternative x x (bzw. x 2 ) genauso bewertet 
wie B und zugleich B die Alternative x 2 (bzw. x x ) genauso wie A , so d a ß sich nach 
Offenlegung der Bewertungen die u rsprüng l ichen Präferenzen für jede der beiden 
Personen umkehren, wenn man annimmt, d a ß diese ursprüngl ich entgegengerichtet 
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gewesen sind. Bei weiteren Offenlegungen alternieren die Präferenzen jeweils er
neut. D a ß dieses Ergebnis eintritt, obwohl beide Personen sich ausweislich ihrer 
Interdependenzfunktion nach der anderen Person richten wollen, ist Folge der 
beidseitigen Abhängigke i t . Bei einseitiger Abhäng igke i t der Präferenzen wäre ein 
Konsens schon nach der ersten Offenlegung gegeben. 

B e i s p i e l 2: Angenommen beide Personen hä t ten eine symmetrische Nutzeninter-
dependenz, wie sie in der nachstehenden Abb i ldung 21 dargestellt ist. 

Eine Interdependenz subjektiver Bewertungen dieser A r t hat eine erstaunliche K o n 
sequenz: wie auch immer die beiden Z u s t ä n d e (aufgrund einer Vermutung über 
die subjektive Bewertung der anderen Person) bewertet werden, die wechselseitige 
Information führt bei beiden Personen zu einer Bewertungsfolge, die gegen den 
maximalen Wert (hier auf 1 normiert) konvergiert. 

B e i s p i e l 3: M i t diesem Beispiel stellen wir den F a l l einer von vornherein gegebenen 
einseitigen Abhäng igke i t der individuellen Präferenzen dar: Hat eine der beiden 
Personen eine konstante Interdependenzfunktion, so ergibt sich - u n a b h ä n g i g da
von wie die Interdependenzfunktion der anderen Person gestaltet ist - schon nach 
der ersten wechselseitigen Information eine stabile subjektive Bewertung des be
treffenden Zustandes durch beide Personen (Abbi ldung 22). 

1 -

(uA(z)) 

(uB(z)) 

Abb. 21: Konvergierende Interdependenzfunktion 

1 -

0 

Abb. 22: Konstante Interdependenzfunktion 
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Diese subjektiven Bewertungen ä n d e r n sich bei erneuter wechselseitiger Informa
tion nicht mehr. Wenn A die konstante Interdependenzfunktion und die anfäng
liche Bewertung aj für z hat, dann gilt auch nach Kenntnis der Bewertung von 
B: u A ( z ) = a L . 

D a auch weitere Offenlegungen der aktuellen subjektiven Bewertungen daran 
nichts ände rn , bleibt die subjektive Bewertung des Zustandes durch B unveränder t . 
Wenn also jemand die Bewertung eines Zustandes in keiner Weise von der Bewer
tung dieses Zustandes durch den anderen a b h ä n g i g macht, dann ist damit in einer 
2-Personen-Welt u n a b h ä n g i g von der Interdependenz der Bewertungen des ande
ren eine stabile Verteilung der subjektiven Bewertungen garantiert. 

B e i s p i e l 4: Wenn A die Interdependenzfunktion u A (z ) = 1 — u B (z) und B die In
terdependenzfunktion u B (z) = u A ( z ) 2 hat, dann ergeben sich aufgrund wiederhol
ter Offenlegungen der subjektiven Bewertungen sowohl für A wie für B jeweils 
divergente Bewertungsfolgen. 

In diesem Beispiel konvergieren Teilfolgen der Bewertungsfolge von A gegen 0, 
w ä h r e n d andere Teilfolgen gegen 1 konvergieren. Die Bewertungen der Person A 
nehmen also allein aufgrund wechselseitiger Information zunehmend extremere 
Werte an. Dieses P h ä n o m e n tritt für beliebige Kombinat ionen von Anfangsbewer
tungen des Zustandes z durch A und B auf. 

W ä h r e n d die ordinale Betrachtungsweise zu Beginn dieses Abschnittes einen sta
tischen Charakter hatte, ist die kardinale Darstellung anhand der vier Beispiele 
dynamisch: M a n stellt sich vor, d a ß aufgrund wechselseitiger Informationen eine 
Beeinflussung der interdependenten Präferenzen stattfindet. N u n kann man selbst
vers tändl ich auch auf kardinaler Grundlage die Problematik ohne dieses dyna
mische Element analysieren. Z u diesem Zweck wäre es notwendig, den Begriff 
einer Gleichgewichtsbewertung relativ zu einer gegebenen Interdependenzstruktur 
einzuführen. 

Eine Gleichgewichtsbewertung ist ein n-Tupel individueller subjektiver Bewertun
gen, das mit der gegebenen Prä fe renzs t ruk tur in K (# K = n) vereinbar wäre . 
Interdependenzstrukturen, die solche Gleichgewichtspunkte aufweisen, bestimmen 
damit die Menge der zulässigen Bewertungsstrukturen in K ; 'zulässig ' im Sinne 
von: 'stabil gegenüber wechselseitiger Information' . Im zweiten Beispiel ist, wie 
aufgezeigt, die einzige kollektive Gleichgewichtsbewertung, wenn sowohl A wie 
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B z mit 1 bewerten. Im dritten Beispiel gibt es unendlich viele kollektive Gleich
gewichtsbewertungen: wenn z für A den subjektiven Wert u A (z ) = a hat, dann 
ergibt sich die entsprechende Gleichgewichtsbewertung zu <aB, In t B A (u A (z))>. Im 
ersten und vierten Beispiel gibt es ü b e r h a u p t keine Gleichgewichtsbewertung, was 
in der ordinalen Darstellung dem F a l l einer kontradiktorisch bestimmten Präfe
renzstruktur in K entspricht. 

Diese vier Beispiele stehen jeweils für eine ganze Klasse von Interdependenzsitua-
tionen. Es gibt solche, die zu einer je konvergenten Bewertungsfolge führen, für 
die also gilt, d a ß zusätzl iche Informationen die Bewertungen einer Person unver
ände r t lassen oder einer bestimmten Grenzbewertung a n n ä h e r n (Beispiel 3). Unter 
diesen gibt es allerdings Fälle , in denen die Grenzwerte der subjektiven Bewer
tungen völlig u n a b h ä n g i g von der gewähl ten Ausgangsbewertung jeweils dem glei
chen Grenzwert zustreben, wie etwa in Beispiel 2 dem höchs ten subjektiven Wert 
ü b e r h a u p t . In diesen Fäl len bestimmt mithin allein die Interdependenzstruktur, 
welchen Platz ein Zustand in der P rä fe renzordnung einer Person letztlich (d.h. 
aufgrund wechselseitiger Informationen) erhäl t . Andere Typen von Interdepen-
denzstrukturen führen u n a b h ä n g i g von den Ausgangsbewertungen jeweils zu in
trapersonell divergenten Bewertungsfolgen bei wechselseitiger Information (Bei
spiel 4). 

Die Mögl ichkei t der Interdependenz individueller Präferenzen ist mit den Intui
tionen, die dem Aggregationsmodell zugrundeliegen, schwer vereinbar. Es setzt 
implizit Personen^oraus, deren subjektive Situation ausschließlich von 'objektiven 4 

Merkmalen des gesellschaftlichen Zustandes geprägt ist - Merkmale , die ihrerseits 
nicht auf die subjektive Situation anderer Personen rekurrieren. Wenn die Personen 
aus K jedoch die Bewertung eines Zustandes auch davon a b h ä n g i g machen, wie 
andere Personen diesen Zustand bewerten, mit anderen Worten wenn die subjek
tiven Präferenzen interdependent sind, dann wird das Aggregationsmodell insge
samt in Frage gestellt. Interdependente Präferenzen eignen sich für eine Aggre
gation im übl ichen Sinne nicht. 

Die Beispiele der beiden Reisenden zu Beginn dieses Abschnitts deuteten schon 
darauf hin, d a ß bei interdependenten Präferenzen Probleme der intuitiven Inter
pretation des Aggregationsmodells (einschließlich der Model le des fairen Interes
senausgleichs) auftreten würden . Der Ü b e r g a n g von einem uniformen zu einem 
differenzierten Präferenzbegriff wird durch die Apor i en der oben analysierten Bei
spiele nahegelegt. A u f welche Weise dieser Ü b e r g a n g zu bewerkstelligen ist, sei 
an folgendem Beispiel er läuter t . 

E i n altes Ehepaar teilt seine F rühs tückssemmeln jeweils in eine obere und eine 
untere Hälfte. Sie ißt immer die obere und er die untere Hälf te . A m Morgen ihres 
Goldenen Hochzeitstages hat die alte Dame einen besonderen Wunsch: „ H e u t e 
hä t t e ich zur Feier des Tages ausnahmsweise einmal lieber die untere Hälf te . Denk ' 
nicht, d a ß es mir w ä h r e n d der vielen gemeinsamen Jahre schwergefallen wäre , sie 
an D i c h abzutreten - nein, im Gegenteil, das habe ich gerne getan, weil ich wußte , 
d a ß D u sie gegenüber der oberen vorziehst - und ab morgen wollen wir es auch 
wieder so halten wie bisher". Im weiteren Gesp räch stellt sich jedoch heraus, d a ß 
er nur deshalb 50 Jahre lang auf die obere Hälfte verzichtet hat, weil er die ganze 
Zeit glaubte, d a ß seine Frau die obere Semmelhälf te bevorzuge. 

Beide hatten offensichtlich bis zu dieser Aussprache eine (interdependente) Prä
ferenz für die Semmelhälf te , die sie dann ta tsächl ich auch verspeist haben. Die 
Anwendung des Pareto-Kriteriums auf diese Präferenzen w ü r d e also keinerlei Pro-
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bleme machen und bis zum Goldenen Hochzeitstag den Verzehr der unteren Hälfte 
durch den M a n n und den Verzehr der oberen Hälf te durch seine F rau empfehlen. 
Der naheliegende Einwand, diese Präferenzen der beiden w ü r d e n auf falschen In
formationen beruhen, läßt sich bei Zugrundelegung eines uniformen Präferenz-
begriffs nicht einmal formulieren, denn es kann nicht bestritten werden: Beide 
Personen hatten bis zu ihrem Goldenen Hochzeitstag ta tsächl ich die genannten 
Präferenzen und dementsprechend hatten sie korrekte Vermutungen über die Prä
ferenzen des anderen. 

Die naheliegende Interpretation unseres Beispiels wäre jedoch, d a ß beide Personen 
w ä h r e n d der langen Zeit ihrer Ehe jeweils eine wahre Präferenz (w-Präferenz) hat
ten, die ihnen gegenseitig unbekannt geblieben ist. Die F rau hatte eine w-Präferenz 
für die untere Hälfte und der M a n n hatte eine w-Präferenz für die obere Hälfte. 
Aufgrund einer falschen Vermutung über die w-Präferenzen der jeweils anderen 
Person hatten sie jedoch entgegengesetzte resultierende P r ä f e r e n z e n . Die Interde-
pendenz der individuellen Präferenzen äußer t sich darin, d a ß die resultierenden 
individuellen Präferenzen a b h ä n g i g sind von den w-Präferenzen (bzw. den Ver
mutungen über die w-Präferenzen) anderer Personen. In unserem Beispiel werden 
die w-Präferenzen beider Personen an ihrem Goldenen Hochzeitstag durch einen 
Zufal l aufgedeckt und entsprechend verschwinden die auf falschen Vermutungen 
übe r die w-Präferenzen beruhenden resultierenden Präferenzen. Es scheint in die
sem Beispiel plausibel zu fordern, d a ß eine Aggregationsregel zur kollektiven Ent
scheidungsfindung nicht auf die 'resultierenden', sondern auf die w-Präferenzen 
der beiden Beteiligten und die mit ihnen korrespondierenden subjektiven Bewer
tungsfunktionen angewendet werden sollte. 

Es wurde in diesem Abschnitt gezeigt, d a ß die Plausibi l i tät des einfachen Aggre
gationsmodells vom Typ der zu aggregierenden Präferenzen abhäng t : Interdepen
dente Präferenzen sind als Aggregationsbasis offensichtlich ungeeignet. D a jedoch 
Interdependenz als ein empirisches D a t u m gelten kann, ist die Vorstellung der 
Aggregation resultierender (handlungsanleitender) Präferenzen nicht länger auf
rechtzuerhalten. Die Logik kollektiver Entscheidungen ist historisch und systema
tisch eng mit der Woh l f ah r t sökonomie verbunden. Die Woh l f ah r t sökonomie ist 
i m Blick auf planerisch tätige Institutionen der Bürokra t i e und Poli t ik entwickelt 
worden. Die zeitgenössische L k E hat ihr Anwendungsgebiet jedoch wesentlich er
weitert. In den Vordergrund gerückt sind ihre demokratietheoretischen und so
zialethischen Aspekte. F ü r die zeitgenössische L k E stellt sich daher dringlicher 
als für die traditionelle Woh l f ah r t sökonomie die Frage, von welcher A r t die zu 
aggregierenden Präferenzen sind. Daher ist neben dem Problem der Interdepen
denz ein weiteres, näml ich das Problem der Differenzierung von praktischer und 
theoretischer Aggregation in die Diskussion um eine Erweiterung der Aggrega
tionsbasis einzubeziehen. 

8.2 Interessen- versus Urteilsaggregation 

Aggregationsverfahren dienen einem praktischen Konsens: Der intuitive Grund 
gedanke ist, d a ß Personen unterschiedliche Interessen haben, es jedoch in einem 
Gemeinwesen in vielen Fäl len notwendig ist, diese individuellen Interessen in der 
einen oder anderen Weise zu koordinieren, sowie kollektive Entscheidungen her
beizuführen. Im Idealfall wären sich die Personen bei jeder beliebigen Interessen
konstellation, wie sie sich in der Prä fe renzs t ruk tu r abbildet, aufgrund eines be-
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stimmten Aggregationsverfahrens bzw. einer akzeptierten Aggregationsregel einig, 
was als 'gerechter Ausgleich 4 dieser unterschiedlichen individuellen A n s p r ü c h e gel
ten kann oder was im 'gemeinsamen Interesse4 ist oder was angesichts dieser In
teressenkonstellation die 'angemessene kollektive Entscheidung 4 etwa gegenüber 
konkurrierenden Gruppen oder im Falle der internationalen Poli t ik gegenüber 
anderen Staaten wäre . 

In einer sozialethischen Interpretation dienen Aggregationsregeln dazu, aufgrund 
einer empirisch gegebenen Interessenkonstellation festzustellen, was moralisch ge
boten ist - u n a b h ä n g i g davon wer jeweils En tsche idungs t räger der 'kollektiven 
Präferenzre la t ion 4 ist. D a diese sozialethische Interpretation der L k E jedoch in 
h ö h e r e m M a ß e interpersonelle Vergleiche erforderlich macht, haben wir diesen 
Aspekt bisher hintangestellt. N a c h den notwendigen begrifflichen K l ä r u n g e n in 
diesem Kapitel kommen wir jedoch in Kapitel 9 und folgende ausführl ich auf die 
sozialethische Problemstellung der L k E zurück. 

Die Interpretation einer Aggregation individueller Präferenzen im Sinne eines Ver
fahrens zur Herstellung eines praktischen Konsenses setzt voraus, d a ß die indivi
duellen Präferenzen nicht etwa Ausdruck moralischer Beurteilung der Situation 
sind. Theoretiker in der einschlägigen Literatur betonen, d a ß es um die Aggregation 
subjektiver Präferenzen gehe. Der Begriff der 'subjektiven Präferenz 4 wirkt auf 
den ersten Blick wie ein Pleonasmus, denn Präferenzen scheinen immer etwas Sub
jektives zu sein. 

Soweit eine Präferenz als subjektiv gekennzeichnet werden kann, erhebt derjenige, 
der diese Präferenz hat, vernünft igerweise nicht den Anspruch, diese Präferenz 
entspreche einem Urte i l , das u n a b h ä n g i g von den subjektiven Merkmalen seiner 
Person Gül t igkei t hat. Wenn eine Person eine Alternative x gegenüber einer A l 
ternative y vorzieht, so kann dies jedoch auch Ausdruck der moralischen Über 
zeugung dieser Person sein, d a ß die Alternative x 'objektiv 4 besser, z. B . gerechter 
ist als die Alternative y. Wenn eine andere Person y für gerechter hält , dann besteht 
zwischen A und B nicht ein Interessenkonflikt, sondern ein Konf l ik t , den wir einen 
theoretischen Konflikt nennen wollen. 

Das Leben in der Gesellschaft ist von Konfl ikten geprägt , deren Charakter meist 
nicht eindeutig interessenbezogen oder theoretisch ist. Besonders im Feld der po
litischen Auseinandersetzung werden interessenorientierte Konfl ikte meist in einer 
F o r m ausgetragen, die den Eindruck erweckt, es handele sich um einen theoreti
schen Konfl ikt . Bisweilen entspricht dieser Eindruck auch dem subjektiven Be
wußtse in der Konfliktbeteiligten, was in der marxistischen Ü b e r b a u t h e o r i e zur 
Grundlage der Bewußtse insanalyse gemacht wird. 

Eine Aggregationsregel sichert einen praktischen Konsens, wenn sich die Personen 
bei jeder Interessenkonstellation einig sind, was als gerechter (fairer, angemessener) 
Ausgleich individueller A n s p r ü c h e gelten kann oder was aufgrund der gegebenen 
Interessenkonstellation als gemeinsames Interesse oder - rousseauistisch gespro
chen - als Gemeinwille akzeptiert ist. Die Interessenkonstellation ist jeweils em
pirisch gegeben und die normative Aggregationstheorie begründe t ein gemeinsames 
Ur te i l über das, was aufgrund dieser Interessenkonstellation geboten ist. U m eine 
übere ins t immende Beurteilung der jeweils vorliegenden Interessenkonstellation zu 
erhalten, ist interpersonelle Vergleichbarkeit nöt ig - das erforderliche A u s m a ß ist 
theor ieabhäng ig (wir kommen in Abschnit t 8.4 darauf zurück) . 

Wenn unterschiedliche Ansichten in K bestehen, welches Aggregationsverfahren 
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das jeweils angemessenere ist, dann gibt es auch bei einer übe re ins t immenden em
pirischen Analyse der vorliegenden Interessenkonstellation unterschiedliche Auf
fassungen da rübe r , welche kollektive Entscheidung angemessen ist. Diese unter
schiedlichen Auffassungen konstituieren keinen praktischen, sondern einen theo
retischen Dissens. Wer auch für diesen F a l l die Anwendung einer Aggregationsregel 
vorschlägt , m u ß wissen, d a ß die A d ä q u a n z k r i t e r i e n für diesen Anwendungsbereich 
sich gegenüber denjenigen unterscheiden, die für den ursprüngl ich ins Auge ge
faßten Bereich der b loßen Interessenkonstellation angemessen sind. 

N u n k ö n n t e eingewandt werden, d a ß auch rein subjektive Präferenzen einen theo
retischen Aspekt haben, denn wer eine Alternative x einer Alternative y aufgrund 
seiner persönl ichen Interessen vorzieht, äußers t damit ebenfalls eine Ü b e r z e u g u n g , 
etwa die, d a ß es ihm in dieser Situation besser gehen würde als in der anderen. 
Wesentlich ist jedoch nicht die Reflexion als solche, sondern der Anspruch, der 
mit einer bestimmten Präferenz verbunden ist. Eine Person, die die genannte in
teressenorientierte Präferenz hat und der entsprechenden (theoretischen) Überzeu
gung ist, behauptet damit nicht, d a ß x 'objektiv' besser ist, sondern d a ß x besser 
für ihn ist. M i t h i n ist x nach seiner Auffassung nicht besser unter einem allge
meingül t igen Kr i te r ium, etwa dem der Gerechtigkeit. 

Diese Unterscheidung der theoretischen und der praktischen Ebene der Aggrega
tion k ö n n t e nur dann als irrelevant für die Log ik kollektiver Entscheidungen gelten, 
wenn sich auf beiden Ebenen die gleichen Aggregationsregeln als a d ä q u a t erweisen 
würden . Die folgenden Beispiele und Kri ter ien zeigen aber, d a ß dies keineswegs 
der Fa l l ist. 

Tatsächl ich kann es zweckmäßig sein, sich für den Fa l l eines theoretischen Dis-
senses Kri ter ien zu überlegen, an die sich eine Gruppe von Personen halten sollte, 
wenn sie zu einem kollektiven Urte i l kommen m ö c h t e oder kommen m u ß . Damit 
ist der theoretische Dissens na tür l ich nicht behoben, das Gruppenurteil nicht als 
richtig erwiesen. 

Obwohl sich einige empirische Untersuchungen mit der Thematik der 'Aggrega
tion' individueller Urteile beschäftigt haben, beschränken wir uns auf eine logische 
Analyse. W i r gehen dabei von einem äußers t einfachen M o d e l l aus: Meinungs
ände rungen aufgrund von Kommunika t ion und interpersonell verschiedene Irr
tumswahrscheinlichkeiten bleiben unberücks icht ig t . 

Stellen wir uns zunächs t vor, eine Gruppe von Personen stehe angesichts einer 
Reihe von Alternativen vor der Notwendigkeit einer kollektiven Entscheidung. 
Die einzelnen Personen haben jeweils eine persönl iche Ü b e r z e u g u n g davon, was 
in dieser Situation die beste kollektive Entscheidung wäre . Z u m Beispiel könn te 
man sich vorstellen, d a ß die Personen dieser Gruppe alle vol lkommen moralisch 
sind - nicht in dem Sinne, d a ß sie im Besitz der richtigen normativ-ethischen Theo
rie sind, sondern in dem Sinne, d a ß ihre individuellen Präferenzurtei le ausschl ieß
lich aufgrund ihrer jeweiligen moralischen Ü b e r z e u g u n g erfolgen, was für die 
Gruppe das Richtige sei. 

Das ist ohne Zweifel ein Grenzfall der übl ichen Ausgangssituation in der Logik 
kollektiver Entscheidungen, denn in diesem F a l l geht es interessanterweise aus
schließlich um die Frage: Wie komme ich von individuellen Urteilen, die sich mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit irren, zu einem guten Gruppenurteil? Diese Fra 
ge stellt sich für normative Urteile in der gleichen Weise wie für empirische (oder 
deskriptive) und sie hat mit der gerechten Aggregation individueller Interessen 
offensichtlich nichts zu tun. 
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Die individuellen Urteile seien binär , d.h. so zerlegt, d a ß sie für eine endliche 
Anzah l von Propositionen p in ' Ja ' / 'Nein ' -Antwor ten umgeformt werden können . 
Die Aggregation individueller Urteile dj zu einem Gruppenurteil D erfolge auf
grund einer Regel kollektiven Urteils ( R k U ) . Die R k U ist eine Funkt ion , die jeder 
Urteilsstruktur d in K ein Gruppenurteil R k U ( d ) = D zuordnet. Die individuellen 
Urteile der gleichen Urteilsstruktur beziehen sich auf jeweils eine einzige (inter
personell invariante) Proposit ion p ebenso wie das zugehörige Gruppenurteil . 

D e f i n i t i o n 3/8: Eine Regel kollektiven Urteils ( R k U ) ist eine Funkt ion R k U : 
U 3 d -> D G { W , f , u } , wobei U die Menge aller logisch mögl ichen Urteilsstruk
turen bezüglich der Proposit ion p in K ist und eine Urteilsstruktur d eine Funk
tion d: K a i ~> d (i) e {w, f}. 

Das Gruppenurteil kann die drei Werte 'ja': w, 'nein': f und 'unbestimmt': u an
nehmen während die individuellen Urteile jeweils bestimmt sein sollen (also nur 
'ja': w oder 'nein': f). W i r wollen nämlich nicht voraussetzen, d a ß es bezüglich 
jeder R k U zu einer beliebigen Urteilsstruktur ein Gruppenurteil gibt. Manche Re
geln kollektiven Urteils m ö g e n nur unter bestimmten Bedingungen, die von der 
Urteilsstruktur erfüllt sein müssen, ein kollektives Ur te i l erlauben. U m das in un
serem Mode l l zu erfassen, ordnen wir solchen Urteilsstrukturen, denen bezüglich 
einer Regel kollektiven Urteils kein Ur te i l zugeordnet wird, den Wert u zu, so 
d a ß trotzdem jede R k U eine Funkt ion ist. N u r wenn R k U ( d ) =1= u, sprechen wir 
von einem kollektiven oder einem Gruppenurteil . 

Sei w(dj) die Wahrscheinlichkeit dafür, d a ß das individuelle Urtei l der Person i 
richtig ist. Nehmen wir weiter - stark vereinfachend - an, wir hä t ten keinen G r u n d 
für individuell unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten a pr ior i , d.h.: V i J e K : 
w(dj) = w(dj) = w 0 . Je nach Wahl der Regel kollektiven Urteils ergeben sich da
nach unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten für die Richtigkeit des Gruppenurteils 
D in Abhängigke i t von w 0 ; w D ( = w(D)) ist Funk t ion von R k U und w 0 (bzw. im 
allgemeinen Fa l l von w x , w 2 , . . . , w n ) . Sucht man nun nach einem Bewertungs
kriterium für die unterschiedlichen Aggregationsregeln im theoretischen Bereich, 
ist es naheliegend, die Irrtumswahrscheinlichkeit des Gruppenurteils mit der Irr
tumswahrscheinlichkeit der individuellen Urteile (1 — w 0 ) zu vergleichen. (Sei X 
dabei eine beliebige R k U ) . 

D e f i n i t i o n 4/8: Das allgemeine Gütekriterium G für eine Regel kollektiven Urteils 
i 

ist: G ( X ) = J ( w D ( X , w 0 ) - w 0 ) d w 0 . 
o 

D e f i n i t i o n 5/8: Das spezifische Gütekriterium G s für eine Regel kollektiven Urteils 
ist: G S ( X , w 0 ) = w D ( X , w 0 ) - w 0 . 

U m die G ü t e einer Regel kollektiven Urteils für unterschiedliche individuelle Irr
tumswahrscheinlichkeiten vergleichen zu können , führen wir a u ß e r d e m noch ein 
relatives spezifisches Gütekriterium G r e , ein. 

D e f i n i t i o n 6/8: G r e l ( X , w 0 ) = [ w D ( X , w 0 ) - w 0 ] / [ ( l - w D ) • w 0 ] . 

Der Ü b e r g a n g vom spezifischen zum relativen spezifischen G ü t e k r i t e r i u m erfolgt 
deshalb, weil die absolute Veränderung der Wahrscheinlichkeiten durch die A n 
wendung einer R k U ein verzerrter M a ß s t a b wäre: Eine Verbesserung der Wahr
heitswahrscheinlichkeit um 0,09 von w 0 = 0,90 auf w D = 0,99 stellt eine weit grös
sere Leistung einer Regel kollektiven Urteils dar als eine Verbesserung der Wahr
heitswahrscheinlichkeit um 0,1 von w 0 = 0,4 auf w D = 0,5. Ebenso stellt aber auch 
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eine Verbesserung der Wahrheitswahrscheinlichkeit um 0,09 von w 0 = 0,01 auf 
w D = 0,10 eine g rößere Leistung dar als eine Verbesserung der Wahrheitswahr-
scheinlichkeit um 0,1 von w 0 = 0,4 auf w D = 0,5. Dieser Übe r l egung werden die 
Gütekr i t e r i en G s und G r e l gerecht. Stellen wir die Ergebnisse der beiden Kriterien 
für diese drei Beispiele gegenüber , so ergibt sich: 

(1) für w 0 = 0,90 und w D = 0,99: G r c I = 10,0 und G s = 0,09 
(2) für w 0 = 0,40 und w D = 0,50: G r e l = 0,5 und G s = 0,10 
(3) für w 0 = 0,01 und w D = 0,10: G r e l = 10,0 und G s = 0,09. 

Eine Verbesserung der Wahrheitswahrscheinlichkeit von 0,90 auf 0,99 und von 
0,01 auf 0,10 wird vom relativen spezifischen Gü tek r i t i e rum zwanzigfach höher 
bewertet wie eine Verbesserung von 0,4 auf 0,5, w ä h r e n d das spezifische G ü t e 
kri terium die Veränderung von 0,4 auf 0,5 am höchs ten bewertet. 

W ä h r e n d die Wahrscheinlichkeit w D dafür , d a ß eine bestimmte Person i aus K 
ein falsches Urte i l fällt, gleich 1 — w 0 ist, gilt nicht w D = 1 — w D , da nicht jeder 
Urteilsstruktur von K bei der Anwendung einer beliebigen Regel kollektiven U r 
teils X ein Gruppenurteil D zugeordnet wird. Die Wahrscheinlichkeit dafür, d a ß 
es aufgrund einer Regel kollektiven Urteils bei gegebenem w 0 zu keinem Grup 
penurteil kommt, ist w D ( w 0 ) = 1 — [ w D ( w 0 ) - f w D ( w 0 ) ] . 

Ana log zu Definition 4/8 wäre ein allgemeines G ü t e k r i t e r i u m G für die Vermeidung 
falscher kollektiver Urteile wie folgt zu formulieren. 

i 
D e f i n i t i o n 7/8: G (X) = j (w 0 - w D ) dw 0 . 

o 
Das dazugehör ige spezifische und relative spezifische G ü t e k r i t e r i u m G s und G r e l 

wird entsprechend definiert. 

D e f i n i t i o n 8/8: G s ( X , w 0 ) = w 0 — w D ( X , w 0 ) . 

D e f i n i t i o n 9/8: G r e I ( X , w 0 ) = [w 0 - w D ( X , w 0 ) ] / [ w D ( l - w 0 ) ] . 

A l l e bisher genannten Kriterien sind nur epistemisch orientiert: sie berücksicht igen 
nur Glaubensgrade und nicht die Folgen falscher Vermutungen. 

Geht es um die Auswahl einer Regel kollektiven Urteils in einer Entscheidungs
situation, in der die Nachteile eines falschen Gruppenurteils, die Vorteile eines 
richtigen und die Konsequenzen eines nicht erfolgten kollektiven Urteils abge
schätzt werden k ö n n e n , so bietet sich als G ü t e k r i t e r i u m einer Regel kollektiven 
Urteils der Nutzenerwartungswert von X in dieser Entscheidungssituation an: 

U (X) = j [ R • w D ( X , w 0 ) -f F • w D ( X , w 0 ) + I • w D ( X , w 0 ) ] d w 0 . 
o 

Dabei ist R der Nutzen eines richtigen kollektiven Urteils, F der Nutzen (bzw. 
der Schaden) eines falschen und I der eines nicht erfolgten kollektiven Urteils. Ist 
w 0 bekannt, so kann das entsprechende (spezifische) Gü tek r i t e r i um verwandt wer
den: 

U s ( X , w 0 ) = R • w D ( X , w 0 ) + F • w D ( X , w 0 ) + I • w D ( X , w 0 ) . 

Damit läßt sich für eine gegebene individuelle, in K konstante Irrtumswahrschein
lichkeit w 0 diejenige Regel kollektiven Urteils zur Grundlage des Gruppenurteils 
machen, die in der jeweiligen Entscheidungssituation - R , F und I sind Funktionen 
der Entscheidungssituation - den höchs ten Wert von U s ( X , w 0 ) hat. 
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Dieses M o d e l l ist bei weitem nicht differenziert genug, um in allen Situationen 
die Anwendung bestimmter Regeln kollektiven Urteils beg ründen zu können , im
merhin aber kann es die Anwendung einzelner Regeln wie sie in vielen Organi
sationen üblich sind, plausibel machen. Es verdeutlicht u. a., d a ß pauschale Urteile 
da rübe r , welche Regeln kollektiven Urteils allgemein vorzuziehen sind, auf einer 
mangelnden Differenzierung in der Analyse der Entscheidungssituationen beruhen. 

A n einigen Aggregationsregeln, deren Analoga auch in der Literatur zur L k E dis
kutiert werden, wollen wir die Brauchbarkeit der vorgeschlagenen Gütekr i te r ien 
prüfen, um damit zu verdeutlichen, wie notwendig die Trennung der theoretischen 
von der praktischen Ebene der Aggregationsproblematik ist. 

1. B e i s p i e l : Meinungsdiktatur ( M D ) 

Bei der Meinungsdiktatur lautet die Regel kollektiven Urteils M D : D = d i ? i sei 
der Name des Diktators. Hier gilt: 

w D ( M D , w 0 ) = w 0 für w 0 e [0,1], 
G ( M D ) = 0, G s ( M D , w 0 ) = w D ( M D , w 0 ) - w 0 = 0, für alle w 0 , 
G r c l ( M D , w o ) = 0, 
G ( M D ) = 0, G s ( M D , w 0 ) = 0, G r c l ( M D , w 0 ) = 0. 

2. B e i s p i e l : Meinungsanarchie ( M A ) 

Es kommt nur. dann. zu. einem Gruppenur.teil D , wenn, alle Personen in ihrem 
Urte i l übere ins t immen, d.h. es ist: M A ( d ) = D <-• V i e K : = D . 

Ist die Wahrscheinlichkeit dafür , d a ß eine Person i aus K mit ihrem Urte i l recht 
hat, w 0 , dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, d a ß das aufgrund der Einst immig
keitsregel erfolgte Gruppenurteil D richtig ist, w D ( M A , w 0 ) = wg mit # K = n. 
M i t h i n ergibt sich für das Gü tek r i t e r ium: 

i 
G ( M A ) = J (wg - w 0 ) d w 0 = l / (n + 1) - 1/2. 

o 
Das bedeutet: für # K ^ 2 liefert unser Gü tek r i t e r i um für die Einstimmigkeitsregel 
kollektiven Urteils ein negatives Ergebnis. Anders gesagt, die Wahrscheinlichkeit, 
mit dem eigenen Urte i l richtig zu liegen, ist g rößer als die eines ausschließlich 
durch allgemeine Ü b e r e i n s t i m m u n g erfolgten Gruppenurteils (und zwar für be
liebige Werte von w 0 ) . 

Das heißt allerdings nicht, d a ß die Einstimmigkeitsregel für jede Situation, in der 
ein Gruppenurteil gefällt werden soll , unzweckmäß ig ist. Die Wahrscheinlichkeit 
dafür, d a ß ein aufgrund der Einstimmigkeitsregel getroffenes Urte i l falsch ist, ist 
ebenfalls klein: w D ( M A , w 0 ) = (1 — w 0 ) n . Ist man also p r i m ä r daran interessiert, 
ein falsches Gruppenurteil zu vermeiden, so bietet sich die Einstimmigskeitsregel 
besonders an, denn es ist: 

i 
G ( M A ) = J (w 0 - w D ) d w 0 = 1/2 - l / (n + 1). 

0 

Das ausschließlich epistemisch orientierte Gü tek r i t e r i um G zur Vermeidung fal
scher Gruppenurteile ist damit positiv für # K ^ 2 (und wächst monoton mit n). 

Die absolute Veränderung der Irrtumswahrscheinlichkeit des kollekt iven Urteils 
gegenüber der Irrtumswahrscheinlichkeit des individuellen Urteils zeigt das G ü 
tekriterium G s bzw. G s : 
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G s ( M A , w 0 ) = w D ( M A , w 0 ) - w 0 = w 0 - w 0 , 

G s ( M A , w 0 ) = w 0 - w D ( M A , w 0 ) = 1 - w 0 - (1 - w 0 ) n . 

Beispiel 1: F ü r # K = n = 10 und w 0 = 0,9: 
G S ( M A , 0,9) = - 0 , 5 5 1 und 
G S ( M A , 0,9) = 0,1 - 1 0 " 1 0 = 0,1 

Beispiel 2: F ü r n = 10 und w 0 = 0,5: 
G S ( M A , 0,5) = 9,8 • 1 0 - 4 - 0,5 = - 0,499 

G S ( M A , 0,5) = 0,5 - 9,8 • 1 0 " 4 = 0,499 

Beispiel 3: F ü r n = 10 und w 0 = 0,1: 
G S ( M A , 0,1) = 1 0 " 1 0 - 0 , 1 = - 0 , 1 
G S ( M A , 0,1) = 0 , 9 - 1 0 " 1 0 = 0,9. 

Diese Beispiele zeigen durchgäng ig ein Charakterist ikum der Einstimmigkeitsregel: 
für die Verringerung der Irrtumswahrscheinlichkeit positive Werte, für die Verbes
serung der Wahrheitswahrscheinlichkeit negative Werte. 

Die Anwendung der relativen spezifischen Gütekr i t e r i en gibt eine bessere Ver
gleichsgrundlage ab. Damit ergibt sich für eine 'anarchistische' Regel kollektiven 
Urteils folgende Bewertung in Abhäng igke i t von der individuellen Irrtumswahr
scheinlichkeit: 

G r e I ( M A , w 0 ) = [ w D ( M A , w 0 ) - w 0 ] / ( l - w D ) w 0 = 
_ [ w 0 - w 0 ] / ( l - w g ) w 0 , 
G r c , ( M A , w 0 ) = [ w 0 - w D ( M A , w 0 ) ] / w D ( l - w 0 ) = 

[ l - w 0 - ( l - w 0 ) n ] / ( l - w o r w 0 . 

Angewandt auf die drei Beispiele für eine Gruppe von jeweils 10 Personen: 

(1) G S ( M A , 0,9) = - 0 , 5 5 1 und G r c l ( M A , 0,9) = - 0 , 9 4 1 , 
G S ( M A , 0,9) = 0,1 und G r c , ( M A , 0,9) = 1,1 • 10 9 , 

(2) G S ( M A , 0,5) = - 0,499 und G r c l ( M A , 0,5) = - 0,998, 
G S ( M A , 0,5) = 0,499 und G r c l ( M A , 0,5) = 1022, 

(3) G S ( M A , 0,1) = - 0,1 und G r c I ( M A , 0,1) = - 1,0, 
G S ( M A , 0,1) = 0,9 und G r c l ( M A , 0,1) = 15,8. 

Ist die Wahrscheinlichkeit richtigerjndividueller Urteile hoch, so liefert uns das 
relative spezifische Gü tek r i t e r ium G r c l bei der EinstimmigkeitsregeJ extrem hohe 
Werte. A u c h für g rößere individuelle Irrtumswahrscheinlichkeiten schneidet die 
Einstimmigkeitsregel unter dem Kr i t e r ium G r e I sehr gut ab - ganz im Gegensatz 
zu den Ergebnissen unter dem Kr i t e r ium G r c l . 

3. B e i s p i e l : Meinungsoligarchie ( M O ) 

Erfolgt das Gruppenurteil D aufgrund der Ü b e r e i n s t i m m u n g einer festen Gruppe 
L c K , so ist M O ( d ) = D V i e L : dj = D . Somit gilt analog zur Einst immig
keitsregel kollektiven Urteils: 

w D ( w 0 ) = w™ mit # L = m < # K = n, 

und für das allgemeine Gü tek r i t e r ium G ergibt sich: 

G ( M O , w 0 ) = J ( w j - w 0 ) d w 0 = l / ( m + 1) - 1/2. 
o 
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Die weitere Diskussion der Meinungsoligarchie e rübr ig t sich, da sie sich aus dem 
letzten Beispiel ergibt, wenn man jeweils 'n 4 durch 'm 4 ersetzt. 

4. B e i s p i e l : Mindestzahlregel ( 'Quorum 4 : M Q ) 

Das Gruppenurteil erfolgt aufgrund einer Ü b e r e i n s t i m m u n g von mindestens m 
Personen in der Gruppe K , # K = n > m. Es gilt: 

M Q ( d ) = D <- 3 k e { l , 2 , . . . , n } : 3o e B i j ( { l , 2 , . . . , n}): V a ( i ) ^ k : 

< U = D . 

Dami t ist die Wahrscheinlichkeit dafür , d a ß aufgrund der Mindestzahlregel eine 
richtige Gruppenentscheidung erfolgt: 

w D ( d ) = t ( ^ w U l - W o ) » - * . 

i = m \ 1 / 
Die Wahrscheinlichkeit dafür , d a ß aufgrund von M Q ein falsches Gruppenurtei l 
(bei der Urteilsstruktur d in der Gruppe K ) erfolgt, ist demgegenüber : 

und die Wahrscheinlichkeit dafür , d a ß aufgrund der Mindestzahlregel keine G r u p 
penentscheidung erfolgt: 

w(d) = 1 - ( w D ( d ) + w D ( d ) j . 

Das allgemeine Gü tek r i t e r ium, angewandt auf die Mindestzahlregel kollektiven 
Urteils (die im F a l l von m > n/2 eine qualifizierte Mehrheitsregel darstellt), ergibt: 

G ( M Q ) = j [ w D ( M Q , w 0 ) - w 0 ] d w 0 = } £ ( n ) [ w 0 ( l - w o y - j - w 0 ] d w 0 . 

0 0 i = m V1/ 
F ü r eine Gruppe von sechs Personen und ein Quorum von 2 wäre dieses G ü t e 
kriterium beispielsweise G ( M Q ) = 0,214. Das allgemeine G ü t e k r i t e r i u m für die 
Vermeidung falscher kollektiver Urteile ergibt: 

G ( M Q ) = J [w 0 - w D ( M Q , w 0 ) ] d w 0 = J d w 0 . 

F ü r den abgenommenen F a l l von n = 6 und m = 2 w ü r d e dieses G ü t e k r i t e r i u m 
den Wert G ( M Q ) = - 0,214 annehmen. 

Sind die individuellen Irrtumswahrscheinlichkeiten bekannt, kann man die rela
tiven spezifischen Gütekr i t e r i en G r e l und G r c l zur Beurteilung heranziehen. W i r 
nehmen den Fa l l n = 5 und m = 3, womit in diesem einfachen Beispiel zugleich 
die Mehrheitsentscheidung als Regel kollektiver Urteilsfindung beurteilt wi rd . 

F ü r eine Gruppe von 5 Personen und die Mindestzahl 3 gilt: Bei kleiner Irrtums
wahrscheinlichkeit, etwa w 0 = 0,9, ist: G r e , ( M Q , 0,9) = 0,09/0,01 = 9; bei mittlerer 
Irrtumswahrscheinlichkeit, etwa w 0 = 0,5, ist G r c I ( M Q , 0,5) = 0/0,249 = 0; und 
bei hoher Irrtumswahrscheinlichkeit, etwa w 0 = 0,1, ist: G r c I ( M Q , 0,1) = 
-0,0915/0,09915 = -0 ,092285 . 

Die Regel der Mehrheitsentscheidung ist also für niedrige individuelle Irrtums
wahrscheinlichkeiten eine gute Regel kollektiven Urteils. Dies gilt auch unter dem 
Aspekt der Vermeidung falscher kollektiver Urteile, denn in unserem Beispiel 
liefern die beiden relativen spezifischen Gütekr i t e r i en G r c , und G r c l für beliebige 
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individuelle Irrtumswahrscheinlichkeiten 1 — w 0 jeweils gleiche Bewertungen, d.h. 
in diesem F a l l ist V w o e [ 0 , l ] : G r e l ( M Q , w 0 ) = G r e l ( M Q , w 0 ) . 

8,3 Erweiterungen des Präferenzbegriffs 
8.3.1 Gesellschaftliche Positionen 

Eine Alternat ive aus X wurde von A r r o w als 'gesellschaftlicher Zustand' {'social 
State'), d. h. als eine Gesamtbeschreibung aller für die Personen aus K relevanten 
U m s t ä n d e interpretiert. Welcher Zusammenhang besteht nun zwischen Alterna
tiven in diesem Sinne und gesellschaftlichen Positionen, die von einzelnen Indivi
duen eingenommen werden? 

Jeder gesellschaftliche Zustand x aus X en thä l t eine Reihe von Positionen. Eine 
Position q ist eine anonyme Beschreibung aller U m s t ä n d e , die für die Beurteilung 
der Stellung einer Person in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation relevant 
sind. Eine Positionszuordnung c/> gibt an, welches Individuum welche Posit ion in 
x einnimmt. Ist die Anzah l der Personen gleich der Anzah l der Positionen, wird 
die Posit ionszuordnung 4> zur Bijektion. 

Wenn alle gesellschaftlichen Positionen einer Alternative bekannt sind, aber nicht, 
welches Individuum in welcher dieser Positionen ist, so handelt es sich um einen 
anonymen gesellschaftlichen Zustand z. Die Angabe einer vol ls tändigen Positions
zuordnung führt - sozusagen qua Deanonymisierung - z in einen 'gesellschaftlichen 
Zustand ' x im Sinne Arrows über . Na tü r l i ch m u ß gefordert werden, d a ß die Anzah l 
der Posit ionen eines anonymen gesellschaftlichen Zustands # z g rößer ist als die 
A n z a h l n der Personen in K . 

D e f i n i t i o n 10/8: Eine Positionszuordnung ist eine Funk t ion 0 : K 9 i h-> q e z , z e Z . 

Wenn Z die Menge der anonymen gesellschaftlichen Z u s t ä n d e ist und <P die Menge 
aller mögl ichen Positionszuordnungen, dann ist das Kreuzprodukt Z x <p die ur
sprüngl iche Alternativenmenge X . Einem einzigen anonymen gesellschaftlichen 
Zustand z entsprechen # z ! / ( # z —n)! gesellschaftliche Z u s t ä n d e im Sinne A r 
rows, die durch Deanonymisierung aus z hervorgehen. 

Wenn man vereinfachend annimmt, d a ß die Anzah l der Positionen jedes anonymen 
gesellschaftlichen Zustandes gleich der Anzah l n der Personen aus K ist, dann 
entsprechen einem einzigen anonymen gesellschaftlichen Zustand n!/(n — n)! = n! 
gesellschaftliche Z u s t ä n d e - die A n z a h l der gesellschaftlichen Z u s t ä n d e ist gleich 
der A n z a h l der Permutationen (ohne Wiederholung) in K . Wenn die Anzah l der 
anonymen gesellschaftlichen Z u s t ä n d e # Z = r ist und die Anzah l der Positionen 
jedes anonymen gesellschaftlichen Zustandes z aus Z der A n z a h l der Individuen 
aus K entspricht, dann hat die der Menge der anonymen gesellschaftlichen Z u 
s t ände Z entsprechende Menge X von Alternativen im Sinne Arrows die M ä c h 
tigkeit r • n!. Schon diese Zahlenverhäl tn isse machen deutlich, in welchem M a ß e 
das neue M o d e l l Differenzierungen gegenüber dem ursprüngl ichen Ansatz von 
A r r o w enthä l t . 

Wenn wir in D . 10/8 Positionen als Elemente von z charakterisieren, dann wird 
ein anonymer gesellschaftlicher Zustand z als vol ls tändige Aufzäh lung aller Po
sitionen verstanden, die mit diesem Zustand verbunden sind. Daher genügt es, 
nur den Begriff der Position als Grundbegriff zu nehmen und anonyme sowie A r -
rowsche Z u s t ä n d e durch Definition e inzuführen. 
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D e f i n i t i o n 11 /8; Sei Q die Menge aller gesellschaftlichen Positionen, dann ist Pot(Q) 
die Menge aller anonymen gesellschaftlichen Z u s t ä n d e . 

D e f i n i t i o n 12/8: Das geordnete Paar <i, q>, wobei i e K und q e Q, nennen wir 
eine individuelle Position. 

D e f i n i t i o n 13/8: Das geordnete Paar <0 , z> = x nennen wir einen Arrowschen Z u 
stand. Die Menge aller Arrowschen Z u s t ä n d e sei X . 

Die nachfolgende Tabelle 21 beschreibt diese Z u s a m m e n h ä n g e noch einmal auf 
andere Weise. Danach kann ein anonymer gesellschaftlicher Zustand z wie folgt 
in einen Arrowschen Zustand x übergeführ t werden: Ausgehend von den anony
men Positionsbeschreibungen des Zustandes z werden die Personen i , j etc. aus 
K mit Hilfe einer Funk t ion 0 den einzelnen Positionen zugeordnet. Damit ergibt 
sich eine Menge individueller Positionen, die zusammen einem Arrowschen Z u 
stand entsprechen. 

Anonyme Personen Positions Individuelle 
Positionen zuordnung Positionen 

q i 0 : i -> q' <i,q'> 
q' j 0 : j -+ q <j,q > 
q" k 0 : k -» q" < M " > 

Anonymer Kol l ek  Funkt ionen Arrowscher 
gesellsch. tiv aus Zustand 
Zustand 

z K <P <</>,z> = x 

Tab.21: Ü b e r f ü h r u n g des gesellschaftlichen Zustandes z e Z 
in einen Arrowschen Zustand x e X 

Eine naheliegende und weit verbreitete Interpretation des klassischen Ansatzes 
der Log ik kollektiver Entscheidungen interpretiert die individuellen Präferenzre
lationen als eigeninteressierte oder selbstorientierte Rangordnungen von Alterna
tiven. Dies ist allerdings in keiner Weise zwingend, denn über die hinter den ein
zelnen individuellen Präferenzen stehenden Motivat ionen werden i .a . keine A n 
nahmen gemacht. Interessant ist jedoch, d a ß sich mit Hilfe des PositionsbegrifTes 
unterschiedliche Ar ten individueller Präferenzen formal charakterisieren lassen, 
womit sich für die Log ik kollektiver Entscheidungen neue Gebiete der Analyse 
insbesondere im Bereich normativer Ethik erschließen. 

Eine Person, die völlig desinteressiert ist, was die Situation anderer Personen an
geht, wäre z. B . jeweils zwischen zwei Positionszuordnungen 0 und 0 ' bezüglich 
eines anonymen gesellschaftlichen Zustandes z indifferent, soweit die eigene Po
sition unveränder t bliebe: 

V0,0'e<Z>: [ 0 ( i ) = 0 ' ( i ) - < < 0 , z > , < 0 ' , z » E g ( i ) ] . 

D a es eine eineindeutige Zuordnung von Arrowschen Z u s t ä n d e n und Positions
zuordnungen gibt, induziert g über X bei festem anonymen gesellschaftlichem Z u 
stand z eine Teilrelation g z übe r <PZ: s t a t t \ ( < l > , z>, <0 ' , z>> e g(i) v k ö n n e n wir daher 
auch kurz '<0 , 0 ' > e g(i) ' schreiben. 
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Bei gegebenem (festem) anonymen gesellschaftlichem Zustand z ergibt sich eine 
individuelle Präferenzre la t ion über der Menge der Positionszuordnungen <P. Die 
Menge der Positionszuordnungen zerfällt bei einer ausschließlich eigenorientierten 
Person i in Äquiva lenzklassen nach M a ß g a b e 0 ( i ) = </>'(i), und zwischen den Po
sitionszuordnungen unterschiedlicher Äquivalenzklassen besteht die folgende Prä 
ferenzrelation g(i). 

D e f i n i t i o n 14/8: Eigenorientierte Präferenzen: <0 , cj)'} e g(i) <0(i) , 0 ' ( i ) > e g ( i ) 

Wenn alle Personen Präferenzen dieser A r t hä t t en , dann wäre allerdings der Po
sitionen-Ansatz völlig überflüssig. W i r wollen jedoch annehmen, d a ß die Äqu i 
valenzklassenbildung bei Personen nicht derart einfach vor sich geht bzw. für die 
A u s p r ä g u n g individueller Präferenzen nicht nur die eigenen Pos i t ionsveränderun
gen, sondern auch diejenigen anderer Personen eine Rol le spielen. Eine Person i 
kann etwa eine Präferenz für <j,q> gegenüber (j ,q'>, also eine Präferenz dafür 
haben, d a ß eine andere Person j in einer Posit ion q statt in einer Posit ion q' ist. 
W i r wollen sogar zulassen, d a ß sich die Präferenzen auch auf 'gemischte' indivi
duelle Positionen beziehen, etwa « j , q>, <k, q'>> e g(i). Die individuellen Präfe
renzrelationen übe r K x Q kennzeichnen wir mit g. 

Es ist ein interessantes M e r k m a l dieses Ansatzes, d a ß es wenig Sinn macht zu 
sagen, i habe eine Rangordnung über Positionen, vielmehr m u ß angegeben werden, 
in welchem Sinne diese Rangordnung zu verstehen ist. So kann jemand bestimmte 
Positionen als für viele Personen besonders interessant und erstrebenswert halten, 
ohne diese selbst anzustreben: eine Rangfolge von Positionen anzugeben ist erst 
dann sinnvoll , wenn geklärt ist, wer diesen Positionen zugeordnet wird . Die aus
schließlich eigeninteressierte Person wird Präferenzen über fremde Positionszuord
nungen nur insoweit haben, als diese die eigenen Zielsetzungen direkt oder indirekt 
beeinflussen. Andere Personen werden Präferenzen über fremde Positionszuord
nungen haben, die durch Sympathie oder Antipathie motiviert sind. 

Aber auch ausschließlich moralische E r w ä g u n g e n k ö n n e n - etwa unter dem Ge
sichtspunkt der Gerechtigkeit - die Präferenzen über fremde Positionszuordnungen 
bestimmen. Das letzte Beispiel verweist allerdings auch auf die Problematik dieses 
Ansatzes, da es durchaus plausibel ist anzunehmen, d a ß moralisch motivierte Prä
ferenzen in hohem M a ß e unvol l s tändig sind, denn unter Gerechtigkeitsaspekten 
läßt sich i .a . nur zwischen Arrowschen Alternativen (also in K vol ls tändigen Po
sitionszuordnungen) eine Rangfolge herstellen, w ä h r e n d zwischen individuellen 
Zuordnungen keine Präferenz unter Gerechtigkeitsaspekten angegeben werden 
kann. (Natür l ich häng t das von den zugrundegelegten Gerechtigkeitskriterien ab. 
F ü r ein rein utilitaristisches Gerechtigkeitskriterium - gerecht ist das, was den 
Gesamtnutzen maximiert - gilt diese Einwendung nicht oder jedenfalls dann nicht, 
wenn das Nutzenniveau ein M e r k m a l einer gesellschaftlichen Posit ion ist und sich 
nicht erst aus den individuellen Positionszuordnungen ergibt). 

In der Literatur werden Präferenzen, die sich auf die Menge K x Q beziehen, er
weiterte Präferenzen genannt. Diese Bezeichnung ist dann sinnvoll , wenn die üb 
lichen einfachen Präferenzen über X als eigenorientierte Präferenzen aufgefaßt 
werden, denn dann wären diese Präferenzen mit einer Subrelation der erweiterten 
Präferenzrela t ion g über K x Q, näml ich mit g übe r {i} x Q zu identifizieren. Wenn 
man dagegen die ursprüngl ichen Präferenzen für jede Interpretation offen hält , 
dann werden unterschiedliche inhaltliche Merkmale der individuellen Präferenzen 
formal charakterisierbar. So läßt sich z. B. erst mit Hilfe der neuen Präferenzs t ruk
tur g Eigenorientierung individueller Präferenzen explizit machen, was im Rahmen 
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des Arrowschen Ansatzes nicht möglich war. Trotz dieser Schwäche der verbrei
teten Terminologie nennen wir g die erweiterte Präferenzs t ruktur , dementsprechend 
g(i) die erweiterte Präferenzrelat ion und « j , q>, <k, q'>> e g(i) eine erweiterte P r ä 
ferenz von i dafür, d a ß j in der Position q ist, statt d a ß k in der Position q' ist. 

8.3.2 Ethische Präferenzen und das Prinzip von Suppes 

In einem subjektiven Sinne sind ethische Präferenzen solche Präferenzen einer Per
son, die Ergebnis einer mögl ichst unparteiischen A b w ä g u n g konkurrierender In
teresse unter Berücks icht igung von Gesichtspunkten der Gerechtigkeit o.a. sind. 
Es ist ein wesentliches M e r k m a l einer rationalen Person, zwischen ihren persön
lichen Interessen und dem moralisch Angemessenen unterscheiden zu können . In
sofern ist es naheliegend, Personen nicht nur subjektive Präferenzen als R e p r ä 
sentation ihrer persönl ichen Interessen zuzuordnen, sondern auch subjektiv ethi
sche Präferenzen. 

Ob eine Präferenz einer Person für eine Alternative als eine subjektiv ethische 
Präferenz gelten kann oder nicht, entscheidet sich nicht danach, ob sich diese P rä 
ferenz auf der Grundlage einer bestimmten ethischen Theorie rechtfertigen läßt , 
sondern ausschließlich danach, wie diese Präferenz durch die Person motiviert ist. 
Dennoch gibt es einen Zusammenhang zwischen der akzeptierten normativ-ethi
schen Theorie einerseits und dem, was man als eine moralische Mot iva t ion an
dererseits zu akzeptieren bereit ist. Das macht es vers tändl ich , d a ß in der Literatur 
vielfach der Weg beschritten wird, subjektive und ethische Präferenzen zu unter
scheiden, wobei subjektive Präferenzen mit den ta tsächl ichen Präferenzen einer 
Person identifiziert und ethische Präferenzen als diejenigen Präferenzen definiert 
werden, die bestimmte Kri ter ien der Unparteil ichkeit erfüllen. 

Dieses Verfahren ist jedoch insofern unbefriedigend als damit zwei Fragestellungen 
vermengt werden: Die Frage, welchen Status bestimmte Präferenzen haben, ob 
sie also die persönl ichen Interessen widerspiegeln oder bestimmte moralische U r 
teile der Person zum Ausdruck bringen, und andererseits die Frage, in welcher 
Weise sich aus persönl ichen Interessen ethische Präferenzen ableiten lassen. 

W i r k ö n n e n hier die Frage offen lassen, in welcher Weise sich ethisch motivierte 
Präferenzen von anderweitig (besonders durch Eigeninteressen) motivierten Prä 
ferenzen unterscheiden lassen. Stattdessen werden im folgenden Konzeptionen ob
jektiv ethischer Präferenzen dargestellt. 

Sei g (i) die erweiterte Präferenzre la t ion des i-ten Individuums auf dem Kartesischen 
Produkt K x Q der Menge der Personen K und der Menge der Positionen Q. A u c h 
für die erweiterte Präferenzrela t ion verlangen wir , d a ß es sich um eine Ordnung 
handelt, d. h. d a ß sie reflexiv, vol ls tändig und transitiv ist. Die strikte Präferenz 
der erweiterten Ordnung läßt sich ebenso wie die Indifferenz analog der einfachen 
Präferenzrela t ion definieren (vgl. D . 4 / 1 und D . 5/1). 

D e f i n i t i o n 15/8: Strikte Präferenz: « j , q > , < k , q ' » e g(i): <- « j , q > , <k, q ' » e g(i) 
A - i « k , q ' > , < j , q » e g ( i ) . 

D e f i n i t i o n 16/8: Indifferenz: « j , q>, <k, q'>> e g(i): « j , q>, <k, q'>> e g(i) A 

« k , q ' X < J , q » e g ( i ) . 
Der Zusammenhang zwischen erweiterter Präferenzre la t ion und einfacher Präfe
renzrelation wird meist durch die folgende Forderung hergestellt <<i, q>, <i, q'>> 
e g(i) : <<̂  q'> G g(0- D a q jedoch nur ein M e r k m a l eines Arrowschen Zustandes 
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ist (in der ö k o n o m i s c h e n D i k t i o n en t sp räche q etwa der Ausstattung der Person 
i mit bestimmten G ü t e r n ) , darf man diese einfache Präferenzrela t ion nicht mit 
der Präferenzre la t ion über X verwechseln. 

F ü r erweiterte Präferenzre la t ionen lautet das Pareto-Kriterium: E i n Arrowscher 
Zustand <</), z> ist paretooptimal genau dann, wenn - 1 3 < 0 \ z'> e <P x Z : <<</>', z'>, 
<0,z>> e P, wobei P die Paretobesser-Relation ist. 

D e f i n i t i o n 17/8: « < M > , <(/>', Z ' » E P : ~ [ V i e K : « 0 , z>, <<£', z ' » e g(i) A 3 j e K : 
< < ( / ) , Z > , < 0 ' , z ' » G g ö ) ] . 

Dieses Parteto-Kri ter ium unterscheidet sich in keiner Weise von der ursprüngl ichen 
Fassung. Betrachten wir hingegen folgende Fassung. 

D e f i n i t i o n 18/8: «(/>, z>, <</>', z ' » e P: ~ [ V i e K : <</>(i), 0'(i)> e g(i) A 3j e K : 

< 0 Ü ) , 0 ' Ü ) > e g ( j ) ] . 

D a z und z' i m Definiens nicht mehr vorkommt, kann man die Paretobesser-Re
lation auch ausschließlich über die Positionszuordnungen aus <P definieren. 

D e f i n i t i o n 19/8: <</>,(/>'> e P : <-* [ V i e K : <0(i) , 0'(i)> e g(i) A 3j e K : <0( j ) ,0 'Ü)> 

Es ist zu beachten, d a ß die Aussage des Pareto-Kriteriums g e m ä ß D . 19/8 eine 
andere ist als die direkte Über se t zung des Pareto-Kriteriums in die Terminologie 
der Positionen. Das neue Kr i te r ium macht ausschließlich die Präferenzen über die 
eigenen Positionen zur Grundlage der Beurteilung, wäh rend das ursprüngl iche Pa
reto-Kri ter ium gegenüber unterschiedlich motivierten individuellen Präferenzen 
offen ist. D a nichts d a r ü b e r ausgesagt wird , aus welchen G r ü n d e n die einzelnen 
Personen einen Zustand präferieren, kann es durchaus sein, d a ß eine Person nur 
deshalb eine Präferenz für einen bestimmten Zustand hat, weil in diesem Zustand 
eine andere Person besser gestellt ist. Das wäre jedoch mit der neuen Fassung des 
Pareto-Kriteriums nach D . 18/8 nicht vereinbar. Allerdings entspricht diese Version 
des Pareto-Kriteriums der gängigen Interpretation des ursprüngl ichen: es macht 
sie jedoch explizit, d .h. andere Interpretationen, die von der alten Fassung nicht 
ausgeschlossen wurden, sind mit der neuen nicht vereinbar. 

E i n interpersoneller Vergleich hat in den bisherigen Anwendungen noch keine Rolle 
gespielt, obwohl die neue Terminologie dafür Mögl ichkei ten eröffnet, denn die 
erweiterten Präferenzre la t ionen spiegeln die Beurteilung der Situation anderer Per
sonen wider. Allerdings bleibt dennoch offen, welchen Charakter die individuellen 
Präferenzen über die Positionen anderer Personen haben. Erweiterte Präferenzen 
sind z. B . mit empathisch motivierten Präferenzen vereinbar: man k ö n n t e sich vor
stellen, d a ß die Präferenzen über die Positionen anderer Personen die Vermutung 
der präfer ierenden Person da rübe r wiedergeben, was andere Personen vorziehen 
w ü r d e n . In einer Gesellschaft, in der alle Personen übe r ideale empathische Fä 
higkeiten verfügen, m ü ß t e eine Bedingung der Schwachen Iden t i t ä t erfüllt sein. 

D e f i n i t i o n 20/8: Schwache Ident i tät : V i , j e K : [<0(i), 0'(i)> e g(i) - • 
< 0 ( i ) , 0 ' ( i ) > e g ü ) ] . 

M a n kann diese Bedingung als Ausdruck der Respektierung der persönl ichen Vor
lieben anderer Personen interpretieren. Aber diese Interpretation wäre nicht zwin
gend, denn auch wenn eine Person die persönl ichen Vorlieben einer anderen Person 
respektiert, kann sie dennoch aus anderen G r ü n d e n der Auffassung sein, es sei 
angemessen, d a ß die andere Person nicht in eine Posit ion kommt, die sie selber 
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bevorzugt. Eine weit s tä rkere Bedingung verlangt, d a ß die Personen in K über
einstimmende erweiterte Präferenzre la t ionen haben. 

D e f i n i t i o n 21/8: Vollständige Identi tät : V i J e K : [<0(k), 0'(1)> e g(i) -> 
< 0 ( k ) , 0 * ( l ) > 6 g ü ) ] , wobei k , l e K . 

Diese Bedingung ist zwar sehr stark, aber sie verlangt nicht - wie man vielleicht 
auf den ersten Bl ick meinen k ö n n t e , d a ß alle Personen die gleichen Vorlieben haben 
sollen; sie ist sogar damit vereinbar, d a ß jede Person ihre Präferenzen über die 
Menge aller Positionen völlig frei bestimmt. 

D a nicht von vornherein klar ist, wie übe re ins t immende erweiterte Präferenzen 
entstehen k ö n n e n , geben wir das folgende Beispiel, bei dem wir von zwei Personen 
ausgehen, von denen der eine ein überzeugte r Biertrinker ist und der andere ein 
Diabetiker. Die Positionen bestehen in Verteilungen von je einem Liter Bier und 
einem Liter Mineralwasser auf die beiden Personen. Die anonyme Zustandsbe-
schreibung en thä l t damit zwei Positionen. In diesem F a l l sind auch nur zwei in
dividuelle Positionszuordnungen mögl ich , die in Tabelle 22 angegeben sind. 

Alternativen i : Biertrinker j : Diabetiker 

X = <0 , z> 1 1 Minera lw. 11 Bier 
y = <</>\z> 1 1 Bier 1 1 Minera lw. 

Tab. 22: E i n Beispiel für ü b e r e i n s t i m m e n d e erweiterte Präferenzen 

Der ausschließlich eigeninteressierte Vergleich der Positionszuordnungen ergibt 
für beide Personen: 

<0 ' ( i ) ,0( i )>€g( i ) (1) 

< 0 ' ( j ) , 0 ü ) > e g ( j ) (2) 

Sind die Personen im Sinne schwacher Ident i tä t empathisch orientiert, werden sie 
die Vorlieben der jeweils anderen Personen bei diesem Vergleich respektieren: 

<0 'Ü) ,0 ( J )>eg( i ) (3) 
< 0 ' ( i ) , 0 ( i ) > e g ü ) (4) 

Probleme wirft allerdings der 'Diagonalvergleich 4 der individuellen Positionen 0 ( i ) 
mit 0'(j) und 0 ' ( i ) mit auf. Das b loße Nachvollziehen der Präferenzen der 
anderen Person reicht für diesen interpersonellen Vergleich nicht aus. Wenn die 
erweiterten Präferenzen wirkliche empathische Qua l i t ä t haben, kann man sich je
doch vorstellen, d a ß der Biertrinker sich bei der Beurteilung von </>'(j) in die Lage 
des Diabetikers versetzt und umgekehrt der Diabetiker bei der Beurteilung von 
0 ( i ) in die Lage des Biertrinkers. D a n n w ü r d e sich ergeben: 

<0 ' ( j ) ,0O)>eg(i ) (5) 

<0'( j) ,0(i)>eg(j) (6) 

Unter der Voraussetzung empathischer Präferenzen m ü ß t e der zweite 'Diagonal 
vergleich' zwischen 0 ' ( i ) und 0(j) wie folgt ausfallen: 

<0 ' ( i ) ,0( j )>eg(i) (?) 
< 0 ' ( i ) , 0 a » e g ö ) (8) 
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M a n kann diese empathischen Präferenzen auch auf den Vergleich zwischen 0 ( i ) 
und 0 ( j ) bzw. 0 ' ( i ) und 0'(j) ausdehnen. D a n n liegen folgende Präferenzen nahe: 

<0 ( i ) , 0 ( j )>eg( i ) (9) 

<<M0, </>(!)> e g Ü ) 0 0 ) 

<0 ' ( i ) , 0 ' ( j )>eg( i ) (11) 

<0'( i) ,0 ' ( j)>eg(j) (12) 

Aus (1) bis (12) folgt, d a ß die Personen i und j unter der Voraussetzung empa-
thischer Präferenzen in ihren erweiterten Präferenzen vol ls tändig übere ins t immen. 
Es ergibt sich eine Prä fe renzs t ruk tur , die für k = i , j folgende Relationen enthäl t : 

<0'(i), 0'(j)> G g(k) A <</>'G), 0(i)> e g(k) A <0(i ) , 0 Ü ) > e g(k). 

N i m m t man für diese Relationen PI-Transi t ivi tä t bzw. IP-Transi t ivi tä t nach L . 
2/1, (c) und (d), an, so ist die übe re ins t immende Prä fe renzs t ruk tur der Personen 
i und j bezüglich 0 ( i ) , 0 ' (i), </>(j) und (/>'(]) eindeutig bestimmt. 

Das Beispiel verdeutlicht, d a ß die Bedingung der vol ls tändigen Ident i tä t sehr stark 
ist, da sie nur bei empathisch motivierten Präferenzen plausibel ist. Diese Bedin
gung verlangt jedoch nicht, die eigenen Vorlieben zu verleugnen. In einer konse
quent empathisch motivierten Gruppe von Personen kann man darauf zählen, 
d a ß die anderen die eigenen Vorlieben respektieren werden, w ä h r e n d man selbst 
die Vorlieben der anderen respektiert. 

A u f der Grundlage interpersoneller Positionenvergleiche läßt sich nun ein Kr i te 
r ium interpersoneller Gerechtigkeit formulieren, das im wesentlichen eine Auswei
tung des Pareto-Kriteriums darstellt und daher noch ohne kardinale interpersonelle 
Vergleiche auskommt, auf die wir im nächs ten Abschnit t eingehen. Im Sinne dieses 
Prinzips, das Suppes (1966) vorgeschlagen hat, ist ein Zustand x relativ zu den 
individuellen erweiterten Präferenzen einer Person i S-gerecht genau dann, wenn 
es keinen S-gerechteren Zustand y gibt. Sei x = <</>,z> und y = <0 ' , z'>. Beschrän
ken wir uns auf die Relationen übe r <P, so läßt sich die personenrelative Relation 
'S-gerechter' (Gj) wie folgt formulieren. 

D e f i n i t i o n 22/8: Die Alternative x ist für i S-gerechter als y, d .h . <x,y> e G ^ 
~ 3 7 r e B i j ( K , K ) : [Vj e K : <0(j), </>>(j))> e g(i) A 3k e K : <0(k), 0 ' 
eg ( i ) ] . 

Eine Alternative x ist also dann für i S-gerechter als eine Alternative y, wenn es 
in der Beurteilung von i zu jeder Person j eine andere Person 7c(j) gibt, der es in 
der Position 0'(7c(j)) schlechter oder höchs tens genauso gut geht wie j in der Po
sition 0(j) , und es mindestens eine Person k gibt, der es - wiederum nach der 
Beurteilung von i - in der Position $(k) besser geht als der Person 7i(k) in der 
Position </>'(7i(k)). Oder kürzer , aber nicht ganz präzise: E i n Zustand x ist dann 
S-gerechter als ein Zustand y, wenn es zwar nicht jeder Person individuell in x 
besser geht als in y, es jedoch eine Permutation n über K gibt, so d a ß es jeder 
Person in x besser oder mindestens so gut geht wie der ihr (bei dieser Permutation) 
zugeordneten Person in y. 

Die Relation 'S-gerechter' hat zwei problematische Eigenschaften. Sie ist nicht 
volls tändig und nicht paretoinklusiv. Letzteres läßt sich an folgendem Beispiel 
zeigen. Unter der Annahme x = <0 , z> und y = <</>', z> ist aufgrund der in Tabelle 
23 angegebenen Prä fe renzs t ruk tur y paretobesser als x: <y, x> e P, w ä h r e n d für 
beide Personen x S-gerechter ist als y: <x, y> e Gj für i = 1,2. 
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1 2 

0 ( 2 ) 0 0 ) 
0 '(1) 0 '(2) 
0 ( 1 ) 0 ( 2 ) 
0 ' (2) 0 ' ( D 

Tab. 23: N ich t -Pa re to - Ink lus iv i t ä t der Relat ion *S-gerechter' 

Das folgende Theorem zeigt, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen , damit 
die Pareto-Relation mit der Relat ion 'S-gerechter' kompatibel ist. 

Theorem 1/8: 
Die Pareto-Relation in der ursprüngl ichen Fassung ist eine Teilrelation jeder 
individuellen Relation G j , d .h . ( x , y > e P -> < x , y ) e G i , wenn die Bedin
gung der schwachen Ident i tä t erfüllt ist und die einfachen Präferenzen eigen
orientiert sind. 

Beweis: 

(1) Annahme: x = <(/>,z> und y = <</>', z> sowie <x, y ) e P . 
(2) Annahme: <</>, (/>'> e g(i) ~ <0(i), 0'(O> e g( i ) . wg. D . 14/8 
(3) Annahme: <0(JX0'Ü)> e g(j) - <*G)> *'Ü)> e g ( i ) . wg. D . 20/8 
(4) . V i £ K : . « 0 , z > , < ^ , z » e . g ( i ) . A . 3 J 6 K : « 0 , z>, .<(/>',z». . wg. (1.) u. D . 1.7/8 -

egG). 
(5) V i e K : <</>(i), </>'(i)> e g ( i ) A 3j e K : <0G).*'G)> e g(j)- wg. (1), (4) u. D . 19/8 
(6) V i e K : <0(i), </>'(i)> e g ( i ) A 3j e K : <0(j), </>'(j)> 6 g ( i ) . wg. (3) u. (5) 
(7) < x , y > e G j . wg. (6) u. D . 22/8 

Habermas hat an Rawls kritisiert, dieser gehe von der empiristischen Annahme 
aus, ' d a ß Interessendefinitionen jedem Teilnehmer privatim überlassen bleiben'. 
Das aber schließt nicht aus, d a ß die eigenen Präferenzen über fremde Positions
zuordnungen die Interessen anderer respektieren, wie es etwa die beiden Identi
t ä t sbed ingungen zum Ausdruck bringen. Eine Theorie gesellschaftlicher Gerech
tigkeit verlangt in jedem Fa l l ein bestimmtes M a ß interpersoneller Vergleichbar
keit, wie im folgenden Kapitel gezeigt wird . Die Bedingung der vol ls tändigen Iden
ti tät in der Positionen-Terminologie entspricht vol ls tändiger interpersoneller Ver
gleichbarkeit der individuellen Bewertungsfunktionen. 

8.4 Interpersonelle Vergleichbarkeit 

Die Frage der interpersonellen Vergleichbarkeit individueller Präferenzen spielt 
eine g roße Rol le in der Politischen Ö k o n o m i e , in der Wohlfahrtstheorie und in 
der Log ik kollektiver Entscheidungen. Die neuere paretianische Tradit ion der 
Woh l f ah r t sökonomie unterscheidet sich von der klassischen insbesondere in der 
unterschiedlichen Einschä tzung der Vergleichbarkeitsfrage. Die Entwicklung der 
Logik kollektiver Entscheidungen ist weithin von dem Bestreben gepräg t , ohne 
volle kardinale Vergleichbarkeit subjektiver Bewertungen zu kollektiven H a n d 
lungsempfehlungen zu kommen. 

In Kapi te l 2 haben wir eine Methode der Kardinalisierung individueller Präferen
zen dargestellt. Voraussetzung dieser Kardinalisierung sind Präferenzen, die auch 
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bei risikobehafteten Alternativen (Wahrscheinlichkeitsverteilungen) bestimmte 
Konsistenzbedingungen erfüllen. Die Kardinalisierung individueller Präferenzen 
stellt ihre Repräsen t i e rbarke i t in F o r m einer reellwertigen Bewertungsfunktion (in
dividuelle Nutzenfunktion) sicher, die aufgrund einer bestimmten Präferenzrela
tion ü b e r die Alternativenmenge sowie die Menge der Wahrscheinlichkeitsvertei
lungen übe r diese Alternativenmenge bis auf lineare Transformation eindeutig be
stimmbar ist. 

Diese Kardinal is ierung individueller Präferenzen garantiert jedoch noch keine in
terpersonelle Vergleichbarkeit subjektiver Bewertungen, denn die individuelle Be
wertungsfunktion ist aufgrund der vorgegebenen Präferenzen nur bis auf lineare 
Transformationen eindeutig festgelegt. Die Kardinalisierung erlaubt intraperso
nelle Vergleiche, so d a ß sich beurteilen läßt , ob die Alternative a gegenüber b von 
der betreffenden Person intensiver vorgezogen wird als die Alternative c gegenüber 
d. Allerdings läßt sich damit noch nicht beurteilen, ob die Präferenz einer Person 
für a gegenüber b intensiver ist als die Präferenz einer anderen Person für c ge
genüber d. A u c h der interpersonelle Vergleich der Präferenzintensi tä t eines be
stimmten Alternativenpaares a und b ist aufgrund der Kardinalisierung allein nicht 
mögl ich . Kurz : die von Neumann-Morgensternsche Kardinalisierung individueller 
Präferenzen erlaubt nur intrapersonelle, aber keine interpersonellen kardinalen 
Nutzenvergleiche. 

Die Kard ina l i t ä t der subjektiven Bewertungen sagt etwas über intrapersonelle Ver
gleichbarkeit von Präferenzen aus, w ä h r e n d eine ordinale Skala ausschließlich dar
über Auskunft gibt, welcher Zustand welchem anderen vorgezogen wird. Die G r ö 
ße der Differenz zweier Nutzenbewertungen hat in einer ordinalen Skala keine 
Bedeutung, w ä h r e n d sie in einer kardinalen Skala als Intensi tä t der Präferenz in
terpretiert werden kann. 

Zwei ordinale Bewertungsfunktionen, die durch eine positiv-monotone Transfor
mation ineinander übergehen , haben den gleichen Aussagegehalt. Zwei kardinale 
Bewertungsfunktionen, die durch eine positiv-monotone Transformation ineinan
der übergehen , haben dagegen im allgemeinen einen unterschiedlichen Aussage
gehalt - außer wenn es sich um den Sonderfall einer linearen positiv-monotonen 
Transformation handelt. 

Je nach A u s m a ß der interpersonellen Vergleichbarkeit erweitert sich die Informa
tionsbasis. Der Ausdruck Tnformationsbasis 4 ist insofern gerechtfertigt als die ko l 
lektive Präferenzrela t ion oder die kollektive Bewertungsfunktion Funktion einer 
wie auch immer gearteten Charakterisierung individueller Bewertungen ist. Bisher 
war die kollektive Präferenzrela t ion bzw. die zugeordnete Auswahlfunkt ion Funk
tion der Prä fe renzs t ruk tur in K . Die Prä fe renzs t ruk tur g ordnete jeder Person ihre 
(ordinale) Präferenzrela t ion zu. 

A l s Funkt ion von g wird zwei gesellschaftlichen Situationen, die sich zwar in den 
In tens i tä ten der Präferenzen einzelner Personen in Bezug auf bestimmte Alterna
tiven unterscheiden, aber gleiche Rangordnungen und gleiche Positionszuordnun
gen beinhalten, notwendigerweise die gleiche kollektive Präferenzre la t ion bzw. 
Auswahlfunktion zugeordnet. Veränderungen in den In tens i tä ten der Präferenzen 
schlagen sich nur dann nieder, wenn sie zu ve ränder ten individuellen Rangfolgen 
führen. 

Von den zahlreichen unterschiedlichen Merkmalen einer gesellschaftlichen Situa
tion gehen nur die individuellen Rangordnungen als Information in die Aggrega-
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t ion ein, andere Gesichtspunkte wie Einkommen, Wohlergehen, bisherige Ver
dienste, gesellschaftliche Rangstellung, Geschlecht, Konfession, Intensi tä t der 
W ü n s c h e , Bedürft igkeit , Charakter der Präferenzen etc. bleiben unberücksicht igt . 

Es gibt unterschiedliche Mögl ichkei ten , die jeweils zugrundegelegte Informations
basis zu charakterisieren. Im Rahmen der Log ik kollektiver Entscheidungen liegt 
es nahe, die Vergleichbarkeitsannahmen der Informationsbasis in Form von A g -
gregationspostulaten explizit zu machen. 

D e f i n i t i o n 23/8: Eine Bewertungsstruktur in K ist eine Funk t ion u, die jede Person 
aus K eine individuelle Bewertungsfunktion zuordnet: u: K a i i—• u ; e F x . 

Die Bewertungsstruktur u ordnet also analog zur Prä fe renzs t ruk tu r g (vgl. D . 1/2) 
jeder Person aus K ihre individuelle Bewertung der Alternativen aus der Menge 
aller Bewertungen F£ Z U . 

D e f i n i t i o n 24/8: Eine Bewertungsstruktur u ist r epräsenta t iv : V i e K , Vx, y e X : 
[ U i ( x ) ^ U ; ( y ) <-> <x ,y>eg( i ) ] . 

Die Repräsen ta t iv i t ä t der Bewertungsstruktur garantiert eine direkte Ü b e r s e t 
zung 4 der individuellen Präferenzen in das quantitative M a ß der individuellen Be
wertungsfunktion Uj. Ist für eine Person i die Repräsen ta t iv i t ä t von u 5 verletzt, so 
d a ß 3x, y e X : —I [u 5(x) §: Uj(y) <-> <x, y> e g(i)] , sprechen wir von einer nicht-re
p r ä s e n t a t i v e n individuellen Bewertungsfunktion Uj. 

So wie die Aggregationsregel f jeder Prä fe renzs t ruk tu r g eine kollektive Präferenz
relation zuordnet, so ordnet ein Bewertungs- oder Wohlfahrtsprinzip f jeder Be
wertungsstruktur u eine kollektive Präferenzre la t ion zu. 

D e f i n i t i o n 25/8: E i n kollektives Bewertungs- oder Wohlfahrtsprinzip ( K W P ) ist eine 
Funkt ion f: U 9 u i—• R e P o t ( X x X ) ; R = f(u) und P = f(u). 

Im Zusammenhang mit f wird die Bewertungsstruktur u zur Informationsbasis der 
jeweiligen Aggregation. 

D e f i n i t i o n 26/8: Die Informationsbasis eines K W P f ist ordinal vergleichbar: 
<-+ V u , u ' e U : [ V i e K : 3 i e T + : V x e X : TUj(x) = u'(x) -+ f(u) = f(u ' )] , wobei 
T * die Menge der positiv-monotonen Transformationen auf IR ist. 

D e f i n i t i o n 27/8: Die Informationsbasis eines K W P f ist kardinal vergleichbar bzw. 
quantitativ vo l l s tändig : <-+ V u , u ' e U : [ V i e K : 3 T e T f : V x e X : TUj(x) = u'(x) 
-> f(u) = f(u ')] , wobei T } die Menge der positiv-linearen Transformationen ist. 

D e f i n i t i o n 28/8: Die Informationsbasis eines K W P f ist niveaubezogen v o l l s t ä n 
dig: V u , u ' e U : [VaefR: V i e K : V x e X : bu;(x) + a = u;(x)->f(u) = f(u')] 
und b e IR + beliebig aber fest für jedes i . 

D e f i n i t i o n 29/8: Die Informationsbasis eines K W P f ist einheitenbezogen vo l l s tändig : 
<-> V u , u ' e U : [3 b e IR + : V i e K : V x e X : bu, (x) + a = uj (x) -> f (u) = f (u')] und 
a e [R beliebig aber fest für jedes i . 

Diese Charakterisierungen unterschiedlicher Vergleichbarkeit sind auf das jeweilige 
Wohlfahrtsprinzip relativiert. Quantitativ vol ls tändige, d .h . interpersonell vol l 
s tändig kardinal vergleichbare Bewertungsfunktionen teilen sehr viel mehr über 
die individuellen Bewertungen mit als interpersonell nicht vergleichbare. 

Dennoch häng t es weitgehend vom Charakter der Präferenzen ab, wie Bewertungs
niveaus und -differenzen zu interpretieren sind. Wenn man etwa u }(x) > U j ( y ) als 
' i geht es in x besser als j in y 4 interpretiert, so ist das nur unter der Prämisse 
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sinnvoll , d a ß sich die individuellen Präferenzen nach den persönl ichen Interessen 
richten, was im Rahmen des " r e v e a l e d - p r e f e r e n c e ' - K o n z e p t s keineswegs selbstver
s tändl ich ist. U n a b h ä n g i g vom spezifischen Charakter der zugrundegelegten Prä
ferenzen lassen sie bei interpersoneller kardinaler Einheitenvergleichbarkeit (D . 
29/8) Aussagen wie 'Person i präferiert die Alternative x intensiver gegenüber y 
als Person j ' durch [U;(x) — Uj(y)] > [Uj(x) — Uj(y)] ausd rücken , w ä h r e n d dies mit 
der von Neumann-Morgensternschen Kardinalisierung von Nutzenfunktionen al
lein nicht mögl ich ist. 

Die Informationsbasis spielt in zweierlei Hinsicht eine g roße Rol le für normative 
Theorien der Politikwissenschaft, der W o h l f a h r t s ö k o n o m i e und der Sozialethik. 
E inma l machen verschiedene normative Theorien in unterschiedlicher Weise Ge
brauch von Informationen über subjektive Bewertungen, so d a ß die Informations
basis mit d a r ü b e r entscheidet, welche Theorie a d ä q u a t ist. Wenn es sich z. B . als 
unmög l i ch herausstellen würde , die Zunahme bzw. Abnahme des persönl ichen 
Wohlergehens durch die Wahl einer bestimmten Alternative interpersonell ver
gleichbar zu bestimmen, so würde das den utilitaristischen Theorien ihre Infor
mationsbasis entziehen. Dann wäre nicht entscheidbar, welche von zwei Alterna
tiven unter einem utilitaristischen Kr i t e r ium als besser gelten m u ß . 

E i n Sonderfall ist davon allerdings ausgenommen: Wenn es allen Personen in x 
besser geht als in y, dann ist x unter allen U m s t ä n d e n utilitaristisch besser als y. 
Bei interpersonell nicht vergleichbaren ordinalen subjektiven Bewertungsfunktio
nen als Informationsbasis ergibt sich so als einzige utilitaristisch gerechtfertigte 
Entscheidungsregel die Pareto-Regel: Entscheide dich bei zwei Alternativen, x und 
y, für x, wenn x in allen individuellen Bewertungsfunktionen höhe r als y rangiert. 

Z u m anderen kann es sinnvoll sein, sozialethische Kri ter ien zu 'axiomatisieren', 
d. h. eine Reihe von Metakriterien der Aggregation anzugeben, die zusammen not
wendig und hinreichend für das betreffende sozialethische Kr i t e r ium sind. Eine 
solche Axiomatisierung hat zwei Funkt ionen. Sie kann der B e g r ü n d u n g dienen, 
wenn diese Metakriterien für sich eine s tä rkere Evidenz beanspruchen k ö n n e n als 
das Kr i t e r ium selbst. Eine Axiomatisierung (oder Charakterisierung) dieser A r t 
ist aber auch schon dann sinnvoll, wenn damit die Unterschiede konkurrierender 
sozialethischer Kri terien schärfer herausgearbeitet werden, so d a ß sich die Dis 
kussion, welches Kr i t e r ium vorzuziehen sei, neben konkreten Einzelfallbeurteilun
gen auch auf die theoretische Differenz s tützen kann. Sehr gründl ich ist das bisher 
für die Konkurrenz von Util i tarismus und Rawlsschem Differenzprinzip in der 
Interpretation der L k E geleistet worden (vgl. hierzu K a p . 9). 

D a wir im folgenden Kapitel in einigen Fäl len die volle interpersonelle kardinale 
Vergleichbarkeit der individuellen Bewertungsfunktionen voraussetzen, müssen 
wir uns hier mit der Frage auseinandersetzen, ob eine so reichliche Informations
basis gerechtfertigt werden kann. Ist es sinnvoll , einen 'absoluten Nutzen ' im Sinne 
vol ls tändiger kardinaler Vergleichbarkeit (auch als 'quantitative Volls tändigkei t ' 
bezeichnet) vorauszusetzen? Das Problem spaltet sich in zwei zu unterscheidende 
Fragestellungen auf: 1. Existiert ein absoluter Nutzen? 2. Wie ist der absolute Nut 
zen meßba r? 

Quantitative Vollständigkeit hat eine wesentliche Stütze in der Vermutung, d a ß 
sich die subjektiven Bewertungen rationaler Personen durch beschränk te Nutzen
intervalle repräsent ieren lassen. Tatsächl ich hat die Annahme ausschließlich be
schränk te r Nutzenintervalle intuitiv sehr überzeugende Argumente für sich. Denn 
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wäre der Nutzenbereich einer Person i nach oben unbesch ränk t , so hä t te das eine 
paradoxe Konsequenz, die sich wie folgt darstellen läßt . 

Sei s + ein irgendwie geartetes, für eine Person i besonders positives Ereignis und 
£~ ein für i äußers t unangenehmes Ereignis, so m u ß es, wäre der Nutzenbereich 
von i nach oben unbesch ränk t , dennoch ein Ereignis s° geben, so d a ß i aufgrund 
rationaler Entscheidung eine Lotterie, die mit 99 % Wahrscheinlichkeit das un
angenehme Ereignis s ~ e rgäbe (0,01 e ° & 0 , 9 9 e " ) dem langersehnten sicheren Er 
eignis e + vorziehen würde . Denn: angenommen 3 s + , e ~ e Pot (X) : - 1 3 e ° e Pot (X) : 
[0,01 - U i ( e ° ) - h 0 , 9 9 - U i ( £ " ) > U i ( £ + ) -> 3e\s~ e Po t (X) : - i 3e° e Po t (X) : [ U j ( £ ° ) 
> 1 0 0 - U i ( £ + ) - U i ( 8 " ) ] - + V U G W ( U J ) : U ^ 100 U j ( £ + ), und das bedeutet, d a ß der 
Wertebereich der subjektiven Bewertungsfunktion W(u } ) nach oben beschränk t ist. 

Falls nur eine Ereigniskombination £ + ,£~ gefunden werden kann, für die eine 
solche Präferenz undenkbar ist, so müssen wir von einer nach oben beschränk ten 
Bewertungsfunktion u{ ausgehen. Eine analoge Argumentat ion liefert uns die Be
s c h r ä n k u n g von W ( U j ) nach unten. Es liegt nahe, die individuellen beschränk ten 
Nutzenfunktionen auf ein Intervall, z. B . [0,1] zu normieren. Sind die individuellen 
Nutzenfunktionen kardinal , hä t t en wir mit diesem Verfahren die Existenz eines 
absoluten N u t z e n m a ß e s garantiert. Die M e ß b a r k e i t dieses Bewer tungsmaßes ist 
na tür l ich damit noch in keiner Weise geklärt . 

Aber zunächs t stellt sich die Frage, ob die so gewonnene vol ls tändige interper
sonelle Nutzen vergleichbar keit a d ä q u a t ist oder ob sie nicht mit anderen Ver
gleichskriterien in Konf l ik t gerät . So steht dieses Verfahren in einem gewissen Span
nungsverhä l tn i s zu der intuitiven Übe rzeugung , d a ß Menschen in unterschiedlicher 
Weise zu Zufriedenheit befähigt sind. Wer dennoch an dieser A r t des interperso
nellen Nutzenvergleichs festhält, k ö n n t e dies im Rahmen einer normativen Theorie 
rechtfertigen. So führt der Util i tarismus in einem gewissen Sinne zu einer ' Ü b e r 
vorteilung 4 der 'weniger Glücksfähigen 4 , wenn wir eine klassische Nutzeninter
pretation zugrunde legen. D a sich jeder so verhalten soll , d a ß der Gesamtnutzen 
maximiert wird, gelangen in einer utilitaristisch gepräg ten Gesellschaft G ü t e r ten
denziell in die H ä n d e derjenigen, bei welchen sie eine s tä rkere Zunahme der in
dividuellen Wohlfahrt hervorrufen. Das würde jedoch nicht gelten, wenn sich das 
utilitaristische Kr i te r ium auf individuelle Bewertungsfunktionen stützt , die in der 
oben genannten Weise normiert sind. 

Das sei an einem einfachen Beispiel er läuter t . M a n stelle sich eine Welt vor, die 
aus zwei Personen A und B und einem Gut x, materiell oder immateriell, aber 
kontinuierlich teilbar, besteht. Die beiden Bewertungsfunktionen seien: 

f0, für x < 1 ) fO, für x < 1 ) 
u i ( x ) = ^ , „ } und u 7 (x) = < „ >. 

l W ( 2 - l n x , für x ^ l j 2 W j l n x , f ü r x ^ l j 

Die utilitaristische Handlungsanleitung fordert eine Maximierung des Gesamtnut
zens, d.h. U ( x 1 , x 2 ) = ul(xj) + u 2 ( x 2 ) soll maximal sein, wobei x{ + x 2 = x. Ist 
von diesem G u t nur eine bestimmte Menge x 0 vorhanden, so ist eine Verteilung 
<x, x 0 — x>, x e [0, x 0 ] so zu wählen , d a ß u ^ x ) + u 2 ( x 0 - x ) maximal wird. In un
serer Welt ist A 'glücksfähiger 4 als B : Bei derselben Ausstattung ist das Nutzen
niveau von A mindestens so g roß wie das von B , und dieselbe zusätzl iche G ü t e r 
menge bringt A bei gleicher Anfangsausstattung mehr zusätzl ichen Nutzen als B. 
Letzteres zeigt ein Vergleich der ersten Ableitungen der beiden Bewertungsfunk
tionen. Der Anstieg der Bewertungsfunktionen von A ist bei einer Zunahme des 
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Gutes jeweils g rößer als der von B: 

u \ ( x ) = d U i ( x ) / d x = 2/x und u' 2(x) = du 2 (x) /dx = 1/x. 

Die Tatsache, d a ß u\ (x) > u' 2(x) für x e [ 0 , x 0 ] , ist entscheidend dafür, d a ß A in 
einer utilitaristischen Gesellschaft den größeren Ante i l als B bekommt. Die Z u 
nahme des Gesamtnutzens infolge des zusätzl ich aufgeteilten Gutes dx ist bei einer 
Verteilung <x, x 0 — x> maximal, bei der u x (x) + u 2 ( x 0 — x) maximal ist, was für 
u \ ( x ) = u 2 ( x 0 — x) bzw. bei x = 2 / 3 x 0 eintritt: 

U ( x 0 , x ) : = ul (x) + u 2 ( x 0 - x ) , 0 < x < x 0 ; 
(ö/öx) • U ( x 0 , x ) = (ö/öx) • u x ( x ) + (S/Öx) • u 2 ( x 0 - x) = 2 /x - 1/ 
( x 0 — x) = 0 x = 2/3 x 0 ; und das ist gerade der F a l l bei: (ö/öx) • u{ (x) = 
(ö/öx)-u2(x0-x). 

Die Funkt ionen U j und u 2 haben eine für subjektive Bewertungsfunktionen typi
sche Eigenschaft: sie sind konvex und monoton ansteigend. F ü r lineare Funkt io
nen, etwa Uj = 2x und u 2 = x, s t ünde B ü b e r h a u p t kein Güte ran te i l aufgrund 
utilitaristischer Ethik zu. Modifizieren wir die Funkt ionen ul und u 2 ein wenig, 
z. B . ux (x) = 21nx und u 2 = lnx für x ^ 0, so ist A für x e [0,1] schlechter gestellt 
als B . A n der utilitaristischen Verteilung <2/3x 0 ,1 /3x 0 > änder t das nichts. 

Das Nutzenniveau von A ist für x < 1 niedriger als das von B bei der gleichen 
G ü t e r a u s s t a t t u n g . Bei der utilitaristisch gebotenen Verteilung geht es A besser als 
B , wenn die G e s a m t g ü t e r m e n g e x 0 > 3/4 ist: 21n(2/3x 0) — l n ( l / 3 x 0 ) > 0 -> x 0 

> 3 / 4 . 

F ü r x 0 E <3/4, 3/2) wird derjenige durch die utilitaristische Verteilung bevorzugt, 
dem es bei Gleichverteilung der G ü t e r schlechter gegangen wäre . F ü r alle anderen 
G r ö ß e n der G e s a m t g ü t e r m e n g e bleibt derjenige, der mit der gleichen G ü t e r a u s 
stattung ein höheres Nutzenniveau verbindet, auch in der utilitaristischen Vertei
lung der Bessergestellte. Interessant ist noch, die Veränderung gegenüber der 
Gleichverteilung in Abhäng igke i t von x 0 zu betrachten. F ü r x 0 > 3 verschlechtert 
sich die Situation des schon bei Gleichverteilung Benachteiligten in der utilitari
stisch gebotenen Verteilung. F ü r x 0 < 2/3 verbessert sich die Situation des bei 
Gleichverteilung Schlechtergestellten. Aber nur für x 0 > 3/4 reicht diese Verbes
serung aus, um ihn über das Nutzenniveau des bei der Gleichverteilung Besser
gestellten zu bringen. 

G a n z andere sozialethische Konsequenzen w ü r d e n sich ergeben, wenn die indivi
duellen Nutzenfunktionen beschränk t und normiert wären , z. B. auf [0,1]. Fü r A 
w ü r d e dann gelten: 

u\ (x) = a 2 + bl ul (x), a x e fR, bx e fR + ; min { u \ (x)} = 0 -+ SLX = 0; 

max {ui(x)} = 1 = b1 • 21nx 0 - • bx = 1/ (2lnx 0 ) , 

und analog für B: a 2 = 0 und b 2 = l / l n x 0 . 

In unserem Beispiel hä t te das die Konsequenz, d a ß : V x e [ 0 , x 0 ] : u ^ x ) = u 2 (x) . 
Die utilitaristisch gebotene Verteilung wäre damit: <0,5x 0, 0,5x 0>. 

Es wäre übrigens ein Irrtum zu glauben, Gleichverteilung sei genau dann utilita
ristisch geboten, wenn die individuellen Nutzenfunktionen gleich sind. Es gilt nicht 
einmal eine Richtung: interpersonelle Gleichheit ist weder eine notwendige, noch 
eine hinreichende Bedingung dafür , d a ß Gleichverteilung utilitaristisch geboten 
ist. Sind die individuellen Nutzenfunktionen interpersonell gleich, konkav und 
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nach oben unbesch ränk t , so wäre es sogar utilitaristisch geboten, einer Person 
alles und den übr igen nichts zu geben. Interpersonelle Gleichheit ist aber auch 
keine notwendige Bedingung, wie man sich anhand geeigneter Nutzenfunktionen 
rasch klarmachen kann. 

In der 2-Personen-Welt der nachstehenden Abbi ldung 24 beispielsweise wäre bei 
einer G e s a m t g ü t e r m e n g e von x 0 = 2a die Gleichverteilung utilitaristisch geboten 
- mit U ( x , x 0 ) = 2b als maximalem Gesamtnutzen. 

Abb. 24: Gleichverteilung unter utilitaristischen Annahmen 

N u n kann eine Methode interpersoneller Nutzenvergleiche nicht zureichend da
durch allgemein begründe t werden, d a ß sie die intuitive PlausbiÜtät einer speziellen 
Theorie normativer Sozialethik e rhöh t . Immerhin besteht aber die Mögl ichkei t , 
die Methode interpersoneller Nutzenvergleiche relativ zu einer Theorie der Sozial
ethik zu wählen und zu rechtfertigen. Im Rahmen des Uti l i tarismus wären damit 
verschiedene normative Theorien möglich, die sich ausschließlich in der gewähl ten 
Vergleichsmethode unterscheiden: Die Wahl einer Vergleichsmethode wäre damit 
Teil der normativen Theorie selbst und k ö n n t e mit moralischen Argumenten ver
teidigt werden. Der Status der Vergleichsmethode wäre in dieser Interpretation 
ein normativer. 

Na tü r l i ch kann man auch den Versuch machen, eine Vergleichsmethode als a l l 
gemeines Metakri ter ium für beliebige teleologische Theorien normativer Sozial
ethik zu bestimmen. So k ö n n t e die Methode der Normierung beschränk te r Nu t 
zenfunktionen (nur die Beschränkthe i t ist eine empirische Annahme) auf ein in
terpersonell invariantes Intervall (i .a. ein offenes Intervall, da nicht vorausgesetzt 
werden kann, d a ß der Wertebereich einer individuellen Nutzenfunktion ein ma
ximales Element enthäl t ) mit Gleichheitsprinzipien allgemeiner A r t und ohne di 
rekten Bezug auf konkrete sozialethische Aggregationsregeln gerechtfertigt wer
den. A u c h in diesem Fa l l bliebe die Wahl der Vergleichsmethode ein Gegenstand 
normativ-ethischer Beurteilung. Wenn dagegen die sozialethische Informationsba
sis als empirisches Problem behandelt wird, dürfen Argumente dieser A r t keine 
Rol le spielen. 

A u c h wenn die Existenz eines absoluten Nutzens bejaht wird , ist die Frage der 
M e ß b a r k e i t dieses Nutzens noch in keinem Fa l l geklär t . Unbestreitbar ist man 
sich intersubjektiv häufig einig in der festen Übe rzeugung , ein bestimmtes Ereignis 
e habe für eine Person A weit gravierendere Konsequenzen als für eine andere 
Person B oder mit anderen Worten: £ verursache bei A eine weit g rößere Nutzen
v e r ä n d e r u n g als bei B . Die A b w ä g u n g , welches als überwiegendes Interesse in 
einem diesbezüglichen Konf l ik t gelten kann, ist für al l tägliche moralische Entschei-
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d ü n g e n von g roße r Bedeutung. Es steht daher zu vermuten, d a ß auch ethische 
Theorien ohne Berücksicht igung solcher Differenzierungen i n a d ä q u a t bleiben m ü s 
sen. E i n M i n d e s t m a ß an interpersoneller Vergleichbarkeit subjektiver Bewertungen 
erscheint daher zumindest für teleologische Theorien unverzichtbar. 

L i t e r a t u r : G r o f m a n , Owen & Feld (1983), Lehrer & Wagner (1981), M i l l e r (1986), N i d a -
R ü m e l i n (1987), Schick (1984), Sen (1986), Svensson (1977). 

A n m e r k u n g e n : In Abschnit t 8.1 wird die Problematik der P rä fe renz in t e rdependenz erstmals 
ausführ l ich behandelt; vgl . dazu auch N i d a - R ü m e l i n (1987), §7 und Anhang . Zwar ist das 
P h ä n o m e n der P rä fe renz in t e rdependenz in der L k E durchaus bekannt, es wird meist jedoch 
nur e r w ä h n t , um im A n s c h l u ß daran die Mögl ichke i t interdependenter Präferenzen auszu
schalten, da sie in vielen Z u s a m m e n h ä n g e n schon bestehende Probleme weiter verschärfen; 
vgl. z . B . Farre l l (1976) und Suzumura (1978). So hat G i b b a r d (1974) im Zusammenhang 
des 'Libera len Paradoxes' (vgl. K a p . 11) gezeigt, d a ß schon die Bedingung des U n b e s c h r ä n k 
ten Definitionsbereichs (die interdependente Präferenzen zu läß t ) mit der Libera l i tä t s -Bedin
gung (die es erlaubt, d a ß es für jede Person mindestens ein Paar von Alternativen gibt, so 
d a ß die individuelle Entscheidung d a r ü b e r u n v e r ä n d e r t in die kollektive Entscheidung ein
geht) in Widerspruch geraten kann, ohne d a ß die Pareto-Bedingung ins Spiel kommt. Anders 
ausged rück t : Bedingung U und L k ö n n e n zusammen zyklische Folgen in der kollektiven 
Entscheidung generieren, wenn wir annehmen müssen , d a ß interdependente Präfe renzen vor
liegen. 
Sen (1976), S. 234f., hat dies mit dem h ü b s c h e n Beispiel von Zubeida und Rehana illustriert: 
Zubeida zieht es vor, immer in derselben Farbe wie ihre Freundin Rehana gekleidet zu sein, 
w ä h r e n d Rehana sich von Zubeida in der Farbe ihres Kleides unterscheiden wi l l . Stehen 
nur die Kleiderfarben Rot (R) und G r ü n (G) zur Verfügung, so ergeben sich folgende A l 
ternativen, d .h . Kombina t ion von Kleiderfarben für die beiden Freundinnen: G G , R R , R G 
und G R , wobei jeweils der linke Buchstabe für die Farbe des Kleides von Zubeida und der 
rechte für die des Kleides von Rehana steht. Gehen wir nun davon aus, d a ß die Wahl der 
eigenen Kleiderfarbe im Sinne der Bedingung L u n v e r ä n d e r t in die kollektive Entscheidung 
eingeht, so kann jede der beiden über zwei Paare von Alternativen entscheiden, die sich nur 
in der Farbe des jeweiligen eigenen Kleides unterscheiden. N a c h der obigen Voraussetzung 
m u ß Zubeida R R gegenüber G R und G G gegenüber R G vorziehen, Rehana hingegen 
R G gegenüber R R und G R gegenüber G G . D a diese individuellen Entscheidungen nach 
Bedingung L zu kollektiven werden, kann sich der Leser leicht selbst die zyklischen Folgen 
zusammenstellen, die entstehen - u n a b h ä n g i g davon, mit welcher Alternative begonnen 
wird . 
E i n Beispiel von Schick (1972), S.61, zeigt, d a ß Prä fe renz in te rdependenz sich auch auf A l 
ternativen beziehen kann, die in ihren sozialen Folgen nicht so harmlos sind. Bestimmte 
Gruppen von Schwarzen in den U S A ziehen Separation gegenüber Integration vor, weil sie 
der Ü b e r z e u g u n g sind, d a ß die Weißen immer gegen Integration sein werden. Manche 
'progressive 4 Weiße un te r s tü tzen diese Bewegung unter den Schwarzen. Die Folge davon 
k ö n n t e sein, d a ß alle Schwarzen Separation vorziehen, weil sie wissen, d a ß die Weißen 
Separation wollen, und alle Weißen ebenfalls Separation vorziehen, weil sie den Eindruck 
haben, d a ß die Schwarzen selbst das wollen. D a n n w ü r d e kollektiv Separation gegenüber 
Integration bevorzugt, auch wenn alle die Separation beklagen. 
Schick (1978, 1984) ist einer der wenigen Autoren , die sich mit dem Problem der Präferenz
interdependenz auseinandergesetzt haben. E r schlägt vor, bei der Aggregation nur solche 
individuellen Präferenzen zu berücks ich t igen , die sich im Gleichgewicht befinden. Zwar wür 
den damit in vielen Fä l len interdependente Präferenzen ausgeschlossen werden, aber nicht 
in allen: Das obige Beispiel der Präferenzen Schwarzer und Weißer hinsichtlich der Frage 
von Separation oder Integration zeigt, d a ß bei Vorliegen interdependenter Präferenzen 
Gleichgewichtsresultate entstehen k ö n n e n , die 'eigentlich' keiner gewollt hat. W i r halten 
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daher unsere in Abschn . 8.1 entwickelte Idee einer Differenzierung zwischen resultierenden 
und w-Präferenzen für a d ä q u a t e r . 
A u c h die in Abschn . 8.2 e ingeführ te Trennung einer Aggregation individueller Interessen 
von einer Aggregation der Urteile, d .h . der praktischen von der theoretischen Ebene der 
Aggregation, ist in der L k E nicht unbekannt. So unterscheidet Sen (1977), S. 53 f., das Re 
sultat der Aggregation dahingehend, d a ß es ein ' j u d g m e n t o n s o c i a l w e l f a r e " oder aber einfach 
eine ' a c c e p t a b l e d e c i s i o r t sein k ö n n e . Allerdings ist diese Unterscheidung bislang in der L k E 
keineswegs konsequent durchgehalten worden. In Plott (1978) wird beispielsweise die Auf 
fassung vertreten, d a ß das Rawlssche Differenzprinzip eine 'D ik ta tu r der am schlechtesten 
gestellten Person' impliziere. Das aber ist nur dann richtig, wenn die im Rawslsschen Z u 
sammenhang intendierte Urteilsaggregation mit der Interessenaggregation gleichgesetzt 
wird. 
Im Zusammenhang dieser Unterscheidung wird in der L k E selbst, z. B . bei Estlund & Waldron 
(1989), der bisherige Mange l an Beschäf t igung mit dem 'epistemischen' Aspekt demokrat i
scher bzw. kollektiver Entscheidungsfindung beklagt - wie sie durch die Formul ierung von 
Gütek r i t e r i en für die Regel kollektiven Urtei ls nach D.3 /8 und entsprechenden Vergleichen 
unterschiedlicher Entscheidungsregeln in Abschn . 8.2 geleistet wird ; vgl . hierzu N i d a - R ü 
melin (1987), Anhang , S. 287-299. 
Dabei hatte bereits die frühe L k E mit dem ' J u r y T h e o r e m ' von Condorcet (1785) dafür ein 
eindrucksvolles Beispiel geliefert. Tatsächl ich ist erst die Wiederentdeckung dieses Theorems 
durch Grofman (1978) der Ausgangspunkt einer neuerlichen Debatte übe r die epistemischen 
Aspekte kollektiver Entscheidungen gewesen; vgl. dazu Gro fman (1981), Gro fman , Owen 
& Feld (1983), Gro fman & Feld (1988), Est lund & Waldron (1989), M i l l e r (1986). Das ' J u r y -
T h e o r e m ' von Condorcet besagt, d a ß bei Verwendung der Mehrheitsregel und einer hohen 
Zah l von Entscheidungsbeteiligten die Wahrscheinlichkeit eines richtigen Gruppenurtei ls ge
gen 1 geht, wenn die individuelle Irrtumswahrscheinlichkeit 1 — w 0 unter 0,5 liegt, und gegen 
0, wenn 1 — w 0 über 0,5 liegt (vgl. unser 4. Beispiel: Mindestzahlregel). Die von Lehrer & 
Wagner (1981) favorisierte Konsensregel hingegen ist nur in Situationen zu empfehlen, in 
denen es vorrangig um die Vermeidung eines falschen Gruppenurteils geht (vgl. unser 2. Bei
spiel: 'Meinungsanarchie ') . 
Bei den Erweiterungen des Präferenzbegriffs führen wir in Abschni t t 8.3.1 z u n ä c h s t 'gesell
schaftliche Posit ionen' ein. Dieser Begriff geht auf eine Idee von Sen (1970), S. 152, zu rück . 
E r bezeichnet (x, i) als 'Posi t ion des Individuums i im Sozialzustand x' und schlägt vor, die 
individuellen Präferenzen entsprechend zu erweitern, so d a ß z . B . <(x,i),(y,j)> e Rj eine er
weiterte individuelle Ordnung ist. Bei dieser Bezeichnung bleibt jedoch unklar, was genau 
unter einer Posi t ion zu verstehen ist und wie sie sich von einem Sozialzustand i m Sinne 
A r r o w s unterscheidet. Svensson (1977), S. 10 ff., versucht eine genauere K l ä r u n g des Begriffs, 
bei der aber das Verhäl tnis der Positionen zu den Soz ia lzus tänden unbestimmt bleibt. 
Die Defini t ion der 'Schwachen Iden t i t ä t ' und der 'Vol l s tändigen Iden t i t ä t ' ( D . 20/8 und 
D.21/8) entspricht A x i o m 9*1 und 9*2 ( ' I d e n t i t y ' und ' C o m p l e t e I d e n t i t y ' ) in Sen (1970), 
S. 156. Das Beispiel des Biertrinkers und Diabetikers ist von K e r n (1980*), S. 230fT. Die 
Bezeichnung der Relat ion Gt ( D . 22/8) als 'S-gerechter' soll daran erinnern, d a ß dieses K r i 
terium interpersoneller Gerechtigkeit auf einen Vorschlag von Suppes (1966) z u r ü c k g e h t . 
D a sich Suppes dabei aber einer Terminologie bedient hat, die Positionenvergleiche nicht 
kennt, ist die hier vorgeschlagene Gerechtigkeitsrelation G{ g egenübe r dem ' G r a d i n g P r i n 
c i p e von Suppes deutlich expliziter. Die Frage der Vereinbarkeit der Pareto-Relat ion mit 
der Relat ion G ; wird auch in Sen (1970), S. 154ff., diskutiert. T. 1/8 entspricht Theorem 9*3 
in Sen (1970), S. 156; für den Beweis s. dort. Das Zitat von Habermas findet sich in Habermas 
(1978), S. 122. 
Die in Abschnit t 8.4 e ingeführ ten Annahmen bezüglich der interpersonellen Vergleichbarkeit 
individueller Bewertungsfunktionen ( D . 2 6 / 8 - D . 29/8) entsprechen den in der L k E üb l i chen ; 
vgl. z . B . Sen (1986), S. 1112f. Das in D . 25/8 definierte Kol lek t ive Wohlfahrtsprinzip ist bei 
Sen (1986), S. 1111 f., das ' S o c i a l W e i f a r e F u n c t i o n a l ' ( S W F L ) . F ü r die E r ö r t e r u n g der Frage, 
ob ein 'absoluter Nutzen ' im Sinne vol ls tändiger kardinaler Vergleichbarkeit vorausgesetzt 
werden kann und die E in füh rung besch ränk t e r Bewertungsintervalle vgl. N i d a - R ü m e l i n 
(1987), § 6 . 



9. Charakterisierung Kollektiver 
Wohlfahrtsprinzipien 

9.1 Positionszuordnungen und das Maximin-Prinzip 

W i r haben in den letzten beiden Abschnitten des vorangegangenen Kapitels Er 
weiterungen der Aggregationsbasis kennengelernt, die einen deutlichen Zugewinn 
an Information über individuelle Präferenzen brachten. Die Frage ist nun, wie 
sich dieser Informationsgewinn nutzen läßt , wobei die Aufgabe weiterhin darin 
besteht, zu einer kollektiven Ordnung Arrowscher Z u s t ä n d e zu gelangen - und 
zwar in diesem Fa l l aufgrund einer erweiterten Prä fe renzs t ruk tur g oder einer Be
wertungsstruktur u. 

Ziehen wir zunächs t die Erweiterung der Aggregationsbasis mittels E inführung 
gesellschaftlicher Positionen (Abschn. 8.3.1) heran, so scheint die Anwendung des 
Kri ter iums der S-Gerechtigkeit ein erster Schritt in dieser Richtung zu sein, denn 
damit w ü r d e n die individuellen erweiterten Präferenzen in individuelle Präferenzen 
über Arrowsche Zus t ände umgeformt werden, so d a ß die erweiterte Präferenz
struktur g in eine einfache Prä fe renzs t ruk tur g überführ t wäre , wenn die Umfor 
mung für alle Personen vorgenommen wird. Das würde Schritt (a) im Schema 
der Abb i ldung 25 entsprechen, dem Schritt (b) zu folgen hä t te , um zu einer ko l 
lektiven Präferenz f(g) über die Arrowschen Z u s t ä n d e zu gelangen. 

f(o).f(g°) 
oder f (g) 

Abb. 25: Ü b e r f ü h r u n g einer erweiterten P rä fe renzs t ruk tu r g 
in eine kollektive Ordnung Arrowscher Z u s t ä n d e 

Allerdings sind die beiden Schritte (a) und (b) mit erheblichen Problemen belastet. 
Aufgrund der Erö r t e rungen in Abschnit t 8.3.2 wissen wir, d a ß die Relation 'S-
gerechter c nicht vol ls tändig ist. In vielen Fäl len wäre daher Schritt (a) nicht durch
führbar . Aber selbst wenn wir zu einer Prä fe renzs t ruk tur g gelangen, stellt sich 
bei deren Aggregation zu einer kollektiven Ordnung f(g) das Problem des Theo
rems von Ar row, so d a ß auch Schritt (b) nicht in jedem F a l l möglich ist. 

Betrachten wir nun die alternative Mögl ichkei t , auf direktem Weg von der erwei
terten Prä fe renzs t ruk tur g zu einer kollektiven Ordnung von Positionszuordnungen 
f (g) zu gelangen: Schritt (e), so ergeben sich dabei erneut Schwierigkeiten. Ange
nommen es sei eine erweiterte Prä fe renzs t ruk tur g wie in Tabelle 24 gegeben, und 
die entsprechenden n individuellen erweiterten Prä fe renzordnungen sollen unter 
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Zuhilfenahme der Mehrheitsregel (paarweise auf die Posit ionszuordnuigen ange
wandt) zu einer einzigen Ordnung der Positionszuordnungen aggregie*t werden. 

Wie der Leser leicht selbst feststellen kann, ergibt sich damit eine Präbrenzfo lge 
von Positionszuordnungen, bei der 0( i ) gegenüber (/>'(i), (p'(i) gegenüber 0"(O 
usw. vorgezogen wird - bis zu 0 ' (k) gegenüber 0 " (k), jedoch auch <j>" (k) gegenüber 
0( i ) , so d a ß insgesamt eine zyklische Präferenzfolge entsteht: Trotz erweiterter 
Aggregationsbasis hat sich eine Situation konstruieren lassen, die den Abs t im
mungsparadox gleicht. Offensichtlich gilt auch in diesem Zusammenhang das Theo
rem von A r r o w , so d a ß es keine Mögl ichke i t der Aggregation einer beliebigen 
erweiterten Prä fe renzs t ruk tur g zu einer kollektiven Ordnung von Posi tonszuord-
nungen gibt, die die entsprechend umformulierten Bedingungen von Arrow erfüllen 
w ü r d e . 

i j k 

<Mi) 0"(i) </>'(]) 
</»'(0 4>(i) f ' O ) 

r ( i ) * ' G ) 
</>(]) 4>"(j) 4>'(k) 
</>'<]) <Hk) </>"(k) 
<t>"Q) </>'(k>. m 
<Hk) 0"OO </>'(0 
0 ' (k) <M0 0"(i) 
0"(k) <£'(i) 0(j) 

Tab. 24: Beispiel des Abstimmungsparadoxes für Positionszuordnungen 

Eine Erweiterung der Aggregationsbasis reicht also für sich genommen keineswegs 
aus, das Problem zu lösen, das sich mit dem Theorem von A r r o w stellt, solange 
die Individuen ihre Präferenzen hinsichtlich der Positionszuordnungen völlig un
a b h ä n g i g voneinander festlegen. Erst bestimmte Interdependenzen dieser Präfe
renzen, etwa im Sinne der Forderung nach schwacher oder vol ls tändiger Ident i tä t 
der erweiterten Präferenzen, w ü r d e n einen Ausweg aus dem Di lemma bieten. Wie 
der Leser aber feststellen kann, erfüllt die erweiterte Prä fe renzs t ruk tur g in Tabelle 
24 weder die Forderung der schwachen, noch der vol ls tändigen Ident i tä t . 

Der interpersonelle Vergleich individueller Präferenzen hingegen ermögl icht es, 
eine erweiterte Prä fe renzs t ruk tur g soweit e inzuschränken , d a ß das Problem des 
Theorems von A r r o w irrelevant wird . G i l t z. B . die Annahme der vol ls tändigen 
Iden t i t ä t , so ist die erweiterte Prä fe renzs t ruk tu r g auf die e ingeschränkte erweiterte 
Prä fe renzs t ruk tu r g ° reduziert, die statt n nur mehr eine (da mit allen anderen 
übere ins t immende) Präferenzfolge von Positionszuordnungen umfaßt . 

Die Annahme der vol ls tändigen Ident i tä t e rmögl icht demnach Schritt (c) im Sche
ma von Abbi ldung 25. Daran m ü ß t e sich Schritt (d) anschl ießen, d.h. die Über 
führung dieser e ingeschränkten erweiterten Prä fe renzs t ruk tu r g ° in eine kollektive 
P rä f e r enzo rdnung f ( g ° ) übe r Arrowsche Z u s t ä n d e (womit die Schritte (c) und (d) 
den Schritt (e) ersetzt hä t t en) . Diese Aufgabe, d .h . Schritt (d), soll ein Allgemeines 
Wohlfahrtsprinzip ( A W P ) ü b e r n e h m e n . 
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D e f i n i t i o n 1 /9: E i n Allgemeines Wohlfahrtsprinzip ( A W P ) ist eine Funk t ion f, so 
d a ß f: G 3 g ° R G P o t ( X x X ) ; R = f ( g ° ) und P = f ( g ° ) . 

Die e ingeschränkte erweiterte Prä fe renzs t ruk tur g ° , die die Aggregationsbasis des 
A W P bildet, ist gegenüber unterschiedlichen Interpretationen offen. So stellt die 
vol ls tändige Empathie, wie wir sie in Abschnitt 8.3.2 er läuter t haben, eine der 
mögl ichen E insch ränkungen dar, aufgrund derer sich die Prä fe renzs t ruk tur g ° er
geben kann. In diesem Fa l l w ü r d e jede Person die entsprechenden Vorlieben jeder 
anderen respektieren, was sich formal dadurch niederschlägt , d a ß die Struktur 
erweiterter Präferenzen g ° die Bedingung der vol ls tändigen Ident i tä t erfüllt. 

Die P rä fe renzs t ruk tur g ° kann sich jedoch auch aufgrund der erweiterten Präfe
renzordnung eines einzelnen 'ethischen Beobachters' ergeben. In beiden Fäl len 
entsteht die Prä fe renzs t ruk tur g ° auf der Grundlage eines interpersonellen Ver
gleichs, d .h . eines 'Sich-Hineinversetzens-in-die-Lage-anderer', und hat damit eine 
spezifische ethische Qua l i t ä t . 

W i r hatten oben festgehalten (Abschn. 8.3.2), d a ß die Annahme der vol ls tändigen 
Ident i tä t durchaus unterschiedliche individuelle Präferenzen hinsichtlich der Po
sitionen zuläßt . Diese Voraussetzung macht auch Rawls für seine 'u r sprüngl iche 
Situation' ( o r i g i n a l p o s i t i o n ) , in die er die Beteiligten versetzt, damit diese zu einer 
Entscheidung über ein 'gesellschaftliches Lei tpr inzip ' gelangen k ö n n e n , wenn er 
annimmt, d a ß die Beteiligten je für sich eine 'bessere' Position einer 'weniger guten' 
vorziehen. 

Dabei wird die ethische Relevanz dieser Entscheidung nicht durch eine Annahme 
wie die der vol ls tändigen Empathie gesichert, sondern durch die ganz andersartige 
Annahme eines 'Schleiers des Nicht-Wissens' , wonach die Beteiligten an der Ent
scheidung weder ihre Fähigke i ten und Talente, noch die der anderen, weder ihren 
Platz in der künft igen Gesellschaft, noch den der anderen kennen. Damit wird 
die Möglichkei t ausgeschaltet, individuelle Präferenzen über Positionszuordnun
gen zu formulieren, die andere Personen benachteiligen. 

Rawls hat auf der Grundlage dieser (hypothetischen) Entscheidungssituation sein 
bekanntes Differenzprinzip entwickelt. Dessen Grundgedanke: die Optimierung 
der Situation der 'am schlechtesten gestellten ( repräsenta t iven) Person', läßt sich 
wie folgt als ein A W P formulieren. 

D e f i n i t i o n 2/9: Das Maximin-Prinzip ( M P ) ist ein A W P , dem die wie folgt definierte 
Maximin-Rela t ion M ( 'max iminmäß ig schwach besser') zugrundeliegt: 
<x, y> G M : 3k G K : [Vi G K : <</>(i), 0'(k)> G g°( i ) ] , wobei h ierund im folgen
den jeweils (j) die Positionszuordnung von x und (/)' die von y sowie x, y G X ist. 

Diese Definition besagt, d a ß die Position 0 (i) in der Prä fe renzs t ruk tur g ° gegenüber 
der Position </>'(k) übere ins t immend schwach präferiert wird. A l so ist die Person 
k in y in der Sicht aller Beteiligten offenbar nicht besser gestellt als irgendeine 
Person i in x und wird demnach - weil sie wie i zugleich 'irgendeine' Person ist 
- in x besser oder genausogut wie in y gestellt sein. 

Die Formulierung des Grundgedankens des Differenzprinzips als ein A W P kann 
zu Mißvers tändnissen A n l a ß geben. Im Rawlsschen Zusammenhang ist das M a 
ximin-Prinzip bzw. das Differenzprinzip (letzteres ist umfassender als ersteres) nicht 
als ein Prinzip gedacht, mit dem einzelne Alternativen im Sinne Arrowscher Z u 
s tände, z. B. bestimmte Verteilungen von G ü t e r n , zugunsten schlechter gestellter 
Personen gegenüber anderen Alternativen ausgezeichnet werden sollen, sondern 
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als ein M a ß s t a b für die Gerechtigkeit institutioneller Arrangements der Gesell
schaft. 

Das Prinzip ordnet demnach, genau genommen, nicht Arrowsche Z u s t ä n d e , z. B . 
im Sinne von Al lokat ionen, sondern die längerfristige Aussicht, zu solchen A l l o -
kationen zu gelangen. Bei Rawls d rück t sich das darin aus, d a ß es in der u r sp rüng
lichen Situation nicht um Entscheidungen über Al lokat ionen konkreter G ü t e r geht, 
sondern um Entscheidungen über Al lokat ionen gesellschaftlicher Grundgüter . Dar
unter werden G ü t e r allgemeinerer A r t verstanden wie z . B . Rechte, Freiheiten, 
Einkommen, Vermögen, von denen angenommen wird, d a ß erst sie es den Indi
viduen erlauben, ihre Absichten in der Gesellschaft, ihre Bedürfnisse und Inter
essen, kurz: ihren Lebensplan, zu verwirklichen. 

Im Unterschied zur Relat ion G ; ist die Relation M reflexiv, vol ls tändig und tran
sitiv, also eine Ordnung. Welche Beziehung besteht nun zwischen der M a x i m i n -
Relation und der Relat ion 'S-gerechter4? Letztere läßt sich wie folgt als allgemeine 
Gerechtigkeitsrelation S G formulieren. 

D e f i n i t i o n 3/9: Dem Prinzip der S-Gerechtigkeit (PSG) liegt die wie folgt definierte 
Relat ion S G ('S-gerechter4) zugrunde: <x, y> G S G : <-> 3n e B i j ( K , K ) : 
[Vj G K : <0(j), 0'(*(j))> e g°Ö) A 3k G K : <0(k), 0 ' G g° (k ) ] . 

Das folgende Theorem zeigt, d a ß die Relation S G die Relation M impliziert. 

Theorem 1/9: 

Vg° G G : Vx, y G X : [<X, y> G S G -> <x, y> G M ] , aber nicht umgekehrt. 

B e w e i s : ' -* k: 
(1) Annahme: <x, y> e S G . 
(2) 3n e B i j ( K , K ) : [Vj e K : <0(j), 0'(*(j))> 6 g°( j ) ] . wg. (1) u. D . 3/9 
(3) 3 k e K : [ V j e K : < 0 ( j ) , 0 ' ( k » e g ° G ) ] - wg. (2) 
(4) < x , y > e M . wg. (3) u. D . 2/9 

(5) Annahme: X = {x, y}, K = {1, 2} und bei vol l s tändiger Iden t i t ä t 
sei (a) <0 (1), 0'(2)> e g(1) A <0 (2), 0' (2)> e g(2), jedoch zugleich 
(b) <0'(1), 0 (1» eg(i) A <0'(1), 0 ( 2 » eg(2) . 

(6) < x , y > e M . wg. (5a) u. D . 2/9 
(7) - i < x , y > e S G . wg. (5 b) u. D . 3/9 

D a ß die Relation M nicht umgekehrt auch die Relat ion S G impliziert, hat seinen 
G r u n d darin, d a ß die Relat ion S G nicht vol ls tändig ist. Es lassen sich daher leicht 
Fäl le angeben wie im Beweis zu Theorem 1 /9, für die zugleich —i <x, y> G S G und 
-1 <y, x> G S G gilt, w ä h r e n d bei Anwendung des Maximin-Pr inz ips ein eindeutiges 
Resultat entsteht. 

Eine weitere wichtige Frage ist, wie weit die Pareto-Relation mit der M a x i m i n -
Relat ion verträglich ist. Diese kann in Bezug auf die e ingeschränkte erweiterte 
Prä fe renzs t ruk tur g ° in den folgenden Varianten formuliert werden. 

D e f i n i t i o n 4/9: <x, y> e R : <-> Vi e K : <0(i), 0'(i)> G g°(i). 

D e f i n i t i o n 5/9: <x, y> e P: Vi e K : <0(i), 0'(O> e g°(i). 

D e f i n i t i o n 6/9: <x, y> e P : « - [Vi G K : <0(i), 0'(O> e g°(i) A 3j e K : <0Q'), 0 ' ü ) > 

e g ° ü ) ] -

Das folgende Theorem zeigt, d a ß die Pareto-Relationen R und P die M a x i m i n -
Relat ion M implizieren. Das M P ist daher ein paretoinklusives Pr inzip. Die um-
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gekehrten Implikationen gelten nicht, weil auch die Relationen R und P nicht 
vol ls tändig sind. 

Theorem 2/9: 

Vg° G G und Vx, y G X gilt: (a) <x, y> G R <x, y> G M und (b) <x, y> G P 
- • [<x, y> G M A — i <y, x> G M ] . 

B e w e i s : 
(a) (1) V x , y e X : <x, y> e R Vi e K : <0(i), 0'(i)> e g°( i ) . wg. D . 4/9 
(2) 3 k e K : V i e K : < 0 ( i ) , 0 ' ( k ) > e g ° ( i ) . wg. (1) 
(3) < x , y > e M . _ wg. (2) u. D . 2/9 
(b) (4) Annahme: <x, y> e P A <y, x> e M . 
(5) 3k e K : [Vi e K : <0'(i), 0(k)> e g° ( i ) ] . wg. (4) u. D . 2/9 
(6) 3k G K : <0'(k),0(k)>6g_°(k). wg. (5) 
(7) <y, x> e M i <x, y> e P, im Widerspruch zu (4), daher: wg. (4), (6) u. 

- i < y , X>_GM. _ D . 5/9 
(8) < x , y > e P -+ <x, y> e R. wg. L . 1/1 (b) u. 

D . 5/9 
(9) < x , y > e R < x , y > e M . wg. T. 2/9 (a) 
(10) <x,y> e P —• <x, y> e M . wg. (8) u. (9) 
(11) <x, y> e P -> [<x, y> e M A - i <y, x> G M ] . wg. (7) u. (10) 

Eine Schwierigkeit gibt es jedoch mit der Relat ion P. D a Fälle von Indifferenz 
bezüglich M unter bestimmten Bedingungen mit der strikten Paretobesser-Relation 
vereinbar sind, kann unter U m s t ä n d e n sowohl <x, y> G M als auch <y, x> G P gel
ten. 

Theorem 3/9: 

Es gibt e ingeschränkte erweiterte Prä fe renzs t ruk tu ren g° , so d a ß <x, y> G P 
und <y, x> G M . 

B e w e i s : 
(1) Annahme: X = { x , y } , K = {1,2} und <0(1), </>'(l)> e g°(i), 

<0' (1), 0 (2)> e g°(i) sowie <0 (2), 0' (2)> e g°(i), i = 1, 2. 
(2) Für i = 1, 2: <0'(i), 0(2)> e g° (l) . wg. (1) 
(3) < y , x > e M . wg. (2) u. D . 2/9 
(4) <x ,y>eP . wg. (1) u. D . 5/9 

F ü r den in (1) angenommenen F a l l läßt sich das in Tabelle 25 wiedergegebene 
Beispiel anführen , bei dem die Arrowschen Z u s t ä n d e x und y Verteilungen fiktiver 
Wohlfahrtswerte auf die Individuen i und j , d .h. genauer: Aussichten auf diese 
Verteilungen, sein sollen. 

Arrowsche Individuen 
Z u s t ä n d e i j 

X = <0, Z > 60 40 

y = <0', z'> 50 40 

Tab. 25: Beispiel für <y, x> e M und <x, y ) e P 

Es ist leicht zu sehen, d a ß die Anwendung des strikten Pareto-Prinzips zur ko l 
lektiven Bevorzugung von x gegenüber y führen m u ß , da der 'Zustand 4 x eine 
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Person besser stellt und niemanden schlechter, w ä h r e n d bei Anwendung des M a 
ximin-Prinzips eine kollektive Indifferenz zwischen x und y entsteht, da die schlech
ter gestellte Person j sich mit x und y genau gleich gut (oder schlecht) stellt. 

U m zu garantieren, d a ß P auch unter M a x i m i n stets eine strikte kollektive Prä 
ferenz impliziert, ist eine Modif ika t ion von M erforderlich - und zwar eine ' lexi
kographische' Erweiterung des Maximin-Pr inz ips . Die Idee ist, bei der Anwendung 
des Maximin-Pr inz ips schlechter gestellte Personen dann unbeachtet zu lassen, 
wenn sie sich mit den Alternativen gleich gut (oder schlecht) stellen. Das M a x i m i n -
Prinzip kommt also erst bei jener am schlechtesten gestellten Person zum Zuge, 
die nicht zwischen den Alternativen indifferent ist. F ü r diese lexikographische Ver
sion M gilt dann: <x, y> e P [< x , y> e M A — i <y, x> e M ] . 

Im obigen Beispiel würde dies bedeuten, d a ß Person j unbeachtet bleibt und das 
Maximin-Pr inz ip auf die nächst-schlechtest gestellte Person i angewandt wird -
mit dem Ergebnis der kollektiven Bevorzugung von x gegenüber y; und das stimmt 
mit dem Ergebnis der Anwendung des strikten Pareto-Prinzips überein. 

E i n kritischer Punkt ist nun der, d a ß das Max imin-Pr inz ip sich auf die Situation 
der am schlechtesten gestellten ( repräsenta t iven) Person konzentriert. Daher kann 
es sein, d a ß das Prinzip Alternativen bevorzugt, die zwar die am schlechtesten 
gestellte Person besser stellen, für andere Personen aber die Verteilung der A u s 
sichten auf Wohlfahrt ungleicher machen. Das Beispiel in der folgenden Tabelle 
26 verdeutlicht dies. 

Aufgrund des Maximin-Pr inz ips wird y gegenüber x zu bevorzugen sein, da die 
erkennbar am schlechtesten gestellte Person k mit y besser gestellt ist als mit x. 
W ä h r e n d sich jedoch bei y im Vergleich zu x der Abs tand zwischen j und k deutlich 
verringert, wird der Abstand zwischen j und i erheblich größer , so d a ß y als Ver
teilung von Aussichten auf Wohlfahrt insgesamt 'ungleicher' wirkt als die Al ter
native x. 

Arrowsche Individuen 
Z u s t ä n d e i j k 

X = < 0 , Z > 100 80 60 

y = <0\z '> 100 62 61 

Tab. 26: Bevorzugung 'ungleicher' Verteilungen durch das M a x i m i n - P r i n z i p 

Rawls führt gegen dieses Problem das Argument von der 'Verkettung' der A u s 
sichten an. Damit ist gemeint, d a ß Beispiele dieser A r t unter gewöhnl ichen Be
dingungen nicht auftreten werden. Vielmehr sei zu erwarten, d a ß eine Verbesserung 
der Aussichten der am schlechtesten gestellten Person auch die Aussichten besser 
gestellter Personen verbessert, so d a ß der geschilderte F a l l unter dieser Voraus
setzung nicht eintreten kann. 

Das Maximin-Pr inz ip erfordert als Informationsgrundlage ausschließlich ordinale 
Niveauvergleiche der Aussichten der Individuen wie sie die Alternativen beschrei
ben. A u f dieser Basis lassen sich Veränderungen der A b s t ä n d e 'dritter Personen' 
zu der am besten oder der am schlechtesten gestellten Person nicht erfassen, es 
sei denn, das Niveau an Aussichten der dritten Person unterschreitet das der am 
schlechtesten gestellten oder übersteigt das der am besten gestellten Person. D a n n 
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aber ist die dritte Person ihrerseits die am besten oder am schlechtesten gestellte 
Person. 

Bei dieser Informationsgrundlage ist es auch nicht mögl ich , die 'Gewinne ' an Aus 
sichten der schlechter gesteilen Person mit den 'Verlusten' an Aussichten der besser 
gestellten Person zu vergleichen, so d a ß das Maximin-Pr inz ip selbst dann zugun
sten der schlechter gestellten Person entscheidet, wenn dabei ein sehr geringer 'Ge
winn ' an Aussichten für diese Person einem sehr großen 'Verlust' an Aussichten 
für die besser gestellte Person gegenübers teh t . Anders läßt sich in einem rein or
dinalen Rahmen die Besserstellung schlecht gestellter Personen nicht garantieren. 
Die Aufrechnung von 'Gewinnen ' und 'Verlusten' an Aussichten w ü r d e überdies 
eine Informationsbasis erfordern wie sie dem utilitaristischen Prinzip zugrunde
liegt. 

Es konnte in diesem Abschnitt gezeigt werden, d a ß sich die Erweiterung der A g 
gregationsbasis - in diesem Fa l l durch E in führung gesellschaftlicher Positionen -
sehr wohl nutzen läßt: Sie e rmögl ich t die Formulierung neuer Kri ter ien wie des 
oben vorgestellten, vom Rawlsschen Differenzprinzip abgeleiteten M a x i m i n - P r i n 
zips. Dieses Prinzip kann wegen der A r t der zugrundeliegenden Prä fe renzs t ruk tur 
als '(sozial-)ethisches Prinzip ' angesprochen werden. 

Dazu m u ß t e zuvor jedoch die Frage beantwortet werden, wie sich die individuellen 
erweiterten Präferenzen g(i) in eine kollektive Präferenz überführen lassen. Nach 
dem sich der Weg, zunächs t die individuellen Präferenzre la t ionen g(i) in die in
dividuellen Präferenzrela t ionen g(i) zu transformieren und diese dann zu einer 
kollektiven Präferenz f(g) zu aggregieren, als nicht gangbar erwiesen hat, wurde 
mittels der I d e n t i t ä t s a n n a h m e ein anderer Weg beschritten: Diese Annahme erlaubt 
die Reduzierung der erweiterten Prä fe renzs t ruk tu r g auf die e ingeschränkte erwei
terte Prä fe renzs t ruk tur g° , die durch ein Allgemeines Wohlfahrtsprinzip wie das 
Maximin-Pr inz ip in eine kollektive Präferenz f(g°) überführ t werden kann. 

9.2 Das utilitaristische Prinzip 

Allgemeine Wohlfahrtsprinzipien wie das im letzten Abschnit t vorgestellte M a x i 
min-Prinzip haben eine ordinale Aggregationsbasis und lassen sich daher als K o l 
lektive Wohlfahrtsprinzipien g e m ä ß D . 25/8 und D . 26/8 (Absch. 8.4) darstellen. 
M a n kann nun durch Einführung weiterer Annahmen hinsichtlich der interper
sonellen Vergleichbarkeit (vgl. D . 2 7 / 8 - D . 29/8) die Informationsbasis von W o h l 
fahrtsprinzipien dieser A r t so ausweiten, d a ß die Formulierung nicht-ordinaler 
Prinzipien mögl ich wird. Z u diesen zähl t das utilitaristische Prinzip. 

Definition 7/9: Das Utilitaristische Wohlfahrtsprinzip ( U W P ) ist ein K W P f, für 
n n 

das gilt: <x, y>ef(u) : £ Uj(x) ̂  ]T Uj(y), wobei hier und im folgenden 
i=1 i= 1 

x, y 6 X , u eine (kardinale) Bewertungsstruktur in K und # K = n ist. 

D e f i n i t i o n 8/9: Das Utilitarismus-Prinzip (UP) ist ein (nicht vollständiges) K W P , 
n n 

für das gilt: £ U i ( x ) > £ u i ( y ) <x,y>ef(u) . 

i = 1 i=1 

M i t dem utilitaristischen Prinzip werden Alternativen, d.h. Sozia lzus tände im Sin
ne Arrows, kollektiv danach geordnet, ob sie für die Individuen insgesamt eine 
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größere Wohlfahrts- oder 'Nutzen'-summe ergeben. Vergleichen wir dazu die nach
folgende Formulierung des Maximin-Pr inz ips als Kollektives Wohlfahrtsprinzip 
bzw. dessen lexikographische Ergänzung , so wird unmittelbar deutlich, d a ß das 
M P bzw. das L M P im Unterschied zum U W P bzw. zum U P nur eine ordinale 
interpersonelle Vergleichbarkeit der inviduellen Wohlfahrtsniveaus benöt igt , denn 
diese Prinzipien entscheiden zugunsten der Alternative, bei der sich das Wohlfahrts
niveau der am schlechtesten gestellten Person e rhöh t oder mindestens nicht ver
ringert. 

D e f i n i t i o n 9/9: Das Maximin-Prinzip ( M P ) ist ein K W P f, so d a ß <x, y> ef(u): 
minjU^x) ^ minjU^y). 

D e f i n i t i o n 10/9: Das Lexikographische Maximin-Prinzip ( L M P ) ist ein K W P f, so 
d a ß < x , y> ef(u): ~ 3r e N n [ l , n]: [Vi <r: u i ( x ) (x) = u i ( y ) (y) A u r ( x ) (x )> u r ( y ) (y)] , 
wobei r(x), i(x) den Wohlfahrtsrang einer Person im Sozialzustand x angibt (je 
höhe r die Ziffer, desto h ö h e r der Rang), und <x, y> e f(u): 
Vi S n: [u i ( x ) (x ) = u i ( y ) ( y ) ] . 

Die A r t der interpersonellen Vergleichbarkeit wird demnach bei der Charakteri
sierung dieser Prinzipien, d. h. bei den notwendigen und hinreichenden Bedingun
gen, die für sie gelten, sicher eine Rol le spielen. Das wird auch klar, wenn wir 
zunächs t einen Bezug zum Theorem von A r r o w herstellen und dazu die A r r o w 
schen Bedingungen wie folgt für Kollekt ive Wohlfahrtsprinzipien umformulieren. 

B e d i n g u n g D (Ausschluß der Diktatur): —I 3 i e . K : V u e U : . V x , . y . e X : [ u ^ x ) . ^ u^y) 
- <x,y>ef(u)]. 

B e d i n g u n g P (Pareto-Prinzip): Vu e U : V x , y e X : [Vi e K : Uj(x) > u s(y) -> 
< x , y > G f ( u ) ] . 

B e d i n g u n g I (Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen): Vu , u ' e U : Vx, y e X : 
[Vi6K:[u i (x) = uJ(x )Au i (y) = u5(y)] - [<x,y> e f(u) <-> <x, y> e f(u')]]. 

W i r e rgänzen diese Bedingungen nun noch um die Annahme der ordinalen sowie 
der kardinalen Nicht-Vergleichbarkeit. Diese beiden Annahmen müssen nicht ge
sondert formuliert werden, da sich ihre Definition als Negation der Definition der 
ordinalen Vergleichbarkeit (D . 26/8) und der Definition der kardinalen Vergleich
barkeit (D . 27/8) ergibt. 

Dann gelten die folgenden beiden Theoreme. 

Theorem 4 /9 : 
Es gibt kein Kollektives Wohlfahrtsprinzip mit ordinaljiicht-vergleichbarer 
Informationsbasis, das zugleich den Bedingungen D, P und I genügt . 

Theorem 5/9: 
Es gibt kein Kollektives Wohlfahrtsprinzip mit kardinal_nicht-vergleichbarer 
Informationsbasis, das zugleich den Bedingungen D, P und I genügt . 

Die beiden Theoreme sind erkennbar Varianten des Theorems von A r r o w . Die 
E i n s c h r ä n k u n g auf eine ordinal nicht-vergleichbare Informationsbasis läßt nur 
g e m ä ß einer 'Rangfolge' geordnete individuelle Präferenzen bezüglich der Alter
nativen zu, die nicht miteinander verglichen werden können . Sie machen das K W P 
damit faktisch zu einer K W F Interessanterweise gilt etwas Vergleichbares auch 
für die E i n s c h r ä n k u n g auf eine kardinal nicht-vergleichbare Informationsbasis, 
denn damit gibt es für alle individuellen Präferenzen zwar kardinale Rep rä sen t a 
tionen, die aber interpersonell nicht vergleichbar sind. Daher gilt auch für diesen 
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Fa l l die Aussage des Theorems von A r r o w , andernfalls hä t t e bereits die E inführung 
individueller Bewertungsfunktionen in Abschnit t 2.1 (durch die individuelle Prä 
ferenzen eine kardinale Rep rä sen t a t i on erhalten) das Problem des Theorems von 
A r r o w gelöst . 

Das korrespondiert zu unserer Beobachtung im vorangegangenen Abschnitt , wo
nach Erweiterungen der Informationsbasis (in dem F a l l durch Positionszuordnun
gen) solange nichts zur L ö s u n g des Aggregationsproblems beizutragen vermögen , 
als sie nicht um Annahmen hinsichtlich der interpersonellen Vergleichbarkeit er
gänz t werden. 

Sind solche Annahmen jedoch eingeführt , so sind die umformulierten Arrowschen 
Bedingungen D, P und 1 nicht nur für Kollekt ive Wohlfahrtsprinzipien kompatibel 
- und versprechen insofern eine Ü b e r w i n d u n g des Aggregat ionsproblems- , son
dern diese erfüllen auch s tä rkere und allgemeinere Bedingungen: A und SA (An
onymität und Strikte Anonymität) statt nur D, PI, PPI und SP (Pareto-Indifferenz, 
Schwaches und Striktes Pareto-Prinzip) statt nur P und N (Neutralität) statt nur I. 

Bedingung A (Anonymität: V i e K : Vrc e 77: V u , u' e U : [u 5 = u'n(i) -> f(u) = f(u ')] . 

Bedingung S Ä (Strikte Anonymität): V i e K : VTC E 77: V u , U ' E U : [ ] X G X : u 5(x) = 
u ; ( i ) (x) A V y E X , y 4= x: U i ( y ) = u;(y) -> f(u) = f(u ')] . 

Bedingung PI (Pareto-Indifferenz): V X J G X : V U G U : [ V i e K : U;(x) = u }(y) -» 
<x ,y>ef (u) ] . 

Bedingung PPI (Schwaches Pareto-Prinzip): V x , y e X : V u e U : [ V i e K : u }(x) ^ Uj(y) 
-> <x ,y>ef (u ) ] . 

Bedingung SP (Striktes Pareto-Prinzip): V x , y e X : V u E U : [ [ V i e K : U;(x) ^ u s (y) 
A 3 J G K : u j ( x ) > u j ( y ) - <x, y> e f (u) ] A [ V i e K : U | ( x ) = u , (y) - <x,y> 
e f ( u ) ] ] . 

Bedingung N (Neutralität): V x , y , w , z e X : V u , u ' e U : [ V i e K : [uj(x) = uj(w) A 

Ui(y) = u;(z)] -> [ < x , y > e f ( u ) ^ < w , z > 6 f ( u ' ) ] ] . 

W i r e rö r t e rn zunächs t einige Implikationen dieser Bedingungen. Wie das folgende 
Lemma zeigt, reicht bereits die Pareto-Indifferenz aus, um die Irrelevanzbedingung 
zur Neu t r a l i t ä t sbed ingung zu vers tä rken . 

Lemma 1/9: Erfüllt ein K W P f die Bedingung PI, so gilt: I <-+ N. 

B e w e i s : 
(1) Annahme: X = {x ,y ,w ,z} und {x,y} = {w,z}. _ 
(2) N -+ I. wg. (1), N u . I 
(3) Annahme: X = {a, b,c}, b 4= c. 
(4) Z u zeigen: <a, b> e f ( u l ) <-+ <a,c> e f (u 2 ) und 

<b,a>ef(u 1 ) <c,a>ef(u 2 ) , wenn für u 1 , u 2 e U : V i e K : 
u i

1(a) = uf(a) und U |

l (b) = u?(c). 
(5) Annahme: 3 u 3 e U : V i e K : u l (a) = u?(a) und 

u i

l (b) = u?(b) = u i

3(c). 
(6) <a, b> e f (u 1 ) <a, b> e f ( u 3 ) . wg. (5) u. I_ 
(7) <b,c>ef(u 3)- wg. (5)u. PI 
(8) <a, b> e f (u 3 ) A <b, c> e f (u 3 ) - <a, c> e f (u 3 ) . wg. (6), (7) u. f K W P 

(9) <a, c> e f (u 3 ) <-* <a, c> e f (u 2 ) . 
(10) ( a , b ) e f ( u V < a , c ) e f ( u 2 ) . 
(11) <b ,a>Gf(u x ) ^ <b ,a>ef (u 3 ) . 

(Transi t iv i tä t ) 
wg. (5), (8) u. I 
wg. (6), (8)_u. (9) 
wg. (5) u. I 
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(12) <c ,b>ef (u 3 ) . wg. (5) u. FT 
(13) <c ,b>ef (u 3 ) A <b ,a>ef (u 3 ) <c ,a>ef(u 3 ) . wg. (11), (12) u. f K W P 

(Transi t ivi tä t ) 
(14) <c ,a>ef (u 3 ) ~ <c ,a>ef (u 2 ) . wg. (5), (13) u. T 
(15) <b ,a>Ef (u ' ) <- <c ,a>ef (u 2 ) . wg. (11), (13), (14) 
(16) M i t einem analogen Argument läß t sich der Beweis auf 

# X > 3 erweitern. 
(17) I -> N wg. (4), (10), (15), (16) 

Die Bedingung der Neu t ra l i t ä t , die ein Kollektives Wohlfahrtsprinzip danach be
reits erfüllt, wenn es I und P I genügt , ist sehr stark. Das kann an folgendem Beispiel 
verdeutlicht werden. In Tabelle 27 sind die Alternativen x und y als Verteilung 
von Wohlfahrtswerten auf die beiden Individuen i und j dargestellt. 

Al ter Individuen 
nativen i j 

X 10 4 
y 8 7 

Tab. 27: Beispiel einer Verteilung von Wohlfahrtswerten 

M a n kann sich nun zwei unterschiedliche Fälle vorstellen, die durch diese Vertei
lung von Wohlfahrtswerten abgebildet werden. Im ersten F a l l geht es um die E in 
führung einer Steuer zum Zweck der Umverteilung: x ist der Zustand vor E in 
führung der Steuer (mit einer erheblichen WohlfahrtsdifTerenz zwischen i und j) 
und y der Zustand nach E inführung der Steuer (mit einer deutlich verringerten 
WohlfahrtsdifTerenz). Zwar ist i weiterhin besser gestellt als j , jedoch hat er ge
genüber x durch die Umvertei lung einen Wohlfahrtsverlust, der schlechter gestellte 
j hingegen einen Wohlfahrtsgewinn. 

Im zweiten Fa l l ist i ein Revo lu t ionä r im K a m p f gegen ein au to r i t ä re s Regime, 
der aber von dessen Geheimpolizei aufgegriffen und in ein Gefängnis gebracht 
wurde, j der Geheimpolizist, der von ihm Informationen über die M i t k ä m p f e r 
erlangen soll. Im Zustand x hat j noch nicht zu Foltermethoden gegriffen, im 
Zustand y foltert er i , um die Informationen zu bekommen. Die Wohlfahrtswerte 
von Tab. 27 sind für diesen Fa l l leicht zu motivieren: Der R e v o l u t i o n ä r lebt im 
Bewußtsein , die 'bessere Sache' zu vertreten, was ihm auch hilft, die Leiden der 
Folter zu ertragen. Der Geheimpolizist ist demgegenübe r schlechter gestellt, weil 
ihm bewuß t ist, d a ß er die 'falsche Seite' vertritt, er zieht aber einen 'sadistischen' 
Wohlfahrtsgewinn aus dem Foltern. 

Wenn wir im ersten F a l l - z. B . weil wir ein Prinzip der Verbesserung der Lage 
bislang Benachteiligter vertreten - y gegenüber x vorziehen, also Besteuerung und 
Umvertei lung befürworten, dann zwingt uns die Bedingung der Neu t ra l i t ä t , im 
zweiten F a l l ebenfalls y gegenüber x zu bevorzugen, d. h. die Folter zu befürwor ten . 

Dies erscheint deshalb als eine widersinnige Folgerung aus der Neu t ra l i t ä t sbed in 
gung, weil wir solche Fälle nach unserem moralischen 'Al l t agsvers tändnis ' unab
hängig voneinander und mit unterschiedlichen Kri ter ien beurteilen w ü r d e n . Der 
Bedingung der Neut ra l i t ä t liegt jedoch der entgegengesetzte Gedanke zugrunde, 
für die verschiedenen Anwendungsfalle einen einheitlichen Beur t e i lungsmaßs tab 
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bereitzustellen, so d a ß darauf basierende ethische Urteile verallgemeinerbar sind, 
d.h. von einem auf den anderen F a l l übe r t r agen werden können . 

Im obigen Beispiel, aber auch in der Formulierung der Neu t ra l i t ä t sbed ingung , 
sind es ausschließlich die Wohlfahrtswerte, die für die moralische Beurteilung her
angezogen werden, so d a ß , wenn die in Tab. 27 aufgeführten Wohlfahrtswerte die 
Situation in den beiden geschilderten Fäl len richtig wiedergeben, die Schlußfol
gerung kaum zu umgehen ist, d a ß auch im zweiten Fa l l y vorgezogen werden 
m u ß , wenn es im ersten Fa l l bevorzugt wird . 

Einige Autoren bezeichnen daher Kol lekt ive Wohlfahrtsprinzipien, die die Neu
t ra l i t ä t sbed ingung erfüllen, als welfaristisch4 und verbinden dies mit dem kritischen 
Hinweis, d a ß die Aggregation damit ausschließlich auf der Grundlage von Wohl 
fahrtswerten unter Vernachläss igung andersartiger Informationen über die Alter
nativen erfolge. 

Andererseits sollte zwischen der Aggregationsbasis und dem Kr i t e r ium unterschie
den werden, nach dem in den verschiedenen Fäl len entschieden wird. D a ß für die 
Aggregation auf Wohlfahrtswerte zurückgegriffen wird, ist zunächs t nicht proble
matisch, sondern erst dann, wenn ausschließl ich Wohlfahrtswerte zugrundegelegt 
werden und wenn dabei durch die Neu t r a l i t ä t sbed ingung ein Ergebnis eines Ent
scheidungskriteriums, das in einem F a l l eingesetzt wird (wie oben im ersten F a l l 
das Pr inzip der Bevorzugung Benachteiligter), umstandslos auf einen anderen Fa l l 
übe r t r agen wird. 

Damit zeigt sich, d a ß der 'Welfarismus 1 solcher Wohlfahrtsprinzipien ein schwie
riges Problem aufwirft: einerseits garantiert er, d a ß ethische Urteile verallgemeinert 
werden k ö n n e n , d a ß also der seit Kan t erhobenen Forderung nach ethischer U n i -
versalisierbarkeit Rechnung getragen wird , andererseits aber macht das geschil
derte Beispiel deutlich, d a ß es Situationen gibt, in denen Differenzierungen erfor
derlich werden, die eine getrennte Beurteilung einzelner Fälle nach unterschiedli
chen Kri ter ien erlauben. 

Wollte man als Ausweg aus dem Problem die Differenzierung in einzelne Fälle 
zur prinzipiellen Forderung erheben, so hä t t e dies den Nachtei l , d a ß damit der 
Anspruch auf ethische Universalisierbarkeit von vornherein aufgegeben wäre , ohne 
d a ß die Mögl ichkei t bes tünde , Gruppen oder Typen von Fällen zu identifizieren, 
in denen er doch eingelöst werden k ö n n t e . Erfolgversprechender erscheint der um
gekehrte Weg, zunächs t die Neu t r a l i t ä t sbed ingung beizubehalten, ihr Potential aus
zuloten und dann zu untersuchen, ob sie nicht auf bestimmte Entscheidungsbe
reiche e ingeschränkt werden soll. 

Die Bedingungen PI und T implizieren nicht nur die Neu t ra l i t ä t sbed ingung , son
dern - wenn man die A n o n y m i t ä t s b e d i n g u n g hinzunimmt - auch eine weitere Be
dingung, die die Mögl ichkei t der Permutation von Personen bezüglich der Woh l 
fahrtswerte unterschiedlicher Alternativen eröffnet, ohne d a ß sich d_as kollektive 
Resultat änder t . W i r nennen diese Bedingung Suppes-Indifferenz (SI), denn sie 
stellt eine 'interpersonelle Erweiterung 1 der Pareto-Indifferenz dar und k ö n n t e da
her den Tndifferenzteir des Prinzips der S-Gerechtigkeit bilden. 

Bedingung SI (Suppes-Indifferenz): V u e U : V x , y e X : [ 3 n e 77: V i e K : Uj(x) = 

u„ (i)(y) ~+ <x,y>ef(u)] . 

Dann gilt die folgende Implikation. 

Lemma 2/9: Erfüllt ein K W P f die Bedingungen PI, I und A, so erfüllt es 
auch SI. 
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Beweis: 

(i) 

(2) 

W i r betrachten zunächs t den einfachen F a l l , in dem die 
Wohlfahrtswerte von zwei Individuen bezüglich der A l 
ternativen x und y permutiert werden, für alle anderen 
Individuen und Alternativen aber gleich bleiben. 
Annahme: 3 i , j e K : 3 x , y e X : 3 u e U : [uj(x) = Uj(y) = s A 
UJ(X) = U | ( y ) = t A V k e K \ { i , j } : u k (x ) = u k (y ) = v k ] ; 
3 u ' , u " e U : [Vk e K \ { i , j } : der Wohlfahrtswert für alle 
Alternativen aus X ist v k ] ; für i , j e K und V z 6 X \ { x , y}: 
u-(z) = u-(z) = u-'(z) = u-'(z), w ä h r e n d die Präferenzen von 
i und j bezüglich x und y wie folgt angenommen werden: 

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

u u ' u ' 

i j i j i j 

X s t s t t s 

y t s t s s t 

Annahme: —\ <x, y> e f(u). 
Annahme: <x, y>ef (u ) . 
<x,y>ef(u ' ) . 
<x,y>ef(u") . 
<y, x ) e f ( u ) , im Widerspruch zu (4). 
<x,y>ef(u) . 
W i r betrachten im folgenden beliebige Permutationen 
der Wohlfahrtswerte der Personen bezüglich der Al ter 
nativen. 
Annahme: F ü r x , y e X und u e U gibt es ein neu, so d a ß 
V i e K : U i ( x ) = u„ ( i ) (y ) . 
Annahme: X = {x,y} wird um m Alternativen zl,...>zm, 
m < n, erweitert. 
Annahme: Die Wohlfahrtswerte der Alternativen x, y 
z l s . . . , z m werden so angeordnet, d a ß für alle Paare 
(x, z t ) , ( z 1 ? z 2 ) , . . . , ( z m , y) die Annahme (2) gilt. 

und 

(13) < x , Z l > e f ( u ) , < Z l , z 2 > e f ( u ) , 
(14) <x,y>ef(u) . 

, < z m , y > e f ( u ) . 

(15) Im einfachen wie im allgemeinen F a l l ergibt sich 
<x,y> e f (u) , wenn das Antezedenz von SI erfüllt ist. 

mögl . wg. (3) _ 
wg. (2), (4) u . l_ 
wg. (2), (5) u. A 
wg. (2), (6) u. L . l / 9 
wg. (3), (4) u. (7) 

analog zu (2) 

mögl . wg. T 

mögl . wg. L . 1/9 

wg. (12) u. ( l ) - ( 8 ) 
wg. (13) u. f K W P 

(Transi t iv i tä t ) 
wg. (2), (8), (10)-(12) 

u. (14) 

Die Suppes-Indifferenz ermögl icht es nun zusammen mit Bedingung I, die A n o n y 
mi tä t sbed ingung zur Bedingung der Strikten A n o n y m i t ä t zu vers tä rken . 

L e m m a 3/9: Erfüllt ein K W P f die Bedingungen I und SI, so erfüllt es auch 
SA. 

Beweis: 

(1) Z u zeigen: f(u) = f(u'), wenn V i e K : Vrc e 77: V u , u ' e U : 
[3x e X : U j ( x ) = u ; ( i ) ( x ) A V y e X , y #= x: U j ( y ) = u |(y)] . 

(2) V i e K und für alle Paare von Alternativen, die x nicht 
einschl ießen: u s(y) = u|(y) -* f(u) = f(u'). 

(3) Annahme: Neben x und y wird eine dritte Alternative 
z e X eingeführt und zwei weitere Bewertungsstrukturen 
u " und u '" , so d a ß V i e K : 
(a) u s(x) = uj'(x) = u;'(z) = uj"(z), (b) u;(x) = u;"(x), 
(c) uj(y) = uj'(y) = uj(y) = u;"(y). 

wg. S A 

unmittelbar 
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(4) Annahme: <x, y> e f(u). 
(5) <x,y>ef(u"). wg. (4), (3a,c) u . I 
(6) <x,z>ef(u"). wg. (3 a) u. S I 
(7) <z, y> e f (u"). wg. (5), (6) u. f K W P 

(Transi t ivi tä t )_ 
(8) <z,y>ef(u"'). wg. (7), (3a,c) u. I 
(9) V i e K : u f (x) = u ; ( i ) (x) = u ' ^ x ) . wg. (1) u. (3b) 
(10) V i e K : U | ( x ) = u|"(z). wg. (3a) _ 
(11) <x,z>ef(u" ' ) . wg. (9), (10) u. SI 
(12) <x,y>ef (u") . wg. (8), (11) u. f K W P 

(Transi t iv i tä t ) 
(13) <x,y>ef(u'). wg. (12), (3b,c) u. T 
(14) M i t einem analogen Argument kann gezeigt werden, d a ß 

<x, y> e f(u') <x, y> e f(u) und <y, x> e f(u) <-> <y, x> e f(u'). 
(15) f(u) = f(u'), wenn das Antezedenz der Bedingung S A er- wg. (2), (4), (13) u. 

füllt ist. (14) 

Die Bedingung der Strikten A n o n y m i t ä t ist sehr stark. Sie verlangt nicht nur, d a ß 
die kollektive Präferenz unveränder t bleibt, wenn Personen bezüglich der Bewer
tungsstrukturen permutiert, sondern sogar dann, wenn sie bezüglich der Woh l 
fahrtswerte einer bestimmten Alternative permutiert werden (ohne eine Permuta
tion bei den Wohlfahrtswerten anderer Alternativen). Eine solche Permutation 
kann die ta tsächl iche individuelle Präferenz umkehren, dennoch wird mit SA ver
langt, daß die kollektive Präferenz sich nicht veränder t . 

Aufgrund dieser Lemmata kann eine erste Charakterisierung des Utilitaristischen 
Wohlfahrtsprinzips ( U W P ) formuliert werden, die M i l n o r s Idee der Charakterisie
rung des Laplace-Kriteriums (T. 2/2 und Beweis in Abschn. 2.2) aufnimmt. 

Bedingungen der 
Entsch.-krit. i . K a p . 2 

Bedingungen der K W P 

1: Ordnung 

2: Symmetrie 
3: Dominanz 
4: Hinzufügung 
8: Spal tenl inear i tä t 

impliziert i . D . 25/8 
des K W P f 
A : A n o n y m i t ä t 
SP: Strikt. Pareto-P. 
I: Irrelevanz 
Informationsbasis 
einheitenbez. vollst. 

Tab. 28: Entsprechungen der Bedingungen in K a p . 2 und K a p . 9 

U m die Beweisargumente vergleichen zu k ö n n e n , m u ß man allerdings die Ent
sprechungen der Bedingungen für die Entscheidungskriterien in K a p . 2 zu denen 
der Kollektiven Wohlfahrtsprinzipien in diesem Kapi te l kennen. Sie sind in Tabelle 
28 wiedergegeben. 

T h e o r e m 6/9: 
E in K W P f ist genau dann das Utilitaristische Wohlfahrtsprinzip ( U W P ) , 
wenn seine Informationsbasis einheitenbezogen vol ls tändig ist und es die 
Bedingungen SP, I und A erfüllt. 
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Beweis: ' 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

Annahme: Z u den individuellen Wohlfahrtswerten Uj(x), 
Uj(y) etc. wird jeweils eine (positive oder negative) K o n 
stante hinzuaddiert. 
Annahme: Die individuellen Wohlfahrtswerte U;(x), Uj(y) 
etc. werden jeweils mit einer gleichen positiven Konstante 
multipliziert . 
Die individuelle WohlfahrtsdifTerenz [Uj(x) — U;(y)] 
bleibt von den Annahmen (1) und (2) u n b e r ü h r t . 
Die Informationsbasis des U W P ist einheitenbezogen 
vol ls tändig . 
Das U W P erfüllt SP. I und A. 
S P ^ PI. _ 
Das U W P erfüllt N. 
Das U W P erfüllt SL 
Das U W P erfüllt SA. 

unmittelbar wg. (1) 
und (2) 

wg. ( l ) - ( 3 ) , D . 29/8 
und D . 7/9 

unmittelbar wg. D 7/9 
unmittelbar 
wg. (5), (6) u. L . 1 9 
wg. (5)-(7) u. L . 2 / 9 
wg. (5), (8) u. L . 3/9 

(10) Annahme: £ U;(x) = £ Uj(y). 

i= 1 _ i = 1 

(11) Z u zeigen: <x, y>e f (u ) . 
(12) Annahme: Die individuellen Wohlfahrtswerte für x und y 

werden nach absteigender G r ö ß e angeordnet, so d a ß sich 
für a = x, y die Folge: u n (a) ^ u n „ { (a) ^ . . . ^ u 2 (a) ^ u l (a) 

- - ergibt. 
(13) Von jedem Uj(a) wird das M i n i m u m der Wohlfahrtswerte 

{Uj(x), Uj(y)} abgezogen. 
(14) Es ergibt sich eine neue Bewertungsstruktur u ' wie folgt: 

V i e K : u-(x) = Uj(x) — c } und u|(y) = Uj(y) — wobei 
Cj = M i n {uj(x), Uj(y)}. 
Die Ü b e r f ü h r u n g von u zu u' läßt die kollektive Ordnung 
zwischen x und y u n b e r ü h r t . 
Entweder uj(x) oder u\(y) wird zu N u l l . 
Erneute A n o r d n u n g der Wohlfahrtswerte nach absteigender 
G r ö ß e , so d a ß sich die Folge u„ (a) ^ u„ _ j (a) ^ . . . ^ u' 2 (a) 
^ Ui (a) ergibt, und Subtraktion des M i n i m u m s von {u|(x), 
uj(y)} von jedem uj(a) führt zu einer neuen Bewertungs
struktur u". 
Wiederholte D u r c h f ü h r u n g von (17) führt in t Schritten 
zu einer Bewertungsstruktur u \ die für alle individuellen 
Wohlfahrtswerte von x und y den Wert N u l l annimmt, so 
d a ß V i e K und für a = x ,y : u|(a) = 0. 

(19) F ü r u l : <x ,y>ef (u l ) . 
(20) V u e U : <x ,y>ef(u) . 

(21) Annahme: £ u ; ( x ) > £ Uj(y). 

wg. D . 7 / 9 _ 
mögl . wg. N u. SA 

(15) 

(16) 
(17) 

(18) 

(22) 
(23) 

(24) 

Z u zeigen: <x,y>ef(u) . 
Wiederholte D u r c h f ü h r u n g von (12) und (13) führt in t 
Schritten zu einer Bewertungsstruktur u l , für die 
uS(y) = 0 für alle i aus K und u|(x) > 0 für ein i aus K ist. 
V u e U : <x,y>ef(u) . 

(25) (10) und (20) sowie (21) und (24) definieren das U W P . 

wg. (12) u. (13) 

wg. KWPeinhei tenbez. 
vo l l s tändig 

wg. (13) u. (14) 

wg. (16) u. (17) 

wg. (18) u. SP -> PI 
wg. (19), (15) u . f K W P 

(Transi t iv i tä t ) 

wg. D . 7/9 
analog zu (14)-(18) 

wg. (23), SP, f K W P 
(Transit.) u. f 
einheit.-bez. vo l l . 

wg. D . 7/9 
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Diese Charakterisierung des U W P macht sich im Beweisargument zum einen die 
Implikationen der Bedingungen P I , I und A nach L . 1/9 — 3/9 zunutze, denn ohne 
diese Implikationen - insbesondere die Bedingungen N und S A - wäre die A n 
ordnung der Wohlfahrtswerte wie im Beweisschritt (12) und (17) nicht möglich, 
zum anderen spielt aber auch die A r t der Informationsbasis eine Rolle: der von 
M i l n o r für den Beweis des Laplace-Kriteriums vorgeschlagene sukzessive Subtrak
t ionsp rozeß ließe sich nicht auf den Beweis zur Charakterisierung des U W P über
tragen, wenn nicht - wie Beweisschritt (15) zeigt - durch die einheitenbezogene 
Volls tändigkei t der Informationsbasis gesichert wäre , d a ß die im Verlauf des Sub
traktionsprozesses auftretenden neuen Bewertungsstrukturen u', u" etc. die ko l 
lektive Ordnung der jeweiligen Alternativen nicht ve rändern . 

N u n ist von einigen Autoren zu Recht eingewandt worden, d a ß es in ethischer 
Sicht wenig überzeugend ist, die Charakterisierung eines bestimmten Wohlfahrts
prinzips darauf zu stützen, welche Informationen für die Aggregation zur Verfü
gung stehen. W i r wollen daher im folgenden eine alternative Mögl ichkei t der Cha
rakterisierung des Utili tarismus vorstellen, die bezüglich der Informationsbasis 
etwas flexibler ist. 

Diese alternative Charakterisierung greift zum einen die zentrale Idee des U t i l i 
tarismus in der folgenden Weise auf. Stellen wir uns eine Situation vor, in der 
eine Person x gegenüber y vorzieht, eine andere (möglicher- aber nicht notwen
digerweise schlechter gestellte) Person hingegen y gegenüber x, wäh rend für alle 
anderen Personen x gleich gut wie y ist, so w ü r d e diese Situation im utilitaristischen 
Sinne durch den Vergleich der Summen der individuellen Wohlfahrtswerte für x 
und y und die Entscheidung für die Alternative mit der größeren Wohlfahrtssum
me gelöst werden. W i r können diesen Gedanken als Bedingung der Utilitaristischen 
Gerechtigkeit (UG) formulieren. 

D e f i n i t i o n 13/9: E in K W P f erfüllt die Bedingung UG: ^ V u e U : V x , y e X : V i , 
j e K : [u i (x) + u j ( x ) < u i ( y ) + u j (y) A V k e K \ { i , j } : u k (x) = u k (y) -+ <y,x> 
e f (u ) ] . 

Z u m anderen macht sich diese Charakterisierung eine weitere Implikat ion der Neu
t ra l i t ä t sbed ingung zunutze: Diese erlaubt es nämlich , d a ß Eigenschaften Kol lek
tiver Wohlfahrtsprinzipien bzw. der Relat ion f(u) auf Relationen über t ragen wer
den können , die auf dem n-dimensionalen R a u m der Wohlfahrtsvektoren definiert 
sind. Sei E K der euklidische Raum der Wohlfahrtsvektoren, wobei E die Zahlen
gerade und E K der n-dimensionale Raum ist, in dem jede Dimension (Koordinate) 
den Namen eines Individuums i , i = 1, . . . , n, t rägt . A u f E K kann eine zweistellige 
Relation R + wie folgt definiert werden. 

D e f i n i t i o n \ 4 / 9 : \ / ' d , b e E K : [ < a , b > e R + ~ 3 x , y e X : 3u e U : [ V i e K : U | ( x ) = ^ A 
u i(y) = b i A < x , y > e f ( u ) ] ] . 

P + und I + werden in der üblichen Weise aus R + abgeleitet (vgl. D.4/1 und 5/1). 
Dann zeigt das folgende Lemma, d a ß N die Ü b e r t r a g b a r k e i t der Ordnungseigen
schaft von f(u) auf R + sichert. 

Lemma 4/9: Erfüllt ein K W P f die Bedingung N , so ist R + eine Ordnung 
auf E K . 

B e w e i s : 
(1) R + ist vol l s tändig und reflexiv. wg. D . 25/8 u. D . 14/9 
(2) Zu zeigen: R + ist auch transitiv. 
(3) Annahme: 3 a , b , c e E K : [ < a , b > g R + A < b , c > e R + ] . 
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(4) 3 x , y , z e X : 3 u e U : [ V i e K : U j ( x ) = a s A Uj(y) = b s A wg. (3) u. D . 14/9 
U ^ Z ^ c J . 

(5) <x,y>ef(u) A <y ,z>ef(u) . wg. (3), (4), D . 14/9 u. N 
(6) <x, z> e f(u). wg. (5) u. f K W P 

(Transi t iv i tä t ) 
(7) < a , c > e R + . wg. (6) u. N 
(8) R + ist transitiv. wg. (3) u. (7) 
(9) R + ist eine Ordnung. wg. (1) u. (8) 

Dank Bedingung N haben auch die anderen Bedingungen der Kol lekt iven Wohl 
fahrtsprinzipien ein Ana logon bezüglich R + . Wicht ig für unsere Beweisführung 
sind die folgenden beiden Bedingungen. 

B e d i n g u n g S P + : V a , b e E K : [ [ V i e K : ^ ^ b{ A 3 j e K : a} > b} -* <a ,b>eP + ] A 
[ V i e K : a. = b{ -* < a , b > e l + ] ] . 

B e d i n g u n g U G + : V a , b e E K : V i , j e K : [b, + bj > a, + ^ A V k e K \ { i , j } : a k = b k -> 
<b ,a>eP + ] . 

W i r geben ohne Beweis das folgende Lemma wieder, das die Ü b e r t r a g b a r k e i t der 
Bedingungen S P und U G auf R + formuliert. 

Lemma 5/9: Erfüllt ein K W P f die Bedingungen N und S P , dann gehorcht 
R + dem Pareto-Kri ter ium S P + ; unter denselben Voraussetzungen gehorcht 
R + der Utilitaristischen Gerechtigkeit U G + genau dann, wenn das K W P 
f die Bedingung U G erfüllt. 

M i t Hilfe dieser Lemmata läßt sich das folgende Theorem beweisen. 

Theorem 7/9: 
Erfüllt ein (nicht vol ls tändiges) K W P die Bedingungen S P , I und U G , so 
ist es das Utilitarismus-Prinzip (UP) . 

B e w e i s : 
(1) Das K W P f erfüllt N . wg S P -+ FT u. L . 1 /9 
(2) Annahme: V a , b e E K : [ M 0 u H 0 = K A M 0 n H 0 = 0 A 

# M 0 = nri! - 1 ^ 2 A V h e H 0 : a h = b h A £ a s < £ b f 

- < b , a > e P + ] . 

(3) Annahme: M ^ H j = K A M ^ H , = 0 A # M J = ml. 
(4) Annahme: F ü r a , , b 1 e E K : [ V h e H t : a}h = b[ A 

S b ! - i a ! = 2 f i > 0 ] . 

i= 1 i= 1 

(5) 3 j , k 6 M , : [ M ^ ü . k J + O]. wg. (2) u. (3) 
(6) Annahme: 3c e E K : [ c k = b[ + (b\ - aj) - e. A CJ = n\ A 

V i 6 K \ { j , k } : c , = b ! ] . 
(7) c = a 1 für H , u { j } , c = b ' f ü r K \ { j , k } . wg. (4) u. (6) 
(8) H , = K \ M [ <= K \ { j , k}. wg. ( 3 )u . (5) 

n n 
(9) I c i = £ b , - f i . wg. (6)-(8) i=1 i= 1 n n n 
(10) X a | < Z Cj < X K wg. (9), (6) u. (4) 

i= 1 i= 1 i=l 
(11) < b ' , c > e P + A < c , a 1 > e P + wg. (10) u. (2) 
(12) <b ' , a '>eP + . wg. (11) u. L . 4/9 
(13) F ü r R + gilt die Bedingung U G + . wg. (1) u. L . 5/9 
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(14) V a , b e E K : £ a i < £ b s - < b , a > e P + wg. (2), (6), (12) u. (13) 

(15) Das (nicht vol ls tändige) K W P ist das U P wg. (14), D . 8/9 u. N 

Im Charakterisierungstheorem 7/9 ist zwar keine Anforderung an die Informa
tionsbasis genannt, dennoch ist die A r t der Informationsbasis auch bei dieser Cha
rakterisierung relevant: Die Bedingung U G formuliert implizit eine Mindestanfor
derung, wonach wenigstens die Information bereitstehen m u ß , die es ermöglicht , 
die individuellen Wohlfahrtswerte der einzelnen Alternativen aufzusummieren. 
Das bedeutet, d a ß die Informationsbasis mindestens einheitenbezogen volls tändig 
sein m u ß , aber auch der s tä rkeren Anforderung nach vol ls tändiger kardinaler Ver
gleichbarkeit genügen kann. 

Die Charakterisierung des Util i tarismus-Prinzips nach T. 7/9 wirkt auf den ersten 
Blick tr ivial , denn sie scheint nicht mehr zu besagen als d a ß das U P durch eben 
jenes Kr i t e r ium (UG) charakterisiert ist, das für dieses Prinzip konstitutiv ist. Z u 
gleich erfüllt das U P aber auch die Bedingungen S P und 1, wegen der Implikation 
S P P I also nach L . 1/9 ebenso die Bedingung der Neut ra l i t ä t . Diese Bedingung 
ist nun, wie oben ausgeführt , hinreichend dafür , d a ß ein solches Prinzip der For
derung nach Verallgemeinerbarkeit genügen kann. Die Charakterisierung nach T. 
7/9 besagt also, d a ß das U P - und nach T. 6/9 auch das U W P - universalisierbar ist. 

Das ist eine wichtige Eigenschaft Kol lekt iver Wohlfahrtsprinzipien, die jedoch 
nicht nur positiv zu bewerten ist. Das oben diskutierte Umverteilungs-/Folter-
beispiel zeigte, d a ß bei einer universellen Anwendung eines bestimmten Prinzips 
(wofür Bedingung N die Grundlage bietet) sehr problematische Entscheidungsre
sultate entstehen k ö n n e n - im geschilderten F a l l unter Verwendung des U P z. B . 
eine 'utilitaristische Rechtfertigung' der Folter. 

Tatsächlich hat die K r i t i k am utilitaristischen Prinzip immer wieder durch solche 
und ähnl iche Beispiele zu zeigen versucht, d a ß dessen Anspruch auf universelle 
Geltung verfehlt ist, weil sich bei seiner Anwendung auf bestimmte Einzelfälle 
moralisch nicht vertretbare Entscheidungen ergeben. Das liegt an der Eigenheit 
des utilitaristischen Prinzips, die Alternativen in der kollektiven Präferenz aus
schließlich nach der H ö h e der Wohlfahrtssummen zu ordnen, die sich für sie er
geben. Die Alternativen werden damit nicht nur nach ihren Konsequenzen ( 'Kon-
sequentialismus 4), sondern ausschließlich nach ihren vWohlfahrts'-Konsequenzen 
für die Individuen beurteilt, nicht nach anderen Eigenschaften. 

Es gibt einen interessanten Ansatz, die generelle Anwendbarkeit des utilitaristi
schen Prinzips dadurch zu sichern, d a ß der Begriff der Alternative umgedeutet 
wird: den Regelutilitarismus. W i r hatten den Begriff der Alternative bislang offen 
gehalten bzw. darunter - bis zur nähe ren K l ä r u n g - einen Sozialzustand im Sinne 
Arrows verstanden. N u n ist das utilitaristische Prinzip besonders dann der Gefahr 
ausgesetzt, in seiner Anwendung auf bestimmte Einzelfälle moralisch nicht ver
tretbare Entscheidungen zu erzeugen, wenn die Alternativen als H a n d l u n g s m ö g 
lichkeiten der Individuen interpretiert werden, das utilitaristische Prinzip also 
aktutilitaristisch gedeutet wird. Tatsächl ich k ö n n e n individuelle Handlungen wie 
Vertrauensbruch, Betrug und sogar T ö t u n g eine (akt)utilitaristische Rechtfertigung 
erhalten, wenn sich im jeweiligen Einzelfall zeigen läßt , d a ß der Wohlfahrtsgewinn 
der Schädiger den Wohlfahrtsverlust der Geschäd ig ten übersteigt . 

Eine solche Rechtfertigung ist nicht mögl ich , wenn die Alternativen nicht indivi
duelle Hand lungsmögl ichke i t en , sondern die entsprechenden handlungsleitenden 
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taristische Prinzip unmittelbar ersichtlich und gilt, wie eingangs e rwähnt , auch 
für das Max imin -Pr inz ip und seine lexikographische Erweiterung. Statt eines K o l 
lektiven Wohlfahrtsprinzips werden wir daher ein Kollektives Auswahlprinzip ein
führen, das analog zu einer Kollekt iven Auswahlfunkt ion konstruiert ist (vgl. 
Abschn. 4.5). 

Legt eine Funk t ion a für beliebige erweiterte Prä fe renzs t ruk turen g jeweils für 
alle nicht-leeren Teilmengen S von X eine nicht-leere Auswahlmenge a(S) fest, 
dann soll das zugrundeliegende Aggregationsprinzip f (R = f (g) bzw. P = f (g)) 
als Kollektives Auswahlprinzip ( K A P ) bezeichnet werden. 

D e f i n i t i o n 20/9: E i n Aggregationsprinzip ist ein K A P a: «-* V g e G: VS e Pot(X )\0: 

[a(S)*0]. 

U m die gestellte Frage zu beantworten, ist es zunächs t naheliegend, für das K A P 
die Bedingung der Fairness (F) zu fordern. 

B e d i n g u n g F (Fairness): E i n K A P a erfüllt die Bedingung F: V g e G: 
[ V S e P o t ( X ) \ 0 : [ F ( S ) * 0 -> a ( S ) g F ( S ) ] ] . 

Des weiteren benöt igen wir eine Besch ränkung der erweiterten Präferenzs t ruk turen 
g. W i r wollen hier nicht so weit gehen, die vol ls tändige Ident i tä t zu verlangen 
(wodurch für Allgemeine Wohlfahrtsprinzipien nach D . 1/9 eine e ingeschränkte 
erweiterte Prä fe renzs t ruk tur g° zugrundegelegt wird), sondern begnügen uns mit 
der Forderung nach schwacher Identität in Abschnit t 8.3.2 ( D . 20/8) die besagt, 
d a ß die eigenorientierten Präferenzen jeder Person (D . 14/8) von jeder anderen 
Person unve rände r t ü b e r n o m m e n werden sollen. 

Schließlich sind, wie für Auswahlfunktionen, auch für Auswahlprinzipien die Aus
wahleigenschaften a, ß etc. von Bedeutung (diese gelten für Auswahlprinzipien, 
wenn in ihren Formulierungen in Abschn. 1.4 und 5.4 jeweils das a durch a ersetzt 
wird). W i r ziehen hier besonders die Eigenschaft der P fadunabhäng igke i t (PU) 
heran, die sich, wie in Abschn. 5.4 ausgeführt , in die Eigenschaften der oberen 
Tei lpfadunabhängigke i t ( O P U ) und der unteren Tei lpfadunabhängigkei t ( U P U ) 
zerlegen läßt , so d a ß P U «-> O P U A U P U . Dabei ist O P U äquiva lent zu a und 
U P U äquiva len t zu £. Letztere ist demnach als Eigenschaft der Auswahlkonsistenz 
bei Mengenerweiterung recht schwach. Sie besagt, d a ß die Auswahlmenge aus der 
' g röße ren ' Menge keine echte Teilmenge der Auswahlmenge aus der 'kleineren' 
Menge sein darf (vgl. Abschn. 5.4). U m so mehr erstaunt das folgende Resultat. 

T h e o r e m 14/9: 
Es gibt kein K A P a, das bei schwacher Ident i tä t der zugrundeliegenden 
Prä fe renzs t ruk tu r g zugleich Bedingung F und Eigenschaft e erfüllt. 

F ü r den Beweis, den wir hier nur skizzieren, genügt ein Beispiel einer erweiterten 
Prä fe renzs t ruk tu r g, für die Bedingung F und Eigenschaft e inkompatibel sind. 
W i r gehen von der in Tabelle 30 wiedergegeben erweiterten Prä fe renzs t ruk tur g 
aus, die der schwachen Ident i tä t genügt , und nehmen an, d a ß S = {<</>, z>, <</)', z'>} 
und T = {<(/>,z>, <(/>',z'>, <</>",z">}. Dann m u ß aufgrund der Bedingung F: 
a(S) = F (S) = S und a(T) = F ( T ) = {<</>, z>} sein. A l so ist S c T , aber 
a(T) c a(S), im Widerspruch zu e (vgl. Abschn. 5.4). 

Dieses Theorem schränk t die Mögl ichkei ten der Formulierung von Fairness-Prin-
zipien ganz erheblich ein, weil es zeigt, d a ß bereits eine sehr schwache Forderung 
nach Auswahlkonsistenz bei Mengenerweiterung mit der Bedingung F in Wider-
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2 

<t> (1) 
4>"(2) 
*"(D 
</>' (1) 
</>' (2) 

4 (2) 

4 > ' \ 2 ) 
4>' (2) 

0 (2) 

4> (1) 
0"(D 
4>'0) 

Tab. 30: I nkompa t ib i l i t ä t von Bedingung F und Eigenschaft e 

spruch gerät . Es scheint daher unausweichlich zu sein, diese Bedingung abzu
schwächen und nicht auf der vollen Fairness zu bestehen. Dazu führen wir zunächs t 
eine E i n s c h r ä n k u n g des Pareto-Prinzips ein. 

B e d i n g u n g BP (Bedingtes Pareto-Prinzip): E i n K A P a erfüllt Bedingung BP: <-> 
V g e G : V x , y e X : [ N ( { x , y}) = 0 A V i e K : [ « 0 , z>, <0\z'>> e g ( i ) ] -
a({x,y}) = {x}]. 

D a r ü b e r hinaus kann die Bedingung der Fairness zur Fairness-Inklusion abge
schwächt werden, um den Fa l l abzudecken, d a ß die Menge der fairen Zus t ände 
leer ist. D a z u führen wir die Hilfsrelation 'neidfreier 4 ( R N ) ein, die wie folgt definiert 
ist. 

D e f i n i t i o n 21/9: V x , y e X : [ < x , y > e R N : ~ ~ i [y e N ( X ) A X ^ N ( X ) ] ] . 

Damit läßt sich die Bedingung der Fairness-Inklusion wie folgt formulieren. 

B e d i n g u n g FI (Fairness-Inklusion): Ist V g e G und V S e P o t ( X ) : F(S) = 0, dann 
g i l t V x , y e X : ( a ) x e S A <x,y> e R N A y e a(S) -+ x e a(S)und (b)x e S A V i e K : 
<x,y>eg( i ) A y e a ( S ) x e a ( S ) . 

Die Bedingung besagt, d a ß ein Zustand, der 'neidfreier' oder 'effizienter' ist als 
ein Zustand, der sich schon in der Auswahlmenge befindet, ebenfalls in die Aus
wahlmenge gehör t . Allerdings s toßen wir auch mit diesen A b s c h w ä c h u n g e n noch 
auf Probleme, wie das folgende Theorem zeigt. 

Theorem 15/9: 

Es gibt kein K A P a, das bei schwacher Ident i tä t der zugrundeliegenden 
erweiterten Prä fe renzs t ruk tur g zugleich Bedingung BP und FI sowie Eigen
schaft a erfüllt. 

W i r begnügen uns auch hier mit der Skizzierung der Beweisidee und ziehen dazu 
die in Tab. 31 wiedergegebene erweiterte Präfe renzs t ruk tur g heran, die der schwa
chen Ident i tä t genügt . Es sei S = {x = <</>,z>, y = <(/>', z'>} und T = {x = <</>,z>, 
y = <(/>',z'>, z = <0",z">}. Offenkundig ist N ( T ) = {<(/>",z">} und wegen BP: 
a(S) = {<0,z>}. Bezüglich a(T) können die Fälle auftreten, d a ß <</>,z> oder 
<(/>', z'> Element von a(T) ist. In beiden Fällen gilt nach Bedingung FI (a): 
<(</>", z"> G a(T). Setzen wir umgekehrt < ^ " , z " ) e a ( T ) voraus, so m u ß nach FI 
(b) <</>,z> und <</>', z'> Element von a(T) sein. Demnach a (T) = T. Das aber be
deutet, d a ß <0',z'> e S und <(/>', z'> e a(T), jedoch <</>', z')^a(S), im Widerspruch 
zu a. 
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(7) <x,y>ef(u) . wg. (6) u. M P 
(8) 3. F a l l : Es gibt eine Person k e K \ { i , j } , die mit y 

schlechter gestellt ist als i . 
(9) V k e K \ J i , j } : u k ( x ) = u k (y ) . wg. (8) u. M G 
(10) <x,y>ef(u) . wg. (9) u. M P 
(11) In allen drei Fä l len , die die Mögl ichke i t en e rschöpfen , wg. (4), (7), u. (10) 

ergibt sich <x, y>e f (u ) . 
(12) Das M P erfüllt M G . wg. (1) u. (11) 
(13) Unter Zugrundelegung von M M G kann eine analoge wg. M M G genau spie-

Argumentat ion hinsichtlich der am besten gestellten Per- gelbildl. zu M G 
son durchge führ t werden. 

(14) Das M M P erfüllt M M G . 

Im weiteren m u ß gezeigt werden, d a ß aus den genannten Bedingungen die Wohl 
fahrtsprinzipien folgen. Das geschieht mit Hilfe der folgenden beiden Lemmata, 
denenzufolge andere Personen auße r i und j die Konsequenz der Bedingung M G 
bzw. M M G unter verschiedenen Konstellationen nicht beeinflussen. 

Lemma 7/9: Erfüllt ein K W P f die Bedingungen PPI, I und A sowie 
(a) die Bedingung M G , dann gilt: V x , y e X : [ 3 i , j e K : [ U j ( y ) ^ U j ( x ) 

^ U j (x) < U j (y ) ] A - i 3 k e K , k #= j : [ u k (y) > u k (x)] - <x, y> G f (u)]; 
(b) die Bedingung M M G , dann gilt: V x , y e X : [ 3 i , j e K : [ U i ( y ) < U i ( x ) 

S ^ (x) g U j ( y ) ] A - i 3k G K , k + i : [ u k (y) < u k (x ) ] - <y, x> G f (u)]. 

Beweis: 

(a) 

(2) 

(3) 
(4) 
(5) 

(1) Annahme: Sei M = K \ { i , j } und u eine Bewertungsstruk
tur, die die Annahmen von (a) zum Ausdruck bringt, so d a ß 
für i , j e K : Uj(y) ^ Uj(x) ^ Uj (x) < Uj(y) und für alle k e M : 
u k ( y ) ^ u k ( x ) . 
Annahme: Sei z e X eine weitere Alternative und u' eine 
Bewertungsstruktur bezügl ich x, y und z, die so konstruiert 
ist, d a ß das Verhäl tnis der Wohlfahrtswerte von u für x und y 
erhalten bleibt, so d a ß 
V i e K : u ; ( x ) = u i (x ) , u ; (y ) = u i (y) , 
V k G K \ { j } : u k ( y ) £ u k ( x ) = u' k(z), 
u ] ( x ) < u j ( y ) = u;(z). 
<x,z>ef(u ' ) . 
<z ,y>ef(u ' ) . 
<x,y>ef(u ' ) . 

(6) <x,y>ef(u) . 
(b) (7) E i n analoges Argument für M M G führt zum Ergebnis 

<y,x>ef(u) . 

wg 
wg 
wg. 

wg. 
wg. 

(1), (2) u. M G 
(1), (2) u. P P I 
(3), (4) u. f K W P 
(Transi t iv i tä t ) 
(5), (2), ( l ) u . I 
M M G genau spie-
gelbildl. zu M G 

Lemma 8/9: Erfüllt ein K W P f die Bedingungen PPI und I sowie 
(a) die Bedingung M G , dann gilt: V x , y e X : [3 i e K : [u 5(x) ^ Uj(y)] A 

V J G K : [ u j ( y ) > u j ( x ) - U j ( x ) £ U i ( x ) ] - <x, y> G f(u)]; 
(b) die Bedingung M M G , dann gilt: V X J G X : [3j e K : [Uj(y) ^ Uj(x)] A 

V I G K : [ u i ( x ) > u i ( y ) - u j ( y ) ^ u i ( y ) ] - <y ,x>ef(u) ] . 

Beweis: 

(a) (1) Annahme: Es sei J = {j e K | Uj (y) > Uj (x) ^ u{ (x) ^ Ui (y)} 
die Menge der Personen, die mit y besser als mit x gestellt 
sind, und es sei L die Restmenge der Personen in K , L = 
( K \ J ) \ { i } , so d a ß L = {k e K , k * i | u k ( x ) ^ u k (y)} . 
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(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
(12) 
(13) 

D r e i Fäl le sind zu unterscheiden. 
1. F a l l : # J = 0. 
V i e K : U j (x )^Uj (y ) . 
<x,y>ef(u). 
2. F a l l : # J = 1. 
<x ,y>ef(u) . 
3. F a l l : # J = r. 
Z u zeigen: G i l t die Aussage des Lemmas für # J = r, dann 
ist sie auch für # J = r + 1 gült ig. 
Annahme: Es sei J r + 1 = J r u {h}, —ih e J r , und u sei eine 
Bewertungsstruktur, die diese und die obigen Annahmen 
erfüllt, so d a ß V j e J r : Uj(y) > Uj(x) ^ u h (x ) ^ u h (y ) , 
V k E L r = K \ { i } \ J r \ { h } : u k ( x ) ^ u k ( y ) . 
Annahme: Sei z e X eine weitere Alternative und u' eine 
Bewertungsstruktur, die die obige Ordnung der W o h l 
fahrtswerte von x und y erhä l t , so d a ß 
V i e K : u ; ( x ) = u i (x ) ,u : (y ) = u i (y) , 
V j e J r : u ; ( x ) < u j ( y ) = uj(z), 
u ' h ( x ) ^ u ' h ( y ) = u' h(z), 
V k e L r : u k ( y ) ^ u ' k ( x ) = u k ( z ) . 
<x,z>ef(u') . 
<z ,y>ef(u ' ) . 
<x,y>ef(u') . 

(14) <x,y>ef(u) . 
(15) D i e Aussage des Lemmas gilt auch für # J = r + 1. 
(b) (16) E i n analoges Argument führt bezüglich M M G zum 

Resultat <y,x> e f (u). 

wg. (2) u. (1)_ 
wg. (3) u. PPI 

wg. ( 5 ) , ( l ) u . L . 7/9 (a) 

wg. (8)-(10) 
wg. (9), (10) u. PPI 
wg. ( l l ) , ( 1 2 ) u . f K W P 

(Transi t iv i tä t ) 
wg. (13), (10), (9) u. I 
wg. (14) u. (9) 
wg. M M G genau Spie

gelbild, zu M G 

Beweis des Theorems 8/9: 

(1) Annahme: Die Wohlfahrtswerte der Alternativen x und y mögl . wg. N u. S A 
bezügl ich der Personen 1, . . . , n werden nach aufsteigen
der G r ö ß e angeordnet. 

(2) Annahme: Ohne Verlust an Allgemeinheit sei für die klein
sten Wohlfahrtswerte Uj (x) ^ U! (y). Zwei Fäl le sind m ö g 
l ich. 

(3) 1. F a l l : V i e K : u i ( x ) ^ u i ( y ) . 
(4) <x,y>ef(u) . wg. (3), (2) u. P P I 
(5) 2. F a l l : 3j e K , j > 1: U j (y )> Uj(x) A U j ( x ) > u x ( x ) . 
(6) <x,y>ef(u) . wg. (5), (2) u. L . 8/9 (a) 
(7) Das Ergebnis ist ausschließlich a b h ä n g i g vom Verhäl tnis wg. (2)-(6) 

der minimalen Wohlfahrtswerte der Alternativen. 
(8) (7) gibt das Max imin -P r inz ip wieder. wg. (7) u. D . 9/9 
(9) Annahme: Ohne Verlust an Allgemeinheit sei für die 

g röß ten Wohlfahrtswerte u n (y ) ^ u n (x ) . Zwei Fäl le sind 
mögl ich . 

(10) 1. F a l l : V i e K : u 5(y) ^ u s (x). 
(11) <y, x> e f(u). wg. (9), (10) u. PPI 
(12) 2. F a l l : 3j 6 K , j < n: U j ( x ) > U j ( y ) A u n (y ) > U j ( y ) . 
(13) <y,x>ef(u) . wg. (12),(9) u. L . 8/9 (b) 
(14) Das Ergebnis ist ausschließl ich a b h ä n g i g vom Verhäl tnis wg. (9) —(13) 

der maximalen Wohlfahrtswerte der Alternativen. 
(15) (14) gibt das Max imax-Pr inz ip wieder. wg. (14) u. D . 15/9 
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F ü r die Charakterisierung der lexikographischen Versionen des M a x i m i n - und M a 
ximax-Prinzips k ö n n e n nun die folgenden beiden Lemmata herangezogen werden, 
die genau analog zu L . 7/9 und 8/9 angelegt sind. 

Lemma 9/9: Erfüllt ein K W P f die Bedingungen SP, I und A sowie 
(a) die Bedingung L M G , dann gilt: V X , V E X : [ 3 i , j e K : [Uj(y)<Uj(x) 

g U j ( x ) < U j ( y ) ] A - n 3 k e K , k=#j: [uk(y) > u k (x ) ] - <x ,y>ef (u) ] ; 
(b) die Bedingung L M M G , dann gilt: V x , y e X : [3 i , j e K : [Uj(y) < Uj(x) 

^ u j ( x ) < u j ( y ) ] A n 3 k e K , k # i : [ u k (y) < u k (x ) ] -> <y ,x>ef(u)] . 

Lemma 10/9: Erfüllt ein K W P f die Bedingungen SP und I sowie 
(a) die Bedingung L M G , dann gilt: V x , y e X : [3 i e K : [U;(x) > Uj(y)] 

A V j e K : [ u j ( y ) > u j ( x ) - ^ « ^ ( x ) ] - <x ,y>ef(u)] ; 
(b) die Bedingung L M M G , dann gilt: V x , y e X : [3j e K : [Uj(y) > Uj(x)] 

A V i e K : [u i (x )>u i (y ) - u i (y )^u j (y) ] - <y ,x>ef(u)] . 

W i r geben für diese Lemmata nicht gesondert die Beweise an, da die Beweisar
gumente analog denen zu den Lemmata 7/9 und 8/9 sind (der wesentliche Unter
schied besteht darin, d a ß sich wegen der Bedingungen SP, L M G und L M M G die 
strikten Präferenzen <x ,y>ef(u) bzw. < y , x ) e f ( u ) als Resultat ergeben). Dami t 
läßt sich für das L M P und das L M M P das folgende Charakterisierungstheorem 
formulieren. 

Theorem 9/9: 

E i n K W P f; das die Bedingungen SP* I und A erfüllt, ist genau dann das 
L M P , wenn es a u ß e r d e m der Bedingung L M G genügt , und genau dann das 
L M M P , wenn es d a r ü b e r hinaus der Bedingung L M M G gehorcht. 

Beweis: 
(1) Annahme: Die Wohlfahrtswerte der Alternativen x und y mögl . wg. N u. S A 

bezüglich der Personen 1, . . . , n werden nach aufsteigen
der G r ö ß e angeordnet. 

(2) Annahme: Ohne Verlust an Allgemeinheit sei für die 
kleinsten Wohlfahrtswerte u t ( x ) ^ u t ( y ) . Dann lassen sich 
drei Fäl le unterscheiden. 

(3) 1. F a l l : V i e K : u 4(x) = Uj(y). 
(4) <x, y> e f (u). wg. (3) u. S P 
(5) 2. F a l l : F ü r Person 1 ist u t (x) > u{ (y) und für alle anderen 

j e K \ { l ) : u j ( x ) ^ u j ( y ) . _ 
(6) <x,y>ef(u) . wg. (5) u. S P 
(7) 3. F a l l : F ü r Person 1 wie in (5) und für eine Person 

j , j > l , i s t Uj (y)>Uj(x) . 
(8) U j ( x ) £ U l ( x ) . wg. (1) 
(9) <x, y> e f(u). wg. (7), (8) u. L . 10/9 (a) 
(10) Das Verhäl tnis der kleinsten differierenden Wohlfahrtswerte wg. (3)-(9) 

bezügl ich x und y war ausschlaggebend für die strikte k o l 
lektive Präferenz , und kollektive Indifferenz resultierte, wenn 
die Wohlfahrtswerte der Alternat iven für alle Personen über
einstimmten. 

(11) (10) gibt das L M P wieder. wg. (10) u. D . 10/9 
(12) E i n analoges Argument bezüglich der g röß t en Wohlfahrts- wg. L M M G genau 

werte der Alternat iven führt zum L M M P . Spiegelbild, zu 
L M G 

F ü r die Charakterisierung des L M P und des L M M P nach T. 9/9 spielt die Bedin
gung L M G bzw. L M M G eine zentrale Rol le . Tatsächl ich unterscheiden sich diese 
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beiden Kol lek t iven Wohlfahrtsprinzipien danach ausschließlich durch das jeweils 
für sie konstitutive Gerechtigkeitskriterium voneinander, weil L M G bzw. L M M G 
die - diametral entgegengesetzte - Konsequenz formuliert, die sich bei Anwendung 
des L M P bzw. des L M M P auf den geschilderten 2-Personen-Konflikt ergibt, wäh
rend die anderen Bedingungen mit ihren Implikationen (vgl. L . 1/9-3/9) dafür 
sorgen, d a ß diese Konsequenz auf den n-Personen-Fall ü b e r t r a g b a r ist. Die obige 
Charakterisierung besagt also, d a ß ebenso die lexikographische M a x i m i n - wie die 
lexikographische Maximax-Gerechtigkeit universalisierbar ist. 

Das ist insofern ein interessantes Ergebnis, als die Bedingungen, die diese U n i -
versalisierbarkeit sichern, offenbar nicht zwischen dem L M P und dem L M M P zu 
diskriminieren vermögen . W i l l man der Übe r l egung Geltung verschaffen, d a ß das 
L M M P schwer zu rechtfertigen ist, so m ü ß t e eine zusätzl iche Bedingung formuliert 
sein, die entweder das L M M P direkt ausschaltet oder die Konsequenz von L M M G 
ausschl ießt . Erst mit einer solchen Zusatzbedingung ließe sich T. 9/9 in ein Cha
rakterisierungstheorem für das L M P umformen. 

Es tragen jedoch auch die Gerechtigkeitskriterien L M G und L M M G selbst mit 
ihren Implikationen zu dieser 'Nicht-Diskriminierung* bei. Beide Kri ter ien sind 
zwar für jede beliebige Informationsbasis geeignet, reduzieren jedoch faktisch die 
interpersonelle Vergleichbarkeit auf ordinale Wohlfahrtsniveauvergleiche, d .h . es 
werden auch dann nur die ordinalen Informationen genutzt, wenn z. B . eine kar
dinale Informationsbasis vorliegt. 

Dieser Sachverhalt läßt sich für eine alternative Charakterisierung der Wohlfahrts
prinzipien nutzen, die von einer übe re ins t immenden , ordinal vergleichbaren In
formationsbasis ausgeht. D a z u werden die folgenden Varianten der lexikographi
schen M a x i m i n - bzw. Maximax-Gerechtigkeit herangezogen. 

B e d i n g u n g L M G * : E i n K W P f erfüllt die Bedingung L M G * : ^ V u e U : V x , y e X : 
V i , j e K : [Vk e K \ { i , j } : [u k (x) = u k (y ) ] A U i ( y ) < u,(x) < U j ( x ) < U j ( y ) -
<x,y>ef(u)] . 

B e d i n g u n g L M M G * : E i n K W P f erfüllt die Bedingung L M M G * : <-• V u e U : 
V x , y e X : V i J e K : [ V k e K \ { i , j } : [u k (x) = u k (y ) ] A u,(y) < u,(x) < U j ( x ) 
<Uj(y) <y,x>ef(u)] . 

Diese beiden Bedingungen haben nun noch eine weitere gemeinsame Implikat ion 
(ähnlich aber auch L M G und L M M G ) : Sie schließen alle Personen aus, die sich 
mit den Alternativen genau gleich gut stellen. Das kann getrennt als Bedingung 
der Eliminierung indifferenter Personen (EI) formuliert werden. 

B e d i n g u n g EI: 3 u \ u 2 e U : 3 M c K : [ V i e M : V x e X : [u>(x) = u 2 ( x ) ] A 
V h e K \ M : V x , y e X : [u j (x) = u j (y) A u h

2 (x) = u h

2 (y)] - f(u ') = f (u 2 ) ] . 

Ausgangspunkt der alternativen Charakterisierung ist nun das folgende grundle
gende Resultat, wonach die Bedingungen die Menge der denkbaren Kollekt iven 
Wohlfahrtsprinzipien auf jene zwei e inschränken , für die die Gerechtigkeitskrite
rien L M G * und L M M G * konstitutiv sind. (Wir führen die Beweise zu diesem 
und den folgenden Theoremen nicht an, weil sie relativ aufwendig sind). 

T h e o r e m 10/9: 
G e n ü g t ein K W P f mit ordinal vergleichbarer Informationsbasis den Be
dingungen SP, I, A und EI , so erfüllt es entweder Bedingung L M G * oder 
Bedingung L M M G * . 
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K a n n man nun zeigen, d a ß die Bedingungen SP, I, A und L M G * (bzw. L M M G * ) 
notwendig und hinreichend für das L M P (bzw. das L M M P ) sind (das kann auf 
prinzipiell ähnl iche Weise geschehen wie oben in der Beweisargumentation zu T. 
9/9 und zu den dazugehör igen Lemmata), so ergibt sich unmittelbar die folgende 
gemeinsame Charakterisierung. 

T h e o r e m 11/9: 
Erfüllt ein K W P f mit ordinal vergleichbarer Informationsbasis die Bedin
gungen SP, I, A und EI, so ist es entweder das L M P oder das L M M P . 

In die gemeinsame Charakterisierung kann nun auch das Utilitaristische Wohl
fahrtsprinzip ( U W P ) mit einbezogen werden, denn es ist nach T. 6/9 durch eine 
einheitenbezogen vol ls tändige Informationsbasis und die Bedingungen SP, I und 
A charakterisiert und erfüllt nach T. 7/9 die Bedingung U G , also auch Bedingung 
EI. Demnach läßt sich aufgrund der Theoreme 6/9 und 11/9 die folgende gemein
same Charakterisierung formulieren. 

T h e o r e m 12/9: 
E i n K W P f, das die Bedingungen SP, I, A und EI erfüllt, ist genau dann 
das U W P , wenn es eine einheitenbezogen vol ls tändige Informationsbasis hat, 
und genau dann das L M P oder das L M M P , wenn es eine ordinal vergleich
bare Informationsbasis hat. 

F ü r eine alternative gemeirisärne Charakterisierung k ö n n e n jedoch auch die Ge
rechtigkeitskriterien U G , L M G * und L M M G * herangezogen werden, die für das 
jeweilige Wohlfahrtsprinzip bzw. dessen lexikographische Version konstitutiv sind. 
Aufgrund der Theoreme 7/9 und 9/9 ergibt sich damit. 

T h e o r e m 13/9: 
E i n K W P f, das die Bedingungen SP, I und X erfüllt, ist das U W P , wenn es 
auch U G gehorcht, das L M P , wenn es auch L M G * gehorcht, und das 
L M M P , wenn es auch L M M G * gehorcht. 

Die gemeinsame Charakterisierung nach T. 12/9 hebt auf den Unterschied in den 
Informationsbedingungen ab. Das ist insofern problematisch als es unter einem 
ethischen Gesichtspunkt schwer zu rechtfertigen ist, durch Vorschrift einer be
stimmten Informationsbasis andere als die damit verknüpf ten Wohlfahrtsprinzi
pien auszuschalten (postuliert man bspw. eine ordinal vergleichbare Informations
basis, so wäre das utilitaristische Prinzip von vornherein ausgeschlossen). D a r ü b e r 
hinaus ist diese Charakterisierung nicht trennscharf genug, um zwischen dem -
diametral entgegengesetzten - L M P und L M M P zu unterscheiden. Wie oben an
gemerkt, bedürf te es also einer zusätzl ichen Aussch lußbed ingung , um eines dieser 
Wohlfahrtsprinzipien aus der Charakterisierung auszuschl ießen. 

Im Unterschied dazu trennt die gemeinsame Charakterisierung nach T. 13/9 alle 
drei Wohlfahrtsprinzipien voneinander, da sie auf dem Unterschied in den diesen 
Prinzipien zugrundeliegenden Gerechtigkeitskriterien U G , L M G * und L M M G * 
basiert. N u n implizieren die Bedingungen SP, I und A laut L . 1/9-3/9 die Bedin
gungen N und SA, so d a ß die Charakterisierung zugleich bedeutet, d a ß die ge
nannten Gerechtigkeitskriterien universalisierbar sind. 

Damit wird auch deutlich, d a ß das Maximin-Pr inz ip und seine lexikographische 
Erweiterung einem analogen Problem zu dem des utilitaristischen Prinzips ausge
setzt ist: Aufgrund seines 'Welfarismus 4 ist das Prinzip universell anwendbar, kann 
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also auch in Situationen eingesetzt werden, in denen seine Anwendung nicht an
gemessen erscheint. 

Die K r i t i k am DifTerenzprinzip von Rawls , z. B . von Harsanyi (1975), liefert- ähn 
lich wie die K r i t i k am utilitaristischen Pr inzip - eine ganze Reihe von Gegenbei
spielen, die zeigen sollen, d a ß seine Anwendung in bestimmten Fäl len zu inak
zeptablen Konsequenzen führt, z. B . zur systematischen Vernachläss igung begabter 
Personen (weil ihnen als den 'Bessergestellten 4 F ö r d e r u n g verweigert wird , die auf
grund des Differenzprinzips minder oder nicht begabte Personen erhalten, obwohl 
der Nutzen daraus für die Gesellschaft geringer ist als der aus der F ö r d e r u n g 
Begabter). 

Dabei wird von der K r i t i k allerdings oft übersehen , d a ß das Problem bei Rawls 
bereits entschärf t , wenn auch nicht vol ls tändig gelöst ist. Rawls geht dabei einen 
Weg, der nicht unähn l i ch dem ist, durch den der Regelutilitarismus zu einer sinn
vollen Anwendung des utilitaristischen Prinzips zu gelangen versucht: den der Spe
zifizierung des Anwendungsbereichs. 

Vorauszuschicken ist, d a ß bei Rawls, wie in Abschn. 9.1 ausgeführt , nicht So
z ia lzus tände im Sinne Arrows , sondern institutionelle Strukturen unter dem Ge
sichtspunkt ihrer Verteilungstendenz beurteilt werden. Daher wird der Begriff des 
gesellschaftlichen Grundgutes - der sozialen Grundlagen der Selbstachtung - ein
geführt und werden Prinzipien formuliert, die sich auf die Verteilung dieser G r u n d 
güter beziehen. N u n unterscheidet Rawls zwischen bestimmten Gruppen von 
G r u n d g ü t e r n , für die dann auch unterschiedliche Prinzipien gelten sollen, so d a ß 
das Differenzprinzip keineswegs auf alle G r u n d g ü t e r angewandt werden kann. 

D e m Differenz- oder Unterschiedsprinzip im weiteren Sinne (2. Grundsatz) ist bei 
Rawls ein 1. Grundsatz vorangestellt, der jedem ein gleiches Recht auf das um
fangreichste System gleicher Grundfreiheiten zuspricht, das mit dem gleichen Sy
stem für alle anderen verträgl ich ist. Dami t wird für bestimmte G r u n d g ü t e r , n ä m 
lich Rechte und Freiheiten, ein Prinzip der Gleichverteilung eingeführt , das dem 
Differenzprinzip lexikographisch vorgeordnet ist. 

A l s Teil des 2. Grundsatzes bezieht sich das Differenzprinzip im engeren Sinne 
(dessen Grundgedanken wir als Maximin-Pr inz ip formuliert hatten) hingegen ins
besondere auf die G r u n d g ü t e r E inkommen und Vermögen. D a r ü b e r hinaus geht 
in den 2. Grundsatz ein weiteres Prinzip ein: das der fairen Chancengleichheit, das 
für jeden gleiche Chancen fordert, in Ä m t e r und Positionen zu gelangen. 

Sind die Anwendungsbereiche der genannten Prinzipien in der geschilderten Weise 
spezifiziert, läßt sich der Einwand, d a ß die universelle Anwendung des Differenz
prinzips in manchen Fällen zu unvertretbaren Konsequenzen führt , nicht mehr 
aufrechterhalten. Tatsächl ich würde aus dieser Spezifizierung von Anwendungs
bereichen folgen, d a ß für das oben e rwähn t e Beispiel der F ö r d e r u n g begabter und 
weniger begabter Personen nicht das Differenzprinzip im engeren Sinne, sondern 
das Prinzip der fairen Chancengleichheit heranzuziehen ist. 

Andererseits bedeutet eine solche Spezifizierung zugleich, d a ß die genannten Pr in
zipien, insbesondere das Differenzprinzip, nicht universell, sondern nur mehr im 
jeweiligen Anwendungsbereich eingesetzt werden k ö n n e n . Das ist eine gewisse Be
sch ränkung , die aber notwendig erscheint, da sie es ermögl icht , Wohlfahrtsprin
zipien in einer Weise anzuwenden, die nicht von vornherein zu problematischen 
Ergebnissen führt. 
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Die hier vorgestellten Charakterisierungen sind mit dem Zie l entwickelt worden, 
durch Verwendung mögl ichs t schwacher und allgemein akzeptierter 'ethischer4 Be
dingungen eine universelle Beg ründung des jeweiligen Wohlfahrtsprinzips zu er
reichen. Dieser Versuch ist nicht vol ls tändig gelungen. Zwar ist ein Teil der Be
dingungen (SP, 1, A ) durchaus 'allgemein akzeptiert', auch ist richtig, d a ß für 
bestimmte Prinzipien sogar schwächere Bedingungen ausreichen würden , aber die
se Bedingungen gelten übe re ins t immend für alle drei Wohlfahrtsprinzipien, dis
kriminieren also nicht zwischen ihnen, und sie werden für die Charakterisierung 
herangezogen, weil sie nach L . 1/9-3/9 sehr 'starke' Implikationen haben. 

A u ß e r d e m wird für die Charakterisierung der Prinzipien noch jeweils eine Bedin
gung benöt ig t , die entweder die Informationsbasis besch ränk t (vgl. T. 12/9), also 
rein deskriptiver und nicht ethischer Natur ist, oder ein Kr i t e r ium bereitstellt (vgl. 
T. 13/9 bzw. T. 9/9), mit dem die eigentlich zu b e g r ü n d e n d e ' L ö s u n g 4 des Vertei
lungskonflikts durch das jeweilige Prinzip auf direktem Wege eingeführt wird. Die 
Charakterisierungen k ö n n e n demnach nicht als axiomatische Z u s a m m e n h ä n g e an
gesehen werden, die die Prinzipien universell beg ründen . W i r stehen damit vor 
dem Problem einer Konkurrenz von inhaltl ich unterschiedlichen Wohlfahrtsprin
zipien, für das die Mi t t e l der L k E keine L ö s u n g bieten, weil sie für diese Prinzipien 
zwar die notwendigen und hinreichenden Bedingungen angeben k ö n n e n , diese ih
rerseits aber in den entscheidenden Punkten nicht zu beg ründen vermögen. 

9.4 Ein Fairness-Prinzip 

Das Max imin -Pr inz ip und seine lexikographische Erweiterung haben - wie schon 
in Abschn. 9.1 er läuter t - den Nachtei l , d a ß sie andere als die am schlechtesten 
gestellten Personen benachteiligen können . Daher ist die Frage naheliegend, ob 
sich Prinzipien finden lassen, die die Grundidee des Maximin-Pr inz ips bewahren, 
aber solche Benachteiligungen vermeiden. 

Das Pr inzip der Gleichverteilung von Wohlfahrt (oder G ü t e r n ) bzw. der Aussichten 
darauf, das sich in diesem Zusammenhang zunächs t anbietet, weil es garantiert, 
d a ß niemand gegenüber den anderen benachteiligt ist, hat jedoch einen gravie
renden Nachtei l : Es lassen sich leicht Beispiele angeben, die zeigen, d a ß ungleiche 
Verteilungen gegenüber Gleichverteilungen von allen bevorzugt werden. 

Greifen wir noch einmal das Beispiel des Biertrinkers und des Diabetikers aus 
Abschn . 8.3.2 (Tab. 22) auf: Die Gleichverteilung wäre in diesem Zusammenhang, 
wenn jeder der beiden genau einen Liter Bier und einen Liter Mineralwasser er
halten w ü r d e . Jedoch ist unmittelbar einsichtig, d a ß beide Personen demgegenübe r 
eine Ungleichverteilung vorziehen würden , die dem Biertrinker zwei Liter Bier 
und dem Diabetiker zwei Li ter Mineralwasser gibt. Unterschiede in Bedürfnissen 
oder Vorlieben k ö n n e n dazu führen, d a ß Ungleichverteilungen gegenüber Gle ich
verteilungen bevorzugt werden und letztere sogar als ausgesprochen 'ungerecht' 
erscheinen. 

W i l l man dem Rechnung tragen, so kann das von Foley (1967) für ö k o n o m i s c h e 
Z u s a m m e n h ä n g e entwickelte Konzept der Neidfreiheit herangezogen werden, das, 
verknüpf t mit dem Begriff der Effizienz im Sinne des Pareto-Prinzips, zum Konzept 
der Fairness führt. 

Bezogen auf Positionszuordnungen beneidet eine Person i eine andere Person j , 
wenn sie die Positionszuordnung der anderen Person gegenüber der eigenen vor-
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zieht, so d a ß für i : <#(j)> <M0> G g (0- E in neidfreier (Arrowscher) Zustand ist dem
nach einer, in dem keine Person solche Präferenzen bezüglich der Positionszuord
nungen hat, so d a ß sich die Menge der neidfreien Z u s t ä n d e N ( S ) wie folgt angeben 
läßt. 

D e f i n i t i o n 17/9: N ( S ) : = { x E S | V i , j e K : <</>(i), 0(j)> e g(i)}, wobei hier und im 
folgenden V x , y e X : x = <</>, z> und y = z'> sowie S c X ist. 

F ü r die Bestimmung paretoeffizienter (Arrowscher) Z u s t ä n d e greifen wir auf den 
in Abschn . 8.3 eingeführten Begriff eigenorientierter Präferenzen ( D . 14/8) zurück, 
wonach <0, e g(i) <0(i), </>'(0> G g(0- E i n effizienter Zustand liegt demge
genüber vor, wenn es keinen anderen gibt, der ihm gegenüber übere ins t immend 
vorgezogen wird, so d a ß die Menge der effizienten Z u s t ä n d e E(S) wie folgt an
gegeben werden kann. 

D e f i n i t i o n 18/9: E(S) = { x E S | - i 3 y e S : V i e K : <0', <£> e g(i)}. 

Die Menge der fairen Zus t ände F(S) setzt sich dann aus den Z u s t ä n d e n zusammen, 
die zugleich neidfrei und effizient sind. 

D e f i n i t i o n 19/9: F(S): = N ( S ) n E ( S ) . 

Das Problem liegt darin, d a ß ein neidfreier Zustand nicht immer zugleich effizient 
ist und umgekehrt ein effizienter Zustand nicht immer zugleich neidfrei, so d a ß 
die Menge der fairen Zus t ände in vielen Fäl len leer sein wird. Das zeigt das folgende 
Beispiel, bei dem von den in Tab. 29 angegebenen Präferenzen der Personen 1 und 
2 hinsichtlich der Positionszuordnungen von </> und <f>' ausgegangen wird. 

1 2 

<P'(2) <t>'(2) 
*'(1) 

<p (1) <P (2) 
0 ( 2 ) 4> (1) 

Tab. 29: Neidfreie und effiziente Z u s t ä n d e 

Offensichtlich wird von beiden Personen <j>' gegenüber 0 vorgezogen, denn es ist 
<</>'(l), 0(1)> E g ( l ) und <0'(2), (f)(2))> E g(2). Von den entsprechenden A r r o w 
schen Z u s t ä n d e n <</>,z> und <</>', z> ist also nur der letztere effizient. Hingegen 
ist nicht <0', z>, sondern <0, z> neidfrei, denn nur in diesem Zustand ziehen beide 
Personen die jeweils eigene Position gegenüber der des anderen vor: <</>(l), </>(2)> 
E g ( l ) und <0(2), 0(1)> E g(2). Die Schnittmenge F(S) der beiden Mengen 
N ( S ) = {<(/>,z>} und E(S) = {<(/>',z>} ist jedoch leer, d.h. es gibt in diesem Fa l l 
keinen fairen Zustand. 

Angesichts dieses Beispiels stellt sich die Frage, unter welchen U m s t ä n d e n und 
Bedingungen sich faire Zus tände ergeben k ö n n e n . W i r wollen diese Frage so an
gehen, d a ß wir eine Funkt ion konstruieren, die es erlaubt, aufgrund einer beliebigen 
erweiterten Präferenzs t ruktur g faire Z u s t ä n d e zu generieren, und dann fragen, 
welchen Bedingungen diese Funkt ion gehorchen m u ß , ohne in Wide r sp rüche zu 
geraten. 

Die bisher diskutierten Kollektiven Wohlfahrtsprinzipien werden in der Regel nicht 
zu Präferenzen führen, die neidfreie Z u s t ä n d e auszeichnen. Das ist für das uti l i -
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taristische Prinzip unmittelbar ersichtlich und gilt, wie eingangs e rwähnt , auch 
für das Maximin-Pr inz ip und seine lexikographische Erweiterung. Statt eines K o l 
lektiven Wohlfahrtsprinzips werden wir daher ein Kollektives Auswahlprinzip ein
führen, das analog zu einer Kol lekt iven Auswahlfunkt ion konstruiert ist (vgl. 
Abschn. 4.5). 

Legt eine Funk t ion a für beliebige erweiterte Prä fe renzs t ruk tu ren g jeweils für 
alle nicht-leeren Teilmengen S von X eine nicht-leere Auswahlmenge a(S) fest, 
dann soll das zugrundeliegende Aggregationsprinzip f (R = f(g) bzw. P = f(g)) 
als Kollektives Auswahlprinzip ( K A P ) bezeichnet werden. 

D e f i n i t i o n 20/9: E i n Aggregationsprinzip ist ein K A P a: Vg e G: VS e Pot(X)\0: 
[a(S)*0]. 

U m die gestellte Frage zu beantworten, ist es zunächs t naheliegend, für das K A P 
die Bedingung der Fairness (F) zu fordern. 

B e d i n g u n g F (Fairness): E i n K A P a erfüllt die Bedingung F: Vge G: 
[ V S e P o t ( X ) \ 0 : [ F ( S ) * 0 -> a(S) <= F ( S ) ] ] . 

Des weiteren benöt igen wir eine Besch ränkung der erweiterten Präferenzs t ruk turen 
g. W i r wollen hier nicht so weit gehen, die vol ls tändige Ident i tä t zu verlangen 
(wodurch für Allgemeine Wohlfahrtsprinzipien nach D . 1/9 eine e ingeschränkte 
erweiterte Prä fe renzs t ruk tur g° zugrundegelegt wird), sondern begnügen uns mit 
der Forderung nach schwacher,Identität.in Abschnit t 8.3.2 (D . 20/8) die besagt, 
d a ß die eigenorientierten Präferenzen jeder Person ( D . 14/8) von jeder anderen 
Person unve rände r t ü b e r n o m m e n werden sollen. 

Schließlich sind, wie für Auswahlfunktionen, auch für Auswahlprinzipien die Aus
wahleigenschaften a, ß etc. von Bedeutung (diese gelten für Auswahlprinzipien, 
wenn in ihren Formulierungen in Abschn. 1.4 und 5.4 jeweils das a durch a ersetzt 
wird). W i r ziehen hier besonders die Eigenschaft der P fadunabhäng igke i t (PU) 
heran, die sich, wie in Abschn. 5.4 ausgeführt , in die Eigenschaften der oberen 
Tei lpfadunabhängigkei t ( O P U ) und der unteren Tei lpfadunabhängigkei t ( U P U ) 
zerlegen läßt , so d a ß P U «-> O P U A U P U . Dabei ist O P U äquiva len t zu a und 
U P U äquivalent zu e. Letztere ist demnach als Eigenschaft der Auswahlkonsistenz 
bei Mengenerweiterung recht schwach. Sie besagt, d a ß die Auswahlmenge aus der 
' g rößeren 4 Menge keine echte Teilmenge der Auswahlmenge aus der 'kleineren' 
Menge sein darf (vgl. Abschn. 5.4). U m so mehr erstaunt das folgende Resultat. 

T h e o r e m 14/9: 
Es gibt kein K A P a, das bei schwacher Ident i tä t der zugrundeliegenden 
Prä fe renzs t ruk tur g zugleich Bedingung F und Eigenschaft e erfüllt. 

F ü r den Beweis, den wir hier nur skizzieren, genügt ein Beispiel einer erweiterten 
Präfe renzs t ruk tur g, für die Bedingung F und Eigenschaft e inkompatibel sind. 
W i r gehen von der in Tabelle 30 wiedergegeben erweiterten Prä fe renzs t ruk tur g 
aus, die der schwachen Ident i tä t genügt , und nehmen an, d a ß S = {<0, z>, z'>} 
und T = {<</>, z>, <(/>',z'>, <</>",z">}. D a n n m u ß aufgrund der Bedingung F: 
a(S) = F(S) = S und a(T) = F ( T ) = {<<M>} sein. A l s o ist S c T , aber 
a(T) c a(S), im Widerspruch zu e (vgl. Abschn. 5.4). 

Dieses Theorem schränk t die Mögl ichke i ten der Formulierung von Fairness-Prin-
zipien ganz erheblich ein, weil es zeigt, d a ß bereits eine sehr schwache Forderung 
nach Auswahlkonsistenz bei Mengenerweiterung mit der Bedingung F in Wider-
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1 2 

4> (i) 0"(2) 
0"(2) </>' (2) 
*"(!) 4> (2) 
V (i) 0 (1) 
V (2) 
4> (2) 

Tab. 30: Inkompa t ib i l i t ä t von Bedingung F und Eigenschaft c 

spruch gerät . Es scheint daher unausweichlich zu sein, diese Bedingung abzu
schwächen und nicht auf der vollen Fairness zu bestehen. Dazu führen wir zunächs t 
eine E i n s c h r ä n k u n g des Pareto-Prinzips ein. 

B e d i n g u n g BP (Bedingtes Pareto-Prinzip): E i n K A P a erfüllt Bedingung BP: <-* 
V g e G : V x , y e X : [ N ( { x , y}) = 0 A V i e K : [«</>, z>, <<£', z'>> e g ( i ) ] -
a({x,y}) = {x}]. 

D a r ü b e r hinaus kann die Bedingung der Fairness zur Fairness-Inklusion abge
schwächt werden, um den Fa l l abzudecken, d a ß die Menge der fairen Z u s t ä n d e 
leer ist. D a z u führen wir die Hilfsrelation 'neidfreier' ( R N ) ein, die wie folgt definiert 
ist. 

D e f i n i t i o n 21/9: V x , y e X : [ < x , y > e R N : ^ n [ y e N ( X ) A x<£N(X)] ] . 

Damit läßt sich die Bedingung der Fairness-Inklusion wie folgt formulieren. 

B e d i n g u n g FI (Fairness-Inklusion): Ist V g e G und V S e P o t ( X ) : F (S) = 0, dann 
gilt V x , y e X : (a) x e S A <X, y> e R N A y e a(S) -> x e a(S) und (b) x e S A V i e K : 
<x,y>eg(i) A y e a ( S ) - x e a ( S ) . 

Die Bedingung besagt, d a ß ein Zustand, der 'neidfreier' oder 'effizienter' ist als 
ein Zustand, der sich schon in der Auswahlmenge befindet, ebenfalls in die Aus
wahlmenge gehör t . Allerdings s toßen wir auch mit diesen A b s c h w ä c h u n g e n noch 
auf Probleme, wie das folgende Theorem zeigt. 

T h e o r e m 15/9: 
Es gibt kein K A P a, das bei schwacher Ident i tä t der zugrundeliegenden 
erweiterten Präferenzs t ruktur g zugleich Bedingung BP und FI sowie Eigen
schaft a erfüllt. 

W i r begnügen uns auch hier mit der Skizzierung der Beweisidee und ziehen dazu 
die in Tab. 31 wiedergegebene erweiterte Präferenzs t ruk tur g heran, die der schwa
chen Ident i tä t genügt . Es sei S = {x = <</>,z>, y = <(/>',z'>} und T = {x = <0,z>, 
y = <0',z'>, z = <0",z">}. Offenkundig ist N ( T ) = {<(/>", z">} und wegen BP: 
a(S) = {<(/>,z>}. Bezüglich a(T) können die Fälle auftreten, d a ß <</>,z> oder 
<(/>', z'> Element von a(T) ist. In beiden Fäl len gilt nach Bedingung FI (a): 
<0", z"> e a(T). Setzen wir umgekehrt <0", z"> e a(T) voraus, so m u ß nach FI 
(b) <</>,z> und <(/>', z'> Element von a(T) sein. Demnach a (T) = T. Das aber be
deutet, d a ß <</>',z'> e S und <0',z'> e a(T), jedoch <(/>', z')^a(S), im Widerspruch 
zu a. 
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1 2 

<t> (2) 0 (1) 
4> ( i ) «/» (2) 
4>' (2) 4>' (1) 
<t>' (1) </>' (2) 
f (1) 

>"(2) <F(i) 

Tab. 31: I n k o m p a t i b i l i t ä t der Bedingungen B P und F I und der Eigenschaft a 

Eine A b s c h w ä c h u n g von a ist die Eigenschaft rj, die auch als Eigenschaft der ' A u s 
wahl-Stabi l i tä t 4 bezeichnet wird . 

E i g e n s c h a f t rj: V S e P o t ( X ) : [a(S) = a(a(S))]. 

O P U ebenso wie a implizieren rj, jedoch nicht umgekehrt. Diese Eigenschaft beruht 
auf dem Gedanken, d a ß die Elemente einer Auswahlmenge (wenn diese mehr als 
ein Element umfaß t ) als gleichwertig anzusehen sind, so d a ß eine nochmalige A n 
wendung eines Auswahlprinzips auf die Auswahlmenge nicht zwischen deren Ele
menten diskriminieren darf, also nicht ein Element gegenüber anderen auszeichnen 
soll. 

A l s Implikation von O P U (bzw. a) erscheint die Auswahleigenschaft rj auf den 
ersten Bl ick recht schwach. Sie hat aber dennoch Trennschärfe , was sich daran 
zeigt, d a ß die Borda-Regel dieser Eigenschaft nicht genügt . Wenden wir die Borda-
Regel näml ich auf die in Tabelle 32 (a) wiedergegebene Präfe renzs t ruk tur an, so 
ergibt sich aufgrund des Rangs der einzelnen Alternativen in den individuellen 
Präferenzen bzw. der entsprechenden Punktwerte (wie sie in Tab. 32 angegeben 
sind) jeweils die Punktsumme 5 für die Alternativen z und w und die Summe 4 
für x und y. Die Auswahlmenge besteht demnach aus z und w, so d a ß a(S) = {z, w} 
für S = {x, y, z, w}. 

Punkte i j k 

3 w z x 
2 y w z 
1 x y y 
0 z x w 

Punkte i j k 

1 w z z 
0 z w w 

(b) 
Tab. 32: Verletzung der Eigenschaft // durch die Borda-Regel 

W i r d nun auf die Auswahlmenge a(S) unter Zugrundelegung der Rangfolge von 
z und w in der Prä fe renzs t ruk tur von Tab. 32 (a), wie sie Tab. 32 (b) zeigt, erneut 
die Borda-Regel angewandt, so erhäl t z eine höhere Punktsumme als w, so d a ß 
a(a(S)) = {z}. Es ist also a(S) =}= a(a(S)), im Widerspruch zu n . 

U m innerhalb der abgesteckten Grenzen ein widerspruchsfreies Fairness-Prinzip 
zu entwickeln, formulieren wir zunächs t - zusätzlich zur Hilfsrelation ,neidfreier' 
( R N ) - eine weitere Hilfsrelation 'effizienter4 ( R E ) . 
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D e f i n i t i o n 22/9: V x , y e X : [ < x , y > e R E : <-> V i e K : <x ,y>eg( i ) ] . 

Bezeichnen wir den asymmetrischen Teil der Relationen R N bzw. R E mit P ( R N ) 
bzw. P ( R E ) , so bildet die Vereinigung dieser Relationen den asymmetrischen Teil 
der Fairness-Relation R F . 

D e f i n i t i o n 23/9: P ( R F ) : = P ( R E ) u P ( R N ) . 

N a c h D . 23/9 gilt <x, y> e P ( R F ) genau dann, wenn x 'effizienter' oder 'neidfeier' 
als y ist. A u f dieser Grundlage läßt sich ein 'faires' Auswahlprinzip definieren, 
das auf eine Idee von Go ldman und Sussangkarn (1978) zurückgeht und das wir 
daher als G S - P r i n z i p bezeichnen wollen. 

D e f i n i t i o n 24/9: E i n K A P a ist das GS-Pr inz ip : <-+ V g e G : [ a G S ist wohlbestimmt 
A a G S ( S ) = { x e S | V y e S : « x , y> e P ( R * F ) v <y, x > £ P ( R * F ) ) } ] , wobei P ( R * F ) 
die transitive Schl ießung von P ( R F ) ist (vgl. D . 21/4). 

Dieses Pr inzip erzeugt eine Auswahlmenge, deren Elemente alle fairen Z u s t ä n d e 
umfaß t , wenn die Menge der fairen Z u s t ä n d e nicht leer ist; es genügt daher Be
dingung F . Ist die Menge der fairen Z u s t ä n d e leer, so enthä l t die Auswahlmenge 
alle neidfreien und effizienten Zus t ände ; das Prinzip genügt also auch Bedingung 
F L Weiterhin ist leicht zu sehen, d a ß es nicht die Pareto-Bedingung in der üblichen 
Formulierung, jedoch die Bedingung B P erfüllt. 

D a das GS-Pr inz ip als Kollektives Auswahlpr inzip analog zu einer Kollekt iven 
Auswahlfunkt ion konstruiert ist, kann man annehmen, d a ß hier ein Ana logon zu 
Theorem 7/4 gilt. Das w ü r d e bedeuten, d a ß das GS-Pr inz ip eine entsprechend 
umformulierte Irrelevanz-Bedingung ebenso wie eine umformulierte Bedingung 
des Ausschlusses der Dikta tur (die sich sogar zur Bedingung der A n o n y m i t ä t ver
s tä rken läßt) erfüllen kann. 

Insoweit ist das Zie l erreicht: W i r haben ein Auswahlpr inzip gefunden, das die 
Forderung nach Fairness in ausreichendem M a ß e erfüllt und ebenso die (Arrow
schen) Bedingungen der Irrelevanz und der A n o n y m i t ä t sowie der Paretooptima
lität im Sinne von Bedingung B P . 

Das Problem liegt darin, d a ß , um die Erfüllung dieser Forderungen zu garantieren, 
hinsichtlich der Konsistenz der Auswahl erhebliche Abstriche gemacht werden 
müssen . Das GS-Pr inz ip genügt weder der Eigenschaft a noch der Eigenschaft 8 
(wie sich durch Beispiele wie nach Tab. 30 und 31 leicht nachweisen läßt) , sondern 
nur der oben er läuter ten A b s c h w ä c h u n g von a: der Eigenschaft rj. 

Dieser Sachverhalt hat Folgen: D a das GS-Pr inz ip weder O P U noch U P U erfüllt, 
also nicht p f a d u n a b h ä n g i g ist, m u ß es nach den Erkenntnissen aus Abschn. 5.4 
(die hier analog anwendbar sind) manipula t ionsanfä l l ig sein. 

Welche Elemente in die Auswahlmenge gelangen, häng t also ganz davon ab, in 
welcher Reihenfolge die Z u s t ä n d e aggregiert werden. Zwar garantiert das G S -
Prinzip, d a ß die ausgewähl ten Z u s t ä n d e fair oder neidfrei oder effizient sein wer
den, wegen der Abhäng igke i t des kollektiven Resultats von der 'Abstimmungs
folge' aber kann es sein, d a ß sich in der Auswahlmenge effiziente Z u s t ä n d e be
finden, obwohl es neidfreie Z u s t ä n d e gibt, oder d a ß unter den neidfreien Zus t änden 
willkürlich ausgewähl t wird . 

E i n weiterer kritischer Punkt ist, d a ß das GS-Pr inz ip als Auswahlprinzip in vielen 
Fäl len umfangreiche Indifferenzklassen generieren kann. W i l l man aber - durch 
welches Verfahren auch immer - eine ' g roße ' Auswahlmenge auf ein Element re-
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duzieren, so stellt sich das in Kapi te l 5 thematisierte Problem des Resultats von 
Gibbard und Satterthwaite ( R G S ) , das analog auch für Kollekt ive Auswahlpr in
zipien und damit ebenso für das GS-Pr inz ip gilt: Entweder wird das Prinzip 'dik
tatorisch 4 gehandhabt, d. h. eine bestimmte Person wähl t unter den fairen, neid
freien oder effizienten Z u s t ä n d e n einen aus, oder die Auswahl ist strategieanfäll ig, 
so d a ß sie durch bewuß te Veränderungen individueller Präferenzen beeinflußt wer
den kann. 

Es gibt ein weiteres Problem, das aber erst durch eine ö k o n o m i s c h e Analyse deut
lich wird: Faire Z u s t ä n d e in einem ö k o n o m i s c h e n Sinne, also z. B . faire A l l o k a -
tionen, lassen sich nur mittels erheblicher Eingriffe in ö k o n o m i s c h e Abläufe auf
rechterhalten. W i r k ö n n e n diese Analyse hier nicht im einzelnen vorstellen, sondern 
deuten im folgenden nur die wichtigsten Ergebnisse an. 

Al lokat ionen, also z. B . Verteilungen von G ü t e r n auf die Personen, sind fair, wenn 
sie neidfrei und paretoeffizient sind, so d a ß keine Person das G ü t e r b ü n d e l einer 
anderen Person gegenüber dem eigenen vorzieht und es keine andere Verteilung 
gibt, die niemanden schlechter und mindestens eine Person besser stellt. Die für 
Ö k o n o m e n interessante Frage ist, ob es Al lokat ionen dieser A r t geben kann. 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist das der F a l l . Angenommen wir haben eine 
Anfangsausstattung der Individuen, die jedem ein genau gleiches G ü t e r b ü n d e l gibt. 
Eine solche A l loka t i on ist neidfrei, wegen der Verschiedenheit der Bedürfnisse und 
Vorlieben in der Regel aber nicht effizient. Erlauben wir nun den Individuen, ihre 
G ü t e r zu verkaufen und entsprechend ihrer Vorlieben von anderen zu kaufen bis 
das Marktgleichgewicht erreicht ist, so ist die daraus resultierende Al loka t i on fair. 

Diese Voraussetzungen sind sehr restriktiv: Z u m einen m u ß die Gleichverteilung 
der Anfangsausstattung - etwa durch eine umverteilende Besteuerung - in gewissen 
A b s t ä n d e n wiederhergestellt werden, denn nur eine Gleichverteilung von G ü t e r n 
oder Einkommen sichert die Fairness der aus dem Marktgleichgewicht resultie
renden Al loka t ion . Eine nicht-gleiche, aber faire Ausgangsallokation kann bereits 
zu einer nicht-fairen A l loka t i on im Marktgleichgewicht führen. 

Z u m anderen müssen alle Ge ld - und Güte r t rans fe r s über den M a r k t vorgenommen 
werden. Das schaltet Schenkungen, Donationen, Stiftungen u.a. aus und w ü r d e 
unser gesamtes Erbrecht obsolet machen. Der G r u n d dafür ist, d a ß N i c h t - M a r k t -
Transfers die durch das Marktgleichgewicht erreichte (faire) A l loka t ion verzerren 
können . 

W i r haben die Frage der Produkt ion zunächs t auße r acht gelassen, aber es ist 
klar, d a ß die 'Gerechtigkeit ' einer A l loka t ion auch daran gemessen wird, ob und 
wieweit der Einzelne zur Produkt ion der G ü t e r beigetragen hat. Die Frage w ä r e 
nur dann einfach zu beantworten, wenn wir davon ausgehen k ö n n t e n , d a ß jeder 
einen genau gleichen 'Arbeitsbeitrag' zum ö k o n o m i s c h e n Gesamtprodukt liefert. 
Aufgrund der unterschiedlichen Begabungen und Fäh igke i ten der Individuen m ü s 
sen wir aber nicht nur davon ausgehen, d a ß jeder einen vom anderen sehr ver
schiedenen Arbeitsbeitrag leistet, sondern d a r ü b e r hinaus annehmen, d a ß dieser 
Beitrag nicht in jedem F a l l zu den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben kor
respondiert. Fähigke i ten aber sind nicht einfach transferierbar. 

F ü r dieses grundsätz l iche Problem werden in der Literatur vor allem zwei Auswege 
angeboten. M a n nimmt entweder eine gewisse Substituierbarkeit von Fäh igke i t 
durch Leistung an und gelangt so zu einem Begriff von 'Leistungs-Fairness' oder 
Leistungsgerechtigkeit. Oder aber man geht davon aus, d a ß die Fäh igeren bereit 
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und in der Lage sind, für die weniger Fäh igen zu arbeiten. Eine Rechtfertigung 
dafür k ö n n t e sein, d a ß die Verteilung der Fähigkei ten und Begabungen auf die 
Individuen das Resultat einer na tür l ichen Lotterie ist, so d a ß niemand ein exklu
sives Recht auf Nutzung seiner Fäh igke i ten hat. Diese Über l egung würde so etwas 
wie 'Fäh igke i t s -Fa i rnes s 4 beg ründen . 

Wie läßt sich die Substitution von Fähigkei t durch Leistung denken? M a n kann 
sich vorstellen, d a ß der weniger Fäh ige mehr leistet, also z. B . länger arbeitet, um 
die geringere Fähigke i t auszugleichen. E i n darauf aufbauender Begriff von ' L e i -
stungs-Fairness 4 w ü r d e bedeuten, d a ß die individuellen G ü t e r - O u t p u t - B ü n d e l mit
einander verglichen werden und d a ß von zwei Personen, die über ein genau gleiches 
G ü t e r - O u t p u t - B ü n d e l verfügen, nicht die eine Person die andere beneiden darf, 
weil die andere in der Lage war, sich dieses Bündel in kürzerer Zeit zu erarbeiten 
(so d a ß sie dementsprechend mehr Freizeit hat). Unter dieser Voraussetzung ist 
eine A l l o k a t i o n leistungsfair, wenn in ihr niemand das G ü t e r - O u t p u t - B ü n d e l eines 
anderen gegenüber dem eigenen vorzieht. 

A l s Anfangsausstattung erhäl t jedes Individuum ein gleiches G ü t e r b ü n d e l (oder 
gleiches Einkommen) sowie eine Einheit an Freizeit. W i r d das (Walras'sche) M a r k t 
gleichgewicht erreicht, so läßt sich zeigen, d a ß die daraus resultierende Al loka t ion 
'leistungsfair 4 im geschilderten Sinne ist. Eine Korrektur nach Unterschieden in 
den individuellen Fähigkei ten findet nicht statt. 

Abgesehen von den schon notierten Problemen (periodische Wiederherstellung 
der anfanglichen Gleichverteilung und Aussch luß von Nicht-Markt-Transfers) ist 
diese Konzept ion mit zwei weiteren Schwierigkeiten belastet. Sie dürfte zum einen 
nur anwendbar sein, wenn in der Produkt ion relativ einfache Technologien vor
herrschen, denn man kann sich zwar bei einfachen Tät igkei ten einen Ausgleich 
mangelnder Fähigke i t durch mehr Leistung (insbesondere mehr Arbeit) vorstellen, 
kaum mehr aber bei komplexen Tät igkei ten . Z u m anderen vernachlässigt sie alle 
Personen, die die erforderliche Leistung aus G r ü n d e n nicht erbringen k ö n n e n , die 
sie selbst nicht zu vertreten haben (Behinderte, Kranke , Al te etc.). F ü r diese Fälle 
läßt sich aber eine 'Vers icherungslösung 4 vorstellen. 

Der zweite Weg ist der einer vol ls tändigen Korrektur der individuellen Unterschie
de in den Fäh igke i ten . Die entsprechende Konzept ion von Fairness fußt auf einem 
Vergleich der individuellen Güte r -Fre ize i t -Bünde l , so d a ß eine Al loka t ion 'fähig
keitsfair 4 ist, wenn in ihr niemand das Güter -Fre ize i t -Bündel eines anderen ge
genüber dem eigenen vorzieht. Von zwei Personen, die über ein genau gleiches 
Güte r -Fre ize i t -Bünde l verfügen, darf die eine Person nicht die andere beneiden, 
weil die andere in derselben Zeit weniger geleistet hat (womit deren Freizeit als 
'billiger 4 erworben erscheint). Die Korrektur der Unterschiede in den individuellen 
Fähigke i ten wird in dieser Konzept ion also über den Umweg der Gleichsetzung 
von Freizeit hergestellt: Die Freizeit des Fähigeren wird genau gleich bewertet wie 
die des weniger Fäh igen und damit ergibt sich der Effekt, d a ß der Fähigere mit 
seiner - gemessen am Output - teuren Freizeit den weniger Fäh igen mit seiner 
'billigeren 4 Freizeit 'bezahlt 4. 

A l s Anfangsausstattung erhäl t jedes Individuum wie oben ein gleiches G ü t e r b ü n d e l 
(oder gleiches Einkommen) sowie einen gleichen Ante i l an der Freizeit aller Indi
viduen. A u c h hier läßt sich zeigen, d a ß bei Erreichen des (Walras'sehen) Mark t 
gleichgewichts eine A l loka t i on entsteht, die im geschilderten Sinne 'fähigkeitsfair 4 

ist. 
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Das Problem dieser Konzept ion von Fairness ist na tür l ich , d a ß sie das genaue 
Gegenteil der 'Leistungs-Fairness' darstellt und den Fäh igen gewissermaßen be
straft, wenn er produktiver ist als andere. W ä h r e n d ihm die 'Leistungs-Fairness 4 

die F rüch t e seiner Arbei t läßt , werden sie ihm durch die 'Fäh igke i t s -Fa i rness 4 be
schnitten, weil seine Freizeit (das Komplement seiner Arbeitszeit) nicht mehr wert 
ist als die aller anderen: E r arbeitet in diesem Sinne für andere. 

A u c h wenn diese Konzept ion mit dem oben angeführ ten Argument der ' na tür l ichen 
Lotterie der Begabungen 4 gerechtfertigt werden könn te , so bleibt dennoch die F ra 
ge, ob damit nicht ein wichtiger Anre iz hinsichtlich der Arbeitsmotivation verloren 
geht. Jedenfalls ist festzuhalten, d a ß sich eine solche Konzept ion von Fairness 
insbesondere für die produktiven und innovativen Tät igkei ten ganz auf die intrin
sische Mot iva t ion der Individuen verlassen m u ß . 

Es hat sich in diesem Abschnit t gezeigt, d a ß der Gedanke der Fairness durchaus 
attraktiv ist, da er einen wichtigen Schritt über die Idee des Maximin-Pr inz ips 
hinausgeht. Andererseits aber erwies sich, d a ß das Konzept der Fairness - ob als 
GS-Pr inz ip formuliert oder in seiner ökonomischen Umsetzung betrachtet - mit 
so erheblichen Problemen belastet ist, d a ß es kaum praktikabel erscheint und in
sofern die Grenze dessen markiert, was im Sinne sozialer Gerechtigkeit realisti
scherweise erreichbar ist. 

L i t e r a t u r . Baumol (1986), K a p . 1-3, d 'Aspremont (1985), Feldman (1980), K a p . 8, H a m -
mond (1976), Harsanyi (1977,1980), K e r n (1980,1980*), Ko l l e r (1987), Teil I, K o l m (1972), 
M o u l i n (1988), K a p . 1 und 2, Rawls (1975), von Ro thk i r ch (1981), Teil II und III, Schmidt 
(1991), K a p . V , Sen (1970), K a p . 9 und 9*, Sen (1977*), Sen (1986), Abschn . 6, Sen & 
Wil l iams (1982), Suzumura (1983), K a p . 5 und 6, Thomson & Varian (1985), Varian (1981), 
Abschn . 7.7. 

A n m e r k u n g e n : W i r diskutieren in Abschn . 9.1 die Präz is ie rung des Grundgedankens des Di f 
ferenzprinzips, die Sen (1970), K a p . 9, in Gestalt des von ihm so bezeichneten M a x i m i n -
Prinzips als einer der ersten vorgelegt hat. Allerdings ziehen wir zur Formul ierung dieses 
Prinzips die in Abschn . 8.3 e ingeführ te Posi t ionen-Notat ion heran, weil sie uns besser geeignet 
erscheint, den Grundgedanken des Differenzprinzips zu erfassen. Das Schema in A b b . 25 
ist aus K e r n (1980*), S.228, ü b e r n o m m e n . Das Beispiel des Abstimmungsparadoxes für 
Positionszuordnungen in Tab. 24 und die daran a n k n ü p f e n d e Feststellung, d a ß auch für die 
Aggregation von Positionszuordnungen ein Resultat nach dem Muster des Theorems von 
A r r o w gilt, wi rd bes tä t ig t durch Theorem 1 in Roberts (1980), S.411. 
Das in D . 1/9 definierte Allgemeine Wohlfahrtsprinzip entspricht einer G e n e r a l i z e d s o c i a l w e l -

f a r e f u n c t i o n ( G S W F ) bei H a m m o n d (1976), S. 796, und Roberts (1980), S.410. Die Da r 
legung der ' u r sp rüng l i chen Situation 4 { o r i g i n a l p o s i t k m ) findet sich bei Rawls (1975) in K a p . 3, 
Abschn . 2 0 - 2 5 , und die darauf aufbauende Herleitung des Differenzprinzips im selben K a 
pitel, Abschn . 26 -30 . Die Defini t ion des Maximin-Prinzips nach D . 2 / 9 folgt der Idee von 
Sen (1970), D . 9 * 5 in Abschn . 9*4, S. 157. Die Definition des Prinzips der S-Gerechtigkeit 
in D . 3 / 9 folgt der Formul ierung in H a m m o n d (1976), S. 797, sowie D .9*3 in Sen (1970), 
S. 153. Theorem 1/9 entspricht T. 9*5 in Sen (1970), S. 157; der Beweis findet sich dort. Theo
rem 2/9 und 3/9 entspricht T. 9*6 und L . 9*b in Sen (1970), K a p . 9*, S. 158. Die ansch l i eßenden 
kritischen Anmerkungen zum M a x i m i n - P r i n z i p folgen ebenfalls z .T. Sen (1970), K a p . 9 , 
S. 135 ff. Das Zahlenbeispiel von Tab. 26 ist ü b e r n o m m e n von Sen (1970), S. 139. Das A r 
gument der 'Verkettung' der Aussichten findet sich bei Rawls (1975), S. 101 ff. 
F ü r die Darstellung der Charakterisierung des utilitaristischen Prinzips in Abschn . 9.2 haben 
wir uns vor allem auf d 'Aspremont & Gevers (1977), Deschamps & Gevers (1978), Harsanyi 
(1977) und Sen (1977*) gestütz t . Die diesbezügl ichen Ergebnisse sind in d 'Aspremont (1985), 
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von R o t h k i r c h (1981) und Sen (1986) noch einmal rekapituliert. In D . 7 /9-10/9 werden das 
Utilitaristische Wohlfahrtsprinzip, das Utilitarismus-Prinzip, das Maximin-Prinzip sowie das 
Lexikographische Maximin-Prinzip als Kol lekt ive Wohlfahrtsprinzipien formuliert. Letztere 
entsprechen den S o c i a l W e i f a r e F u n c t i o n a l s ( S W F L ) im Sinne von Sen (1986), S. U l i f. 
Yaa r i (1981) hat mit guten G r ü n d e n E i n w ä n d e dagegen erhoben, d a ß das utilitaristische 
Pr inzip in Formulierungen wie D . 7/9 bzw. D . 8/9 als einfache Aufsummierung der indivi 
duellen 'Nutzenwerte ' dargestellt wi rd , denn damit werde unterstellt, d a ß jede Person mit 
'gleichem Gewicht ' in die Aufsummierung eingehe. W i r behalten diese Formulierungen, die 
den in der Literatur übl ichen entsprechen, vgl. Sen (1977*), S. 1546ff., dennoch bei, weil 
wir meinen, d a ß Yaaris E inwand in erster Lin ie das Problem der Vergleichbarkeit und Mes
sung individuellen Nutzens betrifft. Wie oben in Abschn . 8.4 e r läu te r t , k ö n n e n je nach ' L ö 
sung* dieses Problems die Personen ta tsächl ich unterschiedlich 'gewichtet' sein. W i r gehen 
hier zur Vereinfachung davon aus, d a ß eine a d ä q u a t e M e ß - und Vergleichsmethode vorliegt 
und in die Formul ierung des U W P bzw. des U P eingeht. 

Theorem 4/9 und 5/9 entspricht T. 1 und T. 2 in Sen (1977*), S. 1543 f. L e m m a 1/9 findet 
sich als T .6 in Sen (1977*), S. 1553f. bzw. als T.2.3 in d 'Aspremont (1985), S.34f. (jeweils 
mit Beweis). Das Umverteilungs-/Folterbeispiel , mit dem die problematischen Konsequenzen 
der N e u t r a l i t ä t s b e d i n g u n g aufgezeigt werden sollen, ist (mit Tab. 27) ü b e r n o m m e n aus Sen 
(1979*), S.473. Kr i t i sch zum 'Welfarismus' Kol lekt iver Wohlfahrtsprinzipien - also nicht 
nur des utilitaristischen, sondern auch des Maximin-Pr inz ips und seiner lexikographischen 
E r g ä n z u n g - ä u ß e r t sich insbesondere Sen (1977*, 1979 und 1979*), vgl . aber auch d ' A s 
premont (1985), S. 25 ff. Lemma 2/9 entspricht L . 4 in d 'Aspremont & Gevers (1977), S. 206 f., 
und Lemma 3/9 T. 7 in Sen (1977*), S. 1554f.; für die Beweise s. dort. 
Theorem 6/9, das Charakterisierungstheorem zum Utilitaristischen Wohlfahrtsprinzip, findet 
sich als T. 3 in d 'Aspremont & Gevers (1977), S. 203 (Beweis: S.207). Der Beweis benutzt 
die Beweisidee, die M i l n o r für die Charakterisierung des Laplace-Kri ter iums (T. 2/2 in 
Abschn . 2.2) vorgeschlagen hat. U m die Beweisargumente vergleichen zu k ö n n e n , haben wir 
in Tab. 28 die Entsprechungen der Bedingungen in K a p . 2 und in diesem Kapi te l wiederge
geben. Die Tabelle ist nach M a s k i n (1979) zusammengestellt. F ü r die alternative Charak
terisierung des Utilitarismus-Prinzips nach T. 7/9 werden die beiden Lemmata 4/9 und 5/9 
benöt ig t . Sie entsprechen L . 3 und L . 5 in d 'Aspremont & Gevers (1977), S. 202 und S. 206f., 
sowie L . 1 und L . 2 in Deschamps & Gevers (1978), S. 151 f; der Beweis zu T. 7 /9 -T . 5 bei 
Deschamps & Gevers (1978) - findet sich ebda., S. 152f. F ü r eine kritische W ü r d i g u n g des 
Uti l i tar ismus s. Sen (1979*), Sen & Wi l l i ams (1982) und Smart & Wil l i ams (1973), vgl. aber 
auch H a m m o n d (1986, 1987); zum Regelutilitarismus s. bes. Harsanyi (1977, 1977*, 1978, 
1979, 1980), vgl. auch den Ü b e r b l i c k s b a n d von Höffe (1975). 

Die Entwicklung der Charakterisierung des Maximin-Pr inz ips ( M P ) und seiner lexikogra
phischen E r g ä n z u n g ( L M P ) in Abschnit t 9.3 folgt in wesentlichen Teilen von Ro thk i rch 
(1981), K a p . 10*. Dessen Beweisargumentation geht in den zentralen Punkten auf Strasnick 
(1975, 1976) und H a m m o n d (1976) zurück . Letzterer legt zwar eine Formul ierung des M P 
bzw. des L M P als Allgemeines Wohlfahrtsprinzip (vgl. D . 1/9) zugrunde, die Beweisidee läßt 
sich jedoch nach d 'Aspremont & Gevers (1977) auch auf das M P bzw. das L M P formuliert 
als Kollekt ives Wohlfahrtsprinzip (vgl. D . 25/8) übe r t r agen . Bei Strasnick (1976), Sen (1977*) 
und d 'Aspremont (1985) ist die - im übr igen ähnl iche - Beweisargumentation etwas anders 
arrangiert: Es wird zunächs t eine 2-Personen-Version des M P bzw. des L M P bewiesen (bei 
d 'Aspremont (1985) auch eine 2-Personen-Version des U W P ) , um dann zu zeigen, d a ß diese 
Versionen der jeweiligen Prinzipien unter den gegebenen Bedingungen für n Personen ver
allgemeinert werden k ö n n e n . 

T. 8/9, das Charakterisierungstheorem zum M P und M M P , findet sich - ohne die E r g ä n z u n g 
zum M M P - als Satz 10*2 bei von Rothk i rch (1981), S. 145. F ü r den Beweis werden die 
drei Lemmata 6/9-8/9 benö t ig t ; das erste ist in der ersten Hälf te des Beweises zu Satz 10*2 
bei von Ro thk i rch enthalten, das zweite und dritte entspricht L . 10*2.1 und L . 10*2.2, ebda., 
S. 146f. (mit Beweis). Daran schließt sich bei von Ro thk i rch (1981), S. 147f., der Beweis zu 
Satz 10*2 (T. 8/9) an. T. 9/9 entspricht Satz 10*3 bei von Ro thk i r ch (1981), S. 145. Der Beweis 
wird mit Hilfe von L . 9/9 und L . 10/9 geführt ; für die Beweise der Lemmata und des Theorems 
s. dort, S. 148 f. T. 10/9 entspricht T .4 in d 'Aspremont & Gevers (1977), S.203. Zusammen 
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mit einem Theorem, das zeigt, d a ß sich L M P (bzw. L M M P ) mittels SP, I, A und L M G * 
(bzw. L M M G * ) charakterisieren läßt , führt es unmittelbar zu T. 11/9; vgl. dazu T. 3.4.2, 
T. 3.4.4 sowie L . 3.4.3 in d 'Aspremont (1985), S. 55 ff. T. 12/9 faßt T. 6/9 und T. 11/9 zusammen 
und T. 13/9 T. 3 - 5 in Deschamps & Gevers (1978), S. 147f., vgl . auch T. 5 und 6 in d 'As
premont & Gevers (1977), S. 203. Insbesondere Schmidt (1991), K a p . V, legt in einer sorg
fältigen Analyse dar, d a ß jedoch die mit diesen Charakterisierungstheoremen angestrebte 
universelle Fundierung der Wohlfahrtsprinzipien nicht erreicht werden kann. 
Die Literatur zu Rawls und dem von ihm vorgeschlagenen Differenzprinzip einschließlich 
dessen lexikographischer E r g ä n z u n g , das wir mit den Theoremen in Abschn . 9.3 zu charak
terisieren versucht haben, hat in der Zwischenzeit einen kaum mehr zu übe rb l i ckenden U m 
fang angenommen. Gute E in führungen mit Literaturhinweisen auf dem jeweiligen Stand 
bieten: Blocker & Smith (1980), Daniels (1975) und Höffe (1977); eingehende kritische W ü r 
digungen haben neuerdings K l e y (1989) und Schmidt (1991) vorgelegt. 
Wegen der einseitigen Konzentra t ion des Maximin-Pr inz ips und seiner lexikographischen 
Erweiterung auf die w o h l f a h r t s m ä ß i g am schlechtesten gestellte ( repräsenta t ive) Person ist 
versucht worden, Prinzipien zu finden, die auch die weniger schlecht gestellten Personen 
einbeziehen. So ist von Gaertner (1981, 1983) ein gewichtetes gerechtes Prinzip ( E q u i t y - t y p e 
P o s i t i o n a l B r o a d B o r d a M e t h o d : E P B B ) entworfen worden, das unter Verwendung der Borda-
Regel für den Wohlfahrtsvergleich sozialer Z u s t ä n d e neben der niedrigsten sozialen Position 
auch h ö h e r e Positionen heranzieht; vgl . dazu auch Sen (1986), Abschn . 9.2, S. 1150 ff. 
M i t den E r ö r t e r u n g e n zu den Schwierigkeiten der Formul ierung eines Fairness-Prinzips in 
Abschn . 9.4 folgen wir zunächs t weitgehend K a p . 5 in Suzumura (1983); D . 17/9-19/9 findet 
sich dort, S. 128. Das Beispiel nach Tab. 29 ist Bsp. 5.1 in Suzumura (1983), S. 129. Das in 
D .20 /9 definierte Kollektive Auswahlprinzip ( K A P ) wird bei Suzumura (1983), S. 128, als 
extended c o l l e c t i v e c h o i c e r u l e bezeichnet. Die Bedingung der Fairness (F) ist bei uns etwas 
weniger s tä rk formuliert als die Bedingung der f a i r n e s s extehsioh ( F E ) bei Suzumura (1983), 
S. 130. Dennoch gilt auch dafür T. 14/9, ein Theorem, dem T. 5.1 in Suzumura (1983), S. 131, 
bzw. T. 2 in Suzumura (1981) entspricht; für den Beweis, der das Beispiel von Tab. 30 benutzt, 
s. dort. 

Die A b s c h w ä c h u n g e n des bedingten Pareto-Prinzips (BP) und der Fairness-Inklusion (FI) 
- bei Suzumura (1983), S. 130 ff. - führen erneut zu einem U n m ö g l i c h k e i t s t h e o r e m , wenn 
man Eigenschaft a voraussetzt: T. 15/9 ist T. 5.2 in Suzumura (1983), S. 132, bzw. T. 3 in 
Suzumura (1981); für den Beweis, bei dem das Beispiel nach Tab. 31 benutzt wird , s. dort. 
Eigenschaft rj ist das S t a b i l i t y a x i o m der Auswahlkonsistenz bei Suzumura (1983), S.42. 
D a ß die Borda-Regel dieser Eigenschaft nicht genügt , wird unter Heranziehung des Beispiels 
nach Tab. 32 in Suzumura (1981*), S .359L , gezeigt. D ie Definit ion des GS-Prinzips nach 
D . 2 4 / 9 findet sich als D . 5.32 bei Suzumura (1983), S. 141. D a ß dieses Pr inzip Bedingung 
F u n d FI erfüllt, wird bewiesen in T. 5.5 bei Suzumura (1983), S. 142f. Dor t wird auch gezeigt, 
d a ß es der Irrelevanz- und der A n o n y m i t ä t s b e d i n g u n g genügt . Beispiel 5.2 und 5.3 sowie 
T. 5.6, ebda., S. 144ff., zeigen dann, d a ß das G S - P r i n z i p weder Eigenschaft e noch Eigenschaft 
a erfüllt, sondern nur Eigenschaft >/. 
Das Konzept der Fairness ist zuerst von Foley (1967) für ö k o n o m i s c h e Z u s a m m e n h ä n g e 
entwickelt worden; u n a b h ä n g i g davon aber auch von K o l m (1972). Die diesbezügl ichen Fra 
gen der Existenz fairer Al loka t ionen und ihrer Eigenschaften sind u.a. von Danie l (1975), 
Fe ldman & K i r m a n (1974), Feldman & Weiman (1979), Pazner (1976, 1977), Pazner & 
Schmeidler (1974, 1978) sowie Varian (1974, 1975, 1976) behandelt worden. Überb l i cke über 
die Fairness-Theorie finden sich bei Baumol (1986), K a p . 1 - 3 , und Thomson & Varian (1985); 
vgl. auch Feldman (1987), H a m m o n d (1987*) und Varian (1987). Weitere Arbei ten umfassen 
u.a . A l l i n g h a m (1976), Arch iba ld & Donaldson (1979), Crawford (1979), Demange (1984), 
Kle inberg (1980) und Svensson (1989). 

Einen Beweis der Existenz fairer Al loka t ionen in einem (Walras'schen) Marktgleichgewicht 
hat Varian (1974) mit seinem Theorem 2.2, S. 68 und 79f. (Beweis), vorgelegt; vgl. jedoch 
auch Schmeidler & V i n d (1972) sowie K o l m (1972). 'Leistungs-Fairness' ist Varians (1974) 
' w e a l t h f a i r n e s s " . Die Existenz leistungsfairer Al loka t ionen wird mit T. 3.3 in Varian (1974), 
S. 74, formuliert (Beweis: S. 85 f.). ' Fäh igke i t s -Fa i rnes s 4 ist Varians (1974) " i n c o m e f a i r n e s s " . 
Die Existenz entsprechender Al loka t ionen wird in Varian (1974), T. 3.4, S. 75, formuliert. 
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Es gibt einige Vorschläge , die den Gegensatz zwischen 'Leistungs'- und 'Fäh igke i t s -Fa i rne s s ' 
(letzteres Konzept korrigiert die Unterschiede in den Fäh igke i t en vol l s tändig , ersteres en thä l t 
keinerlei Kor r ek tu r für unterschiedliche Fäh igke i t en ) zu ü b e r b r ü c k e n versuchen. D a z u gehör t 
die Vorstel lung 'ausgewogener' A l loka t ionen von Danie l (1975) und die Idee ' ega l i t ä r -äqu i 
valenter' A l loka t ionen von Pazner & Schmeidler (1978), die von Crawford (1979) und 
Demange (1984) weiterverfolgt wurde. 

W e i t e r e P r o b l e m e : Neben den in diesem Kapi te l thematisierten Vorstellungen utilitaristischer 
Gerechtigkeit , der Maximin-Gerecht igkei t und der Fairness gibt es noch einen Begriff 'so
zialistischer' Gerechtigkeit, selbst wenn dieser eher negativ als Abwesenheit von Ausbeutung 
und Entfremdung bestimmt ist. A u c h in diesem Zusammenhang haben in den letzten Jahren 
zunehmend Versuche der entscheidungslogischen Präz i s ie rung eingesetzt, für die es bereits 
die Sammelbezeichnung 'analytischer Marx i smus ' gibt (Roemer (1986)). W i r skizzieren im 
folgenden knapp die spieltheoretische Formul ierung des Ausbeutungsbegriffs, wie sie von 
Roemer (1982), K a p . 7, und Roemer (1982*) vorgelegt wurde. Hie rzu wird das Instrumen
tarium der Theorie kooperativer Spiele und eines ihrer L ö s u n g s k o n z e p t e , der ' K e r n ' , 
herangezogen. 
Unter der Prämisse , d a ß die Spieler in n-Personen-Spielen durch Z u s a m m e n s c h l u ß oft mehr 
erreichen k ö n n e n , als wenn sie einzeln agieren, untersucht die Theorie kooperativer Spiele, 
welche Koa l i t ionen sich bei der jeweiligen Auszahlungsstruktur bilden k ö n n e n und wie stabil 
sie sind. Spiele dieser A r t werden nicht durch eine Auszahlungsmatrix (wie die in Abschn . 10.1 
vorgestellten Nicht-Nullsummenspiele) , sondern durch die charakteristische Funktion ge
kennzeichnet. Das ist eine Funk t ion v, die jeder Teilmenge S der Menge aller Spieler K , 
# K = n, einen Wert v(S) zuordnet, der den 'Nutzen ' angibt, den das Spiel für S hat. Die 
Auszahlungen an die einzelnen Spieler werden durch eine Auszahlungsstruktur bzw. einen 
Auszahlungsvektor x = < x l 5 . . . , x n > erfaßt . E i n Spieler wird einer K o a l i t i o n nur beitreten, 
wenn er besser, mindestens aber nicht schlechter gestellt ist denn als Einzelner, also x { ^ v({i}) 
für alle i aus K . Weiter soll gelten, d a ß £ i 6 K X ; ^ v ( K ) , d .h . d a ß die Summe der individuellen 
Auszahlungen nicht geringer ist als der Wert des Spiels für K . Auszahlungsvektoren, die 
diesen beiden Eigenschaften genügen , werden Imputationen genannt. 
M a n w ü r d e nun aus der Menge der Imputationen gern jene herausfinden, die im Blick auf 
Koal i t ionsb i ldung besonders stabil sind. E i n Konzept dafür ist der Begriff des Kerns. Das 
sind alle Imputationen, für die Z i G S X j ^ v ( S ) für alle S gilt, so d a ß keine Koa l i t i on einen 
A n l a ß oder eine Mögl ichke i t hat, sich zu verbessern. Dami t bildet der K e r n die Menge der 
Imputationen, die keine K o a l i t i o n blockieren kann. 

A u s dem Konzept des Kerns läßt sich ein allgemeiner Begriff von Ausbeutung ableiten, 
denn der K e r n umfaß t alle Auszahlungsvektoren, die nicht ausbeutend sind. Das wird klar, 
wenn man über legt , d a ß Auszahlungsvektoren, die nicht im Kern sind, nach den obigen 
Festlegungen die Eigenschaften Z i e S X j < v(S) und £ i e T X j > v(T) bezügl ich S und einer Ge 
genkoali t ion T, T = K \ S und S n T = 0, haben. Das w ü r d e bedeuten, d a ß die Spieler in der 
K o a l i t i o n S weniger erhalten als sie aufgrund von v(S) erhalten k ö n n t e n , und die Spieler 
in T mehr als nach v (T) mögl ich wäre . Daher kann man sagen, d a ß die K o a l i t i o n T die 
K o a l i t i o n S ausbeutet, wenn sich zeigen läßt , d a ß es U m s t ä n d e gibt, unter denen sich die 
Spieler aus S besser stellen w ü r d e n , wenn sie die Koa l i t i on verl ießen. Werden diese U m s t ä n d e 
und der Auszahlungsvektor ( ö k o n o m i s c h gesprochen: die A l l o k a t i o n , die angibt, was jedem 
zur Verfügung steht) spezifiziert, k ö n n e n bestimmte Formen von Ausbeutung unterschieden 
werden. Das ist schon deshalb erforderlich, weil sonst nicht vers tändl ich wäre , welchen Bezug 
dieser sehr allgemeine 'spieltheoretische' Begriff von Ausbeutung zum marxistischen Denken 
haben k ö n n t e . 
Aufgrund der obigen Annahmen läßt sich 'feudale' und 'kapitalistische' Ausbeutung wie 
folgt rekonstruieren. Betrachtet man die vereinfachte A l l o k a t i o n einer feudalen Ö k o n o m i e , 
in der die Grundherren das L a n d besitzen und a u ß e r d e m über die Hand- , Spann- und Feld
dienste der H ö r i g e n verfügen k ö n n e n , w ä h r e n d diese nur Kleinparzel len für den Eigenbedarf 
haben, so ist klar, d a ß letztere sich besser gestellt hä t t en , wenn sie unter Mi tnahme ihrer 
Arbeitskraft und ihrer Kleinparzel le aus der K o a l i t i o n der H ö r i g e n ausgeschieden wären . 
Dami t wä ren die Grundherren zugleich schlechter gestellt gewesen, da sie dann nicht mehr 
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über die Dienste der H ö r i g e n hä t t en verfügen k ö n n e n . A l s o waren in der feudalen Ö k o n o m i e 
die H ö r i g e n eine ausgebeutete und die Grundherren eine ausbeutende Koa l i t i on . 
In der kapitalistischen Ö k o n o m i e gibt es eine K o a l i t i o n , die übe r die Produktionsmittel bzw. 
das P r o d u k t i v v e r m ö g e n verfügt, der eine K o a l i t i o n der Nicht-Besitzer von Produktionsmit
teln gegenübers teh t , die nur über ihre Arbeitskraft verfügen. K ö n n t e n letztere unter M i t 
nahme ihrer Arbeitskraft und eines gleichen Antei ls am P r o d u k t i v v e r m ö g e n wie jeder andere 
aus der K o a l i t i o n der Nicht-Besitzer ausscheiden, so wären sie zweifelsohne besser gestellt, 
die Besitzer von P r o d u k t i v v e r m ö g e n hingegen schlechter, da sie - a u ß e r über ihre Arbeitskraft 
- d a n n nurmehr übe r einen gleichen Ante i l am P r o d u k t i w e r m ö g e n wie jeder andere verfügen 
w ü r d e n . A l s o sind in der kapitalistischen Ö k o n o m i e die Besitzer des P r o d u k t i v v e r m ö g e n s 
eine ausbeutende und die Nicht-Besitzer eine ausgebeutete K o a l i t i o n . 
Diese Rekonst rukt ion der unterschiedlichen Formen von Ausbeutung basiert auf einem Ge
dankenexperiment, bei dem eine hypothetische Alternative konstruiert wird , an der man die 
in der jeweiligen Ö k o n o m i e vorherrschende A l l o k a t i o n miß t . Das ist für die feudale Ö k o 
nomie die Alternative der freien Verfügbarkei t über die eigene Arbeitskraft für jedermann 
( die die 'feudale' A l l o k a t i o n nicht erfüllt), w ä h r e n d es für die kapitalistische Ö k o n o m i e die 
Alternative der Verfügung nicht nur übe r die eigene Arbeitskraft , sondern zugleich über 
einen gleichen Ante i l am P r o d u k t i v v e r m ö g e n für jedermann ist (der die 'kapitalitische' A l 
lokat ion nicht genügt ) . Der daraus folgende Begriff kapitalistischer Ausbeutung, wie er oben 
dargelegt wurde, ist nach Roemer (1982*), S.95, äqu iva len t zur bekannten marxistischen 
Definit ion von Ausbeutung, die mit den Begriffen sozial notwendiger Arbei t und Mehrwert 
operiert. F ü r eine kritische W ü r d i g u n g dieser Übe r l egungen s. Kieve (1986) und Reimann 
(1987). 



10. Rationalität und Kooperation 
10.1 Das Gefangenen-Dilemma und seine Interpretationen 

In den alten Tagen des 'Wi lden Westens' soll sich die folgende Geschichte zuge
tragen haben: Der Sheriff hat zwei Fremde aufgegriffen, von denen er sicher ist, 
d a ß sie den Überfal l auf die Postkutsche verüb t haben, der zwei Reisenden das 
Leben kostete. E r kann es aber nicht beweisen. So nimmt er beide gefangen und 
läßt sie sich nacheinander vorführen . 

Jedem der Gefangenen erk lär t er, d a ß sie zwei Mögl ichkei ten hä t ten : den Überfal l 
zu gestehen oder nicht zu gestehen. Gestehen beide nicht, k ö n n t e n sie auch nicht 
wegen des Überfa l ls verurteilt werden, sondern nur wegen eines geringeren Ver
gehens zu je einem halben Jahr Gefängnis . Gestehen beide, so k ö n n e er versprechen, 
d a ß sie wegen ihres Ges tändnisses weniger als die Höchs ts t ra fe erhalten, näml ich 
8 Jahre Gefängnis jeder. 

Gestehe jedoch einer, der andere aber nicht, so würde das Ges t ändn i s des einen 
gegen den anderen verwandt, so d a ß der Nich t -Ges tänd ige die Höchs ts t ra fe von 
10 Jahren erhalte, der Ges tänd ige aber als Kronzeuge der Anklage frei käme . Die 
Situation ist in der nachfolgenden Tabelle 33 in schematisierter F o r m wiederge
geben. Wie werden sich die Gefangenen entscheiden? 

Gefan
gener 

1 

Gefangener 2 
Strategien Nicht Gestehen Gestehen 

Nich t 1/2 Jahr für 1 10 Jahre für 1 
Gestehen 1/2 Jahr für 2 0 Jahre für 2 

Gestehen 0 Jahre für 1 8 Jahre für 1 
10 Jahre für 2 8 Jahre für 2 

Tab. 33: Beispiel des Gefangenen-Dilemmas für 2 Personen 

Die Hand lungsmögl i chke i t en , die den Gefangenen in diesem Beispiel zur Verfü
gung stehen (Gestehen oder Nicht-Gestehen), werden in der Spieltheorie als Strate
gien bezeichnet. Es wird davon ausgegangen, d a ß jeder Spieler i in einem Spiel 
über eine Menge S4 von Strategien verfügt, aus denen er eine bestimmte Strategie 
Sj e Sj auswähl t . Dami t ergibt sich für alle Spieler i = 1 , . . . ,n das Strategie-n-Tupel 
oder Strategieprofil s = <s 1 ? . . . , s n > eines Spiels. 

Jedes Strategieprofil s e S hat nun aufgrund seiner Konsequenzen für jeden Spieler 
einen bestimmten 'Wert' oder 'Nutzen ' , der durch eine Auszahlungs- oder Bewer
tungsfunktion zum Ausdruck kommt. Die Auszahlungsfunktion Uj ordnet also für 
jeden Spieler i jedem Strategieprofil s e S eine bestimmte Auszahlung oder Bewer
tung, d.h. eine reelle Zah l , zu. Das n-Tupel U = ( U 1 , . . . , U n > kann nun für alle 
Spieler und für alle Strategieprofile s, s' etc. tabelliert werden, z. B. durch Bestim
mung eines n-dimensionalen Schemas von n Vektoren. Im F a l l von n = 2 Spielern 
und # Sj = 2 Strategien liefert das eine Vierfelder-Matrix wie in der nachfolgenden 
Tabelle 34, deren Elemente aus geordneten Paaren reeller Zahlen bestehen. 
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D e f i n i t i o n 1/10: E i n Spiel r in der Normal fo rm ist durch das Tripel <K, S, U> 
gekennzeichnet. Dabei ist K = { l , . . . , n } die Menge der Spieler; 
S = S x x S 2

 x . . . x S n ist die Produktmenge der Mengen der individuellen Stra
tegien S i 5 i = 1, . . . , n , mit S je Sj und s = <s 1 ? . . . , s n > als Strategieprofil eines 
Spiels, s e S; U = < U 1 ? . . . , U n > schließlich ist das n-Tupel der individuellen Aus
zahlungsfunktionen Ü i ? die für jeden Spieler i jedem Strategieprofil s e S einen 
bestimmten Wert, d. h. eine reelle Zah l , zuordnen. 

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, d a ß die obige Tabelle 33, mittels der wir unser 
Beispiel dargestellt haben, keine Ma t r ix derartiger Bewertungs- oder Auszahlungs
funktionen darstellt, sondern eine M a t r i x der 'Handlungsfolgen 4 , d .h. sie gibt für 
jedes der vier mögl ichen Strategieprofile an, wieviel Jahre Gefängnis die Gefan
genen zu gewärt igen haben. Das besagt nichts über die individuelle Bewertung 
dieser Handlungsfolgen, denn dazu m ü ß t e erst etwas über den individuellen 'Nut
zen' verschieden langer Gefängnisaufen tha l te bekannt sein. 

Wenn wir annehmen, d a ß jeder Gefangene einen kürzeren einem längeren Gefäng
nisaufenthalt vorzieht, so läßt sich aufgrund dieser Annahme und der M a t r i x der 
Handlungsfolgen die in der folgenden Tabelle 34 wiedergegebene M a t r i x der in
dividuellen ordinalen (und interpersonell nicht vergleichbaren) Auszahlungsfunk
tionen ableiten. 

2 
. . . G 2 . G , 

G . <3,3> <1,4> 

<4,1> <2,2> 

Tab. 34: M a t r i x der Auszahlungsfunktionen des 
2-Personen-Gefangenen-Dilemmas 

Die Zahlen in den vier Feldern dieser Ma t r i x sind ordinal aufzufassen, d.h. es 
kommt nur darauf an, d a ß die eine Zah l g rößer (oder kleiner) ist als die nächste , 
nicht aber um wieviel größer . Die Zah l links des Kommas in den spitzen Klammern 
gibt die 'Bewertung 4 oder Auszahlung für den Spieler 1, die rechts des Kommas 
die für den Spieler 2 für das jeweilige Strategieprofil an ( G steht für die Strategie 
'Gestehen 4, G für 'Nicht Gestehen 4). 

A u c h diese M a t r i x ist mit Vorsicht zu interpretieren. Sie bringt genau genommen 
nur zum Ausdruck, d a ß die Spieler 1 bzw. 2 sich mit bestimmten Strategieprofilen 
besser oder schlechter stellen als mit anderen. Das m u ß nicht unbedingt bedeuten, 
d a ß sie auch dementsprechende Präferenzen haben oder ihre Strategiewahl danach 
ausrichten. W i r wollen zunächs t jedoch annehmen, d a ß genau dies der F a l l ist: 
Die Spieler entscheiden sich für die Strategie, die ihnen individuell die höchs tmög
liche Auszahlung sichert. 

K o m m e n wir auf unser Beispiel zurück und setzen diese Annahme voraus, so zeigt 
sich, d a ß die gemeinsame Strategie 'Nicht-Gestehen 4 für beide Gefangene ein bes
seres Resultat erbringt als die gemeinsame Strategie 'Gestehen 4. Dennoch gilt, d a ß 
'Gestehen 4 je individuell die optimale Strategie ist, denn: N immt Spieler 2 an, d a ß 
Spieler 1 gesteht, dann hat er die Wahl zwischen 'Gestehen 4 (8 Jahre Gefängnis) 
oder 'Nicht Gestehen 4 (10 Jahre), und da er 8 Jahre gegenüber 10 Jahren vorzieht, 
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wird Spieler 2 gestehen. N i m m t 2 hingegen an, d a ß 1 nicht gesteht, hat er die 
Wahl zwischen 'Gestehen 4 (0 Jahre Gefängnis) und 'Nich t Gestehen 4 (1/2 Jahre), 
und da er 0 Jahre gegenüber 1/2 Jahre vorzieht, wird er auch in diesem F a l l ge
stehen. Gleiches gilt für Spieler 1. 

Unter dieser Voraussetzung ist 'Gestehen 4 die beste Strategie für jeden der beiden, 
denn sie garantiert ein individuell besseres Resultat u n a b h ä n g i g davon, wie sich 
der andere entscheidet (Auszahlung 4 statt 3, wenn der andere nicht gesteht, und 
2 statt 1, wenn der andere gesteht; das gilt für beide, da das Spiel insofern sym
metrisch ist). In der Sprache der Spieltheorie ist eine solche Strategie eine 'domi
nante 4 Strategie. 

Ehe wir diesen Begriff formal definieren, ist die folgende Schreibweise für Verän
derungen in Strategieprofilen e inzuführen (die analog zu Veränderungen in Prä
ferenzstrukturen in Abschnit t 5.2 angelegt ist): 

s = <s 1 , s 2 , . . . , s n > 
s|tj = < s 1 , s 2 , . . . , s i _ 1 , t i , s i + 1 , . . . , s n > 
s' | tj, tj = <s ,

1, s 2 , . . . , s; _ j , t i ? tj, s ; + s ; > 

D e f i n i t i o n 2/10: Eine Strategie t{ e Sj ist für i e K dominant: V s e S: 
[ U i ( s | t i ) > U i ( s ) ] . 

D e f i n i t i o n 3/10: Eine Strategie tj e S; ist für i e K schwach dominant: «-* V s e S : 
[ U j ( s | t j ) ^ U j ( s ) ] . 

W ä h l e n beide Gefangenen ihre dominante Strategie, so sind sie im Endergebnis 
schlechter daran als wenn sie übe re ins t immend die nicht-dominante Strategie 
'Nich t Gestehen 4 gewähl t hä t t en (Auszahlungen <2,2> statt <3,3> nach Tabelle 
34 bzw. 8 Jahre Gefängnis für jeden gegenüber nur 1 /2 Jahr für jeden nach Tab. 33). 

Das Di lemma, das sich damit ergibt und das seit langem als Gefangenen-Dilemma 
( G D ) bekannt ist, besteht darin, d a ß die übe re ins t immende Wahl der dominanten 
Strategie zu einem Ergebnis führt , das durch ein anderes paretodominiert wird, 
welches jedoch nur erreichbar ist, wenn beide eine Strategie wählen , für die es 
eigentlich keine 'rationale 4 B e g r ü n d u n g gibt: die nicht-dominante Strategie. 

Das Di lemma wird daher oft als Konf l ik t zwischen 'individueller Ra t iona l i t ä t 4 

und 'kollektiver Op t ima l i t ä t 4 beschrieben, wobei sich individuell rationales Ver
halten in der Wahl der dominanten Strategie zeigt und kollektive Opt ima l i t ä t im 
Erreichen des paretobesseren Resultats. Die orthodoxe Spieltheorie sieht allerdings 
im G D kein Di lemma, da sie auf dem ' r e v e a l e d p r e f e r e n c e ' - K o n z e p i besteht: F ü r 
sie ergeben sich die individuellen Bewertungs- oder Auszahlungsfunktionen 
demnach unmittelbar aus der ta tsächl ichen Strategiewahl der Spieler; daher ist 
das Strategieprofil < G l 5 G 2 > das einzig mögl iche Ergebnis, wenn die Beschreibung 
der Auszahlungsfunktionen in Tabelle 34 korrekt ist. E rgäbe sich ein anderes Stra
tegieprofil - etwa < G 1 ? G 2 > - als Resultat, so müssen die Auszahlungsfunktionen 
in Tabelle 34 falsch erfaßt gewesen sein. 

Dieses 'orthodoxe 4 Argument jedoch entkleidet die Spieltheorie im Grunde jegli
chen normativen und empirischen Gehalts. Tatsächl ich ist das G D erst dann ein 
theoretisches Di lemma, wenn den Konzepten der strategischen Dominanz und 
der Pa re toop t ima l i t ä t ein normativer (oder empirischer), d .h . ein handlungsan-
leitender (oder hand lungse rk l ä rende r ) Charakter zugebilligt wird . W i r d keinem 
dieser Konzepte ein normativer oder empirischer Gehalt zugestanden, kann sich 
auch kein Di lemma ergeben. 
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Von einigen Autoren wird die Auffassung vertreten, d a ß das Di lemma zwei Pro
bleme impliziert: das Problem der Koordination und das Problem des Vertrauens. 
Ersteres ist das Problem der wechselseitigen Abs t immung unter den Beteiligten, 
um eine Entscheidung zu erreichen, die ein für alle besseres Ergebnis zeitigt als 
die aufgrund individueller Ra t iona l i t ä t getroffene Entscheidung, und letzteres ist 
das Problem, d a ß es für die individuelle Wahl der nicht-dominanten Strategie erst 
dann gute G r ü n d e gibt, wenn man davon ausgehen kann, d a ß der andere ebenfalls 
die nicht-dominante Strategie wähl t . Allerdings bedeutet eine L ö s u n g des ersten 
Problems noch nicht, d a ß auch das zweite gelöst ist. 

U m dies zu zeigen, führen wir den Begriff des Gleichgewichtspunkts oder Nash-
Gleichgewichts ein. Darunter wird ein Strategieprofil verstanden, von dem abzu
weichen kein Spieler einen A n l a ß hat, da er seine Auszahlung mit einer abwei
chenden Strategie nicht verbessern kann. 

D e f i n i t i o n 4/10: E i n Strategieprofil s* e S ist ein Gleichgewichtspunkt oder Nash-
Gleichgewicht: «-» V i e K : V s ^ S j : [Uj(s*) ^ Uj(s*|S;)]. 

Diese Definit ion eines Gleichgewichtspunkts weist eine übe r ra schende Ähnl ichke i t 
mit dem Begriff einer nicht strategieanfäll igen Prä fe renzs t ruk tur auf (vgl. D . 8/5 
und 9/5 in Abschn. 5.2). In beiden Fäl len ist der ausschlaggebende Punkt, d a ß für 
keinen der Beteiligten (oder Spieler) ein Anre iz besteht, die Präferenz (oder Stra
tegie) zu wechseln, weil sich damit kein besseres Ergebnis (oder keine höhe re A u s 
zahlung) erreichen läßt . 

Stellen wir uns nun vor, die Gefangenen in unserer Geschichte werden nach ihrer 
Unterredung mit dem Sheriff in eine gemeinsame Zelle gebracht und über legen 
dort, was am besten zu tun sei. Sie kommen zu der Vereinbarung, übe re ins t immend 
die Strategie 'Nich t Gestehen 4 zu verfolgen. Dami t wäre das Koordinat ionspro
blem gelöst, nicht aber das Vertrauensproblem. 

Der G r u n d dafür ist einfach. M i t ihrer Vereinbarung wollen die Spieler ein Stra
tegieprofil realisieren, das keinen Gleichgewichtspunkt bildet, denn im G D ist, 
wie man leicht feststellen kann, das Strategieprofil < G l 9 G 2 > der einzige Gle ich 
gewichtspunkt (genauer gesagt ist es sogar ein 'Gleichgewicht in dominanten Stra
tegien4 und damit etwas s tä rker als das Nash-Gleichgewicht, denn ersteres impl i 
ziert letzteres, aber nicht umgekehrt). Dami t aber gibt es für jeden Spieler - trotz 
der gemeinsamen Vereinbarung - einen Anreiz , die abweichende Strategie 'Geste
hen 4 zu wählen , weil er sich damit besser stellen kann. 

Das Problem verschiebt sich also auf die Frage der Einhaltung der Vereinbarung. 
Diesbezüglich besteht für die Beteiligten prinzipiell dieselbe Entscheidungssitua
tion wie im ursprüngl ichen G D : A u c h wenn sich die Gefangenen bewuß t sind, 
d a ß die Einhaltung der Vereinbarung für beide das beste Resultat erbringt, gebietet 
es die Vorsicht einzukalkulieren, d a ß der andere die Vereinbarung nicht einhalten 
k ö n n t e und man sich selbst in dem F a l l sehr viel schlechter stellen w ü r d e als wenn 
man die Vereinbarung ebenfalls nicht einhäl t . Die Idee einer gemeinsamen Ver
einbarung führt also zu einem weiteren Spiel, das wiederum ein Gefangenen-Di
lemma ist, so d a ß das Vertrauensproblem nicht gelöst ist. 

Das ist erst dann der F a l l , wenn die getroffene Vereinbarung erzwingbar ist, d .h . 
wenn gleichzeitig mit der Vereinbarung wirksame Sanktionen eingeführt werden, 
die ein Ausweichen auf die abweichende Strategie verhindern. M a n k ö n n t e das 
die 'Hobbessche L ö s u n g 4 nennen. Erkennt man in diesem Zusammenhang die Pa-
re toop t ima l i t ä t als ein normativ relevantes Konzept an, so stellt der Vorschlag 
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einer erzwingbaren gemeinsamen Vereinbarung, mit der das G D in ein anderes 
Spiel über führ t wird, das es den Spielern ermögl icht , den paretooptimalen Zustand 
zu erreichen, durchaus eine L ö s u n g des Problems dar. Eine Alternative dazu ist, 
nicht Vereinbarungen mit Sanktionen, sondern Vereinbarungen gekoppelt mit A n 
reizen e inzuführen. 

Das Gefangenen-Dilemma kann nun herangezogen werden, um zu zeigen, d a ß in 
vielen Fä l len eine soziale Kooperat ion, die allen nütz t (oder die Abwendung eines 
sozialen 'Übe l s ' , das allen schadet), deshalb nicht zustande kommt oder behindert 
wird , weil alle oder zu viele Beteiligte lieber die 'sichere', dominante Strategie wäh
len, statt sich auf die 'unsichere', nicht-dominante, aber kooperative Strategie ein
zulassen. Dabei m u ß man seitens der Beteiligten keineswegs bösen Wi l len unter
stellen, es genügt , wenn ein ausreichendes M a ß an Vorsicht angenommen wird, 
das verhindert, d a ß die nicht-dominante Strategie gewähl t wird, denn dabei besteht 
stets die Gefahr, d a ß andere Spieler auf die dominante Strategie ausweichen. 

D a z u verallgemeinern wir das obige Beispiel zunächs t wie folgt. Seien q, r, s und 
t die Auszahlungen (mit t > s > r > q und 2 s > t + q) für die Spieler 1 und 2, wie 
sie sich aufgrund der folgenden Auszahlungsmatrix bei den Paarungen der nicht
dominanten und dominanten_Strategie ergeben, die wir als kooperative (k}) und 
nicht-kooperative Strategie (k {) interpretieren. 

2 
k 2 

k 2 

<s,s> <q,t> 

k . <t,q> <r,r> 

Tab. 35: Allgemeine Auszahlungsmatrix des 
2-Personen-Gefangencn-Dilemmas 

W i r führen im folgenden vier Beispiele an, die eine solche Auszahlungsmatrix bzw. 
deren 'dynamische' Variante abbilden würde . 

B e i s p i e l 1: Ein Wasserreinhaltungsproblem 

Zwei Fabriken liegen an einem kleinen See, der durch die Abwässe r dieser Fabriken 
verschmutzt wird (und nur durch diese). Die Fabriken benöt igen aber für ihre 
Produkt ion sauberes Wasser, das sie in der notwendigen Menge nur dem See ent
nehmen können . Das verschmutzte Wasser hat schon bisher die Qual i t ä t ihrer 
Produkte beeinträcht igt , so d a ß sie gezwungen waren, Anlagen zur Reinigung des 
aufgenommenen Seewassers einzubauen. Die Frage ist nun, ob die Fabriken bereit 
wären , in Anlagen zur Reinigung ihrer Abwässe r zu investieren, um damit die 
Kosten der eigenen Reinigung des Seewassers einzusparen. 

Dabei wollen wir annehmen, d a ß die Kosten für eine Anlage zur Abwasserreini
gung (c) höher sind als der daraus entspringende betriebswirtschaftliche Nutzen 
(u) im Sinne der Ersparnis an Kosten für die Seewasserreinigung, so d a ß c > u 
für jede der beiden Fabriken. Andererseits würde sich die weitere Unterhaltung 
von Seewasserreinigungsanlagen vol ls tändig erübr igen, wenn beide Fabriken über 
Anlagen zur Reinigung ihrer Abwässe r verfügten. 
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W i r k ö n n e n also davon ausgehen, d a ß die Fabr iken einen doppelten Nutzen haben, 
wenn beide jeweils eine Abwasserreinigungsanlage installieren (auf diese Weise 
k ö n n t e n sie auf ihre Seewasserreinigungsanlagen vol ls tändig verzichten). Die In
stallation von Abwasserreinigungsanlagen ist bei beiden F i rmen also dann die 
betriebswirtschaftlich optimale Lösung , wenn der doppelte Nutzen (2u) größer 
ist als die Investitionskosten für die Abwasserreinigungsanlage (c), d. h. 2 u - c > 0. 
N u n läßt sich zeigen, d a ß eine solche nicht nur ökologisch, sondern auch betriebs
wirtschaftlich vernünft ige L ö s u n g nicht eintreten wird , wenn beide Fabriken ihren 
Nutzen optimieren, da sie sich in einem Gefangenen-Dilemma befinden. 

Dieses Di lemma kommt zustande, weil die Nutzung verschmutzten, teilgereinigten 
oder vol ls tändig gereinigten Seewassers nicht zwischen den beiden Fabriken 'ge
teilt 4 werden kann. U n a b h ä n g i g von seinem Verschmutzungsgrad weist das See
wasser eine charakteristische Eigenschaft öffentlicher G ü t e r auf: die der Nicht -
Ausschl ießbarke i t der Beteiligten von seiner Nutzung. Das wirkt sich in der Weise 
auf die Auszahlungen aus, d a ß i m F a l l des Baus von Abwasserreinigungsanlagen 
durch beide Fabriken für jede von ihnen der 'doppelte 4 Nutzen vol ls tändig gerei
nigten Seewassers entsteht, Kosten aber nur in H ö h e der Investition für eine A n 
lage, so d a ß die Auszahlung 2 u - c für jede der beiden Fabr iken be t rägt . 

D a des weiteren auch die nicht-investierende Fabr ik nicht von der Nutzung des 
teilgereinigten Seewassers ausgeschlossen werden kann, wenn eine Abwasserreini
gungsanlage durch die andere Fabr ik erstellt wird, hat sie einen Nutzen u, jedoch 
keine Kosten. Hingegen hat die Fabr ik , die die Anlage baut, zwar auch diesen 
Nützen* t rägt zugleich aber die Kosten (Auszahlung ü - c ) . Existiert keine Abwas
serreinigungsanlage, entstehen weder Kosten, noch Nutzen, da a n n a h m e g e m ä ß 
jede Fabr ik übe r eine Anlage zur Reinigung aufgenommenen Seewassers verfügt. 
Tabelle 36 gibt die entsprechende Auszahlungsmatrix wieder. 

F 2 
k 2 k 2 

Bau der kein Bau 
Anlage der Anlage 

<2u-c , 2 u - c > <u-c,u> 

k i <u, u - c > <0,0> 

Tab. 36: Auszahlungsmatrix für das Wasserreinhaltungsproblem 

D a ß es sich hier um ein Gefangenen-Dilemma handelt, ist leicht zu erkennen, 
denn aufgrund der Festlegung c > u > 0 geltendie Ungleichungen: u > 2 u - c , u > 0 
und 0 > u - c , so d a ß sich die Fabr iken mit k x bzw. k 2 immer besser stellen als 
mit kl bzw. k 2 . Erstere sind also ihre dominanten Strategien. M i t deren Wahl 
jedoch gelangen sie zu einem Resultat, mit dem sie sich deutlich schlechter stellen 
als bei gemeinsamer Wahl der nicht-dominanten, kooperativen Strategie 
( 0 < 2 u - c ) . 

M a n kann dieses Beispiel nun dahingehend erweitern, d a ß man fragt, ob die für 
das G D typische Auszahlungsrelationen erhalten bleiben, wenn am See m statt 
nur zwei F i rmen angesiedelt sind und für alle das geschilderte Wasserreinhaltungs
problem besteht. Die M a t r i x in Tabelle 37 zeigt die Auszahlungen für F i r m a 1, 
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wenn die Anzah l der anderen Fi rmen, die die kooperative oder nicht-kooperative 
Strategie wählen , systematisch variiert wird , und zwar vom Fa l l kooperativer Wahl 
aller anderen Firmen (linke Spalte) bis zum F a l l du rchgäng ig nicht-kooperativer 
Wahl (rechte Spalte). 

Strategien aller anderen Fi rmen außer F { 

F 2 , . . . , F m : F 2 : k 2 F 2 , F 3 : k 2 , k 3 

k 2 , • • •, k m F 3 , . . . , F m : F 4 , . . . , F m : k 2 , . . . , k m _ x k 2 , . . . , k m 

k3. — k m 
k 4 , . . . , k m F m : k m 

k l m u - c (m - l ) u - c (m — 2 ) u - c 2 u - c u - c 

( m - l ) u ( m - 2 ) u ( m - 3 ) u u 0 

Tab. 37: Auszahlungen für Fx beim Wasserreinhaltungsproblem für m Firmen 

Es zeigt sich, d a ß die F i rma 1 u n a b h ä n g i g vom Ante i l der anderen Firmen, die 
kooperativ oder nicht-kooperativ wählen , mit der Wahl von k l stets besser daran 
ist als mit k l , denn es ist: (m — l ) u > mu — c, (m — 2)u > (m — l ) u — c etc. ebenso 
wie: u > 2 u - c und 0 > u — c, so d a ß kj für F l die dominante Strategie ist. D a 
man auf die gleiche Weise jede einzelne F i rma allen anderen gegenüberstel len kann, 
gilt auch für alle anderen Fi rmen F 2 , . . . , F m , d a ß deren nicht-kooperative Stra
tegien k 2 , . . . , k m dominant sind: das Spiel ist insofern symmetrisch. Zugleich gilt, 
wie i m F a l l von zwei Firmen, d a ß sich die Fi rmen bei durchgängiger Wahl der 
nicht-kooperativen Strategie sehr viel schlechter stellen als bei übere ins t immender 
Wah l der kooperativen Strategie, denn die Auszahlung mu — c ist erheblich größer 
als 0. Das verdeutlicht, d a ß sich das Gefangenen-Dilemma mit zwei Beteiligten 
auf m Beteiligte erweitern läßt . 

Das Beispiel kann weiterhin um die Frage ergänzt werden, ob es nicht doch eine 
Kosten-Nutzen-Relat ion bezüglich der Abwasserreinigung gibt, bei der die Firmen 
in eine solche Anlage investieren würden . Das läuft auf die Frage hinaus, ob die 
kooperative Strategie bei einer bestimmten Kosten-Nutzen-Relation dominant 
wi rd . Das ist offensichtlich nicht der Fa l l , wenn (wie im Ausgangsbeispiel mit 
zwei Fabriken) u > 2u — c und 0 > u — c, d. h. c > u ist, sondern erst dann, 
wenn c < u für jede einzelne der beiden Fabriken ist, denn dann kehren sich diese 
Ungleichungen zu u < 2 u - c und 0 < u - c um. Das bedeutet, d a ß der (betriebs
wirtschaftliche) Nutzen der Abwasserreinigung für die einzelne F i rma größer sein 
m u ß als ihre Kosten, ehe sie bereit ist, in eine solche Anlage zu investieren. 

Im obigen Beispiel übersteigt der erreichbare Nutzen für die einzelne F i rma die 
eingesetzten Kosten nur dann, wenn beide Firmen eine Abwasserreinigungsanlage 
installieren. Das aber wird, wie er läuter t , kaum eintreten, da jede F i rma befürchten 
m u ß , d a ß die andere - da ihr die Nutzung teilgereinigten Seewassers nicht verwehrt 
werden kann - die Anlage nicht installiert und demnach für diese u > c = 0 ist, 
w ä h r e n d für sie selbst in dem F a l l c > u ist. 

Daraus ist zu schließen, d a ß ein öffentliches G u t auf freiwilliger Grundlage in 
einer Gruppe von zwei oder mehr Beteiligten erst dann und in dem Umfang be
reitgestellt wird, wie die einzelnen Beteiligten bereit wären , allein für die Kosten 
aufzukommen. Das öffentliche G u t w ü r d e überdies in der Regel in weniger als 
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dem für alle Beteiligten optimalen Umfang bereitgestellt werden, da der Umfang 
seiner Bereitstellung ganz davon abhäng t , wie weit für den einzelnen Beteiligten 
der daraus entspringende Nutzen die erforderlichen Kosten übersteigt . E in Beitrag 
der anderen Beteiligten ist jedenfalls im F a l l seiner Bereitstellung - wiederum auf
grund des GD-Effekts - nicht zu erwarten, da die anderen auch suboptimale M e n 
gen des öffentlichen Gutes kostenfrei nutzen können . 

B e i s p i e l 2: E in A b r ü s t u n g s p r o b l e m 

Zwei G r o ß m ä c h t e , Gl und G 2 , verfügen über ein nukleares Waffenarsenal. Es 
stellt sich für sie die Frage, ob sie dieses Arsenal abbauen, also nuklear ab rüs ten 
sollen. Zu r Vereinfachung des Arguments nehmen wir an, d a ß zwischen beiden 
M ä c h t e n nukleare wie konventionelle Par i tä t besteht. Bei beidseitiger A b r ü s t u n g 
würde zwar die nukleare Abschreckungsfähigkei t verlorengehen, die Par i tä t in kon
ventioneller Hinsicht aber bestehen bleiben, so d a ß beide M ä c h t e die positiven 
Wirkungen nuklearer A b r ü s t u n g (zwischenstaatliche Vertrauensbildung, Freiwer
den erheblicher Mi t te l für andere Regierungsprogramme) wahrnehmen k ö n n e n . 
W i r ordnen den Auszahlungen der M ä c h t e in dem F a l l den positiven Wert w zu, 
wobei der Verlust an Abschreckungsfähigkei t unberücksicht ig t bleibt, da weiter 
mil i tär ische Par i tä t besteht. 

N u n ist es durchaus mögl ich, d a ß eine der M ä c h t e nicht bereit ist, nuklear abzu
rüsten (oder eine getroffene Abrüs tungsve re inba rung unter läuf t ) . Dann würde eine 
Situation einseitiger A b r ü s t u n g entstehen, in der eine der M ä c h t e ihr nukleares 
Potential beibehäl t , w ä h r e n d die andere es abbaut. In dem Fa l l m ü ß t e die wei
terbestehende oder ab rüs tungsbed ing t nicht mehr bestehende nukleare Abschrek-
kungsfähigkei t a in die entsprechenden Auszahlungen als G r ö ß e eingehen (positiv 
für die nicht ab rüs t ende , negativ für die ab rüs t ende Macht) , da sie eine mil i tär ische 
Dispar i t ä t anzeigt. 

Wie steht es im F a l l einseitiger A b r ü s t u n g mit den positiven Auswirkungen? Hier 
m u ß zwischen den inner- und zwischenstaatlichen Auswirkungen unterschieden 
werden. Offensichtlich kann die innerstaatliche positive Auswirkung in dem F a l l 
nur der ab rüs t enden Mach t zugute kommen. Andererseits gibt es auch eine zwi 
schenstaatliche Auswirkung, die aber ebenfalls asymmetrisch verteilt ist: Die eine 
Mach t generiert mit ihrer Abrüs tungs in i t ia t ive einen 'Ver t rauensvorschuß 4 gegen
über der anderen Macht (der in der Auszahlung für die andere Macht als positiver 
Wert eingehen müßte ) , hat jedoch selbst - zunächs t jedenfalls - keinen Vorteil 
davon, da die andere Mach t nicht abrüs te t . W i r fassen diese Über l egung - stark 
vereinfachend - so zusammen, d a ß wir jeder der M ä c h t e im Fa l l einseitiger A b 
rüs tung in Bezug auf die positiven Auswirkungen den Wert w/2 zuordnen. 

Der F a l l beidseitiger N i c h t - A b r ü s t u n g schließlich impliziert weder Vor-, noch 
Nachteile im Verhältnis der beiden M ä c h t e zueinander und kennzeichnet sozusagen 
den Status quo. Er wird daher in den Auszahlungen mit 0 bewertet. 

Legen wir diese Annahmen zugrunde, so ergibt sich die in Tabelle 38 wiederge
gebene Auszahlungsmatrix. Sie zeigt, d a ß sich die beiden G r o ß m ä c h t e in Bezug 
auf die Abrüs tungsf rage in einem Gefangenen-Dilemma befinden, wenn angenom
men wird, d a ß erst 2 a, also die 'verdoppelte 4 Abschreckungsfähigkei t einer Macht , 
g röße r ist als w, die positive Gesamtwirkung von A b r ü s t u n g für jede der M ä c h t e 
(vorausgesetzt, beides läßt sich vergleichen), d. h. wenn 2 a > w bzw. a > w/2. Diese 
Annahme bedeutet, d a ß die M ä c h t e die Mögl ichkei t der Erlangung (nuklearer) 
mil i tär ischer Über legenhei t gegenüber einer anderen Macht erst dann für wichtiger 
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halten wie die Erlangung der Vorteile beidseitiger A b r ü s t u n g , wenn die jeweils 
andere M a c h t ihre Abschreckungsfähigkei t verloren hat. Selbst diese Annahme, 
die die Bedeutung mil i tär ischer Über legenhe i t gegenüber den Vorteilen von A b 
rüs tung bereits relativiert, führt zu einem Gefangenen-Dilemma, weil die Strategien 
kj bzw. k 2 damit für beide M ä c h t e dominant sind: A b r ü s t u n g findet unter dieser 
Annahme nicht statt. 

G 2 
k 2 

k 2 

abrüs t en nicht ab rüs t en 

<w, w> <w/2-a, w/2 + a> 

k i <w/2 + a, w/2 — a> <o,o> 

Tab. 38: Auszahlungsmatrix für das A b r ü s t u n g s p r o b l e m 

N u n scheint diese Feststellung den vereinbarten und beobachtbaren A b r ü 
stungsschritten zwischen den U S A und der U d S S R in den letzten Jahren direkt 
zu widersprechen: (teilweise) A b r ü s t u n g hat doch stattgefunden. Die E r k l ä r u n g 
des Widerspruchs k ö n n t e darin liegen, d a ß unsere obigen Annahmen (insbesondere 
2a > w bzw. a > w/2) nicht real i tä tsgerecht waren. W i r glauben dies jedoch nicht, 
weil wir meinen, d a ß die Annahme 2 a > w angesichts der Bedeutung, die Nationen 
üblicherweise mil i tär ischer S tä rke zumessen, relativ schwach ist. 

Die E r k l ä r u n g des Widerspruchs liegt eher in der (mit einzelnen Auszahlungsmat
rizen nicht e r faßbaren) Dynamik eines Abrüs tungsprozesses , der durchaus mit 
einseitigen Abrüs tungsschr i t t en beginnen kann. Wie wir oben schon angedeutet 
haben, erzeugt eine Macht mit einer Abrüs tungs in i t ia t ive einen 'Vertrauensvor
schuß 4 gegenüber der anderen Macht . Ist die Initiative g laubwürd ig , kann sie die 
'Kosten-Nutzen-Relat ion 4 bezüglich der Abrüs tungsvor te i l e dieser Mach t soweit 
verschieben, d a ß sie bereit ist, positiv zu reagieren, also eigene Abrüs tungsschr i t t e 
zu unternehmen. Das w ü r d e die Abrüs tungsbere i t schaf t der e r s t ab rüs tenden 
Macht s tä rken , so d a ß damit so etwas wie ein positiver R ü c k k o p p l u n g s p r o z e ß in 
Bezug auf A b r ü s t u n g zustande kommt. Tatsächlich scheint, soweit sich bislang 
beobachten läßt , erfolgreiche A b r ü s t u n g mit einseitigen Schritten zu beginnen. 
Das verweist darauf, d a ß das G D auch eine 'dynamische 4 Dimension hat, d .h. 
sich im Zeitablauf positiv (wie für die A b r ü s t u n g geschildert) oder negativ (wie 
unten in Beispiel 4) weiterentwickeln kann. 

Im übr igen scheint sich A b r ü s t u n g wie die Bereitstellung eines 'internationalen 
öffentlichen Gutes 4 auszuwirken: A u c h wenn es bei einseitiger A b r ü s t u n g sozusa
gen nur in 'halbierter 4 F o r m vorliegt, kann nicht verhindert werden, d a ß die ent
sprechende positive Wi rkung (w/2 in Tab. 38) der anderen, nicht ab rüs t enden 
Macht zugute kommt. Es ergeben sich die für das G D typischen Auszahlungsre
lationen, weil eine charakteristische Eigenschaft öffentlicher G ü t e r wirksam wird: 
die der Nich t -Aussch l ießbarke i t der Beteiligten von deren Nutzung. Demnach läßt 
sich das Problem der Bereitstellung öffentlicher G ü t e r als ein G D darstellen, weil 
eine optimale Bereitstellung einen Beitrag aller erfordern w ü r d e , der aber wegen 
der Eigenschaft der Nich t -Aussch l ießbarke i t nicht zu erwarten ist, denn man stellt 
sich selbst besser, wenn man nichts bei t rägt , die anderen aber ihren Beitrag leisten. 



210 10. Ra t iona l i t ä t und Koopera t ion 

B e i s p i e l 3: Das Vertragsproblem 

A u c h die rationale Rechtfertigung des Staates im Sinne der 'klassischen 4 Vertrags
theorie ist dem Gefangenen-Dilemma ausgesetzt, d. h. sie gelingt erst dann, wenn 
eine plausible L ö s u n g des G D Bestandteil der Beg ründung ist. 

Die grundlegende Denkfigur der Vertragstheorie ist ein Gedankenexperiment mit 
dem, ausgehend von einem fiktiven Zustand, in dem die Individuen sich als Einzelne 
gegenübers tehen (der 'Naturzustand'), gezeigt werden soll , d a ß diesem ein anderer 
Zustand vorzuziehen ist, in dem die Individuen eine soziale und politische Ge
meinschaft bilden, d .h . einen 'Staat' etablieren. D a der letztere Zustand einen 
Schutz gegen Übergriffe bietet, die im 'Naturzustand' jederzeit vorkommen kön
nen, m ü ß t e jeder daran interessiert sein, einen solchen Staat zu etablieren, also 
einer entsprechenden vertraglichen Übere inkunf t zuzustimmen. 

Trotz der unmittelbar einleuchtenden Plausibi l i tät des Gedankens bleibt ein Pro
blem: Es reicht nicht aus, dem Vertrag nur zuzustimmen, er m u ß , um ausreichend 
Schutz nach innen und a u ß e n zu gewährleis ten, auch von allen Beteiligten stets 
eingehalten werden, d .h . das Vertragsproblem spitzt sich auf die Frage der E in 
haltung des Vertrags zu - und diesbezüglich besteht zwischen den Beteiligten ein 
Gefangenen-Dilemma. 

W i r wollen dies mit dem folgenden Beispiel zeigen, bei dem wir annehmen, daß 
zwei Vertragspartner, P x und P 2 , eine Übere inkunf t eingegangen sind, jeweils dem 
anderen beizustehen, wenn ein Übergriff erfolgt. Beide überlegen aber auch, ob 
es nicht 'günst iger ' wäre , die Übere inkunf t im Ernstfall nicht einzuhalten. 

Weiter gehen wir davon aus, d a ß beide Vertragspartner ausschließlich an ihrem 
Vorteil (d. h. in dem F a l l : an der Verringerung ihrer durch Übergriffe entstehenden 
Verluste) interessiert sind und überdies mit gleicher Wahrscheinlichkeit von p = 0,5 
Opfer eines Übergriffs werden können . Jeder von beiden w ü r d e einen Verlust von 
— 2w erleiden, wenn er Opfer eines Übergriffs wird und der andere ihm nicht 
beisteht. Hingegen wäre der Verlust nur — 2v für jeden, wenn sie sich im Falle 
eines Übergriffs wechselseitig beistehen. 

D a wir annehmen wollen, d a ß die gegenseitige U n t e r s t ü t z u n g effektiv ist und Ver
luste reduziert, soll der gemeinsame Verlust bei gegenseitiger U n t e r s t ü t z u n g (— 4 v) 
geringer sein als bei gegenseitiger N i c h t - U n t e r s t ü t z u n g ( — 2 w), d. h. 4v < 2w bzw. 
— 4v > — 2w. 

Die Auszahlungen für die Vertragspartner, P x und P 2 , werden nun so berechnet, 
d a ß zum Verlust, der sich ergibt, wenn man selbst Opfer eines Übergriffs wird 
(multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit p = 0,5, Opfer eines Übergriffs zu wer
den), der Verlust hinzuaddiert wird , den man zu tragen hat, wenn der andere Opfer 
eines Übergriffs wird (ebenfalls mit p = 0,5 multipliziert). 

Im Falle gegenseitiger U n t e r s t ü t z u n g ergibt sich damit die Auszahlung 
( — 2v • 0,5) -f (— 2v • 0,5) = — 2v für jeden; im Falle einseitiger U n t e r s t ü t z u n g ist 
die Auszahlung — 2v • 0,5 = — v für den, der den anderen nicht un te rs tü tz t , und 
(— 2 v • 0,5) + (— 2 w • 0,5) = — [v + w] für den, der den anderen un te rs tü tz t (denn 
er hat den eigenen Verlust und den des anderen zu tragen); im Falle beidseitiger 
N i c h t - U n t e r s t ü t z u n g schließlich ist die Auszahlung — 2w • 0,5 + 0 = — w für je
den. Die nachstehende Tabelle 39 gibt die entsprechende Auszahlungsmatrix wie
der. 
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P 2 
k 2 k 2 

beistehen nicht beistehen 

< - 2 v , - 2 v > < - [ v + w ] , - v > 

k i < - v , - [ v + w ] > < — w, — w> 

Tab. 39: Auszahlungsmatrix für das Vertragsproblem (zwei Vertragspartner) 

Diese Auszahlungsmatrix stellt erkennbar ein G D dar, denn es ist — v > — 2v 
und — w > — [v + w ] ; kl und k 2 sind also die dominanten Strategien, andererseits 
aber gilt: — 2v > — w. Die Schlußfolgerung ist, d a ß der Vertrag zwar Zustande
kommen kann, seine Einhaltung aber nicht gewährleistet ist. 

N u n wird gelegentlich argumentiert, d a ß dieses Problem deshalb nicht relevant 
ist, weil im F a l l von nur zwei Beteiligten die Nicht-Einhal tung erkennbar ist und 
daher unmittelbar zur Nicht-Einhal tung durch die andere Person führt , womit 
die Übere inkunf t und ihre Vorteile gegenstandslos würden . Die Vertragspartner 
werden daher die Übere inkunf t einhalten, um das zu vermeiden. 

Zwar ist schon im 2-Personen-Fall die Erkennbarkeit der Nicht-Einhal tung nicht 
immer gegeben, der gewichtigere Einwand aber ist, d a ß das Vertragsproblem kein 
2-Personen-, sondern ein n-Personen-Problem ist und oben nur deshalb mit zwei 
Personen dargestellt wurde, um die Struktur des Problems zu klären. Im n-Per-
sonen-Fall jedoch kann die Erkennbarkeit der Nicht-Einhal tung durch alle Be
teiligten kaum mehr angenommen werden. Daher ist dann auch nicht mehr der 
Schluß auf die generelle Nicht-Einhal tung und die daraus folgende Notwendigkeit 
der Einhaltung der Übere inkunf t erlaubt. 

Daraus folgt, d a ß vielleicht nicht immer im 2-Personen-Fall, jedenfalls aber im 
n-Personen-Fall die Einhaltung der Übere inkunf t zum Problem wird. W i l l man 
nun garantieren, d a ß die Übere inkunf t eingehalten wird, dann kann das oben 
angesprochene Instrument der Sanktionen herangezogen werden. W ä r e eine Sank
tion der G r ö ß e s eingeführt , so w ü r d e dies den Wert der abweichenden, nicht
kooperativen Strategie verringern bzw. beim Vertragsproblem den entsprechenden 
Verlust vergrößern , wie die folgende Auszahlungsmatrix zeigt. 

?2 

Pl 

k 2 k 2 

beistehen nicht beistehen 

k i < - 2 v , - 2 v > <- [v + w ] , - [v + s]> 

k , < - [ v + s ] , - [ v + w]> <- [w + s], - [ w + s]> 

Tab. 40: Auszahlungsmatrix für das Vertragsproblem (mit Sanktionen) 

Aus dieser Ma t r i x wird erkennbar, d a ß die Sanktion eine bestimmte ' G r ö ß e 4 haben 
m u ß , um wirksam zu sein, d .h . erst wenn s > v ist, wird die kooperative Strategie 
k1 bzw. k 2 zur dominanten Strategie. Anders ausgedrück t : der (negative) Wert 
der Sanktion m u ß größer sein als die Differenz zwischen dem individuellen Verlust 
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bei gegenseitiger U n t e r s t ü t z u n g und dem individuellen Verlust im Falle einseitiger 
U n t e r s t ü t z u n g bei dem Partner, der nicht unters tü tz t , wenn die Einhaltung des 
Vertrags gesichert sein soll . 

A u f diesem Hintergrund wird vers tändl ich, d a ß Hobbes als Lösung des Vertrags
problems vorschlug, zugleich mit dem Absch luß des Vertrags einen Staat mit er
heblicher Sanktionsgewalt, den 'Leviathan 4 , zu etablieren. Erst die Errichtung einer 
starken staatlichen Sanktionsgewalt überwinde t ihmzufolge das Vertragsproblem 
und garantiert die Dauerhaftigkeit des Vertrags. 

Schon in der äl teren, erst recht in der neueren, seit Rawls einsetzenden vertrags
theoretischen Diskussion ist immer wieder die Frage aufgeworfen worden, ob die 
'Hobbessche L ö s u n g 4 unausweichlich ist oder ob es nicht doch andere Lösungs
mögl ichkei ten gibt. U m den E r ö r t e r u n g e n in Abschnitt 10.2 nicht vorzugreifen, 
beschränken wir uns hier auf die resümierende Feststellung, d a ß es durchaus andere 
'Lösungen 4 gibt. Diese aber sind an bestimmte, gelegentlich recht restriktive Vor
aussetzungen gebunden, so d a ß nicht in allen Fäl len der 'kooperative Ausgang 4 

des Vertragsproblems gesichert ist. 

B e i s p i e l 4: Die Tragödie der Allmende 

Stellen wir uns vor, eine bäuer l iche Ansiedlung verfügt über eine Allmende, d. h. 
ein Area l von Weideland, das von den ansässigen Herdenbesitzern gemeinschaftlich 
genutzt werden kann. N u n ist klar, d a ß jeder Besitzer einer Viehherde um so mehr 
Nutzen aus diesem gemeinschaftlichen Weideland zieht; je mehr Tiere er darauf 
weiden lassen kann. F ü r die Herdenbesitzer ist damit ein Anre iz gegeben, die Her
den auf der Allmende zunehmend zu ve rgrößern . Das wi rd solange keine große 
Auswirkung auf die Nu tzungsmögl i chke i t der Allmende haben, wie Kriege, Raub
züge, Seuchen u.a. sowohl die Anzah l der Herdenbesitzer wie den Umfang der 
Herden immer wieder verringern. 

Angenommen aber, diese 'Verringerungseffekte 4 sind nicht mehr gegeben, dann 
bahnt sich unvermeidlich die 'Tragödie der Allmende 4 an, denn jeder Herdenbe
sitzer wird argumentieren: Füge ich meiner Herde ein Tier hinzu, das ich auf der 
Allmende weiden lasse, so kommt der Nutzen daraus mir zugute, w ä h r e n d die 
Kosten durch 'Abweidung 4 , die der Allmende durch ein einzelnes Tier entstehen, 
nur ein Bruchteil davon sind und sich überdies auf alle Herdenbesitzer und wei
denden Tiere verteilen. A u c h bei anteiliger Berücksicht igung dieser Kosten ergibt 
sich für den Herdenbesitzer für jedes zusätzl iche Tier ein positiver Nutzen. 

D a die gleiche Über l egung für alle Herdenbesitzer und jedes zusätzl iche Tier gilt, 
scheint es unausweichlich, d a ß die Flerden nach und nach vergrößer t werden. Selbst 
wenn die Vergrößerung in kleinen Schritten erfolgt, ist der entscheidende Punkt 
die Stetigkeit der Vergrößerung, so d a ß irgendwann der Zeitpunkt erreicht ist, ab 
dem der Schaden durch ' Ü b e r w e i d u n g 4 irreparabel wird und die Allmende zers tör t 
ist. 

Diese dynamische Variante des n-Personen-GD hat ta tsächl ich 'tragische 4 Züge , 
weil die Beteiligten - im Bewußtsein , das Richtige zu tun - den Untergang der 
Allmende besiegeln. Sie meinen, das Richtige zu tun, weil sie durch sukzessive 
Vergrößerung ihrer Herden ihrem Interesse dienen, und sie meinen, dies auf die 
richtige Weise zu tun, indem sie ihren Herden von Weideperiode zu Weideperiode 
nur sehr wenige Tiere hinzufügen. Eben dadurch aber befördern sie die Ze r s tö rung 
der Allmende. 
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Gerade die langsame Stetigkeit des damit eingeleiteten Prozesses begründe t seine 
Gefähr l ichkei t , denn dadurch erfolgen die negativen Veränderungen der Allmende 
in sehr kleinen Schritten und werden folglich auch kaum bemerkt. Das verhindert, 
d a ß rechtzeitig M a ß n a h m e n eingeleitet werden, die die Allmende retten k ö n n t e n , 
wie z . B . eine generelle Begrenzung der H e r d e n g r ö ß e oder e ingeschränkte Weide
zeiten (was trotz der auch dabei geltenden GD-Prob lemat ik nicht unmögl i ch wäre , 
da es sich meist um einen kleinen Kreis von Herdenbesitzern handelt und die 
M a ß n a h m e n leicht übe rp rü fba r sind). Erst wenn die Schäden schon g r o ß sind, 
sind sie auch sichtbar. Werden dann Beschränkungen eingeführt , kann es schon 
zu spät sein. So gesehen k ö n n t e - kontraintuitiv - eine s tä rkere Beanspruchung 
der Al lmende durch die Herdenbesitzer diese eher retten. 

Dabei m u ß hinzugefügt werden, d a ß dasselbe nicht in gleichem M a ß e für alle 
' na tü r l i chen ' Al lmenden, d. h. alle regenerierbaren na tür l ichen Ressourcen gilt. Das 
h ä n g t damit zusammen, d a ß na tür l iche Ressourcen in unterschiedlichem M a ß e 
regenerat ionsfähig sind. Ceteris paribus gilt, d a ß eine 'na tür l iche 4 Al lmende umso 
eher gerettet werden kann, je schneller ihr Verfall erfolgt und bemerkt wird , d. h. 
- auch wieder kontraintuitiv - je weniger regenerat ionsfähig sie in Abhäng igke i t 
von menschlichen Eingriffen ist. 

Daher finden sich schon bei einfachen N a t u r v ö l k e r n detaillierte Regelungen für 
die Bejagung und Befischung, um die erreichbaren W i l d - und F i schbes tände zu 
erhalten, weil die negativen Konsequenzen von 'Übe r j agung 4 und 'Überf i schung 4 , 
d.h. von geringer Regeneration infolge hoher Beanspruchung, wohlbekannt sind. 
D e m g e g e n ü b e r ist die na tür l iche Ressource des Weidelands in Relat ion zu den 
wenigen Herdenbesitzern einer Allmende (die überd ies ihre Herden immer nur 
geringfügig vergrößern) sehr viel regenerat ionsfähiger . 

F ü r die 'Tragödie der Allmende 4 gibt es viele Beispiele. W i r kennen 'globale 4 A l l 
menden, wie etwa die Ozonschicht um die Erde, den tropischen Regenwald, den 
Gesamtbestand der Wale in den Weltmeeren u .a .m. , die demselben Effekt der 
'Tragödie der Allmende 4 ausgesetzt sind, aber in doppelt verschärfter F o r m . Z u m 
einen sind die negativen Folgen der Tragödie sehr viel einschneidender; der Verfall 
einer Allmende hatte nur lokale oder regionale Konsequenzen, der Verfall einer 
'globalen 4 Allmende kann menschhe i t sgefährdende Auswirkungen haben; zum an
deren sind die Chancen der Rettung noch geringer: bedurfte es dazu für eine lokale 
Allmende 'nur 4 der Kooperat ion weniger Herdenbesitzer, so sind bei 'globalen 4 

Allmenden potentiell alle Regierungen der Welt mit ihren Bevölkerungen invol
viert. 

Die dynamische Variante des n-Personen-GD m u ß nicht immer einen negativen 
Ausgang haben. W i r haben oben mit dem Beispiel eines beginnenden A b r ü s t u n g s 
prozesses einen F a l l angegeben, in dem die Dynamik sich positiv entwickeln kann. 
Anzufügen ist aber, d a ß eine solche positive Entwicklung in dem Sinne p rekä r 
ist, d a ß sich Beteiligte die Situation durch Ausweichen auf die nicht-kooperative 
Strategie zu ihren Gunsten zunutze machen k ö n n e n . 

Die dynamische Variante ist sorgfältig von der 'iterierten 4 Variante des n-Personen-
G D zu unterscheiden. Bei letzterer wird - wie bei der dynamischen Variante - das 
n-Personen-GD in t Runden nacheinander gespielt, wobei t unbekannt, mögl icher
weise aber sehr g r o ß ist. Bei der iterierten Variante bleiben die Auszahlungen von 
Runde zu Runde aber gleich, w ä h r e n d sie sich bei der dynamischen Variante von 
Runde zu Runde (positiv oder negativ) ve rändern , wenn auch oft nur geringfügig. 
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Die Nich t -Veränderung der Auszahlungen in der iterierten Variante ermögl icht 
nun die E inführung von Gesamt- oder 'Metastrategien 4 . Das sind Strategien über 
Strategien, die angeben, welche Strategie in jeder der aufeinanderfolgenden Spiele 
gewählt werden soll. W i r d ein n-Personen-GD als 'Wiederholungsspiel 4 iteriert, 
so gibt es - wie wir im folgenden Abschnit t e rör te rn werden - mehrere Gleich
gewichtspunkte und nicht nur einen in nicht-kooperativen Strategien wie beim 
einfachen G D . Das eröffnet neue Mögl ichkei ten . 

10.2 Die Iteration des Gefangenen-Dilemmas 

W i r hatten im vorangegangenen Abschnit t mit einigen Beispielen dargelegt, in 
welchen sozialen, politischen und ö k o n o m i s c h e n Z u s a m m e n h ä n g e n der Effekt des 
G D wirksam wird. Dabei handelte es sich durchgäng ig um Entscheidungssitua
tionen, in denen es um die Herbe i führung einer sozialen Kooperat ion ging - etwa 
zur Bereitstellung eines öffentlichen Gutes, das allen nütz t , oder zur Abwendung 
eines sozialen 'Übe l s 4 , das allen schadet. Hinsicht l ich solcher Situationen nun sind 
die Annahmen des G D in einem Punkt wenig real i tätsgerecht: Sie gehen davon 
aus, d a ß das G D ein einziges mal gespielt wird ( o n e - s h o t - g a m e ) . 

Demgegenübe r ist offensichtlich, d a ß Situationen dieser A r t über eine längere Zeit
spanne hinweg bestehen und immer wieder auftreten. Entspechend wäre für das 
G D anzunehmen, d a ß es 'iteriert 4, d. h. bei gleicher Auszahlungsstruktur mehrfach 
wieder holt wird. 

Diese Annahme eröffnet die Mögl ichkei t zu untersuchen, ob sich bei Wiederho
lungen des G D nicht endogen selbsttragende Belohnungs- oder Sanktionsmecha
nismen ergeben k ö n n e n , die statt der oben e rwähn ten , exogen vorgegebenen A n 
reize oder Sanktionen zu einem 'kooperativen Ausgang 4 führen. Damit w ü r d e zu
gleich ein Einwand entkräf te t , der in Bezug auf den Vorschlag von Anreizen und 
Sanktionen hinsichtlich des einmaligen G D vorgebracht werden kann: Diese de
finierten ein Spiel, das nicht das G D ist, so d a ß sie, wenn man auf dem uniformen 
Präferenzbegriff des " r e v e a l e d - p r e f e r e n c e " - K o n z e p t s besteht, nicht als Lösungen des 
G D gelten können . 

Die Mögl ichkei t der endogenen Stabilisierung des 'kooperativen Ausgangs 4 ist im 
wiederholten G D deshalb gegeben, weil dann Gesamt- oder Metastrategien for
muliert werden k ö n n e n , die angeben, welche Strategie jeder Spieler in jedem Spiel 
des Wiederholungs-GD wähl t . Tatsächl ich kann gezeigt werden, d a ß unter be
stimmten Voraussetzungen Gesamtstrategien mit bestimmten Eigenschaften Be-
lohnungs-/Sanktionsmechanismen implizieren, die den 'kooperativen Ausgang 4 

des Wiederholungs-GD sichern können . 

E i n Wiederholungs- oder Metaspiel F * ist eine Folge gleicher Spiele F 1 , F 2 , 
F 0 0 in der Normal form. Dabei sind die zeitlich aufeinanderfolgenden <rl>, t = 1, 
. . . , oo , die konstituierenden Spiele des Wiederholungsspiels. 

D e f i n i t i o n 6/10: E i n Wiederholungsspiel F * ist durch <K,I,/7> gekennzeichnet. 
Dabei ist K = {1,..., n} die Menge der Spieler. Z = Z x x Z 2 x . . . x Z n ist die 
Produktmenge der Mengen der individuellen Gesamtstrategien Z i ? i = 1,..., n, 
mit <7j e Zj als einer individuellen Gesamtstrategie und a = (er,, , crn> als Ge
samtstrategieprofil eines Wiederholungsspiels, a e Z . Fl = <7c„ . . . , n n } ist die Ge-

00 

Samtauszahlungsstruktur von F * mit = £ a 5 ~ 1 U i ( s t ) , i = 1, . . . , n als Judi
th i 
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viduelle Gesamtauszahlung für den Spieler i für alle F \ wobei a s der individuelle 
Diskontparameter ist, 0 < 3.{ < 1, und s l e S für t = 1, . . . , oo durch a bestimmt 
wird. 

D e f i n i t i o n 7/10: Eine Gesamtstrategie Ö-JGZJ eines Spielers i in einem Wiederho
lungsspiel T * ist eine Strategie übe r Strategien, die angibt, welche Strategie in 
den einzelnen konstituierenden Spielen gewähl t wird , so d a ß ox = <sj, . . . ,Sj°°>, 
i = 1,.. . , n , mit s| e S h t = 1 , . . . , oo, und s l = <sj,.. .,sj,> als Strategieprofile der 
konstituierenden Spiele, s l e S. 

Die Annahme einer unendlichen Folge von Wiederholungen wird eingeführt , weil 
die Annahme einer endlichen und bekannten Zahl von Einzelspielen im Wieder-
holungs-GD ( G D * ) zu einem Problem führt. D a sich 'belohnende' oder 'bestra
fende' Strategien im G D * immer erst im nächs t fo lgenden Spiel auswirken, 
k ö n n e n sie im letzten Spiel nicht benutzt werden. Daher wird das letzte Spiel als 
one-shot-game gespielt. F ü r das 2 -Personen-GD* bedeutet das, d a ß die Strategie
wahl aufgrund individueller Ra t iona l i t ä t zu < k l 5 k 2 > führen m ü ß t e . Liegt damit 
das Ergebnis des letzten Spiels fest, wird faktisch das vorletzte Spiel zum letzten 
Spiel, für das ebenso gilt, d a ß 'belohnende' oder 'bestrafende' Strategien nicht 
mehr sinnvoll eingesetzt werden k ö n n e n , so d a ß es als one-shot-game zu behandeln 
ist, bei dem die Strategiewahl durch individuelle Ra t iona l i t ä t gesteuert wird und 
demnach in < k l 5 k 2 > resultiert. 

Damit w ü r d e das drittletzte Spiel zum letzten Spiel und aufgrund des gleichen 
Arguments auch das viertletzte, das fünftletzte usw. - bis wir beim ersten Spiel 
angelangt sind. E i n Wiederholungs-GD endlicher und bekannter Länge ist daher 
dem entsprechenden one-shot-game gleichzusetzen. 

U m dieses 'Paradox des letzten Spiels' zu vermeiden, kann man annehmen, d a ß 
die Zah l der Wiederholungen endlich, den Spielern aber unbekannt ist, so d a ß sie 
nicht wissen, wann das Spiel abgebrochen wird. Das wird oft in experimentellen 
Spielen so gehandhabt. In der spieltheoretischen Literatur hat sich stattdessen 
eingebürger t , die Zah l der Wiederholungen als ( abzäh lba r ) unendlich anzunehmen. 
Die Annahme löst das 'Paradox des letzten Spiels' ebenfalls auf und hat d a r ü b e r 
hinaus den 'technischen' Vorzug, d a ß sich die individuellen Gesamtauszahlungen 
als unendliche geometrische Reihen darstellen lassen, was ihre Berechnung erheb
lich vereinfacht. 

M a n sollte aber auch die positive Erkenntnis aus dem 'Paradox des letzten Spiels' 
nicht unbeachtet lassen. Wenn es richtig ist, d a ß der Abbruch des Spiels Koope
ration 'abschneidet', weil z . B . auf ein nicht-kooperatives Verhalten keine 'Bestra
fung' mehr erfolgen kann, dann gilt umgekehrt auch, d a ß weitere Kooperat ion 
die Fortsetzung des Spiels zur Voraussetzung hat. 

Die E in führung des Diskontparametes aj in Definition 6/10 basiert auf der Übe r 
legung, d a ß der gegenwärt ige 'Wert ' einer zukünft igen Auszahlung für einen Spieler 
umso geringer sein wird , je weiter entfernt in der Zeit die Auszahlung erfolgt. Bei 
exponentieller Diskontierung zukünf t iger Auszahlungen ist der 'Wert ' einer Aus 
zahlung U l die zum Zeitpunkt t realisiert wird (d. h. nach Ende des t-ten Spiels), 
demnach a j U 1 . Dabei wird a5 als Diskontparameter bezeichnet, 0 < a } < 1, und 
dessen k o m p l e m e n t ä r e r Wert dj = 1 — a i ? 1 > d; > 0, als Diskontrate. 

Der gegenwärt ige 'Wert ' einer Auszahlung für ein Spiel, das unendlich weit in der 
Zukunft liegt, m u ß danach gleich N u l l sein. Bei Werten für a } nahe N u l l (bzw. 
für dj nahe Eins) wird dieser Wert in einem Wiederholungsspiel sehr schnell, d. h. 
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nach nur wenigen konstituierenden Spielen erreicht, bei Werten für a ; nahe Eins 
(bzw. für dj nahe Nul l ) hingegen dauert es sehr lange. Wie sich zeigen wird, sind 
die Chancen einer endogenen Stabilisierung kooperativen Verhaltens im letzteren 
Fa l l sehr viel höhe r als im ersteren. 

Betrachten wir nun die denkbaren Gesamtstrategien für das 2-Personen-GD*, so 
lassen sich 'unbedingte 4 von 'bedingten 4 unterscheiden. Eine unbedingte Gesamt
strategie eines Spielers ist eine, bei der seine Strategiewahl in den einzelnen Spielen 
völlig u n a b h ä n g i g von der Strategiewahl des anderen Spielers in den vorangegan
genen Einzelspielen erfolgt. Zwei naheliegende Gesamtstrategien dieser A r t sind 
die 'unbedingte Koopera t ion 4 und die 'unbedingte Nicht-Kooperat ion 4 . 

Unbedingte Kooperation: <J\ = <kj , . . . , k ? ) für i = 1,2 

Unbedingte Nicht-Kooperation: o f = <k|, . . . , £ " > für i = 1,2 

Definieren wir nun das Gleichgewicht in einem Wiederholungs-GD analog zum 
Gleichgewichtspunkt eines einmaligen G D s (D.4/10) wie folgt. 

D e f i n i t i o n 8/10: E i n Gesamtstrategieprofil ist ein Gleichgewicht in einem 2-
oder n-Personen-GD*: V i e K : V ^ e L ; : | » * ) ^ % - { o * |<7.)]. 

D a n n ergibt sich das folgende Theorem. 

Theorem 1/10: 
In einem 2-Personen-GD* ist = (cr^, o\y stets ein Gleichgewicht, hingegen 
crk = <crk, o2> niemals ein Gleichgewicht. 

A n a l o g zum 'nicht-kooperativen 4 Gleichgewichtspunkt im einmaligen 2-Personen-
G D gibt es also ein 'nicht-kooperatives 4 Gleichgewicht im 2-Personen-GD*. Es 
ist leicht zu sehen, warum das der F a l l sein m u ß : W ü r d e einer der Spieler, während 
der andere bei k bleibt, für eine oder mehrere Wiederholungen von k zu k wechseln, 
so w ü r d e er für diese Wiederholungen eine geringere Auszahlung erhalten als der 
andere. Dieser 'Verlust' ließe sich auch dann nicht mehr wettmachen, wenn er in 
spä teren Wiederholungen auf k zurückwechsel t , da er in diesen Wiederholungen 
die gleiche Auszahlung erhäl t wie der andere Spieler, nicht aber eine höhere . Seine 
Gesamtauszahlung n { wird demnach geringer sein als die des Spielers, der konstant 
k wähl t - u n a b h ä n g i g von der Zah l der Wiederholungen oder der H ö h e des Dis 
kontparameters. 

Umgekehrt gilt bezüglich des 'kooperativen' Strategiepaares_a k = <ö" k,o" k>, d a ß 
ein Spieler, der für eine oder mehrere Wiederholungen von k zu k wechselt, während 
der andere bei k bleibt, für diese Wiederholungen eine höhere Auszahlung erhäl t 
als der andere. Dieser 'Gewinn 4 bleibt ihm auch dann erhalten, wenn er in späteren 
Wiederholungen zu k zurückwechsel t , so d a ß er in jedem Fa l l eine höhere Ge
samtauszahlung 7TJ hat als der Spieler, der durchgehend k gewählt hat. 

Die Betrachtung der unbedingten Gesamtstrategien führt erst einmal nicht über 
die Erkenntnisse hinaus, die aus der Analyse des einmaligen G D gewonnen wurden: 
A u c h im 2-Personen-GD* ist = ein Gleichgewicht, a k = <ö" k,ff k> da-
gegen nicht, w ä h r e n d durch <7k paretodominiert wird, weil wegen der Auszah
lungsstrukturen der aufeinanderfolgenden konstituierenden G D s für i = 1,2: 
7Tj(crk) > n { ( o ~ * ) sein m u ß . 

D a r ü b e r hinausgehende Resultate ergeben sich erst, wenn bedingte Gesamtstra
tegien in Betracht gezogen werden. Gesamtstrategien dieser A r t geben für alle 
Wiederholungen des 2-Personen-GD (als konstituierende Spiele) an, welche indi -
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viduelle Strategie in einer Wiederholung in Abhäng igke i t von der Strategiewahl 
des anderen Spielers in der vorangegangenen Wiederholung gewähl t wird . E i n 
bekanntes Beispiel einer solchen Gesamtstrategie ist die T i t - f o r - 7öt/-Strategie. Sie 
legt fest, d a ß ein Spieler i i m ersten Spiel mit der Wahl von k beginnt und in allen 
folgenden Wiederholungen genau die Strategie wähl t , die der andere Spieler j in 
der vorangegangenen Wiederholung gewähl t hat. 

T i t - f o r - T a t - S t r a t e g i e : crTil = <k},sf, . . . ,s i

Q 0> für i = 1,2 mit s\ = k ; ,wenn 
slrl = k p 1 , und s| = kj , wenn s j _ 1 = k j " 1 für t = 2 , o o ; i , j = 1,2; i #=j. 

Die r^ /o r -7öf -S t ra t eg ie beginnt also stets kooperativ, beantwortet jeden koope
rativen Zug des anderen Spielers ihrerseits mit Kooperat ion im nächs ten Spiel, 
jedoch auch jeden nicht-kooperativen Z u g mit Nicht -Koopera t ion . Im folgenden 
seien zwei Varianten angeführ t . 

^ -S t ra teg ie : afT = <kj, s 2 , . . . , s£> für i = 1, 2 mit_s{ = k|, 
wenn s j - 1 = k j ~ \ und s\ = k\ A S \ + 1 = k{ + 1 , wenn s j " 1 = k j " 1 

für t = 2 , o o ; i , j = 1,2; i =N j . 

^ -S t ra teg ie : a™T = <k}, s 2 , . . . , Sj 0 0) für i = 1, 2 mit s\ = kj, 
wenn s p = k\~\ und s\ = k\ A s j + 1 = k | + 1 A sf + 2 = k j + 2 A . . . A 

s i + m = E [ + m , wenn s ) ~ l = k r 1 - 1 für t = 2 , . . . , oo; i , j = 1,2; i * j . 

Die Definition von T i t - f o r - m - T a t en thä l t für m = 1 auch die von T i t - f o r - 2 - T a t und 
umfaß t für m = 0 , . . . , oo eine ganze Klasse von Gesamtstrategien der bedingten 
Kooperation (einschließlich T i t - f o r - T a t ) , die sich nur durch die Z a h l der Wieder
holungen unterscheiden, in denen sie die Wah l der nicht-kooperativen Strategie 
durch den anderen Spieler mit Nich t -Koopera t ion beantworten. 

Diese Gesamtstrategien haben zwei wichtige Eigenschaften: sie sind 'sympathisch 4 

und 'provozierbar 4. Eine bedingte Gesamtstrategie ist sympathisch, wenn sie nicht 
als erste mit der nicht-kooperativen Strategie beginnt; sie ist provozierbar, wenn 
sie auf die Wahl der nicht-kooperativen Strategie durch den anderen Spieler ih
rerseits stets mit der Wahl der nicht-kooperativen Strategie in dem oder den nach
folgenden Spiel(en) reagiert. Gerade diese Eigenschaft führt eine A r t von Sank
tionsmechanismus in das Wiederholungs-GD ein. 

Eine zu T i t - f o r - T a t entgegengesetzte Gesamtstrategie ist T a t - f o r - T i t , die zwar mit 
der nicht-kooperativen Strategie beginnt und Nicht -Koopera t ion mit N i c h t - K o 
operation beantwortet, jedoch auch Kooperat ion mit Kooperat ion, so d a ß man 
sie als Gesamtstrategie der bedingten Nicht-Kooperation bezeichnen kann. 

rfl/-/or-Ti/-Strategie: a ? " = <kj, s f , . . . , s? 0) für i = l , 2 mit s\ = k\, wenn 
s j " 1 = k\~\ und s\ = k\, wenn s ] ~ l = k p 1 für t = 2 , . . . , oo; i , j = 1, 2; i =N j . 

Offenkundig ist die r0/-/or-77/-Strategie nicht sympathisch, jedoch provozierbar. 
Im Unterschied zur unbedingten Nicht -Koopera t ion verstellt sie aber die M ö g 
lichkeit gegenseitiger Koopera t ion nicht völlig, denn sie reagiert auf kooperative 
Züge ihrerseits kooperativ. 

Können sich unter Voraussetzung der hier e ingeführten bedingten und unbedingten 
Gesamtstrategien (die durchaus nicht alle denkbaren umfassen) im 2-Personen-
G D * 'kooperative Gleichgewichte 4 ergeben? Spezifizieren wir die Frage zunächs t 
so, d a ß wir untersuchen, ob (ff™, ffJil> in einem 2-Personen-GD* ein Gleichge
wicht sein kann, in dem nur die Gesamtstrategien a j l t und ö f zur Verfügung stehen, 
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und gehen wir dazu davon aus, d a ß die konstituierenden Spiele in diesem 2-Per
sonen-GD* die in der folgenden M a t r i x wiedergegebenen Auszahlungen haben 
(mit y > x > w > z). 

2 
k 2 k 2 

<x, x> <z, y> 

K <y,z> <W, W> 

Tab. 41: Auszahlungsmatrix der konstituierenden Spiele im 2-Personen-GD* 

Eine notwendige Voraussetzung dafür , d a ß ( o - J l \ crju> ein Gleichgewicht ist, wäre 
unter diesen Vorgaben, d a ß es sich für die Spieler nicht auszahlt, von der T i t -
/br-7a/-Strategie auf die unbedingte Nicht -Koopera t ion überzugehen . Nehmen wir 
an, beide Spieler wählen T i t - f o r - T a t , dann läßt sich die Gesamtauszahlung für 
einen der Spieler, i , unter Berücks icht igung des Diskontparameters 2L{ wie folgt 
als unendliche Reihe schreiben: 

7T; = x(a } + a 1

2 + a ] + . . . ) = xa j / ( l - aj). 

Wechselt der Spieler i nun einseitig zu öf, so erhäl t er nach Tab. 41 i m ersten Spiel 
die Auszahlung y und in allen folgenden Spielen w. A l s Gesamtauszahlung würde 
sich für i ergeben: 

n[ = ya s + w(af + + ...) = ya { + w a ? / ( l - a;). 

Offensichtlich hat der Spieler i aus dem Wechsel von oJxi zu o f keinen Vorteil , 
wenn n\ nicht g rößer ist als 7Cj, d.h.: 

x a i / ( l - a i ) £ y a l + w a 2 / ( l - a^. 

N a c h Umformung ergibt sich aus dieser Ungleichung: 

a ^ ( y - x ) / ( y - w ) . (1) 

Überschre i te t der Diskontparameter a { also einen bestimmten Wert bzw. unter
schreitet die Diskontrate 1 — a { ihn, dann kann unter den gegebenen Annahmen 
O ™ , a j ' 1 1 } ein Gleichgewicht sein. Die H ö h e dieses Wertes h ä n g t von den Aus 
zahlungen in den konstituierenden Spielen ab, wobei insbesondere die Differenz 
y — x, d .h . der Zäh le r der rechten Seite der Ungleichung (1), von Bedeutung ist, 
da sie den unmittelbaren Gewinn aus e i n e r Abweichung auf die nicht-kooperative 
Strategie angibt. Je kleiner diese Differenz ist (sie wird von einigen Autoren als 
'Versuchung' bezeichnet), desto weniger wahrscheinlich ist es ceteris paribus, d a ß 
sich aus dem Ü b e r g a n g zur unbedingten Nicht -Koopera t ion für i ein Gesamtge
winn ergibt. 

N u n steht die Tit-for-7ö/-Strategie in einem 2-Personen-GD* nicht nur der un
bedingten Nicht -Koopera t ion gegenüber , sondern einer Vielzahl anderer, mögli
cher Gesamtstrategien, und w ä h r e n d die unbedingte Nicht -Koopera t ion unter den 
genannten Voraussetzungen gegenüber Tit-for-Tat nicht erfolgreich ist, k ö n n t e n 
es andere Gesamtstrategien sein. 

Übe rp rü fen wir, ob das für die raf-/c>r-77/-Strategie gilt, und nehmen dazu an, 
d a ß in einem 2-Personen-GD*, in dem die Auszahlungen der konstituierenden 
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Spiele wie in Tab. 41 sind, Spieler i die rtf/-/ör-77/-Strategie einsetzt, j hingegen 
T i t - f o r - T a t . D a n n müßten die Spieler wechselseitig in den aufeinanderfolgenden 
Spielen zwischen k und k alternieren: 

Die Gesamtauszahlung für i ist in dem Fa l l : 

n " = yaj + zaf + ya • + zaf + . . . 
= y a s / ( l - a?) + z a f / ( l - a?) = (y + z a ^ / O - a?). 

Angenommen i hä t t e nicht T a t - f o r - T i t , sondern - wie j - T i t - f o r - T a t gewählt , dann 
wäre seine Gesamtauszahlung n { . Der Spieler i hat also dann keinen Vorteil aus 
der Wahl von c r j a i statt wenn n " nicht g rößer ist als n i t d.h.: 

Beide Voraussetzungen, (1) und (2), müssen als notwendige Bedingungen dafür 
angesehen werden, d a ß (cr^11, a j 1 1 } im 2-Personen-GD* ein Gleichgewicht sein 
kann, da (1) nicht (2) impliziert und umgekehrt auch (2) nicht (1). Sind sie dafür 
aber auch hinreichend? 

Diese Frage läßt sich beantworten, indem man untersucht, was die 'beste Antwor t 4 

eines Spielers j auf die 'Gleichgewichtsstrategie 4 a ] n des Spielers i sein kann. Bei 
nähere r Analyse (die wir hier nicht im einzelnen durchführen) zeigt sich, d a ß es 
nur drei Mögl ichke i ten einer 'besten Antwor t 4 gibt: (a) Entweder man spielt in 
jeder Wiederholung die kooperative Strategie k (das w ü r d e bedeuten, crT11 mit a \ u 

zu beantworten) oder (b) man alterniert zwischen k und k, beginnend mit E (das 
würde bedeuten, a \ ' a mit a ] M zu beantworten) oder (c) man spielt in jeder Wie
derholung die nicht-kooperative Strategie E (das w ü r d e bedeuten, a ] l t mit crj zu 
beantworten). 
Mögl ichkei t (a) führt direkt zum Gleichgewicht <<x™, a j 1 1 } , Mögl ichkei t (b) ist 
dann nicht von Vorteil für j , wenn Voraussetzung (2) gegeben ist, und Mögl ichkei t 
(c) dann nicht, wenn (1) vorliegt. D a mithin durch die Voraussetzungen (1) und 
(2) auch die besten, denkbaren 'Antwor ten 4 auf die Gleichgewichtsstrategie a ] l t 

unvorteilhaft werden, sind diese zugleich hinreichend dafür , d a ß <ffj l t, crju> ein 
Gleichgewicht sein kann, so d a ß das folgende Theorem gilt. 

T h e o r e m 2/10: 
Die Voraussetzungen (1) und (2) sind notwendig und hinreichend dafür, 
d a ß <ö-[ i l, crp 1) im 2-Personen-GD* ein Gleichgewicht ist. 

Dieses Ergebnis ist deshalb bedeutsam, weil es einen entscheidenden Schritt über 
die bisherigen Resultate hinausgeht. Im Unterschied zum einmaligen G D oder 
zum Wiederholungs-GD mit unbedingten Gesamtstrategien, die offenbar unver
meidlich in der gegenseitigen Nich t -Koopera t ion enden, ist hier mit der Mögl ich
keit der Formulierung von Gesamtstrategien der bedingten Kooperat ion zumindest 
die prinzipielle Chance eröffnet, d a ß sich 'kooperative Gleichgewichte 4 ergeben 
können , also eine endogene Stabilisierung gegenseitiger Kooperat ion. Das gilt auch 
unter dem Vorbehalt, d a ß die Voraussetzungen (1) und (2) nicht unerhebliche Be
schränkungen darstellen und auch nicht garantieren k ö n n e n , d a ß die gegenseitige 
Kooperat ion in jedem F a l l den Ausgang des 2-Personen-GD* bildet. 

crJM: <k 

; , k 2 , k ? , . . > . 

x a i / ( l - a i ) ^ ( y + z a i ) a i / ( l - a 1

2 ) . 

Nach Umformung ergibt sich aus dieser Ungleichung: 

a s ^ (y - x)/(x - z). (2) 
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M a n kann nun das obige Ergebnis in einer Hinsicht erweitern. Sollen Gleichge
wichte i m 2-Personen-GD* 'kooperativ 4 sein, d .h . zu dauerhafter, gegenseitiger 
Koopera t ion in allen Wiederholungen führen, dann dürfen die bedingten Ge
samtstrategien, aus denen sie sich zusammensetzen, nicht mit der nicht-koopera
tiven Strategie beginnen, müssen also sympathisch sein. Axe l rod (1984) gibt eine 
notwendige Bedingung dafür an, d a ß sympathische Gesamtstrategien ein Gleich
gewicht bilden. 

T h e o r e m 3/10: 
E i n Paar sympathischer Gesamtstrategien ist im 2-Personen-GD* nur dann 
ein Gleichgewicht, wenn diese zugleich provozierbar sind, und die Voraus
setzung (1) erfüllt ist. 

Das Theorem weitet den Kreis bedingter Gesamtstrategien, die zu einem koope
rativen Gleichgewicht führen k ö n n e n , auf die ganze Klasse der Gesamtstrategien 
bedingter Kooperat ion aus. Es zeigt a u ß e r d e m , d a ß der wegen der höheren Aus
zahlung in den Einzelspielen stets gegebene Anre iz zur Nich t -Koopera t ion auf
grund von Voraussetzung (1) durch eine entsprechend geringe Diskontrate kom
pensiert werden m u ß und auch der durch die Eigenschaft der Provozierbarkeit 
eingeführte Sanktionsmechanismus uner läßl ich ist. 

N u n gibt es im 2-Personen-GD* neben <öf, o\> eine ganze Reihe weiterer 'nicht
kooperativer' Gleichgewichte, die entweder zu dauerhafter,_gegenseitiger Nicht
Kooperat ion oder zu wechselseitigem Alternieren zwischen k und k führen. Auf
grund analoger Über l egungen zu den obigen ist das Paar von Gesamtstrategien 
(ff™, crja t> ein Gleichgewicht, wenn 

a s g (y - x)/(x - z) (3) und a, ^ (w - z)/(y - w) (4), 

und das Paar von Gesamtstrategien ( a j a \ <r2

rat> sowie das Paar <öf, <rjal> ein 
Gleichgewicht, wenn 

a { ^ (w - z)/(y - w) (5) und '«l g (w - z),/(x - z) (6) 

gilt, wobei (3) die Umkehrung von (2) und (5) die Umkehrung von (4) ist. 

Im Unterschied zum 2-Personen-GD ist das Problem des 2-Personen-GD* daher 
nicht, d a ß es nur ein einziges, paretodominiertes Gleichgewicht hat, sondern im 
Gegenteil, d a ß es viele, kooperative wie nicht-kooperative Gleichgewichte gibt (eine 
Aufstellung der Voraussetzungen, die diese Gleichgewichte benöt igen , ist in Tabelle 
42 wiedergegeben). U m s o dringlicher stellt sich die Frage, welches Gleichgewicht 
letztendlich der Ausgang sein kann, wobei insbesondere interessiert, ob dies eher 
ein kooperatives oder ein nicht-kooperatives Gleichgewicht sein wird. W i r be
sch ränken uns bei der K l ä r u n g der Frage auf die in Tab. 42 wiedergegebenen 
Gleichgewichte, was sich damit rechtfertigen läßt , d a ß die hier nicht e rör te r ten 
Gleichgewichte entweder zu den e rör te r ten äquiva len t sind oder von mindestens 
einem der letzteren paretodominiert werden. 

O b ein Gleichgewicht in einem Spiel den Ausgang bildet, häng t von den Erwar
tungen der Spieler ab. Die Frage ist dann einfach zu beantworten, wenn ein Spiel 
ein einziges Gleichgewicht aufweist: D a jeder es als Ausgang erwartet und dem
entsprechend auch, d a ß alle anderen ihre Gleichgewichtsstrategie wählen , hat der 
einzelne Spieler keinen A n l a ß , eine andere als seine Gleichgewichtsstrategie zu 
wählen , so d a ß das einzige Gleichgewicht den Ausgang bildet. W ä r e z. B. <of, a \ > 
im 2-Personen-GD* das einzige Gleichgewicht, so w ä r e es auch der Ausgang, der 
zu dauerhafter, gegenseitiger Nicht -Koopera t ion führt . 
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2 

1 

*™ V. (1)&(2) 
für i = 1,2 

V. (3)&(4) 
für i = 1,2 

Niemals ein 
Gleichgewicht 

a r V . ( 3 ) & ( 4 ) 
für i = 1,2 

V. (5)&(6) 
für i = 1,2 

V . ( 5 ) & ( 6 ) 
für i = 1 

°\ 
Niemals ein 

Gleichgewicht 
V. (5)&(6) 

für i = 2 
Stets ein 

Gleichgewicht 

Tab. 42: Voraussetzungen für Gleichgewichte aus Paarungen der 
Gesamtstrategien cr T i t , <rTat und o\ i m 2-Personen-GD* 

Wenn jedoch ein Spiel wie das 2-Personen-GD* zwei und mehr Gleichgewichte 
aufweisen kann, ist die Tatsache, d a ß ein bestimmtes Paar von Gesamtstrategien 
ein Gleichgewicht ist, für keinen Spieler ein ausreichender G r u n d anzunehmen, 
d a ß es den Ausgang bilden wird - es sei denn, von zwei gleichzeitig auftretenden 
Gleichgewichten wi rd das eine von beiden Spielern eindeutig gegenüber dem an
deren vorgezogen. D a kein Spieler dann das andere Gleichgewicht als Ausgang 
erwartet, wi rd es auch nicht den Ausgang bilden. Das wäre z. B . der F a l l , sollte 
<crTit, (jj u> neben <öf, G \ ) das einzige weitere Gleichgewicht sein: Es ist klar, d a ß 
beide Spieler (er™, crT i t> gegenüber <crf, o\) strikt bevorzugen. D a demnach nie
mand erwartet, d a ß <of, o\) der Ausgang sein kann, m u ß ihn <<rT,t, <xTlt> bilden, 
was in dauerhafter, gegenseitiger Koopera t ion resultiert. Leider stehen Paare von 
Gleichgewichten im 2-Personen-GD* nicht immer in einer so eindeutigen Relation 
der Paretodominanz zueinander. 

Gehen wir z. B . davon aus, d a ß neben <of, G \ ) die 'alternierenden 4 Paare von 
Gleichgewichtsstrategien <crTil, (jj a t> und < ö ? a t , crju> die einzigen weiteren Gle ich
gewichte sind. Aufgrund einer analogen Ü b e r l e g u n g zur obigen wird jedes dieser 
'alternierenden 4 Paare gegenüber O f , öf> strikt vorgezogen. Wie aber steht es 
mit dem Vergleich zwischen <crTit, crj a t> und <> T a t, crTit>? Hier haben die Spieler 
konfligierende Präferenzen: Spieler 1 zieht letzteres gegenüber ersterem vor, da er 
dann mit k beginnen kann, w ä h r e n d i m anderen F a l l 2 mit k beginnen würde , 
und Spieler 2 hat genau die entgegengesetzte Präferenz. M i t dem bisher entwickel
ten spieltheoretischen Instrumentarium ist dieser Konf l ik t nicht zu lösen. 

Nach den bisherigen Erö r t e rungen k ö n n t e das 2-Personen-GD* wie folgt ausge
hen: 

(a) Dauerhafte gegenseitige Nicht -Koopera t ion mit <(jf, G \ ) als einzigem Gle ich
gewicht, 

(b) dauerhafte gegenseitige Koopera t ion mit <<rTit, crj i l> neben <öf, G \ } als ein
zigem weiteren Gleichgewicht, 

(c) wechselseitiges Alternieren zwischen Koopera t ion und Nicht -Koopera t ion mit 
( G J * \ G J 3 1 } und (Ö"!731, crjil> als einzigen Gleichgewichten neben (o f , G \ ) . 

Die drei Fäl le schöpfen die Mögl ichke i ten bereits aus, da die Berücks icht igung 
weiterer Gleichgewichte aus Tabelle 42 sich auf diese Fäl le reduzieren läßt . 
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Es ist unwahrscheinlich, d a ß (er™, a j 1 1 } zusammen mit <<r™, crj a t> und O / * 1 , a j n ) 
ein Gleichgewicht bilden, denn dann m ü ß t e zugleich Voraussetzung (2) und deren 
Umkehrung, Voraussetzung (3), gelten, was nur mögl ich ist, wenn beide Spieler 
einen Diskontparameter von genau (y — x)/(x — z) haben. N o c h weniger wahr
scheinlich ist es, d a ß zusätzl ich zu den genannten Gleichgewichten auch <cr^at, crja t> 
ein Gleichgewicht ist, denn dann m ü ß t e nicht nur Voraussetzung (2) und deren 
Umkehrung (3), sondern auch Voraussetzung (4) und deren Umkehrung (5) gelten. 
Fast unmögl ich ist es, d a ß gleichzeitig alle sieben, in Tabelle 42 aufgeführten Gleich
gewichte vorkommen, denn das w ü r d e bedeuten, d a ß sämtl iche Voraussetzungen 
(1) bis (6) zugleich gelten müssen . 

Diese Übe r l egung sch ränk t die Mögl ichkei t von Gleichgewichtskombinationen er
heblich ein. M a n kann sich aber vorstellen, d a ß die Voraussetzungen (5) und (6) 
gelten - und nur diese. Das w ü r d e die Annahme erlauben, d a ß neben <crf, (jjj), 
das stets ein Gleichgewicht ist, auch { c j a \ a j a i } und/oder <of, a \ } und ( a j a \ a \ } 
Gleichgewichte sein k ö n n e n (vgl. Tab. 42). In jedem Fa l l wäre , wie bei (a), der 
Ausgang die dauerhafte, gegenseitige Nicht -Koopera t ion . 

W ü r d e zu diesen als weiteres Gleichgewicht noch <<r™, o ~ J l t ) hinzugefügt (z .B . 
weil die Voraussetzungen (1) und (2) gelten), dann wäre , wie im F a l l (b), die dauer
hafte, gegenseitige Kooperat ion der Ausgang. W ä r e n stattdessen die 'alternieren
den 4 Paare (er™, o [ a X y und ( o ~ J a \ a j 1 1 } neben den obigen weitere Gleichgewichte, 
m ü ß t e dauerndes Alternieren zwischen Kooperat ion und Nicht -Koopera t ion der 
Ausgang sein. 

U n a b h ä n g i g davon ist klar, d a ß der Ausgang im 2-Personen-GD* stets dann zu 
dauerhafter, gegenseitiger Kooperat ion führt, wenn die Diskontraten beider Spieler 
ausreichend gering sind. Denn: sind die Diskontparameter beider Spieler g röße r 
als (y — x)/(x — z), kann (<TJ'1\ <rjat> kein Gleichgewicht sein, und sind sie zugleich 
g rößer als (y - x)/(y - w), m u ß <er™, <rju> ein Gleichgewicht sein (vgl. Voraus
setzung (3) und (1)). Ist dies aber ein Gleichgewicht, ergibt sich dauerhafte K o 
operation als Ausgang. 

Daran schließt sich die Frage an, ob und wieweit sich diese Ergebnisse auf das 
n-Personen-GD* über t r agen lassen, das zunächs t aber noch genauer zu definieren 
ist. D a z u nehmen wir an, d a ß die Auszahlung eines Spielers i = 1, . . . , n in jedem 
konstiutierenden n-Personen-GD nur von der eigenen Strategiewahl (k oder k) 
und der Zah l der Personen a b h ä n g t , die k wählen . Entsprechend sei A(v)_die 
Auszahlung für einen Spieler, der k wähl t , w ä h r e n d v andere k wählen , und A ( v ) 
die Auszahlung für einen Spieler, der k wähl t , wäh rend v andere k wählen . D ie 
folgenden beiden Annahmen definieren die konstituierenden Spiele eines Wieder
holungsspiels F * als n-Personen-GD: 

(a) Ä(v ) > A(v)_für alle Werte von v = 0 ,1 , . . . , n - 1 
(b) A ( n - 1 )> A(0 ) . 

Annahme (a) bedeutet, d a ß - u n a b h ä n g i g von der Strategiewahl der anderen Spie
ler - die nicht-kooperative Strategie für jeden Spieler die kooperative dominiert. 
Annahme (b) bedeutet, d a ß die Kooperat ion aller Spieler gegenüber der Nicht 
Kooperat ion aller vorgezogen wird. In der Regel gilt noch eine weitere Annahme, 
und zwar d a ß A (v) wie Ä (v) bei zunehmendem v strikt zunehmen, mindestens aber: 

(c) Ä ( v ) > Ä ( 0 ) für alle Werte von v = 1, . . . , n - 1 

Theorem 1/10 läßt sich nun unmittelbar auf den n-Personen-Fall über t ragen . Das 
Gesamtstrategieprofil a c = <of,. . . , <rjj>, das die unbedingte Nich t -Koopera t ion 



10. R a t i o n a l i t ä t und Koopera t ion 223 

aller Spieler bezeichnet, ist im n-Personen-GD* stets ein Gleichgewicht. Hingegen 
kann das Gesamtstrategieprofil a k = <cr k , . . . , a k >, die unbedingte Kooperat ion al
ler Spieler, niemals ein Gleichgewicht sein. 

A u c h im n-Personen-Fall eröffnet erst die E in führung von Gesamtstrategien be
dingter Kooperat ion die Chance zu dauerhafter Kooperat ion. Dabei kann die A n 
passung der r^ /ör -7 t f / -S t ra teg ie an den n-Personen-Fall wie folgt formuliert wer
den: o~J1{{m) ist die Gesamtstrategie des Spielers i , der im ersten Spiel mit k beginnt 
und in jedem folgenden Spiel k wähl t , wenn im vorangegangenen mindestens m 
Spieler k gewähl t haben, jedoch k, wenn das nicht der F a l l ist. Es m u ß m > 0 
sein, denn bei m = 0 w i i d c 7 T i l ( m ) = 0 ™ ( m \ . . . , <7™<m>> zu = (af, . . . , (Tn

k>. Bei 
m = n — 1 ist die Kooperat ion eines Spielers, der c r i

r , l ( m ) gewähl t hat, abhäng ig 
von der Kooperat ion aller anderen Spieler. 

Ist m für alle Spieler gleich und m = n — 1, kann das Gesamtstrategieprofil 
< ö r j r , l ( m ) , . . . , ( 7 ™ ( m ) > ein Gleichgewicht sein, weil dann die Zah l der Spieler, die in 
einem konstituierenden Spiel k wählen , genau ausreicht, um die Kooperat ion aller 
Spieler im darauffolgenden Spiel zu garantieren. E i n einziger Spieler, der auf k 
ausweicht, w ü r d e die allgemeine Kooperat ion zusammenbrechen lassen. Die Frage 
ist, ob sich das für diesen Spieler auszahlt. W ä r e das der F a l l , k ö n n t e ö - T , t ( m ) kein 
Gleichgewicht sein. 

N u n erhäl t ein Spieler i in dem Spiel, in dem er - als einziger - k wähl t , die Aus 
zahlung Ä ( n — 1), hingegen in den darauffolgenden Spielen jeweils Ä(0 ) , da dann 
auch alle anderen k wählen . Das Ausweichen auf k lohnt sich für i nur dann, 
wenn seine Diskontrate ausreichend hoch ist, so d a ß der einmalige 'Gewinn* aus 
der Abweichung die nachfolgenden 'Verluste 4 aus Nicht -Koopera t ion aufwiegt. 

Die Gesamtauszahlung für i , sollte er seine Gesamtstrategie a j i i { m ) beibehalten, 
beträgt : 

T ^ A C n - l ^ / O - a ; ) , 

hingegen ist seine Gesamtauszahlung, wenn er auf crf übergeht : 

Spieler i hat dann keinen Vorteil aus dem Wechsel von c r i

r , t ( m ) zu ö f , wenn n \ nicht 
größer ist als 7ci} d.h.: 

A ( n - 1 K / 0 - a s ) £ Ä ( n - l ) a 5 + Ä ( 0 ) a 2 / ( 1 - a 5). 

Nach Umformung ergibt sich aus dieser Ungleichung: 

a, ^ [ Ä ( n - 1) - A ( n - l ) ] / [ Ä ( n - 1) - Ä ( 0 ) ] (1') 

Im Unterschied zum 2-Personen-GD* ist hier bereits Voraussetzung (1') notwendig 
und hinreichend dafür , d a ß ( < j j i i ( m \ . . . , alit(m)> ein Gleichgewicht ist. Das häng t 
damit zusammen, d a ß sich das n-Personen-Analogon der 7tf/-/<9r-r/7-Strategie, 
aJAi{m\ anders auswirkt als a ? a i bei zwei Personen. 

Wechselt ein Spieler i zu a i

r a t ( m ) , w ä h r e n d alle anderen Spieler j bei <T J

T i t (m) bleiben, 
werden die Spieler j im nächs t fo lgenden Spiel zu k wechseln, da im vorangegan
genen Spiel nur n — 2 Spieler k gewähl t hatten, Spieler i hingegen wechselt zu k. 
Im nächstfolgenden Spiel aber gehen alle Spieler (i und j) zu k über , so d a ß im 
zweiten Spiel nach dem Wechsel von i zu a j a l { m ) ' die generelle Nicht -Koopera t ion 
aller einsetzt. Genausowenig wie der Wechsel zur unbedingten Nicht -Koopera t ion , 
ist unter den gegebenen Annahmen auch der Wechsel zu a j a x ( m ) nicht von Vorteil 
für i . Es gilt das folgende Theorem. 
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T h e o r e m 4/10: 
Unter der Annahme, d a ß m = n — 1 für alle Spieler gilt, ist Voraussetzung 
(!') für alle i = l , . . . , n notwendig und hinreichend dafür, d a ß 
< c r T i t ( m ) , . . . , ö - n

T i t ( m ) > i m n-Personen-GD* ein Gleichgewicht ist. 

Die Bedingung des Theorems, d a ß m = n — 1 für alle Spieler gelten soll, ist eine 
sehr weitgehende Restr ikt ion. Sie bedeutet, d a ß jeder einzelne Spieler seine K o 
operation im nächs ten Spiel nur dann fortsetzt, wenn alle anderen im vorange
gangenen Spiel die kooperative Strategie gewählt hatten. K a n n <cr T , t ( m ) , . . . , cr T , t ( m ) > 
ein Gleichgewicht sein, wenn diese Restriktion gelockert wird , also m =f= n — 1 ist? 
Solange man daran festhält, d a ß m für alle Spieler gleich sein soll , m u ß die Antwort 
negativ sein. 

Ist die Kooperat ion aller Spieler von der vorgängigen Koopera t ion von weniger 
als n — 1 Spielern abhäng ig , gibt es einen oder mehrere Spieler, deren Wechsel 
von der bedingten Kooperat ion zur unbedingten Nich t -Koopera t ion keine Aus
wirkung auf die Strategiewahl der anderen Spieler hat: D a n — 2 oder n — x Spieler 
kooperieren und ihre weitere Kooperat ion durch eben diese Zah l kooperierender 
Spieler gesichert ist, werden sie trotz Wechsels einiger zur Nicht -Koopera t ion wei
terhin kooperieren. Das verschafft dem einzelnen oder den wenigen nicht-koope-
rierenden Spielern die höchs tmögl iche Auszahlung Ä ( n — 2) oder Ä ( n — x) in je
dem konstituierenden Spiel nach dem Wechsel. Bei m < n — 1 und m für alle Spieler 
gleich kann demnach <cr T i t ( m ) , . . . , <7 T 5 l ( m ) > kein Gleichgewicht sein. 

N u n kann es auch den F a l l geben, in dem m < n — 1, jedoch m nicht für alle 
Spieler gleich ist. Im allgemeinen wird <<7 1 , t ( m ) , . . . , <r 1 , t ( m )> dann ebensowenig ein 
Gleichgewicht sein. Es lassen sich aber Konstellationen, d.h. spezifische Vertei
lungen der Werte von m angeben, bei denen es - unter Voraussetzung einer aus
reichend geringen individuellen Diskontrate - für einzelne oder wenige Spieler 
nicht lohnend ist, zur unbedingten Nicht -Koopera t ion überzugehen , so d a ß 
< ( T l i t ( m ) , . . . , ö - T l l ( m ) > in solchen Fällen ein Gleichgewicht sein kann. 

Schließlich wäre noch zu fragen, ob (bedingte) Koopera t ion und (unbedingte) 
Nicht -Koopera t ion nebeneinander bestehen k ö n n e n , d. h. ob ein Gesamtstrategie
profil wie <cr T l t ( m ) , . . . , c r T , t ( m ) , of + l 5 . . . , dn

R> ein Gleichgewicht sein kann. A u f eine 
originelle Weise ist Axe l rod (1984) dieser Frage nachgegangen. E r hat sich vor
gestellt, d a ß es eine Gruppe S von Spielern gibt, die in dem Sinne vom selben Typ 
sind, d a ß sie alle die gleiche Gesamtstrategie verwenden, sowie eine weitere (klei
nere) Gruppe E eines anderen Typs, die in die erstere Gruppe einzudringen ver
sucht. M i t welcher Gesamtstrategie könn te E erfolgreich in S eindringen, also 
neben S bestehen, so d a ß sie nicht gezwungen wird , die Gesamtstrategie von S zu 
übe rnehmen? Welche Gesamtstrategie könn te das Eindringen verhindern, so d a ß 
E genöt igt wäre , ihre ursprüngl iche Gesamtstrategie aufzugeben und sich der von 
S anzupassen? Genau genommen wird beim Versuch der Beantwortung dieser F ra 
gen allerdings nicht nach einem Gleichgewicht gesucht, sondern nach kollektiv 
stabilen Gesamtstrategien, d.h. solchen, in die keine andere Gesamtstrategie in 
der geschilderten Weise 'eindringen 4 kann. 

W i r beschränken uns im folgenden auf einen Vergleich der Gesamtstrategien der 
bedingten Kooperat ion und der unbedingten Nicht -Koopera t ion und nehmen als 
Zahlenbeispiel die folgenden Werte für die Auszahlungen der konstituierenden 
Spiele nach der Ma t r i x von Tab. 41 an: y = 5, x = 3, w = 1, und z = 0. Der Dis 
kontparameter sei a s = aj = 0,9. W i r e rör te rn zunächs t den F a l l , in dem ein ein-
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zelner Spieler i mit cr T i t in eine Gruppe S einzudringen versucht, deren Mitglieder 
j ausschließl ich <jf anwenden. F ü r einen Spieler j , der nur mit seinesgleichen in-
teragiert, ergibt sich als Gesamtauszahlung: 

7cj = w a j / ( l - a j ) = 9. 

E i n Spieler i mit cr T i t , der auf einen Spieler j mit af trifft, e rhäl t als Auszahlung 
z = 0 im ersten Spiel und w = 1 in allen folgenden Spielen; seine Gesamtauszahlung 
ist also: 

7Cj = zaj + w a 2 / ( l - aj) = 8. 

Sein Gegenspieler j mit af hingegen erhäl t y = 5 im ersten Spiel und w = 1 in 
allen folgenden Spielen, hat demnach eine Gesamtauszahlung von: 

7 r . = y a j - f w a 2 / ( l - a j ) = 1 2 , 5 . 

Das bedeutet, d a ß ein einzelner Spieler, der mit einer Gesamtstrategie der bedingten 
Kooperat ion in eine Gruppe einzudringen versucht, die die Gesamtstrategie der 
unbedingten Nicht -Koopera t ion anwendet, scheitern m u ß , weil er stets eine ge
ringere Gesamtauszahlung hat wie seine Gegenspieler. Das heißt umgekehrt, d a ß 
die unbedingte Nicht -Koopera t ion solange gegen bedingt kooperierende Eindr ing
linge resistent ist wie diese einzeln auftreten. 

Anders verhäl t es sich, wenn bedingt kooperierende Eindringlinge als Gruppe auf
treten - auch wenn sie deutlich kleiner ist als S. Der G r u n d dafür ist einfach: 
Bedingt kooperierende Spieler k ö n n e n dann den Auszahlungsvorsprung wahrneh
men, den ihnen die Kooperat ion mit anderen bedingt kooperierenden Spielern 
verschafft. Wie oben gezeigt, erhalten unbedingt nicht-kooperierende Spieler j aus 
S, die nur mit ihresgleichen interagieren, die Gesamtauszahlung = 9. F ü r bedingt 
kooperierende Spieler i aus E , die nur mit ihresgleichen interagieren, hingegen 
ergibt sich die deutlich höhere Gesamtauszahlung: 

7ci = x a i / ( l - a i ) = 27. 

N u n werden Mitgleider von E bis zu einem gewissen G r a d mit Mitgliedern von 
S interagieren. Nehmen wir an, d a ß die bedingt kooperierenden Spieler i aus E 
zu einem relativ geringen Ante i l p = 0,2 mit sich selbst, dagegen zu einem deutlich 
höheren Ante i l 1 — p = 0,8 mit unbedingt nicht-kooperierenden Spielern j aus S 
interagieren. D a n n ist die durchschnittliche Gesamtauszahlung für einen Spieler 
i aus E : 

TTj = 2 7 p + 8(1 - p ) = 11 8. 

Nehmen wir für den umgekehrten Fa l l der Interaktion der Spieler j aus S mit den 
Spielern i aus E hingegen an, d a ß erstere zu einem relativ hohen Ante i l von p = 0,8 
mit sich selbst und zu einem entsprechend geringen Ante i l 1 — p = 0,2 mit Spielern 
i aus E interagieren, dann ist die durchschnittliche Gesamtauszahlung für einen 
Spieler j aus S: 

Tij = 9 p + 12,5(1 - p) = 9,7. 

Das bedeutet, d a ß es sogar einer gegenüber S relativ kleinen Gruppe E von bedingt 
kooperierenden Spielern i , die dazu noch wenig untereinander interagieren 
(p = 0,2), gelingt, in eine größere Gruppe S von unbedingt nicht-kooperierenden 
Spielern j einzudringen und sich dort aufgrund ihrer höhe ren Gesamtauszahlung 
zu halten. 

Fragen wir nun, ob es umgekehrt einzelnen oder einer Gruppe S unbedingt nicht-
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kooperierender Spieler(n) gelingen könn te , in eine Gruppe E bedingt kooperie
render Spieler einzudringen. E i n einzelner Spieler j aus S mit <rf, der einem Spieler 
i aus E mit a j i l gegenübers teh t , erhäl t - wie gezeigt - die Gesamtauszahlung 
7ij = 12,5. Sein bedingt kooperierender Gegenspieler i aus E hingegen kommt -
wie ebenfalls gezeigt - nur auf eine Gesamtauszahlung von n l = 8. Das kann leicht 
dadurch ausgeglichen werden, d a ß Spieler i aus E , die mit ihresgleichen inter-
agieren, die Gesamtzahlung n { = 27 erhalten. Die Spieler i aus E werden also im 
Schnitt eine höhere Gesamtauszahlung haben als der einzelne Spieler j , der damit 
keine Chance hat, in die Gruppe E einzudringen. 

Das gilt auch für Spieler j , die als Gruppe auftreten. Nehmen wir wie oben an, 
d a ß die Eindringlinge j nur in geringem M a ß e mit sich selbst interagieren (p = 0,2), 
hingegen in g röße rem Umfang mit den bedingt kooperierenden Spielern i aus E 
(1 — p = 0,8), so ergibt sich als durchschnittliche Gesamtauszahlung für j : 

Ttj = 9p + 12,5(1 - p ) = 11,8. 

F ü r die Mitglieder i von E nehmen wir an, d a ß sie sehr häufig miteinander inter
agieren (p = 0,8), dagegen seltener mit den Mitgliedern j aus S (1 — p = 0,2). Das 
ergibt als durchschnittliche Gesamtauszahlung für i : 

n . = 2 7 p + 8(1 - p ) = 23,2. 

Die höhere durchschnittliche Gesamtauszahlung für i gegenüber j bleibt auch dann 
erhalten, wenn wir p zuungunsten der i aus E variieren und p z. B . mit 0,5 ansetzen: 

n , = 27p + 8 ( 1 + p) = 17,5. 

Dami t erweist sich, d a ß die Gesamtstrategie der bedingten Koopera t ion resistent 
gegen das Eindringen einzelner wie Gruppen von unbedingt nicht-kooperierender 
Spielern ist, d. h. sie ist kollektiv stabil gegenüber der Gesamtstrategie der unbe
dingten Nicht -Koopera t ion . Das ist ein wichtiges Resultat, das aber nur unter 
zwei Voraussetzungen gilt. Z u m einen m u ß der Diskontparameter a i ausreichend 
hoch bzw. die individuelle Diskontrate d s entsprechend gering sein, zum anderen 
müssen Konstellationen gegeben sein, die es bedingt kooperierenden Spielern er
lauben, die Vorteile gegenseitiger Kooperat ion wahrzunehmen. 

Das positive B i ld ve ränder t sich etwas, wenn neben der unbedingten N i c h t - K o 
operation noch andere Gesamtstrategien in die Über l egung einbezogen und der 
bedingten Kooperat ion gegenübergestel l t werden. Computer-Simulationen zeigen, 
d a ß sich die bedingte Kooperat ion nicht immer gegen alle anderen Gesamtstra
tegien durchsetzt, auch wenn sie in der Regel einen guten Platz beanspruchen 
kann. N o c h problematischer für die bedingte Kooperat ion sind sogenannte ' E n d 
spiel-Effekte 4. Das sind Effekte, die auftreten, wenn das Ende eines n-Personen-
G D * aus irgendwelchen G r ü n d e n absehbar wird. Wie Schüßler (1990) zeigt, kann 
es dann zu einem dramatischen Verfall der bis dahin wohletablierten gegenseitigen 
Kooperat ion kommen. 

Insgesamt aber haben wir in diesem Abschnitt zeigen k ö n n e n , d a ß die Iteration 
des Gefangenen-Dilemmas die Mögl ichkei t eröffnet, eine Gesamtstrategie der be
dingten Kooperat ion zu formulieren, die im n-Personen-GD* eine Gleichge
wichtsstrategie sein kann, so d a ß sich ein 'kooperativer Ausgang 4 des n-Personen-
G D * ergibt. Unter bestimmten U m s t ä n d e n ist diese Gesamtstrategie auch in der 
Lage, sich gegen andere Gesamtstrategien durchzusetzen. Der nicht-kooperative 
Ausgang des Gefangenen-Dilemmas ist kein unabwendbares Schicksal, selbst wenn 
man voraussetzt, d a ß alle Beteiligten ihre individuelle Präferenzerfül lung maxi-
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mieren. Das ta tsächl ich beobachtbare A u s m a ß kooperativen Verhaltens auch in 
experimentellen Spielen und die e igenständige Rol le , die kooperative Handlungs
g r ü n d e spielen, deuten aber daraufhin , d a ß die erwartete Maximierung der eigenen 
Präferenzerfül lung nicht das einzige M o t i v ist, sich kooperativ zu verhalten. 

10.3 Rationalität und Moralität 

Eine ganz andersartige Mögl ichkei t der Rechtfertigung des paretooptimalen Re
sultats i m G D , d.h. der individuell übe re ins t immenden Wahl der nicht-dominan
ten, aber kooperativen Strategie, als ' L ö s u n g 4 des (einmaligen) G D ergibt sich, 
wenn man (sozial-)ethische Prinzipien heranzieht. Tatsächl ich läßt sich feststellen, 
wie der Leser leicht überprüfen kann, d a ß alle verallgemeinerbaren ethischen Pr in
zipien, z. B . das utilitaristische Pr inzip , das Differenzprinzip von Rawls, das Prinzip 
der S-Gerechtigkeit (nach Suppes), Kants moralisches Gesetz, Singers Argument 
der Verallgemeinerung u. a. paretoinklusiv sind und daher beidseitige Kooperat ion 
gegenüber beidseitiger Nicht -Koopera t ion vorziehen. 

Dieser Sachverhalt führt jedoch zunächs t noch nicht zu einer ' L ö s u n g 4 des Pro
blems, sondern zu einer anderen Interpretation des Dilemmas. Danach sind Ent
scheidungssituationen vom Typ des Gefangenen-Dilemmas dadurch gekennzeich
net, d a ß das moralisch beste Resultat nur durch individuell nicht-rationales Ver
halten erreichbar ist und umgekehrt individuell rationales Verhalten nicht zum 
moralisch besten Resultat führt . Diese Interpretation würde bedeuten, d a ß es min
destens einen Typ von Entscheidungssituationen gibt - näml ich das G D - an dem 
sich ein Widerspruch zwischen den Geboten der Mora l i t ä t und der Ra t iona l i t ä t 
zeigt. K a n n dieser Widerspruch aufgelöst werden? 

W i r wollen für die E r ö r t e r u n g dieser Frage eine andere Darstellungsweise des G D 
einführen. D a es, wie oben e r w ä h n t , nicht auf die absolute H ö h e der Auszahlungen 
ankommt, sondern nur darauf, ob eine Auszahlung g rößer ist als eine andere, 
kann das 2-Personen-GD auch als Struktur der Präferenzen der Spieler bezüglich 
aller Strategie- bzw. Auszahlungspaare dargestellt werden. Die nachfolgend auf
geführten Präferenzen der Spieler 1 und 2 geben demnach das G D wieder, wobei 
das jeweils links des Kommas stehende Auszahlungspaar gegenüber dem rechts 
davon stehenden vorgezogen wird (so d a ß z . B . Spieler 1 <4, 1> gegenüber <3, 3>, 
<3, 3> gegenüber <2, 2> etc. vorzieht). Innerhalb der spitzen K lammern gibt die 
Zahl links des Kommas die Auszahlung für den Spieler 1 und die Zah l rechts des 
Kommas die für 2 an. 

1:<4,1>, <3,3>, <2,2>, <1,4> (I) 
2: <1,4>, <3,3>, <2,2>, <4, 1> 

N u n korrespondieren diese Präferenzen nur dann mit der Auszahlungsmatrix des 
G D in Tabelle 34, wenn eine bestimmte Annahme hinsichtlich des individuellen 
Entscheidungsverhaltens vorausgesetzt wird: die des Eigeninteresses, demzufolge 
die Spieler ihre Strategiewahl ausschließlich danach ausrichten, selbst die höchs t 
mögl iche Auszahlung zu erlangen (so sind in (I) für Spieler 1 die Auszahlungspaare 
nach der H ö h e seiner Auszahlung geordnet). W i r hatten jedoch schon bei der 
Darlegung des Gefangenen-Dilemmas darauf verwiesen, d a ß dies keineswegs die 
einzig mögl iche Annahme ist. Denkt man beispielsweise an die Figur des 'Sama
riters 4, so würde dieser bewuß t eine Verringerung seiner Auszahlung in K a u f neh
men, um die Auszahlung für den (oder die) anderen zu verbessern. 
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Die Annahmen hinsichtlich des individuellen Entscheidungsverhaltens k ö n n e n also 
variiert werden. Dami t lassen sich auch 'moralisch relevante' Annahmen einführen. 
Nehmen wir z. B . an, d a ß beide Spieler die kooperative Strategie genau dann wäh
len, wenn der jeweils andere Spieler ebenfalls die kooperative Strategie wähl t , dann 
häng t die Entscheidung eines Spielers für die kooperative Strategie davon ab, ob 
er Vertrauen in die Kooperationsbereitschaft des anderen Spielers hat. Unter der 
Annahme des Vertrauens w ü r d e n beide Spieler das Auszahlungspaar < 3, 3 > an die 
Spitze ihrer Präferenzen rücken - mit dem Rest ihrer Präferenzen bezüglich der 
Auszahlungspaare wie in (I), so d a ß sich die folgenden Präferenzen ergeben. 

Diese 'Ver t rauenspräferenzen 4 (sie werden in der Literatur auch als 'Versicherungs
präferenzen 4 bezeichnet, weil die kooperative Strategie durch das gegenseitige Ver
trauen 'versichert 4 erscheint) erzeugen neben <2, 2> ein weiteres Gleichgewicht -
und zwar <3, 3>. D a <2, 2> durch <3, 3> paretodominiert wird , liegt es nahe, d a ß 
beide Spieler die Strategie k wählen , um dieses Gleichgewicht zu erreichen. W i r d 
es erreicht, so besteht - im Unterschied zum G D - nicht die Gefahr der Abweichung 
auf die nicht-kooperative Strategie. 

Das kooperative Ergebnis kann bei diesen Präferenzen also auch durch eine Ü b e r 
einkunft zwischen den Spielern garantiert werden, die ohne Sanktionen auskommt. 
Dieses Ergebnis ist kollektiv rational (d.h. es führt zum paretooptimalen Resultat) 
nicht nur bezüglich der 'Vertrauenspräferenzen", sondern ebenso im Blick auf das 
ursprüngl iche G D , w ä h r e n d sich ein kollektiv irrationales (d.h. pareto-schlechte-
res) Resultat ergibt, wenn die Spieler ihre Entscheidung an den G D - P r ä f e r e n z e n 
(I), d .h. an ihrem Eigeninteresse ausrichten. 

W i r k ö n n e n nun noch die deutliche s tärkere Annahme der unbedingten Kooperation 
einführen: Beide Spieler entscheiden sich, in jedem F a l l die kooperative Strategie 
zu wählen - u n a b h ä n g i g davon wie der andere sich entscheidet, weil nur dadurch 
garantiert ist, d a ß der (oder die) andere(n) Spieler niemals benachteiligt wird (wer
den). Diese Annahme führt zu den folgenden Präferenzen. 

Die Präferenzen der unbedingten Kooperat ion haben die Eigenschaft, d a ß die ko
operative Strategie k dominant ist. Es bedarf also für die Spieler weder einer Ü b e r 
einkunft, noch Sanktionen, um zum kollektiv rationalen Resultat zu gelangen. 
Im übr igen ist dieses Ergebnis ebenso kollektiv rational bezüglich der 'Vertrau
enspräferenzen 4 (II) wie bezüglich der G D - P r ä f e r e n z e n (I). 

Damit zeigt sich, d a ß im Zusammenhang des G D individuell rationales Entschei
dungsverhalten durchaus zu kollektiv rationalen, d. h. paretooptimalen Resultaten 
führen kann. Voraussetzung dafür ist aber offensichtlich, d a ß die Beteiligten ihre 
diesbezügliche Entscheidung an anderen Präferenzen ausrichten als jenen, die die 
Entscheidungssituation beschreiben. 

Diesen Gedanken wei terführend k ö n n t e man daran denken, eine Metaprä fe renz -
relation bezüglich der obigen Präferenzfolgen zu bilden, also eine Präferenz ü b e r 
(individuelle) Präferenzen, und zu verlangen, d a ß die Beteiligten sich daran orien
tieren. Sei R die Menge aller mögl ichen individuellen Präferenzen (hier i m Z u 
sammenhang des G D ) , dann würde eine 'moralisch besser'-Relation dieser A r t 

1:<3,3>, <4,1>, <2,2>, <1,4> 
2: <3,3>, <1,4>, <2,2>, <4,1> 

(II) 

1: <3,3>, <1,4>, <4,1>, <2,2> 
2:<3,3>, <4, !>,<! , 4>, <2, 2> 

(III) 
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eine Quas i -Ordnung Q (reflexiv und transitiv, aber nicht vol ls tändig) der Elemente 
von R sein, so d a ß <R ( I , I ) , R<}1)> e Q A -I <R ( I I ) , R ( I I I ) > e Q hieße, d a ß die obigen 
Prä fe renzen der unbedingten Kooperat ion (III) gegenüber den Ver t rauenspräfe
renzen (II) moralisch vorgezogen werden (erstere garantieren das kollektiv ratio
nale und moralisch beste Resultat, w ä h r e n d letztere es nur ermögl ichen) . Weiter 
hieße <R ( I I ) , R ( I ) > G Q A I <R ( I ) , R ( I I ) > G Q , d a ß die Ver t rauenspräferenzen (II) ge
genübe r den eigeninteressierten Präferenzen (I) moralisch vorgezogen werden (er
stere e rmög l i chen das kollektiv rationale und moralisch beste Resultat, letztere 
hingegen nicht). 

Die Idee einer moralischen Metaprä fe renzre la t ion Q , die die individuellen Präfe
renzen i m Zusammenhang des G D ordnet, scheint daher auf den ersten Bl ick den 
Widerspruch zwischen Rat iona l i tä t und M o r a l i t ä t aufzuheben. Dies gibt A n l a ß 
zu einer genaueren Analyse. 

Offensichtlich haben wir es mit zwei Ar ten von Präferenzen zu tun: solchen, die 
das Gefangenen-Dilemma konstituieren und solchen, die handlungsleitend sind 
oder sein sollen. Die handlungsleitenden Präferenzen beziehen sich auf die jeweils 
zugrundegelegte Interaktionsstruktur in konstituierenden Präferenzen. W i r spre
chen i m folgenden von 'Basispräferenzen 4 (für 'konstituierende Präferenzen 4 ) und 
' M e t a p r ä f e r e n z e n 4 für diejenigen Präferenzen, die aufgrund der Interaktionsstruk
tur (in Basispräferenzen) gebildet werden. 

Eine naheliegende Ra t iona l i t ä t sbed ingung für die interpräferenzielle Relat ion zwi
schen Basis- und Metapräferenzen ist die Pare to inklus iv i tä t der Metap rä fe renzen 
bezügl ich der Basispräferenzen. Eine Person w ü r d e demnach einen Zustand x 
einem Zustand y in Metapräferenzen vorziehen, wenn alle an der Interaktion be
teiligten Spieler eine Basispräferenz dafür haben, d a ß x und nicht y realisiert wird . 
W i r nennen dieses Kr i te r ium P M B (Pare to ink lus iv i tä t der Metap rä fe renzen be
züglich der Basispräferenzen) . 

N u n gibt es weit mehr Metapräferenzen als die oben diskutierten (I), (II) und 
(III). Jeder Spieler hat 4! = 24 Mögl ichkei ten , die vier Auszahlungspaare des 2-
Personen-GD in eine Prä fe renzordnung zu bringen, so d a ß sich für die beiden 
Spieler 24 • 24 = 576 logisch mögliche Kombinat ionen individueller Präfe renzord
nungen ergeben. Wenn wir Symmetrie voraussetzen, reduziert sich die A n z a h l der 
Kombina t ionen auf 24, von denen wir zunächs t die betrachten wollen, die das 
Kr i t e r ium P M B erfüllen. 

1. Die Spieler richten ihre Metapräferenzen ausschließlich an ihren Basispräferen
zen aus. M a n kann diese Metapräfe renzen als egoistische Präferenzen bezeichnen. 

1:<4,1>, <3,3>, <2,2>, <1,4> 
2: <1,4>, <3,3>, <2,2>, <4, 1> 

'Tragik 4 der Egoisten - und Inhalt des Gefangenen-Dilemmas - ist es, d a ß sie mit 
diesen Präferenzen bei <2, 2> enden und daher ihren eigenen Interessen gerade 
dadurch schaden, d a ß sie sie zur einzigen Richtschnur ihrer Entscheidung machen. 

2. Die Metap rä fe renzen sind von einem starken Gerechtigkeitsempfinden geprägt . 

1:<3,3>, <2,2>, <4,1>,<1,4> 
2: <3,3>, <2,2>, <1,4>, <4, 1> 

Dabei wi rd angenommen, d a ß die Spieler, falls sie unter moralischen bzw. Ge
rechtigkeitsgesichtspunkten keinen Unterschied zwischen zwei Z u s t ä n d e n machen 
k ö n n e n ( z . B . zwischen <1,4> und < 4 , 1 » , den Zustand vorziehen, der ihnen die 
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höhere Auszahlung bietet. Diese Metaprä fe renzen garantieren nicht kollektive R a 
t ional i tä t , denn jeder Spieler verhäl t sich unkooperativ, wenn er vom anderen ko
operatives Verhalten erwartet. Gleichgewichtspunkte sind sowohl <3, 3> wie 
<2,2>. 

3. A u c h wenn sich der Gerechtigkeitssinn mit Altruismus verbindet und aufgrund 
dessen die folgenden Metaprä fe renzen entstehen: 

1:<3,3>, <2, 2>, <1,4>, <4,1> 
2: <3,3>, <2,2>, <4,1>, <1,4> 

ist die kollektiv rationale Entscheidung aus den gleichen G r ü n d e n wie unter 2. 
nicht garantiert. 

4. Den Gegenpol zu diesen, an Gerechtigkeit orientierten Präferenzen bilden sol
che, die man als Ausdruck eines ausgepräg ten Anti-Egali tarismus interpretieren 
kann. 

1:<4,1>, <1,4>, <3,3>, <2, 2> 
2:<1,4>, <4,1>, <3,3>, <2, 2> 

Ant i -egal i täre Metaprä fe renzen haben zwei Gleichgewichtspunkte: <1,4> und 
<4,1>. 

5. Verdrängt jedoch der Altruismus den Gerechtigkeitssinn in der Gestalt der fol
genden Metapräfe renzen : 

1:<3,3>, <1,4>; <4,1>, <2,2> 
2: <3,3>, <4,1>, <1,4>, <2, 2> 

so ist endlich kollektive Ra t iona l i t ä t garantiert: Die kollektiv rationale Entschei
dung ist ein Gleichgewichtspunkt in dominanten Strategien. 

6. Aber auch ein konsequenter Altruismus garantiert kollektive Ra t i ona l i t ä t in 
Interaktionssituationen von der A r t des Gefangenen-Dilemmas: 

1:<1,4>, <3,3>, <2, 2>, <4A) 
2: <4,1>, <3,3>, <2,2>, <1,4> 

7. Die folgende symmetrische Prä fe renzs t ruk tur kann als Ausdruck eines abge
schwächten Altruismus interpretiert werden. 

1: <3,3>, <1,4>, <2,2>, <4,1> 
2: <3,3>, <4,1>, <2,2>, <1,4> 

Diese Metapräfe renzen haben einen Gleichgewichtspunkt in <3, 3>, garantieren 
also immer noch kollektive Ra t iona l i t ä t . 

8. Die Metaprä fe renzen , die den oben diskutierten 'Ver t rauenspräferenzen ' ent
sprechen, haben die folgende Struktur: 

1:<3,3>, <4,1>, <2,2>, <1,4> 
2: <3,3>, <1,4>, <2,2>, <4,1> 

Die Spieler sind in dem F a l l bereit, sich kooperativ zu verhalten, wenn sie annehmen 
können , d a ß sich der andere Spieler ebenfalls kooperativ verhäl t . Damit wi rd die 
kollektiv rationale Entscheidung <3, 3> ein Gleichgewichtspunkt der Interaktions
situation. Allerdings ist die kollektiv irrationale Entscheidung <2, 2> ebenfalls ein 
Gleichgewichtspunkt. K e i n Beteiligter hat eine dominante Strategie. Hier ist wech
selseitiges Vertrauen Bedingung kollektiver Ra t iona l i t ä t . 
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9. Die restlichen vier Prä fe renzs t ruk turen sind schwieriger zu interpretieren. Die 
nachfolgende Prä fe renzs t ruk tu r kann man als ordinale Reprä sen t a t i on utilitari
stischer Präferenzen auffassen. 

1: <3,3>, <4,1>, <1,4>, <2,2> 
2: <3,3>,<1,4>, <4,1>, <2, 2> 

Diese Me tap rä fe renzen garantieren kollektive Ra t iona l i t ä t , denn <3, 3> ist ein 
Gleichgewichtspunkt in dominanten Strategien. 

10. 1: <1,4>, <4,1>, <3,3>, <2,2> 
2: <4,1>, <1,4>, <3,3>, <2,2> 

11. 1: <4,1>, <3, 3>, <1,4>, <2,2> 
2: <1,4>, <3,3>, <4,1>, <2, 2> 

Die beiden Prä fe renzs t ruk tu ren 10. und 11. führen (wie unter 4.) zu den beiden 
Gleichgewichtspunkten <1,4> und <4,1>. 

N r . Struktur der Interpretation Gleichgewichts
Metaprä fe renzen punkte 

1 1: <4,1>, <3,3>, <2, 2>, <1,4> Egoismus <2,2> 
2: <1,4>, <3,3>, <2,2>, <4,1> 

2 1: <3,3>, <2,2>, <4,1>,<1,4> Egalitaristische <3,3>, <2, 2> 
2: <3,3>, <2,2>,<1,4>, <4,1> Gerechtigkeit 

3 1 <3,3>, <2, 2>, <1,4>, <4,1> Altruistische <3,3>, <2,2> 
2 <3,3>, <2,2>, <4,1>, <1,4> Gerechtigkeit 

4 1 <4,1>, <1,4>, <3,3>, <2,2> A n t i - <4,1>, <1,4> 
2 <1,4>, <4,1>, <3,3>, <2,2> Egalitarismus 

5 1 <3,3>, <1,4>, <4,1>, <2,2> Unbedingte <3,3> 
2 <3,3>, <4,1>, <1,4>, <2,2> Kooperat ion 

6 1 <1,4>, <3,3>, <2,2>, <4,1> Reiner <3,3> 
2 <4,1>, <3,3>, <2,2>, <1,4> Altruismus 

7 1 <3,3>,<1,4>, <2,2>, <4,1> Schwacher <3,3> 
2 <3,3>, <4,1>, <2,2>, <1,4> Altruismus 

8 1 <3,3>, <4,1>, <2,2>, <1,4> Vertrauen <3,3>, <2,2> 
2 <3,3>, <1,4>, <2,2>, <4,1> 

9 1 <3,3>, <4,1>, <1,4>, <2,2> Ordinaler <3,3> 
2 :<3,3>, <1,4>, <4,1>, <2,2> Util i tarismus 

10 1 : <1,4>, <4,1>, <3,3>, <2,2> <4,1>, <1,4> 

2 :<4,1>,<1,4>, <3,3>, <2,2> 
11 1 :<4,1>, <3,3>, <1,4>, <2,2> <4,1>, <1,4> 

2 :<1,4>, <3,3>, <4,1>, <2,2> 
12 1 :<1,4>, <3,3>, <4,1>, <2,2> <3,3> 

2 :<4,1>, <3,3>, <1,4>, <2,2> 

Tab. 43: Koopera t ion bei symmetrischen P M B - r a t i o n a l e n Me tap rä fe r enzen 
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12. Die letzte PMB-rationale Prä fe renzs t ruk tur garantiert erneut kollektive R a 
t ional i tä t . 

1:<1,4>, <3,3>, <4,1>, <2, 2> 
2: <4,1>, <3,3>, <1,4>, <2, 2> 

Eine Gesamtaufstellung der zwölf symmetrischen PMB-rat ionalen Metap rä fe renz -
strukturen findet sich in Tabelle 43. 

Im Unterschied zu den obigen PMB-rationalen Prä fe renzs t ruk tu ren ist ein G r o ß 
teil der symmetrischen PMB- irrat ionalen Metaprä fe renzen nicht interpretierbar. 

W i r führen diese Prä fe renzs t ruk turen daher unkommentiert in der nachfolgenden 
Tabelle 44 der symmetrischen PMB- irrat ionalen Prä fe renzs t ruk turen auf. Zwei 
dieser Metapräfe renzen allerdings erlauben eine Interpretation. D a ist zunächs t 
eine Präferenzs t ruktur , die den Wunsch offenbart, sich selbst zu schaden: die Aus 
zahlungspaare sind so angeordnet, d a ß für die je eigene Auszahlung stets ein nied
rigerer Wert einem höhe ren vorgezogen wird. 

13. 1: <1,4>, <2,2>, <3,3>, <4,1> 
2: <4,1>, <2,2>, <3,3>, <1,4> 

Über ra schend ist nun, d a ß diese 'masochistische 4 P rä fe renzs t ruk tur ein kollektiv 
rationales Ergebnis zu garantieren vermag: 13. induziert ein Gleichgewicht in do
minanten Strategien k. Allerdings dürf ten Spieler mit masochistischen Präferenzen 
über dieses Resultat nicht sehr glücklich sein: Trotzdem sie den Zustand, in dem 
es ihnen persönlich am schlechtesten geht, konsequent an die Spitze und den Z u 
stand, in dem es ihnen am besten geht, an das Ende ihrer Me tap rä fe renzen gesetzt 
haben, wird <3, 3> zum Gleichgewicht. Sie haben sich selbst dadurch geschadet, 
d a ß sie sich selbst schaden wollten. In diesem Sinne reproduziert sich das Gefan
genen-Dilemma für Masochisten auf der Ebene der Metaprä fe renzen oder anders 
gesagt: Neben einer T rag ik 4 der Egoisten gibt es im Zusammenhang des G D auch 
eine Trag ik 4 der Masochisten. 

Es zeigt sich damit, d a ß es unter den zwölf PMB-irrationalen P rä fe renzs t ruk tu ren 
eine Struktur gibt, die kollektive Ra t iona l i t ä t garantiert. Das fällt deshalb auf, 
weil PMB - I r r a t iona l i t ä t bedeutet, d a ß die Spieler <2, 2> gegenüber dem pareto
optimalen <3, 3> vorziehen. 

Die zweite dieser PMB- irrat ionalen Metaprä fe renzen , die von Interesse ist, kann 
man als 'sadistische 4 Präferenzen interpretieren, da die Auszahlungspaare so an
geordnet sind, d a ß für den jeweils anderen Spieler eine geringere Auszahlung einer 
höheren vorgezogen wird. 

18. 1: <4,1>, <2,2>, <3,3>, <1,4> 
2: <1,4>, <2,2>, <3,3>, <4,1> 

'Sadismus 4, also das wechselseitige Bestreben, dem anderen zu schaden, ist in die
sem Zusammenhang so weit erfolgreich, wie es die Symmetrie der Situation zu läß t : 
die nicht-kooperative Strategie wird zur dominanten Strategie. Dennoch ist der 
Gleichgewichtspunkt <2, 2> bezüglich der Interessenstruktur kollektiv i rrat ional . 
N u n ist man versucht, in diesem F a l l die kollektive I r ra t iona l i tä t der nicht-ko
operativen Entscheidung zu bezweifeln. Dabei würde man jedoch die Tatsache 
übersehen, d a ß die nicht-kooperative Entscheidung auch für den 'Sadisten 4 schlech
ter ist als die kooperative, denn andernfalls wären die Basispräferenzen a b z u ä n d e r n 
und wir hä t ten es nicht mehr mit einem Gefangenen-Dilemma in Bas ispräferenzen 
zu tun. 
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N r . Struktur der Interpretation Gleichgewichts
Metaprä fe renzen punkte 

13 1: <1,4>, <2,2>. <3,3>, <4,1> Masochismus <3,3> 
2: <4,1>, <2,2>, <3,3>, <1,4> (Umkehrg. v. 1.) 

14 1: <1,4>, <4,1>,<2,2>, <3,3> (Umkehrung <4,1>, <1,4> 
2: <4,1>, <1,4>, <2,2>, <3,3> von 2.) 

15 1: <4,1>, <1,4>, <2,2>, <3,3> (Umkehrung <4,1>, <1,4> 
2: <1,4>, <4,1>, <2,2>, <3,3> von 3.) 

16 1 <2,2>, <3,3>, <1,4>, <4,1> (Umkehrung <3,3>, <2, 2> 
2 <2,2>, <3,3>, <4,1>, <1,4> von 4.) 

17 1 <2,2>, <4,1>, <1,4>, <3,3> (Umkehrung <2, 2> 
2 <2,2>, <1,4>, <4,1>, <3,3> von 5.) 

18 1 <4,1>, <2,2>, <3,3>, <1,4> Sadismus <2,2> 
2 <1,4>, <2,2>, <3,3>, <4,1> (Umkehrg. v. 6.) 

19 1 <4,1>, <2,2>, <1,4>, <3,3> (Umkehrung <2,2> 
2 <1,4>, <2,2>, <4,1>, <3,3> von 7.) 

20 1 <1,4>, <2,2>, <4,1>, <3,3> (Umkehrung <4,1>, <1,4> 
2 <4,1>, <2,2>, <1,4>, <3,3> von 8.) 

21 1 <2, 2>, <1,4>, <4,1>, <3,3> (Umkehrung <2,2> 
2 <2,2>, <4,1>, <1,4>, <3,3> von 9.) 

22 1 :<2,2>, <3,3>, <4,1>, <1,4> (Umkehrung <3,3>, <2,2> 
2 :<2,2>, <3,3>, <1,4>, <4,1> von 10.) 

23 1 :<2,2>, <1,4>, <3,3>, <4,1> (Umkehrung <2,2> 
2 :<2,2>, <4,1>, <3,3>,<1,4> von 11.) 

24 1 :<2,2>, <4,1>, <3,3>,<1,4> (Umkehrung <3,3>, <2,2> 
2 :<2,2>, <1,4>, <3,3>, <4,1> von 12.) 

Tab. 44: Koopera t ion bei symmetrischen P M B - i r r a t i o n a l e n Metap rä fe renzen 

Wenn wir nun annehmen, d a ß nur die Metaprä fe renzen , die in den Tabellen 43 
und 44 aufgeführt sind, handlungsleitend sind, nicht aber die Basispräferenzen, 
die das Gefangenen-Dilemma konstituieren, dann zerfallen diese 24 unterschied
lichen Strukturen von Metaprä fe renzen in vier Typen je nach der A r t ihrer Gle ich
gewichtspunkte. Eine entsprechende Auflistung findet sich in Tabelle 45. 

Me tap rä fe r enzs t ruk tu ren , die einen einzigen Gleichgewichtspunkt bei beidseitiger 
Kooperat ion haben, führen zum kollektiv rationalen Ergebnis bezüglich der Ba
sispräferenzen. Immerhin fünf der zwölf PMB-rat ionalen Prä fe renzs t ruk turen ga
rantieren in diesem Sinne kollektive Ra t iona l i t ä t (Typ I). Dabei handelt es sich 
um die Prä fe renzs t ruk tu ren 5., 6., 7., 9. und 12. Aber selbst unter den PMB - i r 
rationalen Me tap rä fe renzs t ruk tu ren garantiert die Struktur 13., die 'masochisti-
sche' Präferenz, kollektive Ra t iona l i t ä t . 

Unter den PMB-rat ionalen Me tap rä f e r enzs t ruk tu r en gibt es drei mit zwei Gle ich
gewichtspunkten in beidseitiger Kooperat ion <3, 3> und beidseitiger Nich t -Koope
ration <2, 2> (Typ II). Dabei handelt es sich um die Me tap rä fe renzs t ruk tu ren 2., 
3. und 8. Aber auch unter den PMB- irrat ionalen Me tap rä fe r enzs t ruk tu ren gibt 
es drei mit diesen beiden Gleichgewichtspunkten, näml ich 16., 22. und 23. Diese 
Strukturen erlauben also beides, sowohl kollektive Ra t iona l i t ä t wie kollektive Ir-
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ra t ional i tä t , je nachdem welche Erwartung die Akteure hinsichtlich der Strategie
wahl des Interaktionspartners haben. Wenn beide Interaktionspartner jeweils vom 
anderen Kooperat ion erwarten, kommt es zu einer kollektiv rationalen, im anderen 
Fa l l zu einer kollektiv irrationalen Entscheidung. 

Davon zu unterscheiden sind diejenigen Strukturen, die Gleichgewichte in den 
asymmetrischen Kombinat ionen Koopera t ion/Nicht -Koopera t ion <1,4> bzw. 
Nicht -Koopera t ion/Koopera t ion <4, 1> haben (Typ III). Unter den P M B - r a t i o 
nalen Strukturen gilt das für 4., 10. und 11. und unter den PMB-i r ra t iona len für 
14., 15. und 20. Der Unterschied zwischen diesem und dem zuvor genannten Typus 
spielt jedoch keine Rol le , wenn die Entscheidungssituation nicht transparent ist, 
d. h. wenn die Interaktionspartner nicht wissen, welche Entscheidung die andere 
Person trifft. Wenn (wie im ursprüngl ich angeführ ten Beispiel der Gefangenen) 
keine Transparenz besteht, kommt es bei Typ II und III, also den entsprechenden 
12 Strukturen, je nach wechselseitiger Erwartung zu einer der mögl ichen vier A u s 
zahlungskombinationen: <3, 3>, <2, 2>, <4,1> und <1,4>. Bei Transparenz hin
gegen beschränken sich die mögl ichen Auszahlungskombinationen für Typ II auf 
<3,3> und <2,2> und für Typ III auf <1,4> und <4,1>. 

T y p l Typ II Typ III Typ IV 

Gleichgewichts- <3,3> 
punkte 

<3,3> <1,4> 
. . <2, 2>. <4,.1> . 

<2,2> 

Metapräferenz- 5. 
strukturen o. 

13. 

t il 
16. 14. 
22. 15. 
23. 20. 

17. 
18. 
19. 
21. 
24. 

Schraffiertes Feld: PMB-ra t iona le Präferenzen 

Er läu te rung: Typ I garantiert kollektive Rat iona l i tä t ; Typ II e rmögl icht kollektive 
Rat iona l i t ä t und I r ra t iona l i tä t ; Typ III ermögl icht bei Transparenz nur asymme
trische, allerdings (in den Basispräferenzen) paretooptimale Entscheidungen; Typ 
IV führt zu kollektiver I r ra t iona l i t ä t 

Tab. 45: Eigenschaften von M e t a p r ä f e r e n z s t r u k t u r e n 

Wenn Transparenz besteht, dann ermögl icht Typ II sowohl kollektive Ra t iona l i t ä t 
wie kollektive I r ra t iona l i tä t , w ä h r e n d Typ III nur paretooptimale Gleichgewichts
lösungen hat und insofern kollektive I r ra t iona l i tä t ausschließt . Die Mögl ichkei t 
kollektiver I r ra t iona l i tä t wird bei Typ III allerdings in einer unbefriedigenden Weise 
umgangen: Beide Gleichgewichtspunkte sind nicht symmetrisch, was sie als L ö s u n g 
einer perfekt symmetrischen Interaktionsstruktur (bei ordinaler Darstellung) im 
Sinne einer Ra t iona l i t ä t sempfeh lung ungeeignet erscheinen läßt . 

Metaprä fe renzs t ruk tu ren vom Typ III führen zu zwei Gleichgewichts lösungen, de
ren Auszahlungen in Basispräferenzen die Konfliktsituation des C h i c k e n - S p i d s (s. 
die Anmerkungen zu diesem Kapitel) heraufbeschwören: Jeder der beiden Inter-
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aktionsbeteiligten hat ein Interesse daran, selbst nicht zu kooperieren, während 
die andere Person kooperiert. Sofern die Situation symmetrisch ist, gibt es keinen 
G r u n d für eine der beiden Personen, nachzugeben und zu kooperieren. Wenn je
doch eine Person fest davon überzeugt ist, d a ß die andere Person mit Sicherheit 
nicht kooperieren wird, dann ist für sie Kooperat ion (bezogen auf die angenom
menen Metaprä fe renzen) rational. 

Immerhin eine der PMB-ra t iona l en Prä fe renzs t ruk tu ren führt mit Sicherheit zu 
einem kollektiv irrationalen Resultat. Es handelt sich dabei um diejenige Struktur 
von Metap rä fe renzen , die mit den Basispräferenzen übere ins t immt : 1. (Typ IV) . 
Hier reproduziert sich die kollektive I r ra t iona l i t ä t , die im einfachen Gefangenen-
Di lemma auftritt, auf der Ebene der Metaprä fe renzen . Die übr igen fünf Struktu
ren, die ebenfalls zu kollektiver I r ra t iona l i t ä t führen, 17., 18., 19., 21. und 24., 
sind allesamt P M B - i r r a t i o n a l . 

Die Übers i ch t in Tabelle 45 und unsere Er l äu te rungen dazu zeigen eindeutig, d a ß 
die u rsprüngl ich mit dem Konzept der Metaprä fe renzen verbundenen Erwartungen 
en t t äusch t werden. Offensichtlich kann keine Rede davon sein, d a ß ein gewisses 
M a ß an moralischer Modi f ika t ion der Basispräferenzen kollektive Ra t iona l i t ä t 
und Kooperat ion sicherstellt. Dieser Eindruck, der noch aufgrund des obigen Ver
gleichs der Prä fe renzs t ruk turen (I), (II) und (III) nahelag, läßt sich nicht mehr 
aufrechterhalten, wenn man das gesamte Spektrum der logisch mögl ichen symme
trischen Me tap rä f e r enzs t ruk tu r en betrachtet. Durchaus respektable Metaprä fe 
renzstrukturen sind mit kollektiver I r ra t iona l i t ä t vereinbar, w ä h r e n d fragwürdige 
Me tap rä fe r enzs t ruk tu ren (etwa 13.) kollektive Ra t iona l i t ä t und Kooperat ion si
cherstellen. 

Z u bedenken ist a u ß e r d e m , d a ß sich das Problem kollektiver Ra t iona l i t ä t und 
Kooperat ion nicht nur auf der Ebene der Basispräferenzen, sondern auch auf der 
Ebene der Metaprä fe renzen stellt. Wie auch immer die Basispräferenzen zu inter
pretieren sind, ob als Ausdruck persönl icher Interessen oder als Rep rä sen t a t i on 
subjektiver Bewertungsaspekte insgesamt, der Umweg über die Bi ldung von hand
lungsleitenden Metaprä fe renzen , die qua Erwartungswertmaximierung den ' W i 
derspruch 4 zwischen Ra t iona l i t ä t und M o r a l i t ä t beheben sollen, kann - so inter
essant er als Analyseinstrument ist - nicht überzeugen. Das Handlungsmotiv der 
Kooperat ion scheint eine e igenständige Rol le zu spielen, die sich im Rahmen der 
konsequentialistischen Standardinterpretation der Entscheidungstheorie nicht an
gemessen rekonstruieren läßt . 

10.4 Kooperation und Kohärenz 

Die Struktur des Gefangenen-Dilemmas definiert sich übe r die subjektiven Prä
ferenzen der beteiligten Akteure hinsichtlich der mögl ichen Konsequenzen im Sinne 
von Entscheidungskombinationen. Das Problem kooperativer Entscheidungen 
stellt sich in genuinen Gefangenen-Dilemma-Situationen, also in solchen Situa
tionen, in denen je individuell optimierendes Entscheidungsverhalten zu einem 
Ergebnis führt, das nicht paretooptimal ist. Kooperatives Verhalten der Individuen 
in solchen Situationen scheint insofern die R a t i o n a l i t ä t s a n n a h m e n , die in Kapi tel 
2 eingeführt wurden, nicht zu erfüllen. Kooperatives Verhalten wäre irrational. 
Andererseits scheint es, d a ß Koopera t ion ein guter Handlungsgrund sein kann 
und es daher prima facie wenig plausibel ist, wenn eine Theorie praktischer R a -
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t ional i tä t einen der für unser Verhalten möglicherweise wichtigsten Handlungs
gründe als irrational zurückweis t . Daher wollen wir in diesem Abschnitt das Ver
häl tnis von Ra t iona l i t ä t und Kooperat ion genauer untersuchen. 

Auffallend ist zunächs t , d a ß das Optimierungskriterium in Gefangenen-Dilemma-
Situationen zu unterschiedlichen Ergebnissen führt , je nachdem ob es einen indi
viduellen Adressaten oder eine Gruppe als Adressaten hat. M a n stelle sich etwa 
vor, die beiden an einer Interaktion vom Typ des Gefangenen-Dilemmas beteiligten 
Personen 1 und 2 wendeten sich ratsuchend an zwei Entscheidungstheoretiker, 
nennen wir sie E und E ' . Aufgrund der vol ls tändigen Symmetrie der Situation 
k ö n n e n 1 und 2 erwarten, d a ß E und E ' jeweils jedem Interaktionsbeteiligten die
selbe Empfehlung geben, also entweder 1 und 2 Koopera t ion (Strategie k) oder 
1 und 2 Nicht -Koopera t ion (Strategie k) empfehlen. Angenommen einer der beiden 
Entscheidungstheoretiker E empfiehlt jeweils k, w ä h r e n d E ' jeweils k empfiehlt. 
Zweifelsfrei wäre es für 1 und 2 günstiger, dem Rat von E und nicht dem Rat 
von E ' zu folgen. A l s Ratgeber ist E nicht erfolgreich. Diese Tatsache ist eine 
Herausforderung zumindest dann, wenn man die Entscheidungstheorie als eine 
normative Theorie versteht, denn man kann sich offensichtlich nicht generell wün
schen, sein Handeln an dem Optimierungskriterium von E ' auszurichten. 

M a n kann die Problematik auch dadurch veranschaulichen, d a ß man sich vorstellt, 
beide führten nicht jeweils für sich ein ratsuchendes G e s p r ä c h mit E und E ' , sondern 
wendeten sich gemeinsam an E und E ' . Wenn E 1 und 2 gegenübersi tzt , dann 
verkürz t sich die A n z a h l der mögl ichen Optionen, für die E votieren kann, aufgrund 
der Symmetrie der Situation auf <k, k> und <R,Tc>. Wenn nur diese beiden Op
tionen offenstehen, dann ist selbstverständl ich <k, k> je individuell besser als 
<k, k>, so d a ß bei diesen Optionen individuelle Optimierung zu Kooperat ion führt. 

Angenommen nun, es liegt eine echte Gefangenen-Dilemma-Situation vor und 
eine beteiligte Person kooperiert. D a Nicht -Koopera t ion die dominante Strategie 
ist, sieht es so aus, als handele die Person irrational. Tatsächl ich scheint sich diese 
I r ra t iona l i t ä t nicht nur darin zu äußern , d a ß diese Person nicht individuell opti
miert, sondern sogar darin, d a ß sie inkonsistente Präferenzen hat. Die Inkonsistenz 
ihrer Präferenzen ergibt sich aus folgender Betrachtung. 

D a die Strategiekombinationen jeweils mit ganz bestimmten Auszahlungen fest 
verknüpf t sind (Wahrscheinlichkeiten spielen keine Rolle) , kann die Präferenz
struktur des Gefangenen-Dilemmas auch durch die individuellen Präferenzen be
züglich der mögl ichen Strategiepaare charakterisiert werden, wie dies in Tabelle 
46 dargestellt ist. Daraus ist ersichtlich, d a ß es für jede Person am günstigsten ist, 
wenn sie selbst nicht kooperiert, während die andere Person kooperiert. A n zweiter 
Stelle steht beidseitige Kooperat ion, dann beidseitige Nicht -Koopera t ion und 
schließlich die eigene Kooperat ion, während die andere Person nicht kooperiert. 

2 

<k,k> 
<k, k> 
<k,k> 
<k,k> 

<k,k> 
<k,k> 
<k,k> 
<k, k> 

Tab. 46: P rä fe renzs t ruk tu r des G D 
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Die Person, die sich in Kenntnis dieser Prä fe renzs t ruk tu r für die kooperative Stra
tegie entscheidet, hat mindestens eine der folgenden Präferenzen: Sie zieht für den 
F a l l , d a ß die andere Person kooperiert, die eigene Kooperat ion der eigenen Nicht
Koopera t ion vor oder sie zieht für den F a l l , d a ß die andere Person nicht kooperiert, 
die eigene Kooperat ion der Nicht -Koopera t ion vor, oder sie hat diese Präferenz 
jedenfalls für eine bestimmte Wahrscheinlichkeitenmischung übe r Koopera t ion / 
Nicht -Koopera t ion der anderen Person. Sie hat also entweder eine Präferenz für 
<k, k> gegenüber <k, k> oder für <k, k> gegenüber <k, k> oder für <k, 1> gegenüber 
<k, 1>, wobei 1 = [ p k & ( l — p)k] für p e (0,1). A l l e drei Alternativen sind aber 
mit der Prä fe renzs t ruk tur in Tab. 46 in Widerspruch. Die erste und zweite Alter
native ist in direktem logischen Widerspruch, die dritte Alternative ist im Wider
spruch mit der Prä fe renzs t ruk tur des G D , wenn man zusätzl ich die Monotonie
bedingung aus K a p . 2 voraussetzt. 

Eine echte Gefangenen-Dilemma-Situation liegt genau dann vor, wenn folgendes 
gilt: Die beteiligten Personen (einfachheitshalber beschränken wir uns im folgenden 
weiterhin auf eine 2-Personen-Situation) ordnen die Konsequenzen (C) der vier 
mögl ichen Strategiekombinationen wie in der nachstehenden Tabelle 47 angegeben. 
Dabei steht C t <k, k> für die Konsequenzen, die die Kooperat ion von 1 und die 
Nicht -Koopera t ion von 2 für die Person 1 haben - mutatis mutandis für die anderen 
Kombinat ionen. Wenn wir uns bei dieser Darstellung der Prä fe renzs t ruk tu r jeweils 
auf die Spalte, die die Werte von C ; für i (i = 1, 2) angibt, besch ränk t hä t t en , 
wäre damit implizit eine Vorentscheidung für eine eigenorientierte Interpretation 
der Präferenzen gefallen. 

1 2 

C t <iE , k > / C 2 < E , k> 
C ^ k . k ^ C ^ k . k ) 
C 1 < k , k > / C 2 < k , k > 
C 1 < k , k " > / C 2 < k , E > 

c ^ k . f c ^ / c ^ M ) 
C i < k , k> /C 2 <k , k> 
C 1 < k , k > / C 2 < k , k> 
C 1 < k , k > / C 2 < k , k > 

Tab. 47: Ordnungen der Konsequenzen im Gefangenen-Dilemma 

M i t dieser Entkoppelung von Strategiewahl und Konsequenzenbewertung kann 
kooperatives Verhalten in Interaktionssituationen vom Typ des Gefangenen-Di
lemmas im Einklang mit den R a t i o n a l i t ä t s a n n a h m e n von Kapi te l 2 sein. D a diese 
R a t i o n a l i t ä t s a n n a h m e n vom Ramsey ursprüngl ich als K o h ä r e n z b e d i n g u n g e n von 
Präferenzen formuliert werden, sprechen wir auch von Ramsey-Kompatibi l i tä t K o 
operation kann Ramsey-kompatibel sein, wenn eine Entkoppelung von Konse
quenzenbewertung und Strategiewahl vorgenommen wird. Diese Entkoppelung 
m u ß im folgenden allerdings noch etwas er läu ter t werden. 

Die Absicht zu kooperieren, kann ein guter Handlungsgrund sein. Es kann ein 
M o t i v für eine Handlung sein, d a ß sie Teil einer kollektiven Handlung ist, deren 
Folgen paretooptimal sind. Ich kann das M o t i v haben, meinen Teil zu einer k o l 
lektiven Strategie beizutragen, deren Folgen ich und (nach meiner Kenntnis) auch 
alle übrigen Personen gegenüber anderen Alternativen vorziehen. Im Falle des 
Gefangenen-Dilemmas spielt die Symmetrie der Situation eine wesentliche Rol le . 
Jede Person weiß, d a ß es im persönl ichen Interesse jeder anderen Person und auch 
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der eigenen Person ist, eine Handlung zu wählen , deren allgemeine Befolgung für 
alle schlechte Konsequenzen hat. Das M o t i v , sich zumindest unter der Bedingung, 
d a ß man auch von anderen Personen kooperatives Verhalten erwarten kann, selbst 
kooperativ zu verhalten, ist in der Regel nicht a d ä q u a t als eine Umwertung der 
Konsequenzen der mögl ichen Strategiekombinationen zu interpretieren. Koope
ratives Verhalten ist im strengen Sinne nur mögl ich , wenn die Konsequenzenbe
wertungen die Struktur eines Gefangenen-Dilemmas haben. 

Wenn man die Folgenbewertungen betrachtet, die das Gefangenen-Dilemma kon
stituieren, dann wird der Erwartungswert der Folgenbewertungen durch eine ko
operative Entscheidung nicht maximiert, da Nicht -Koopera t ion dominant ist. 
Wenn die Präferenzen des Akteurs über Handlungen identifiziert werden - mit 
Präferenzen über die den Handlungen zuzuordnenden Wahrscheinlichkeitsvertei
lungen über die Konsequenzen der Handlungen, dann ist kooperatives Verhalten 
nicht im Einklang mit den Kohä renzbed ingungen aus Kapi te l 2. Die Einordnungen 
der Handlungen in die Präferenzre la t ion einer Person, die sich in einer Gefangenen-
Dilemma-Situaton kooperativ verhäl t , erfolgt nicht nach dem Kr i te r ium der Er -
wartungswertmaximierung der Folgenbewertung. 

Diese Unvereinbarkeit von K o h ä r e n z und Kooperat ion ist jedoch behoben, sobald 
man die im 'revealed-preference'-Konzept vorgenommene Verkoppelung von Prä
ferenzen übe r Handlungen und Präferenzen übe r Konsequenzen aufgibt. D a für 
die Kohä renz theo r i e praktischer Ra t iona l i t ä t die K o h ä r e n z von Hand lungsp rä fe 
renzen ohnehin.die-grundlegende ist, liegt.es nahe, die K o h ä r e n z der Handlungs
präferenzen eines kooperationsbereiten Akteurs u n a b h ä n g i g von der f ragwürdigen 
Annahme zu prüfen, Handlungen seien durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
über Handlungsfolgen repräsent ier t (bzw. mit diesem formal identisch). 

Die Präferenzen des kooperationsbereiten Akteurs über Handlungsalternativen 
sind selbstvers tändl ich mit den Ordnungsaxiomen (Reflexivität, Vollständigkeit 
und Transi t ivi tä t) vereinbar. Die für die Konstituierung einer reellwertigen Bewer
tungsfunktion zusätzl ich in Kapi tel 2 eingeführten Bedingungen über die proba-
bilistisch erweiterte Alternativenmenge müssen nun analog interpretiert werden: 
die probabilistische Erweiterung bezieht Lotterien über Handlungsoptionen ein. 
In der Tat kann mit einer bestimmten Handlung h je nach den U m s t ä n d e n eine 
weitere Handlung h' oder eine andere Handlung h" vollzogen werden. U m ein 
Beispiel von Anscombe aufzugreifen: Ich betät ige die Pumpe - je nach den U m 
s tänden kann diese Handlung die Versorgung der Anwohner mit Trinkwasser oder 
ihre Vergiftung bedeuten. 

Es ist anzunehmen, d a ß auch der kooperationsbereite Akteur zwischen zwei A u s 
sichten (Lotterien) indifferent ist, wenn sich die eine Aussicht in die andere durch 
mathematische Umformung nach dem Wahrschein l ichkei tskalkül überführen läßt . 
Die Reduktionsbedingung ist also erfüllt. Weiterhin ist anzunehmen, d a ß auch 
der kooperationsbereite Akteur , wenn er zwischen einer sicheren Handlung und 
einer Lotterie über Handlungen indifferent ist, überal l diese Handlung durch die 
Lotterie ersetzen kann, ohne d a ß sich an der Präferenzre la t ion etwas änder t . Die 
Substituierbarkeitsbedingung k ö n n e n wir also ebenfalls als erfüllt annehmen. 
Wenn der kooperationsbereite Akteur mit zwei Aussichten konfrontiert wird, deren 
Wahrscheinlichkeiten sich auf ein gleiches Paar von Handlungen beziehen, dann 
wird er diejenige Aussicht vorziehen, die für die präfer ier te Handlung eine h ö h e r e 
Wahrscheinlichkeit vorsieht. Die Monotoniebedingung ist demnach ebenfalls er
füllbar. M a n kann sich etwa vorstellen, d a ß die Wahl der einen Lotterie eine h ö h e r e 
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Wahrscheinlichkeit dafür berei thäl t , d a ß der Akteur mit dieser Handlung koope
riert, als d a ß er nicht kooperiert. 

N o c h am ehesten wirft die Stetigkeitsbedingung Probleme auf. E i n rigider, 'kan
tischer' Kooperateur mag es für seine moralische Pflicht halten zu kooperieren, 
so d a ß er sich für eine Lotterie entscheidet, auch wenn sie nur mit einer geringen 
Wahrscheinlichkeit zu Kooperat ion führt , vorausgesetzt die Alternative bedeutet 
Nicht -Koopera t ion (so gut auch ihre subjektiven Folgen sein mögen) . Wenn wir 
jedoch rigide Kooperat ion in diesem Sinne ausschließen und annehmen, d a ß auch 
der kooperationsbereite Akteur gewisse A b w ä g u n g e n zwischen Kooperationsbe
reitschaft einerseits und der Inkaufnahme schlechter Folgen andererseits vor
nimmt, dann spricht nichts gegen die Annahme, d a ß die Stetigkeitsbedingung er
füllbar ist. Das M o t i v der Kooperat ion würde dann eine Gewichtung (statt einer 
unbedingten Vorordnung) erfahren. 

W i e das Nutzentheorem, T. 1/2, aus Kapi te l 2 zeigt, k ö n n e n wir nun aufgrund 
der Kohärenzbed ingungen eine reellwertige Funk t ion zuordnen. Diese reellwertige 
Funkt ion ist allerdings mit der Folgenbewertung der Person nicht mehr identisch. 
Die Menge, deren Elemente von dieser Funk t ion bewertet werden, ist nicht die 
Menge der Konsequenzen einschließlich ihrer probabilistischen Erweiterung. V ie l 
mehr treten nun als Parameter der Bewertung die Interaktionsstrukturen selbst 
in Erscheinung. Kooperat ion ist eben nur definiert für einen bestimmten Typus 
von Interaktionssituationen, für die das Gefangenen-Dilemma paradigmatisch ist. 
Dami t wird nicht nur das ' revealed-preference'-Konzept aufgegeben, sondern zu
gleich die konsequentialistische Standardinterpretation der Entscheidungstheorie 
durch eine kohärent is t i sche Theorie praktischer Ra t iona l i t ä t ersetzt. A u c h koope
rationsbereite Personen k ö n n e n k o h ä r e n t e Präferenzen haben. Koopera t ion m u ß 
die Minimalbedingung der K o h ä r e n z nicht verletzen. 

L i t e r a t u r : Axe l rod (1984), Coase (1988), Fr iedman (1986), K a p . 2 & 3, H o w a r d (1971), K a v k a 
(1986), Luce & Raiffa (1957), Abschn . 5.4, Myerson (1991), Abschn . 3.2, 6.1 & K a p . 7, N i 
d a - R ü m e l i n (1991), Olson (1968), Ordeshook (1986), K a p . 5 & 7 , R a p o p o r t & C h a m m a h 
(1965), Rasmusen (1989), K a p . 1 & 4 , Schüß le r (1990), Shubik (1983), K a p . 9 & 10, Skyrms 
(1990), K a p . 6, Taylor (1987), Voss (1985), K a p . 4. 

A n m e r k u n g e n : Eine Darstellung und Analyse des Gefangenen-Dilemmas, wie es in Abschnit t 
10.1 behandelt wird , ist in so gut wie jedem Lehrbuch zur Spieltheorie zu finden, s. die oben 
angegebene Literatur. Rasmusen (1989), S. 38, schreibt das Beispiel, das dem Di lemma zu
grunde liegt, einer unveröffentlichten Arbei t von Albert Tucker zu, vgl. Dresher, Tucker & Wolfe 
(1957). Die angeführ ten vier Beispiele sollen zeigen, d a ß das Problem, das mit dem Gefan
genen-Dilemma aufgeworfen wird , ta t sächl ich sehr allgemeiner Na tu r ist. Beispiel 1, das 
Wasserreinhaltungsproblem, ist die A b w a n d l u n g eines Beispiels für Luftverschmutzung, das 
Ordeshook (1986), S. 207f., gegeben hat. S. ebda., S. 325-330, und Shubik (1984), S. 542fT., 
für eine Analyse des Problems im Rahmen der Theorie kooperativer Spiele (s. dazu ' W e i t e r e 
P r o b l e m e " im A n s c h l u ß an K a p . 9). 
Die Schlußfolgerung aus diesem Beispiel: d a ß ein öffentliches G u t (und dazu gehör t auch 
die Bi ldung von Organisationen oder Interessengruppen) freiwillig nur bereitgestellt wird , 
wenn einzelne Beteiligte für die Kosten aufkommen, schafft im Blick auf existierende frei
willige Organisationen und Interessengruppen (Gewerkschaften, A r b e i t g e b e r v e r b ä n d e u.a.) 
einen Erk lä rungsbedar f . Wie k ö n n e n sie entstehen, da sie nach der Log ik des G D eigentlich 
nicht existieren dürf ten bzw. dem Trit tbrettfahrerproblem' ausgesetzt sind (die Beteiligten 
müssen keine Mitglieder sein, um in den G e n u ß des öffentlichen Gutes zu kommen, das die 
Organisation bereitstellt)? 
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Olson (1968) hat darauf eine Antwor t zu finden versucht, indem er argumentierte, d a ß mit 
der Etablierung solcher Organisationen in der Regel Nebenleistungen definiert werden, die 
nur die Mitgl ieder erhalten - und nicht alle Beteiligten (wie die L o h n e r h ö h u n g , die eine 
Gewerkschaft aushandelt). Gewerkschaften z. B. bieten Rechtsschutz in Arbeitsprozessen 
an. Das ist eine Leistung, die nur Mitgl ieder in Anspruch nehmen k ö n n e n . Das Trittbrett
fahrerproblem' wird also in der Argumentat ion Olsons dadurch gelöst (oder zumindest in 
seiner Relevanz reduziert), d a ß die Organisation neben dem 'öffentl ichen G u t ' ( L o h n e r h ö 
hung) auch 'private G ü t e r ' bereitstellt (z. B . Rechtsschutz). 
A u f ganz andere Weise sind Ö k o n o m e n das Problem der Bereitstellung öffentlicher G ü t e r 
angegangen. Sie haben versucht, 'nachfrageaufdeckende' Verfahren zu entwerfen. Das sind 
Verfahren - wie z. B . die 'Clarke-Steuer' oder der 'Groves-Ledyard-Mechanismus ' , die die 
Bekanntgabe der 'wahren' Präferenzen der Beteiligten induzieren und so die wirkliche Nach
frage nach öffentlichen G ü t e r n 'aufdecken', s. dazu Clarke (1971), Groves & Ledyard (1977), 
Tideman & Tullock (1976). F ü r eine Kurzdarstel lung s. Ordeshook (1986), Abschn. 5.6, für 
Überb l i cksda r s t e l lungen s. Green & Laffont (1979), M u e n c h & Walker (1979) und Blümel, 
Pe th ig& von dem Hagen (1986); der Bezug zum Problem strategiefreier Regeln (s. o. K a p . 5) 
wird hergestellt bei Groves (1979). Beispiel 2, das A b r ü s t u n g s p r o b l e m , ist spieltheoretisch 
analysiert worden von Hard in (1983), G ü t h (1985), Brams (1985) und B r a m s & K i l g o u r 
(1988). 
Beispiel 3, das Vertragsproblem, wurde zuerst von Gauthier (1969), S. 7 6 - 9 8 , mit dem Ge
fangenen-Dilemma in Beziehung gebracht, vgl . auch Taylor (1985). Eine ausführ l iche Analyse 
dieses Zusammenhangs - bezogen auf das Vertragsproblem bei Hobbes - hat K a v k a (1986) 
vorgelegt; von ihm haben wir auch unser Beispiel (Tab. 39) ü b e r n o m m e n , s. K a v k a , ebda., 
Abschn . 4.1. 
Eine interessante Alternative zu den e r w ä h n t e n Sanktionen oder Anreizen als ' L ö s u n g ' des 
G D i m vertragstheoretischen Zusammenhang schlägt Myerson (1991), S. 245 f., vor: Ange
nommen ein neutraler Beobachter präsen t ie r t den Spielern in einem 2-Personen-GD einen 
'Vertrag' , der etwa fo lgende rmaßen lautet " D i e Unterzeichnenden verpflichten sich, die ko
operative Strategie k zu wählen , wenn beide Beteiligten diese Vereinbarung unterzeichnen. 
Unterzeichnet nur einer der Beteiligten, so wird er die nicht-kooperative Strategie k w ä h l e n " . 
Die Opt ion der Spieler, diesen 'Vertrag' zu unterzeichnen, der eine A r t von Selbstverpflichtung 
darstellt, kann nun als weitere Strategie s in das G D eingeführt werden. Unter Zugrunde
legung der Auszahlungsfunktionen aus Tabelle 34 ergibt sich dann die folgende Auszahlungs
matrix. 

2 

k k s 

k <3,3> <1,4> <1,4> 

k <4,1> <2,2> <2, 2> 

s <4,1> <2, 2> <3,3> 

In diesem, um die 'Vertragsoption' erweiterten G D gibt es im Unterschied zum ursprüngl ichen 
G D keine dominante Strategie. Vielmehr ist s die einzige schwach dominante Strategie (vgl. 
D . 3/10). Ihre Wahl führt zum einzigen Gleichgewichtspunkt: <s, s> bzw. <3, 3>. D i e Er 
weiterung des G D um die 'Vertragsoption' sichert daher den 'kooperativen Ausgang ' des 
Spiels. 
Beispiel 4, die 'Tragöd ie der Al lmende ' , geht auf einen spä te rh in sehr bekannt gewordenen 
A r t i k e l von Hard in (1968) zu rück . Allerdings ist bezüglich des Beitrags von H a r d i n vor 
einem M i ß v e r s t ä n d n i s zu warnen. Die 'T ragöd ie ' betrifft nicht die im mittelalterlichen und 
frühneuzei t l ichen Europa historisch vorfindbaren Formen von Al lmenden. Letztere waren 
Formen eines gemeinsamen Besitzes, für den genaue Nutzungsregeln definiert waren, die 
z . B . Weidezeiten und H e r d e n g r ö ß e besch ränk ten . M a n m u ß in diesem Zusammenhang zwi
schen dem 'gemeinsamen Besitz' an einer (na tür l i chen) Ressource und der Ressource als 
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'freiem G u t ' unterscheiden. Im ersteren F a l l sind Regelungen eingeführt , die die Nutzung 
der Ressource durch die Beteiligten steuern, i m letzteren F a l l jedoch ist mangels Regelungen 
ein ungehinderter Zugriff der Beteiligten auf die Ressource mögl ich . Hardins T r a g ö d i e der 
Al lmende ' betrifft den letzteren F a l l , nicht den ersteren; vgl. dazu G o o d i n (1976), K a p . 15, 
und Taylor (1987), K a p . 1. 
D i e Unterscheidung von 'gemeinsamem Besitz' und 'freiem G u t ' macht deutlich, d a ß die 
Festlegung von Nutzungsregelungen, d .h . von 'Eigentumsrechten', für eine Ressource die 
'T ragöd ie der Al lmende ' verhindern kann. Alternat iv definierte 'Eigentumsrechte' k ö n n t e n 
also die T r a g ö d i e ' vermeiden. Das kommt in der Ökonomie der Eigentumsrechte durch das 
'Coase-Theorem' zum Ausdruck, das besagt, d a ß ein Arrangement von Eigentumsrechten, 
das zu einer ineffizienten A l l o k a t i o n von Ressourcen führt (wie die 'T ragöd ie der Al lmende ' , 
die letztlich alle schlechter stellt), insofern nicht aufrechterhalten werden kann, als sich je
derzeit A l loka t ionen von Ressourcen finden lassen (einschließlich der dazugehö r igen Fest
legung von Eigentumsrechten), die gegenüber der ineffizienten A l l o k a t i o n keinen schlechter, 
aber mindestens einen besser stellen. Das bedeutet, d a ß 'Eigentumsrechte' gegen Kompen
sation umdefiniert bzw. 'getauscht' werden k ö n n e n , um paretoeffiziente Al loka t ionen von 
Ressourcen zu erreichen. N a c h Coase (1988) gilt dies allerdings nur dann, wenn die ent
sprechenden Aushandlungs- und/oder Transaktionskosten des Tauschs der Eigentumsrechte 
sehr gering oder N u l l sind und wenn es einen exogenen Mechanismus gibt, der die Einhal tung 
der d iesbezügl ichen Vereinbarung sichert. 
Abschni t t 10.2 beschäftigt sich mit der Mögl ichke i t , aufgrund der Iteration des G D zu 'ko
operativen Gleichgewichten' zu gelangen. Die A u s f ü h r u n g e n s tützen sich v.a . auf Taylor 
(1987), K a p . 3 & 4 , Axe l rod (1984), K a p . 6 & 7 , Ordeshook (1986), K a p . 10, und R a u b & V o s s 
(1986); vgl. dazu auch Friedman (1986), K a p . 3, Myer son (1991), K a p . 7, sowie Rasmusen 
(1989), K a p . 4. Die Idee der Iteration des G D und die dazugehör ige Formul ierung von ' M e t a -
strategien' (unsere 'Gesamtstrategien') ist von H o w a r d (1971) in die Diskussion eingeführt 
worden. 
T. 1/10 faßt T. 2 und T 3 in Raub & Voss (1986), S.20f., zusammen. Die Kennzeichnung 
von Gesamtstrategien als 'sympathisch' ( n i c e ' ) und 'provozierbar ' ( ' p r o v o c a b l e " ) ist von A x e l 
rod (1984). T. 2/10 faßt T. 5 bis T. 7 in R a u b & V o s s (1986), S .22ff , zusammen; vgl. auch 
Taylor (1987), S.67ff. T. 3/10 vereinigt P r o p o s i t i o n 3 & 4 in Axe l rod (1984), S.210f. T. 4/10 
findet sich bei Taylor (1987), S. 86. Die Idee des (erfolgreichen oder nicht erfolgreichen) 
'Eindringens ' einer Gruppe kooperierender Spieler in eine Gruppe nicht-kooperierender Spie
ler (oder umgekehrt), um zur Feststellung kollektiv stabiler Gesamtstrategien zu gelangen, 
wird in Axe l rod (1984), K a p . 3 & Appendix B , entwickelt. 
Der Begriff der kollektiven Stabi l i tä t ist in der Diskussion sehr bald um den Begriff der 
evolutionären Stabilität e rgänzt worden. Darunter wird eine Populat ion von Gesamtstrategien 
verstanden, so d a ß andere Gesamtstrategien, die in diese Populat ion eingebracht werden, 
sich dort nicht vermehren k ö n n e n , s. dazu Schüßler (1990), S. 104, M a y n a r d Smith (1974) 
und Hofbauer & Sigmund (1984). A u c h in diesem Zusammenhang zeigt sich, d a ß die unbe
dingte Nich t -Koopera t ion stets evo lu t i onä r stabil ist, nicht in allen Fä l len aber die bedingte 
Koopera t ion . Schüßle r (1990), K a p . 4, zeigt dies in einer Analyse des endlichen 2-Personen-
G D * als 'Degradationsspiel ' auf; vgl. auch Skyrms (1990), K a p . 6. 
Z u m Gefangenen-Dilemma in experimentellen Spielen s. Rapopor t & C h a m m a h (1965) und 
C o l m a n (1983). K e r n & R ä d e r (1988) rekonstruieren das Aufkommen der 'Neuen Sozialen 
Bewegungen' als ' L ö s u n g ' eines Gefangenen-Dilemmas und versuchen, unter Heranziehung 
von Umfragedaten zu zeigen, d a ß ein Zusammenhang zwischen Kooperationsbereitschaft 
und moralisch motivierten Einstellungen besteht. Zu r Frage kooperativen Verhaltens und 
der e igens tändigen Rol le kooperativer H a n d l u n g s g r ü n d e s. auch die Bei t räge in N i d a - R ü 
melin (1994) und Campbel l & S o w d e n (1985). 
Abschnit t 10.3 nimmt die Idee einer Me tap rä fe r enz re l a t i on von Sen (1974) auf und unterzieht 
sie einer systematischen Analyse. W i r s tü tzen uns dabei auf N i d a - R ü m e l i n (1991). Die 'Ver
t r auensprä fe renzen ' sind die Präferenzen von Sens " A s s u r a n c e G a m e ' und die Präferenzen 
der unbedingten Koopera t ion sind Sens ' O t h e r - r e g a r d i n g p r e f e r e n c e s ' (1974). 
Das in diesem Abschnit t e rwähn te 'Chicken'-Spiel läßt sich mit einem Beispiel illustrieren, 
das auf eine unter Jugendlichen in den Vereinigten Staaten der 50er Jahre verbreitete M u t -
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probe zurückgeh t : Zwei Jugendliche fahren in zwei Personenwagen auf der Mit te l l inie einer 
geraden S t raße direkt aufeinander zu. Wer zuerst ausweicht, ist der Feigl ing ( c h i c k e n ) . N a c h 
stehend ist die Auszahlungsmatrix wiedergegeben, s. Rasmusen (1989), S.73. 

weiter aus
fahren weichen 

weiterf. < - 3 , - 3 > <2.0> 

ausw. « U > 

In diesem Spiel gibt es zwei Gleichgewichtspunkte: (0, 2> und <2, 0>. Der entscheidende 
Punkt , der diese Konfl ikts i tuat ion charakterisiert, ist nun, d a ß die Gleichgewichte nicht aus
tauschbar sind. 
Abschni t t 10.4 skizziert den Ansatz einer 'kohärent is t i schen* Fundierung der Entscheidungs
theorie; vgl . dazu N i d a - R ü m e l i n (1994) K a p . I und Ramsey (1931). 



11. Individuelle Rechte und kollektive 
Rationalität 

11.1 Das Liberale Paradox 

Der rote Faden der bisherigen Untersuchung war die Frage: G ib t es eine Aggre
gation individueller Präferenzen, die i m Eink lang ist mit intuitiv plausiblen K o n 
sistenz-, Ra t iona l i t ä t s - und Gerechtigkeitsbedingungen. So kann man die Bedin
gung der Anonymi t ä t und des Ausschlusses der Dikta tur als Forderungen inter
pretieren, die vom demokratischen Pr inzip der Gleichbehandlung impliziert sind. 
Die Auswahleigenschaften a und ß (vgl. Abschn. 1.4) dagegen sind Minimalbe
dingungen kollektiver Ra t iona l i t ä t oder genauer: Ra t iona l i t ä t sbed ingungen ko l 
lektiver Rangordnungen, w ä h r e n d die Eigenschaft der Transi t ivi tä t schon im Be
griff der Präferenz (als Bedeutungspostulat) gefordert werden kann und insofern 
den Status einer Konsistenzbedingung hat. Konsistenzbedingungen unterscheiden 
sich von Ra t iona l i t ä t sbed ingungen in ihrem logischen Status. Konsistenzbedingun
gen beziehen sich auf Mengen von Sätzen, w ä h r e n d Ra t iona l i t ä t sbed ingungen sich 
(implizit oder explizit) auf einen Akteur beziehen (dieser m u ß keine natür l iche 
Person sein). 

In diesem Kapitel änder t sich der Bl ickwinkel : Es geht nicht mehr um Konsistenz, 
Ra t iona l i t ä t und Gerechtigkeit kollektiver Präferenzen, sondern es geht um das 
Spannungsverhä l tn i s individueller Entscheidungsfreiheiten und kollektiver A n 
sprüche . Das ist ein altes, vielleicht sogar das älteste Problem der politischen Phi 
losophie; es nimmt jedoch in der L o g i k kollektiver Entscheidungen eine über ra 
schend allgemeine F o r m an. 

N ich t nur die neuzeitliche liberale Tradit ion des politischen Denkens von Locke 
und Bentham über M i l l und Tocqueville bis zu Schumpeter und Noz ick , sondern, 
wenn auch in weniger pointierter F o r m , fast jeder Ansatz der politischen Phi lo
sophie berücksichtigt , d a ß Personen - aus naturrechtlichen, aus anthropologischen 
oder aus anderen G r ü n d e n - ein gewisses M a ß an persönl icher Freiheit, ein per
sönl icher Freiheitsspielraum, zusteht. So wie das Theorem von A r r o w die E i n 
w ä n d e gegen demokratische Regeln der Entscheidungsfindung zu der These ra-
dikalisiert, d a ß 'ein demokratisches Entscheidungsverfahren logisch unmögl ich ' 
sei, so radikalisiert das Liberale Paradox das Spannungsverhä l tn i s von individu
eller Freiheit und kollektiven A n s p r ü c h e n zu der These, d a ß es 'keine demokra
tische Entscheidungsregel gebe, die auch nur mit einem M i n i m u m an persönl icher 
Freiheit vereinbar' sei. U n d so wie sich beim Theorem von A r r o w bei genauerer 
Analyse eine Vielzahl von Qualifizierungen und Relativierungen der These ergaben, 
so werden wir auch hier am Ende des Kapitels sehen, d a ß der These zwar im 
Grundsatz zuzustimmen ist, d a ß ihre praktische Relevanz aber von einer ganzen 
Reihe von Bedingungen abhäng t , die in vielen, vielleicht den meisten Fällen, nicht 
gegeben sind, ja noch mehr: im Gegensatz zum Theorem von A r r o w scheint es 
für das Liberale Paradox tatsächl ich zufriedenstellende ' L ö s u n g e n ' zu geben. 

Das Liberale Paradox kann am besten anhand des von Sen (1970*) gegebenen 
Beispiels erläutert werden: Es gibt ein Exemplar des ( 'obszönen ' ) Buches " L a d y 
Chatterley's Lover" . Die Gruppe ( K ) besteht aus zwei Personen: A (eher p rüde) 
und B (eher lasziv). Die Situation läßt nur drei Entscheidungsalternativen zu: aus
schließlich A liest das Buch (a), ausschließl ich B liest das Buch (b), keiner von 
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beiden liest das Buch (c). Hinsicht l ich dieser Alternativen haben die Beteiligten, 
A und B , die in der folgenden Tabelle 48 wiedergegebenen Präfe renzen . 

A B 

c a 
a b 
b c 

Tab. 48: P rä fe renzs t ruk tu r i m Beispiel von " L a d y Chatterley's L o v e r " 

Diese Präferenzen lassen sich wie folgt begründen : A (der P rüde ) hat es am liebsten, 
wenn niemand das Buch liest. Falls es jedoch einer liest, dann bevorzugt er, es 
selbst zu lesen, denn bei der ihm eigenen C h a r a k t e r s t ä r k e wird er - so vermutet 
A - weniger Schaden nehmen als der ohnehin schon sittlich gefährde te B . B (der 
Laszive) hingegen hä t t e es am liebsten, wenn jeder das Buch liest. D a aber diese 
Alternative nicht zur Wahl steht, ist für ihn a die beste Alternative: Wenn nur 
einer das Buch lesen kann, dann sollte es der p r ü d e A lesen, meint B - sozusagen 
aus pädagogischen G r ü n d e n . 

Aufgrund der Prä fe renzs t ruk tur in Tabelle 48 m u ß bei Anwendung der Pareto-
Bedingung S P (vgl. Abschn. 3.2 und 4.1) a gegenüber b kollektiv vorgezogen wer
den. Beim Vergleich der Alternativen a und c kann man jedoch argumentieren, 
d a ß die Frage, ob A das Büch liest öder nicht, ausschließlich seine persönl iche 
Angelegenheit sei. Dieses Argument wird dadurch vers tärkt , d a ß B in beiden Fäl len 
das Buch nicht liest, es also für B in dieser Hinsicht keinen Unterschied macht, 
weiche dieser Alternativen gewähl t wird . Die kollektive Wahl zwischen a und c 
sollte sich daher ausschließlich nach den persönl ichen Präferenzen von A richten. 
Bei der angenommenen Prä fe renzs t ruk tur ist c aufgrund des Bestehens individu
eller Rechte gegenüber a kollektiv vorzuziehen. 

W i r k ö n n e n den Gedanken, d a ß den Individuen für bestimmte Alternat iven (die 
ihre 'persönl iche Angelegenheit' sind) ein Recht zusteht, selbst zu entscheiden, so 
d a ß ihre Entscheidung unve rände r t in die kollektive Präferenz eingeht, wie folgt 
als Bedingung der Liberal i tä t formulieren. 

B e d i n g u n g L (Liberal i tät) : Vg e G : V i e K : 3x, y e X , x # y: [(<x, y> G g(i) -* 
<x, y> e f(g)) A « y , x> e g(i) - <y, x> e f(g))]. 

Beim Vergleich zwischen b und c ist das gleiche Argument in Bezug auf B (die 
laszive Person) anwendbar: B soll frei entscheiden können , ob er das Buch liest 
oder nicht, und da A in beiden Fäl len das Buch nicht liest, dürf ten seine subjektiven 
Präferenzen für die kollektive Präferenz keine Rol le spielen, so d a ß b gegenüber 
c kollektiv zu bevorzugen ist. Z u s a m m e n g e f a ß t ergibt sich damit eine zyklische 
kollektive Präferenzrela t ion, wonach a gegenüber b kollektiv vorgezogen wird , b 
gegenüber c, jedoch auch c gegenüber a. 

Dieses Beispiel läßt sich unter Heranziehung der Pareto-Bedingung in ihrer strikten 
F o r m und der Bedingung der Libera l i tä t zu folgendem Theorem verallgemeinern, 
wobei wir für die Aggregation der individuellen Präferenzen eine Kol lek t ive Ent
scheidungsfunktion ( K E F ) nach D . 10/4 zugrunde legen. 

T h e o r e m 1/11: 
Es gibt keine K E F , die den Bedingungen S P und L genügt . 
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Beweis: 
(1) A n n a h m e : # K ^ 2 und # X ^ 3. 
(2) A n n a h m e : Gegeben x 1 , x 2 , x 3 , x 4 e X ; A , B e K , A =J= B. 
(3) A n n a h m e : Sei A bezüglich { x ^ x ^ und B bezüglich mög l . wg. Bed. L 

{ x 3 , x 4 } bestimmend für die kollektive Präferenz im Sinne 
von Bedingung L. 

Zwei Fä l l e sind zu unterscheiden. 

(4) X . F a l l . { x l 5 x 2 } und { x 3 , x 4 } haben ein gemeinsames Element; 
ohne B e s c h r ä n k u n g der Allgemeinheit sei x x = x 3 . 

(5) A n n a h m e : <x l 5 x 2 > e g ( A ) A <x 4 , x,> e g(B) A Vi e K : mög l . wg. f K E F 
< x 2 , x 4 > € g ( i ) . (D.10/4) 

(6) < X l , x 2 > e f ( g ) . wg. (3), (5) u. Bed. L 
(7) < x 2 , x 4 > e f ( g ) . wg. (5) u. Bed. SP 
(8) < x 4 , x 1 > e f , ( g ) . wg. (3), (5) u. Bed. L 
(9) Die A R f ist nicht azyklisch. wg. (6)-(8) 

(10) 2. F a l l : # { x l s x 2 , x 3 , x 4 } = 4. 
(11) Annahme : <x,, x 2 > e g ( A ) A <x 3 , x 4 > e g(B) A Vi e K : mögl . wg. f K E F 

[<x 2 , x 3 > e g(i) A <x 4 , X l > 6 g(i)] . ( D . 10/4) 

(12) < x 1 , x 2 > G f t ( g ) . wg. (3), (11) u. Bed. L 
(13) < x 2 , x 3 > e f ( g ) . wg. (11) u. Bed. SP 
(14) < x 3 , x 4 > e f ( g ) . wg. (3), (11) u. Bed. L 
(15) < x 4 , X l > e f ( g ) . wg. (11) u. Bed. SP 
(16) Die A R f ist nicht azyklisch. wg. (12) —(15) 
(17) Die A R f ist keine K E F . wg. (9), (16) u. D . 10/4 

Der Beweis beruht im übr igen in zentralen Punkten (siehe Beweisschritt (5) und 
(11)) darauf, d a ß beliebige - also auch die im Beweis angenommenen - Präfe
renzstrukturen vorkommen k ö n n e n . Das ist in der Definition der zugrundegelegten 
Kol lekt iven Entscheidungsfunktion impliziert (vgl. D . 10/4). Es genügt also, jeweils 
für eine P rä fe renzs t ruk tu r aufzuzeigen, d a ß die Aggregationsregel keine Kollekt ive 
Entscheidungsfunktion sein kann, wenn die Pareto-Bedingung und die Bedingung 
der Libera l i tä t erfüllt sind. 

D a die Plausibi l i tä t der später zu diskutierenden Lösungsvorschläge stark von der 
Interpretation der Konfliktfälle abhäng t , seien hier noch zwei weitere Beispiele 
angeführ t . Im ersten Beispiel m ö c h t e E r ika Hans heiraten, aber sie wird sich für 
den Richter entscheiden, wenn Hans sie nicht heiraten wi l l . Der Richter bevorzugt, 
was immer Er ika wünsch t . Hans möch te unverheiratet bleiben, aber er würde lieber 
Er ika heiraten als sie mit dem Richter verheiratet sehen. Die drei Alternativen 
sind: Hans heiratet Er ika (a), der Richter heiratet E r ika und Hans bleibt unver
heiratet (b), beide, Hans und Er ika , bleiben unverheiratet (c). Die Präferenzen 
von E r i k a und Hans bezüglich dieser Alternativen sind in der nachfolgenden Ta
belle 49 wiedergegeben. 

Er ika Hans 

a c 
b a 
c b 

Tab. 49: P rä fe renzs t ruk tu r im Beispiel von E r ika , Hans und dem Richter 

N u n scheint es, d a ß Er ika das Recht hat, den Richter zu heiraten, wenn dieser 
das ebenfalls wünsch t . Damit wäre b gegenüber c kollektiv vorzuziehen. Hans 
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sollte frei entscheiden k ö n n e n , ob er heiratet oder nicht. Das führt zur kollektiven 
Bevorzugung von c gegenüber a. D a a u ß e r d e m beide, E r ika und Hans, a gegenüber 
b vorziehen, m u ß aufgrund der Pareto-Bedingung a auch kollektiv gegenüber b 
vorgezogen werden. Das ergibt zusammengefaß t wiederum eine zyklische kollek
tive Präferenzrela t ion. 

E i n letztes Beispiel: In einer Assistentenversammlung steht die Wahl für eine Po
sition in einem Selbstverwaltungsgremium an. N u r zwei der Assistenten ( A und 
B) erwägen ü b e r h a u p t eine Kandidatur . Von diesen ist A ein engagierter Verfechter 
der Idee der Selbstverwaltung, w ä h r e n d B ihr ablehnend gegenübers teht . Es gibt 
drei Alternativen: A kandidiert (a), B kandidiert (b), keiner der beiden kandidiert (c). 

A wi l l entsprechend seiner Einstellung, d a ß sich auch B an der Selbstverwaltungs
arbeit beteiligt, zumal er selbst schon in einer Reihe von Gremien aktiv ist. W ä r e 
jedoch B nicht bereit zu kandidieren, w ü r d e er notfalls selbst zur Verfügung stehen. 
B würde es wegen seiner ablehnenden Einstellung gegenüber der Selbstverwaltung 
am besten finden, wenn niemand kandidiert. F ü r den F a l l , d a ß A kandidiert und 
damit möglicherweise einem weiteren Gremium angehör t , ist B bereit, ausnahms
weise selbst zu kandidieren. Diese Über l egungen würden für A und B die in der 
folgenden Tabelle 50 wiedergegebenen Präferenzen ergeben. 

A B 

b c 
a b 
c a 

Tab. 50: P r ä f e r enzs t ruk tu r des Assistenten-Beispiels 

Beide Personen ziehen die Alternative b der Alternative a vor, so d a ß sich die 
kollektive Bevorzugung von b gegenüber a ergeben m u ß . D a A die Alternative a 
der Alternative c vorzieht und B in beiden Alternativen nicht kandidiert, fällt die 
Wahl zwischen a und c in den persönl ichen Entscheidungsbereich von A , womit 
a gegenüber c kollektiv bevorzugt wird. D a weiterhin B die Alternative c der A l 
ternative b vorzieht und A in beiden Alternativen nicht kandidiert, gehör t die 
Wahl zwischen b und c in den persönl ichen Entscheidungsbereich von B, so d a ß 
c gegenüber b kollektiv zu bevorzugen ist. Damit ergibt sich erneut eine zyklische 
kollektive Präferenzre la t ion, in der a gegenüber c kollektiv vorgezogen wi rd , c 
gegenüber b, jedoch auch b gegenüber a. 

Die Relevanz des Theorems häng t nun davon ab, ob es plausibel ist, zugleich 
beide Eigenschaften, die der Liberal i tä t und die der Pare to inklus iv i tä t (d. h. das 
Strikte Pareto-Prinzip) von einer Aggregationsregel zu fordern. W ä h r e n d Pareto
inklusivität für beliebige kollektive Entscheidungssituationen unverzichtbar er
scheint, ist dies bei der Bedingung der Liberal i tä t keineswegs der Fa l l . In den 
allermeisten politischen EntScheidungsprozessen wäre es nicht gerechtfertigt, von 
der zur Anwendung kommenden Regel kollektiver Entscheidungsfindung Libera
lität zu fordern. Im Gesetzgebungsverfahren z. B . besteht die Alternativenmenge 
in einer Reihe von Gesetzesentwürfen (und i .a . der zusätzl ichen Alternative, es 
beim bestehenden Gesetz zu belassen, dem Status quo). Die entscheidende Gruppe 
ist die Versammlung der Parlamentarier, die jeweils eine individuelle Präfe renzord
nung über diese Alternativenmenge haben. Die Aggregation dieser Präferenzen 
erfolgt in Gestalt einer Parlamentsentscheidung. 
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W ä h r e n d in diesem Zusammenhang die Arrowschen Bedingungen (vgl. Abschn. 3.3) 
plausible Forderungen an die anzuwendende Regel für kollektive Entscheidungen 
darstellen, ist das für die Bedingung der Liberal i tä t nicht der F a l l ; es ist völlig 
unplausibel zu fordern, d a ß jeder einzelne Parlamentarier die kollektive Präferenz 
für ein Alternativenpaar, d. h. hier für eine Gesetzgebungsalternative, bestimmt. 
F ü r den Bereich öffentlicher (politischer) Entscheidungsfindung ist die N i c h t - A n 
wendbarkeit der Bedingung der Liberal i tä t charakteristisch, und damit ist das L i 
berale Paradox für die Auswahl geeigneter Aggregationsregeln im Bereich öffent
licher Entscheidungen irrelevant. 

Theorem 1 /11 ist nur dann relevant, wenn man die Frage der richtigen Aggregation 
individueller Präferenzen nicht auf den öffentlich-politischen Bereich beschränkt . 
N u n gibt es eine Reihe von Argumenten, die gegen eine solche Ausweitung des 
Anwendungsbereichs von Aggregationsregeln sprechen, und man kann das Libe
rale Paradox als eines dieser Argumente ansehen. Dennoch soll zunächs t intuitiv 
deutlich gemacht werden, d a ß das Liberale Paradox eine ernsthafte Herausforde
rung für die L o g i k kollektiver Entscheidungen darstellt. 

Das Paretokriterium bzw. die Forderung nach Pare to inklus iv i tä t der Aggrega
tionsregel verlangt, d a ß Z u s t ä n d e , die von allen vorgezogen werden, aufgrund der 
Anwendung einer Aggregationsregel auch kollektiv vorgezogen werden. Das ist 
prima facie eine übe raus harmlose Bedingung, und das Problem scheint im we
sentlichen zu sein, die Entscheidungsfindung so auszugestalten, d a ß es nicht zu 
paretoineffizienten Z u s t ä n d e n kommt, d. h. zu Situationen, in denen alle schlechter 
gestellt sind, als sie sein k ö n n t e n (gemessen an ihren eigenen subjektiven Präfe
renzen). 

Es m u ß als paradox angesehen werden, d a ß eine solche paretoinklusive Regel mit 
der Forderung unvereinbar ist, jeder Person einen privaten Entscheidungsbereich 
zuzugestehen, vorausgesetzt es werden keine E insch ränkungen zulässiger indivi
dueller Präferenzre la t ionen vorgenommen. Denn wenn ein Zustand paretobesser 
ist, dann ist es schließlich im Interesse aller Beteiligten, diesen Zustand zu ver
wirklichen. In der Tat tritt der Konf l ik t von Einstimmigkeit und Liberal i tä t nicht 
dergestalt auf, d a ß ein paretobesserer Zustand aufgrund der Forderung der L i 
beral i tät kollektiv schlechter beurteilt wird, vielmehr kommt es zu dieser Kol l i s ion 
immer erst über den Umweg einer zyklischen kollektiven Präferenzrela t ion. 

K o r o l l a r 1/11: Im paarweisen Vergleich gibt es keinen Konf l ik t zwischen 
Pare to inklus iv i tä t und Liberal i tä t , d. h. Vg G G : ~I 3x, y G X : 
[Vi G K : <x, y> G g(i) A 3j G K : <y, x> e g(j)]. 

Der Konfl ikt zwischen Liberal i tä t und Pare to inklus iv i tä t äuße r t sich bei bestimm
ten Prä fe renzs t ruk turen erst darin, d a ß sich zyklische kollektive Präferenzrela t io
nen ergeben. 

Bevor wir uns mit den Lösungsvorsch lägen für das Liberale Paradox befassen, 
m u ß noch ein in der Literatur häufig e rwähn te r , aber nicht schlüssiger Einwand 
gegen die Relevanz von Theorem 1/11 angesprochen werden. So wurde einge
wandt, d a ß die Bedingung der Libera l i tä t schon dann erfüllt sei, wenn einer Person 
die Entscheidungsbefugnis über ein Alternativenpaar e ingeräumt wird, das 'eigent
lich' zum persönl ichen Entscheidungsbereich einer anderen Person gehör t . Daraus 
wurde geschlossen, d a ß die Bedingung der Liberal i tä t in dieser Formulierung eben
so mit allgemeiner Einmischung in die Angelegenheiten anderer verträglich ist wie 
mit liberalen Forderungen. 
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In ähnl icher Weise ist geltend gemacht worden, d a ß die Bedingung der Liberal i tät 
schon deshalb i n a d ä q u a t sei, weil sie in keiner Weise Liberal i tä t (in einem intuitiven 
Vorvers tändnis) garantiert. So wäre die Bedingung schon dann erfüllt, wenn jeder 
Person eine Entscheidungsbefugnis übe r ein unbedeutendes Alternativenpaar ein
ge räumt wäre , was bei einer geschickten Wahl der Alternativenmenge jederzeit 
mögl ich ist, obwohl alle übr igen und für ihn persönlich wesentlichen 'privaten 4 

Entscheidungen von den individuellen Präferenzen anderer Personen abhängen . 

Diese und verwandte E inwände sind deshalb nicht schlüssig, weil es für die Re
levanz des Liberalen Paradoxes ausreicht, wenn die Situation dergestalt ist, d a ß 
von der Regel kollektiver Entscheidungsfindung Liberal i tä t in einem vortheore
tischen Sinne verlangt wird, denn: die oben formal charakterisierte Eigenschaft 
der Liberal i tä t einer Aggregationsregel ist eine notwendige Bedingung für Libera
lität im vortheoretischen Sinne. Anders ausgedrück t : verlangt die Entscheidungs
situation Liberal i tät in einem vortheoretischen Sinne, dann impliziert dies, d a ß 
die Aggregationsregel liberal im oben definierten Sinne sein m u ß - und wenn diese 
Eigenschaft bei einigen Prä fe renzs t ruk turen mit der Pare to inklus iv i tä t kollidiert, 
kann die Forderung sowohl nach Liberal i tä t in einem vortheoretischen Sinne als 
auch die nach Pare to inklus iv i tä t aus logischen G r ü n d e n nicht aufrecht erhalten 
werden. Daher ist das Liberale Paradox ein ernsthaftes Problem der Log ik k o l 
lektiver Entscheidungen, und das gilt unbeschadet der Tatsache, d a ß die Forderung 
der Liberal i tä t keine a d ä q u a t e , d .h. nicht nur notwendige, sondern auch hinrei
chende, Charakterisierung von Liberal i tä t in einem vortheoretischen Sinne ist. 

Die ursprüngl iche Interpretation des Konfl ikts , den Theorem 1 /11 impliziert, war 
die, d a ß die Berücksicht igung von Nutzenaspekten im Zusammenhang des Pareto-
Kri ter iums bei der kollektiven Bewertung von Alternativen mit der G e w ä h r u n g 
von individuellen Rechten bzw. Entscheidungsfreiheiten nicht vereinbar sei. Bei 
der E r ö r t e r u n g des utilitaristischen Prinzips (Abschn. 9.2) haben wir die ausschl ieß
liche Berücksicht igung von Nutzen- oder Wohlfahrtwerten der Alternativen bei 
der Aggregation individueller Bewertungen als 'welfaristisch' charakterisiert und 
auf deren Problematik hingewiesen. 

N u n geht es bei unseren Über legungen um eine Theorie der Präferenzaggrega t ion , 
d.h. die Grundlage der kollektiven Entscheidung sind nicht die individuellen Nut 
zenfunktionen, sondern die individuellen Präferenzen. Zwar nehmen wir von letz
teren an, d a ß sie aufgrund der R a t i o n a l i t ä t s a n n a h m e n in Abschn . 2.1 zu reellwer-
tigen Bewertungsfunktionen über X zusammengefaß t werden können , was aber 
keine ausreichende Informationsgrundlage bildet, um diese Bewertungsfunktionen 
interpersonell zu vergleichen. 

Eine Entsprechung zu 'Welfarismus' im Hinb l i ck auf individuelle Nutzenfunktio
nen ist nun bezüglich individueller Präferenzen die Bedingung der Neutra l i tä t , die 
an Aggregationsregeln gestellt werden kann. W i r hatten sie oben im Zusammen
hang mit der Diskussion der Mehrheitsregel eingeführt (vgl. Abschn. 6.1) und be
reits in den Anmerkungen zu K a p . 3 darauf hingewiesen, d a ß sich mit ihrer Hilfe 
der Beweis zum Theorem von A r r o w wesentlich vereinfachen läßt . Zwischen der 
Bedingung der Neut ra l i t ä t (N), der Pareto-Bedingung (SP) und der Bedingung 
der U n a b h ä n g i g k e i t von irrelevanten Alternativen (I) gibt es einen interessanten 
Zusammenhang, der für die Diskussion des Liberalen Paradoxes wesentlich ist. 

U m diesen Zusammenhang darstellen zu können , benöt igen wir noch eine Bedin
gung, die A r r o w für die ursprüngl iche Formulierung seines Theorems zusammen 
mit M o n o t o n i z i t ä t statt der Pareto-Bedingung herangezogen hatte: die Bedingung 
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des Ausschlusses der Erzwingung (vg l . ' Weitere Probleme' im Ansch luß an K a p . 3). 
W i r wiederholen nachstehend ihre Formulierung. 

Bedingung A E (Ausschluß der Erzwingung): Vx, y G X : 3g G G : [<x, y> e fXg)]. 

Die Bedingung A E ist die Präzis ierung einer intuitiv plausiblen Minimalbedingung 
eines jeden demokratischen Entscheidungsverfahrens: Die kollektive Wahl soll von 
den individuellen Präferenzen in irgendeiner Weise - in welcher bleibt offen - ab
h ä n g e n , oder mit anderen Worten, die kollektive Wahl darf nicht völlig unabhäng ig 
davon sein, was die beteiligten Personen wünschen . Wie minimal die damit gestellte 
Anforderung ist, wird daraus klar, d a ß bereits die Existenz eines Diktators die 
Bedingung erfüllen würde . Dennoch läßt sie sich wie folgt noch etwas abschwächen . 

Bedingung S A E (Schwacher Ausschluß der Erzwingung): Vx, y e X : 3g e G : 
[<x, y>e f (g ) ] . 

D a ß diese Bedingung sehr schwach ist, ersieht man schon daraus, d a ß sie durch 
die universelle kollektive Indifferenz als kollektive Präferenzrela t ion erfüllt wäre . 
Trotzdem gerät sie, wie das folgende Theorem zeigt, für das wir eine Kollekt ive 
Wohlfahrtsfunktion ( K W F ) nach D . 4/3 zugrunde legen, zur Bedingung der L i 
bera l i tä t in Widerspruch. 

Theorem 2/11: 

Es gibt keine K W F , die den Bedingungen L und S A E genügt . 

W i r führen den Beweis zu diesem Theorem nicht an. Wie der Leser leicht selbst 
feststellen kann, läßt sich dazu das Beweisargument des Theorems 1/11 heranzie
hen. 

Die Bedingung der Neu t ra l i t ä t wird nun in etwas veränder te r F o r m eingeführt . 
W i r benöt igen dazu die folgende Definition. 

D e f i n i t i o n 1/11: Sei K x

+

y : = { i | i e K A <X, y> e g(i)}, K x ~ y : = { i | i e K A <y, x> e g(i)} 
und K ° y : = { i | i e K A < X , y > G g ( i ) } . 

Die Mengen von Individuen K x ^ y , K ~ y und K x y bilden für beliebige Paare von 
Alternativen x, y G X wegen der Ordnungseigenschaften der individuellen Präfe
renzrelationen eine Partit ion von K . 

D e f i n i t i o n 2/11: Eine A R f ist neutral: <-> Vg e G : [Vi e K x

+

y : [<v, w> e g(i)] A 
Vi G K " y : [<w, v> G g(i)] A V i G K ° y : [<v, w> G g(i)] - [<v, w> G f(g) « -
< x , y > G f ( g ) ] ] . 

Wie das folgende Theorem zeigt, ist die Neu t ra l i t ä t eine Implikation der Bedin
gungen der Unabhäng igke i t von irrelevanten Alternativen und des Schwachen 
Ausschlusses der Erzwingung. 

Theorem 3/11: 

Eine K W F , die den Bedingungen S A E und I genügt , ist neutral. 

Beweis: 

(1) Annahme: K + = K + w , K " y = K " w , K ° y = K v ° w . 
(2) Annahme: # {x, y, v, w} = 4. 
(3) Annahme: <x, y> e f(g). 
(4) Annahme: 3g e G : [<v, x> e f(g) A <y, w> e f(g)]. mögl . wg. Bed. S A E 
(5) <v, w> e f(g). wg. (3), (4) u. f K W F 

(Transi t ivi tä t) 
(6) Annahme: 3g e G : [<w, x> e f(g) A <y, v> e f(g)]. mögl . wg. Bed. S A E 
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(7) <W,V>Gf(g). 

(8) (7) ist mit (1), (3) und Bedingung I nicht vereinbar. 
(9) Annahme (6) m u ß verworfen werden. 
(10) A u s (3) folgt (5), d .h . <x, y> e f(g) - <v, w> e i*(g). 
(11) Annahme: <v, w> e f(g). 
(12) Annahme: 3g e G : [<x, v> e f(g) A <W, y> e f(g)]. 
(13) <x,y>ef(g) . 

(14) Annahme: 3g e G : [<y, v> e f(g) A <W, X> e f(g)]. 
(15) <y,x>ef(g) . 

(16) (15) ist mit (1), (11) und Bedingung I nicht vereinbar. 
(17) Annahme (14) m u ß verworfen werden. 
(18) A u s (11) folgt (13), d .h . <v,w>ef'(g) - <x, y> e f(g). 
(19) Die anderen Fäl le: # {x, y, v, w} = 3 und # {x, y, v, w} 

k ö n n e n in analoger Weise bewiesen werden. 
(20) Neu t r a l i t ä t ist erfüllt. 

= 2 

wg. (3), (6) u. f K W F 
(Transi t ivi tät) 

wg. (8) 
wg. (8) u. (9) 

mög l . wg. Bed. S A E 
wg. (11), (12) u. f K W F 

(Transi t ivi tä t) 
mög l . wg. Bed. S A E 
wg. (11), (14) u. f K W F 

(Transi t ivi tä t) 

wg. (16) 
wg. (16) u. (17) 

wg. (1), (10) u. (18) 

Die beiden Theoreme 2/11 und 3/11 kann man als Verfeinerung des Liberalen 
Paradoxes auffassen. M i t Theorem 2/11 wird das Paradox auf einen Konfl ik t nicht 
zwischen Liberal i tä t und dem Strikten Pareto-Prinzip, sondern zwischen Libera
lität und der Bedingung des Ausschlusses der Erzwingung reduziert. Das folgende 
Theorem 3/11 zeigt, d a ß jede K W F , die den Schwachen Aussch luß der Erzwingung 
und die Unabhäng igke i t von irrelevanten Alternativen erfüllt, neutral sein m u ß . 
Damit ergibt s ich ein Konfl ik t zwischen Neu t ra l i t ä t ('Welfarismus 4) und Libera l i tä t , 
wie er von einigen Autoren herausgestellt wird, nur dann, wenn a u ß e r d e m die 
Bedingung I vorliegt. D a die Pareto-Bedingung (SP) durch die Bedingungen S A E 
und M o n o t o n i z i t ä t impliziert ist, zeigt dieses letzte Theorem auch, welches C h a 
rakteristikum paretoinklusiver Aggregationsregeln zum Konf l ik t mit der Bedin
gung der Liberal i tä t führt. 

11.2 Individuelle Rechte 

Das Liberale Paradox verweist darauf, d a ß die Berücks icht igung individueller 
Rechte bei der kollektiven Entscheidungsfindung besondere Probleme aufwirft. 
Daher ist es naheliegend, zunächs t die begrifflichen Voraussetzungen zu schaffen, 
um individuelle Rechte in die Aggregation einbeziehen zu k ö n n e n . W i r ziehen 
dazu die Positionen-Notation aus Kapitel 8 heran, weil sie uns besonders geeignet 
erscheint, individuelle Rechte zu formulieren. 

Wie in Abschnitt 8.3.1 er läuter t , ist eine Positionszuordnung eine Funk t ion 0 , 
die jedem i aus K eine (zunächst anonyme) Position q aus einem anonymen ge
sellschaftlichen Zustand z zuordnet, so d a ß 0( i ) eine individuelle Posit ion ist 
(# W ( 0 ) ^ # K ) . Bei festem z ist ein Arrowscher Zustand x durch 0 eindeutig 
bestimmt: x = <0, z> bzw. x = <q l 5 q 2 , . . . , q n>. Sei Q 5 die Menge der potentiellen 
Positionen einer Person i . Im allgemeinen kann dieselbe Posit ion (potentiell, nicht 
simultan) von unterschiedlichen Personen eingenommen werden: P )Qj =t= 0. Bei 
festem z kann die Menge der Arrowschen Z u s t ä n d e mit Q1 x Q 2 x . . . x Q n iden
tifiziert werden. 

Individuelle Rechte lassen sich nun dadurch charakterisieren, d a ß eine Teilmenge 
Qf der potentiellen Positionen einer Person i zur Disposi t ion von i gestellt wi rd . 
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D e f i n i t i o n 3 /11 : Eine Rechtsverteilung r in K ordnet jeder Person i e K Positionen 
zu, übe r die i frei entscheiden kann, so d a ß r: K 3 i h-> Q f e Pot(Qj) . 

Eine Person i hat damit genau dann ein (individuelles) Recht, zwischen q und q' 
zu entscheiden, wenn q e r(i) A q' e r(i). 

D e f i n i t i o n 4 / 1 1 : Eine Rechtsverteilung r führt zu einer Minimalausstattung mit 
individuellen Rechten in K : V i e K : # r(i) ^ 2. 

Diese Festlegung kann nun wie folgt als Bedingung der 'Elementaren Liberal i tä t 4 

von Aggregationsregeln gefordert werden. 

Bedingung E L (Elementare Liberalität): Es m u ß eine Minimalausstattung mit in
dividuellen Rechten gegeben sein. 

A u c h wenn eine Minimalausstattung mit individuellen Rechten vorliegt, ist nicht 
ausgeschlossen, d a ß es zu Rechtskonflikten kommt. Erst die Vereinbarkeit der 
zugeordneten individuellen Rechte ermögl icht ihre gesellschaftliche Implementie
rung, was wir mit der im folgenden zu definierenden 'Rechtsharmonie' zu erreichen 
versuchen. 

D e f i n i t i o n 5 / 1 1 : Es herrscht eine minimale Rechtsharmonie: 
~ Vi e K : 3q, q' e ( J Q - : [q * q' A q, q' e Q f A ~ I 3j e K : {q, q'} n Q * * 0 ] . 

E i n individuelles Recht ist im Aggregationsverfahren implementiert, wenn gesi
chert ist, d a ß es wirksam wahrgenommen werden kann, weshalb wir die folgende 
Implementierungsbedingung einführen. 

Bedingung IR (Implementierung individueller Rechte): Es sei x = <0, z>, y = <$', z> 
sowie 0( i ) = q und </>'(i) = q'. D a n n gilt: V i e K : Vx, y e X : Vg e G : [q, q ' e r ( i ) 
- [<x ,y>eg( i ) - <x,y>ef(g)]]. 

M i t den Bedingungen E L und IR ergibt sich aber, wie das folgende Theorem 
zeigt, erneut ein Widerspruch. 

Theorem 4 / 1 1 : 

Es gibt keine K W F , die den Bedingungen E L und IR genügt . 

B e w e i s : 
(1) Annahme: K = {i , j} . 
(2) Annahme: Es gibt die vier Positionen q 1 ? q 2 , q 3 , q 4 . 
(3) Annahme: Q f = { q , , q 2 } und Q * = { q 3 , q 4 } -
(4) Annahme: Bei festem z sei Xj = < q j , q 3 , z > , x 2 = < q ! , q 4 , z > , 

x 3 = < q 2 ^ q 3 » z > u n d x 4 = < q 2 5 ^ z > ; x = {*n*2,x3>x4}-
(5) Annahme: Die P rä fe renzs t ruk tu r sei wie folgt gegeben: mögl . wg. f K W F 

i j (D . 4/3) 

(6) q 1 , q 2 e r ( i ) A q 3 , q 4 e r ( j ) . wg. (3) u. Bed. E L 
(7) <x 3 , x 1 >ef , ( g ) . wg. (4), (5) u. Bed IR 

bezügl . x n x 3 

(8) <x 2 , x 4 > e f(g). wg. (4), (5) u. Bed. IR 
bezügl . x 2 , x 4 

(9) <x 4 , x 3 > G f(g). wg. (4), (5) u. Bed. IR 
bezügl . x 3 , x 4 
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(10) ( x „ x 2 > e f ( g ) . wg. (4), (5) u. Bed. IR 
bezügl . x t , x 2 

(11) f(g) ist nicht transitiv. wg. (7)-(10) 
(12) Die A R f ist keine K W F . wg. (11) u. D . 4/3 

Sowohl E L als auch IR scheinen unverzichtbare Bedingungen für zahlreiche A n 
wendungsfäl le der Log ik kollektiver Entscheidungen zu sein. Das Theorem 4/11 
erzwingt dennoch Abschwächungen dieser Bedingungen. Eine dieser Abschwä-
chungen, die eine erfüllbare L ibera l i t ä t sbed ingung ermögl ichen , kann mit Hilfe 
des Begriffs der 'kategorischen Pos i t ionen-Präferenz 4 vorgenommen werden. 

D e f i n i t i o n 6/11: Eine Person i e K präferiert kategorisch die Posit ion q gegenüber 
q', d .h. <q, q'> e g k ( i ) , wenn q, q' e Q{: <-* Vx, y e X : [<x, y> e g(i) 
0( i ) = q A cj) (i) = q'], wobei x = <0, z> und y = <0\ z>. 

Damit läßt sich eine e ingeschränkte Bedingung der Implementierung (EIR) for
mulieren, die nur für den F a l l kategorischer individueller Präferenzen die wirksame 
Wahrnehmung individueller Rechte sicherstellt, wobei eine allgemeine Auswahl 
funktion nach D . 10/1 zugrundegelegt wird . 

B e d i n g u n g EIR (Eingeschränkte Implementierung individueller Rechte): V i e K : 
V x , y E X : V g e G : [ < q , q ' > e g k ( i ) -> y £ a ( X , f , g ) ] , wobei 0(i) = q , 0'(i) = q ' 
sowie x = <0, z> und y = z>. 

M i t dieser E in sch ränkung der Implementierungsbedingung gilt das folgende M ö g 
lichkeitstheorem. 

T h e o r e m 5/11: 
Es gibt eine wohlbestimmte allgemeine Auswahlfunkt ion a, die den Bedin
gungen E L und EIR genügt , wenn in K minimale Rechtsharmonie vorliegt. 

Beweis: 

(a) Z u zeigen: a erfüllt Bedingung EIR und E L . 

(1) Vi e K : 3q, q' e Q*: Vj e K \{ i} : [{q, q'} n Q * = 0]. 
(2) Annahme: a(T,g) = { x | x e T A 3i e K : V y e X : [y e T -> 

< x , y > e g k ( i ) ] } . 
(3) a erfüllt EIR. 
(4) a erfüllt E L . 

(b) Z u zeigen: a ist eine wohlbestimmte Auswahlfunkt ion . 

(5) Annahme: a ist nicht wohlbestimmt. 
(6) 3 T * e P o t ( X ) : 3 g e G : [ a ( T * , g ) = 0]. 
(7) Vi e K : Vx e T*: Vy e X : [<y, x> e g k ( i ) ] . 
(8) (7) im Widerspruch zu (2). 
(9) a ist wohlbestimmt. 

wg. D . 5/11 

wg. (1) u. Bed. EIR 
wg. ( l ) u . Bed. EIR u . E L 

wg. (5) u. D . 13/1 
wg. (6) 
wg. g k ( i ) Ordng.-rel . 
wg. (5) u. (8) 

M i t Theorem 5/11 ist ein Problem gelöst, das bei der Aggregation individueller 
Präferenzen unter Beachtung individueller Rechte auftreten kann, jedoch nicht 
das Problem des Liberalen Paradoxes. U m das zu erreichen, erweitern wir zunächs t 
den Begriff der minimalen Rechtsharmonie zu dem der universellen Rechtharmo
nie. 

D e f i n i t i o n 7/11: In einer Klasse von Mengen Q* = {Qf , Q £ , . . . , Q*} herrscht uni
verselle Rechtsharmonie: V i , j e K : [ Q f n Q J = 0 ] . 

D e f i n i t i o n 8/11: Eine universell harmonische Rechtsverteilung hat die Stärke k, 
wenn für Vi = 1,..., n gilt: # Q f ^ k. 
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D e f i n i t i o n 9/11: Die Rechtsverteilung r' ist eine harmonische Subfunktion einer 
Rechtsverteilung r: <-> [Vi , j e K : r ' ( i )n r ' ( j ) = 0 und r' Subfunktion von r] . 

Eine Lösung des Problems läßt sich erreichen, wenn 'eigenorientierte' Präferenzen 
eingeführt werden. Personen mit solchen Präferenzen richten ihre Präferenzen hin
sichtlich Arrowscher Z u s t ä n d e an ihren Präferenzen bezüglich der eigenen Posi
tionen aus (und umgekehrt). 

D e f i n i t i o n 10/11: Personen mit eigenorientierten Präferenzen ordnen Arrowsche 
Z u s t ä n d e x = <</>, z> und y = <0', z> je nach ihrer Präferenz bezüglich der eige
nen Position in x und y, so d a ß : <x, y> e g(i) <0(i), </>'(i)> e g(i). 

Personen mit eigenorientierten Präferenzen haben daher ausschließlich kategori
sche Präferenzen. Dieser Sachverhalt erlaubt das folgende Theorem. 

T h e o r e m 6/11: 
In einer Gruppe K von Personen mit eigenorientierten Präferenzen sind die 
Bedingungen S P und IR miteinander vereinbar, wenn die Rechtsverteilung 
in K eine harmonische Subfunktion mit der S tä rke 2 ist. 

Der Beweis folgt unmittelbar aus Theorem 4/11 und den Definitionen 7/11 bis 
10/11, da eigenorientierte Personen kategorische Präferenzen haben. 

Dieses Theorem zeigt, d a ß der Konf l ik t zwischen Effizienz der Aggregation (Pa
reto-Bedingung) und individuellen Rechten interessanterweise nur dann auftritt, 
wenn eine wesentliche Bedingung für moralisch orientiertes Vehalten erfüllt ist, 
nämlich die Berücksicht igung der Optionen anderer Personen bei der eigenen Prä
ferenzbildung. Den oben gegebenen Beispielen für das Liberale Paradox lagen 
jeweils Präferenzen zugrunde, denen das gemeinsame Charakterist ikum zu eigen 
war, eigene Interessen gegen A n s p r ü c h e und (eventuell nur vermeintliche) Inter
essen anderer betroffener Personen abzuwägen . 

Besonders deutlich wird dies bei der von Sen ursprüngl ich gegebenen Illustration: 
Sowohl der P rüde als auch der Laszive sind bereit, für das vermeintliche Wohl 
des anderen einen persönl ichen Nachtei l in K a u f zu nehmen. Soweit sich die in
dividuellen Rech t s sphären nicht überschneiden und im übr igen bei Alternativen 
ohne Interessenkollision keine (strikten) Präferenzen der Nicht-Betroffenen in der 
Aggregation geltend gemacht werden (wechselseitiges Desinteresse der Egoisten), 
bleibt der Konfl ikt von Effizienz und Liberal i tä t aus. Gleiches gilt für den Fa l l , 
d a ß wechselseitiges Wohlwollen zu Präferenzkonvergenz a u ß e r h a l b von Interes
senkollisionen führt. 

Die Lösung des Problems nach Theorem 6/11 beinhaltet eine E i n s c h r ä n k u n g der 
Bedingung, d a ß bei der Aggregation jede Präfe renzs t ruk tur zulässig sein soll . Das 
Problem löst sich damit also nicht allgemein, sondern nur für den F a l l einer spe
zifischen F o r m von Präfe renz- In te rdependenz auf. A u f die in Kapi tel 8 eingeführte 
Positionen-Notation zurückgreifend liegt nun eine zweistufige Aggregation vor. 

Grundlage der Aggregation sind erst einmal die Interessen (die Präferenzen erster 
Ordnung) der Beteiligten. Diese Präferenzen erster Ordnung werden jedoch in (in
dividuelle) Präferenzen zweiter Ordnung transformiert, bevor es zur Anwendung 
einer Aggregationsregel kommt. Wohlwollen oder Egoismus der Personen schlagen 
sich zunächs t in einer spezifischen Transformation nieder, auch wenn bei der Aus 
wahl der Aggregationsregel ebenfalls normative Aspekte dieser A r t eine Rol le spie
len können . D a jedoch erst die transformierten Präferenzen Grundlage der A g 
gregation werden, bedeutet dies, d a ß die (implizit über die Definition der A R vor-
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ausgesetzte) Bedingung des unbesch ränk t en Anwendungsbereichs der Aggrega
tion, also die Zulässigkei t beliebiger P rä fe renzs t ruk tu ren , aufgegeben wird. 

A u c h Sen ist diesen Weg gegangen, indem er vorschlug, nur solche Präferenzen 
bei der Aggregation zu berücksicht igen, die einen nicht-einmischenden Charakter 
haben. Sen häl t zwar an einem uniformen Präferenzbegriff fest und läßt zu, d a ß 
Personen Vorstellungen d a r ü b e r haben, wie sich andere Personen entscheiden soll
ten, er verlangt aber, d a ß diese 'einmischenden 1 Präferenzen in der Aggregation 
nicht geltend gemacht werden. Dieser Gedanke kann mit Hilfe der folgenden De
finitionen präzisiert werden. 

D e f i n i t i o n 11/11: Sei g eine Subfunktion von g. Eine bezüglich g liberale Geltend
machung von Präferenzen in K durch g liegt genau dann vor, wenn es eine 
wohlbestimmte Auswahlfunktion a gibt, die den Bedingungen SP und IR genügt. 

D e f i n i t i o n 12/11: Eine Rechtsverteilung r ist kohärent genau dann, wenn es eine 
K W F gibt, die jeder Prä fe renzs t ruk tur eine kollektive Ordnung zuordnet, die 
alle individuellen P rä fe renzordnungen g(i) im jeweiligen Rechtsbereich r(i) als 
Subrelationen enthäl t . 

D e f i n i t i o n 13/11: Sei r eine harmonische Rechtsverteilung. Eine Person i aus K 
ist bezüglich g und r liberal genau dann, wenn die von ihr geltend gemachte 
Subrelation g(i) mindestens eine K W F zuläßt , die der Bedingung IR genügt 
und für die gilt: g(i) = f (g )ng( i ) . 

Unter Voraussetzung dieser Definitionen läßt sich das.folgende Theorem Torrnu-, 
lieren, das wir ohne Beweis anführen. 

T h e o r e m 7/11: 
G ib t es unter Voraussetzung einer k o h ä r e n t e n Rechtsverteilung r in K min
destens eine liberale Person, dann existiert eine Kollekt ive Wohlfahrtsfunk
tion, die den Bedingungen SP und IR genügt . 

Die nach Theorem 7/11 übe r ra schend einfache L ö s u n g des Liberalen Paradoxes 
beruht auf folgender Über legung: Die Pareto-Bedingung wird nur bei Einhelligkeit 
der individuellen Präferenzen wirksam, so d a ß zwei Alternativen, zwischen denen 
es keine Einhelligkeit der individuellen Präferenzen gibt, nicht paretovergleichbar 
sind. Es genügt daher für beliebige Alternativen jeweils eine Person, um durch 
eine entsprechende Modif ika t ion der von ihr geltend gemachten Präferenzen die 
Paretovergleichbarkeit und damit die Wirksamkeit der Pareto-Bedingung aufzu
heben. Die liberale Person nutzt dieses 'Veto-Recht 4 gegenüber der Pareto-Bedin
gung def ini t ionsgemäß immer dann, wenn diese Bedingung die Wahrnehmung in
dividueller Rechte e inschränken würde . 

L i t e r a t u r . B lau (1975), Breyer (1978), Craven (1992), K a p . 7, Gaer tne r& K r ü g e r (1981), G i b -
bard (1974), Kel ly (1978), K a p . 9, Ke l ly (1988), K a p . 8 & 9, Kelsey (1985), K e r n & N i d a -
R ü m e l i n (1994), Sen (1970*), Sen (1970), K a p . 6 & 6 * , Sen (1976, 1983), Suzumura (1978), 
Suzumura (1983), K a p . 7, Wriglesworth (1985), X u (1990). 

A n m e r k u n g e n : T. 1/11 in Abschn . 11.1 ist von Sen (1970), K a p . 6*, und wird von ihm als 
' U n m ö g l i c h k e i t des paretianischen Liberalen ' bezeichnet. W i r verwenden die Bedingung S P 
statt P , da sie Pareto-Indifferenz einschließt ; vgl . dazu X u (1990). Das Beispiel von Hans, 
E r i k a und dem Richter ist das Edwin-Angel ina-Beispiel von G i b b a r d (1974). Das Assistenten-
Beispiel ist von K e r n (1985). Der E inwand , d a ß Bedingung L die Einmischung in die A n -
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gelegenheit anderer zuläßt , ist von Osborne (1975), S. 1286, erhoben worden; einen ähn l ichen 
E inwand hat Seidl (1975) formuliert. 
Die ' u r sp rüng l i che Interpretation 1 des Liberalen Paradoxes, wonach es dabei um die U n 
vereinbarkeit der Berücks ich t igung von Nutzenaspekten im Zusammenhang des Pa re to -Kr i 
teriums mit der G e w ä h r u n g von Entscheidungsfreiheiten geht, ist u .a . von Sen (1979,1979*) 
vorgetragen worden. Neutralität ( D . 2/11) entspricht dem " s t r i c t r a n k i n g w e l f a r i s m 1 bei Sen 
(1979), S.540. T. 2/11 ist von Kelsey (1985), S.248. Es gilt auch für Kol lekt ive Entschei
dungsfunktionen, dann ist aber Bedingung S A E durch Bedingung A E zu ersetzen, vgl . T. 2 
in Kelsey (1985). T. 3/11 ist ebenfalls von Kelsey (1985), S.248. Bei Ersetzung von S A E 
durch A E gilt es auch für quasi-transitive Kol lekt ive Entscheidungsfunktionen, vgl. T. 5 in 
Kelsey (1985); für die Beweise s. dort. 

W i r sind auf die vielen Lösungsvorsch läge , die im Laufe der Diskussion um das Liberale 
Paradox gemacht worden sind, nicht eingegangen und wollen im folgenden nur kurz einige 
der interessanteren nennen; für Übe rb l i cke s. Breyer (1978) und Wriglesworth (1985). Einer 
der ersten Vorschläge kam von Blau (1975) und ging von der Beobachtung aus, d a ß die 
Pareto-Bedingung in allen drei Beispielen auf ein Paar von Alternativen angewandt wird , 
bezüglich dessen die Beteiligten 'einmischende' Präferenzen haben. So zieht Assistent A b 
gegenüber a vor, wünsch t also eher, d a ß der andere kandidiert, statt d a ß er selbst kandidiert, 
und Assistent B zieht b gegenüber a vor, wünsch t also eher, d a ß er selbst kandidiert, statt 
d a ß der andere kandidiert. Schaltet man einmischende Präferenzen dieser A r t durch eine 
geeignete Bedingung aus, entfällt die Anwendung der Pareto-Bedingung und der Konf l ik t 
ist insofern gelöst . 
Allerdings ergibt sich dabei ein Problem, das dem gleicht, auf das wir oben im Zusammenhang 
der 'eigenorientierten' Präferenzen ges toßen waren: M i t der Ausschaltung 'einmischender' 
Präferenzen - ebenso wie mit der ausschl ießl ichen Berücks ich t igung 'eigenorientierter' P rä 
ferenzen - wird zugleich die Mögl ichke i t ausgeschlossen, moralisch motivierte Präferenzen 
zu formulieren, da 'moralische' Präferenzen auf eine spezifische Weise ebenfalls einmischend 
sind, denn ihnen liegt eine A b w ä g u n g eigener Interessen gegen die A n s p r ü c h e anderer be
troffener Personen zugrunde. 
A u f ganz andere Weise löst Noz ick (1974), S. 166, den Konf l ik t . E r argumentiert, d a ß indi
viduelle Rechte den Vorrang haben müssen und damit den Anwendungsbereich der Aggre
gation e insch ränken . M i t anderen Worten: zuerst werden die individuellen Entscheidungs
rechte ausgeüb t und wenn dann noch etwas zu entscheiden ist, wird kollektiv entschieden. 
Wie der Leser anhand der obigen Beispiele selbst ausprobieren kann, schöpft die A u s ü b u n g 
individueller Rechte die En t sche idungsmögl ichke i t en vol l s tändig aus, so d a ß kollektiv nichts 
mehr zu entscheiden ist. Es kann damit auch keinen Konf l ik t geben. Sen (1976) hat prinzipielle 
E i n w ä n d e gegen diese absolute Vorrangigkeit individueller Entscheidungsrechte geltend ge
macht. Aber u n a b h ä n g i g davon gibt es noch einen weiteren kritischen Punkt , den Suzumura 
(1983), S. 189f., herausgearbeitet hat. Die Vorrangigkeit individueller Rechte im Sinne N o -
zicks ist nicht p f a d u n a b h ä n g i g , d .h . je nach der Reihenfolge, in der die individuellen Rechte 
ausgeüb t werden, können sich unterschiedliche Resultate ergeben. 

Im Unterschied zu Noz ick , der implizit die Verfügung über ein Recht mit dessen A u s ü b u n g 
gleichsetzt, geht Gibba rd (1974) davon aus, d a ß die Verfügung übe r ein individuelles Ent
scheidungsrecht nicht zwangsläufig bedeutet, d a ß es auch ausgeüb t wi rd . Individuelle Rechte 
sind ' ve räußer l i ch ' (nicht alle, aber die hier zur Diskussion stehenden) in dem Sinne, d a ß 
über die jeweilige A u s ü b u n g 'verhandelt' werden kann, so d a ß z. B. meine N i c h t - A u s ü b u n g 
eines individuellen Rechts gegen die N i c h t - A u s ü b u n g eines anderen von dessen Recht 'ge
tauscht' wi rd . 
Ziehen wir das Beispiel von Hans und E r i k a heran, um zu sehen, wie es zu einem solchen 
Verzicht auf ein Entscheidungsrecht kommen kann. Hans hat ein Recht, übe r c und a zu 
entscheiden. Ü b t er es aus, wird c in der kollektiven Präferenz bevorzugt. Zugleich hat E r i k a 
ein Recht, übe r b und c zu entscheiden. Ü b t sie es aus, wird in der kollektiven Präferenz b 
gegenüber c bevorzugt. Hans m u ß also befürchten, d a ß in der kollektiven Präferenz die von 
ihm am schlechtesten beurteilte Alternative den Vorrang erhä l t . Das kann für ihn A n l a ß 
sein zu über legen, ob er sich nicht besser stellen k ö n n t e , wenn er auf sein Recht zur Ent
scheidung zwischen c und a verzichten w ü r d e , sofern auch E r i k a auf ihr Recht zur Ent-
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Scheidung zwischen b und c verzichtet. Angenommen Hans und Er ika gelangen zu einer 
entsprechenden Vereinbarung der N i c h t - A u s ü b u n g ihrer Rechte, dann k ö n n t e nur mittels 
der Pareto-Bedingung das Paar a und b aggregiert werden, und a w ü r d e kollektiv bevorzugt. 
Dami t wäre nicht nur Hans, sondern auch E r i k a besser gestellt: Hans vermeidet seine schlech
teste Alternative und für E r i k a ergibt sich ihre beste Alternative als Resultat. Der gegenseitige 
Verzicht auf ihr Entscheidungsrecht kann für die Beteiligten von Vorteil sein - und er löst 
den Konf l ik t , da nur mehr die Pareto-Bedingung angewandt wird. 
Gaertner und K r ü g e r (1981) konstatieren eine spezifische Inkonsistenz in den Präferenzen, 
die das Liberale Paradox konstituieren, die allerdings erst sichtbar wi rd , wenn die Alterna
tiven (etwa im Beispiel von " L a d y Chatterley's Lover" ) in die Aspekte 'aufgespalten 1 werden, 
die jeweils A bzw. B betreffen. So bedeutet Alternative a in der gegebenen Situation, d a ß 
A das Buch liest, B jedoch nicht, hingegen b, d a ß A das Buch nicht liest, jedoch B. Betrachtet 
man nun die individuellen Präferenzen in Bezug auf diese 'aufgespaltenen' Alternativen, so 
läßt sich feststellen, d a ß A in einem Teil seiner Präferenz (c gegenüber a) das Nicht-Lesen 
des Buches gegenüber dem Lesen, im anderen Teil aber das Lesen gegenüber dem Nicht-Lesen 
vorzieht. Durchaus einleuchtend fordern Gaertner und Krüger , d a ß eine solche Inkonsistenz 
in den individuellen Präferenzen nicht vorkommen dürfe , und formulieren eine entsprechende 
A u s s c h l u ß b e d i n g u n g . 
In Abschn . 11.2 geht es um die Formul ierung individueller Entscheidungsrechte, für die wir 
die Posi t ionen-Notat ion aus K a p . 8 heranziehen. W i r s toßen dabei jedoch zunächs t auf das 
zuerst von G i b b a r d (1974) thematisierte Problem des 'inkonsistenten Liberalen' : T. 4/11. 
Betrachtet man die im Beweis zu T. 4/11 vorausgesetzte P rä fe renzs t ruk tu r (Beweisschritt 
(5)) im Hinbl ick auf die involvierten individuellen Positionen (vgl. Beweisschritt (4)), so 
zeigt sich, d a ß z. B. Person i in der Präferenz für x 3 gegenüber x t seine Posit ion q 2 gegenüber 
q x vorzieht, jedoch in der Präferenz für x 2 gegenüber x 4 zugleich q L gegenüber q 2 . Erst die 
E in führung- 'ka tegor i sche r ' Pos i t ionen-Prä fe renzen (D . 6/11) sowie eine entsprechende Ein
s c h r ä n k u n g der Implementierung individueller Rechte schließt solche Inkonsistenzen aus 
und führt zum Mögl i chke i t s theo rem 5/11. V g l . zu Abschn . 11.2 auch K e r n & N i d a - R ü m e l i n 
(1993). 
Im Zusammenhang der Formul ierung individueller Entscheidungsrechte ist die E inführung 
von K o h ä r e n z b e d i n g u n g e n für Rechtsverteilungen erforderlich, wenn man zu einer Lösung 
des Liberalen Paradoxes gelangen wi l l . Farre l l (1976), Sen (1976) und Suzumura (1983), 
K a p . 7, haben dabei unterschiedliche Definitionen zugrundegelegt, die nicht alle logisch äqui
valent sind. Suzumura konnte beweisen, d a ß jede Rechtsverteilung, die k o h ä r e n t im Sinne 
Suzumuras ist, auch k o h ä r e n t im Sinne Sens ist; vgl. Suzumura (1983), T. 7.2, S. 194, und 
Sen (1976), Appendix: A . 5, T. 9, S. 243 f. Die hier vorgeschlagene K o h ä r e n z von Rechtsver-
teilungen ( D . 12/11) ist s t ä rke r als die S e n - S u z u m u r a - K o h ä r e n z , da sie die Existenz einer 
K W F voraussetzt, die kompatibel mit der Rechtsverteilung ist, w ä h r e n d die Sen-Suzumura-
K o h ä r e n z sich nur auf das Verhäl tnis der individuellen P r ä f e r e n z o r d n u n g e n zueinander be
zieht. T. 4/11 zeigt, d a ß die Annahme der P rä fe renzsouverän i t ä l (Arrows Bedingung U) mit 
der Bedingung der Libera l i tä t koll idiert , wenn die Rechtsverteilung nicht in einem bestimmten 
Sinne k o h ä r e n t ist (ohne d a ß dabei die Pareto-Bedingung ins Spiel kommt). Z u T. 7/11 vgl. 
T. 7.3 u. Beweis in Suzumura (1983), S. 197f. 
Mach t eine liberale Person bestimmte Präferenzen , die sie de facto hat, nicht geltend, wird 
A r r o w s Bedingung U insofern formal e ingeschränk t , als die Aggregation sich dann nicht 
mehr auf jede logisch mögl iche P rä f e r enzs t ruk tu r bezieht. Bei der Interpretation dieser E i n 
s c h r ä n k u n g ist aber zu berücks ich t igen , d a ß nach wie vor beliebige individuelle Präferenzen 
zulässig sind. Die Nicht-Gel tendmachung von Präferenzen kann unterschiedliche Formen 
annehmen: in formellen Abstimmungsverfahren etwa durch Wahlenthaltung, obwohl man 
eine (strikte) persönl iche Präferenz hat, in informellen Verfahren kollektiver Entscheidungs
findung etwa durch Verschweigen der eigenen (strikten) Präferenz . Eine Z u r ü c k h a l t u n g dieser 
A r t kann man als Ausdruck eines intrapersonellen Konfl ikts zwischen Loyal i tä t zu bestimm
ten (hier liberalen) Regeln der kollektiven Entscheidung und persönl ichen Präferenzen an
sehen; vgl. dazu N i d a - R ü m e l i n (1991*, 1993*). 



Schlußbemerkungen 

W i r haben in diesem Buch zentrale Forschungsergebnisse der Log ik kollektiver 
Entscheidungen dargestellt und uns dabei in den ersten Kapi te ln weitgehend an 
die etablierten Begriffe gehalten. A b dem achten Kapi te l wurden dann gewisse 
Modif ikat ionen und Erweiterungen vorgenommen, die eine differenziertere Be
trachtung erlauben. A u f methodologische Darlegungen haben wir bewuß t fast völ
lig verzichtet, um die angestrebte konzentrierte Entwicklung des Stoffes nicht zu 
beein t rächt igen . Einige Fragen zur Interpretation, zur Methodologie und zu den 
Grenzen der L k E , die sich den Leserinnen und Lesern bei der Lek tü re mögl icher
weise schon aufgedräng t haben, sollen aber zum Absch luß angesprochen und -
soweit es in der Kürze mögl ich ist - beantwortet werden. 

M a n kann die L k E als eine 'deduktive 4 Disz ip l in charakterisieren. Diese Charak
terisierung läßt sich auch dadurch zum Ausdruck bringen, d a ß man sie als eine 
'logische 4 oder 'mathematische 4 oder 'logisch-mathematische 4, u . U . auch als 'for
male 4 Disz ip l in bezeichnet. In dieser Betrachtungsweise untersucht die L k E die 
logischen Beziehungen zwischen unterschiedlichen Bedingungen, die man an die 
Aggregationsfunktion f anlegen kann. Idealiter wird eine axiomatische Darstellung 
angestrebt. Die postulierten Bedingungen werden als Ax iome eingeführt und die 
Menge der diese Ax iome erfüllenden Aggregationsfunktionen bestimmt. Die be
deutendsten Theoreme der L k E sind allerdings 'negativ 4. Sie zeigen, d a ß eine Reihe 
von intuitiv plausiblen Bedingungen (die man gerne axiomatisch gefordert hä t te ) 
logisch unvereinbar sind. Im Gegensatz zu weiten Teilen der Mathematik handelt 
es sich hier nicht um Existenz- und Eindeutigkeits-, sondern meist um U n m ö g 
lichkeitstheoreme. 

Die Frage, die sich aufdräng t , ist: von welchem Interesse sind diese Ergebnisse? 
Ist das alles, was die L k E leistet, Ax iome tentativ e inzuführen und ihre logische 
Vereinbarkeit zu prüfen? E i n oberflächlicher Blick auf Veröffentlichungen der j üng 
sten Zeit zur L k E mag manchen Kr i t ike r in seinem Verdacht bes tä rken , es handele 
sich in der L k E überwiegend um logische Spielereien ohne wei ter führenden Er 
kenntniswert. Die gewachsenen formalen A n s p r ü c h e vers tä rken zudem die pro-
hibitive Wi rkung , die die Verwendung formaler oder teilweise formalisierter Spra
chen a u ß e r h a l b der Mathematik und mathematischen Logik nach wie vor hat. 
Formale Model le bedürfen der Interpretation und sie sind in der Regel mit einer 
Vielzahl von Interpretationen vereinbar. Erst die Interpretation macht ein formales 
Mode l l zu einer Theorie, sei diese empirisch oder normativ. Schon die Verwendung 
einer bestimmten Terminologie gibt die Richtung der Interpretation oder der in
tendierten Anwendung vor. So haben wir ein intuitives Vorvers tändnis dessen, 
was individuelle Präferenzen sind. Schon weit weniger eindeutig ist, was man unter 
einer kollektiven Präferenz zu verstehen hat. A u c h die Interpretation der Bedin
gungen, die an eine Aggregationsfunktion angelegt werden, hat in der Regel einen 
weiten Spielraum. 

Eine der Systematisierungsleistungen einer Theorie besteht darin, zwischen G r u n d 
begriffen und definierten (oder definierbaren) Begriffen zu unterscheiden. Eine vol l 
s tändig axiomatisierte Theorie bedürf te zu ihrer Interpretation ausschließlich der 
Interpretation der Grundbegriffe. Andere, hier angemessenere Wissenschaftskon
zeptionen verstehen Theorien als formale und nur teilweise interpretierte Model le 
und nicht als Mengen von Aussagen zwischen denen bestimmte Inferenzrelationen 
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bestehen. Es ist hier na tür l ich nicht mögl ich, eine rationale Rekonstruktion der 
L k E zu unternehmen und auf dieser Grundlage die unterschiedlichen Interpreta
tionen explizit zu machen. W i r müssen uns auf einige wenige Hinweise beschrän
ken. 

Z u m Begriff der individuellen Präferenz 

Grundlegend für die L k E ist der Begriff der individuellen Präferenz. Dieser 
(Grund)-Begriff wird nicht nähe r expliziert, allerdings werden drei Bedingungen 
(Vollständigkeit , Reflexivität und Transi t ivi tät) an die individuellen Präferenzre
lationen gestellt. Wenn man diese Bedingungen als Bedeutungspostulate versteht, 
dann k ö n n t e eine Person z . B . keine intransitiven Präferenzen haben. Sie hät te 
dann nur vermeintlich die betreffenden intransitiven Präferenzen. Dies deckt sich 
mit unserem all täglichen Sprachgebrach, wenn wir einer Person eine Präferenz 
absprechen unter Verweis auf ihre Handlungen oder anderweitigen Präferenzäu
ßerungen , die dieser Annahme entgegenstehen (und In t rans i t iv i tä t ist eine F o r m 
des Entgegenstehens). Ihre 'eigentlichen 4 Präferenzen sollten die genannten Bedin
gungen erfüllen, so k ö n n t e man sagen. Andererseits gilt dies nicht für alle Fälle. 
M a n kann sich Situationen vorstellen, in denen man nicht umhin kommt, einer 
Person bestimmte Präferenzen zuzuschreiben (die Person sei wohlinformiert, wohl
überlegt , hinreichend intelligent etc.), obwohl die genauere Analyse zeigt, d a ß diese 
Präferenzen die Trans i t iv i tä t sbedingung verletzen. 

Dies läßt es angemessener erscheinen, die Bedingungen - oder jedenfalls die Vo l l -
s tähdigkei ts- und Trans i t iv i tä t sbedingung - als Postulate praktischer Ra t iona l i t ä t 
zu interpretieren. Die normativen Implikationen liegen auf der Hand: Die L k E 
als Theorie der Aggregation individueller Präferenzen bezieht sich nur auf rationale 
Präferenzen, sie formuliert keine Bedingungen für die Aggregation irrationaler 
Präferenzen. Diese F o r m der Idealisierung ist allerdings ein M e r k m a l aller exakten 
Natur- und Sozialwissenschaften: Ohne Idealisierung keine Regular i tä ten . Dies 
schließt jedoch die konkrete Anwendbarkeit in keiner Weise aus. Das zeigen die 
praktischen Erfolge etwa der Physik. 

Z u m Begriff der kollektiven Präferenz 

W ä h r e n d der Begriff der individuellen Präferenz durch die entscheidungstheore
tische Analyse (vgl. Kapi te l 2) nähe r bestimmt, wenn auch natür l ich nicht definiert 
wird, indem Präferenzen über Handlungen mit Präferenzen über Zus t ände oder 
Handlungsfolgen (und Wahrscheinlichkeiten) in Beziehung gesetzt werden, bleibt 
der Begriff der kollektiven Präferenz völlig unexpliziert. Dies jedoch ist zweifellos 
der Schlüsselbegriff der L k E . Unterschiedliche Interpretationen dieses Schlüssel
begriffs ziehen entsprechend unterschiedliche Interpretationen und Anwendungs
gebiete der L k E nach sich. Unterschiedliche Interpretationen dieses Schlüsselbe
griffs haben jedoch auch einen Einfluß darauf, welche Bedingungen als plausibel 
gelten können . 

Die wohlfahrtsökonomische Interpretation 

Das klassische ökonomische Nutzenkonzept bot eine einfache Grundlage für die 
Bestimmung der 'sozialen Wohlfahrt 4 : sie ließ sich als Gesamtnutzen, als Summe 
individueller Wohlfahrtsniveaus bestimmen. Der Ü b e r g a n g zur modernen 'ab
strakten 4 Nutzentheorie, dessen theoretisches Fundament in Kapitel 2 dargestellt 
wurde, zers tör te jedoch die Grundlage dieser Konzept ion sozialer Wohlfahrt. Die 



S c h l u ß b e m e r k u n g 259 

kardinale interpersonelle Vergleichbarkeit der individuellen Nutzenfunktionen, die 
für die klassische Nutzenkonzeption selbstverständl ich war, konnte nun nicht mehr 
postuliert werden und damit wurde die Summe individueller Nutzenwerte ein un
geeignetes M a ß der sozialen Wohlfahrt. 

Die utilitaristische Intuition der klassischen Nutzentheorie transformierte zum Pa-
retoprinzip. Interpersonelle Unvergleichbarkeit der individuellen Nutzenwerte läßt 
kein Urte i l mehr d a r ü b e r zu, welche Verteilung von Nutzenwerten utilitaristisch 
besser ist, auße r wenn eine Verteilung paretobesser als eine andere ist. Dies erk lär t 
die g roße Bedeutung des Pareto-Prinzips in der L k E . 

Die Woh l f ah r t sökonomie hatte zum Zie l , rationale Bewertungsgrundlagen für 
staatliches Handeln zu schaffen. Insofern ist die L k E ihre legitime Erb in . Die neue 
Nutzentheorie, wie sie in der Ax iomat ik v. Neumanns und Morgensterns zum 
Ausdruck kommt, unterscheidet sich allerdings nicht nur im Hinb l ick auf inter
personelle Vergleichbarkeit, sondern in einer weit fundamentaleren Weise von der 
klassischen Nutzentheorie. Die v. Neumann-Morgensternsche Nutzenfunktion ist 
nichts anderes als die quantitative Reprä sen t a t i on individueller Präferenzen. In
soweit individuelle Präferenzen nicht ausschließlich von den persönl ichen Nutzen
erwartungen geprägt sind, ist sie folglich kein M a ß des je persönl ichen Nutzens. 
Dies stellt die woh l f ah r tökonomische Interpretation der Aggregation individueller 
Nutzenwerte im v. Neumann-Morgensternschen Sinne in Frage. 

M a n kann diesem Einwand auf unterschiedliche Weise begegnen. Eine Mögl ichkei t 
besteht darin, den klassischen Nutzenbegriff aufzugeben und durch Präferenzen
erfüllung als neues normatives M a ß zu ersetzen. Eine andere Mögl ichkei t ergibt 
sich aus der empirischen These, die ta tsächl ichen Präferenzen würden sich in der 
Regel am persönl ichen Nutzen oder Wohlergehen orientieren, so d a ß die neue 
Nutzenkonzeption nur eine begrifflich, aber nicht inhaltlich modifizierte Variante 
der klassischen darstellt. 

Die demokratietheoretische Interpretation 

Die kollektiven Präferenzen werden in der demokratietheoretischen Interpretation 
als potentielle Ergebnisse eines Wahlverfahrens interpretiert. D a die Anwendung 
eines Wahlverfahrens in der Regel nicht Rangordnungen von Alternativen festlegt, 
sondern sich auf die Auszeichnung einer (der gewähl ten) Alternative beschränk t , 
ist hier die Darstellung der Aggregation über Auswahlmengen angemessener. Die 
beiden Darstellungsweisen über Auswahlmengen und über kollektive Präferenz
relationen sind aber weitgehend isomorph (vgl. Kapi te l 1). 

Das Theorem von A r r o w ist in erster Linie wegen seiner demokratietheoretischen 
Implikationen bedeutsam. Na tür l i ch läßt es sich auch woh l f ah r t sökonomisch in
terpretieren. Die Alternativen wären dann als soziale Z u s t ä n d e zu interpretieren, 
die durch Verteilungen individuellen Wohlergehens charakterisiert sind, die indi
viduellen Präferenzen als Ausdruck persönl icher Wohlfahrtsoptimierung und die 
Bedingungen D, P und I als Postulate an die Gestalt der kollektiven Wohlfahrts
funktion. Diese Interpretation wäre allerdings mit den Intentionen K . Ar rows nicht 
vereinbar, der einen konsequenten Ordinalismus gegen eine woh l f ah r t sökonomi 
sche Interpretation in Stellung bringt. 

F ü r jedes etablierte Entscheidungsverfahren, sei es in Gremien oder bei Volksab
stimmungen, läßt sich eine Aggregationsfunktion bestimmen, die dieses Entschei
dungsverfahren charakterisiert. Bei gegebenen individuellen Präferenzen ergeben 
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sich aufgrund des jeweiligen Entscheidungsverfahrens bestimmte kollektive Ergeb
nisse bzw. Entscheidungen. In vielen Fäl len allerdings ist das Verfahren nicht ein
deutig: Bei unve rände r t en individuellen Präferenzen können ohne Verletzung der 
etablierten Regeln des Entscheidungsverfahrens unterschiedliche kollektive Ent
scheidungen resultieren. Durch die funktionale Darstellung der Aggregation geht 
die L k E implizit davon aus, d a ß diese Unterbestimmtheit in der einen oder anderen 
Weise behoben wird. In Kapi te l 5 ('Das Problem manipulations- und strategiefreier 
Regeln') wurde deutlich, in welchem M a ß e diese implizite Annahme fiktiv ist. 

Die verfassungstheoretische Interpretation führt - als Sonderform der demokra
tietheoretischen - zu einer besonders interessanten Anwendung der L k E . M a n 
kann die Aggregationsfunktion als Rep rä sen t a t i on der Verfassung einer Gesell
schaft ansehen. Die Verfassung einer Gesellschaft ist dadurch bestimmt, wie die 
individuellen Präferenzen ihrer Mitglieder den gesellschaftlichen Gesamtzustand 
bestimmen. E i n Teil dieser Präferenzen führt in einer parlamentarischen Demo
kratie zur Wahl von R e p r ä s e n t a n t e n . Mehrheiten in den Parlamenten bestimmen 
wiederum in den meisten Demokrat ien die F ü h r u n g der Exekutive (Kanzlerwahl). 
Plebiszitäre Elemente, wie Volksabstimmung und Volksentscheid können Bestand
teil des Gesetzgebungsverfahrens sein. Die Alternativen etwa im Gesetzgebungs
verfahren sind wiederum durch Verfassungsnormen e ingeschränkt , die durch ein 
höchstes Gericht auch gegen die Gesetzgebungsmehrheit bei erfolgreicher Klage
erhebung geltend gemacht werden können . E i n Teil dieser Verfassungsnormen 
dient dem Schutz individueller Rechte auch vor den Beschlüssen demokratisch 
legitimierter Instanzen. 

Im weiteren Sinne gehören aber auch die etablierten Verfahren a u ß e r h a l b der po
litischen und rechtlichen Sphä re zur Verfassung einer Gesellschaft. E i n Teil der 
individuellen P rä fe renzäußerungen wird nicht über politische Instanzen, sondern 
auf dem M a r k t wirksam. Der M a r k t führt zu Gü te ra l l oka t ionen , die den sozialen 
Zustand einer Gesellschaft zu einem wesentlichen Teil p rägen . Die marktliche K o 
ordination, die selbst nur im Rahmen juridischer Normen (Vertragsrecht etc.) ef
fektiv sein kann, bildet einen Teil der Verfassung bzw. der institutionellen Struktur 
einer Gesellschaft. 

Die ethische Interpretation 

Jedes System gesellschaftlicher Interaktion führt, vermittelt über individuelle 
Handlungen, zu bestimmten sozialen Zus t änden . Die L k E bietet ein begriffliches 
Instrumentarium der Analyse dieses Prozesses und erlaubt damit, ethische Postu-
late zu präzisieren, die diesen Prozeß steuern sollen. Das ethische Postulat indi 
vidueller Autonomie verlangt, d a ß Personen in ihren Prä fe renzäußerungen frei 
oder jedenfalls weitgehend frei sind. Dies motivierte K . A r r o w und die meisten 
Theoretiker der L k E an der Bedingung des unbesch ränk ten Definitionsbereiches 
der Aggregation (in unserer Terminologie in der Definition von f enthalten) fest
zuhalten. Der Einwand, dieses Postulat sei zu weit gefaßt, da es gewisse 'asoziale' 
Präferenzen gäbe , die in der Aggregation nicht berücksicht igt werden sollten, w ä r e 
erst dann relevant, wenn E insch ränkungen dieser A r t strukturell an der Rol le der 
betreffenden Bedingung für die Theoreme der L k E etwas signifikant ände rn wür 
den. Nicht jede, sondern nur bestimmte, 'strukturelle' E insch ränkungen schwächen 
die Unmögl i chke i t s theo reme etwa von K . A r r o w und A . Sen ab (vgl. Kapi te l 3 - 7 
und Kapitel 11). 

A u c h die Bedingung D aus Kapi te l 3 (Ausschluß diktatorischer Entscheidungs-
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regeln) kann sich auf das ethische Postulat der Autonomie s tützen. E i n System 
gesellschaftlicher Interaktion, dessen soziale Z u s t ä n d e nur von den Präferenzen 
einer einzigen Person bestimmt sind, läßt keinen Spielraum für die M i t w i r k u n g 
und - im Falle von institutionalisierten Formen der kollektiven Entscheidungs
findung - für die (demokratische) Partizipation anderer Personen. Individuelle 
Autonomie m u ß sich auch in der gesellschaftlichen Real i tä t und nicht nur im Po
stulat der Prä fe renzsouverän i tä t äuße rn , d.h. es m u ß sich in den realen Aggrega
tionsverfahren niederschlagen. 

Sofern diese ethische Interpretation dazu dient, Beurteilungskriterien für die in
stitutionelle Grundstruktur der Gesellschaft zu entwickeln, etwa im Sinne einer 
Theorie der Gerechtigkeit oder Fairness (vgl. Kapi te l 9), wird sie zur normativen 
Verfassungstheorie oder zur Ethik der Institutionen, sofern man jedoch diese Be
s c h r ä n k u n g aufgibt, k ö n n e n grundsätz l ich alle ethischen Probleme mit dem be
grifflichen Instrumentarium der L k E analysiert werden, wie es in den Kapi te ln 10 
und 11 deutlich wurde. Dami t solche Analysen fruchtbar sind, ist es allerdings 
erforderlich, bestimmte begriffliche Beschränkungen der traditionellen L k E auf
zubrechen. Es bedarf dann eines weit differenzierteren und expliziteren Präferenz
begriffes, wozu schon das Kapi te l 8 einen ersten Beitrag leistete, und insbesondere 
m u ß die konsequentialistische Theorie praktischer Ra t iona l i t ä t aufgegeben wer
den, die die Model le der L k E immer noch weithin präg t (vgl. hierzu bes. Abschnitt 
10.3 u. 10.4). 

Die Tatsache, d a ß die L k E , wie nur wenige sozialwissenschaftliche Theor ieansä tze 
dem methodologischen Individualismus verpflichtet ist, ist von der Festlegung auf 
eine ökonomische Ra t iona l i t ä t skonzep t ion u n a b h ä n g i g . In einem strengen Sinne 
handeln nur (natür l iche) Personen, nur Personen haben Intentionen, W ü n s c h e , 
Erwartungen und Präferenzen. Dies läßt eine schwache F o r m des methodologi
schen Individualismus unverzichtbar erscheinen, wie er in der Terminologie der 
L k E implizit enthalten ist. Allerdings ist es ohne Zweifel eine der Schwächen der 
L k E , d a ß sie den Präferenzbegriff selbst in der Regel nicht nähe r expliziert. Die 
verschiedenen Anwendungen und Interpretationen machen eine nacht rägl iche A n 
reicherung dieses Begriffs unumgäng l i ch , die es dann erlaubt, zwischen Präferenzen 
erster und höhere r Ordnung (vgl. Kapi te l 10), zwischen genuinen und strategisch 
verfälschten Präferenzen (vgl. Kapi te l 5), zwischen Präferenzen, die sich auf Z u 
s tände und solchen, die sich auf Positionen beziehen, zwischen Präferenzen, die 
moralisch und solchen, die egoistisch motiviert sind (vgl. Kapi te l 11), zu unter
scheiden. 

Die Logik kollektiver Entscheidungen ist - wie in der Einleitung dargelegt - durch 
beides bestimmt: einen Gegenstandsbereich und eine Methode. Die Methode ist 
gegenüber den ersten Beiträgen in den 50er Jahren, die die ethischen, ökonomischen 
und politischen Implikationen vor Augen hatten, zunehmend ' se lbs tgenügsam 4 und 
formal geworden (mit einer Tendenz zum mathematischen Barock), was ihr die 
K r i t i k zahlreicher Sozialwissenschaftler eingetragen hat. Diese K r i t i k ist berechtigt, 
auch wenn sie häufig durch erstaunliche Mißvers tändnisse und Verkürzungen ent
stellt vorgebracht wird. W i r haben versucht, uns dieser Tendenz durch die F o r m 
der Darstellung entgegenzustellen und die Anwendungsmögl i chke i t en und Inter
pretationen durch Beispiele und Er l äu te rungen immer wieder deutlich gemacht. 
Die Analyse kollektiver Entscheidungen bedarf eines begrifflichen Instrumenta
riums, das über dasjenige der traditionellen r a t i o n a l c h o i c e - und s o c i a l c h o i c e - T h e o -
rie hinausgeht. Die zeitgenössische L k E ist sich seit einigen Jahren der Defizite 
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dieser traditionellen Model le zunehmend bewuß t geworden, was zu einer beträcht
lichen Anreicherung ihres Analyseinstrumentariums geführt hat. Sie ist an keine 
spezifische Theorie praktischer Ra t iona l i t ä t gebunden, und jedenfalls nicht auf
grund der zweifellos bestehenden praktischen und theoretischen Schwächen des 
homo o e c o n o m i c u s obsolet geworden. 
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Dis tanz 
- inhaltliche 125-128 
D o m i n a n z 
- als Bedingung an Entscheidungskriterien 

22, 23, 175 
Dominanztheorem 36, 54 
Drohpotent ia l 48, 50 

Eigeninteresse 227 f (s.a. e i g e n i n t e r e s s i e r t e 
Präferenzen) 

Effizienz 188 (s.a. e f f i z i e n t e Zustände) 
Egalitarismus 231 
- A n t i - 230 f 
Egoismus 229, 231, 253 
Eingipfligkeit (s. eingipßige Präferenzrelation) 
E i n s c h r ä n k u n g (s. Einschränkung der 

Präferenzstruktur) 
Einstimmigkeitsregel (ER) 45, 4 6 - 4 8 , 66 
- e rgänz te (EER) 47, 48 f, 51 f, 56, 66 
- kollektiven Urtei ls (s. M e i n u n g s a n a r c h i e ) 
Element 
- bestes 6 
- einer Menge 1 
- maximales 80 
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El iminierung 
- Bedingung der E . indifferenter 

Personen (EI) 185, 186 
Entfernung 
- auf der Gerade 110 
- auf der Ebene 115 
entscheidend 36, 39, 53, 56 (s. a. 

halben t scheidend) 
- fast 36, 38 f, 55 f 
Entscheidung 
- kollektive I X 
- mehrdimensionale X I 
Entscheidungsbeteiligte 27 f, 42 (s. a. 

U n g e r a d z a h l i g k e i t der Entscheidungs
b e t e i l i g t e n ) 

Entscheidungsbeteiligung 40 
Entscheidungsbetroffene 27 f, 42 
Entscheidungsfunktion 
- kollektive ( K E F ) X I , 51, 67, 97, 244 f, 255 
- azyklische kollektive ( A K E F ) 51, 

5 7 - 6 0 , 63, 67 
- quasi-transitive kollektive ( Q K E F ) 

51, 5 2 - 5 7 , 59, 87, 96, 255 
Entscheidungskriterium 21 
Entscheidungsmatrix 21 f, 26 
E n t s c h e i d u n g s p r o z e ß 
- kollektiver 27 f, 42 
Entscheidungsrechte 
- individuelle (s. i n d i v i d u e l l e Rechte) 
E n t s c h e i d u n g s s o u v e r ä n i t ä t 4 0 - 4 2 
Entscheidungstheorie I X , 235 f, 239, 242 
En t sche idungsunfäh igke i t 
- kollektive 48 
Entscheidungsverfahren 
- demokratische 40 f 
- direkte 40, 42 
- indirekte 42 
- nicht-demokratische 40 f 
- politisches 39 
Erwartungswert 238 (s. a. Nutzener

w a r t u n g s w e r t ) 
Erwartungswertmaximierung 238 
Erzwingung 
- Bedingung des Ausschlusses der 

(AE) 35, 40, 44, 65, 67, 249, 250, 254 
- Bedingung des schwachen Ausschlusses 

der (SAE) 249, 250, 255 
Ethik der Institutionen 261 
Existenzquantor 1 

Fairness 41, 188, 199, 261 (s.a. f a i r e 
Zustände) 

- Bedingung der (F) 190, 193, 198 
- Bedingung der F.-Inklusion (FI) 191, 193, 

198 
- Fäh igke i t s - 195 f, 198 f 
- Leistungs- 194-196, 198 f 

- -Pr inz ip 190, 192, 198 
fairness extension ( F E ) 198 
Fi l ter 67 
Folge (s. a. Abstimmungsfolge) 
- zyklische 29 f, 32, 39, 43, 50, 122, 

127-130 , 161, 163 
Freiheit 
- der Wahl 39-41 
- individuelle 243, 248 (s. a. i n d i v i d u e l l e 

Rechte) 
F u n k t i o n 2 
- charakteristische 199 
- lineare 19 

game form 88 f 
Gefangenen-Dilemma ( G D ) X f, 66, 

201 -210 , 213f, 219, 227-230 , 232f, 
235-241 

- 2-Personen- 220, 227, 240 
- dynamische Variante 209, 212 f 
- Iteration des X , 213 f, 226, 241 
- Wiederholungs- ( G D * ) 214 f, 217, 219 
- 2-Personen- 215-223 , 241 
- n-Personen- 216, 222-224 , 226 
Gegenmanipulat ion 69 f 
Gemeinschaftsaufgaben von Bund 

und L ä n d e r n 48, 66 
Gerechtigkeit 
- interpersonelle 153 
- sozialistische 199 
Gewinnmenge 121, 122, 127 f 
Gibbard-Satterthwaite-Theorem 

(s. Resultat von G i b b a r d und Satterthwaite) 
Gleichgewicht 133, 137, 161 
- eines Wiederholungs-Gefangenen-

Di lemmas 216, 217 -224 
- kooperatives 220 
- nicht-kooperatives 220 
- paretodominiertes 220 f 

Gleichgewichtspunkt 204, 214, 216, 
228, 230-234 , 240, 242 (s.a. 
Nash-Gleichgewicht) 

- in dominanter Strategie 204, 231 f 
Gleichgewichtsbewertung 137 f 
G l e i c h Verteilung 159 f, 187, 194 
- Pr inz ip der 188 
Groves-Ledyard-Mechanismus 240 
G r u n d g ü t e r 166, 187 
Gruppenur te i l 142-146 
G S - P r i n z i p 193, 194, 196, 198 
G ü t e k r i t e r i u m 162 
- allgemeines für die Vermeidung 

falscher kollektiver Urteile 143, 144, 146 
- allgemeines für eine Regel kollektiven 

Urte i ls 142, 144-146 
- relatives spezifisches für die Vermeidung 

falscher kollektiver Urteile 143, 145 f 
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- relatives spezifisches für eine Regel 
kollektiven Urtei ls 142, 143, 145 f 

- spezifisches für die Vermeidung falscher 
kollektiver Urteile 143, 144f 

- spezifisches für eine Regel kollektiven 
Urtei ls 142, 143-145 

G u t 
- öffentliches 206 f, 209, 214, 239 f 

halbentscheidend 53 (s. a. e n t s c h e i d e n d ) 
- fast 53, 5 4 - 5 6 
Halbierungseigenschaft 120, 129 
- HE 116, 117, 118 
- HE' 118, 120 
Hinzu fügung 
- als Bedingung an Entscheidungskriterien 

22, 23, 175 
Hurwicz -Kr i t e r ium (HK) 22, 2 3 - 2 5 
Hyperebene 116-118 
- Klasse von 118-120 

Idealpunkt 109-112, 114-117, 120-122, 
126 

Iden t i t ä t 
- schwache 151, 152, 154, 162, 164, 190f 
-vollständige-152, 1-53 f,. 162, 164- 166,. 190-
Imputation 199 
Indifferenz 
- Bedingung der Suppes- (Sl) 173, 174-176 
- erweiterte 150 
- individuelle 3, 83, 96 
- kollektive 27, 4 7 - 4 9 , 65, 97 f, 249 
Indifferenzklasse 60f, 6 4 - 6 6 , 75, 124, 127 f, 

193 
Individualismus 
- methodologischer 42, 261 
Informationsbasis 155-157, 160, 169, 

171, 188 (s.a. V e r g l e i c h b a r k e i t ) 
- einheitenbezogen vol l s tändige 156, 

157, 175-177, 179, 186 
- kardinal nicht-vergleichbare 170 
- kardinal vergleichbare 156, 179, 185 
- niveaubezogen vol l s tändige 156 
- ordinal nicht-vergleichbare 170 
- ordinal vergleichbare 156, 185 f 
- quantitativ vol l s tändige 156, 157, 162 
instabil 123 
Ins t ab i l i t ä t s theorem 
- Allgemeines ( A I T ) 107 ,122 ,124 ,126-129 
Instanz 
- ä u ß e r e 35, 40, 42 
Interdependenz 
- individueller Präferenzen 131-139 , 

161, 164, 253 
Interdependenzfunktion 134 - 1 3 7 
- konstante 136 f 
- konvergierende 136 

Interdependenzstruktur 137 f 
Interessenkonstellation 140f 
Irreflexivität 5 (s.a. Reflexivität) 
Irrelevanz 57 
- Bedingungen der U n a b h ä n g i g k e i t 

von irrelevanten Alternat iven 
- I X I , 33, 34, 3 5 - 4 1 , 43f, 5 1 - 6 0 , 

67, 72f, 87, 91 - 9 3 , 109, 249 -250 , 
259 

- I 61, 63 f, 81, 87, 193 
- I 170, 171-179, 181, 182, 183, 

184, 185, 186, 188, 198 
- I p 62, 63, 87 
- I* 76, 79 
- I* 77, 78 

Irrtumswahrscheinlichkeit 
- individuelle 142-147, 162 
- des Gruppenurteils 142, 144 

Ju ry Theorem 162 

kardinal (s. k a r d i n a l e B e w e r t u n g s f u n k t i o n ) 
Kardinal is ierung 
- von Neumann-Morgensternsche K . 

individueller -Präferenzen 154 f, 157 
K e r n 199 
Koa l i t i on 199f 
K o h ä r e n z 238 f, 242 
K o h ä r e n z b e d i n g u n g e n 2 3 7 - 2 3 9 , 256 

(s.a. K o n s i s t e n z v o n Präferenzen) 
K o h ä r e n z t h e o r i e praktischer R a t i o n a l i t ä t 

238 f 
Ko l l ek t iv 27, 52 
- Part i t ion eines 249 
Komponente 
- einer Präferenzfolge 102 
K o m p r o m i ß 
- politischer 49 f, 66, 70 
Konf l ik t 
- theoretischer 140, 162 
- Interessens- 140 
Konkordanzdemokrat ie 48, 66 
Konsens 
- praktischer 140 
Konsequentialismus 179 f, 235, 239, 261 
Konsequenzen 238 f 
Konsistenz 243 
- bei Mengenerweiterung 12, 14, 63 f, 

190, 193 (s.a. A u s w a h l e i g e n s c h a f t e n ) 
- bei Mengen Verringerung 14, 63 f (s.a. 

A u s w a h l e i g e n s c h a f t e n ) 
- von Präferenzen 18 
Konstante 1 
K o n t i n u i t ä t 44 
- als Bedingung an Entscheidungskriterien 

22 
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- Bedingung der schwachen (SK) 117, 
118-120 , 129 

K o n v e x i t ä t 
- als Bedingung an Entscheidungskriterien 

22, 23 
Koopera t ion 205, 214f, 217, 219-224 , 

226 f, 231, 233 -239 
- bedingte 217, 219f, 223-226 , 241 
- bedingte N i c h t - 217 
- N ich t - 217, 219-224 , 227, 233f, 2 3 6 - 2 3 9 
- unbedingte 216, 223, 231 
- unbedingte N ich t - 216, 217 f, 220-226 , 

141 
K o o r d i n a t i o n 204 

L a p l a c e - K r i t e r i u m (LK) 21, 2 2 - 2 6 , 
175, 177, 197 

Liberales Paradox X f , 161, 243, 247 f, 
250, 2 5 2 - 2 5 6 

Libera l i t ä t 
- Bedingung der (L) 161, 244, 245-250 , 

252, 254, 256 
- Bedingung der elementaren (EL) 251, 

252 
L inea r i t ä t 
- als Bedingung an Entscheidungskriterien 

22 
Lotterie (s. A u s s i c h t ) 

M a n i p u l a t i o n 69 f, 74, 193 
Manipulat ionsfreiheit 85, 87 f, 131 
Marktgleichgewicht 194f, 198 
Marktmechanismus 35 
Marx i smus 
- analytischer 199 f 
Masochismus 232 f 
M a x i m a l i t ä t 
- der transitiven Schl ießung 62 f 
- einer Alternativenmenge 60 f 
Maximax-Gerecht igkei t 
- Bedingung der (MMG) 180, 181-183 
- Bedingung der Lexikographischen 

(LMMG) 180, 184f 
- Bedingung der Lexikographischen 

(LMMG*) 185, 186, 198 
M a x i m a x - P r i n z i p ( M M P ) 181, 182f, 197 
- lexikographisches ( L M M P ) 181, 

184-186 , 198 
Maximin-Gerecht igkei t 
- Bedingung der (MG) 180, 181-183 
- Bedingung der Lexikographischen (LMG) 

180, 184f 
- Bedingung der Lexikographischen 

(LMG*) 185, 186, 198 
M a x i m i n - K r i t e r i u m 22 

M a x i m i n - P r i n z i p X f 
- als allgemeines Wohlfahrtsprinzip 

( M P ) 165, 166, 168, 197 
- lexikographisches 168, 197 

- als kollektives Wohlfahrtsprinzip 
( M P ) 170, 180-183 , 187f, 190, 196-198 
- lexikographisches ( L M P ) 170, 

180f, 184-186, 188, 190, 196, 198 
M a x i m i n - R e l a t i o n ( M ) 165, 166f 
Medianeffekt 112 
Medianpunk t 110, 111-113 
- in zwei Richtungen 115, 120 f 
- in drei Richtungen 116 
- in allen Richtungen 120-122, 129 
M e d i a n w ä h l e r 112 f 
M e d i a n w ä h l e r r e s u l t a t 109, 111-114, 

116f, 128f 
Mehrheitsgewinner 123 f 
Mehrhei tsprinzip 29 
Mehrheitsregel (MR) 29, 39, 41, 44, 

61, 62, 64, 7 0 - 7 3 , 91, 9 2 - 1 0 1 , 104, 
106, 109, 112, 114, 120-122, 124, 
127, 129, 131, 163, 248 

- auswahlfunktionale (AMR) 64, 65 f, 
70f, 7 3 - 7 5 , 84, 88, 107, 124f, 127f 

- auswahlfunktionale Regel der relativen 
Mehrhei t (ARRM) 125, 127 

- qualifizierte 146 
Mehrheitsrelation 117, 121 f 
Meinungsanarchie ( M A ) 144f, 162 
Meinungsdikta tur ( M D ) 144 
Meinungsoligarchie ( M O ) 145 f 
Menge 1 
- leere 2 
- min imal fast entscheidende ( M F E M ) 

36, 37, 39 
M e t a p r ä f e r e n z X , 228-235 , 241 
M inderheitsherrschaft 
- direkte 28 
Mindestzahlregel ( M Q ) 146, 162 
minimal entscheidende Gruppe ( M E G ) 

53, 54 f, 59, 67 
Min imum-Regre t -Kr i t e r ium 26 
Mono ton ie 238 
- bei zusammengesetzten Aussichten 19 
M o n o t o n i z i t ä t 
- Bedingung der (M) 44, 57, 248, 250 
M o r a l i t ä t 227, 229, 235 

n-Tupel 2 
Nachbereich 2 
Nash-Gleichgewicht 88 f, 204 (s. a. 

G l e i c h g e w i c h t s p u n k t ) 
Naturzustand 210 
Neidfreiheit 188 (s.a. n e i d f r e i e r Z u s t a n d ) 
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N e u t r a l i t ä t 34, 3 9 - 4 1 , 44, 57, 127 
- Bedingungen der 

- N 92, 93, 248 f 
- 81, 82 f 
- N 171, 172f, 176-179 , 181, 183 f, 

186, 197 
- Bedingung der N . , Irrelevanz und 

M o n o t o n i z i t ä t (NIM) 57, 58, 59, 
67 (s.a. I r r e l e v a n z , Monotonizität) 

Nutzen 
- absoluter 157, 160 
- einer Alternative 20 
- Gesamt- 158, 258 
Nutzenbereich 157 f 
Nutzen bewertung 155 
Nutzenerwartungswert 20, 22, 143 
Nutzenfunkt ion 19, 25, 155, 158, 259 
- be sch ränk t e 158-160 
- individuelle 159, 248 
Nutzenniveau 158 f 
Nutzensumme 22, 170 
Nutzentheorem 19, 239 
Nutzentheorie 258 f 

Ö k o n o m i e (s. a. Wohlfahrtsökonomie) 
- der Eigentumsrechte 241 
- politische 154 
one-shot-game 214 f 
Op t ima l i t ä t 
- kollektive X f , 203 
ordinal (s. o r d i n a l e B e w e r t u n g s f u n k t i o n ) 
Ordnung 4, 13, 150 
- als Bedingung an Entscheidungskriterien 

22, 23, 175 
- lineare 4 
- paretianische 43 
- partielle 4 
- strikte 5, 75 f 
- strikte partielle 5, 81 
Ordnungsrelation 4, 16 -19 , 22 
original position 165, 196 

Paar 
- geordnetes 2 
Palaver 45 
Paradox 
- der e ingeschränk ten Punktesumme 44 
- der umgekehrten Präferenz 44 
- des dominierten Gewinners 44 
- des letzten Spiels 215 
- des Mehrheitsgewinners 44 
- des verschwundenen Gewinners 44 
- liberales (s. L i b e r a l e s P a r a d o x ) 
paretobesser 46, 203 
pareto-extension rule 66 
paretoindifferent 46, 47, 66 

paretoinklusiv 45, 46, 47, 153, 166, 227 
- im weiteren Sinne 46 
Pare to ink lus iv i t ä t X , 46, 66, 154, 229, 247 f 
- der Me tap rä fe r enzen bezügl ich der 

Basispräferenzen (PMB) 229, 231 - 2 3 5 
paretooptimal 45, 46, 66, 151, 204, 228, 237 
Pareto-Prinzip 33, 45, 138, 151, 153, 161 f 
- Bedingungen des 

- P 33, 3 5 - 3 7 , 39f, 42, 44, 5 1 - 5 4 , 
5 6 - 6 0 , 67, 91, 109, 2 5 4 - 2 5 6 , 259 

- P 61, 6 2 - 6 4 , 87 
- P 170, 171 
- PA62 
- P* 76, 79 
- P* 77, 78 

- Bedingung des Bedingten (BP) 191, 
193, 198 _ 

- Bedingung der P.-Indifferenz (PI) 
171, 172f, 176-179 

- Bedingung des Schwachen (PPI) 
171, 181-183 

- Bedingungen des Strikten 
- SP 33, 45, 91, 92, 168, 2 4 4 - 2 4 6 , 

248, 250, 253 f 
- SP 171, 175f, 178f, 184-186 , 188. 198 
- SP^ 178 

Pareto-Regel 157 
Pareto-Relation 
- bzgl. Arrowscher Z u s t ä n d e (P) 151 
- bzgl. e ingeschränk te r erweiterter 

P rä fe r enzs t ruk tu r (R) 166, 167 
- strikte (P) 166, 167 f 

paretovergleichbar 46, 66 
- im weiteren Sinne 46 
Parteiendynamik 112-114, 128 
Permutation 3 
- Menge der 3, 91 
Person 
- interessierte 96 
- liberale 254 
- nicht-interessierte 96 
- rationale 17, 19 
p f a d a b h ä n g i g 32, 255 
p f a d u n a b h ä n g i g ( P U ) 66, 72 f, 85, 

8 6 - 8 8 , 190 
Politikwissenschaft 157 
Posit ion X I , 149-153 , 165, 196, 250f, 

253, 256 
- gesellschaftliche X , 147f, 162f, 169 
- individuelle 148 
Posit ionszuordnung 147, 148 f, 151 f, 

154f, 164, 188, 196, 250 
Potenzmenge 2 
Präferenz 
- aufgedeckte 7, 8, 14, 63 
- Basis- 7, 8, 14 f, 62 f, 229, 2 3 2 - 2 3 5 
- bedingte 133 
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- der unbedingten Koopera t ion 228 f, 241 
- eigeninteressierte 228 f 
- eigenorientierte 149, 189 f, 237, 253, 255 
- einer Person 17 
- eines Individuums 17 
- eines Ko l l ek t iv s 17 
- einmischende 254 f 
- E i n s c h r ä n k u n g der individuellen 93 
- erster O r d n u n g 134, 253, 261 
- erweiterte X f, 149-153, 164, 169 
- erweiterte individuelle 45 
- erweiterten strikte 150 
- ethische 150 
- g e ä u ß e r t e 70 
- individuelle I X f, 3, 28, 157, 258-260 
- Inkonsistenz von 236, 256 (s.a. 

Kohärenzbedingungen) 
- In tens i t ä t einer 35, 131, 155 
- interdependente (s. I n t e r d e p e n d e n z ) 
- i n t e r m e d i ä r e 107, 129 
- kategorische 252, 253, 256 
- kollektive I X f, 3, 28, 258 f 
- kollektive strikte 27 
- liberale Gel tendmachung von 254 
- resultierende 139, 162 
- schwache 3 
- strikte 3, 5 
- subjektive 140f, 150 
- symmetrische 110 f 
- über alternative Wahrscheinlichkeits

verteilungen 18 
- über Handlungen 238, 258 
- über Konsequenzen 238, 258 
- über Zustandsalternativen 18 
- unvo l l s t änd ige individuelle 31 f 
- Versicherungs- 228 
- Vertrauens- 228-230, 241 
- vo l l s t änd ige individuelle 31 f 
- wahre 70, 84, 88, 128, 130, 135, 

139, 162, 240 
- zweiter Ordnung 253 
- zyklische (s. z y k l i s c h e F o l g e ) 
Prä fe renzau fdeckung 89 
Präferenzfolge 98 -106 ,118 - 1 2 0 (s. a. F o l g e ) 
Präfe renz in tens i tä t 35, 155 
P r ä f e r e n z o r d n u n g 4 
Präferenzprof i l 25 
Präferenzre la t ion 
- antisymmetrische 4 
- asymmetrische 5 
- azyklische 9, 10, 14, 16 (s.a. Azyklizität) 
- einfache 150f, 154 
- eingipflige 93, 94, 95, 106f, 109 (s.a. 

p o t e n t i e l l e i n g i p f l i g e Präferenzstruktur) 
- erweiterte 150f, 165 
- individuelle 17, 27, 148 
- kollektive 10, 27 f, 155 

- quasi-transitive 9, 12, 14 f 
- reflexive 4, 7, 9 f 
- s t r ik t -vol ls tändige 95, 96 
- transitive 3, 14 f 
- vo l l s tändige 3, 6 f, 9 f 
- zyklische 244, 246f (s.a. z y k l i s c h e F o l g e ) 
Prä fe renzs t ruk tu r 17, 25, 2 7 - 2 9 , 149, 

153, 155, 169, 192, 203 f, 244-247 , 
251, 253 f, 256 

- begrenzt ü b e r e i n s t i m m e n d e 97, 106 f 
- des Gefangenen-Dilemmas 229, 236 f 
- einfache 163 
- E i n s c h r ä n k u n g der 93 
- e ingeschränk te erweiterte 164-167, 

169, 190 
- erweiterte 150, 163f, 169, 189-191 
- extremalrestriktive 97, 105-107 
- im zyklischen Gleichgewicht 99, lOOf, 

105-107, 120 
- kontradiktorisch bestimmte 133, 138 
- potentiell eingipflige 94, 95, 118-120 

(s.a. e i n g i p f l i g e Präferenzrelation) 
- reduzierte 101 f 
- Standard- (s. S t a n d a r d s t r u k t u r ) 
- strikte 95 
- V e r ä n d e r u n g der 77 
- von Me tap rä f e r enzen 230-232 , 235-237 
- wertrestriktive 96, 97, 106 f 
- z i rku lä r bestimmte 132 
- zyklisch gemischte 101,102,103-107,120 
Präfe renz t reue 88 
Pr inzip 
- gewichtetes gerechtes 198 
Produkt ion 194 
Produktmenge 2 
public choice I X 

Quantor 1 
Quantorenlogik 1 
Quasi -Ordnung 4 
Quas i -Trans i t iv i tä t 
- der Basispräferenz 15, 8 5 - 8 7 
- der kollektiven Präferenzre la t ion 

51 f, 57, 67 
- der Präfe renzre la t ion 9f, 12 
Q u o r u m (s. M i n d e s t z a h l r e g e l ) 

R a m s e y - K o m p a t i b i l i t ä t 237 
rational choice-Theorie 261 
R a t i o n a l i t ä t 227, 229, 235 f 
- individuelle X f , 203 f, 215 
- kollektive X I , 51, 228-235 , 243 
- praktische 235, 258, 261 f 
R a t i o n a l i t ä t s b e d i n g u n g e n 17, 21, 237, 

243, 248 
Rawlssches Differenz-Prinzip X f , 157, 

162, 165, 168, 187, 196, 198, 227 
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Reakt ion 
- Bedingung der positiven (PR) 57, 58, 92 
- Bedingung der nicht-negativen 

Reakt ion ( M ) (s. Monotonizität) 
Rechte 
- Bedingung der e ingesch ränk ten 

Implementierung individueller (EIR) 252 
- Bedingung der Implementierung 

individueller (IR) 251, 252 -254 
- individuelle X f, 244, 248, 250 -253 , 255 f 
- Minimalausstat tung mit individuellen 251 
Rechtsharmonie 
- minimale 251, 252 
- universelle 252 
Rechtsverteilung 251, 252 f 
- harmonische 254 (s. a. R e c h t s h a r m o n i e ) 
- k o h ä r e n t e 254, 256 
- S tä rke einer 252, 253 
Redukt ion 238 
- schrittweise 71 f 
- zusammengesetzter Aussichten 19 
Reflexivität 9 (s.a. Irreflexivität) 
- der Aussichten 18 
- der individuellen Prä fe renzre la t ion 17 
Regel kollektiven Urtei ls ( R k U ) 142, 
• 143-146 
Regelutilitarismus 179f, 187, 197 (s.a. 

U t i l i t a r i s m u s ) 
Regula r i t ä t 
- Bedingung der (RG) 117, 118-120, 129 
Relat ion 
- auf dem R a u m der Wohlfahrtsvektoren 

(R + ) 177, 178 
- b inä re 3 
- der Indifferenzen 3 
- der schwachen Präferenzen 3 
- der strikten Präferenzen 3 
- eineindeutige 3 
- i n te rmediä re 116, 117 
- Klasse von 117 f 
- nacheindeutige 2 
- reflexive 5 
- transitive 4 f 
- vol ls tändige 4 
- voreindeutige 3 
- zweistellige 2, 4 
Relationentheorie 2 
Resultat von G i b b a r d und Satterthwaite 

( R G S ) I X , 7 6 - 7 8 , 80, 83, 88, 194 
Ressource 
- na tür l i che 213, 240 f 
revealed-preference-Konzept X , 157, 

203, 214, 238 f 
Risikosi tuat ion 21 

Sadismus 232 f 
Satz 1 

Savage-Kri ter ium 26 
Schnittmenge 2 
Schleier des Nichtwissens 165 
S c h l u ß a b s t i m m u n g 126 f 
S-gerechter (SG) 153, 154, 162 166 
S-Gerechtigkeit 163 
- Pr inzip der ( P S G ) 166, 173, 196, 227 
social choice I X , 261 
social decision function 67 
social State (s. A r r o w s c h e r s o c i a l State) 
social welfare function ( S W F ) 43 
- generalized ( G S W F ) 196 
social welfare functional ( S W F L ) 162, 197 
S o u v e r ä n i t ä t (s. a. E n t s c h e i d u n g s 

souveränität ) 
- der Bürger 35 
Sozialethik X f , 139, 157, 159 f 
Sozialzustand (s. A r r o w s c h e r Z u s t a n d , 

s o z i a l e r Z u s t a n d ) 
Spal ten l inear i t ä t 
- als Bedingung an Entscheidungskriterien 

23, 175 
Spaltenverdopplung 
- als Bedingung an Entscheidungskriterien 

23 
Spezifizierung des Anwendungsbereichs 187 
Spiel 202 
- Ch icken- 234, 241 
- konstituierendes 214-216 , 218, 222-224 
- Wiederholungs- 214, 215, 222 
Spieltheorie I X , 201, 203, 215, 239 f 
Stabilisierung 
- endogene 214, 216, 219 
Stabi l i tä t 
- der kollektiven Entscheidung 114, 

122, 124, 126f 
- der subjektiven Bewertung 136 f 
Standardstruktur 101, 102-106 
Status quo 49 f, 75, 125-128 
Stetigkeit 239 
- bei zusammengesetzten Aussichten 19 
Stimmentausch 4 9 - 5 1 , 66, 70 
Strategie 201, 202, 204, 215 
- dominante 203, 205-207 , 209, 211, 240 
- Gesamt- 214,215,216 f, 221,223 - 226,241 

- bedingte 216, 220 
- e v o l u t i o n ä r stabile 241 
- kol lekt iv stabile 224, 226, 241 
- provozierbare 217, 220 
- sympathische 217, 220 
- unbedingte 216 f, 219 

- Gleichgewichts- 2 1 9 - 2 2 1 , 226 
- kooperative 205-207 , 211, 222, 227 f, 237 
- nicht-kooperative 205, 207, 211, 

213 f, 218, 220, 222, 228, 232 
- schwach dominante 203, 240 
stra tegieanfäl l ig 77, 7 8 - 8 0 , 83, 128, 194, 204 
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strategiefrei X I , 77, 84, 88, 240 
Strategiefreiheit 75, 77, 84, 107, 131 
- Bedingung der (§*) 78 
- Bedingung der Erweiterten (ES) 70, 

81, 82 f 
Strategieprofil 201, 202, 203 f, 215 
- Gesamt- 214, 216, 222f 
strategisches Verhalten X I , 66, 69 f, 

7 2 - 7 4 , 77, 84, 87 f, 128 
strukturell stabil 123 (s.a. Stabilität) 
Subfunkt ion 
- harmonische 253 
Substituierbarkeit 238 
- bei zusammengesetzten Aussichten 19 
Symmetrie 
- als Bedingung an Entscheidungskriterien 

22, 23, 175 
- einer Verteilung 116, 118, 122, 129 

(s.a. H a l b i e r u n g s e i g e n s c h a f t ) 

Tat-for-Tit-Strategie 217, 218-223 
Teilmenge 2 
t e i l p f adunabhäng ig (s.a. pfadunabhängig) 
- nach oben ( O P U ) 85, 86, 190, 192f 
- nach unten ( U P U ) 85, 86 f, 190, 193 
Tit-for-Tat-Strategie 217, 218-226 
Tit-for-2-Tat-Strategie 217 
Tit-for-m-Tat-Strategie 217 
Tragöd ie der Allmende 212 f, 240 f 
Transformation 
- positiv-lineare 19, 22, 155 
- positiv-monotone 155 f 
transitive Schl ießung 60 f, 64 
Trans i t iv i tä t (s.a. Quasi-Transitivität) 
- der aufgedeckten Präferenz 14 
- der Aussichten 18 
- der Basispräferenz 14 f 
- der Indifferenz 4, 25 
- der individuellen Präferenzre la t ion 17 
- der kollektiven Präferenzre la t ion 

51 f, 57, 67 
- der Präferenzre la t ion 4f, 9, 12 
- der strikten Präferenz 4, 9 
- IP- 4, 153 
- PI- 4, 153 
Transparenz 234 
Tripel 2 

Ultrafilter 67 
U n a b h ä n g i g k e i t 
- von irrelevanten Alternativen (s. 

I r r e l e v a n z ) 
Ungeradzahligkeit 
- der Entscheidungsbeteiligten 9 4 - 9 6 , 

I I I , 120 
Ungewißhe i t s s i tua t ion 21 
Universalisierbarkeit 173, 179, 185-187 

Ur te i l (s. a. Regel k o l l e k t i v e n U r t e i l s ) 
- individuelles 142 
Urteilsstruktur 142, 143, 146 
Uti l i tar ismus X f , 157-160 , 197, 231 

(s. a. A k t u t i l i t a r i s m u s , R e g e l u t i l i t a r i s -
mus) 

- -Pr inzip ( U P ) 169, 170, 178-180, 
187, 196f, 227, 248 

utilitaristisch (s. a. u t i l i t a r i s t i s c h e s 
W o h l f a h r t s p r i n z i p ) 

- Bedingung der U . Gerechtigkeit 
( U G ) 177, 178f, 186 

- Bedingung der U . Gerechtigkeit 
( U G + ) 178 

- es Gerechtigkeitskriterium 149 

Variable 1 
- freie 1 
- gebundene 1 
Vereinigungsmenge 2 
Verfassungstheorie 260 f 
Vergleich (s.a. I n f o r m a t i o n s b a s i s ) 
- interpersoneller 45, 151 f, 155, 160, 

164f, 248 
- intrapersoneller 155 
- kardinaler interpersoneller 153 
Vergleichbarkeit (s. a. I n f o r m a t i o n s b a s i s ) 
- interpersonelle 140, 154f, 157 f, 

161 f, 169-171 , 185, 259 
- kardinale 154, 157, 162, 170, 259 
- ordinale 170 
Verteilungsmasse 46 
Vertragsproblem 210-212 , 240 
Vertragstheorie 210, 212 
Vertrauen 204, 228, 230 f, 241 
Veto 48, 52, 254 
Vetogruppe 33, 52, 53, 56 f, 63, 67, 87, 96 
- Bedingungen des Ausschlusses von 

- V G 53, 56, 87 
- V G 63 

- Teil- 56 
Vetogruppentheorem ( V T ) 53, 56 f, 63, 67,87 
- auswahlfunktionale Version 63 
- basisrelationale Version 63 
Vetoinhaber 53, 5 4 - 5 6 , 63 
- Bedingung des Ausschlusses von 

(V) 53, 57 f 
Vetokol legium 59, 60, 67 
- Bedingung des Ausschlusses eines ( V K ) 59 
Volls tändigkei t 4f, 9 
- der Aussichten 18 
- der individuellen Präferenzre la t ion 17, 94 
Vorbereich 2 
Vorfilter 67 
Vorschlagsrecht 123 f, 127 f, 130 
vot ing schemes 88 
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Wahrscheinlichkeit 
- des Auftretens zyklischer Folgen 30 
- subjektive 21 
- Wahrheits- 142f 
Wahrscheinlichkeitsverteilung 18, 21, 

117, 155 
Wald-Kr i t e r ium (WK) 22, 2 3 - 2 6 
Welfarismus 173, 180, 186, 197, 248, 250 
- strict ranking welfarism 255 
Wertebereich 2 
Wohlfahrtsfunktion 
- kollektive ( K W F ) X I , 28, 33, 35 f, 

39f, 43, 51, 62f, 65, 71, 91, 94, 96f, 
99, 101, 104, 170, 249 f, 251 f, 254, 256 

- e ingeschränk te strikte kollektive 
( S * K W F ) 76, 79, 88 

- soziale W. im Sinne Bergsons ( B S W F ) 43 
- strikte kollektive ( S K W F ) 75, 76 
W o h l f a h r t s ö k o n o m i e I X , 139, 154, 157, 

259 
Wohlfahrtsprinzip 187f, 198 
- allgemeines ( A W P ) 164, 165, 169, 190, 

196 
- kollektives ( K W P ) 26, 156, 162, 

169-186, 189f, 197 
- utilitaristisches (UWP)-169, 170, 

175-177, 180, 186, 189, 197 
Wohlfahrtssumme 170, 177, 179 f 

Wohlfahrtsvektoren 177 
- R a u m der ( E k ) 177 
Wohlfahrtswert 172-177, 179, 181 -184 , 

248 

Zerlegbarkeit 107 
Zufallsregel 35 
Zuordnung 2 
Zustand 
- anonymer gesellschaftlicher 147, 

148, 149, 250 (s.a. A r r o w s c h e r Z u s t a n d ) 
- effizienter 189, 191-194 
- fairer 189, 194 (s.a. F a i r n e s s ) 
- gesellschaftlicher (s. A r r o w s c h e r Z u s t a n d ) 
- neidfreier 189, 191-194 
- sozialer 198, 259f (s.a. A r r o w s c h e r 

Z u s t a n d ) 
Zwei-Personen-Konfliktsituation 180, 185 
zyklisch (s. z y k l i s c h e F o l g e , z y k l i s c h e 

Präferenzrelation) 
zyklisch gemischt (s. z y k l i s c h gemischte 

Präferenzstruk t u r ) 
zyklisches Gleichgewicht (s. Präferenz

s t r u k t u r i m z y k l i s c h e n G l e i c h g e w i c h t ) 
Zyklus 98- 105. 122 
- entgegen dem Uhrzeigersinn 98 
- im Uhrzeigersinn 98 




